
Gesetz- u. Verordnungsblatt 
DES ZWEIZONEN-WIRTSCHAFTSRATES 
194? Ausgegeben in Frankfmt am Main, am 21. August Nr. 1 

INHALT: 
Gesetz über den vorläufigen Aufbau der Wirtschaftsverwaltung des ver
einigten Wirtschaftsgebietes (amerikanisches und britisches Besatzungs
gebiet in Deutschland) vom 9. August 1947 (Ueberleitungsgesetz) . . . . s. 

GESETZ 
über den vorläufigen Aufbau 

der Wirtschaftsverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes 
(ameril{anisches und britisches Besatzungsgebiet in Deutschland) 

vom 9. August 1947 
(Ueberleitungsgesetz) 

Der Wirtschaftsrat hat das !folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

(1) Für das vereinigte Wirtschaftsgebiet werden 
errichtet 

a) die Verwaltung für Wirtschaft, 

b) die Verwaltung für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, 

c) die Verwaltung für Finanzen, 

d) die Verwaltung für Verkehr, 

e) die Verwaltung für Post- und Fern
meldewesen. 

(2) Jede Verwaltung wird von einem Direktor 
geleitet. 

(3) Die Abgrenzung der Aufgaben der Direk
toren und der von ihnen geleiteten Verwal
tungen wird durch Beschluß des Wirtschafts
rates geregelt. Der Exekutivrat hat hierzu 
dem Wirtschaftsrat Vorschläge zu unter
breiten. 

§ 2 

(1) Bei dem Exekutivrat wird eine Abteilung für 
das Personalwesen der gemeinsamen Ver
waltungen gebildet. 

(2) Das Nähere regelt ein Gesetz. 

§ 3 

(1) Die Ueberwachung der gesamten Haushalts
führung der Verwaltungen und der ihnen 
unterstellten Sonderverwaltungen des ver
einigten Wirtschaftsgebietes obliegt einem 
Rechnungshof. 

(2) Das Nähere regelt ein Gesetz. 

§ 4 

Die Direktoren haben dem Exekutivrat Vor-

schläge für .den Aufbau und die Gliederung 
ihrer Verwaltungen für die Zeit bis zum Er
laß eines Haushaltsgesetzes vorzulegen. Der 
Exekutivrat leitet sie mit seiner Stellung
nahme an den rWirtschaftsrat weiter. 

§ 5 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes enden 
die Aufgaben und Befugnisse der bisherigen 
Verwaltungsräte der gemeinsamen Verwal
tungen, ihrer Vorsitzenden und der Stell
vertreter. 

(2) Die Verwaltungsämter für Wirtschaft, für 
Ernährung und Landwirtschaft, für Finanzen 
und für Verkehr, sowie das ]Sekretariat des 
Verwaltungsrates für Post- und Fernmelde
wesen werden aufgelöst. Sie werden durch 
die Direktoren der entsprechenden neuen 
Verwaltungen abgewickelt. Die bisherige Ver
waltung für Post- und 'Fernmeldewesen wird 
in die neuerrichtete Verwaltung für Post
und Fernmeldewesen überführt. 

(3) Die Befugnisse zur Verfügung über die Ver
mögenswerte der bisherigen Verwaltungsräte 
und -ämter ' gehen mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes auf den Wirtschaftsrat über. 

§ 6 

(1) Bis zu einer endgültigen Regelung gehen die 
Aufgaben und, Befugnisse der Verwaltungs
räte auf den Exekutivrat und die der Vor
sitzenden auf die Direktoren der Verwal
tungen über. 

(2) Bis zu bE?sonderer Regelung bleiben die Haupt
verwaltungen des Verkehrs mit ihren bis
herigen sachlichen Zuständigkeiten bestehen. 
Sie unterstehen unmittelbar dem Direktor 
der Verwaltung für Verkehr. 
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§ 7 

Bis zum Erlaß weiterer Vorschriften werden 
die Kosten für den Wirtschaftsrat, den 
Exekutivrat, die Verwaltungen und für die 
Abwicklung der durch dieses Gesetz auf
gelösten Dienststellen zur ;:Hälfte von den 
Ländern Bayern, Hessen, Württemberg
Baden, Bremen und zur Hälfte von dem bri
tischen Besatzungsgebiet getragen. 

§ 8 

(1) Gesetze und Verordnungen des Wirtschafts
rates werden von seinem Präsidenten, Aus
führungsverordnungeil des Exekutivrates von 
seinem Vorsitzenden ausgefertigt. Sie sind 
unverzüglich zu verkünden und treten, soweit 

nichts anderes bestimmt wird, 14 Tage nach 
der Verkündung in Kraft. 

(2) Die Verkündung erfolgt in dem Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates, bis zu 
dessen Erscheinen im Gesetz- und Verord
nungsblatt des Landes Hessen. 

§ 9 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung 
in Kraft. 

Frankfurt a. M., den 9. August 1947 

Der Präsident des Zweizonen-Wirtschaftsrates 

D r. Er ich Köhler i 

Das Gesetz- und Verordnungsblatt des Zweizonen-Wirtschaftsrates erscheint zunächst nach Bedarf. 
Bestellung nur durch die Post. Der Bezugspreis beträgt für die Monate August und September 
1947 zusammen RM -.50, ab 1. Oktober 1947 vierteljährlich RM 2.- zuzüglich Postzustellgebühr. Einzel
stücke dieser Ausgabe können nur von der Auslieferungsstelle, Verlall' der "Frankfurter Rundschau", 
F•·ankfurt a. M., Schillerstraße 19, zum Preise von RM -.30 einschl. Versandl:'ebühr gegen Voraus
zahlung auf das Postscheckkonto 236 Frankfurt a. M. mit entsprechendem Bestellvermerk auf der 
Rückceite des Abschnittes bezogen werden. 
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Gesetz- u. Verordnungsb alt 
DES WIRTSCHAFfSRATS Fl'JR DAS VEREINIGTE WIRTSCHAFTSGEBIET 

(Amerikanis<hes und IlrilisdJCs Besatzungsgebiet in Deutsdtland) 

194? Ausgegeben in Frankfurt am Main, am 9. Oktober 194? Nr. 2 

INHALT: 
Gesetz über die öffentliche Kontrolle der landwirtschaftlichen Ablieferungen . S. 3 
Gesetz zur Sicherung der Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1947/48 S. 3 
Gesetz zur Sicherung der Fleischversorgung im Wirtschaftsjahr 1947/48 . . . . S. 5 

GESETZ 
über die 

öffentliche Kontrolle der landwirtschaftlichen 

Ablieferungen 

vom 5. September 1947 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz hesel1lossen, das hiermit verki.\ndet wird: 

§ 1 
In jeder Gemeinde sind Listen zu jedermanns 
Einsicht öffentlict\. auszulegen, aus denen hervor
geht, ob und inwieweit der einzelne landwirt
schaftliche Betrieb seine Ablieferungsverpflich
tungen erfüllt hat. 

,§ 2 

Die Listen sind durch die in den Gemeinden be
stehenden Organe der landwirtschaftlichen Ver
waltungen (landwirtschaftliche Obmänner, Orts
bauerlworsteher usw.) unter Beteiligung der 
landwirtschaftlichen Erfassungsausschüsse zu füh
ren und auf dem laufenden zu halten. Sie sind 
bei der Gemeindeverwa,ltung (Bürgermeister) je
weils 2 Wochen öffentlich auszulegen. 

§ 3 

(1) In den Listen muß jeder landwirtschaftliche Be
trieb mit seinem Jahres-Ablieferungssoll an Ge
treide, Kartoffeln, Milch und Fleisch eingetragen 
sein. Zumindestens an drei von den Landesregie
rungen festzusetzenden Terminen müssen die bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt abgelieferten 
Mengen in den Listen vermerkt und der entspre-

- ehenden Lieferverpflichtung gegenübergestellt 
werden. 

(2) Soweit für. einzelne Erzeugnisse (z. B. Getreide, 
Kartoffeln) verschiedene auf das Jahr verteilte 
Ablieferungstermine bestimmt sind, hat die Ein
tragung in den Listen und ihre öffentliche Aus
legung unverzüglich nach diesen Terminen zu er
folgen. 

§ 4 
Die Ablieferungen der landwirtschaftlichen Be
triebe werden durch 'die in ihrer Hand befind
lichen Ablieferungsquittungen sowie durch die 
Ablieferungsunterlagen der aufkaufenden Be
triebe (z. B. Molkereien, Viehhändler) nachgewie
sen. Sie sind den Organen der landwirtschaft
lichen Verwaltung für die Eintragung zugänglich 
zu machen. Diese sind auskunftsberechtigt im 
Sinne der Verordnung über Auskunftspflicht vom 
13. Juli 1923 (RGBI. I, S. 273). 

§ 5 
Wer den sich aus§ '4 ergebenden Verpflichtungen 
vorsätzlich zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis 
bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu 
20 000 Reithsmark oder mit einer dieser Strafen, 
wer fahrlässig zuwiderhandelt, wird mit Geld
strafe bis zu 10 000 Reichsmark bestraft. 

§ 6 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, Durcll
führungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu er
lassen. 

§ 7 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkilndung in 
Kraft. 

Frankfurt a. M., den 5. September 1947. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. E r i c h K ö h 1 e r 

GESETZ 

Der Wirtschaftsrat hat das 

§ 1 

zur Sicherung der Kartoffelversorgung 
im Wirtschaftsjahr 1947/48 

vom 3. Oktober 1947. 

folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 
f 

b) Speisekartoffeln,,_:: innerhalb der festgesetzten 
Höchstmenge fÜr Selbstversorger, 

Die Kartoffeln der Ernte 1947 sind beschlagnahmt. 
Dem Erzeuger werden belassen: 

c) für die mensch1iche Ernährung nicht geeignete 
Kartoffeln nach näherer Anordnung des Direktors 
der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. 

a) Pflanzkartoffeln gemäß dem Anbauplan für 1948 
(23 dz je ha), 
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§ 2 

Die beschlagnahmten Kartoffeln, soweit sie nicht ge
mäß § 1 a-c dem Erzeuger belassen werden, sind 
abzuliefern. Die Ablieferun~pflicht trifft den Er
zeuger, den Eigentümer und den Besitzer von Kar
toffeln. 
Die unmittelbare Abgabe von Kartoffeln vom Er
zeuger an den Händler ist, soweit überhaupt zuge
lassen, nur gegen Ablieferungsbescheinigung und an 
den V~rbraucher nur gegen Aushändigung des Ein
kellerungsscheines gestattet. 
Die Landesbehörden können die Anlieferung der 
Kartoffeln an bestimmte Transportstellen vom Ab
lieferungspflichtigen verlangen. 

§ 3 

Der Direktor cfer Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten setzt die Mindestablieferungs
mengen für die einzelnen Länder fest und bestimmt 
die übergebietliehen Lieferungen. 
Er setzt die Höchstmenge an Speiseka1;toffeln für die 
Selbstversorger und für die Verbraucher aller Ver
brauchergruppen mit Wirkung vom 15. Sept. 1947 
fest. Er kann insbesondere vorläufige Höchstmengen 
für bestimmte Zeitabschnitte mit der Maßgabe fest
setzen, daß die Anrechnung eines Teiles für spätere 
Zeitabschnitte vorbehalten bleibt. 
Er kann in besonderen Ausnahmefällen für bestimmte 
Gebiete oder bestimmte Personengruppen eine Er
höhung oder Herabsetzung der Höchstmengen an
ordnen. 

§ 4 

Vorräte an Kartoffeln, die nicht einem behördlich 
genehmigten Verwendungszweck zugeführt werden, 
unterliegen der Ablieferungspflicht gemäß § 2 dieses 
Gesetzes. 
Der Besitz solcher Vorräte ist der zuständigen Landes
behörde binnen 10 Tagen nach Entstehen der Ablie
ferungspflicht anzuzeigen. 
Die zur Herbeiführung der Ablieferung erforderlichen 
Maßnahme,n treffen die Landesbehörden. 

§ 5 

Jeder Transport von Kartoffeln, der nicht durch vor
geschriebene Bescheinigungen ausgewiesen wird, ist 
verboten. Kartoffeln aus verbotenen Transporten 
unterliegen' der sofortigen Einziehung. Der Direktor 
der Verwaltung für Verkehr mit den ihm unterstell
ten Dienststellen und die Landesbehörden sind ver
pflichtet, sich bei der Durchführung der erforder
lichen Kontrollmaßnahmen gegenseitig Amtshilfe zu 
leisten. 

§ 6 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes ergange
nen Bestimmungen werden nach den Vorschriften 
der Militärregierungsverordnungen über Erzeugung, 
Zuteilung und Verteilung von Waren und Rohstoffen 
(Verordnung Nr. 14 der Militärregierung für das 
amerikanische Besatzungsgebiet, Nr. 89 der Militär
regieru!1g für. das britische ~satzungsgebiet) be
straft, soweit nicht in anderen:~estimmungen eine 
höhere Strafe angedroht ist. 
Die zuständigen Landesbehörden können unabhängig 
von der strafrechtlichen Ahndung die Selbstversor
gerrechte ganz oder teilweise auf Zeit entziehen. 
Gegen eine derartige Anordnung ist die Anrufung 

des Verwaltungsgerichts nach Maßgabe der landes
rechtlichen Vorschriften zulässig. 

§ 7 
Zur Herstellung einer gleichmäßigen Versorgung der 
Bevölkerung in dem vereinigten Wirtschaftsgebiet 
kann der Exekutivrat für bestimmte Gebiete eine 
Erhöhung oder Herabsetzung der Zuteilungssätze für 
andere Lebensmittel anordnen, wenn die von dem 
Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten get:näß § 3 dieses Gesetzes fest
gesetzten Höchstmengen tatsächlich überschritten 
oder gemäß § 3 Abs. 3 abweichend bestimmt worden 
sind. 

§ 8 

Die zuständige oberste Landesbehörde hat den Di
rektor der Verwaltung für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten die amtlichen Schätzungen und 
Erhebungen über di~ Ergebnisse der Kartoffelemte, 
die vorgenommenen Zuteilungen und die vorhandenen 
Vorräte laufend zu melden. Dieser stellt im Be~eh
men mit dem Direktor der Verwaltung für Verkehr 
einen übergebietliehen Kartoffeltransportplan auf. 
Die Länder sind verpflichtet, die Bereitstellung und 
Versendung der Kartoffeln gemäß dem Transport
plan zu übernehmen. 

§ 9 

Die Durchführungsvorschriften zu diesem Gesetz er
läßt der Direktor der Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. 

§ 10 

Weitergehende Vorschriften der Länder zur Erfas
sung der Kartoffeln werden von diesem Gesetz nicht 
berührt. 

§11 

Die bisherigen Bewirtschaftungsvorschriften ein
schließlich der Anordnung betreffend Bewirtschaf
tung von Kartoffeln in der britischen und US-Zone 
im Wirtschaftsjahr 1947/48 vom 15. B. 1947 bleiben in 
Kraft, soweit sie nicht diesem Gesetz widersprechen. 
Die Bestimmungen der Verordnung über die Wir
kungen der Beschlagnahme zur Regelung des Waren
verkehrs vom 4 .. März 1940 (Reichsgesetzblatt I S. 551) 
finden entsprechend Anwendung. 
Die Befugnisse nach § 1 Abs. 2 und soweit es sich 
um den Erlaß von allgemeinen Verwaltungsanord
nungen handelt, die Befugnisse nach § 36 der Ver
ordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 27. August 
1939 (Reichsgesetzblatt I S. 1521) in der Fassung der 
Verordnungen vom 6. April 1940 (Reichsgesetzblatt I 
S. 610) und vom 5. Juni 1940 (Reichsgesetzblatt I S. 
861) gehen bezüglich der Kartoffelbewirtschaftung 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes auf den Direktor 
der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten über. 

§ 12 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 
Es tritt am 31. Mai 1948 außer Kraft. 

Frankfurt a. M., den 3. Oktober 1947. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. E r i c h K ö h l e r 
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GESETZ 
zur Sicherung der Fleischversorgung 

im Wirtschaftsjahr 1947/48 

vom 3. Oktober 1947. 

Um die Fleischversorgung für das Wirtschaftsjahr 1947/48 zu sichern und volkswirtschaftlichen Verlusten, 
die auf Grund der Dürre des Jahres aufzutreten drohen, vorzubeugen, hat der Wirtschaftsrat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

Die Verbrauchssätze für Fleich sind fur das ver
einigte Wirtschaftsgebiet einheitlich festzusetzen. 
Der über die Erfüllung der Verbrauchssätze hinaus
gehende Mehranfall an eßbaren tierischen Erzeug
nissen ist der Vorratswirtschaft zuzuführen. 

§ 2 

.)er Direktor der Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten- setzt die Verbrauchssätze für 
alle Verbrauchergruppen einschließlich der' Selbst
, versorger fest. 
Er kann Sonderaufrufe für bestimmte Zuteilungs
perioden mit der Maßgabe festsetzen, daß die An
rechnung eines Teiles für spätere Zuteilungsperioden 
vorbehalten bleibt. Er bestimmt, in welcher Weise 
bereits durch Sonderaufrufe zugeteilte Mengen durch 
entsprechende Kürzung der Verbrauchssätze für 
Fleisch wieder einzusparen sind. 
In besonderen Ausnahmefällen kann er für be
stimmte Gebiete oder bestimmte Personengruppen 
eine Erhöhung oder Herabsetzung der Verbrauchs
sätze anordnen. 

§ 3 

Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten führt im Benehmen mit den 
Ländern die Vorratswirtschaft im vereinigten Wirt
schaftsgebiet nach einheitlichen Gesichtspunkten 
durch und erläßt die hierfür erforderlichen Weisun
gen. 

§ 4 

Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten setzt die Anrechnungssätze 
für Vieh und Fleisch für die be- und verarbeitenden 
Betriebe sowie die Abgabesätze von Fleisch und 
Fleischwaren an den Verbraucher einheitlich fest. 

§ 5 

Tiere und eßbare tierische Erzeugnisse sind nach 
Maßgabe des vom Direktor der Verwaltung für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten aufgestellten 
Fleischversorgungsplanes abzuliefern. 
Die Abgabe vom Erzeuger unmittelbar an den Ver
braucher ist verboten, soweit nicht Ausnahmen zu
gelassen sind. 
Die Landesbehörden können die Anlieferung von 
Tieren über bestimmte Sammel- oder Verladestellen 
von den Ablieferungspflichtigen verlangen. 

§ 6 

Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft ·und Forsten setzt im Benehmen mit den 
Ländern die Ablieferungsmengen für die einzelnen 
Länder fest und bestimmt die übergebietliehen Lie
ferungen. 

§ 7 

Jeder Transport von Tieren und eßbaren tierischen 
Erzeugnissen, der nicht durch vorgeschriebene Be
scheinigungen ausgewiesen wird, ist verboten. Tiere 
und eßbare tierische Erzeugnisse aus verbotenen 
Transporten unterliegen der sofortigen Einziehung. 
Der Direktor der Verwaltung für Verkehr mit den 
ihm unterstellten Dienststellen und die Landesbehör
den sind verpflichtet, sich bei der Durchführung der 
erforderlichen Kontrollmaßnahmen gegenseitig Amts
hilfe zu leisten. 

§ 8 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes ergange
nen Bestimmungen werden nach den Vorschriften der 
Militärregierungsverordnungen über Erzeugung, Zu
teilung und Verteilung von Waren und Rohstoffen 
(Verordnung Nr. 14 der Militärregierung für das 
amerikanische Besatzungsgebiet, Nr. 89 der Militär
regierung für das britische Besatzungsgebiet) bestraft, 
soweit nicht in anderen Bestimmungen eine .höhere 
Strafe angedroht ist. 
Die zuständigen Landesbehörden können unabhängig 
von der strafrechtlichen Ahndung die Selbstversorger
rechte ganz oder teilweise auf Zeit entziehen. Wird 
Vieh nicht entsprechend den Viehzählungsvorschrif
ten gemeldet, so können die zuständigen Landesbe
hörden das nicht gemeldete Vieh entschädigungslos 
einziehen. 
Gegen Anordnungen nach Absatz 2 ist die Anrufung 
des Verwaltungsgerichts nach Maßgabe der landes
rechtlichen Vorschriften zulässig, 

§ 9 

Zur Herstellung einer gleichmäßigen Versorgung der 
Bevölkerung im vereinigten Wirtschaftsgebiet kann 
der Exekutivrat für bestimmte Gebiete eine Er
höhung oder Herabsetzung der Zuteilungssätze für 
andere Lebensmittel anordnen, wenn die von dem 
Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten gemäß § '2 dieses Gesetzes fest
gesetzten Verbrauchssätze tatsächlich überschritten 
oder gemäß § 2 Abs. 3 abweichend bestimmt worden 
sind. 

§ 10 

Die zuständige oberste Landesbehörde hat dem Di
rektor der Verwaltung für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten die Erhebungen über Tiere und 
eßbare tierische Erzeugnisse, die vorgenommenen Zu
teilungen und die vorhandenen Vorräte laufend zu 
melden. Dieser stellt im Benehmen mit dem Direktor 
der Verwaltung für Verkehr und den Ländern über
gebietliehe Transportpläne auf. 
Die Länder sind verpflichtet, die Bereitstellung und 
Versendung von Tieren und eßbaren tierischen Er
zeugnissen gemäß den Transportplänen zu über
nehmen. 
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§11 
Die Durchführungsvorschriften zu diesem Gesetz so
wie die erforderlichen Weisungen erläßt der Direktor 
der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. 

§ 12 
Weitergehende Vorschriften der Länder zur Erfas
sung von Tieren und eßbaren tierischen Erzeugnissen 
werden von diesem Gesetz nicht berührt. 

§ 13 
Die bisherigen Bewirtschaftungsvorschriften bleiben 
in Kraft, soweit sie nicht diesem Gesetz wider
sprechen. 
Die Befugnisse nach § 1 Absatz 2 und, soweit es sich 
um den Erlaß von allgemeinen Verwaltungsanord
nungen handelt, die Befugnisse nach § 36 der Ver-

ordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 27. August 
1939 (Reichsgesetzblatt I S. 1521) in der Fassung der 
Verordnung vom 6. April 1940 (Reichsgesetzblatt I 
S. 610) und vom 5. Juni 1940 (Reichsgesetzblatt I S. 
861) gehen bezüglich der Bewirtschaftung von Tieren 
und eßbaren tierischen Erzeugnissen mit Inkraft
treten dieses Gesetzes auf den Direktor der Verwal
tung für Ernährung, LandwirtsChaft und Forsten 
über. 

§ 14 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 
Es tritt am 30, Juni 1948 außer Kraft. 

Frankfurt a. M., den 3. Oktober 1947. 

Der Präsident des Wirtschaftsrat 

Dr. E r i c h K ö h I er 
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Gesetz- u. Verordnungsblatt 
DES WIRTSCHAFTSRATS FBR DAS VEREINIGTE WIRTSCHAFfSGEBIET 

(Amerikanismes und Britisches Besatzungsgebiet in Deutsdt!and) 

1947 Ausgegeben in Frankfurt am Main, am 11. Oktober 1947 Nr. 3 

IN HALT: 
Anordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Kartoffel-
Versorgung im Wirtschaftsjahr 1947/48 ..... s. 7 

ANORDNUNG 
Z\11' Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Kartoffelversorgung 

im Wirtschaftsjahr 1947/48 

Auf Grund des Gesetzes zur Sicherung der Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1947/48 
vom 4. Oktober 1947 (Ges.- u. Verordn.-Bl. des Wirtschaftsrates 1947, Nr. 2) wird folgendes an
geordnet: 

(1) Die Einkellerungsmenge von Kartoffeln für 
Nichtselbstversorger wird vorerst auf 50 kg 
festgesetzt. Soweit der zweite Einkellerungs
schein bereits ausgegeben wurde, i!it dieser 
bei der Kartenausgabestelle in einen Bezugs
ausweis für Speisekartoffeln umzutauschen. 
Die Selbstversorgenation wird auf 200 kg je 
Selb3tversorger und Jahr festgesetzt. 
Die Herstellung von Kartoffelstärkemehl aus 
Kartoffeln in Haushalten ist nicht gestattet. 
Die Mindestgröße für Speisekartoffeln wird 
auf 1.25 cm größtem Durchmesser herabge
setzt. 

f2) Die Ablieferungstermine für Speisekartoffeln 
im Herbst 1947 werden vom 31. Oktober ·auf 
den 15. Oktober 1947 für wenigstens 60 °/o der 
Mindestablieferungsmenge und vom 30. No
vember auf den 15. November 1947 für 100 °/o 
der Mindestliefermenge vorverlegt. 
Die Landesregierung kann je nach den ört
lichen Gegebenheiten für den Ablieferungs
termin vom 15. Oktober eine höhere Liefer
menge festsetzen. 

131 Jeder Erzeuger hat grundsätzlich 23 dz je ha 
für den erhöhten nächstjährigen Anbau zu
rückzulegen. Er ist verpflichtet, dem Erfas
sungsausschuß die Pflanzkartoffelmenge zu 
melden, die er 

a) für den Eigenanbau 
und b) zum Verkauf eingelagert hat. 

Der Erfassungsausschuß hat diese Meldungen 
an das Kreisernährungsamt, Abteilung A, 
weiterzugeben. 

.1\nbaufläche in 

Name des 
ha 

Erzeugers 
Wohnung 

I 
I Anerk. 

Speisekartolfeln 
j Pflanzkartoffeln 

(4) Der gemäß Anordnung des Direktors der Ver
waltung für Ernährung, lfandwirtschaft und 
Forsten vom 15. August 1947 gebildete Er
fassungsausschuß der Gemeinde oder Liefer
gemeinschaft beruft unverzüglich spätestens 
bis zum 20. 10. eine Versammlung der Kar
toffelanbauer ein, in der die Mindestlieferun
gen der einzelnen Betriebe überprüft und 
gegebenenfalls neu festgesetzt werden. Dabei 
ist die Mehrernte des einen Betriebes mit der 
Minderernte des anderen Betriebes richtig 
auszugleichen. Die Gesamtheit der einzelnen 
Mindestliefermengen muß mindestens die 
Höhe des Liefersolls erreichen, das der Ge
meinde (Liefergemeinschaft) auferlegt wurde. 
Für· Betriebe, die Speise-· und anerkannte 
Pflanzkartoffeln angebaut haben, ist die Min
destliefermenge in eine solche für Speise
kartoffeln und· eine solche für Pflanzkartoffeln 
aufzuteilen. 

(5) Bei der Errechnung der Mindestliefermenge 
sind von der Gesamternte des Betriebes für 
Pflanzzwecl{e 23 dz je ha der erhöhten 
nächstjährigen Anbaufläche und 200 kg je 
Kopf der Selbstversorgergemeinschaft abzu
setzen. 
Werden von einem Betrieb Pflanzkartoffeln 
zugekauft, so muß dieselbe Menge an Speise
kartoffeln zusätzlich abgeliefert werden. 

(6) Die festgesetzten Mindestliefermengen sind in 
einer Liste nach folgendem Muster einzu
tragen: 

. 
llfindestliefermenge abgeliefert 

in dz 

I I bis zum I 
Anerk. 

Speisekartolfeln 
1 Pflanzkartoffeln bis zum bis zum 

Das erste Exemplar dieser Liste verbleibt beim Erfassungsausschuß, das zweite erhält die Ge
meindeverwaltung (Kartenausgabestelle), .das dritte ist an das Kreisernährungsamt, Abteilung A, 
einzureichen. 
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(7) Der Erfassungsausschuß hat die Ablieferung 
zu überwachen. Er erhält das Recht der Hof
begehung und der Kontrolle. 
Er hat bis zum 1. November 1947 festzustellen, 
ob die Ablieferung durchgeführt ist. Er hat 
ferner bei denjenigen Betrieben, die auch bis 
zum 1. 11. den geforderten Prozentsatz an 
Speisekartoffeln noch nicht geliefert haben, 
festzustellen, ob die Versagung der Schlacht
genehmigung zum Beginn des neuen Haus
schlachtungsjahres (am 10. 11. 1947) erfolgt ist. 
Unregelmäßigkeiten und säumige Ablieferung 
sind sofort dem Kreisernährungsamt, Abtei
lung A, zu melden. 
Für die Durchführung der Aufgabe des Er
fassungsausschusses ist der Leiter des Er
fassungsausschusses verantwortlich. 

(8) Der Bürgermeister (Kartenausgabestelle) hat 
die ablieferungspflichtigen Erzeuger von 
Speise- und Pflanzkartoffeln aufzufordern, 
die Höhe ihrer Ablieferung aus der Ernte 
1947 durch Vorlage der Ablieferungsbeschei
nigungen und der Kontrollscheine jeweils 
bei der Kartenausgabe für die 107., 108. und 
109. Zuteilungsperiode nachzuweisen. Die Le
bensmittelkarten dürfen nur denjenigen Er
zeugern ausgehändigt werden, die mit Vor
lage der geforderten Bescheinigung ~lie Höhe 
ihrer bisherigen Kartoffelablieferung nach
gewiesen haben. 

* Der Bürgermeister (Kartenausgabestelle) hat 
die Feststellungen der Ablieferung in die unter 
(6) angeordnete Liste einzutragen und je eine 
Durchschrift dieser Liste dem Kreisernäh
rungsamt, ·Abteilung A, und dem Erfassungs
ausschuß so rechtzeitig zur Verfügung zu stel
len, daß der Erfassungsausschuß die Säumi
gen zur Erfüllung ihrer Lieferverpflichtungen 
nachdrückliehst anhalten kann und das Kreis
ernährungsamt die gemäß Ziffer 14 der An
ordnung betreffend Bewirtschaftung von Kar
toffeln in der britischen und US-Zone im 
Wirtschaftsjahr 1947/48 vorgesehenen Maß
nahmen rechtzeitig veranlassen kann. 

(9) Die dieser Anordnung entgegenstehenden Be
stimmungen der Anordnung betreffend Be
wirtschaftung von Kartoffeln in der britischen 
und US-Zone im Wirtschaftsjahr 1947/48 vom 
15. August 1947 werden hiermit außer Kraft 
~esetzt. 

Frankfurt, den 4. Öktober 1947. 
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E:rnährung, Landwirtschaft und Forsten 
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Gesetz- u. Verordnungsblatt 
DES WIRTSCHAFTSRATES DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES 

(Anwrikanisches und Bri,isdJeS Be~a1znngsgehid in Deutsri,land! 

1947. Ausl!:e~?;eben in Frankfurt am lVIain, am 10. Dezember 1947. Nr. 4 

INHALT: 
Gesetz zur Verhinderung der voll>swirtschaftlich mißbräuchlichen Benutzung von 

Iüaftfahrzeugen (Kraftfahrzeugmißbrauchgesetz) . . . . . . . . . . . . . S. 9 
Ausfül1l'ungsbestimmungen zum Gesetz zur Verhinderung der volkswirtschaftlich 

mißl_.räuchlichen Benutzung von Kraftfahrzeugen . . . . . . . . . . . . S. 10 
Zweite Anordnung zur Dm:chführung des Gesetzes zur Sicherung der Kartoffelver

sorgung im Wirtschaftsjahr 1947/48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14 
Geseh: zur Aenderung des Geselzes betreffend die Erwerbs-' und Wirtschafts-

genossenschaften vom 20. 5. 1898 (RGBI. I, S. 810) . . . . . . . . . . . S. H 
Beilage Nr. 1, Proklamation Nr. 5 der Amerikanischen Militärregierung 

Verordnung Nr. 88 der Britischen Militärregierung 
Proklamation Nr. 6 der Amerikanischen Militärregierung 
Verordnung Nr. 102 der Britischen Militärregierung 

Gesetz 
zur Verhinderung der voll~:swirtschaftlich mißbräuchlichen Benutzung von Kraftfahrzeugen : 

(Kraftfahrzeugmißbrauch-Gesetz). 
Vom 21. November 194rt. 

Um den bestehenden Mangel an Kraftfahrzeugen, Ersatzteil~n, Kraftstoffen und Bereifun
gen zu beheben und um mißbräuchliche, volkswirtschaftlich unbegründbare Benutzung von 
Kraftfahrzeugen zu verhindern, hat der Wirtschaftsrat das folgende Gesetz beschlossen,' das 
hiermit verkündet wird: 

§ 1 
(1) Kraftfahrzeuge werden nur zugelassen, wenn 

Tatsachen vorliegen, die ein öffentliches oder 
volkswirtschaftliches Bedürfnis für die Zu
lassung ergeben. 

Weise verwendet, die einer allgem~in an
geordneten oder einer,, im Kraftfahrzeug
schein eingetragenen Beschränkung zuwider
läuft, oder ein Kraftfahrzeug zu einem ver
botenen Zweck benutzt oder benutzen läßt; 
wird mit Geldstrafe bis zu RM 100 000.- oder 
mit Gefängnis bis zu 1 Jahr bestraft. Es 
kann gleichzeitig auf beide Strafen erkannt 
werden. 

/ 

Die Bestimmurigen gemäß § 1 des Gesetzes 
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen yom 
3. Mai 1909 - RGBl. Nr. 26; S. 437 - mit 
Aenderungen und der nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
des genannten Gesetzes getroffenen Anord
nungen bleiben in Geltung. 

(2) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 wegfallen. Das 
gilt auch für die vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes ausgesprochenen Zulassungen. 

§ 2 
Zweck, Zeit und Bereich der Verwendung kön
ne!'). durch allgemeine Anordnungen oder im 
Einzelfall beschränkt werden. Beschränkungen, 
die für ein einzelnes Fahrzeug angeordnet wer
den, sind in den Kraftfahrze~gschein ein
zutragen. 
Gegen diese Entscheidungen ist nur die Dienst
aufsichtsbeschwerde zulässig. 

§ 3 
Kraftfahrzeuge, deren Zulassung wegen Fehlens 
des Bedürfnisses nicht beantragt oder abgelehnt 
oder widerrufen worden ist, sind vom Besitzer 
bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu 
melden. Ueber die Meldung stellt die zuständige 
Straßenverkehrsbehörde eine schriftliche Be
stätigungsurkunde aus. Der Besitzer ist ver
pflichtet, rechtliche oder tatsächliche Aenderun
gen an dem Kraftfahrzeug und jede Aenderung 
seines Wohnsitzes oder ständigen Aufenthalts
ortes der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu 
melden. Die Durchführung der Meldung ist auf 
der Bestätigungsurkunde zu vermerken. 

§ 4" 
(1) Wer das Kraftfahrzeug vorsätzlich .in einer 

(2) Besteht kein öffentliches Interesse an der 
Herbeiführung einer gerichtlichen Entschei
dung oder ist die Zuwiderhandlung fahr
lässig begangen, so kann die Straßenver
kehrsbehörde gegen den Schuldigen eine Ord
nungsstrafe bis zu RM 5000.- festsetzen. Die 
§§ 20 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, 22 bis 24, 
27 bis 31 und 33 bis 36 der Militärregierungs
verordnungen über Erzeugung, Zuteilung, und 
Verteilung von Waren und Rohstoffen (Ver• 
ordnung Nr. 14 der Militärregierung für das 
amerikanische Besatzungsgebiet, Nr. 89 der 
Militärregierung für das britische Besatzungs
gebiet) gelten entsprechend. 

(3) Die Strafbestimmungen der Abs. 1 und 2 gel
ten auch für Verletzungen der Meldepflicht 
gemäß § 3. 

§ 5 
(1) Ist der Zuwiderhandelnde der Eigentümer 

des Kraftfahrzeuges oder derjenige, für den 
das Kraftfahrzeug zugelassen ist, oder ist 
die Zuwiderhandlung mit Wissen oder Wil
len einer dieser Personen begangen worden, 
so , kann die Straßenverkehrsbehörde des 
Ortes, an dem die Zuwiderhandlung fest
gestellt wird, das Kraftfahrzeug beschlag
nahmen. Sie hat unverzüglich die Straßen
verkehrsbehörde, in deren Bezirk das Kraft
fahrzeug zugelassen ist, zu benachrichtigen. 

(2) Die Stra.ßenverkehrsbehörde, 'in deren Bezirk 
das Kraftfahrzeug zugelassen ist, kann, wenn 
dringender Tatverdacht einer groben Zu-
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Widerhandlung gegeben ist, insbesondere der 
Verdacht, .daß das Kraftfahrzeug zum 
Schwarzhandel mißbraucht worden ist, das
selbe bis zur Entscheidung über die Schuld
frage gegen Entschädigung einer wirtschaft
lich gerechtfertigten· Benutzung zuführen. 

(3) Ist der Täter gemäß § 4 gerichtlich bestraft 
worden, so kann die Straßenverkehrsbehörde 
nach Rechtskraft des Urteils das Kraftfahr
zeug zu Eigentum in Anspruch nehmen. Die 
Vorschriften des Reichsleistungsgesetzes oder 
die an seine Stelle getretenen Vorschriften 
gelten entsprechend. 

(4) Ist- der Zuwiderhandelnde der Führer des 
Fahrzeugs, so kann die Straßenverkehrs
behörde ihm die Fahrerlaubnis entziehen. 
Bei erneuter Zuwiderhandlung nach rechts
kräftiger Bestrafung muß die Fahrerlaubnis 
entzogen werden. 

§ 6 
(1) Die oberste Landesbehörde bestimmt, welche 

Behörde für die auf Grund dieses Gesetzes zu 
treffenden Entscheidungen zuständig ist. 

(2) Ueber die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 sowie § 5 Absatz 2, 3 u. 4 
hat ein nach Landesrecht bei der unteren 
Straßenverkehrsbehörde zu bildender Aus
schuß zu entscheiden. Diesen Ausschüssen ob-

liegt gleichfalls die Verteilung der für ihren 
Bereich zugeteilten oder verfügbaren Kraft
wagen und Bereifungen. Ihnen kann durch 
landesrechtliche Vorschrift die Mitwirkung 
bei der Verteilung von Kraftstoffen und Ent
scheidung über den Erlaß von Einzelanord
nungen gemäß § 2 übertragen werden. 

§ 7 
(1) Die auf Grund der §§ 1, 5 sowie § 6 Abs. 2 

Satz 1 getroffenen Entscheidungen unter
liegen der Nachprüfung im Verwaltungs
rechtswege, 

(2) Das Nähere bestimmt das Landesrecht. 

§ 8 
Weitergehende landesrechtliche Vorschriften zur 
Sicherung vordringlicher Transportaufgaben 
bleiben unberührt. 

§ 9 
Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz er
läßt der Direktor der Verwaltung für Verkehr 
mit Zustimmung des Exekutivrats. 

§''10 
(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in 
! Kraft. ' 
(2) Es tritt am 31. Mai 1948 außer Kraft. 

Frankfurt ?· M., den 21. November 1947 

Der Präsident des Wirtschaftsrates: 

Dr. E r i c h K ö h 1 e r 

Ausführungsbestimmungen 
zum Gesetz zur Verhinderung der volkswirtschaftlich mißbräuchlichen Benutzung von l{raftfahr

zeugen (Kraftfahrzeugmißbrauch-Gesetz) 

Vom 28. November 1947. 

Auf Grund des § 9 des Kraftfahrzeugmißbrauch- Gesetzes wird mit Zustimmung des Exekutivrats 
. bestimmt: 

§ 1 
§ 1 des Kraftfahrzeugmißbrauch-Gesetzes (Kfz.
iVIißbr.G.) gilt nur für zulassungspflichtige, also 
nicht für die nach § 18 Abs. 2 der Straßenver
kehrs-Zulassungs-Ordnung von der Zulassungs
pflicht ausgenommenen Kraftfahrzeuge. 

§ 2 

Ein amtliches Kennzeichen darf nur zugeteilt 
werden, wenn nach der Entscheidung der zustän
digen Stelle das öffentliche oder volkswirtschaft
liche Bedürfnis vorliegt; im Falle des Widerrufs 
nach § 1 Abs. 2 Kfz.Mißbr.G. sind gestempelte 
amtliche Kennzeichen zu entstempeln; ungestem
pelte sind abzunehmen. 

§ 3 

Als Tatsachen, die ein öffentliches oder volks
' wirtschaftliches Bedürfnis für die Zulassung er

( geben, gelten insbesondere 
1. bei Kraftfahrzeugen, die für eine Zentralbe

hörde des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zu
gelassen werden oder dauernd in ihrem dienst
lichen Interesse verkehren sollen: 

eine vom Direktor der Verwaltung für Ver
ke)lr des Vereinigten Wirtschaftsgebiets oder 
von der von ihm beauftragten Stelle erteilte 
Bescheinigung darüber, daß die Zulassung 
des Kraftfahrzeugs im dienstlichen Interesse 
erforderlich ist; 

2. bei Kraftfahrzeugen, die für sonstige Behörden 
des Vereinigten Wirtschaftsgebiets zugelassen 

werden oder dauernd in ihrem dienstlichen 
Interesse verkehren sollen, und bei Kraftfahr
zeugen, die für die deutsche Reichsbahn, die 
deutsche Post oder die Wasserstraßenvenyal
tung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets zuge
lassen werden sollen: 

eine Bescheinigung einer vom Direktor. der 
Verwaltung für Verkehr des Vereinigten 
Wirtschaftsgebiets beauftragten Stelle dar
über, daß die Zulassung des Kraftfahrzeugs 
im dienstlichen Interesse dringend erforder
lich ist; 

3. bei Kraftfahrzeugen, die für Landeszentra1~ 

oder Landesmittelbehörden zugelassen werdeu 
oder dauernd in ihrem dienstlichen Interesse 
verkehren sollen: 

eine vom Verkehrsminister (Verkehrssena
tor) oder von der von ihm beauftragten Stelle 
ausgestellte Bescheinigung darüber, daß die . 
Zulassung des Kraftfahrzeugs im dienst
lichen Interesse dringend erforderlich ist; 

4. bei Kraftomnibussen, die für den Betrieb eines 
Linienverkehrs bestimmt sind: , 

die auf Grund des Gesetzes über die Be
förderung von Personen zu Lande vom 
4. Dezember 1934 (RGBL I S. 1217) in der 
Fassung vom 6. Dezember 1937 (RGBl. I S. 
1319) erteilte Genehmigung zum Linienver
kehr; 

5. im übrigen: 
eine von der zuständigen Straß.enverkehrs
behqrde auf Gruri'd der §§ 15, 16 des Reichs-
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leistungsgesetzes oder der an seine Stelle ge- eine Eintragung der Ausnahmegenehmigung in 
treteneu Vorschriften erfolgte Inanspruch- ' den Kraftfahrzeugschein findet nicht statt. 
nahme. 

§ 4 

(1) Allgemeine Anordnungen auf Grund des § 2 
Kfz.Mißbr.G. werden, soweit sie für das Ver
einigte Wirtschaftsgebiet g'lten sollen, durch 
Ausführungsbestimmungen des Direktors der 
Verwaltung für Verkehr des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes nach § 9 Kfz.Mißbr.G., im übrigen 
durch die nach § 6 Kfz.Mißbr.G. von der obersten 
Landesbehörde bestimmten Behörden erlassen. 
(2) Als allgemeine Anordnungen eines Landes im 
Sinne des § 2 Kfz.Mißbr.G. gelten auch die ein
schlägigen allgemeinen Anordnungen, die von 
der zuständigen Landesbehör,de vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erlassen Worden sind, sofern 
der Landesverkehrsminister ihre Fortgeltung in 
dem dafür vorgesehenen Verkündun~sblatt unter 
Bezug auf 1 das Kraftfahrzeugmißbrauch-Gesetz 
bekanntgibt oder der Ditektor der Verwaltung 
für Verk~hr des Vereinigten Wirtschaftsgebiets 
auf Verlangen des Landesverkehrsministers 
ihren Wortlaut im Verkehrsblatt veröffentlicht. 
(3) Vorbehaltlich des Satzes 3 dieses Absatzes 
gelten allgemeine Anordnungen eines Landes, so
weit in ihnen nichts Abweichendes bestimmt ist, 
für alle in dem Lande verkehrenden Kraftfahr
zeuge. Die zuständige Landesbehörde soll den 
Wortlaut allgenl.einer Anordnungen unmittelbar 
nach ihrer Verkündung· dem Direktor der Ver
waltung für Verkehr des Vereinigten Wirtschafts
gebiets zur Bekanntmachung im Verkehrsblatt 
mitteilen. Für Kraftfahrzeuge, die für Behörden 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zugelassen 
sind, gelten allgemeine Landesanordnungen erst 
nach ihrer Bekanntmachung im Verkehrsblatt. 

(4) Soweit in einem Lande Einzelausnahmen von 
allgemeinen Landesanordnungen z1:1lässig sind, 
werden in diesem Lande auch die in einem ande
ren Lande ausgesprochenen Ausnahmen aner
kannt. 

\ 
§ 5. 

(1) Bei den im § 3 dieser Ausführungsbestim
mungen bezeichneten Kraftfahrzeugen dürfen 
Beschränkungen für das einzelne Kraftfahrzeug 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 Kfz.Mißbr.G.) nur so weit an
geordnet werden, wie sie den b.ezweckten Erfolg 
nicht beeinträchtigen. 
(2) Entgegen der Bestimmung des Abs. 1 ange
ordnßte Beschränkungen für einzelne Kraftfahr
zeuge sind auf Verlangen ·der nach § 3 Nummern 
1-3 für die Erteilung der Bescheinigung Z1l

ständigen Behörden und bei den Nummern 4 
und 5 auf Verlangen der Genehmigungs- oder 
der Beorderungsbehörde aufzuheben, auch wenn 
sie vor Ausstellung der Bescheinigung, vor 'Er-· 
teilung der Liniengenehmigung ~der vor der In
anspruchnahme des Kraftfahrzeugs angeordnet 
worden sind. 
(:3) Für ein einzelnes Kraftfahrzeug angeordnete 
Beschränkungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Kfz.Mißbc.G.) 
sind in den Kraftfahrzeugschein unter Bei
drüclmng des amtlichen Siegels einzutragen. 
(4) Die Anordnung mehrerer Einzelbeschrän
kunp,en für dasselbe Kraftfahrzell <; ist zuHi.s,ig. 
(5) Ucber die für einzelne Kraftfahrzeuge b~
willigten Ausnahm'en von all"emein oder im 
Einzelfall angeordneten Beschränkungen stellt 
die zuständige Behörde eine' Bescheinigung aus; 

§ 6 

(1) Die Meldepflicht nach § 3 Kfz.Mißbr.G. be
steht für jeden Besitzer, insbesondere den Eigen
und Fremdbesitzer, den mittelbaren und unmit
telbaren Besitzer, nicht jedoch für den Besitz
diener (vgl. §§ 872, 868, 855 BGB). 
(2) Den Kraftfahrzeugen, deren Zulassung wegen 
Fehlens des Bedürfnisses nicht beantragt oder 
abgelehnt oder widerrufen worden ist, stehen 
diejenigen Kraftfahrzeuge gleich, 
a) deren Zulassung vor. Inkrafttreten des Kfz.-

1Mißbr.G. wegen Fehlens einer Zulassungsvor
aussetzung abgelehnt oder widerrufen worden 
ist, 

b) deren Zulas~ung aus sonstigen Gründen nicht 
beantragt worden ist. 

(3) Die Meldung ist unverzüglich, im Falle der 
Ablehnung oder des Widerruf~ nach dem Kfz 
MißbrG. spätestens zwei Wochen nach Zugang 
der Entscheidung zu erstatten. In der Entschei
dung, durch die eine Zulassung abgelehnt oder 
widerrufen wird, ist auf die Meldepflicht hinzu
weisen. 
(4) Al!lf Grund der Meldung macht die Straßen
verkehrsbehörde eine Eintragung im Kraftfahr
zeugbrief (Bestätigungsurkunde im Sinne des 
§ 3 Kfz.Mißbr.G). Das Straßenzentralamt be
stimmt die Art der Eintragung und das Verfah
ren zur Benachrichtigung des Straßenzentralamts 
durch die zuständige Behörde. 
(5) Ist die für die Zulassung zuständige Behörde 
nicht zugleich für den Verkehrseinsatz zustän.
dig, so .hat sie der hierfür zuständigen Behörde 
jede Meldung nach § 3 Kfz.Mißbr.G. unverzüg
lich mitzuteilen. 

§ 7 

Eine Benutzung zu verbotenem Zweck im Sinne 
des § 4 Abs. 1 Kfl.Mißbr.G. liegt auch vor, wenn 
ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug zu einer 
nicht von der zuständigen Behörde schriftlich 
genehmigten oder angeordneten Fahrt benutzt_ 

• 'wird. 
§' 8 

Für die 1 Durchführung des Kraftfahrzeugmiß~ 

brauch-Gesetzes sind,die in§ 4 Abs. 3 Kfz:.Mißbr.G. 
erwähnten Bestimmungen in folgendem Sinm? 
anzuwenden. 

"§ 20 
(1) Wird im Betrieb eines Unternehmens eine 
nach § 4 Kfz.Mißbr.G. st,·afbal'e HJ.m1luag b2-
gangen, so lmnr\ die Behörde (§ 6 Kfz.Mißbr.G.) 
gegen den Inhaber oder Leiter, und wenn das 
Unternehmen von einer juristischen Person 
betrieben wird, gegen diesen eine Ordnungs
strafe festsetzen, sofern der Inhaber oder 
Leiter des Unternehmens oder der gesetzliche 
Vertreter der juristischen Person nicht nach
weist, daß er die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt zur Verhütung der strafbaren Hand-' 
lung angewandt hat. 
(2) Der Beschuldigte ist vorher zu hören. · 

§ 22 
(1), Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die 
Strafbestimmungen des KfzMißbrG. und der 
Durchführungsbestimmungen, die' bei der 
Staatsanwaltschaft oder bei anderen Behör
den cino;chen. sind der nach § 6 I~fz.Mißbr.G. 
zuständigen Behörde zuzuleiten. 
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(2) Soweit diese Behörde die Sache nicht 
wegen Vorliegens eines öffentlichen Inter
esses an einer gerichtlichen Entscheidung an 
die Staatsanwaltschaft abgibt, führt sie die 
Ermittlungen. Vor Verhängung einer Ord
nungsstrafe teilt die Behörde(§ 6 Kfz.M!ißbr.G.) 
das Ergebnis der Ermittlungen der Staatsan
waltschaft mit; diese entscheidet endgültig, 
ob sie die Strafverfolgung übernimmt. Das 
gleiche gilt, wenn die Behörde vun einer Ord
nungsstrafe absehen will. 
(3) Solange die Staatsanwaltschft die Straf
verfolgung nicht übernommen hat, kann die 
Behörde (§ 6 Kfz.Mißbr.G.) Kraftfahrzeuge 
unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 
KfzMißbrG. beschlagnahmen oder eine nach 
§ 5 Abs. 1 Kfz.Mißbr.G. ausgesprochene Be
schlagnahme aufrechterhalten. 

§ 23 
(1) Gegen den Ordnungsstrafbescheid kann 
der Betroffene binnen einer Woche nach 
Bekanntgabe bei der Behörde, die den Be
s.:heid erlassen hat, schriftlich oder münd
lich zur Niederschrift Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung stellen. Die Frist wird auch 
durch den Eingang _des Antrages bei' dem 
Gericht gewahrt. 
(2) Der Antrag ist alsbald dem Amtsgericht 
zur Entscheidung zuzuleiten. Bis zur Abgabe 
an das Gericht kann die Behörde den gegen 
den Antragsteller ergangenen Ordnungsstraf
bescheid zurücknehmen und entweder von 
Strafe absehen oder einen neuen Bescheid 
erlassen; der Antragsteller ist zu benach
richtigen. 
(3) Wi:rd der Antrag dem Gericht zur Ent
scheidung zugeleitet', so hat die Behörde, die 
den Ordnungsstrafbescheid erlassen hat, sich 
zu dem Antrag zu äußern. 

§ 24 

(1) Für · das Verfahren vor dem Gericht 
gelten die Vorschriften der Strafprozeßord
nung/Strafrechtspflegeordnung über das Ver
fahren vor dem Beschwerdegericht sinn
gemäß; die Staatsanwaltschaft ist an dem 
Verfahren nicht beteiligt. Das Gericht ent
scheidet endgültig. Der Ordnungsstraf
bescheid kann nicht zum Nachteil des An
tragstellers geändert werden. 
(2) Ist eine Ordnungsstrafe rechtskräftig ver
hängt, SD kann dieselbe Tat nicht mehr auf 
Grund des Kfz.Mißbr.G. verfolgt werden. 

§ 27 

Das Gericht oder die Behörde (§ 6 Kfz.
Mißbr.G.) kann anordnen, daß 'die Bestra
fung auf Kosten des Betroffenen öffentlich 
bekanntgemacht wird. Die Art der Bekannt:. 
machung sowie die Frist, innerhalb deren sie 
zu erfolgen hat, sind in der gerichtlichen Ent
scheidung oder im Ordnungsstrafbescheid zu 
bestimmen. 

§ 28 

Kann die Ordnungsstrafe nicht beigetrie
ben werden, so hat das nach § 23 Abs. 2 zu
ständige Gericht auf Verlangen der Behörde 
(§ 6 Kfz.Mißbr.G.) als Ersatzfreiheitsstrafe 
eine dem Verschulden entsprechende Haft
-strafe bis zu 6 Wochen festzusetzen. Vor der 

Entscheidung ist der Betroffene zu hören. 
Gegen den Beschluß ist die sofortige Be
schwerde zulässi~. 

§ 29 

Der Ordnungsstrafbescheid und die Ent
scheidung über die Einziehung sind zu be
gründen. In der:~ Begründung sind die straf
bare Handlung, die verletzten Vorschriften, 
die Beweistr,ittel und die Rechtsmittel an
zugeöen. 

§ 30 
(1) Der Ordnungsstrafbescheid ist dem Betrof
fenen zuzustellen. 
(2) Auf das Verfahren bei der Zustellung fin
den die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über die Zustellung von Amts wegen mit 
Ausnahme der §§ 189, 203 bis 207, 210a und 
212a entsprechende Anwendung. Ist die Zu
stellung in der vorgeschriebenen Weise nicht 
ausführbar, so gilt sie als erfolgt, wenn 

. der entscheidende Teil des Ordnungsstraf
bescheides in einem vor der obersten Landes
behörde zu bestimmenden Blatt bekannt
gemacht worden ist und seit dem Erscheinen 
des Blattes zwei Wochen verflossen sind. 
§ 31 Füi: die Berechnung der Fristen und für 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gegen <.;ie Versäumnis einer Frist finden die 
Vorschriften .der Strafprozeßordnung/Straf
rechtspflegeordnung entsprechende Anwen
dung. 

§ 33 
(1) Die Vollstreckung des Ordnungsstraf
bescheides erfolgt nach den landesrechtliehen 
Vorschriften. 
(2) Die Behörde, die den Ordnungsstraf
bescheid erlassen hat, ist für die Bewilligung 
von 'l'eilzahhmgen und Zahlungsfristen zu
ständig. Teilzahlungen werden zunächst auf 
die Strafe angerechnet. 
(3) In den Nachlaß kann nur vollstreckt wer
den, wenn der Strafbescheid bei Lebzeiten des 
Bestraften rechtskräftig geworden ist. 

§ 34 

Die Kosteh des Ordnungsstrafverfahrens 
sind dem Bestraften aufzuerlegen. Mehrere 
wegen derselben Zuwiderhandlung Bestrafte 
haften für die Auslagen als Gesamtschuldner; 
dies gilt nicht für die durch die Vollstreckung 
entstandenen Auslagen. · 

§ 35 
-(1) Die Gebühr für den Erlaß jedes Ord
nungsstrafbescheides beträgt fünf vom Hun
dert des Betrages der auferlegten Geldstrafe 
und des Wertes der eingezogenen, Gegen
stände, mindestens aber 5 Reichsmark. Für 
einen erfolglosen Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung wird die Hälfte der vorstehenden 
Gebühr erhoben; sie ist zu ermäßigen, wenn 
der Antrag teilweise 1Erfolg hatte. 
(2) An Auslagen werden erhoben:' 

I. Telegrammgebühren und im Fernverkehr 
zu entrichtende Fernsprechgebühren; I 
II. Kosten von Zustellungen und öffent
lichen Bekanntmachungen; 
III. Entschädigungen, die an Zeugen und 
Sachverständige gezahlt sind; 
IV. Reisekosten der Beamten bei Geschäf-
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MILITARY GOVERNMENT GERMANY 
United States Area of I British Zone of Control 

Control*) 
PROCLAMATION NO. 5 ORDINANCE NO. 88 

ECONOMIC COUNCIL 
To the German peopll'l 
in the United States 
Zone, including Land 
Bremen: 

WHEREAS by an agreement .dated 29 May 1947, 
and made between the Military Governors and 
Commanders-in-Ctl.ief of the United States and 
British Zones of Occupation, prov:ision was made 
for the establishment of an Economic Council, an 
Executive Committee and Executive Tiirectors in 
order to facilitate the solution of pressing economic 
problems and the construction of economic life by 
popularly controlled German agencies, an~ whereas 
the said agreement is published as Appendix "A" to 
this 

Prodarnation 
of which it forms part, 
NOW, THEREFORE, I, 
General Lucius D. Clay, 
Commanding General, 
European Command, 
and Military Governor 
for Germany (US), do 
hereby proclaim as fol
lows: 

Ordinance 

NOW IT IS HEREBY 
ORDEREDAS 

FOLLOWS: 

ARTICLE I 
FUNCTIONS OF THE ECONOMIC COUNCIL 

The Economic Council shall have power, within the 
United States Zone (in- I British Zone,· 
cluding , Land Bremen), 

(1) To direct the permissible econom'ic reconstruc
tion of the Zone, subject to the approval of the 
Bipartite Board; 

(2) To adopt and promulgate ordinances on the 
administration of railways, maritime. ports and 
coastal shipping, inland water transport, inter-Land 
inland waterways and communications and postal 
services· to adopt and promulgate ordinances deal
ing with :matters of general policy affecting more 
than one Land with respect to inter-Land highways 
and highway transport; 'production, allocation and 
distributiorr of goods, raw materials, gas, water and 
electricity; foreign and internal t~ade;. price ~or
mation and ,:Jrice control; produchon, Importatw';l, 
collection, allocation and distribution of food; publlc 
finance currency, credi.t, banking and property 
control: and civil service management of bizonal 
deparh~ent personnel; and such ot~er functions ~s 
may from time to time be determmed by the BI
partite Board. Such ordinances are subject to the 
approval of the Bipartite Board. The approval of 
the Board to each ordinance shall be indicated by 
an indorsement stating that is has received such 
approval under the terms of this Article. Excei?t 
where these Economic Council ordinances with BI
partite Board approval specifically reserv~ to the 
Economic Council or delegate to the Executive Com
mittee or Executive Directors the power to issue 
implementing regulations pursuant to the ordi
nances, the Länder shall promptly implement the 
ordinances; 

*) Where the American and British versions differ, both 
texts are published. 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
Amerikanisches I Britisches 
Kontrollgebiet*) Kontrollgebiet*) 

PROKLAMATION NR. 5 VERORDNUNG NR. 88 

WIRTSCHAFTSRAT 
An die deutsche Bevöl-, 
kerung im amerikani-
schen Kontrollgebiet, 
einschließlich des Lan- I 
des. Bremen: 

Ein Abkommen vom 29. Mai 1947, das zwischen 
den Militärgouverneuren und Oberbefehlshabern 
der amerikanischen und britischen Besatzungszonen 
getroffen worden ist, sieht die Einsetzung eines 
Wirtschaftsrates, eines Exekutivausschusses und 
von Dixektoren vor, um die Lösung dringender wirt
schaftlicher Probleme und den Aufbau des Wirt
schaftslebens durch dem Volke verantwortli~he 
deutsche Stellen zu fördern. Dieses Abkommen wird 
als Anhang A und als Bestandteil dieser 

Proklamation 
veröffentlicht. 
Ich, General Lucius D. 
Clay, Kommandierender 
General im europäischen 
Befehlsbereich und Mi
litärgouverneur (US) für 
Deutschland, erlasse da
her die folgende Pro
klamation: 

Verordnung 

Es wird daher hiermit 
folgendes verordnet: 

ARTIKEL I 
AUFGABEN DES WIRTSCHAFTSRATES 

Innerhalb der 
amerik. Besatzungszone \. britisch. Besatzungszone 
(einschließlich des Lan-
des Bremen) • 
ist der Wirtschaftsrat ermächtigt: 

(1) Zur Leitung des zulässigen wirtschaftlichen 
Wiederaufbaus der Zone, vorbehaltlich der Geneh
m'i.gung des Bipartite Board; 

(2) Zur Annahme und Verkündung von Gesetzen 
betreffend die Verwaltung von Eisenbahnen, See
häfen und Küstenschiffahrt, Beförderung auf Bin
nengewässern, Binnenwasserstraßen zwischen den 
Ländern Nachrichten- und Postverkehr; Annahme 
und Ve;kündung von Gesetzen,. die sich auf Fest
legung von allgemeinen Grundsätzen beziehen, 
mehr als ein Land angehen und einen der folgen
den Gegenstände betreffen: Straßen und Straße~
verkehr zwischen den Ländern; Erzeugung, Zutei
lung und Verteilung von Waren, Rohstoffen, Gas, 
Wasser und Elektrizität-; Auslands- und Binnen
handel· Preisbildung und Preiskontrolle; Erzeugung, 
Einfuh~ Erfassung, Zuteilung und Verteilung von 
Lebens~itteln; öffentliches Finanzwesen, Währung, 
Kreditwesen Bankwesen und Vermögenskontrolle; 
und Person~lverwaltung der zweizonalen Abtei
lungen, und sonstige vom Bipartite Boa~·d jeweils 
zugewiesene Aufgaben. Die Gesetze des Wirtschafts
rats bedürfen der Genehmigung des Bipartite Board. 
Die Genehmigung eines jeden Gesetzes seitens des 
Bipartite Board ist durch einen schriftlichen Ver
merk des Inhalts zum Ausdruck zu bringen, daß das 
Gesetz nach Maßgabe dieses Artikels genehmigt 
Iist. Es obliegt den Ländern, Gesetze, die vom Wirt
schaftsrat mit Genehmigung des Bipartite Board er
lassen sind unverzüglich zur Ausführung zu 
bringen, es s~i denn, daß die Befugnis, Ausführungs
bestimmungen zu den Gesetzen zu erlassen, durch 
diese Gesetze ausdrücklich dem Wirtschaftsrat vor
behalten oder eine solche Befugnis dem Exekutiv
ausschuß oder den Dixektoren übertragen worden 
ist· 

.') Wo .die amerikanische und die briti~che Fassung von
einander abweichen, sind beide Texte Wiedergegeben. 
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(3) To adopt and promulgate, subject to approval 
as set forth in Para. (2) above, ordinances allocating 
to the Economic Council, the Executive Committee 
or the Executive Directors the power to issue imple
menting regulations under specific existing legis
•lation which is within the fields. referred to in 
Para. (2); 

(4) To delegate such of its powers as may be deem
ed appropriate to the Executive Committee, except 
for the power to adopt and promulgate ordinances 
set forth in Para. (2) above and the power of 
appointment set forth in Para. (5) below; 

(5) To appoint, from nominations made by the 
Executive Committee, and to remove, upon its own 
motion, the Executive Directors. To define the func
tions of the Executive Directors and iheir relations 
to the Economic Council, the Executive Committee 
and the Länder; 

(6) To consider and pass the annual estimates of 
revenue and expenditure of the Council and of its 
departments. 

. ARTICLE II 
FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 
The Executive Committee shall have power, within 
the 

United States Zone, British Zone, 

(1) To propose and make recommandations on 
ordinances for adoption by the Economic Council; 

(2) To issue implementing regulations wlthin the 
scope of the authority delegated to the Executive 
Committee by the Economic Council; 

(3) To coordinate and supervise the execution of 
ordinances and implementing regulations by the 
Executive Directors in accordance with the policies 
adopted by the Economic Council. 

ARTICLE IU 
FUNCTIONS OF EXECUTIVE DIRECTORS 

In accordance wfth the policies adopted by the 
Economic Council and under the supervision of the 
Executive Committee, the Executive Directors. 

(1) Shall direct the operation of their respective 
departments; 

(2) May issue implementing regulations; 

(3) Will be the chief accounting officers for their 
own departments and, subject to such instructions 
and such centra~ financial control as may be approv
ed by the Economic Council, the financial and 
accounting operation of the agencies shall be under 
their general management and supervision. 

ARTICLE IV 
EFFECT OF ECONOMIC COUNCIL ORDINANCES 

Ordinances issued by the Economic Council pur
suant to the provisions of Article I of this 

Proclamation I Ordinance 
or implementing regulations issued under such 
ordinances shall not be inconsistent with Control 
Council legislation, but, subject to this, shall be 
superior to any German enactment, and shall be 
binding on all Courts. 

ARTICLE V 
TRANSITIONAL PROVISIONS 

Until otherwise provided by any ordinance of 
the Economic Council, 

Military Government I Military Government 
Ordinance No. 14, Ordinance No. 89, 

set forth in Appendix "B" to this 
Proclamation I Ordinance 

and promulgated herewith, shall be in force in the 

United States Zone British Zone. 

(3) Vorbehaltlich der Genehmigung, wie oben 
unter (2) angegeben, zur Annahme und Verkündung 
von Gesetzen, die dem Wirtschaftsrat, dem Exeku
tivausschuß oder den Direktoren die Befugnis über
tragen, Ausführungsbestimmungen zu bestimmten 
Vorschriften bestehender Gesetzgebung auf den 
oben unter (2) genannten Gebieten zu erlassen; 

(4) zur Uebertragung von Befugnissen an den 
Exekutivausschuß, sowei.t dies angemessen er
scheint, mit Ausnahme der Befugnis, die unter (2) 
oben bezeichneten Gesetze zu verkünden und der 
Befugnis zu Ernennungen gemäß Nr. (5) unten; 

(5) Zur Ernennung von Direktoren auf Grund 
der vom Exekutivausschuß gemachten Vorschläge, 
zur Abberufung von Direktoren auf Grund eigener 
Initiative und zur Abgrenzung der Aufgaben. der 
Direktoren und ihres Verhältnisses zum W:irt
schaftsrat, zum Exekutivausschuß und zu den 
Ländern; 

(6') Zur Prüfung und Feststellung des jährlichen 
Voranschlages der Einnahmen und Ausgaben des 
Wirtschaftsrats und seiner Abteilungen. 

, ARTIKELn 
AUFGABEN DES EXEI{UTIVAUSSCHUSSES 

Innerhalb der 
amerik. Besatzungszone I brit. Besatzungszone 
ist der Exekutivausschuß ermächtigt: 

(1) Zu Vorschlägen und Empfehlungen für Ge
setze, die vom Wirtschaftsrat angenommen werden 
sollen; 

(2) Zum Erlaß von Ausführungsbestimmungen im 
Rahmen der Befugn:isse, die vom Wirtschaftsrat auf 
den Exekutivausschuß übertragen worden sind; , 

(3) Zur Koordinierung und Ueberwachung der 
Ausführung von Gesetzen und Durchführungsbe
stimungen durch die Direktoren in Uebereinstim
mung mit den vom Wirtschaftsrat festgelegten 
Grundsätzen. 

ARTIKEL III 
AUFGABEN DER DIREKTOREN 

In Uebereinstimmung mit den vom Wütschaftsrat 
festgelegten Grundsätzen und unter Aufsicht des 
Exekutivatisschusses: 

(1) leiten die Direktoren die Tätigkeit ihrer Ab-
teilungen; . 

(2) können die Direktoren Ausführungsbestim
mungen erlassen; 

(3) sind sie die höchsten Beamten ihrer Ab
teilungen, was deren Finanzgebarung angeht; sie 
haben, vorbehaltlich der von dem Wirtschaftsrat 
gebilligten Anweisungen und zentralen Finanzkon
trolle, die allgemeine ,Leitung und Ueberwachung 
der finanziellen Tätigkeit und der Buchführung 
ihrer Dienststellen. 

ARTIKEL IV 
RECHTSWIRKUNG VON GESETZEN DES 

WIRTSCHAFTSRATES 
Gesetze, die der Wirtschaftsrat auf Grund der Be

stimmungen des. Artikels I dieser 
Proklamation I Verordnung 

erlassen hat oder Ausführungsbestimmungen, die 
gemäß diesen Gesetzen ergangen sind, dürfen nicht 
im Widerspruch mit der Gesetzgebung des Kon
trollrats stehen, gehen aber mit dieser Einschrän
kung deutscher Gesetzgebung vor und sind für alle 
Gerichte verbindlich. 

ARTIKEL V 
'üBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Solange der Wirtschaftsrat durch Gesetze nicht 
anderweitig bestimmt, bleibt die 

Verordnung Nr. 14 I Verordnung Nr. 89 
der Militärregierung, der Militärregierung, 

die in Anhang B dieser ' 
Proklamation I Verordnung 

wiedergegeben ist und hiermit verkündet wird, in 
der 

amerikanischen Zone britischen Zone 
in Kraft. 
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ARTICLE VI 
EFFECTIVE DATE 

This 
Proclamation I Ordinance 

she.ll come into force on 10 June 1947. 

LUCIUS D. CLA Y, 
General. U.S. Army 

Commanding General 
European Command and 
Military Governor for 

Germany (U.S.) 

BY ORDER OF MILI
TARY GOVERNMENT 

'APPENDIX "A". 

AGREEMENT FOR REORGANIZATION OF 
BIZONAL ECONOMIC AGENC!ES 

PREAMBLE 
Pending the creation of administrative and govern

mental institutions for Germany as a whole, and 
in order to facilitate the solution of pressing econo
mic problems and the reconstruction of economic 
life by popularly controlled German agencies ope
rating under broad responsib.llities, the Military 
Governments of the British and U.S. Zones have 
agreed to a bizonal reorganization for the purpose 
only of a more complete economic integration under 
the following plan, which will be implemented by 
Military Government Proclamation or Military 
Government Ordinance published simultaneously 
in the two Zones. 

GENERAL PRINCIPLES 
1. A body lmown as the Economic Council shall be 

selected by the Landtage of the various Laender. 
2. A full-time coordinating · and executive body 

known as the Executive Committee shall also be 
established. Its functions and relationships to the 
Economic Coun:cil are defined· below. 

3. The administration of the several bizonal de
partments shall be entrusted to Executive Direc
tors responsible to the Economic Council and under 
the immediate supervision of the Executive ·com
mittee as defined below. 

4. Maximum responsibility for the conduct of 
bizonal functions shall be delegated by Military 
Government to German agencies with due regard 
to the principle of decentralization of administration. 

5. Decisions of the Economic Council and the 
Executive Committee shall be taken by majority 
vote. 

ORGANIZATION AND FUNCTIONS 
1. Economic Council 

a) Composition-Representatives numbering about 
54 to be chosen: 

(1) By the Landtage and if members thereof to 
resign; 

(2) One for each 750 000 population or part thereof 
in excess of 375.000, but not less than one per Land; 

(3) In proportion to the division of poli.tical opi
nion in the Limd as shown by the popular vote in 
the most recent Landwide elections. 

b) Functions: ··. 

(1) To direct the 'permissible economi'c recon
struction of the two Zones subject to the approval 
of the Bipartite Board; 

(2) To adopt and promulgate ordinances on the 
administration of railways, maritime ports and 
coastal shipping, inland water transport, inter-land 
inland waterways (BIB/P[46]7 [Finall) and commu
nications and postal services (BIB/P[46l6 [Revise]); 
to adopt and promulgate ordinances dealing with 

ARTIKEL VI 
INKRAFT'.rRETEN 

Proklamation 
Diese 

der 
I 

Proklamation· I 
tritt am 10. Juni 1947 in Kraft. 

Verordnung 

Verordnung 

General Lucius D. Clay, I Im Auftrage der 
Militärgouverneur, Militärregierung 

Militärregierung für I 
Deutschland (United 

States) 

Anhang "A" zur Proklamation Nr. 5 
ABKOMMEN ÜBER NEUGESTALTUNG DER 

ZWEIZONALEN WIRTSCHAFTSSTELLEN 
EINLEITUNG 

Bis zur Errichtung von Verwaltungs- und Regie
rungsstellen für ganz Deutschland und um die 
Lösung von dringenden wirtschaftlichen Problemen 
und den Wiederaufbau des Wirtschaftslebens durch 
deutsehe Stellen mit Verantwortlichkeit gegenüber 
dem Volk und mit einem umfassenden Aufgaben
kreis zu fördern, haben die Militärregierungen der 
britischen und der amerikanischen Zone eine zwei
zonale Neugestaltung beschlossen, zu dem alleinigen 
Zweck, eine vollständigere Wirtschaftseinheit np.ch 
Maßgabe des nachstehenden Planes herbeizuführen, 
der durch gleichzeitige Veröffentlichung einer Pro
klamation oder Verordnung der Militärregierungen 
in beiden Zonen zur Ausführung gebracht wird. 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 
1. Ein Organ genannt Wirtschaftsrat (Economic 

Council) ist von den Landtagen der verschiedenen 
Länder zu wählen. 

2. Außerdem is.t ein hauptamtliches Koordinie
rungs- und Exekutivorgan, genannt Exekutivaus
schuß (Executive Committee) zu errichten. Seine 
Aufgaben und sein Verhältnis zum Wirtschaftsrat 
sind weiter unten bestimmt. 

3. Die Verwaltung der verschiedenen zweizonalen 
Abteilungen ist Direktoren (Executive Directors) zu 
übertragen, die dein Wirtschaftsrat verantwortlich 
sind und der unmittelbaren Aufsicht des unten be
schriebenen Exekutivausschusses unterstehen. 

4. Den deutschen Stellen ist unter gebührender Be
rücksichtigung des Grundsatzes der Dezentralisie
rung der Verwaltung ein Höchstmaß von Verant
wortung in Erfüllung zweizonaler Aufgaben von der 
Militärregierung zu übertragen. 

5. Beschlüsse des Wirtschaftsrats und des Exeku
tiyausschusses sind mit Mehrheitsentscheidung zu 
fassen. 

AUFBAU UND AUFGABEN 
1. Wirtschaftsrat · 

a) Zusammensetzung. - Die Mitglieder, deren 
Zahl etwa 54 betragen soll, sind zu wählen: 

(1) Durch die Landtage: Mitglieder des Landtags 
müssen im Fall der Wahl zum Wirtschaftsrat ihr 
Landtagsmandat niederlegen; 

(2) Ein Mitglied für je 750.000 Einwohner und im 
Fall eines überschießenden Betrages von mehr als 
375 000 ein weiteres Mitglied, jedoch mindestens ein 
Mitglied für jedes Land; 

(3) Im Verhältnis zur Verteilung. der politischen 
Meinungen in jedem Land, wie sie sich bei der all
gemeinen Abstimmung in den letzten Wahlen für 
das ganze Land ergeben hat. 

b) Aufgaben: 
(1) Leitung des zulässigen wirtschaftlichen Wie

deraufbaus der beiden Zonen, vorbehaltlich der Ge
nehmigung des Bipartite Board; 

(2) Annahme und Verkündung von Gesetzen be
treffend die Verwaltung von Eisenbahnen, Seehäfen 
und Küstenschiffahrt, Beförderung auf Binnenge
wässern, Binnenwasserstraßen zwischen den Län
dern (BIB/Pf4617 (Final) und Nachrichten und Post
verkehr (BIB/P[46]6 [Revise]); Annahme und Ver-
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matters of general policy affecting more than one 
Land with respect to Inter-Land highways and 
h:i.ghways transport (BIB/P[46]7 [Final]); production, 
allocation and distribution of goods, raw materials, 
gas, water and electricity (BIB/P[46]5 [Revise]); 
foreign and internal trade (BIB/P[46]5 [Rev.ise]); 
price formation and price control (BIB/P[46]5 [Revi
se]); production, importation, Lcollection, allocation, 
and distribution of food (BIB/J.-'[46]8 [Final]); public 
finance, currency, credit, banking and property 
control (BIB/P[46]4 [Final]); and civil service mana
gement of bizonal department personnel (Appendix 
"A" to BICIV/M[47]4; and such other functions as 
may from time to time be determined by the Bi
partite Board. Such ordinances are subject to the 
approval of the Biparti.te Board. The approval of 
the Board to each ordinance shall be indicated by 
an ihdorsement stating that it has received such 
approval under the terms of Article I (2) of the 
Military Government Proclamation or Military 
Government Ordinance by which the Council Iis 
given its powers. Except where these Economic 
Councii ordinances with Biparttte Board approval 
specifically reserve to the Economic Council or 
delegate to the Executive Committee or 
Executive Directors the power to issue implement
ing regulations pursuant to the ordinances, the 
Laender shall promptly implement the ordinances; 

(3) To adopt and promulgate, subject to approval 
as set forth in Para. (2) above, ordinances allocating 
to the Economic Council, the Executive Committee, 
or the Executive Directors, the power to issue 
fimplementing regulations under specific existing 
legislation which is withih the fields referred to in 
Para. (2) above; 

{4) To delegate .such .of its powers as may be deem
ed appropriate tb the 'Executive Committee, except 
for the power to adqpt and promulgate ordinances 
set forth in Para. {2) above and the power of 
appointment set forth in Para. (5) below; 
' (5) To appo'int, from nominations made by the 
Executive Committee, and to remove, upon its own 
motion, the Executive Directors. Todefine the funkt
ians of the Executive Directors and their'relations 
to the Economic Council, the Executive Committee 
and the Laender; 

~3) To consider and pass the annual estimates of 
revenue and expenditure of the Council and of its 
departments. 

2. Executive Committee 
a) Composition-One representative from each 

Land appointed by the Land Goverqment who will 
serve on a full-time basis; Members of the Exe
cutive CoJUmittee shall attend all meetings of the 
Economic Counci.l as non-voting members. 

b) Functions: 
(1) To propose and make recommendations on 

ordinances for adoption by the Economic Council; 
(2) To issue implementing regulations within the 

scope of the authority d2legated to the Executive 
Committee by the EconomiC: CounciJ; 

(3) To coordinate and supervise the execution of 
ordinances and implementing regulations by the 
Executive Directors, in accordance with the policies 
adopted by the Economic Council. 

3. Executive Direotors 
a) Selection Each bizonal department will be 

headed by an Executive Director selected from 
nominations by the Executive Committee and 
appointed and removed by the Economic Coundl. 
The Directors will operate under the immediate 
supervision of the Executive Committee but will 
have general responsibility to the Economic Council. 

kündung von Gesetzen, die sich auf Festlegung von 
allgemeinen Grundsätzen beziehen, mehr als ein 
Land angehen und einen der folgenden Gegenstände 
betreffen: Straßen und Straßenverkehr zwischen 
den Ländern (BIB/Pf46]7 [Final]); Erzeugung, Zu
teilung und Verteiluhg von Waren, Rohstoffen, Gas, 
Wasser und Elektrizität (BIB/P[46]5 [Revise]); Aus
lands- und Binnenhandel (BIB/Pf46]5 [Revise]); 
Preisbildung und Preiskontrolle (BIB/Pf46]5 [Revi
se]); Erzeugung, Einfuhr, Erfassung, Zuteilung und 
Verteilung von Lebensmitteln (BIB/P[46]8 [Final]); 
öffentliches Finanzwesen, Währung, Kreditwesen, 
Bankwesen und Vermögenskontrolle (BIB/Pf46]4 
[Final]); und Personalverwaltung der zweizonalen 
Abteilungen (Anhang "A" zu BICIV/M[47]4); und 
sonstige vom· Bipartite Board jeweils zugewiesene 
Aufgaben. Die Gesetze des Wirtschaftsrats bedürfen 
der Genehmigung des Bipartite Board. Die Geneh
migung eines jeden Gesetzes seitens des Bipartite 
Board ist durch einen schriftlichen Vermerk des In
halts zum Ausdruck zu bringen, daß das Gesetz 
nach Maßgabe des Artikels I (2) der Proklamation 
oder Verordnung der Militärregierung, von der der 
Wirtschaftsrat seine Befugnisse .herleitet, genehmigt 
ist. Es obliegt den Ländern, Gesetze, die vom Wirt
schaftsrat mit Genehmigung des Bipartite Board er
lassen sind, · unverzüglich zur Ausführung ·zu 
bringen, es sei denn, daß die Befugnis, Ausführungs
bestimmungen zu den Gesetzen zu erlassen, durch 
diese Gesetze ausdrücklich dem Wirtschaftsrat vor
behalten oder eine solche Befugnis dem Exekutiv
ausschuß oder den Direktoren übertragen worden ist. 
, (3) Vorbehaltlich der Genehmigung, wie oben 

unter (2) angegeben, die Annahme und Verkiln
dung von Gesetzen, die dem Wirtschaftsrat, dem 
Exekutivausschuß oder den Direkoren die Befugnis 
übertragen. Ausführungsbestimmungen zu bestimm
ten Vorschriften bestehender Gesetzgebung auf den 
oben unter {2) genannten Gebieten zu erlassen; 

(4) Die Uebertragung von Befugnissen an den 
Exekutivausschuß soweit dies angemessen erscheint, 
mit Ausnahme der Befugnis, die unter (2) oben be
zeichneten Gesetze zu verkünden und der Befugnis 
zu Ernennungen gemäß Nr. {5) unten; 

(5) Die Ernennung von Direktoren auf Grund der 
vom Exekutivausschuß gemachten Vorschläge und 
die Abberufung von Direktoren auf Grund eigener 
Initiative; die Abgrenzung der Aufgaben der Direk
toren und ihres Verhältnisses zum Wirtschaftsrat, 
zum Exekutivaussqhuß und zu den Ländern; 

(e·) Prüfung und Feststellung des jährlichen Vor
anschlags der Einnahmen \md Ausgaben des Wirt
schaftsrats und seiner Abteilungen. 

2. Exekutivausschuß 
a) Zusammensetzung - Ein Vertreter von jedem 

Land, der von der Landesregierung ernannt wird 
und hauptamtlich tätig ist. Mitglieder des Exeku
tivausschusses sollen an allen Versammlungen des 
Wirtschaftsrats als Mitglieder ohne Stimmrecht teil
nehmen. 

b) Aufgaben: 
(1) Vorschläge und Empfehlungen für Gesetz~, die 

vom Wirtschaftsrat angenommen werden sollen; 
(2) Erlaß von Ausführungsbestimmungen im Rah

men der Befugnisse, die vom Wirtschaftsrat auf den 
Exekutivausschuß übertragen worden sind; . 

(3) Koordinierung und Ueberwachung der Aus
führung von G~setzen und Durchführungsbe:;;tim
mungen durch die Direktoren in Uebereinstimmung 
mit den vom Wirtschaftsrat festgelegten Grund-
sätzen. · 

3. Direktoren 
a) Auswahl - An der Spitze jeder zweizonalen 

Abteilung steht ein Direktor, der auf Grund von 
Vorschlägen des Exekutivausschusses ausgewählt 
wird und dessen Ernennung und Abberufung dem 
Wirtschaftsrat obliegt. Die Direktoren üben ihre 
Tätigkeit unter der unmittelbaren Aufsicht des Exe
kutivausschusses aus; sie sind jedoch für ihre ge
samte Amtsführung dem Wirtschaftsrat verant
wortlich. 
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b) Functions: In accordance with the po1icies 
adopted by the Economic Council and under the 
supervision of the Executive Committee: 

(1) The Executive Directors will direct the Ope
ration of their respective departments; 

(2) The Executive Directors may issue implement
gn regulations: 

(3) The Executive Directors shall be the chief 
accounting officers for their own departments and 
subject to such instructions and such central finan
cial controls as may be approved by the Economic 
Council, the financial and accounting operations 
of the agencies shall be under their general mana
gerneut imd supervision. 

DECENTRALIZATION OF ADMINISTRATION 

In accordance with the principle of decentraliz
ation of adrninistration, maximum use will be made 
of Land Governments in the performance of bizonal 
functions and in the issuance of appropriate orders 
and instructi~ns carrying out the ordinances of the 
Economic Council as supplemented by the imple
menting regulations. 

Except for those functions which are not under 
Land administration but which are under the direct 
aciministration of bizonal offices in accordance with 
approved ordinances of the Economic Council, the 
ordinances of the Economic Council as supplement
ed by the implementing regulations are binding 
upon 'the Laender and must be promptly executed 
by them. 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

The abolition of the Bizonal Executive/Joint Com
mittees and the transfer of their functions in whole 
or in part to the Economic Council, Executive Com
mittee and Executive Directors will be effected by 
an ordinance adopted by the Economic Council and 
approved by the Bipartite Board. Until the effec
tive date of this ordinance, the Bizonal Executive/ 
Joint Committees shall continue · to function as 
before. During the dnterim period they shall exer
cise their present powers as supplemented by those 
set forth in the proposed ordinance relating to pro
duction, allocation and distribution of goods and 
raw materials, and any other ordinance which 
may be approved by the Bipartite Board. 

RELATIONSDIPS OF BIZONAL ORGANIZATIONS 
TO MILITARY GOVERNMENT 

The German administrahve organization set forth 
above shall be controlled by joint Military Govern
ment agencies which shall be given the following 
titles and functions: 

a) Bipartite Board 
(1) Consisting of the Military Governors or Deputy 

Mil:i.tary Governors of CCG (BE) and OMGUS; 
, (2) Will review and approve ordinan~es and deci
sions of the Economic Council; issue instr1,1ctions to 
the Economic Council and the Executive Committee 
and exercise overall control of the operations 'of the 
entire administrative organization. 

b) Bipartite Control Office 
(1) Consisting of one British and one U. S. Chair

man and the members of the several Bipartite 
functional panels noted below; 

(2) Will represent the Bipartite Board in the con
duct of day-to-day administrative control of the 
Executive Committee and, through it, the Executive 
Directors; 

(3) Will maintain a joint secretariat and liaison 
staff as the channel of communication between 
Military Government and the Economic Council 
and its subordinate agencies. 

c) Bipartite Panels 
(1) Consisting of U. S. and British representatives , 

for each of lthe present or subsequently created 
functions; 

b) Aufgaben: In Uebereinstimmung mit den vom , 
Wirtschaftsrat festgelegten Grundsätzen und unter 
Aufsicht des Exekutivausschusses 

(1) leiten die Direktoren die Tätigkeit ihrer Ab-
teilungen; · 

(2) können die Direktoren Ausführungsbestim
mungen erlassen; 

(3) sind die Direktoren die höchsten Beamten 
ihrer Abteilungen, was deren Finanzgebarung an
geht; sie haben, vorbehaltlich der von dem Wirt
schaftsrat gebilligten Anweisungen und zentralen 
Finanzkontrolle, die allgemeine Leitung und Ueber
wachung der finanziellen Tätigkeit und der Buch
führung ihrer Dienststellen. 

DEZENTRALISIERUNG DER VERWALTUNG 

Bei der Erfüllung zweizonaler Aufgaben und dem 
Erlaß sachgemäßer Anordnungen und Anweisungen 
zur Durchführung von Gesetzen des Wirtschaftsrats 
und der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen 
sind in Uebereinstimmung mit dem Grundsatz der 
Dezentralisierung der Verwaltung die Länderregie
rungen in weitestgehendem Maße heranzuziehen. 

Vorbehaltlich von solchen Aufgaben, die nicht in 
den Bereich der Länderverwaltung, sondern gemäß 
genehmigten Gesetzen des Wirtschaftsrats in den 
Bereich der unmittelbaren Verwaltung von zwei
zonalen D.ienststellen fallen, sind die Gesetze des 
Wirtschaftsrats und die dazu ergangenen Ausfüh
rungsbestimmungen bindend für die Länder und 
müssen von ihnen unverzüglich ausgeführt werden. 

VBERGANGSBESTIMMUNGEN 
Die Aufhebung der Zweizonalen Verwaltungsräte 

(Bizonal ExecutiveiJoint Committees) und die völ
lige oder teilweise Uebertragung ihrer Aufgaben 
auf den Wirtschaftsrat, den Exekutivausschuß und 
die Direktoren wird durch ein von dem Wirt
schaftsrat angenommenes und von dem Bipartite 
Board genehmigtes Gesetz bewirkt. Bis zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes üben die 
Zweizonalen Verwaltungsräte ihre Aufgaben aus 
wie zuvor; in der Uebergangszeit üben sie ihre bis
herigen, durch die vorgeschlagene Verordnung über 
Erzeugung, Zuteilung und Verteilung von Waren 
und Rohstoffen und andere vom Bipartite Board 
genehmigte Verordnungen erweiterten Befugnisse 
aus. 

DAS VERHÄLTNIS DER ZWEIZONALEN 
ORGANISATIONEN ZUR MILITÄRREGIERUNG 
Die oben beschriebene deutsche Verwaltung unter

steht gemeinsamen Dienststellen der Militärregie
rungen, die die folgenden Bezeichnungen und Auf
gaben haben: 

a) Bipartite Board 
(1) Er besteht aus den Militärgouverneuren von 

CCG (BE) und OMGUS oder deren Stellvertretern; 
(2) Er überprüft und genehmigt Gesetze und Be

schlüsse des Wirtschaftsrats, erläßt Anweisungen an 
den Wirtschaftsrat und Iden Exekutivausschuß und 
übt .die allgemeine Kontrolle über die Tätigkeit der 
gesamten Verwaltung aus. 

b) Bipartite Control Office 
{1) Es besteht aus einem britischen und einem 

amerikanischen Vorsitzenden und den Mitgliedern 
der verschiedenen unten bezeichneten Bipartite 
Panels; 

{2) Es vertritt den Bipartite Board in der Füh
rung der laufenden Geschäfte der Verwaltungskon
trolle des Exekutivausschusses . und, durch dessen 
Vermittlung, der Direktoren; 

(3) Es unterhält ein gemeinsames Sekretariat und 
einen Verbindungsstab, welche die amtliche Ver-· 
bindung zwischen Militärregierung und dem Wirt
schaftsrat und dessen nachgeordneten Dienststellen 
herstellen. 

c) Bipartite Panels 
(1) Sie bestehen aus amerikanischen und britischen 

Vertretern für jeden bestehenden oder künftig zu 
schaffenden Aufgabenbereich; 
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(2) Will observe and review and, through the Bipar
tite Control Office, exercise control of the operation 
of their respective departments. ' 

Lieutenant General 
SIR BRIAN ROBERTSON 
Deputy Military Governor 
Control Commission for Germany 
(British Element) 
General LUCIUS D. CLAY 
Military Governor 
Office of Military Government 
for Germany (United · States) 

29 th May, ,1947. 

MILITARY GOVERNMENT GERMANY 
United States Area of British Zone of Control 

Control ORDINANCE NO. 102 
PROCLAMATION NO. 6 Amendment of Military 
Amending Proclamation Government Ordinance 

No. 5 - Economic No. 88 
Council 

T6 the German 
in the United 
Zone, including 
Bremen: 

people 
States 
Land 

WHEREAS the Military Governors and Comman
ders-in-Chief of the United States and British 
Zones of Occupation agreed on 7 August 1947 to 
amend the Agreement for Reorganization of Bizo
nal Economic Agencies published as Appendix "A" to 

Military Government I Military Government 
Proclamlltion No. 5 Ordinance No. 88 

of which it forms part. 
NOW, THEREFORE, I, 
Genenil Lucius D. Clay, 

Commander-in-Chief, 
European Command and 
Military Governor for 

NOW, IT IS HEREBY 
ORDEREDAS 
FOLLOWS:-

Germany (U. S.), do 
hereby proclaim as fol-
lows: 

ARTICLE I 
Appendix "A" to 

Military Government I Military Government 
Prodarnation No. 5 Ordinance No. 88, 

Agreement for Reorganization of Bizonal Economic 
Agencies, sub-heading "ORGANIZATION AND 
FUNCTIONS", paragraph 1a (1), is amended so as 
to read as follows: · 

"(1) By the Landtage- members of Landtage or of 
Land Cabinets who accept election to the Economic 
Council must resign their Landtag or Land Cabi

. net seats;" 
ARTICLE U 

Any members of a Land Cabinet who prior to the 
effective date of th:is 

Prodarnation I Ordinance 
has accepted election to the Economic Council shall 
be deemed to have vacated his seat in the Economic 
Council on 1 September 1947 
unless prior to 1 Sep- unless he has prior to 
tember 1947 he has 1 September 1947 resig
resigned his seat in the ned his seat in the Land 
Land Cabinet. Cabinet. 

ARTICLE IH 
Nothing in this I 

Proclamation 
Ordinance 

shall be deemed to invalidate any decision or action 
taken by the Economic Council prior to 1 Septem
ber 1947. 

ARTICLE IV 
This Proclamation shall This Ordinance shall be 
come into force as of deemed effective from 
7 August 1947. 7 August 1947. 
Lucius D. Clay, General, BY ORDER OF MILI
U. S. Army, Commander- T ARY GOVERNMENT. 
in-Chief European Com-
mand and Military Go-
vernor for Germany 
(U. S.) 

(2) Sie beobachten und überprüfen die Tätigkeit 
ihrer betreffenden Abteilungen und üben durch die 
Vermittlung des Bipartite Control Office eine Kon
trolle über diese Tätigkeit aus. 

Generalleutnant Sir Brian Robertson 
Stellvertretender Militärgouverneur 
Kontrollkommission für Deutschland 

(Britisches Element) 
General Lucius Clay 
Militärgouverneur 
Militärregierung für Deutschland 

(United States) 
29. Mai 1947. 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
Amerik. Kontrollgebiet Brit. Kontrollgebiet 
PROKLAMATION NO. 6 VERORDNUNG NO. 102 
Aenderung von Prokla- Abänderung der Verord-

mation Nr. 5 nung Nr. 88 der 
Wirtschaftsrat Militärregierung 

An die deutsche Bevöl-
kerung im amerikani-
schen Kontrollgebietein-
schließlich des Landes 
Bremen: 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der 
amerikanischen und britischen Besatzungszonen 
haben am 7. August 1947

1
vereinbart, das Abkom- , 

men über die Neugestaltung der zweizonalen Wirt
schafisstellen abzuändern, welches als Anhang A 
und Bestandteil der 

Proklamation Nr. 5 I Verordnung Nr. 88 
der Militärregierung der Militärregierung 

veröffentlicht worden ist. 
Ich, General Lucius D. Es wird daher hiermit 
Clay, Oberbefehlshaber Folgendes angeordnet: 
dm Europäischen Be-
fehlsbereich und Militär-
gouverneur (US) für 
Deutschland, erlasse da-
her die folgende Pro-
klamation: 

ARTIKEL I 
Absatz 1a (1) des Abschnitts "Aufbau und Auf

gaben" des Anhangs A zur 
Proklamation Nr. 5 I Verordnung Nr. 88 
der Militärregierung der Militärregierung 

"Abkommen über Neugestaltung der zweizonalen 
Wirtschaftsstellen" erhält folgende neue Fassung: 

(1) durch die Landtage - Mitglieder eines Land
tags oder einer Landesregierung, welche ihre Wahl 
in den Wirtschaftsrat annehmen, müssen ihren Sitz 
im Landtag odeJ:' in der Landesregierung aufgeben . 

ARTII\:EL ll 
Mitglieder einer Landesregierung, die vor dem 

Irrkrafttreten dieser 
Proklamation I Verordnung 

ihre Wahl in den WJrtschaftsrat angenommen 
haben, verlieren ihren Sitz im Wirtschaftsrat am 
:L. September 1947, es sei denn, daß sie vor diesem 
Zeitpunkt ihren Sitz in der Landesregierung auf
gegeben haben. 

ARTIKELHI 
Die Bestimmungen dieser 

Proklamation I Verordnung 
berühren nicht die Gültigkeit emer Entscheidung 
oder Handlung des Wirtschaftsrats, die vor dem 
1. September 1947 erfolgt ist. 

ARTIKEL IV 
Diese Proklamation I Verordnung 
tritt am 7. August 1947 in Kraft. 
gez. Lucius D. Clay, IM AUFTRAGE ,DER 
General, U. S. Army, MILITÄRREGIERUNG 
Oberbefehlshaber im 
Europäischen Befehls-
bereich und Militärgou-
verneur für Deutsch-
land (U. S.) 



Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates Seite 13 

ten außerhalb des Dienstsitzes; 
V. Auslagen anderer Behörden; 
VI. Kosten der Erhaltung beschlagnahm
ter Sachen und der Beförderung von Per
sonen oder Sachen. 

(3) Die Kosten der Vollstreckung einer Ord
nungsstrafe werden nach den landesrecht
liehen Bestimmungen, die Kosten der Voll
streckung einer Ersatzfreiheitsstrafe nach den 
für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
geltenden Bestimmungen erhoben. 
§ 36 (1) Soweit Entscheidungen auf Grund 
dieser Verordnung von dem Amtsgericht zu 
treffen sind, ist örtlich zuständig das Amts
gericht am Sitz des Landgerichts. 

(2) Der Justizminister des Landes kann im 
Einvernehmen mit dem Verkehrsminister die 
Zuständigkeit des Amtsgerichts den örtlichen 
Bedürfnissen entsprechend abweichend re
geln, insbesondere ein Amtsgericht als örtlich 
zuständig für mehrere Landgerichtsbezirke 
erklären. Ebenso kann er für Entscheidun
gen, die auf Grund dieser Verordnung von 
der Strafkammer des Landgerichts zu treffen 
sind, eine Strafkammer eines Landgerichts 
als für mehrere Landgerichtsbezirke zuständig 
erklären." 

§ 9 

(1) Die für die Beschlagnahme nach § 5 Kfz.
Mißbr.G. zuständige Straßenverkehrsbehörde ent
scheidet nach eigenem pflichtg?mäßen Ermessen, 
ob eine. die Beschlagnahme rechtfertigende Zu
widerhandlung im Sinne des § 4 Kfz,Mißbr,G. als 
festgestellt zu gelten hat. Die Nachprüfung der 
Entscheidung im Verwaltungsrechtswege (§ 7 
Abs. 1 Kfz.Mißbr.G.) und die Entscheidung im ge
richtlichen oder Ordnungsstrafverfahren bleiben 
unberührt. 

(2) Die Beschlagnahme hat die Wirkungen des 
§ 25 des Reichsleistungsgesetzes odeJ;" der an seine 
Stelle getretenen Vorschriften. Die Zulässigkelt 
einer unmittelbar auf das Reichsleistungsgesetz 
oder die an seine Stelle getretenen :Vorschriften 
gestützten Beschlagnahme bleibt unberührt. 
(3) Die Beschlagnahme nach § 5 Abs. 1 Kfz
MißbrG. findet nicht statt, wenn die Zuwider
ft-andlung offensichtlich nur fahrlässig begangen 
ist; dies ist insbesondere anzunehmen, wenn der 
Täter gegen allgemeine Anordnungen (§ 2 
Kfz.Mißbr.G.) eines anderen Landes verstoßen hat. 

§ 10 

(1) Ist 1n den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
und 3 Kfz.Mißbr.G. das Kraftfahrzeug nicht· zu
gelassen, so ist diejenige Straßenverkehrsbehörde 
zuständig, bei der das Kraftfahrzeug nach § 3 
Kfz.Mißbr.G. gemeldet ist oder hätte gemeldet 
werden müssen. 

(2) Bejaht der bel der unteren Straßenverkehrs
behörde gebildete Ausschuß die Voraussetzun
gen des dringenden Tatverdachts einer groben 
Zuwiderhandlung, insbesondere des Verdachts, 
daß das Kraftfahrzeug zum Schwarzhandel miß
braucht worden ist, oder der rechtskräftigen ge
richtlichen Bestrafung (§ 5 Abs. 2 und 3 Kfz.
Mißbr.G.), so ergreift die untere Straßenverkehrs
behörde die nach ihrem pflichtgemäßen Ermes
sen erforderlichen Maßnahmen. Eine nach § 5 
Abs. 3 Kfz.Mißbr.G. zulässige Enteignung soll 
verfügt werden. 

(3) Die Vorschriften des Reichsleistungsgesetzes 
oder die an seine Stelle getretenen'· Vorschriften 
gelten für die Maßnahmen des § 5 Abs. 2 Kfz.
Mißbr.G. entsprechend. 
(4) Eine nach dem Reichsleistungsgesetz oder 
den an seine Stelle getretenen Vorschriften zu
lässige Inanspruchnahme des Kraftfahrzeugs 
wird durch die Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht ausgeschlossen. 

§11 
(1) Rechtskräftige Bestrafung im Sinne des § 5 
Abs. 4 Kfz.Mißbr.G. ist auch die rechtskräftige 
Ordnungsstrafe. Die Zulässigkelt der Entziehung 
der Fahrerlaubnis ist von der Strafverbüßung 
,unabhängig. 
(2) Die Behörde, die eine Ordnungsstrafe ver
hängt hat, sowie das Gericht 'laben von der 
Bestrafung nach § .4 Kfz.Mißbr.G. unverzüglich 
der für den Wohnsitz des Führers des Kraft
fahrzeuges zuständigen ·Behörde Mitteilung zu 
machen. 

§ 12 
(1) Der Ausschuß entscheidet nicht in den Fäl
len, in denen' die oberste Landesbehörde für 
die Entscheidungen . nach §§ 1 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 und 5 Abs. 2 und 3 Kfz.Mißbr.G. eine 
höhere als die untere Straßenverkehrsbehörde 
für zuständig erklärt hat. 
(2) Der Ausschuß ist bei seiner Entscheidung an 
allgemeine Weisungen gebunden, die von der 
obersten Landesbehörde oder der von ihr be
stimmten Str;:~ßenverkehrsbehörde erlassen wer
den.· Er darf das öffentliche ·oder volkswirt
schaftliche Bedürfnis im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 Kfz.Mißbr.G. nicht bei mehr 
Kraftfahrzeugen bejahen, als nach Weisungen 
der übergeordneten Str-aßenverkehrsbehörde für 
seinen Bereich zugelassen werden dürfen.· Ent-

' sprechendes gilt für die Zuteilung von Kraft
·fahrzeugen, Bereifungen und Kraftstoffen. 
(3) Für die Nachprüfung im Dienstaufsichts
wege und im Verwaltungsrechtswege gelten die 
Entscheidungen des Ausschusses als Entschei
dungen der unteren Straßenverkehrsbehörde. 
(4) Für den Bereich eines Ausschusses "zuo
geteilt" (§ 6 Abs. 2 Kfz.Mißbr.G.) sind diejenigen 
neuen und gebrauchten Kraftfahrzeuge und Be
reifungen·, die die übergeordnete Straßenver
kehrsbehörde der unteren Straßenverkehrs
behörde zuweist. Die Entscheidung über die 
Zuweisun:g von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug
anhängern oder Reifen im Einzelfall auf Grund 
des Reichsleistungsgesetzes oder der an seine 
Stelle getretenen Vorschriften als Maßnahme der 
Verkehrslenkung ist nicht Aufgabe des Aus
schusses. 

§ 13 

Soweit Einschränkungstatbestände im Sinne des 
§ 2 Kfz.Mißbr.G. durch allgemeine Anordnungen 
des Direktors der Verwaltung für Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Exekutivrat für das Ver
einigte Wirtschaftsgebiet geregelt werden, sind 
allgemeine Landesanordnungen zum gleichen 
Einschränkungstatbestand unwirksam; § 8 Kfz.
Mißbr.G. bleibt unberührt. 

Offenbach, den 28. November 1947 

Der Direldor der Verwaltung für Verkehr 
Dr.-Ing. Froh n e 
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Zweite Anordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Kartoffelversorgung im 

Wirtschaftsjahr 1947/48, 
Vom 6. November 1947. 

Auf Grund des Geset2es zur Sicherung der Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1947/48 
vom 3. OkLber 1947 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates Nr. 2 vom 9. 10. 1947) 
wird folgendes ange9rdnet: 

1) Jeder ablieferungspflichtige Erzeuger von 
Kartoffeln hat bei der Meldung nach Nr. 3 
der Anordnung zur Durchführung des Ge
setzes zur Sicherung der Kartoifelversorgung 
im Wirtschaftsjahr 19 ±7, 48 vom 3. Oktober 
1947 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirt
schaftsrates Nr. 3 vom 11. 10. 1947) schriftlich 
zu erklären, welche Mengen an Speisekartof
feln er über den zulässigen Selbstversorger
bedarf hinaus noch besitzt. 

2) Die Erklärung ist nach folgendem Muster zu 
erstatten: 

Erklärung ül~er ~och vorhandene n:artoffeln. 
I. Ich besitze außer den mir für meine 

Selbstversorgergemeinschaft zustehenden 
Speisekartoffeln (200 kg. je Kopf) 
a) keine weiteren Speiseka"rtQffeln 
b) noch .... , dz nicht abgelieferte Speise

kartoffeln (Nichtzutreffendes ist zu 
streichen). 

II. Ich habe an Pflanzkartoffeln eingelagert: 
a) für den Eigenanbau ..... dz 
b) zum Verkauf ..... dz. 

(Ort) (Unterschrift) 
Die Erklärung kann auch listenmäßig mit 
Untet·schriften der Erzeuger abgegeben wer
den. 

3) Die Erfassungsausschüsse melden den Kreis-· 
ernährungsämtern bis zum 30. November 1947 
die Gesamtmenge der Kartoffeln, die nach 
den abgegebenen Erklärungen in der Ge
meinde noch vorhanden sind, und zwar ge
trennt ,nach 

a) ablieferungspflichtigen Speisekartoffeln, 
b) eingelagerten Pflanzkartoffeln zur Eigen

erzeugung, 
c) eingelagerten 'pflanzkartoffeln zum Ver-

kauf. 
Die Kreisernährungsämter veranlassen im 
Einvernehmen mit den Kartoffelwirtschafts
verhänden die sofortige Abnahme und Ver
iladung der gemeldeten Km~toffeln oder bei 
Verhinderung der Verladungen durch Frost 
die Abschließung von Einlagerungs- und 
Lieferverträgen durch Handel und Ge
nossenschaften. Die notwendigen Vordrucke 
hierfür sind über den Kartoffelwirtschafts
verhand zu erhalten" 

4) Wird die Erklärung nicht fristgemäß oder 
wahrheitswidrig abgegeben, so hat d3.s Kreis- · 
ernährungsamt dem Erzeuger die Schlachtge
nehmigung zu versagen und ihm die Zucker
karte zu entziehen. 

5) Die zuständigen obersten Landesbehörden 
haben dafür zu sorgen, daß diese Anordnung 
sofort den Erfassungsa11sschüssen mitgeteilt 
wird; sie geben - soweit erforderlich -
nähere Anweisungen. 

6) Diese Anordnung trittt mit dem Tage der 
Verkündung in Kraft. 

Frankfurt a. M., 6. November 1947. 

Der Direktor der Verwaltung 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

In Vertretung 
H. Podeyn 

Gesetz 
zur Aenderung des Gesetzes betreffend die Erwerb- und, Wirtschaftsgenossenschaften 

vom :w. 5. 1898 (RGBL. I S. 810) 

I 
Vom 3. Oldober 1947. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

Der § 8 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes betreffend 
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
vom 20 .. 5. 1898 (RGBl. I S. 810) wird bis zu~ 
1. 1. 1952 in der britischen und amerikanischen 
Besatzungszone nicht in Anwendung gebracht. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in 

Kraft. 
Frankfurt a. M., den ·3. Oktober 1947. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö hIer. 

Das Gesetz- und .verordnungsblatt des Wirtschaftsrates erscheint zunächst nf\ch Bedarf. Bestel
lung nur durch die Po~t. Der Bezugspreis beträgt, für die Monate August und September 1947 
zusammen RM -.50, ab 1. Ol<tober 1947 vierteljährlich RM 2.- zuzüglich Postzustellgebühr. Einzel
stücl<e dieser Ausgabe können nur von der. Auslieferungsstelle, Verlag der "Frankfurtel' Rundschau", 
Franl<furt a. M., Schillerstraße 19, zum Preise von RM -.30 einschl. Versandgebühr gegen Voraus
zahlung auf das Postschec!d<Onto 236 Franl<fUl't a. M. mit entspl'echendem Bestellvermerl< auf der 
Rücl<seite des Abschnittes bezogen werden. 

Publication authorized by Publications Contra! Branch, Frankfurt Det. Information Control Division,- OMG for 
Hesse under number 2834. 

Herausgr geben vom Büro des Wirtschaftsrates. Druck u. Auslieferung: Verlag der "Frankfurter Rundschau", Ffm. 



Gesetz u. Verordnungsblatt 
DES WIRTSCHAFTSRATS F~JR DAS VEREINIGTE WIRTSCHAFTSGEBIET 

1948 Ausgegeben in Fmnldurt am Main, am 20. Januar 194c'l Nr. I 

INHALT: 

Gesetz über Notmaßnahmen auf dem Gebiet der Elektrizitäts- und Ferngasversor-
gung (Zentrallastverteilungsgesetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 1 

Gesetz über die vorläufige Regelung der Rechnungsprüfung für den Bereich der 
Organe ',des Wirtschaftsrats des vereinigten Wirtschaftsgebietes, seiner Verwal
tungen und Sonderverwaltungen (vorläufiges Rechnungsprüfungsgesetz) . . . S. 2 

GESETZ 

über Notmaßnahmen auf dem Gebiet der Elektrizitäts- und Ferngasversorgung. 
(Zen tranastver teil ungsgesetz). 

Vom 21: November 1947. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

(1) Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft kann 
den Energiebezirken die Einschränkung ihres 
Stromverbrauchs in einem bestimmten ;Ausmaß 
und die Abgabe, Aufnahme, Weiterleitung oder 
Abnahme bestimmter Energiemengen auferlegen. 

(2) Unbeschadet von Entscheidungen zur Behebung 
kurzfristiger Notstände hat der Direktor .der Ver
waltung für Wirtschaft seine Maßnahmen auf 
Grund des Absatz 1 so z:E treffen, daß die Energie
versorgung .der Bevölkerung und der Verbraucher 
der Wirtschaft nach 'dem Grad der Dringlichkeit 
geregelt wird, im Rahmen der Dringlichkeit die 
Verbrauchergruppen in den einzelnen Ländern 
ensprechend ihrem Umfange uncl ihrer Bedeutung 
1nöglichst gle'chmäß!g behandelt werden und da
bei auf die ·wirtschaftliche Eigenart der Länder 
nach ·Möglichkeit Rücksicht ·genommen wird. 

(3) Die obersten Landesbehörden erteilen nach den 
vom Direktor der Verwaltung für "Wirtschaft er
lassenen Richtlinien Weisungen über die Vertei
lung der den Ländern auf Grund der Auflage 
nach Absatz 1 zustehenden Energiemengen. 

§ 2 
Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft kann 

die zur Verfügung stehenden Ferngasmengen unter 
entsprechender Anwendung der Grundsätze des § 1 
Absatz 2 verteilen. 

§ 3 
(1) Bei dem Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 

werden ein Elektrizitäts- und ein Gasausschuß 
gebildet. 

(2) Der Direktor hat die in Absatz 1 bezeichneten 
Ausschüsse in allen grundsätzlichen Angelegen
heiten zu ,hören. 

(3) Die Zusammensetzung und das Verfahren der 
Ausschüsse regeln die Ausführungsbestihimungen. 

§ 4 
Für den V:erbrauch und die Lagerhaltung der für 

die Elektrizitäts- und Gasversorgung zugeteilten 
Kohle (Energiekohle) kann der Direktor der Verwal-

tung für Wirtschaft an die obersten Landesbehörden 
oder die. Hauptlastve-rteiler Weisungen geben. 

§ 5 

Soweit die Durchführung der nach diesem Gesetz 
obliegenden Aufgaben es erfordert, -k~nn der Direl<tor 
der Verwaltung für Wirtschaft von den obersten Lan
desbehörden und ,den Hauptlastverteilern Auskunft 
über die technischen und wirtschaftlichen Verhält
nisse in den Energiebezirken verlangen. 

§ 6 
(1) Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft kann 

zur Durchführung der ihm nach diesem Gesetz 
obliegenden Aufgaben die Nachrichtenmittel aller 
Unternehmen der Elektrizitäts- und Gasversor
gung kostenlos und bevorzugt benutzen. 

(2) Die gleiche Befugnis steht allen öffentlich bestell
ten Lastverteilern zu. 

§ 7 
(1) Wer als verantwortlicher Leiter eines Energie

versorgungsunternehmens oder als mit der Ver
teilung von Energie oder Energiekohle Beauftrag
ter den auf Grund der §§ 1, 2 und 4 dieses Ge
setzes erteilten Weisungen vorsätzlich zuwider
handelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr 
und mit Geldstrafe bis zu hunderttausend Reichs
mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des 
Exekutivrats, im Falle des § 1 Absatz 3 auch der 
obersten Landesbehörde, ein. Der Strafantrag 
kann zurückgenommen werden. 

§ 8 

Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft erläßt 
mit Zustimmung des Exekutivrats die zur Ausfüh
rung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen. 

§ 9 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft 

und tritt am 30. September 1948 außer Kraft. 

Frankfurt a. M., den 21. November 1947. 

Der Präsident 'des Wirtschaftsrates 

Dr. Er i c h Köhler 



Seite 2 Gesetz- und Verordnung~blatt des Wirtschaftsrates 

GESETZ 
über die vorläufige Regelung der Rechnungsprüfung für den Bereich der Organe des Wirtschaftsrats des 

'vereinigten Wirtschaftgebietes, seiner Verwaltungen und Sonderyerwaltungen. 

(VorläUfiges Rechnungsprüfungsgesetz). 

Vom 21. November 1947. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben, die nach der 
Reichshaushaltsordnung und anderen Vorschriften 
dem Rechnungshof des Deutschen Reiches und 
seinem Präsidenten obliegen, wird für den Be
reich der Organe des Wirtschaftsrats des ver
einigten Wirtschaftsgebietes, seiner Verwaltungen 
tmd Sonderverwaltungen bis auf weiteres den 
Rechnungshöfen der Länder und dem Rechnungs
hof für die britische Zone und deren Präsidenten 
übertragen. 

(2) Zur Entscheidung grundsätzlicher oder besonders 
wichtiger Fragen und zur Wahrung der Einheit
lichkeit wird bei ·dem Rechnungshof für die bri
tische Zone ein Großer Senat gebildet. Er tritt 
am Sitze des Wirtschaftsrates, zusammen. Diesem 
gehören an: die Präsidenten der in Absatz 1 ge
nannten Rechnungshöfe, die sich durch ein Mit
glied ihres Rechnungshofes vertreten lassen kön
nen, sowie das.sachbearbeitende Mitglied des mit 
der Angelegenheit befaßten Rechnungshofes. 

(3) Die Rechnungsprüfungsbehörden führen die Rech
nungsprüfung nach Maßgabe der Reichshaushalts
ordnung und ihrer Durchführungsbestimmungen 
durch, im Bereich der Eisenbahn und Post im 
Rahmen der für diese Verwaltungen ergangenen 
Sonderbestimmungen. Sie sind unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. 

(4) Das 'Nähere regelt die Geschäftsordnung. Die Ge
schäftsordnung wird vom Großen Senat erlassen. 
Sie ist dem Wirtschaftsrat, dem Exekutivrat und 
dem Direktor der Verwaltung für Finanzen mit
zuteilen. 

§ 2 

(1) Die zur \Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Bestimmungen erläßt der Direktor der Ver
waltung für Finanzen im Benehmen mit dem Gro
ßen Senat. 

(2) Der Exekutivrat bestimmt nach Anhörung des 
Großen Senats ,die Verteilung der Prüfungsauf
gaben auf die Rechnungsprüfungsbehörden. 

§ 3 

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkün
dung in Kraft mit der Maßgabe; daß seiner Rege
lung erstmalig die Prüfung des Rechnungsw~rkes 
für das Rechnungsjahr 1947 unterliegt. 

(2) Für die Rechnungsprüfung für das Rechnungs
jahr 1946 bleibt es bei den hierfür ergangenen 
Anordnungen. 

Fankfurt a. M., den 21. November 1947. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Er ich Köhler 

Das Gesetz- und Verordnunl!sblatt des Wirtschaftsrates des vereinigten Wirtschaftsgebietes erscheint zu
nächnt nach Bedarf. Abonnementsbestellungen nehmen alle Postämter entgegen. Der Bezugspreis beträgt 
vierteljährlich RM 2.- zuzügl, Zustellgebühren. Streifbandlieferung: G1·undpreis 'zuzügl. Rl\'I -.40 Porto
gebühren einseht. Versandunkosten vierteljährlich. Nachlieferungen bereits erschienener Nummern er
folgen nur gegen Voreinsendung des Betrages von Rl\1 -.30 pro Exemplar auf' Postscheckkonto 236 

Franl{furt a. 1\I. oder Postschecl{lwnto 175 944 Berlin. Vergessen Sie nie einen entsprechenden Ve1·merk auf 
der Rücl{seite cles Zahllmrtenabschnittes. 

Drucl{- und Verlagshaus Franldurt am Main 
G.m. b. H. 

Frankfurt am 1\Iain. Schillerstraße 19-22 

Publication authorized by Publicatlons Control Brauch, Frankfurt Det. Information Control Division OMG, for 
Hesse under number 2834 ' Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates ' Druck und Auslieferung: Druck- und 

Verlagshaus Franlifurt am 1\'Iain G. m. b. H., ·Frankfurt am Main 
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1948 

(Arnerikanisd1es und britisches Besatzungsgebiet in Deutsd!laudJ 

Ausgegeben in Frankfmt am Main, am 28. Januar 1948. 

INHALT: 

Gesetz über Notmaßnahmen auf dem Gebiete der Wirtschaft, der Ernährung nnd 
des Verkehrs (Bewirtschaftungsnotgesetz) . . . . . . . . . . . . . . . . S. 3 

Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Notmaßnahmen auf dem 
Gebiete der Wirtschaft, der Ernährung und des Verkehrs (Bewirtschaftungs-
notgesetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7 

Gesetz zur Sicherung der Erfassung von Milch und Milcherzeugnissen für das Jahr 
1948 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . s. 9 

Verordnung zur Sicherung der Versorgung der Ernährungs-, Land- und Forstwirt-
schaft mit Betriebsmitteln (Verordnung über land- und forstwirtschaftliche Be
triebsmittel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10 

GESETZ 
über Notmaßnahmen auf dem Gebiete der Wirtschaft, der Ernährung und des Verkehrs 

(Bewirtschaftungsnotge~etz) 

Vom 30. Oktober 1947. 

Der Wtilrtschaftsrat hat das folgende Gesetz bes_chlossen, das hiermit :verkündet wird: 

Abschnitt I § 2 

Nr. 2 

A 11 gemeine Bestimmungen (1) Beabsichtigt ein Land, Vorschriften gemäß § 1 
Abs. 5 zu erlassen oder Beschlagnahmen anzuord-

§ 1 nen, so teilt es den Entwurf dem zuständigen Direk-
(1) Für die Bewirtschaftung von Gegenständen, tor mit. Dieser kanrl\ hiergegen innerhalb von drei 

die nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, um Wochen nach Eingang der Mitteilung Einspruch mit 
eine geordnete Erzeugung oder die Deckung des not- aufschiebender Wirkung erheben, wenn nach seiner 
wendigen Bedarfs der Bevölkerung aufrechtzuerhal- Ansicht eine Regelung für mehr als ein Land erfor
ten, stellt der Wirtschaftsrat durch Verordnung all- derlieh ist oder die beabsichtigten Vorschriften oder 
gemeine Grundsätze auf. Er trifft darin Bestim- Beschlagnahmen mit festgelegten Grundsätzen des 
mungen, ·welche die Erzeugung, Gewinnung, Erfas- Wirtschaftsrates nicht vereinbar sind. Ueber den 
sung, Zuteilung, Lagerhaltung, -verteilung, Ein- und Einspruch entscheidet der. Exekutivrat. Gibt der Exe
Ausfuhr von Erzeugnissen der Landwirtschaft, Fische- kutivrat dem Einspruch statt, weil er eine Regelung 
rei und gewerblichen Wirtschaft von Rohstoffen und für mehr als ein Land für notwendig hält, und er
Waren sowie den Gebrauch von Verkehrsmitteln und läßt der Wirtschaftsrat innerhalb von zwei Monaten 
die Ueberwachung dieser Vorgänge regeln können. keine Verordnung, so kann das Land die beabsich
Die Bewirtschaftung ist einfach und praktisch zu tigten Vorschriften erlassen oder Beschlagnahmen 
gestalten. Die Belange der Verbraucher und der anordnen. 
Wirtschaftenden sind zu ·berücksichtigen. (2) Der Wirtschaftsrat kann Vorschriften aufheben, 

(2) Um die Ausfuhr zu tärdern oder Verpflich- die ein Land nach § 1 Abs. 5 erlassen hat. 
tungen gegenüber dem Ausland, den Besatzungs-
mächten oder anderen Besatzungsgebieten zu erfül- § 3 

~ len, kann ein Gegenstand der in Abs. 1 genannten 
Art auch dann bewirtschaftet werden, .wenn E;!r in (1) Verordnungen und Beschlagnahmen des Wirt
hinreichender Menge verfügbar ist, um ohne Be- schaftsrats werden durch die Länder ausgeführt, so
wirtschaftung den allgemeinen Inlandsbedarf zu weit der Wirtr5haftsrat nicht die Ausführung dem 
decken. zuständigen Di' tor überträgt. Soweit die Ausfüh-

(3) Soweit es zur Vorbereitung oder Durchfüh- rung dem Dire tor übertragen ist, kann er die 
rung einer Bewirtschaftung erforderlich ist, ordnet _Länder damit beauftragen. 
der Wirtschaftsrat allgemeine Beschlagnahmen an. (2) Soweit die Ausführung nach Abs. 1 den Län-

(4) Der zuständige Direktor hat die bei seiner dern Obliegt, überwacht sie der zuständige Direktor. 
Verwaltung aus Vertretern der Länder, der Unter- Er kann allgemeine Anweisungen erlassen. 
nehmer, der Arbeitnehmer und der Verbraucher zu (3) Der Direktor kann im Falle des Abs. 2 be
bildenden Fachausschüsse gutachtlich zu hören, bevor auftragt werden, die Zuteilung von bewirtschafteten 
er dem Wirtschaftsrat Entwürfe für Verordnungen Waren für bestimmte Zwecke an Personen, Unter-
nach Abs. 1 vorlegt. nehmungen oder Länder selbst zu bestimmen. 

(5) Soweit der Wirtschaftsrat Verordnungen nach (4) Der Direktor kann zur Durchführung einer 
Abs. 1 nicht erlassen oder Beschlagnahmen nicht -an- Bewirtschaftung Vorschriften über die Aufzeichnung 
geordnet hat, können die Länder Vorschriften im damit zusammenhängey~der geschäftlicher Votgänge, 
Rahmen des Abs. 1 erlassen oder Beschlagnahmen insbesondere über Buchführung, erlassen. 
anordnen, wenn die besonderen Verhältnisse eines (5) Der zustän. e Direktor ist verpflichtet, bei 
Landes dies erfordern. allen grundsätzlic en Maßnahmen, die er auf Grund 
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dieses Gesetzes durchzuführen beabsichtigt, Fach
ausschüsse gutachtlich zu hören. 

§ 4 
(1) Verfügungen, die auf Grund von Bewirtschaf

tungsvorschriften ergehen, können Gebote und Ver
bote, insbesondere Bedingungen, Auflagen, Herstel
lungsbeschränkungen und Beschlagnahmen enthal
ten. Bei der Erteilung von Herstellungsauflagen für 
Erzeugnisse der 1 gewerblichen Wirtschaft ist die 
Kostenlage der Betriebe zu berücksichtigen. 

(2) Verfügungen gemäß Abs. 1 werden nach den 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Zu
stellung von Amts wegen mit Ausnahme der §§ 189, 
203 bis 207, 210a und 212a zugestellt. Sie können 
auch durch eingeschriebenen Brief zugestellt werden .. 
Die Zustellung gilt in diesem Falle mit dem sieben
ten Tage nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, 
wenn der Empfänger nicht nachweist, daß er die 
Verfügung an einem anderen Tage erhalten hat. Ver
weigert der Empfänger die Annahme ohne rechtlichen 
Grund, so gilt die Verfügung gleichwohl als zuge
stellt. Die Zustellung gilt auch als bewirkt, wenn 
der Empfänger schriftlich bestätigt hat, daß ihm die 
Verfügunif zugegangen ist. 

§ 5 
Auf Beschlagnahmen auf Grund dieses Gesetzes 

ist die Verordnung über die Wirkungen der Be
schlagnahme zur Regelung des Warenverkehrs vom. 
4. März 1940 (Reichsgesetzbl. I, S. 551) entsprechend 
anzuwenden. '-, 

§ 6 
Vorschriften, die auf Grund dieses Gesetzes er

lassen werden, müssen befristet sein. 

§ 7 
Die Behörden und Gerichte leisten den Behörden, 

die für die Ausführung der auf Grund dieses Ge
setzes ergangenen Vorschriften zuständig sind, Amts
und Rechtshilfe. 

§ 8 
(1) Die Behörden, die für die Ausführung der auf 

Grund dieses Gesetzes ergangenen Vorschriften zu
ständig sihd, sind auskunftsberechtigte Stellen im 
Sinne der Verordnung über Auskunftspflicht vom 
13. Juli 1923 (Reichsgesetzbl. I, S. 723). " 

(2) Sie können das persönliche Erscheinen eines 
Auskunftspflichtigen anordnen und verlangen, daß 
ihnen oder ihren Beauftragten Waren oder andere 
Gegenstände, insbesondere Warenmuster und Waren
proben, übersandt oder vorgelegt und Behältnisse zur 
Besichtigung geöffnet werden. Ferner können sie 
oder ihre Beauftragten von jedermann 'Auskünfte 
über wirtschaftliche Verhältnisse und Vorlage der 
B,iicher, Belege oder sonstiger Schriftstücke verlan
gen. Treffen der Exekutivrat oder die Direktoren 
solche Maßnahmen, so verständigen sie unverzüglich 
die zuständige oberste Landesbehörde. 

(3) Wer den Verpflichtungen aus Abs. 2 Satz 1 
und 2 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird mit Gefäng
nis bis zu einem .Jahr und mit Geldstrafe oder mit 
einer dieser Strafen, wer fahrlässig zuwiderhandelt, 
wird mit Geldstrafe bestraft. 

(4) Neben der Strafe kann auf Einziehung der 
Waren, die verschwiegen worden :sind, erkannt wer
den; § 10 gilt entsprechend. 

(5) Im !übrigen sind die §§ 12, 15 bis 30 ent
sprechend anzuwenden. 

Abschnitt II 

Strafbestimmungen 

§ 9 
(1) Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren und mit 

Geldstrafe bis zu 100 000 Reichsmark oder bis zur 
dreifachen Höhe des durch ~ie strafbare Handlung 
erzielten Gewinns oder des Wertes der Gegenstände, 
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, oder 
mit .einer dieser Strafen Wird, soweit nicht in ande-

ren Vorschriften eine schwerere Strafe angedroht 
ist, bestraft, wer vorsätzlich 
a) einer Vorschrift oder Verfügung zuwiderhandelt, 

die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 
ist, sofern sie ausdrücklich auf die Strafbestim
mungen dieses Gesetzes verweist, 

b) unrichtige oder unvollständige Angaben tatsäch
licher Art macht oder benutzt, um für sich oder 
einen anderen eine Genehmigung, Bewilligung, 
verbindliche Zusage oder sonstige Bescheinigung 
zu erschleichen. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Fahrlässige Zuwiderhandlungen werden mit 

Geldstrafen (Abs. 1) bestraft. In schweren Fälleh 
kann auf Gefängnis bis zu zwei Jahren erkannt 
werden. 

§ 10 
(1) Neben der Strafe können im Falle des § 9 die 

Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung 
bezieht oder die durch die strafbare Handlung er
langt sind, zugunsten des Landes eingezogen werden, 
auch wenn sie dem Täter oder einem Teilnehmer 
nicht gehören. 

(2) Ist der Beschuldigte nicht Eigentümer, so unter
bleibt die Einziehung, wenn der Eigentümer die Zu
widerhandlung weder kannte noch kennen mußte. 

(3) Ist die Einziehung der im Abs. 1 genannten 
Gegenstände nicht ausführbar oder hat die Einzie
hung nach Abs. 2 zu unterbleiben, so kann auf Ein
ziehung eines dem Wert der Gegenstände ent
sprechenden Geldbetrages (Ersatzeinziehung) erkannt 
werden. Ist die Einziehung infolge schuldhaften Ver
haltens des Beschuldigten nicht ausführbar, so kann 
auf Einziehung eines Geldbetrages erkannt werden, 
der dem zwei- bis fünffachen Wert der Gegenstände 
entspricht. Steht nicht fest, ob die Einziehung aus
führbar sein wird, so kann für den Fall, daß sie 
nicht ausgeführt werden kann, auf Ersatzeinziehung 
erkannt werden. Das Gericht kann die Ersatzeinzie
hung auch nachträglich durch Beschluß anordnen. 

(4) Für Rechte Dritter ist bis zur Höhe des Wer
. tes oder des Erlöses der eingezogenen Gegenstände 
Entschädigung zu gewähren, es sei denn, daß der 
Dritte die Zuwiderhandlung, kannte oder kennen 
mußte. Bei der Feststellung, inwieweit ein Recht 
durch den Wert oder Erlös der eingezogenen Gegen
stände gedeckt war, sind vorgehende Rechte auch 
dann zu berücksichtigen, wenn bei ihnen die Voraus
setzimgen des Satzes 1 nicht gegeben sind. Der An
spruch verjährt in ein-em 'Jahr nach Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung. Der Rechtsweg ist zu
lässig. 

(5) Macht ein anderer als der Beschuldigte an 
einem der Einziehung unterliegenden Gegenstande 
Rechte geltend oder liegen Tatsachen vor, aus denen 
zu schließen ist, daß solche Rechte bestehen, so soll 
dem anderen Gelegenheit gegeben werden, nachzu
weisen, daß die Voraussetzungen für die Einziehung 
nicht vorliegen oder ihm Rechte an dem der 'Ein
ziehung unterliegenden Gegenstande zustehen. Der 
Nachweis kann bis zur Entscheidung über die Ein
ziehung geführt werden. Erfolgt der Nachweis erst 
nach Erlaß der die Einziehung aussprechenden Ent
scheidung, so kann das Gericht die Entscheidung über 
die Einziehung aufheben oder einschränken. 

(6) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder ver
urteilt werden, so kann auf Verlangen der Staats
anwaltschaft die Einziehung selbständig durch Be
schluß angeordnet werden. Gegen den Beschluß ist 
die sofortige Beschwerde zulässig. 

(7) Mit der Rechtskraft der Entscheidung :geht das 
Eigentum an den eingezogenen Gegenständen auf das 
Land über; sonstige Rechte daran erlöschen. · 

(8) Für einen Rechtserwerb, der nach der Rechts
kraft der Entscheidung eintritt, gelten die Vorschrif
ten des Bürgerlichen Rechts zugunsten derer, die 
Rechte von 'einem Nichtberechtigten herleiten. · 

§ 11 
(1) Die zuständige Behörde kann die Verwertung 

von Gegenständen, die der Einziehung unterliegen, 
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anordnen, wenn die Entscheidung über die Einzie
hung wegen Gefahr :des Verderbs nicht abgewartet 
werden kann. Das gleiche gilt, wenn die alsbaldige 
Verwertung der Gegenstände zur Befriedigung eines 
dringenden Bedarfs der Wirtschaft oder der Ver
braucher erforderlich ist und keine unverhältnis
mäßige Schädigung des Betroffenen bedeutet. Der 
Erlös tritt an die Stelle der Gegenstände. 

(2) Sind die der Einziehung unterliegenden Gegen
stände auf Grund der Strafprozeßordnung/Straf
rechtspflegeordnung beschlagnahmt, so darf die Ver
wei'tlmg nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft 
angeordnet werden. 

§ 12 
In den Fällen der §§ 8, 9 und 10 sind für die Geld

strafen und für die Einziehung die §§ 416 und 417 
der Reichsabgabenordnung entsprechend anzuwenden. 

§ '13 
(1) Hat jemand eine nach § 9 strafbare Handlung 

wissentlich und gewissenlos aus grobem Eigennutz 
begangen, so kann das Gericht ihm neben der Strafe 
auf dem Gebiet, auf dem die strafbare Handlung be
gangen \vordcn ist, die Betätigung üder die Führung 
eines Betriebes auf die Dauer von mindestens einem 
und höchstens fünf Jahren ganz oder teilweise unter
sagen .oder sie von Auflagen abhängig machen. Wird 
dem Schuldigen die Führung eines Betriebes ganz 
untersagt, so kann das Gericht die Fortführung des 
Betriebes durch einen Treuhänder anordnen. Der 
Treuhänder wird von der zuständigen Behörde be
stellt; sie regelt seine Aufgaben und Befugnisse. 

(2) § 42, Abs. 3 und 4 des Strafgesetzbuches gilt ent
sprechend. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann 
das Gericht neben der Strafe die dauernde Schlie
ßung oder die Zwangsverpachtung oder die dauernde 
oder zeitwei.lige Einschränkung des Betriebes• des 
Schurdigen anordnen oder seine Weiterführung von 
AuHagen abhängig machen. Sind mehrere Personen 
Inhab~r des Betriebes, so kann die Schließung, 
Zwangsverpachtung oder Einschränkung nur dann 
angeordnet werden, wenn die Voraussetzun,gen des 
Abs. 1 bei sämtlichen geschäftsführenden fnhabern 
vorliegen. Der Anordnung ste)lt nichts entgeg•en, 
daß ein geschäftsführender Mitinhaber nicht im 
Sinne des Abs. 1 schuldig ist, wenn er der Ehegatte 
eines schuldigen geschäftsführenden Mitinhabel's ist. 

(4) Abs. 3 gilt entsprechend für Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung mit der Maßgabe, daß als ge
schäftsführender Inhaber des Betriebes die Gesell
schafter ge'lten, die zugleich Geschäftsführer sind. 

(5) Die Betriebsschließung hat die Wirkung, daß 
dem Schuldigen jede Tätigkeit untersagt ist, die auf 
eine Fortführung des Betriebes durch ihn oder Dritte 
oder auf seine Veräußerung a•1s Ganzes hinzielt. Die 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechts zugunsten 
derer, die Rel:!hte von einem Nichtberechtigten her
leiten, finden entsprechende Anw.endunig. Die zu
ständige Behörde ist berechtigt, Bestimmungen über 
die Abwicklung des Betriebes zu .erJ·assen, insbeson
dere Auflagen zu machen oder einen Liquidator ein
zusetzen und seine Aufgaben und Befugnisse zu 
regeln. 

((!) Im Falle der Schließung des Betriebes können, 
ohne Rücksicht auf entsprechende vertragliche Be
stimmungen, Dienstverträge mit der gesetzlichen oder 
tarifvertraglichen, Mietverträge mit der gesetzlichen 
Kündigumgsfrist gekündigt werden. Das g.leiche gilt 
im Falle der Einschränkung des Betrffibes, soweit die 
Kündigung zu ihrer Durchführung erforderlich ist. 

(7) Ueber Einwendungen des Schuldigen gegen die 
zur Durchführung der Betriebsschiießung, Zwangs
verpachtung, Betriebseinschränkung oder Treuhand
verwaltung getroffenen Maßnahmen entscheidet das 
Gericht, das diese Maßnahmen verhängt hat. 

(8) Maßnahmen nach Abs. 1' und Abs. 3 können 
einzeln oder nebeneinander angeordnet werden. Die 
Kosten dieser Maßnahmen trägt der Schuldige. 

§ 14 
(1) Wer entgegen einem nach § 13 ausgesprochenen 

Verbot selbst oder durch eine vorgeschobene Person 
Geschäfte betreibt oder die ihm untersagte Betäti
gung oder Betriebsführung ausübt, wird mit Gefäng
nis bis zu zwei Jahren und mit Geldstrafe bis zu 
100 000 Reichsmark oder mit einer dieser Strafen her
straft. 

(2) Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der mit 
diesen oder für diese Personen ein Geschäft ab
schließt, obwohl ihm bekannt war, daß ihnen die 
geschäftliche Betätigung oder Betriebsführung unter
sagt oder daß der Betrieb geschlossen worden ist, 

(3) ,Neben der Strafe kann auf Einziehung der 
Gegenstände, auf die sich der unzulässige Betrieb 
oder die unzulässige Betätigung bezieht und der zur 
Fortführung des Betriebes oder der Betätigung be
stimmten oder verwendeten Gegenstände und Ein
richtungen erkannt werden, wenn diese Gegenstände 
dem Täter oder einem Teilnehmer gehören. § 10 Abs. 
3 bis 8 und § 11 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 15 
(1) Die zuständige Behörd~ kann sich dem straf

gerichtlichen Verfahren als Nebenkläger anschließen, 
(2) Das Urteil und andere das Verfahren ~bschlie

·Jrende Entscheidungen sind in jedem Falle der Be
hörde zuzustellen. Die Fristen für die Einlegung von 
Rechtsmitteln beginnen für die zuständige Behörde 
erst mit der Zustellung. " · 

§ 16 
(1) Wird im Betrieb eines Unternehmers eine nach 

den §§ 8 oder 9 strafbare Handlung begangen, so 
kann die zuständige Behörde gegen den Inhaber oder 
Leiter und, wenn das Unternehmen· von einer juri
stischen Person betrieben wird, gegen diese eine Ord
nungsstrafe bis zu 100 000 Reichsmark festsetzen, so
fern der Inhaber oder Leiter des Unternehmens oder 
der gesetzliche Vertreter der juristischen Person 
nicht nachweist, daß ·er die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt zur Verhütung der strafbaren HandJung an
gewandt hat. 

(2) Der Beschuldigte ist vorher zu hören. 

§ 17 
Besteht wegen einer nach den §§ 8 oder 9 straf

bq,ren Handlung kein öffentliches Interesse an der 
Herbeiführung einer gerichtlichen Enscheidung, so 
kann die zuständige Behörde gegen den Schuldigen 
eine Ordnungsstrafe bis zu 100 000 Reichsmark im 
Einzelfall festsetzen. Der Beschuldigte ist vorher zu 
höre1;1. 

§ 18 
(1) Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die 

Strafbestimmungen dieses Gesetzes, die bei der 
Staatsanwaltschaft oder bei anderen Behörden ein
gehen, sind der zuständigen Behörde zuzuleiten. 

(2) Soweit diese Behörde die Sache nicht wegen 
Vorliegens eines öffentlichen Interesses an einer ge
richtlichen Entscheidung an die Staatsanwaltschaft 
abgibt, führt s~e die Ermittlungen. Vor Verhängung 
einer Ordnungsstrafe teHt die Behörde das Ergebnis 
der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit. Diese' 
entscheidet endgültig, ob sie die Strafverfölgung 
übernimmt. Das gleiche gi•U, wenn die Behörde von 
einer Ordnungsstrafe absehen will. 

(3) Solange die Staatsanwaltschaft die Strafver
fölgung nicht übernommen hat, kann die Behörde 
Gegenstände, die der Einziehung unterliegen, be
schlagnahmen, wenn die Gefahr besteht, daß andern
falls die Einziehung vereitelt wird. 

§ 19 
Der Ordnungsstrafbescheid und die Entscheidung 

über die Einziehung sind zu begründen. In der Be
gründung sind die strafbare Handlung, die verletzten 
Vorschriften, die Beweismittel und die Rechtsmit-
tel anzugeben. · 

§ 20 
(1) Der Ordnungsstrafbescheid ist dem Betroffenen 

zuzustel1len. · 
(2) Auf das Verfahren bei der Zustellung sind die 

Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Zu-
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Stellungen von Amts wegen mit Ausnahme der §§ 
189, 203 bis 207, 210a und 212a entsprechend anzu
wenden. Ist die Zustellung in der vorgeschriebenen 
Weise nicht ausführbar, so gilt sie als erfo~gt, wenn 
der entscheidende Teil des Ordnungsstrafbescheides 
in einem von der zuständigen Behörde zu bestim
menden Blatt bekanntgemacht worden ist und seit 
dem Erscheinen des Blattes zwei Wochen verflossen 
sind. 

§ 21 
(1) Gegen den Ordnungsstrafbescheid kann der 

Betroffene innerhalb .einer Woche nach ZusteLLung 
bei der Behörde, die den Bescheid erlassen hat, 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung stellen. Die Frist wird 
auch durch den Eingang des Antrages bei dem Ge
richt gewahrt. 

(2) Die Behörde leitet den Antrag mit ihrer Stel
lungnahme alsbald dem Amtsgericht, bei Ordnungs
strafen von mehr als 10 000 Reichsmark der Straf
kammer des Landgerichts zur Entscheidung zu. Bis 
zur Abgabe an das Gericht kann die Behörde den 
gegen den Antragsteller ergangenen Ordnungsstraf
bescheid zurücknehmen und entweder von Strafe ab
sehen oder einen neuen Bescheid er·lassen; der An
tragstel,ler ist zu benachrichtigen. 

(3) Für das Verfahren vor dem Gericht gelten die 
Vorschriften der Strafprozeßordnung/Strafrechts
pflegeordnung über das Verfahren vor dem Be
schwerdegericht sinngemäß. Die Staatsanwa>ltschaft 
ist an dem Verfahren nicht beteiligt. Das Gericht ent
scheidet endgültig. Der Ordnungsstrafbescheid kimn 
nicht zum Nachteil des Antragstellers geändert wer
den. 

(4) Ist eine Ordnungsstrafe rechtskräftig verhängt, 
so kann dieselbe Tat nicht mehr auf Grund dieses 
Gesetzes verfolgt werden. 

§ 22 ' 
(1) Die Vollstreckung des Ordnungsstrafbescheides 

erfolgt nach den landesrechtliehen Vorschriften. 
(2) Die Behörde, die den Ordnungsstrafbescheid 

el'lassen hat, ist für die Bewüligung von Teilzah
lungen und Zahlungsfristen zuständig. Teilzahlungen 
werden zunächst auf die Strafe angerechnet. 

(3) .In dem Nachlaß kann nur vonstreckt werden, 
wenn der Strafbescheid bei Lebzeiten des Bestraf
ten rechtskräftig geworden tiBt. 

§ 23 
Die Kosten des Ordnungsstrafverfahrens ··werden 

dem Bestraften auferlegt. Mehrere wegen der~elben 
Zuwiderhandlung Bestrafte haften für die Auslagen 
als Gesamtschuldner; dies gilt nicht für die durch 
die VoLlstreckung entstandenen Auslagen. 

§ 24 

(1) Die Gebühr für den Evlaß jedes Ordnungs
strafbescheides beträgt fünf vom Hundert des Be
trages der auferlegten Geldstrafe und des Wertes 

~der eingezogenen Gegenstände, mindestens aber fünf 
Reich:otmark. 

(2) Für einen erfolg~osen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung wird die Hälfte der Gebühr nach Abs. 
1 erhoben; sie ist zu ermäßigen, wenn der Antrag 
teilweise Erfolg hat. 

(3) An Auslagen werden erhoben: 
a) Telegrammgebühren und im Fernverkehr zu 

entrichtende Fernsprechgebühren; 
b) Kosten von Zustellungen und öffentlichen Be

kanntmachungen; 
c) Entschädigungen an Zeugen und Sachverstän

dige; 
d) Reisekosten der Beamten bei Geschäften außer

halb des Dienstsitzes; 
e) Auslagen anderer Behörden; 
f) Kosten für die Erhaltung beschlagnahmter 

Sachen und für die Beförderung von Personen 
oder Sachen. 

(4) Die Kosten- der Vo~lstreckung einer Ordnungs-

strafe werden nach den landesrechtliehen Bestim
mungen, die Kosten der Vollstreckung einer Ersatz
freiheitsstrafe (§ 28) nach den für die Vollstreckung 
von Frei,heitsstrafep geltenden Bestimmungen er
hoben. 

§ 25 
(1) In den Fällen der §§ 16 und 17 kann die zu

.ständige Behörde neben der Ordnungsstrafe die Ein
ziehung anordnen. § 10 Abs. 2 bis 8 gilt sinngemäß. 
Die Staatsanwaltschaft wirkt nicht mit. 

(2) Die Vorschriften über den Antrag auf gericht
liche Entscheidung (§ 21) gelten_ sinngemäß. 

(3) § 11 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 26 
(1) Schon vor Verhängung einer Strafe kann die 

zuständige Behörde die in § 13 vorge.sehenen Maß
nahmen anordnen, wenn dr.ingender Verdacht be
steht, daß die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 bei 
dem BeschU'ldigten vorliegen. Die übrigen Bestim
mungen des § 13 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Behörde hat das Ermittlungsergebnis be
schleunigt der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. Lehnt 
die Staatsanwa·ltschaft die Uebernahme der Strafver
folgung ab oder erMärt sie nicht binnen einem Monat 
nach Zustellung der Anordnung gemäß § 13 an den 
Beschuldigten, daß sie die Strafverfolgung über
nimmt, so sind die angeordneten Maßnahmen un
verzüglich aufzuheben. 

§ 27 
Das Gericht oder die zuständige Behörde kann 

anordnen, daß die Bestrafung sowie eine nach § 13 
getroffene Anordnung auf Kosten des Betroffenen 
öffentlich bekanntgemacht wird. Die Art der Be
kanntmachung sowie die Frist, innerhalb deren sie 
zu erfolgen hat, sind in der gerichtlichen Entschei
dung oder im Ordnungsstrafbescheid zu bestimmen. 

§ 28 
Kann eine auf Grund der §§ 16· oder 17 festge

setzte Ordnungsstrafe nicht beigetrieben werden, so 
setzt da·s nach § 21 Abs. 2 zuständige Gericht auf 
Verlangen der zuständigen Behörde als Ersatzfrei
heitsstrafe eine dem VerschU'lden entsprechende 
Haftstrafe fest. Vor der Entscheidung ist der Be
troffene zu hören. Gegen den Beschluß ist die sofor
tige Beschwerde zulässig, 

§ 29 
Für die Berechnung der Fristen und für die Wie

dereinsetzung in den bisherigen Stand gegen die Ver
säumung einer Frist sind die Vorschriften der Straf
prozeßordnung/Strafrechtsp:lllegoordnung entspre
chend anzuwenden. 

§ 30 
(1) Räumt der Beschutldigte die Zuwiderhandlung 

ein, so kann er sich in einer die wesentlichen Tat
umstände und verletzten Vorschriften enthaltenden 
Niederschrift einer zugleich festzusetzenden Ord
nungsstrafe und der Einziehung de•r Gegenstände, 
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, unter
werfen. Die Unterwerfung steht der rechtskräftigen 
Festsetzung einer Ordnungsstrafe gleich. 

(2) § 18 Abs. 2 Satz 2 und § 21 Abs. 4 sind anzu
wenden. 

§ 31 
(1) Für Entscheidungen, die auf Grund dieses Ge

setzes von dem Amtsgericht zu -treffen sind, ist das 
Amtsgericht am Sitz des Landgerichts örtlich zu
ständig. Der Justizminister des Landes kann die Zu
ständigkeit des Amtsgerichts den örtlichen Bedürf
nissen entsprechend abweichend regeln, insbesondere 
ein Amtsgericht als für mehrere Landgerichtsbezirke 
örtlich zuständig ewlären. 

(2) Der Justizminister des Landes kann für Ent
scheidungen, die auf Grund dieses Gesetzes von der 
Strafkammer des Landgerichts zu treffen sind, eine 
Strafkammer eines Landgerichts als für mehrere 
Landgerichtsbezirke zuständig erklären. 
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Abschnitt III 

Sch,l u ß bestimm ungen 

§ 32 
Der zuständige Direktor kann bis zum 31. März 

1948 Bestimmungen im Rahmen dieses Gesetzes für 
das britische Besatzungsgebiet ertassen, wenn eine 
alsbaldige Regelung erforderlich ist, und die Befug
nisse der Länder des britischen Besatzungsgebietes 
nicht ausreichen, solche Bestimmungen selbst zu er-
lassen. '" 

§ 33 
(1) Die vor dem 10. Juni 1947 im Rahmen des 

sachlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes erlasse
nen Bestimmungen sowie die auf Grund der Verord
nung Nr. 14 der amerikanischen Miaitärregierung 
und der Verordnung Nr. 89 der britischen Militär
regierung erlassenen Bestimmungen über die Erzeu
gung, Zuteilung und Verteilung von Waren und Roh
stoffen treten spätestens am 30. Juni 1948 außer 
Kraft. Der Wirtschaftsrat kann im · Einzelfa'll eine 
Verlängerung anordnen. 

(2) Die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes be
gangenen Zuwiderhandlungen gegen die vor Inkraft
treten dieses Gesetzes im Rahmen seines sachlichen 
Geltungsbereichs erlassenen Bestimmungen werden 
nach den Vorschriften der §§ 8 bis 31 dieses Gesetzes 
bestraft. 

(3) Soweit nach diesem Gesetz eine Tat~mit Strafe 
bedroht oder ein Ordnungsstrafverfahren zulässig ist, 
finden der § 1b der Kriegswirtschaftsverordnung in 
der Fassung vom 25. März 1942 (RGBl. I S. 147) und 
die Verbrauchsregelungs-Strafverordnung in der 
Fassung vom 26. November 1941 (RGBl, I S. 734) 
keine Anwendung mehr. " 

§ 34 
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer 

Kraft: 
a) Die Verordnung über den Warenverkehr in der 

Fassung vom 11. Dezember 1942 (Reichsge
setzbl. I S. 686) und die dazu ergangenen 
Durchführungsverordnungen, 

b) die Verordnung über den Warenverkehr des 
Zentralamtes für Wirtschaft in der britischen 
Zone vom 4. Oktober 1946 (Amtlicher Anzeiger, 
Beiblatt zum Harnburgischen Gesetz- und Ver
ordnungsblatt 1946 S. 420, Amtsblatt für Nie• 

dersachsen 1946 S. 90, Amtsblatt für Schles
wig-Holstein 1946 S. 106, Gesetz- und Verord
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa<leJ;J 
1946 S. 28) und die dazu ergangene Verord
nung zur Ergänzung und Durchführung -der 
Verordnung über den Warenverkehr vom 14. 
Dezember 1946 (Amtlicher Anzeiger, Beiblatt 
zum Harnburgischen Gesetz- und Verordnungs
blatt 1946 S. 535, Amtsblatt für Niedersachsen 
1947 .s. 24, Amtsblatt für Schleswig-Holstein 
1947 S. 17, Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen 1947 S. 38), 

c) die §§ 1 und 2 der großhessischen Verordnung 
über wirtschaftliche Lenkungsmaßnahmen vom 
18. Dezember 1945 (Gesetz- und Verordnungs
blatt für Großhessen 1945 S. 25), 

d) die Verordnung über den Warenverkehr in 
Baden vom 31. Oktober 1945 (Amtsblatt für 
Baden 1946 S. 7), 

e) die §§ 2 und 3 der bayerischen Verordnung 
Nr. 56 über die Befugnisse der bayerischen 
Wirtschaftskontrollstellen vom 20. März 1946 
(Baye11isches Gesetz- und Verordnungsblatt 
1946 s. 188). 

§ 35 
Die Verordnung Nr. 14 der amerikanischen Mili

tärregierung und die Verordnung Nr. 89 der briti
schen Miutärregierung treten mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gemäß Artikel V der Proklamatiol) 
Nr. 5 der amerikanischen Militärregierung und ge, 
mäß Artikel V der Verordnung Nr. 88 der bnirtischen 
Militärregierung außer_ Kraft. 

§ 36 
Soweit in Gesetzen, Verordnungen, Anordnungen, 

Bekanntmachungen und Verfügungen auf die durch 
die §§ 34 und 35 aufgehobenen Vorschriften ver
wiesen ist, treten an deren Stelle die entsprechen
den Vorschriften dieses Gesetzes. 

§ 37 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in 

Kraft. Es tritt am 31. Dezember 1949 außer Kraft. 

Frankfurt a. M., den 30. Oktober 1947. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r. 

ERSTE VERORD'NUNG 
1mr Durchführung des Gesetzes über Notmaßnahmen auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Ernährung 

und des Verkehrs (Bewirtschaftungsnotgesetz) 

vom 18. Dezember 194'7. 

Der Wirtschaftsrat hat zur Durchführung des Gesetzes über Notmaßnahmen auf dem Gebiet der 
Wirtschaft, der Ernährung und des Verkehrs (Bewh'tschaftungsnotgesetz) auf dem Gebiet der gewerb-
lichen Wirtschaft folgende Verordnung beschlossen, die hiermit verkündet wird. /" 

§ 1 stimmte Wirtschaftsstufen beschränkt und neben den 
• (1) Rohstoffe und Waren der gewerblichen Wirt- Endverbraucherkontingenten die Ausgabe von Ferti

schaft '(Rohstoffe und Waren) sind nach Bestim- gurigskontingenten vorgesehen werden. 
mungen zu bewirtschaften, die einheitlich für das 
vereinigte Wirtschaftsgebiet gelten. Rohstoffe und 
Waren sind vorbehaltlich des § 1 Abs. 2 des Gesetzes 
nicht zu bewirtschaften, wenn sie in ausreichender 
Menge verfügbar sind, um eine geordnete Erzeugung 
oder die Deckung des notwendigen Bedarfs der Be
völkerung aufrechtzuerhal1ten, oder wenn sie tin so 
ungenügender Menge erzeugt oder eingeführt wer
den, daß der mit einer Bewirtschaftung erstrebte 
Zweck nicht erreicht werden kann. 

(2) Die Bewirtschaftungsverfahren sind nach den 
Grundsätzen . der Endverbraucherkontingentierung 
tind des durchlaufenden Bezugsrechts auszugestalten, 
soweit es volkswirtschaftlich gerechtfertigt und tech
nisch durchführbar ist, Wenn es erforderlich ist, 
kann der Durchlauf eines Bezugsrechts auf be-

(3) Bewirtschaftungsmaßnahmen können sich 
auch auf in der Fertigung befindliche Rohstgffe und 
Waren erstrecken. 

(4) Bei allen Bew.irtschaftungsverfahren ist vor
zusehen, daß unter Berücksicht1gung der Betriebs
erfordernisse volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigte 
(gehortete) Bestände erfaßt und ohne Gewährung 
eines Wiederbezugsrechts auf Anordnung des Direk
tors der Verwaltung ·für Wirtschaft (Direktor) oder 
mit dessen Einwilligung auf Anordnung der Länder 
in den Verkehr gebracht werden. 

(5) Bezugsrechte für bewirtschaftete Rohstoffe 
und Waren gelten in allen Ländern des vereinigten 
Wirtschaftsgebietes, soweit nichts anderes bestimmt 
wird. 



Seite 8 Gesetz- und ,Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates 

§ 2 
(1) Folgende Rohstoffe und Waren werden bewirt

schaftet: KoMe, Eisen, NE-Metal!le, Hoh, Zellstoff, 
Papier und Pappe, Spinnstoffe, Häute, Natur- und 

' Kunstkautschuk, Tabak, Mineralöle, chemische 
Grundstoffe, technische Oele und Fette, Naturharze. 
Daraus hergestellte Waren sowie Glas und Keramik 
können nach den im § 1 festgelegten Grundsätzen 
bewirtschaftet werden. 

(2) Der Direktor regelt die Einzelheiten einer Be-. 
wirtschaftung durch Anordnung. Anordnungen des 
Direktors auf Grund dieser Verordnung sind Verord
nungen im Sinne des § 1 Abs. 5, des § 2 Abs. 1 Satz 
4 und des § 3 Abs. 1 des Gesetzes und grundsätzliche 
Maßnahmen im Sinne des § 3 Abs. 5 des Gesetzes. 

§ 3 
Anordnungen des Direktors sind auf Verlangen 

des Wirtschaftsrates aufzuheben oder zu ändern. 

§ 4 
Anordnungen des Direktors werden im Mitte•i

Jungsblatt der Verwaltung für Wirtschaft verkündet. 
Sie treten mit der Verkündung dn Kraft, sofern 
nichts anderes -bestimmt wird. 

§ 5 
(1) 'Der Direktor bestimmt durch Anordnung, 

welche Behörden VerteilungssteHen für eigenen oder 
fremden Bedarf (Kontingentsverwa:lter) sind. Die 
Deutsche Kohlenbergbau-Leitung gilt als Behörde dm 
Sinne dieser V1erordnung. Andere Kontingentsver
walter können nur durch den Wirtschaftsrat be
stimmt werden. 

(2) Der Direktor kann Rohstoffe und Waren, die 
nach § 2 bewirtschaftet werden, an Kontingentsver
walter gemäß den Grundsätzen des § 1 zutei'len 
(kontingentieren); er hat dabei vom WJ.rtschaftsrat 
gebilligte Grundsätze zu beachten. 

§ 6 

(1) Der Direktor kann pestimmen, daß Kontin
gentsverwalter ihre ZuteiJungen (Kontingente) unter 
eigener Verantwortung weiterverteilen (zentra,le 
Kontingente). Er kann diese Kontingente mit Auf
lagen versehen. 

(2) Gegen die Bestimmung so'lcher Kontingents- · 
verwa1ter können die Länder bei dem Direktor Ein
spruch einlegen. Gibt der Direktor dem Einspruch 
nicht statt, so hat er eine Entscheidung des WJ.rt
schaftsrats herbeizuführen. Der Einspruch hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

§ 7 
(1) Der Direktor kann für Rohstoffe und Waren, 

die nach § 2 bewirtschaftet werden, Richtwerte für 
die Verteilung auf die Länder festsetzen; er hat da

' bei die Fertigungskapazitäten der Länder tunliehst 
zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Festsetzung von Richtwerten für die 
Verteilung von Verbrauchsgütern sind, soweit 
.zweckmäßig, außer der Kopfzahl der Bevölkerung 
besondere Umstände wie die Zahl der Flüchtlinge 
und das Ausmaß der Zerstörung zu berücksichtigen. 

(3) Die Bestimmungen des § 6 Abs. 2 gelten ent
sprechend. 

(4) Der Direktor kann die Konting,ente an die 
Länder mit Auflagen versehen. Er kann bestimmen, 
daß die Länder die ihnen zur Weiterverteilung über
wiesenen Kontingente für einen anderen als den vor
gesehenen Zweck verwenden dürfen, und zwar: 

a) unter eigener Verantwortung nach den beson
deren Verhälltnissen des Landes (Richtlinien
Kontingente), 

b) ~~~e J~~~e~i~'r;·~L~~~n~~~i~~e~rse(g~~~~:~~ 
Kontingente), 

c) nur mit seiner Einwi!Lligung bei Vorliegen be-
sonderer Umstände (feste Kontingente). , ' 

Dabei sind vom Wirtschaftsrat gebilligte Grund
sätze zu beachten. 

§ 8 
In den Fällen der §§ 5 und 7 kann der Direktor 

eine Reserve zu seiner Verfügung bilden. Er kann 
auch den Ländern die Bildung einer Reserve aufer
legen. 

§ 9 
Zuteilungsübersichten einschließlich der vorge

sehenen Reserven werden in dem Mtttei•Lungsblatt 
der Verwaltung für Wirtschaft bekanntgegeben. 

§ 10 
Maßnahmen des Direktors nach § 5, § 6 Abs. 1, 

Satz 1 und§ 7 Abs. 1 und_2 sind grundsätzliche Maß
nahmen im Sinne des § 3 Abs. 5 des Gesetzes. Zu
teiiungsausschüsse gelten als Fachausschüsse. 

§11 
(1) Für Rohstoffe und Waren, die aus dem Aus

land eingeführt werden, gelten, soweit ihre Einfuhr 
nicht zweckgebunden ist, vorstehende Bestimmungen 
entsprechend. Das glekhe gilt für Rohstoffe und 
Waren, die aus anderen Besatzungsgebieten bezogen 
werden. 

(2} Der Direktor gibt im Mittei'lungsblatt d~r Ver
waltung für Wirtschaft die Bestimmungen bekannt, 
auf Grund deren die Einfuhr von Rohstoffen und 
Waren zweckgebunden erfolgt. 

§ 12 
(1) Der Direktor kann Richulinien für Betriebs

prüfungen erlassen, die für die Länder verbindlich 
sind. Insbesondere kann er bestimmen, welche Be
triebe vordring1ich geprüft werden müssen und daß 
die Prüfungsberichte der Verwaltung für Wirtschaft· 
einzureichen sind. 

(2) Der Direktor kann außerdem verfügen, daß be
stimmte Betriebe durch die Verwaltung für Wirt
schaft geprüft werden. Das Land, in dessen Gebiet 
der zu prüfende Betrieb liegt, ist befugt, sich an der 
Prüfung zu beteiligen, wenn nicht zwingende. Gründe 
entgegenstehen. 

§ 13 
Der Direktor kann von den Ländern dn aUen Be

wilrtschaftungsfragen Auskünfte, insbesondere An
gaben über die Weiterverteilung der Kontingente an 
die Betriebe und über die damit hergestellten Waren 
sowie über die Bildung und Verwendung von Reser
ven verlangen. 

§ 14 
Die Grundsätze und Methoden der Zuteilung von 

Rohstoffen und Waren, die Bestimmung der Kon
tingentverwalter sowie die Festregung zentraler Kon
tingente untel'liegen der ·laufenden Kontrolle durch 
den Wirtschaftsrat. ""' 

§ 15 
Zur Kontrolle der Verteilung der be·wirtschaf

teten Rohstoffe und Waren können bei den Vertei
lungsstellen ailler Stufen parlamentarische Ueber
wachungsausschüsse oder solche der kommunalen 
Selbstverwaltung eingesetzt werden. 

§ 16 
Diese Verordnung tritt m'i.t ihrer Verkündung in 

Kraft und tritt am 31. Dezember 1949 auße·r Kraft. 

Frankfurt a. M., den 18. Dezember 1947. 

, Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r. 
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GESETZ 
zur Sicherung der Erfassung von Milch und Milcherzeugnissen für das .Jahr 1948. 

\ 

V.om 18. Dezember 1947. 

Der Wirtschaftsrat l;lat das fotrgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 
(1) Die gesamte iin einem Erzeugerbetrieb gewon

nene Milch von Kühen ist abzuliefern. 
(2) Von der Ablieferung ist die Milch ausgenom

men, die den Selbstversorgern innerhalb des Er
zeugerbetriebes als Trinkmilch odef; zur Aufzucht 
von Kälbern nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
zusteht. 

§ 2 
(1) Für Erzeugerbetrciebe wird der tägliche Ver

brauch an Milch je Person der Selbstversorgerge
meinschaft auf höchstens 0,5 Liter je Tag begrenzt. 
Die obersten Landesbehörden für Ernährung, L;md
wirtschaft und Forsten (oberste Landesbehörden) 
werden ermächtigt, den Kreis und die Zahl der 
Selbstversorger oder den täglichen Milchverbrauch 
der Selbstversorgergemeinschaft zu begrenzen. 

(2) Für die Aufzucht von Kälbern dürfen nicht 
mehr als 300 kg je weibliches Zuchtkalb, nicht niehr 
als 450 kg je männliches Hochzuchtkalb (anerkannte 
Herdbuchtiere) und bis zu 100 kg einschließlich 
Biestmilch je Schlachtkalb verbraucht werden. 

" 
§ 3 

Zur Schlachtung b€stimmte Kälber sind inner
halb zwei Wochen nach der Geburt der Schlachtung 
zuzuführen. 

§ 4 
(1) Jede Verarbeitung von Mikh, die im Rahmen 

der Selbstversorgerration nicht der Ablieferungs
pflicht unterliegt, ist verboten, sofern die bewirt
schaftende SteHe nicht die Genehmigung zur Her
steHung von Landbutter erteilt hat. 

(2) Alle Zentrifugen und Butterfertiger der Millch
erzeugerbetriebe, die keine Genehmigung zur Her
stellung von Landbutter haben, sind nach Weisung 
der bewirtschaftenden Ste'lle sicherzustellen. 

§ 5 
Die obersten Landesbehörden regeln im Rahmen 

dieses Gesetzes in eigener Verantwortung das Ver
fahren zur Festsetzung des den landwirtschaftlichen 
und den be- und verarbeitenden Betrieben aufzu
erlegenden Ablieferungssolls an MLlch und Milcher
zeugnissen. Sie haben insbesondere Richtlinien auf
zustellen, nach denen die Mindestleistung an Milch 
und Fett je Kuh für einen bestimmten Zeitraum ent
sprechend den örtlichen Verhältnissen berechne·t 
wird. Die obersten Landesbehörden treffen die erfor
derlichen Maßnahmen zur Errechnung der Butter
ausbeute. 

§ 8 
(1) In jeder Gemeinde ist ein Millcherfassungsaus

Schuß einzusetzen, deßsen Zusammensetzung die 
obersten Landesbehörden bestimmen. Er· hat durch 
Sta~laufnahme das durchschnittliche tägliche MiJch
ablieferungssoll festzustellen und laufend nachzu
prüfen. Dabe1 dienen die Ergebnisse der von den Be
auftragten der Landeskontrollverbände vorgenom
menen Messungen als Unterlage. Die Aufzeich
nungen (Stallbücher, Probemeik:register) sind dem 
Millcherfassungsausschuß regelmäßig zur Verfügung 
zu stellen. · 

Soweit in einzellneu Gebieten regelmäßige Milch
leistungskontrollen nicht stattfinden, können sie im 
Interesse der Leistungssteigerung angeordnet werden. 

(2) Jedem Erzeugerbetrieb ist nach Beendigung 
der Stallaufnahme das Milchablieferungssoll sofort 
schriftlich bekanntzugeben. Die zuständigen Molke
reien erharlten eine Abschrift. 

(3) !n jedem Kreis sind Mi.llchprüfer der bewirt
schaftenden Stellen einzusetzen, die die Tätigkeit 
der örtlichen Milcherfassungsausschüsse überwachen. 
Sie sind berechtigt, Aenderungen des von dem Aus
schuß festgesetzten AblieferungssoHs vorzunehmen, 
falls dasselbe der Leistungsfähigkeit des Betriebes 
nicht entspricht. 

§ 7 
Gegen die Festsetzung des AblieferungssoUs ge

mäß § 6 kann der Inhaber des Erzeugerbetriebes Be
schwerde bei der von der obersten Landesbehörde 
bestimmten SteVle einlegen. Diese entscheidet end
gültig. 

§ 8 
In jedem Kreis ist ein Milchleistungsausschuß zu 

bHden. Ihm müssen Vertreter der Erzeuger und der 
Ver!Jraucher angehören. Dem Milch'leistungsausschuß 
hat die Molkerei unverzüglich Meldung zu erstatten, 
wenn ein ihr angeschlossener Erzeugerbetrieb sein 
Ablieferungssoll nicht oder nicht im vollen Umfange 
erfüNt. Der MHchleistungsausschuß hat sofort eine 
Prüfung vorzunehmen und der bewirtschaftenden 
Stelle über das Ergebnis zu berichten. 

§ 9 
(1) Die von den bewirtschaftenden Stelilen beauf

tragten Milcherfassungsausschüsse und Prüfer sind 
befugt, die Betriebe oder Räume, die für die Erzeu
gung, Aufbewahrung, Be- und Verarbeitung, Ver
:packun:; und Verteilung bestimmt oder geeignet sind, 
Jederzelt zu betreten, zu besichtigen, Betriebsauf
zeichnungen einzusehen, die Vorräte nach Menge 
und Beschaffenheit festzustetlen und nach ihrer Wahl 
Proben gegen Empfangsbestätigung zu nehmen .. Sie 
können auch Probemelkungen vornehmen oder vor
nehmen Iassen. 

(2) Die Besitzer>der Räume sowie die von ihnen 
bestellten Betriebsleiter, Aufsichtspersonen oder son
stige Angeste'Llte haben den nach Abs. 1 zum Be
treten der Räume Berechtigten die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

§ 10 
Die LandeskontroiHverbände haben die· Ergebnisse 

der von ihnen durchgeführten Kontrollen auf Anfor
dern den bewirtschaftenden SteLlen· zugänglich zu 
machen. 

§11 
(1) Ist der Erzeuger seiner Liclerpflicht fahrlässig 

oder vorsätzlich nicht nachgekommen, so hat die von 
der obersten Landesbehörde bestimmte Stelle folgen
den Ausgleich anzuordnen und folgende Ordnungs-
strafe zu verhängen: . 

Kürzung der Butterration für den Betriebsin
haber und seine Familienangehörigen auf die 
Dauer von höchstens drei ZuteHungsperioden 

und 
eine Ordnungsstrafe bis zu 2000 RM., wobei die 
nicht abgelieferte Milchmenge und der in der 
Molkerei festgesteLlte Fettgehalt bei der Fest
setzung zu berücksichtigen sind. 

(~) Gegen den Ausgleichs- und Ordnungsstrafbe
scheid kann der Betroffene binnen einer Woche nach 
Zugang des Bescheides Beschwerde erheben. Ueber 
die Beschwerde entscheidet eine von der obersten 
Landesbehörde bestimmte Stelle. Ihre Entscheidung 
ist endgültig. . · 

(3) Bleibt die von einem Erzeugerbetrieb während 
eines Monats abgelieferte Milchmenge um mehr a'ls 
25 % hinter der abzuliefernden Menge zurück, so ist 
der Erzeugerbetrieb, unheselladet der Vorschriften 
des Abs. 1, zur erhöhten Schlachtviehabgabe heran
zuziehen. 
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(4) Die obersten Landesbehörden können anord
nen, daß bei besonders schweren Verstößen gegen die 
Ablieferungspflicht die Viehbestände des säumigen 
Ablieferers ganz oder teilweise zugunsten des Lan
des entschädigungslos eingezogen werden. Sie be
stimmen das Verfahren und die> Rechtsmittel mit der 
Maßgabe, daß der endgültige Bescheid einer Verwal
tungsstelle durch Klage vor dem obersten "Verwal
tungsgericht des Landes angefochten oder duljch die 
o1'dentlichen Gerichte nachgeprüft werden kaim. 

§ 12 
Zuwiderhandlungen der Milch be- und verarbei-

tenden Betriebe werden nach Maßgabe der Ver
brauchsregelungs-Strafverordnung vom 26. 11. 41 
(RGBl. I S. 734) nach Inkrafttreten des Bewirtschaf
tungsnotgesetzes nach den Bestimmungen dieses Ge
setzes geahndet. 

§ 13 
Dieses Gesetz tritt' am Tage nach seiner Verkün

dung in Kraft. Es tritt am 31. 12. 1948 außer Kraft. 

Frankfurt a. M., den 18. Dezember 1947. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er. 

VERORDNUNG 
zur Sicherung der Versorgung der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft mit Betriebsmitteln. 

(Verordnung über land- und forstwirtschaftliche Betriebsmittel.) 

Vom 18. Dezember 1947. 

Der Wirtschaftsrat hat zur Sicherung der Versorgung der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft 
mit den dringend notwendigen Betriebsmitteln auf Grund des § 1 des Gesetzes über Notmaßnahmen auf 
dem Gebiet der Wirtschaft, der Ernährung und des Verkehrs vom 30. Oktober 1947 und auf Grund der 
ersten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 18. Dezember 1947 folgende Verordnung be
schlossen, die hiermit verkündet wird. 

§ 1 
Betriebsmittel für die Ernährungs-, Land- und 

Forstwirtschaft im Sinne dieser Verordnung (Betriebs
mittel) sind alle technischen Bedarfsgüter für den 
Betrieb der Ernährungs-, Land- und Forstwirt

. schaft, insbesondere Maschinen, Geräte, Ersatzteile, 
Textilien, Hufbeschlagartikel, Dünge- und Pflanzen
schutzmittel. 

§ 2 
Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft (Di

rektor) trifft im Rahmen der ersten Durchführungs
verordQung zum Bewirts.chaftungsnotgesetz besondere 
Maßnahmen, um die Versorgung der Ernährungs-, 
Land- und Forstwirtschaft mit Betriebsmitteln zu 
sichern. 

§ 3 
Der Direktor kann zur Edassung von Betriebs

mitteln 
a) die Vornahme von Prüfungen durch die Länder 

allgemein oder im Einzelfall anordnen, 
b). die Einreichung der Prüfungsberichte von den 

Ländern verlangen, 
c) Prüfungen durch die Verwaltung für Wirtschaft 

durchführen, wobei das Land, in dessen Gebiet 
der zu prüfende Betrieb liegt, befugt ist, sich an 
der Prüfung zu beteiligen, wenn nicht zwingende 
Gründe entgegenstehen. 

§ 4 
Der Direktor kann: 

a) Betriebsmittel sowie Rohstoffe und Vorerzeug
nisse für ihre Herstellung beschlagnahmen, wenn 
er unter Berücksichtigung der Betriebserforder-

nisse volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigte (ge
hortete) Bestände feststellt oder wenn sich bei 
Prüfungen ein hinreichender Verdacht eines yer
stoßes gegen Bewirtschaftungsvorschriften ergibt, 

b) beschlagnahmte Gegenstände ohne Gewährung 
eines Wiederbezugsrechts zur Sicherung der Ver
sorgung der Ernährungs-, Land- und Forstwirt
schaft mit Betriebsmitteln in den Verkehr bringen. 

' § 5 
Der Direktor überwacht die Durchführung der Be

wirtschaftung von Betriebsmitteln durch die Län
der. Er' kann insbesondere von den Ländern Aus
künfte jeder Art verlangen, in Akten, Bücher und 
Belege Einsicht nehmen und bei den Dienststellen 
der Länder die Einhaltung der Bewirtschaftungsvor-
schriften prüfen. · 

§ 6 
(1) Der Direktor trifft Maßnahmen auf Grund der 

§§ 2 bis 4 im Einvernehmen mit dem Direktor für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

(2) Der Direktor kann die Ausübung der Befugnisse 
aus § 3c) und § 4 dem Direktor der Verwaltung 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über
lassen oder die Länder mit der Ausübung der Be
fugnisse aus § 4 beauftragen. 

§ 7 
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 1949 außer Kraft. 
Frankfurt a. M., den 18. Dezember 1947. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler. 
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GESETZ 
iiber die Auflösung des Reichsnährstandes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet. 

Vom 21. Januar 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

Auflösung des Reichsnährstandes. 

(1) Der Reichsnährstimd wird im Vereinigten Wirt
schaftsgebiet aufgelöst. 
(2) Insbesondere werden aufgelöst: die Landes- und 
Kreisbauernschaften, die Hauptvereinigungen sowie 
alle sonstigen auf Zwangsmitgliedschaft oder Zwangs
beitragspflicht beruhenden ·Zusammenschlüsse von 
reichsnährstandszugehörigen Betrieben und Personen. 
Die Marktwirtschaftsverbände werden zum 30. .Tuni 
1948 aufgelöst. 

§ 2 

Vermögen des Reichsnährstandes. 

(1) Die Bestimmung über das Vermögen des Reichs
nährstandes 'bleibt einer besonderen ''gesetzlichen ;Re
gelung vorbehalten. 
(2) Bis dahin übt der Direktor der Verwaltung für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten des Vereinig
ten Wirtschaftgebietes die Aufsicht über die Verwal
tung und Verwendung des im Vereinigten Wirt
schaftsgebiet gelegenen Vermögens des Reichsnähr
staudes aus. Er bestellt einen Haupttreuhänder, der 
die Rechte und Pflichten des Reichsnährstandes als 
Vermögensträger wahrnimmt. 
Auf Vorschlag der Obersten Landesbehörden für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten kann der Di
rektor Landestreuhänder bestellen. 
(3) Grundstücke und Einrichtungsgegenstände, die 
bis zur :Uebernahme durch den Reichsnährstand 
Eigentum der berufsständischen Organisationen wa
ren, sind grundsätzlich auf Antrag zur einstweiligen 
Nutzung den in Betracht kommenden berufsständi
schen Organisationen zu übertragen. 

§ 3 

Ernährungswirtschaft. 

(1) Die Aufgaben auf dem Gebiet der Ernährungs
wirtschaft werden von den Obersten Landesbehörden 
für Ernährung und Landwirtschaft sowie ihren nach
geordneten Stellen und, soweit die Aufgaben über 

den Bereich eines Landes hinausgehen, von dem Di
rektor der Verwaltung 'für Ernährung, Landwirt
schaft .und Forsten des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes wahrgenommen. 

(2) Die Obersten Landesbehörden für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten können mit Zustimmung 
des Direktors der Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten ernährungswirtschaftliche 
Aufgaben nicht hoheitlicher Natur ganz oder teil
weise auf berufsständische Organisationen über
tragen. 

§ 4 

Landwirtschaft. 

(1) Die' Aufgaben des Reichsnährstandes auf dem Ge
biet der Landwirtschaft gehen auf die Obersten 
Landesbehörden für Ernährung und Landwirtschaft 
sowie ihre nachgeordneten Stellen und, soweit die 
Aufgaben über den Bereich eines Landes hinaus
gehen, auf den Direktor der Verwaltung für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes über, wenn sich nicht !aus Ab
satz 2 etwas anderes ergibt. 

(2) Die landwirtschaftliche Betreuung und Beratung, 
die nicht pfichtschulmäßige Aus- und Fortbildung, 
das landwirtschaftliche Ausstellungs- und Ver
einswesen, 
die Herausgabe von Zeitschriften, 
die Entwicklung der landwirtschaftlichEm Tech
nik und des Bauwesens, 
die Beobachtung der Betriebs- und Preisverhält
nisse sowie das landwirtschaftliche Versicherungs
wesen, 

siüd A\tfgaben. berufsständischer Organisationen. 

(3) Ausnahmen von den Bestimmungen des Abs. 2 
sind nur auf Grund gesetzlicher Regelung zulässig. 

(4) Die Obersten Landesbehörden für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten können 1nit Zustimmung 
des Direktors der Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten weitere Aufgaben nicht ho
heitlicher Natur ganz oder teilweise auf berufsstän
dische Organisationen übertragen. 
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§ 5 

Forstwirtschaft. 

(1) Forsthoheitliche Staatsaufgaben, soweit sie in der 
gemeinsamen , Organisation 1 der bisherigen · Heichs
forstverwaltung und des Reichsnährstandes bearbei
tet wurden, gehen auf die staatliche Forstverwaltung 
der Länder und, soweit sie über· den Bereich eines 
Landes hinausgehen, auf den Direktor '!ler Verwal
tung für Ernährung, Landw!rt~chaft und Forsten des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes über. 
(2) Forsthoheitliche Staatsaufgaben sind insbesondere: 
die Sicherung eines geordneten, dem .Gemeinwohl 
dienenden Waldzustandes, einer pfleglichen Bewirt
schaftung aller Waldungen, einer .gerechten Inan·:.. 
spruchnahme aller Forsten zur Nutzbarmachung 
ihrer Erzeugnisse, 
die Durchführung des forstlichen Artgesetzes, 
die Zuteilung von Produktionsmitteln und Betriebs
stoffen, 
die Forst- und Jagdpolizei, der Vogel- und Natur
schutz sowie die holzwirtschaftliche Marktordnung. 
(3) ' :Oie l forsthpheitlichen Staatsaufgaben 1 'der 1 bis
herigen Reichsnährstandsforstämter werden von be
stehenden ,oder noch zu bildenden forstlichen Dienst
stellen wahrgenommen. 
(4) Die ,nicht hoheitlichen Aufgaben der allgemeinen 
Betreuung ,des Privatwaldes können durch 'die in Ab
satz 1 genannten :stellen auf bestehende oder noch zu 
bildende berufsständische forstwirtschaftliche ,Orga
nisationen ,übertragen Werden. Bis zu 'einer solchen 
Uebertragung werden diese Aufgaben in den Län-

- dern durch die Pri vatwaldabteiltmgen in den Landes
forstverwaltungen ;weitergeführt. 

§ 6 

Beiträge. 

{1) Die Erhebung von Zwangsbeiträgen zu&}msten 
der nach_§ 1 aufzulösenden Einrichtungen und Glie
derungen des Reichsnährstandes ist mit !Wirkung 
vom 31. März 1948 ~einzustellen. Für die Wirtschafts
verbände können 'die bisherigen Beiträge noch bis 
zum 30. Juni 1948, ~rhoben werden. 
(2) Die Verwendung der im laufenden Etatsjahr noch 
erhobenen oder ,bis zum 30. Juni 1948 noch zu erhe
benden Beiträge i unterliegt der Rechnungsprüfung 
und Kontrolle des Wirtschaftsrates oder der von ihm 
bestimmten .s"tellen. · 

§ 7 

Berufsständische Organisationen. 

(1) Bei der ;Neuordnung der Aufgaben des bisherigen 
Reichsnährstandes ist eine angemessene Beteiligung 
und Mitwirkung der berufsständischen Organisa
tionen zu sichern. 
(2) Berufsständische Organisationen im Sinne dieses 
Gesetzes sind die den geltenden gesetzlichen Bestim
mungen und Anordnungen /entsprechenden Organisa
tionen von Personen, Betrieben 'und Betriebszugehö
rigen der Ernährungswirtschaft, der Landwirtschaft, 
der Binnenfischerei sowie der Forst- und Holz
wirtschaft. 
(3) Die Errichtung 1und die .Tätigkeit von berufsstän
dischen ~Organisationen auf freiwilliger Grundlage, 
die sich zur Uebernahme der in diesem Gesetz ge
nannten Aufgaben des Berufsstandes eignen, sind zu 
fördern. 

(4) Zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit der 
Landwirtschaft wird nach Wegfall der Heichsnähr
standsbeiträge für eine Uebergangszeit von drei Jah
ren eine zweckgebundene Abgabe von 1 äe Tausend 
des Einheitswertes von allen 1Betrieben der Landwirt
schaft und Forstwirtschaft sowie der Binnenfischerei 
erhoben, . mindestens jedoch 'RM i Q.- 1 'jährlich 1je 
Betrieb. 

(5) :Die Abgabe ~ist nach den .Richtlinien des Direk
tors der Verwaltung für Ernährung, Landwir-tschaft 
und Forsten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zu 
verwenden, sie 'dient rim~ zur Durchführung der den 
berufsständischen Organisationel). 'nach diesem Ge
setz.. zufallenden Aufgaben. Die Verwaltung der Ab
gaben unterliegt der Nachprüfung durch die Oberste 
Rechnungsprüfungsbehörde des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes. 

§ 8 

Aufhebung von Gesetzen und Verordnungen. 

Außer Kraft treten: das Gesetz .über den vorläufigen 
Aufbau· des Reichsnährstandes und Maßnahmen zur 
Markt- und Preisregelung für landwirtschaftliche Er
zeugnisse vom '13. 9. 1933 (RGBI. I, S. 626), die Erste 
Verordnung über den vorläufigen Aufbau des Reichs
nährstandes vom 8. 12. 1933 (RGBI. •I, S. 1060) lin der . 
Fassung vom ,1, 10., 1940 (RGBI. I, :s. 1326) die Ver
ordnung zur Ergänzung der Ersten Verordnung über 
den vorläufigen ,Aufbau des Heichsnährstandes vom 
28. 9. 1935 (RGBI. I, S. 1219), die Zweite Verordnung 
über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes 
vom '15. 1. 1934 (RGBI. I, S. 32), die :Oritte Verord
nung über den vorläufigen Aufbau des Reichsnähr
standes vom 16. 2. 1934 (RGBI. I, S .. 100), die :Vierte 
Verordnung über den vorläufigen Aufbau des Reichs
nährstandes vom '4. f· 1935 (RGBI. I, S. 170), die Ver
ordnung über Aenderungen in der Marktorganisation 
der Ernährungswirtschaft vom 22. 9. 1943 (RGBI. I, 
S. 545), die Vorschriften über die Hauptvereinigung 
der deutschen Viehwirtschaft in der Verordnung zur 
Regelung des ,Verkehrs mit Schlachtvieh vom 27. 2. 
1935 (RGBl. ;I, .S. 301) in -der Fassung vom 8. :4. 1936 
(RGBI. I, S. 366), die Verordnung über den Zusam
menschluß 'der deutschen Fischwirtschaft vom 1. 4. 
1935 (RGBl. '1:, S. 542) in der 'Fassung vom 30. r'l. 1937 
(RGBl. I, S. 580), die Verordnung über den Zusam
menschluß der deutschen Kartoffelwirtschaft vom 
18. 4. 1935 (RGBL I, S. 550) in ider ·Fassung vom 9. 4. 
1936 (RGBl. I, S. 372), ' die Vorschriften über die 
Hauptvereinigung der deutschen Getreidewirtschaft 
in der Verordnung der Getreidewirtschaft vom 10 .• 7. 
1935 (RGBl. I, S. 1006) in der Fassung vom 7. 7. 1938 
(RGBI. I, S. 837), die Verordnung über den Zusam
menschluß. der deutschen Wein- und Trinkbrannt
weinwirtschaft vom 30. 4. 1943 (RGBl. I, 'S. ·273), die 
Verordnung über den Zusammenschluß der deut
schen Milch- und Fettwirtschaft vom 29. 7. 1938 
(RGBl. I, S. 957) in der Fassung vom 11. 5. 1943 
(RGBI. I, S. 303), die Verordnung über die Vereini
gung der Zusammenschlüsse auf dem Gebiete der 
Milch-, Fett- und Eierwirtschaft vom 11. 5. 1943 
(RGBl. 'I, 1 S. '303), l,die Verordnung über den Zu
sammenschluß I der deutschen Brauwirtschaft vom 
18. 1. 4. 1935 ,(RGBl. I, S. 566),, die :Verordnung 
über den Zusammenschluß ' der deutschen Gar
tenbauwirtschaft vom 21. 10. '1936 (RGBl. I, )S. 911) 
in der Fassung vom i28. 7. 1937 (RGBl. I, S. 859) und 
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die Verordnung über den ,zusammenschluß der deut,. 
sehen Zucker- :und 'süßwarenwirtschaft vom (7. 1. 
1943 (RGBl. I, S. 22). ,In Kraft bleiben bis 30. 6. 1948 
die Bestimmungen über die Wirtschaftsverbände. 

§ 9 

Uebergangsbestimmungen. 

Von den Landesregierungen vor dem !Inkrafttreten 
dieses Gesetzes getroffene Maßnahmen zur Auflösung 
des Reichsnährstandes bleiben rechtswirksam, soweit 
sie diesem Gesetz nicht widersprechen. 

§ 10 

Durchführungsbestimmungen. 

Der Direktor der Verwaltung Jür Ernährung, ;Land-

wirtschaft und Forsten des Vereinigten Wirtschkfts
gebietes erläßt, .soweit erforderlich, Durchführungs
bestimmungen zu diesem Gesetz. 

§11 

Inkrafttreten. 

Dieses Gesetz ,tritt mit dem Tage ;der Verkündung 
in Kraft. 

Frankfurt am Main, den 21. Januar 1948. 

Der Präsident ,des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er. 

GESETZ 
zur Neuordung des Veranlagungs- und Ablieferungswesens ;in der Landwirtschaft. 

Vom 23. Januar 1948. 

Der ,Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen, das 1hiermit verkündet wird: 

§ 1 

Grundsoll. 

(1) Die landwirtschaftlichen Betriebe werden zum 
Zwecke der Erfassung und Ablieferung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse zu einem Grundsoll veran
lagt. 

(2) Das Grundsoll 'ist die ~ernährungswirtschaftliche 
Forderung an id~n Betrieb. Es umfaßt alle ,ernäh
rungswirtschaftlichen Leistungen des Betriebes und 
wird seinem natürlichen 'und wirtschaftlichen ;Lei
stungsvermögen entsprechend 1je pa landwirtschaft
licher Nutzfläche ohne ;Rebland, Baumschulen und 
Korbweidenanlagen festgesetzt. Seine Höhe richtet 
sich nach der Ertragsklasse des Betriebes (§ 3). 

(3) Für die pflanzlichen Erzeugnisse kann im Rah
men . des : Grundsolls ein Mindestanteil festgesetzt 
werden. 

(4) Zum Zwecke der Berechnung des Grundsolls 
und eines iVergleichs 'der Bodenleistung 'werden alle 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse nach einem ein

. heitlichen Wertmaßstab' bewertet (§ 2). 

(5) Betriebe, deren ernährungswirtschaftliche Lei
stung unter .,einer von dem ;Direktor der Verwaltung 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten festzu
setzenden 1Grenze liegt, können von 'der Veranlagung 
nach diesem Gesetz ausgenommen werden. 

(6) Das Grundsoll wird nach § .6 Abs. 3 ~ugestellt. 

§ 2 

Getreidewert. 

(1) Einheitlicher Maßstab ist der Getreidewert 

(2) Bei der Feststellung des Getreidewertes für die 
einzelnen Erzeugnisse soll bei pflanzlichen ·Erzeug
nissen in per ;Regel der Nährwert, bei tierischen Er
zeugnissen der für ihre . Erzeugung aufgewendete 
Energiewert des Futters (Reproduktionswert) berück
sichtigt werden. 

§ 3 

Ertragsldassen. 

(1) Die landwirtschaftlichen Betriebe werden in 
Ertragsklassen eingestuft. 

(2) Ertragsklassen sind Zusammenfassungen von 
Betrieben, die die gleichen natürlichen Ertragsmög
lichkeiten haben und der Forderung nach einer be
stimmten Intensität des Anbaues in gleicher Weise 
entsprechen können. 

Jahressoll. 

i§ 4 

(1) Dem landwirtschaftlichen Betrieb wird für 
jedes Erntejahr, erstmalig für das Erntejahr 1948/4.9, 
ein Jahressoll, ausgedrückt in Getreidewerten, je ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche auferlegt. I 

(2) nas Jahressoll besteht aus dem Grundsoll (§ 1) 
unter Anrechnung ,von Zu- und Abschlägen, die in
folge der besonderen Erzeugungsverhältnisse tles 
Jahres notwendig sind . 

§ 5 

Das Jahressoll umfaßt die Ablieferungen, zu denen 
der Betrieb verpflichtet ist, und die den Selbstver
,;orgern zum eigenen Verbrauch gesetzlich zugebillig
ten Mengen. Es erhöht sich durch Zugang und Rück
lieferung pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse, so
wie durch Zugang von Nutz- und Zuchtvieh. 

§ 6 

(1) Das Jahressoll wird den Betrieben 1 bis zum 
1. November durch Veranlagungsbescheid mitgeteilt. 

(2) Ein vorläufiges Jahressoll ist' auf .Grund von 
Erntevorschätzungen zu einem früheren Zeitpunkt 
mitz1,1teilen. 

(3) Der Veranlagungsbescheid wird zugestellt. Die 
Zustellung . gilt als bewirkt, wenn , der Empfänger 
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schr!ftlich bestätigt hat, daß ihm der Bescheid zu
gegangen ist. Erfolgt die Zustellung durch 'einge
schriebenen Brief, so gilt sie mit dem 7. Tage nach 
der Aufgabe zur Post als bewirkt, wenn nicht der 
Empfänger nachweist, daß er den Bescheid Hn einem 
anderen Tage erhalten hat. Verweigert :der Ei-pp
fänger die Annahme ohne rechtlichen Grund, ,so gilt 
der Bescheid gleichwohl als zugestellt. 

§ 7 

Das Jahressoll gliedert sich in 

1. voll ablieferungspflichtige Erzeugnisse, 
2. Pflichterzeugnisse, 

3. Wlihlerzeugnisse. 

§ 8 
Voll ablieferungsp,flich tige Erzeugnisse. 

(1) Landwirtschaftliche Erzeugnisse können für 
voll ablieferungspflichtig erklärt ,werden, wenn die 
Versorgungslage es erfordert. Dies gilt auch, wenn 
keine Anbauverpflichtung besteht. 

(2) Sind landwirtschaftliche Erzeugnisse für voll 
ablieferungspflichtig erklärt worden, so ist ,die ge
samte Ernte dieser Erzeugnisse abzuliefern, ausge
nommen die zur Versorgung des Betriebes und der 
Selbstversorger zugebilligten Mengen. 

§ 9 

Pflichterzeugnisse. 
(1) Landwirtschaftliche Erzeugnisse können zu 

Pflichterzeugnissen erklärt werden, wenn die Ver
sorgungsluge ihre Erzeugung lin •bestimmter Menge 
erfordert. 

(2) Bei Pflichterzeugnissen wird für den Betrieb 
eine Ablieferungsverpflichtung in bestimmter Menge 
ausgespl'ochen. Eine Mindel'ablieferung von Pflicht
el'zeugnissen ikann · dm·ch Ablieferung andel'er Er
zeugnisse nicht ausgeglichen werden. 

§ 10 ' 
Wahlerzeugnisse 

(1) Der Betrieb kann sein Jahressoll in Erzeug
nissen seiner Wahl erfüllen (Wahlerzeugnisse), so
weit nicht Pflichterzeugnisse in bestimmten Men
gen abzuliefern sind. 

(2) Zu den Wahlerzeugnissen gehört auch der
jenige Teil der Pflichterzeugnisse, der über das Soll 
an diesen Erzeugnissen hinaus erzeugt ist. 

§ 11 
Anbauziele 

Die Festsetzung des Grundsolls, des Jahressolls, 
der voll ablieferungspflkhtigen Erzeugnisse und der 
Pflichterzeugnisse soll in Anlehnung an die jeweils 
geLtenden Anbauziele und an die Richtlinien für die 
Gewinnung der tierischen Erzeugnisse el:'folgen. 

·Einspruch 
§ 12 

(1) Gegen die Festsetzung des Grtmdsolls ist Ein
spruch inneThalb von zwei .Wochen nach Zustellting 

des Veranlagungsbescheides zulässig. Der Einspruch 
ist ibei der Gemeinde odel' der entsprechenden ptelle 
der landwirtschaftlichen· Verwaltung einzulegen .. Er 
hat keine aufschiebende ,Wirkung. 

(2) Die Gell).einde oder die ihl' entsprechende 
Stelle del' landwirtschaftlichen Verwaltung legt die 
ihr begründet erscheinenden •Einsprüche der unteren 
Landesbehörde für Ernährung ·und Landwirtschaft 
zur endgültigen Entscheidung vor. 

(3} Die Gemeinde oder die ihr entsprechende 
Stelle der1 landwitrschaftlichen Verwaltung kann 
nach Vol'prüfung offen!bar unbegründete oder ver
spätete Einsprüche zurückweisen (Vorabentschei
dung). Hiergegen ikann innerhalb von zwei .Wochen 
nach Zustellung der Vorabentscheidung die Ent
scheidung der unteren Landesbehörde für Ernäh
rung und Landwirtschaft angerufen werden, falls 
der Einspruch als offenbar unbegründet zurück
gewiesen w:orden ist. 

(4) Die Zustellung der Vorabentscheidung erfolgt 
nach § 6 Abs. 3. 

(5) Vor der Entscheidung über ·rechtzeitig ein
geleg•te Einsprüche ist die berufsständische Organi
sation der Landwirtschaft zu hören. 

§ 13 
(1) Gegen die Festset21ung rdes Jahressolls ist Ein

spruch zulässig. § 12 ist anzuwenden. 
(2) Gegen die Festsetzung · eines vorläufigen 

Jahressolls I(§ 6 Abs. 2) ist ein Rechtsmittel nicht 
zulässig. 

§ 14 

Nachweis 
der Erfüllung der Ablieferungsverpflichtungen 

Der Leiter des Betriebes hat die Erfüllung seiner 
Ablieferungsverpflichtungen nachzuweisen. Er ist 
verpflichtet, ,die erforderlichen Unterlagen den von 
den Obersten Landesbehörden ~für Ernähl'liDg .und 
Landwirtschaft !bestimmten Stellen vorzulegen und 
zu den von diesen festgesetzten Terminen persön
lich zu erscheinen. Derartige Termine •sind in erster 
Linie in der Gemeinde abzuhalten. 

§ 15 
Befreiung von Kontrollen 

(1) Diejenigen Betriebe, die ihr Jahressoll erfüllt· 
haben, sind .von den ohne il'ichteTliche Entscheidung 
vorgesehenen Kontrollen hinsichtlich deit' Erfüllung 
einer etwaigen Anbauvellpflichtung. bis zum Ende 
des folg~nden Erntejahres :befreit. Die Befreiung 
von der Kontrolle gilt auch hinsichtlich der Ab
lieferungsverpflichtungen, es sei denn, daß k:ler !Be
trieb im Laufe des folgenden Erntejahres seine lAb
lieferungsverpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt. 

(2) Kontrollen hinsichtlich der Erfüllung einzel
ner Ablieferungsverpflichtungen (voll ablieferungs
pflichtige Erzeugnisse, Pflichterzeugnisse) können 
im .Falle der Erfüllung rdes Jahressolls nur auf be
sondere Anordnung der unteren Landesbehörden für 
Ernährung und Landwirtschaft oder mit ~hrer Ge
nehmigung durchgeführt werden. Sie dürfen auf 
andere Erzeugnisse und !Gegenstände :nicht ausdehnt 
werden. 
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§ 16 

Ueberlieferungen und Leistungshilfen 

(1) Der !Direktor der Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten ,wird 'ermächtigt, mit 
Zustimmung des Exekutivrates bei einzelnen Pflicht
erzeugnissen, bei denen die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung aus eigener Erzeugung erreichbar 
ist, zuzulassen, daß diejenigen Mengen, 'die über 
das festgesetzte Alblieferungssoll hinaus erzeugt 
werden, im ,Betrieb verwendet oder nach Maßgabe 
besonderer ,Bestimmungen frei in den Verkehr .ge
bracht ,werden. 

(2) An alle Betriebe, die ,über ihre Ablieferungs
verpflichtungen hinaus abliefern, sind Leistungs
hilfen (Prämien) zu gewähren. Als Leistungshilfe 
können nach Maßgabe der Ueber!ieferungen ge
währt •Werden: 

a) Betriebsmittel und Bedarfsgüter einschließ-
licl).· Saatgut w1d Futtermittel, 

b) Preiszuschläge, 

c) Geldprämien, 

d) Beköstigungshilfen für die Arbeitskräfte der 
Landwktschaft durch die Bewilligung höhe
rer Verbrauchssätze und 4urch besondere Zu
teilung an Nahrungsmitteln, 

e) für die Ablieferung <:bestimmter landwktschaft
licher Erzeugnisse Riicklieferungen in diesen 
Erzeugnissen nach deren Be- oder Verarbei
tung. 

(3) Die näheren Bestimmungen trifft der Direktor 
der Verwaltung für Ernährung, Landwktscl;l.aft 'und 
Forsten. Bestimmungen nach Abs. 1 und Abs. 2 a), 
soweit sie nicht Saatgut und !Futtermittel betref
fen Gowie nach Abs. 2.b) sind im tEinvernehmen 
mit dem Direktor der Verwaltung für Wirtschaft, 
Bestimmungen nach Abs. 2 c) im Einvernehmen mH 
dem Dkektor der Verwaltung ·für ~inanzen und dem 
Direktor der Verwaltung für Wirtschaft zu er
lassen. 

§ '17 

ll!:rtragsklassen, Grundsoll und Jahressoll det· Ländet·, 
Kreise, Gemeinden und Betriebe. 

(1) Der Direktor der Verwaltung für ·Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten isetzt im Benehmen mit 
den Obersten Landesbehörden für Ernährung und 
Landwirtschaft die Ertragsklassen, das Gl'Undsoll 
und das Jahressoll der Länder fest. 

(2) Die Obersten Landesbehörden für Ernährung 
und Landwirtschaft oder die von ihnen bestimm
ten Stellen der landwirtschaftLichen Verwaltung 
setzen im Benehmen mit .den berufsständischen ,Or
ganisationen der Landwirtschaft die iEr.tt·agsklassen, 
das Grundsoll und das Jahressoll der Kreise, Ge
meinden und Betriebe fest. Sie haben hierbei die 
vom Direktor der Verwaltung für 'Ernährung, Land
wirtschaft und !Forsten gegebenen Weisungen zu be
rücksichtigen, soweit es ·sich um die .Festsetzung ,der 
Ertragsklassen, des Grundsolls und des Jahressolls 
der Kreise handelt. ' 

(3) Das Grundsoll und ,das Jahressoll der Kreise, 
Gemeinden und Betniebe .muß dem von dem Direk
tor der Verwaltung für 'Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten für das ~and festgesetzten Grundsoll 
und Jahressoll im gewogenen Mittel entsprechen. 

§ .18 

Zwangsmaßnahmen. 

(1) Die unteren Landesbehörden für Ernährung 
und Landwirtschaft können gegen den Leiter dPs 
Betriebes, der seinen Ablieferungsverpflichtungen 
schuldhaft nicht nachkommt, im Benehmen mit den 
berufsständischen Orgaruisationen der Landwirtschaft 
folgEmde •Zwangsmaßnahmen anordnen: 

a) die nicht abgelieferten Erzeugnisse nach 
Maßgabe des Landesrechts zwangsweise bei
treiben; 

b) Bedarfsnachweise auf Zeit sperren; -
c) je nach Schwere des Falles dem Leiter des 

Betriebes allein oder- auch ,seinen Familien
angehörigen und im Falle ihres Mitverschul
dens auch den sonstigen Selbstversorgern des 
Betriebes die Selbstversorgerrechte ganz oder 
teilweise auf Zeit entziehen; 

d) die Hausschlachtgenehmigung unter <Sinn
gemäßer Anwendung der Grundsätze zu c) auf 
Zeit versagen; 

e) Vorräte pflanzlicher und tierischer Art sowie 
lebendes Inventar .zugunsten des !Landes ~n 

Anspruch nehmen. 

(2) Die ,Maßnahmen nach Abs. 1 ,zu b) bis e) sind 
nur zulässig, wenn 

a) die Maßnahme nach Abs. 1 zu .a) erfolglos 
geblieben ist 'oder 

b) ein Erfolg von !ihr von vornherein nicht zu 
erwarten ist, oder 1 

c) nach den Umständen des Falles die Nicht
erfüllung ,demnächst zu erfüllender A:bliefe
rungsverpflichtungen des Betriebes ernstlich 
zu befürchten ist 

und die gewählten Maßnahmen geeignet erscheinen, 
den Betrieb zur Erfüllung illnzuhalten. 

(3) Von Zwangsmaßnahmen nach Abs. 1 b) bis e) 
kann abgesehen werden, wenn 4er Leiter des Be
triebes z. J3. 'durch Anschluß an eine Beratungs
organisation dartut, daß ~ine alsbaldige Umstellung 
des .Betriebes bevorsteht und begründete Aussicht 
vorhanden ist, daß er alsdann 'Seinen Ablieferungs
verpflichtungen :nachkommt. 

(4) Neben den !Maßnahmen des Abs. 1 oder un
abhängig von ,ihnen können Maßnahmen zur Ueber
wachung des Betriebes durch eine Aufsichtsperson 
zur Uebertragung der Wirtschaftsführung auf einen 
Treuhänder und :z:ur Verpflichtung • des Betriebs
inhabers .zur :VerpaGhtung des Betriebes an einen 
geeigneten Landwirt nach dem Konh·ollratsgesetz 
Nr .. 45 und den dazu ergangenen rBestimmungen ge
troffen werden. 

(5) Soweit die Ablieferungsverpflichtungen des 
Betriebes nicht durch Leistung, durch Zwangsbei
treibung gemäß t&bs. 1 a) oder Zwangsmaßnahmen 
gemäß Abs. 1 e) erfüllt sind, •sind sie als Schuld des 
Betriebes in Getreidewerten auf das folgende 
Erntejahr zu übertragen. 

(6) Die Zustellung der Anordnungen •gemäß Abs. 1 
und 5 richtet sich nach § 6 Abs. 3. 



Seite 26 Gesetz- und Verordnm1gsblatt des Wirtschaftsrates 

§ 19 

Rechtsmittel. 
(1) Gegen einen Bescheid, durch den eine Maß

nahme nach § 18 Abs. 1 oder 5 angeordnet worden 
ist, steht dem ,Betroffenen die Beschwerde an die 
übergeordnete Landesbehörde für Ernährung nnd 
Landwirtschaft zu. Die Beschwerde ist innerhalb von 
zwei Wochen :nach der Zustellung der Anordnung 
bei . der unteren Landesbehörde einzulegen. ' ;Die 
untere Landesbehörde kann der Beschwerde ab
helfen. 

(2) Ein gem. Abs. 1 ergangener Beschwerdebescheid 
kann von dem Betroffenen innerhalb von zwei 
Wochen nach der Zustellung des Beschwerde
bescheides im Verwaltungsstreitverfahren angefoch
ten werden. 

(3) Die Beschwerde und die Anfechtung im Ver
waltungsstreitverfahren haben keine aufschiebende 
Wirkung. Die Behörde, die die angefochtene Maß
nahme angeordnet hat, kann jedoch ihre Vollziehung 
aussetzen; , sie kann diese Entscheidung von Be
dingungen abhängig machen. 

§ .:20 

Strafvorschriften. 
(1) Zuwiderhandlungen werden nach den Vor

schriften der IMilitärregierungsverordnungen über 
Erzeugung, Zuteilung und Verteilung von Waren 
und Rohstoffen (Verordnung Nr. 14 der Militärregie
rung für das amerikanische Besatzungsgebiet, Nr. 89 
der Militärregierung für das britische Besatzungs
gebiet) bestraft, soweit nicht in anderen Bestimmun-
gen .eine höhere Strafe angedroht ist. ) 1 

(2) Das Strafverfahren ist zulässig ohne Rücksicht 
darauf, ob Zwangsmaßnahmen angeordnet werden. 

§ 21 

Dut•chführungsbestimmungen. 
(1) Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten erläßt die Durch
fühnmgsbestimmungen zu diesem Gesetz. 

(2) Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten setzt im Benehmen mit 
den Obersten Landesbehörden für Ernährung und 
Landwirtschaft und den berufsständischen Organi
sationen der Landwirtschaft den Mindestanteil an 
pflanzlichen Erzeugnissen (§ 1), die voll ablieferungs
pflichtigen Erzeugnisse (§ 8) sowie die Pflichterzeug
nisse (§ 9) nach Art und Menge fest nnd bestimmt 
die Liefertermine sowie die Austauschbarkeit ein
zelner Erzeugnisse. 

(3) Der Direktor der Verwaltung für ;Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten erklärt für die Durch
führung des Gesetzes den für die Umrechnung aller 
landwirtschaftlichen Leistungen, Zugänge und Rück
lieferungen auf ,Getreidewert bestehenden .Schlüssel 
für verbindlich. 

§ 22 

(1) Soweit und solange der Direktor der Verwal
tung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
vön seiner Befugnis nach § 21 keinen Gebrauch 
macht, können die Obersten Landesbehörden für Er
nährung nnd Landwirtschaft Durchführungsbestim
mungen zu diesem Gesetz erlassen. Vor Erlaß der
artiger Bestimmungen haben sie den Direktor der 
Verwaltnng für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten von ihrer Absicht :rechtzeitig in Kenntnis zu 
setzen. Bestimmungen nach § 21 Abs. 2 und 3 be
dÜrfen der Genehmigung des Direktors der Verwal
tung für Ernährung, (Landwirtschaft und 'Forsten. 

(2) Die Obersten Landesbehörden für Ernährung 
und Landwirtschaft bestimmen die nach §§ 12 bis 14, 
17, '18 und 19 zuständigen Behörden und das Ver
fahren, soweit es in diesen Vorschriften :nicht ge
regelt ist. 

§ 23 

Schlußbestimmungen. 

(1) Das Gesetz 'tritt am trage der ;Verkündung ·in 
Kraft. 

(2) Die bisher auf dem Gebiet der Ablieferung und 
Erfasstmg land wirtschaftlicher Erzeugnisse geltenden 
Bestimmungen treten am 1. 'Juli 1948 außer Kraft, 
soweit sie für Betriebe und Erzeugnisse gelten, die 
von der Veranlagung zu einem Gnmd- und Jahres
soll betroffen werden. 

(3) Der Direktor der Verwaltung :für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, die für 
das britische . oder amerikanische Besatzungsgebiet 
oder beide Gebiete einheitlich geltenden Bestimmun
gen der 'in Abs. Z genannten Art vorher außer Kraft 
zu setzen. 

(4) Die Obersten Landesbehörden .für Ernährung 
und Landwirtschaft werden ermächtigt, mit Zustim
mung des Direktors der Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten die für ihr Gebiet er
lassenen Bestimmungen der in Abs. 2 genannten Art 
vorher außer Kraft zu setzen. 

Frankfurt am Main, den 23. Januar 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. E r i c h K ö h 1 e r 

Das Gesetz. und Verordnungsblatt des 'Virtschaftsrates erscheint zunächst nach Bedarf. Bestellung nur 
durch die Post. Der Bezugspreis betrligt ftlr die lfouate August und September 19!7 zusammen Rl\1 -.50 
ab 1. Oktober 1947 vierteljährlich R111 2.- zuzUglieh Postzustellgebllhr. Einzelstücke dieser Ausgabe 
können nur von der Auslieferungsstelle, Druck- und Verlagshaus Frankfurt a. M. G. m. b. H., Frankfurt 
a. Ill., Schillerstraße 19, zum P1·eise von Rl\1 -.30 einschl. Versandgebtihr gegen Vorauszahlung auf das 
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BBERGAN GSGESETZ 

über Preisbildung und Preisüberwachung (Preisgesetz).-""' 
Vom 10. April 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Der Wirtschaftsrat ist zuständig für die allgemei
nen Grundsätze der Preispolitik für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet Eine Veränderung der Preise von 
Waren und Leistungen, die eine grundlegende Be
deutung für den gesamten Preis.stand, insbesondere 
die Lebenshaltung, hat, bedarf der Zustimmung des 
Wirtschaftsrates. 

§ 2 I. 

(1) Die für die Preisbildung zuständigen Stellen 
(Abs. 2) können Anordnungen und Verfügungen er
lassen, durch die Preise, Mieten, Pachten, Gebühren 
und sonstige Entgelte für Güter und Leistungen jeder 
Art, ausgenommen Löhne, festgesetzt oder genehmigt 
werden, oder durch die der·Preisstand aufrechterhal
ten werden Sf?ll. 

(2) Zuständig sind: 

a) der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Direk
tor für Wirtschaft), wenn Bestimmungen 
für mehr als ein Land erforderlich sind oder 
wenn die Preisbildung den Verkehr mit Gü
tern und Leistungen in mehr als einem Land 
beeinflußt oder beeinflussen kanl!; 

b) die Obersten Landesbehörden, soweit nicht 
der D!reldor für Wirtschaft zuständig ist. 

I § 3 

(1) Anordnungen nach § 2. Abs. 2a) erläßt der 
Direktor für .Wirtschaft. Ist der Direktor einer ande
ren Verwaltung sachlich zuständig, so erfolgt die An
ordnung auf seinen Vorschlag und im 'Einvernehmen 
mit _ihm. 

(2) Kommt in dem Fall des Absatzes 1 innerhalb 
vier Wochen keine Einigung zustande, so entschei
det der Vorsitzende des Verwaltungsrates, der auch 
über die sachliche Zuständigkeit die Entscheidung 
trifft. 

§ 4 

Der Direktor für Wirtschaft kann Anordnungen 
oder Verfügungen aufheben, die eine Oberste Lan
desbehörde nach § 2 Abs. 2b) erlassen hat. Er kann 
der Oberstei1 Landesbehörde bindende Weisungen 
erteilen. § 3 gilt entsprechend. 

§ 5 

(1) § 3 gilt auch für den Erlaß von Ausführungs
anordnungen. 

(2) Der Direktor für Wirtschaft kann den Erlaß 
von Ausführungsanordnungen den Oberste·.i Landes
behörden übertragen. 

§ 6 

(1) Anordnungen des Direktors fl.ir Wirtschaft 
werden im Amtsblatt der Verwaltung für Wirtschaft 
verkündet. 

(2) Abweichend hiervon werden verkündet: 

a) Tarife des Post- und Fernmeldewesens im 
Amtsblatt der Hauptverwaltung für das 
Post- und Fernmeldewesen des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes, 

b) Eisenbahntarife im Tarif- und Verkehrs
anzeiger der Eisenbahnen des öffentlichen 
Verfcehrs, 

c) Binnenschiffahrtstarife in dEm Binnenschiff
fahrtsnachrichten, 
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d) sonstige Verkehrstarife, die im Einverneh
men mit dem Direktor der Verwaltung für 
Verkehr erlassen werden, im Verkehrsblatt 
des Vereinigfen Vvirtschaftsgebietes. 

(3) Die nach Abs. 1 und 2 verkündeten Anordmin
gen hat der Direktor für Wirtschaft dem Wirtschafts
rat zur Kenntnis zu bringen. 

(4) Die Anordnungen und Tarife treten am Tage 
nach der Verkündigung in Kraft, soweit nichts an
deres bestimmt wird. 

§ 7 

(1) Anordnungen des Direktors für Wirtschaft 
werden durch die Obersten Landesbehörden aus
geführt, soweit er sich die Ausführung nicht selbst 
vmbehält. Anordnungen, die sich auf Tarife der 
Eisenbahnen, der Post und des Fernmeldewesens be
ziehen, werden durch den Direktor der sachlich zu
ständigen Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes ausgeführt. 

(2) Soweit die Ausführung nach Abs. 1 den Ober
sten Landesbehörden obliegt, überwacht sie der 
Direktor für ,Wirtschaft. 

§ 8 

(1) Die Preisüberwachung üben die Obersten Lan
desbehörden aus. Der Direktor für Wirtschaft kann 
hierzu allgemeine Anordnungen erlassen, bindende 
Richtlinien aufstellen und Weisungen erteilen. , 

(2) Ausgenommen von der Preisüberwachung,durch 
die ·obersten Landesbehörden sind die Tarife der 
Eisenbahnen, der Post und des Fernmeldewesens. 
Diese werden von dem Direktor der sachlich zu
ständigen Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes überwacht. 

§ 9 

(1) Anordnungen und Verfügungen, die auf Grund 
dieses Gesetzes ergehen, können Bedingungen und 
Auflagen enthalten. 

(2) Verfügungen werden nach den Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung über die Zustellung von Amts 
wegen mit Ausnahme der §§ 189, 203-207, 210a und 
212a zugestellt. Sie können auch durch eingeschrie
benen Brief zugestellt werden. Die Zustellung gilt in 
diesem Fall mit dem siebenten Tage nach der Aufgabe 
zur Post als bewirkt, wenn nicht der Empfänger 
nachweist, daß er die Verfügung an einem anderen 
Tage erhalten hat. Verweigert der Empfänger cÜe 
Annahme ohne rechtlichen Grund, so gilt die Ver
fügung gleichwohl als zugestellt. Die Zustellung 
gilt auch als bewirkt, wenn der Empfänger schrift
lich bestätigt hat, daß ihm die Verfügung zugegan-
gen ist. 1 

§ 10 

Die Obersten Landesbehörden können· die Ausfüh
rung ihrer Befugnisse auf nachgeordnete Behörden 
übertragen. Entsprechendes gilt für die dem Direk-

tor für Wirtschaft zustehenden Befugnisse. Die 
Uebertragung von Befugnissen, die vor Inkraft
treten dieses Gesetzes vorgenommen worden ist, 
bleibt unberührt. 

§11 

Die Direktoren der sachlich zuständigen Verwal
tungen und die anderen für die Ausführung dieses 
Gesetzes zuständigen Behörden sind auskunfts
berechtigte Stellen im Sinne der Verordnung über 
Auskunftspflicht vom 13. Juli 1923 (RGBl. I S 723). 

§ 12 

Die Behörden und Gerichte leisten den in § 11 
bezeichneten Direktoren und Behörden Amts- und 
Rechtshilfe. 

§ 13 

Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften und Verfügungen 
sowie gegen die bisherigen Preisvorschriften werden 
nach der Verordnung über Strafen und Strafverfah:. 
ren bei Zuwiderhandlungen gegen die Preisvorschrif
ten vom 3. Juni 1939 (RGBl. I S. 999) in der jeweils 
geltenden Fassung bestraft. Eine Urnwandlung von 
Ordnungsstrafen in Gefängnisstrafen findet nicht 
statt. 

§ 14 i 

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Ge
setz erläßt der Direktor für Wirtschaft mit Zu
stimmung des Verwaltungsrates. 

§ 15 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1948 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten das Gesetz zur ,Durchfüh
rung des Vierjahresplanes Bestellung eines 
Reichskommissars für die Preisbildung - vorn 
29. Oktober 1936 (RGBL I S. 927) und das Statut des 
Länderrats für den Beauftragten für Preisbildung 
und Preisüberwachung vom 29. ·August 1946 außer 
Kraft. 

(3) Preisvorschriften, die eine Preisbehörde in der 
Zeit vom 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erlassen hat und die in einem Amtsblatt 
oder in anderer Weise veröffentlicht worden sind, 
gelten als von Anfan~ an rechtswirksam erlassen. 

§ 16 

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 1948 außer 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrats hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. April 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 



Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates Seite 29 

BEKAN'NTMACHUNG 

über die Aenderung des § 8 !der Ausführungs

bestimmungen zum Kraftfahrzeugmißbrauch -Gesetz. 

Vom 26. Februar 1948. 

Gemäß § 4, Abs. 2, · § 9 des Kraftfahrzeugmiß-
, brauch-Gesetzes (KfzMißbrGes.) vom 21. November 
1947 (Gesetz- und Verordnungsblatt des ,Wirtschafts
rates des Vereinigten .wutschaftsgebietes 1947, S. 9) 
in Verbindung 'mit § 8 der Ausführungsbestimmun
gen hierzu (a. •a. 0. S .11) und ~nit §§ 36, 37 des Be
wdrtschaftungsnotgesetzes vom 30. Oktober 1947 (a. a. 
0. 1948, •S. 7) gebe dch bekannt: 

. Nach § 4 Abs. 2 des KfzMißbrGes. gelten für das 
dort vorgesehene Ordnungsstrafverfahren die §§ 20 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, 22 bis 24, 27 bis 31 und 33 
bis 36, der Militärregierungsverordnungen über Er
zeugung, Zuteilung und Verteilung von Waren und 
Rohstoffen (Verordnung Nr. 14 der Militärregierung 
für dhs amerlkanische Besatzungsgebiet,_ Nr. 89 der 
Militärregierung für das britische Besatzungsgebiet) 
entsprechend. Diese Militärregierungsverordnungen 
sind mit Inkrafttreten des Bewirtschaftungsnotgeset
zes, also mit dem 28. Januar 1948 gemäß § 35 des Be
wirtschaftungsnotgesetzes außer Kraft getreten. An 
ihre Stelle treten gemäß § 36 des Bewirtschaftungs
notgesetzes die entsprechenden Bestimmungen die
ses Gesetzes, also die §§ 16, 18 bis 24, 27 bis 29 
und 31. 

\ Danach ergibt sich für § 8 der Ausführungsbestim
mungen zum KfzMißbrGes. nachstehende Fassung: 

§ 8 

Für die Durchführung des KfzMißbrGes. sind die 
in § 4 Abs. 2 KfzMißbrGes. erwähnten Bestimmun
gen mit Inkrafttreten des Bewirtschaftungsnotgeset
zes vom 30. Oktober 1947 (Gesetz- und Verord
nungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes 1948, S.3), also mit dem 28. Januar 
1948 gemäß §§ 35, 36 des Bewirtschaftungsnotgesetzes 
in folgendem 'Sinne anzuwenden: 

§ 16: 

(1) Wird im Betrieb eines Unternehmers eine nach 
§ 4 KfzMißbrGes. strafbare Handlung begangen, so 
kann die zuständige Behörde (§ 6 KfzMißbrGes.) ge
gen den Inhaber oder Leiter und, wenn das Unter
nehmen von einer juristischen Person betrieben wird, 
gegen diese eine Ordnungsstrafe festsetzen, sofern der 
Inhaber oder Leiter des Unternehmens oder der ge
setzliche Vertreter der juristischen Person nicht nach
weist, daß 1er die im Verkehr erforderliche Sorg~alt 
zur Verhütung der strafbaren Handlung angewandt 
hat. 

(2) Der Beschuldigte ist vorher zu hören. 

§ 18: 

(1) Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die 
Strafbestimmungen des KfzMißbrGes. und der 
Durchführungsbestimmungen, die bei der Staatsan
waltschaft oder bei anderen Behörden eingehen, sind 
der zuständiger\. Behörde zuzuleiten. 

(2) Soweit diese Behörde die Sache nicht wegen 
Vorliegens eines öffentlichen Interesses. an einer ge
richtlichen Entscheidung an die Staatsanwaltschaft 
abgibt, führt sie die Ermittlungen. Vor Verhängung 
einer Ordnungsstrafe teilt die Behörde das Ergebnis 
der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit. Diese 
entscheidet endgültig, ob sie die StrafverfolgUng 
übernimmt. Das gleiche gilt, wenn die Behörde von 
einer Ordnungsstrafe absehen will. 

(3) Solange die Staatsanwaltschaft die Strafverfol
gung nicht übernommen hat, kann die Behörde 
Kraftfahrzeuge unter den Voraussetzungen des § 5 
Abs. 1 KfzMißbrGes. beschlagnahmen oder eine nach 
§ 5 Abs. 1 KfzMißbrGes. ausgesprochene Beschlag
nahme aufrechterhalten. 

§ 19: 

Der Ordnüngsstrafbescheid und die Entscheidung 
über die Einziehung sind zu begründen. In der Be
gründung sind die strafbare Handlung, die verletz
ten Vorschriften, die Beweismitt~l und die Rechts
mittel ~nzugeben. 

§ 20: 

(1) Der Ordnungsstrafbescheid ist dem Betroffenen 
zuzustellen. 

(2) Auf das Verfahren bei der Zustellung sind die 
Vorschriften der Zlvilprozeßordnung über die Zu
stellungen •von Amts wegen mit ·Ausnahme der §§ 
189, 203 bis 207, 210a und 212a entsprechend anzu
wenden. Ist die ZusteLlung in der vorgeschriebenen 
Weise nicht ausführbar, so gilt sie als erfolgt, wenn 
der entscheidende Tei1 des Ordnungsstrafbescheides 
in ,einem von der zuständigen Behörde zu bestim
menden Blatt bekanntgemacht worden ist und seit 
dem Erscheinen des Blattes zwei Wochen verflossen 
sind. 

§ 21: 

(1) Gegen den Ordnungsstrafbescheid kann der Be
troffene ~nnerhalb einer Woche nach Zustellung bei 
der Behörde, die den Bescheid erlassen hat, schrift
lich oder mündlich zur Niederschrift Antrag auf ge
richtliche Entscheidung steLlen. Die Frist wird auch 
durch den Eingang des Antrages bei dem Gericht 
gewahrt. 

(2) Die Behörde leitet .den Antrag mit ihrer Stel
lungnahme alsbald dem Amtgericht zur Entschei
dung zu. Bis zur Abgabe an das Gericht kann die 
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Behörde den gegen den Antragsteller ergangenen 
Ordnungsstrafbescheid zurücknehmen und entweder 
von Strafe absehen oder einen neuen Bescheid erlas
sen; der Antragsteller }st zu benachrichtigen. 

(3) Für das Verfahren vor dem Gericht gelten die 
Vorschriften der Strafprozeßordnung/Strafrechts
pflegeordnung 'über das Verfahren vor dem Be
schwerdegedcht sinngemäß. Die Staatsanwaltschaft 
ist an dem Verfahren nicht beteHigt. Das Gericht ent
scheidet endgültig. Der Ordnungsstrafbescheid kann 
nicht zum Nachteil des Antragstellers geändert wer! 
den. 

(4) Ist eine Ordnungsstrafe rechtskräftig verhängt,· 
so kann dieselbe Tat nicht mehr auf Grund des 
KfzMißbrGes. verfolgt werden. 

§ 22: 

(1) Die Vollstreckung des Ordnungsstrafbescheides 
erfolgt nach den landesrechtliehen Vorschriften. 

(2) Die Behörde, die den Ordnungsstrafbescheid 
erlassen hat, ist für die Bewilligung von Teilzahlun
gen und Zahlungsfristen zuständig. Teilzahlungen 
werden zunächst auf die Strafe angerechnet. 

(3) In den Nachlaß kann nur vollstreckt werden, 
wenn der Strafbescheid bei Lebzeiten des Bestraften 
rechtskräftig geworden ist. 

§ 23: 

Die Kosten des Ordnungsstrafverfahrens werden 
dem Bestraften aufedegt. Mehrere w~gen derselben 
Zuwiderhandlung Bestrafte haften für die Auslagen 
als Gesamtschuldner; dies gilt nicht für die durch 
die Vollstreckung entstandenen Auslagen. 

§ 24: 

(1) Die Gebühr für den Erlaß jedes Ordnungsstraf
bescheides beträgt fünf vom Hundert des Betrages 
der auferlegten Geldstrafe und des Wertes der ein
gezogenen Gegenstände, mindestens aber fünf Reichs
mark. 

(2) Für einen erfolglosen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung wird die Hälfte der Gebühr nRch Abs. 
1 erhoben; sie ist zu ermäßigen, wenn der Antrag 
teilweise Erfolg hat. 

(3) An. Ausl!agen werden erhoben: 

a) Telegrammgebühren und im Fernverkehr zu ent
richtende Fernsprechgebühren; 

b) Kosten· von Zustellungen und öffentlichen Be
kanntmachungen; 

c) Entschädigungen an Zeugen und Sachverständige; 

d) Reisekosten der Beamten bei Geschäften außer
halb des Dienstsitzes; 

.e) Auslagen anderer Behörden; 

f) Kosten für die Erhaltung beschlagnahmter Sa
chen und für die Beförderung von Personen oder 
Sachen. 

'~~ 

(4) Die Kosten der Vollstreckung einer Ordnungs-
strafe werden nach den landesrechtliehen Bestim
mungen, die Kosten der Vollstreckung einer Ersatz
freiheitsstrafe (§ 28) nach den für die VoNstreckung 
von Freiheitsstrafen geltenden Bestimmungen er
hoben. 

§ 27: 

Das Gericht oder die zuständige Behörde kann an
ordnen, daß die Bestrafung auf Kosten des Betrof
fenen öffentlich bekanntgemacht wird. Die Art der 
Bekanntmachung sowie die Frist, innerhalb deren sie 
zu erfolgen hat, sind in der gerichtlichen Entschei
dung oder im Ordnungsstrafbescheid zu bestimmen. 

§ 28: 

Kann die Ordnungsstrafe nicht beigetrieben wer
den, so setzt das nach § 21 Abs. 2 zuständige yericht 
auf Ver.langen der zuständigen Behörde als Ersatz
freiheitsstrafe eine dem Verschulden entsprechende 
Haftstrafe fest. Vor der Entscheidung ist der Betrof
fene zu hören. Gegen den Beschluß ist die sofortige 
Beschwerde zulässig. 

§ 29: 

Für die Berechnung der Fristen und für die Wie
dereinsetzung in den bisherigen Stand gegen die Ver
säumung einer Frist sind die Vorschriften der 
Strafprozeßordnung/Strafrechtspflegeordnung ent
sprechend anzuwenden. 

§ 31: 

(1) Für Entscheidungen, die auf Grund des 
KfzMißbrGes. von dem Amtsgericht zu treffen sind, 
ist das Amtsgericht am Sitz des Landgerichts örtlich 
zuständig. Der Justizminister des Landes kann die 
Zuständigkeit des Amtsgerichts den örtlichen Be
dürfnissen entsprechend abweichend regeln, insbe
sondere ein Amtsgericht als für mehrere Land
gericl:itsbezirke örtlich zuständig erklären. 

(2) Der Justizminister des Landes kann für Ent
scheidungen, die auf Grund des KfzMißbrGes. von 
ifer Strafkammer des Landgerichts zu treffen sind, 
eine Strafkammer eines Landgerichts als für meh
rere Landgerichtsbezirke zuständig erklären. 

Offenbach am Main, den 26. Febn~ar 1~48. 

Der Direktor der Verwaltung für Verkehr 

Dr.-Ing. Frohne 



Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates Seite 31 

ERSTE ALLGEMEINE ANORDNUNG 

zur Beschränlmng von .Zweck, Zeit und Bereich 
der yerwendung von Kraftfahrzeugen. 

Vom 30. März 1948. 

Auf Grund der §§ 2, 9 des Kraftfahrzeugmiß
braucll-Gesetzes vom 21. November 1947 in Verbin
dung mit § 4 der Ausführungsbestimmungen zu die
sem Gesetz vom 28. November 1947 '(Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates, des Vereinig
ten Wirtschaftsgebietes 1947, S. 9 und 10) und mit 
Art. XIII, Abs. 6, der Proklamation Nr. 7/Verordnung 
Nr. 126 der Militärregierung (Beilage Nr. 2 zum Ge
setz- pnd Verordnung~blatt des Wirtschaftsrates des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes) wird, nachdem der 
Exekutivrat am 19. Februar 1948 seine Zustimmung 
erteilt hat, bestimmt: 

§ 1 

Verwendungszweck. 

Personenkraftfahrz,euge dürfen nur zur Durchfüh
rung der öffentlichen oder volkswirtschaftlich not
wendigen Aufgaben verwendet werden, zu deren Er
füllung sie zugelassen worden sind. Alle nicht diesem 
Zweck dienenden Fahrten sind verboten. Verboten 
sind insbesondere Ausflugs-, Erholungs- und Ver
gnügungsfahrten, Fahrten von Zuschauern oder Zu
hörern zum Besuch von Veranstaltungen jeglicher 
Art und sonstige Besuchsfahrten. 

§ 2 

Verwendungszeit. 

(1) Die Benutzung von Personenkraftfahrzeugen 
, und von anderen Kraftfahrzeugen, die für Zwecke 
der Personenbeförderung verwendet werden, sowie 
von Lastkraftwagen bis zu 1,5 t Nutzlast an Sonn
und Feiertagen ist verboten. Die Verb~tszeit (Sperr
frist) beginnt um 20.00 Uhr des vorhergehenden und 
endet um 4.00 Uhr des nachfolgenden Tages. 

(2) Das Verbot gilt nicht für Personenkraftfahr
zeuge der Polizei, der Feuerwehr und der Deutschen 

Post, soweit sie für polizeiliche Zwecke, für Zwecke 
der Feuerwehr und zur Aufrechterhaltung des Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechverkehrs eingesetzt 
werden. 

(3) Das Verbot gilt ferner nicht für Fahrten im 
öffentlichen Linienverkehr mit Kraftomnibussen so
wie für sonstige regelmäßige Fahrten im Arbeiter
und Berufsverkehr. 

§ 3 

Ausnahmen. 

(1) Die Straßenverkehrsbehörde kann von den Ver
boten eine schriftliche Ausnahmegenehmigung für 
Einzelfahrten oder eine bis zu vier Monaten befri
stetete schriftliche Ausnahmegenehmigung für meh
rere Fahrten erteilen. 

(2) Die Bescheinigung der Straßenverkehrsbehörde 
über die Ausnahmegenehmigung ist auf der Fahrt 
mitzuführen und dem zuständigen Beamten auf Ver
langen vorzuzeigen. 

(3) Für die befristete Ausnahmegenehmigung ist 
anliegendes Muster zu verwenden. 

§ 4 

Zuständigkeiten. 

(1) Die obersten Verkehrsbehörden der Länder be
stimmen die für die Erteilung der Ausnahmegeneh
migung zuständigen Straßenverkehrsbehörden. 

(2) Ausnahmegenehmigungen für Kraftfahrzeuge 
der Verwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsgebie
tes und der zonalen Verwaltungen erteilt der Direk
tor der Verwaltung für Verkehr oder die von ihm be-
auftragte Stelle. ' 

§ 5 

Diese Anordnung tritt am Tage nach ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Offenbach am Main, den 30. März 1948. 

Der Direktor der Verwaltung für Verkehr 

Dr.-Ing, Froh n e 

Anlage zur Ersten allgemeinen Anordnung zur Beschränkung von Zweck, Zeit und Bereich der Verwendung von 
Kraftfahrzeugen, siehe Seite 32. 
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MUSTER 
Dauer-Ausnahmegenehmigung 

/ 

für die Benutzung von Kraftfahrzeugen. 1 r 

Pkw. - Krad - Korn. - Lkw. Amtliches Kennzeichen .......................................................................... .. 

Regelmäßiger ,Standort des Kfz.: 

Fahrzeughalter: 
(Vor- und Zuname, Beruf, Wohnsitz) 

Giiltigkeitsdauer der Bescheinigung: ............. , ......................................................................................................................... .,. .......................................... .. 

Auf Grund der §§ 3, 4 der Ersten allgemeinen Anordnung des Direktors der Verwaltung für Ver
kehr zur Beschränkung von Zweck, Zeit und Bereich der Verwendung von Kraftfahrzeugen vom 30. März 
1948 wird hiermit die Erlaubnis erteilt, vorgenanntes Fahrzeug 

a) an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 20 Uhr des vorhergehenden bis 4 Uhr des nachfolgen
den Tages dienstlich oder beruflich zu .benutzen*); 

b) für Fahrten zu repräsentativen Zwecken zu benutzen, soweit sie im beruflichen Interesse drin
gend geboten sind*). 1 

Mißbräuchliche Benutzung dieser :Bescheinigung wird gemäß § 4 des Kraftfahrzeugmißbrauch
Gesetzes bestraft. Die Bescheinigung ist innerhalb von 3 Tagen nach Ablauf ihrer Gültigkeit der aus
stellenden Straßenverkehrsbehörde ohne Aufforderung zurückzugeben . 

........................................................................ , den ............................... 194 ....... . 
(Siegel) 

*) Nichtzutreffendes ist zu 'Streichen. 

Die Straßenverkehrsbehörde 

Unterschrift 

Druckfehler-Berichtigung 
Im Gesetz über Notmaßnahmen auf dem Gebiete 

der Wirtschaft, der Ernährung und des Verkehrs 
(Bewirtschaftungsnotgesetz) vom 30. Oktober 1947 
(Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates 
des Vereinigten Wi.rtschaftsgebietes, Nr. 2148) ist in 
§ 13 Abs. (2) hinter "§ 42" anstatt des Kommas der 
Buchstabe "1" zu setzen. 

Das Gesetz. und Veronlnungsblatt des 'Virtschaftsrates erscheint zunächst nach Bedarf. Bestellung nur 
durch die Post. Der llezugsp•·eis beträgt für die Monate August und September 19!7 ZJisammen RM -.51) 
ab 1. Oktober 19!7 v[ertel]iibrlich Rl\l 2.- zuzilglich Postzustellgebilhr. EinzelstUcke dieser Ausgabe 
kiinnen nur von der Auslieferungsstelle, Druck. untl Verlagshaus Frankfurt a. 1\1. G. m. b. H., Frankfurt 
a. ~1.. Schillerstmße 19, zum Preise von Rl\1 -.30 einseht. Versandgehlihr gegen Vorauszahlung auf das 
Postschecklwnto 236 Frankfurt a. 111. mit entspreehentlem Bestellvermerk auf der Rückseite des Abschnittes 
bezogen werden. 

Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates Franl<fur~ am Maln, Börsenstraße 2 I Druck und Auslieferung: Druclt- und 
Verlagshaus Franltfurt am Main G. m. b. H. 1 Publicatton authorized by Publicatlons Control Branch. Frankfurt Det. 

Information Control Division OMG for Hesse under nurober 2834 \ 
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INHALT: 

Gesetz über die vorläufige Haushaltführung der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes , , , . , . . . , . . . . . . . . , . . . . s. 33 

Anordnung über Preise für Steinkohle, Steinlwhlenkoks und Steinkohlenbriketts aus den 
Revieren Ruhr, Aachen u. Niedersachsen sowie für Oberbayerische Pechkohle u. Gaskoks s. 34 

Anordnung über die Preise für Rl:>-?eisen, Walzwerkserzeugnisse und schmi4destücke . . . S. 36 

GESETZ 
über die vorläufige Haushaltsführung der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes im 

I Reclmungs_jahr 1948. • 

Vom 18. April 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Bis zur Feststellung des Haushaltsplanes der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für 
das Rechnungsjahr 1948, längstens bis zum 30. Juni 
1948, dürfen vom 1. April 1948 ab die Ausgaben ge
leistet werden, die zur AufrEJAthterhaltung der Ver
waltung oder zur Erfüllung der Aufgaben und der 
rechtlichen Verpflichtungen der . Verwaltung des 
Vereintgten Wirtschaftsgebietes bei Beobachtung 
größter Sparsamkeit notwendig sind. 

(2) Die Ausgaben müssen sich im Rahmen der 
Anforderungen· ZU!ffi Harushaltsplan für das Rech
nungsjahr 1947 halten, soweit diese 'die Billigung 
des Haushaltsausschuss~s des Wirtschaftrates oder, 
wenn dessen Entschließung noch aussteht, des 
Direktors· der Verwaltung für Finanzen gefunden 
haben. Sie sollen monatlich bei dem einzelnen Aus
gabetitel den Betrag nicht übersteigen, der einem 
Monatsbetrag der durch den Haushaltsausschuß 
oder den Direktor der Verwaltung für Finanzen ge
billigten Anschlagssumme entspricht. Die persön
lichen Ausgaben bemessen sich hierbei nach dem 
vom Haushaltsausschuß oder von dem Direktor der 
Verwaltung für Finanzen vorläufig genehmigten 
Stellenplan für das Rechnungsjahr 1947. Die Ansätze 
für die sächlichen Verwaltungsausgaben und für die 
allgemeinen Haushaltsausgaben dürfen nur insoweit 
in Anspruch g.enommen werden, als es im Rahmen 
des A:bs. 1 LJUr ordnungsmäßigen und wirtschaft
lichen ,Führung der Verwaltung unter Berücksich
tigung der Gesamtbedürfnisse der Verwßltung er
forderlich ist. Der Direktor der Verwaltung für 
Finanzen kann bei der Bereitstel1ung der Betriebs-

mittel über die Mittelverwendung nähere Bestim
mungen · treffen. Er kann den monatlichen Grenz
betrag für einzelne Ausgabetitel oder für bestimmte 
Gruppen von solchen anders festsetzen, wobei ohne 
Zustünmung des Haushaltsausschusses der sich für 
3 Monate nach Satz 2 dieses A!bsatzes en;echnende 
Betrag nicht überschritten werden darf, oder die 
Inanspruchnahme von Mitteln aus Ausgabetiteln 
von seiner Zustimmung abhängig machen. Seiner 
Zustimmung bedarf in jedem Falle die Leistung ein
maliger Ausgaben und von Ausgaben für neue 
Au:tlgaben. Sofern \derartige A!usgaben bei einem 
Ausgabetitel den Betrag von 50 000.- RM 'über
steigen, bedarf es außerdem der Zustimmung des· 
Haushaltsausschusses des Wirtschaftsrates. 

§ 2 

Solange der Wirtschaftsrat keine gesetzlichen 
Regelungen über die DeckUlllg des Ausgabebedarfs 
nach den Bestimmungen. in Art. III Ziff. 3 c der 
Proklamation Nr. 7 und der Ordinance Nr. 126 ge
troffen hat, ist der Direktor der Verwaltung für 
Finanzen für den in § 1 A!bs. 1 genannten Zeitraum 
berechügt, zur BefriedLgung des Betriebsmittelbe
darfs, der aus den laufenden Einnahmen und den 
Ablieferungsbeträgen von Post und Eisenbahn (§ 3 
des Reichsgesetzes vom 27. Febr. 1934 - RGBL I 
S. 130 - :verb. :p1. § 3 Abs. 1 der VO vom 6. April 
1934 - RGBl. I S. 305 - und § 12 Abs. 1 verb. m. 
A!bs. 3 des Reichsgesetzes vom 4. Juli 1939 - ROOL 
I S. 1205 -) nicht gedeckt wird, von den Ländern 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Vorschüsse nach 
dem bisher festgelegten Schlüssel einzufordern. 
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§ 3 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Hestimn"ludgen trifft der Direktor der Ver
waltung für Finanzen. 

§ 4 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1948 in Kraft. 

ANORDNUNG 

iiber Preise für Steinlwhle, Steinkohlenkolm und 
Steinlwhlenbrilwtts aus den Revieren: Ruhr, Aachen 
und Niedersachsen sowie fiir Oberbayerische Pech-

lwhle und Gaslwlrs. 

Vom 15. April 1948. 

In Durchführung des Beschlusses des Hipartite 
Board, den Preis für Steinkohle zu erhöhen, ordnet 
der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes auf Grund der Ermächtigung des Bipartite 
Control Office BICO/Sec. (48) 218 vom 5. April 1948 
an: 

§ 1 

(1) Für den Verkauf von Steinkohle, Steinkohlen
koks und Steinkohlenbriketts sowie für Oberbaye
rische Pechkohle werden die aus der ,Anlage er
sichtlichen Höchstpreise festgesetzt. Sie gelten ab 
Zeche. 

(2) Die Preise für Gaskoks ab Gaswerk dürfen 
die Preise nicht übersteigen, die für die entspre
chende Sorte Zechenkoks frei Verkaufsort bzw. frei 
Verbrau<;.hersteLle gelten. 

§ 2 j 

Von den Preisen des § 1 kann dem Großhandel 
ein Rabatt bis zu 3 v. H. eingeräumt werden. Die 

\ 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrats hiermit verkünd~t. 

Frankfurt am Main, den 18. April 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h l er 

Aufteilung dieser Spanne unter mehrere Groß
handelsstufen bleibt freier Vereinbarung über
lassen. 

.§ 3 

Die am 31. März 1948 preisrechtlich zulässigen 
Einzelhandelsabgabepreise dürfen um den Betrag 
erhöht werden, um den die im § 1 festgesetzten 
Preise die entsprechenden, am 31. März 1948 zuläs
si:gen Preise übersteigen. Die Verdienstspanne des 
Einzelhandels darf in· ihrer absoluten Höhe um 
höchstens 12 v. H. erhöht werden. 

§ 4 

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 
1948 in Kraft. Sie giLt auch für laufende Verträge, 
soweit die Lieferung nach dem 1. April 1948 erfolgt. 

Frankfurt a. M., den 15. April 1948. 

Der Verwaltungsrat 

des Vereinigt@n Wirtschaftsgebietes 

Der Vorsitzer 

Dr. Pünder. 



b) Steinlwhlenkoks 

Kokssorte 

Hochofenkoks 
Gieß'ereikoks 
Speziai-Gießereikoks 

Brechkoks I 
Brechkoks II 
Brechkoks III 
Brechkoks IV 

Koksgrus 

Kohlen
sorte 

a 

Stücke 
Nuß I 
Nuß II 
Nuß III 
Nuß IV 
Nuß V 

Kokskohle 
Fein-
kohle 
Sichter
Staub 

Förderkohle 

Größe 
lTilTI 

b 

über 80 
50-80 
30---,-50 
18-30 
10-18 
6-10 

0-10 
0-10 
0- 6 

0-0,5 

b) SteinlWhlenkol{S 

Kokssorte Größe 

mm 

a b 

Stückkoks über 80 
Gießereikoks über 80 

Brechkoks I 60-80 
Brechkoks ·II 40-60 
Brechkoks III 20-40 
Brechkoks IV 10-20 

Koksgrus 0-10 

c) Steinkohlenbriketts 

BrJkettsorte-

a 

Eßkohlenbriketts 
Magerkohlenbriketts 
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c) Steinkohlenbriketts 

Größemm RM/t Brikettsorte Eßkohle Magerkohle' Anthrayi-

über 80 32,00 
über 80 41,00 
über 80 46,00 

60-80 37,00 
40-60 37,00 
20-40 37,00 
10-20 26,00 

------------~~--

0-10 18,00 

kohle 
RM/t RM/t RM/t 

--------
a c d 

----------~------------~----

Stückbriketts 
Eierbriketts 

32,00 
32,00 36,00 

d) Werden Ruhrbrennstoffe von der Zeche per 
Kahn verladen, so dürfen den Abnehmern fo),~ 
gende Ueberladegebühren zusätzlich in Rech
nung gestellt werden: 

ab Zechenhafen 
ab Rheinhafen 

RM 1,20 je t 
RM 2,00 je t 

2. Fiir das Revier Niedersachsen 

a) Steinlwhle 

Fettkohle Eßkohle Magerkohle 

Georg- Barsing- Meis- Ibben- Liet- Ibben- Mieke Bar-
schacht hausen sen büren stollen btiren sing-
Obern- Ost- Obern- West- hausen 
kirchen feld kirchen feld 

RM/t RM/t RM!t RM/t RM/t RM/t RM/t RM/t 

c d e f g h k 
---------

32,00 
29,00 34,00 34,0() 30,00 

30,00 29,00 34,00 29,00 34,00 30,00 
34,00 34,00 29,00 34,00 30,00 
34,00 30,00 29,00 29,00 29,00 26,00 

28.00 28,0'0 

30,00 32,00 30,00 
24,00 25,00 24,00 
24,00 25,00 i 24,00 23,00 

22,00 

27,00 27,00 27,00 27,00 25,00 26,00 26,00 25,00 

3. Oberbayerische Pechkohle 

Georgschacht Barsing-
Kohlensorte Größe Pechkohle 

Obernkirchen hausen 
mm RM/t 

RM/t RM/t a b c 

d Stücke I über 120 34,00 c 
Stücke II 70-120 34,00 

37,00 Nuß I 40-70 - 34,00 
45,00 Nuß III 20-40 34,00 

42,00 42,00 Nuß IV 10-20 27,50 

42,00 42,00 Nuß V 6-10 25,50 

42,00 42,00 Feinkohle, gewaschen 0-6 23,00 
33,00 33,00 Feinkohle, ungewaschen 0-6 18,00 

22,00 22,00 Staub 0-1 

4. Werden Brennstoffe von der Zeche über die Land-
straß'e geliefert, so dürfen folgende Landabsatzzu-
.schläge 

Georgschacht Ibben- dem Handel für Hausbrandliefe-
Lietstollen büren rungen sowie den Industriever-

RM/t RM/t brauehern mit einer Jahresab-

b c nahmemenge von mehr als 150 t RM 1,50 je t 
den privaten und gewerblichen 

34,00 Kleinverbrauchern RM 3,00 je t 
38,00 38,00 zusätzlich Jn Rechnung gestellt werden. 
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ANORDNUNG 

über 
die Preise für Roheisen, Walzwerkserzeugnisse und 

Schmiedestücke. 

Vom 15. April 1948. 

In Durchführung des Beschlusses des Bipartite 
Board, die if'reise für Eisen und Stahl zu erhöhen, 
ordnet der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes auf Grund der Ermächtigung des Bi
partite Contro1 Office BICO/Sec. (48) 220 vom 5. April 
1948 an: 

§ 1 
Roheisen, Halbzeug 'und Walzwerkserzeugnisse. 

(1) Die Werke der eisenschaffenden Industrie dürfen 
für Roheisen, Ha·lbzeug und Wal<Zwerkserzeugnisse 
die Grundpreise der anliegenden Preisliste be-
rechnen. . 

(2) Für die in der Preisliste nicht aufgeführten Sorten 
und Güten sind die Preise entsprechend zu bilden. 
Die gleiche gilt sinngemäß für die Zonenzuschläge 
beim Roheisen. 

§ 2 
Errechnung nach dem Einsatzgewicht. 

(1) Für Eisenbahnoberbaumaterial, soweit es nicht in 
der beigefügten Liste aufgeführt ist, für Röhren, 
geschmiedetes Halbzeug und rohgeschmiedete 
Stäbe .dürfen auf 'die Grundpreise des § 1 Preis
zuschläge berechnet werden, die aus dem Roh
stahleinsatzgewicht und einer Verteuerung von 
RM. 66.- je t Rohstahl zu errechnen sind. 

(2) Das gleiche gilt sinngemäß für Edelstahl und für 
solche Güten, deren Einsatzgewicht wesentlich 
von dem der in der PreisListe geregelten Erzeug
nisse abwe.i:cht. 

(3) Die Preiszuschläge nach Abs. 1 und 2 sind der 
Verwaltung für Wirtschaft zu melden. 

(4). Für die Erzeugnisse der eisenschaffenden Indu
strie, deren Preise im Einzelfall auf Grund einer 
Kalkulation gebildet werden dürfen (Preise für 
dndividueHe Erzeugnisse), dürfen Preiszuschläge 
berechnet werden, die aus dem Unterschied zwi
schen den bisherigen und den neuen Preisen für 
vergleichbares Halbzeug und vergleichbare Walz
werkserzeugnisse unter Berücksichtigung des je
weiligen Einsatzgewichtes zu errechnen sind. 

ANLAGE 
zur 

Anordnung über die Preise für Roheisen, Walzwerks
erzeugnisse und Schmiedestücke vom 15. April 1948. 

GRUNDPREISLISTE 
Roheisen, Rohstahl, Walzstahl. 

A. Roheisen 
1. .Gießereisen I 
2. Gießereisen III 

B. R o h s t a h ,] 
Rohblock 

C. W a 1 z s t a h 1 
Vorblöcke 

RM 145.-/t Zone I 
143.-/t Zone I 

Frachtgrundlage 
" 149.40/t Ruhrort oder 

Dortmund 

" 170.-/t 

§3 

:Werksnachlitsse für den Handel. 

Von den sich nach §§ 1 und 2 ergebenden Preisen 
kann den Direkthändlern ein Rabatt bis zu 2,5 v. H. 
eingeräumt werden. 

§4 

Aufschläge de~ Handels. 

Der Eisenhandel darf seine am .31. März 1948 zu
lässigen absoluten Spannen um 20 v. H. erhöhen. 

§5 

Sortenausgleich. 
Der Direktor der Verwaltung für Wdrtschaft des 

Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Direktor für Wirt
schaft) kann das Verhältnis der Preise der verschie
denen Rohei:;;en-, Halbzeug- und Walzstahlsorten än
dern. Er kann Aufpreise, Ueberpreise und Zuschläge 
sowie Nachlässe neu regeln. 

§ 6 

Der Direktor für WJ['tschaft kann zur Vermeidung 
von Härten oder aus allgemeinen volkswirtschaft
Lichen Gründen Ausnahmen von den Vorschriften die
ser Anordnung zulassen oder anordnen. 

§ 7 

(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 
1948 in Kraft. Sie gi1t auch für laufende Verträge, 
soweit die Lieferung nach dem 1. April 1948 
erfolgt. 

(2) Von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ab e~tfal
liE'n die Rabatte von 10 v. H. auf Aufpreise, Ueber
preise und Zuschläge, die auf Grund der Vierten 
Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung 
von Wirtschaft :und Finanzen und zum Schutze 
des inneren Friedens vom 8. Dezember 1931 
(RGBL I S. 699), Erster Teil, Kap. II § 2, angeord
net worden sind. 

Frankfurt/M., den 15. April 1948. 

Der Verwaltungsrat 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Der Vorsitzer 

Dr. Pünder 

Knüppel 
Platinen 
Stabstahl 
Waolzdraht 
Bandstahl 
Formstahl 
Reichsbahn-Schienen 
BreitflachstahL 
Grobblech 
Mittelblech 
Handelsfeinbleche 
Elektrobreche (Basis 

Dynamo 0,5 mm 3,6 
Wattverlust) einschl. 
SM-Güte 

. " 181.-/t " 188.-/t " 
" 212.50/t Oberhausen 
" 219.-/t 
" 232.-/t 
" 209.-/t 
" 234.-/t 

" 
" 

" 221.-/t " 
" 234.-/t Essen 
" 265.-/t " 
" 300.-/t Siegen 

" 445.-/t Essen 

Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt am Mein Hörsenstraße 2 1 Drucl< und Auslieferung: Druck- und 
verlagshaus Frankfurt am Maln G m. b. H 1 Publicatlon authorized by Publlcatlons Control Branch, Frankfurt Det. 

Information ·control Division OMG for Hesse under number 2834 
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ZWEITE VERORDNUNG § 3 

zur Durchführung des Bewirtschaftungsnotgesetzes. 

Vom 23. April 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat zur Durchführung des Be
wirtschaftungsnotg.esetzes vom 30. Oktober 1947 (Ge
setz- und Verordnungsblatt 1948, Seite 3) auf dem 
Gebiet der Landwirtschaft, Ernährung und Fischerei 
folgende Verordnung beschlossen: 

§ 1 

Erzeugnisse der Landwirtschaft und Fischerei im 
Sinne des § 1 des Bewirtschaftungsnotgesetzes sind 
alle in der Landwirtschaft, im Garten-, Wein- und 
Obstbau, durch Jagd oder Fischerei gewonnenen Er
zeugnisse sowie w1ldwachsende Nahrungs- und Fut
termittel. Dazu gehören auch die durch ihre Be- und 
Verarbeitung oder Weiterverarbeitung gewonnenen 
Erzeugnisse und die künstlich hergestelLten Nah
rungs-, Genuß- und Futtermittel. 

§ 2 

(1) Folgende Erzeugnisse werden bewirtschaftet 
(bewirtschaftete Erzeugnisse): 
· a) Getreide, Futtermittel und Erzeugnisse daraus 

b) Tiere und tierische Erzeugnisse 
c) Milch, Milcherzeugnisse, Oele und Fette tieri

scher und pflanzlicher Herkunft sowie Oel
saatep und Oelfrüchte 

d) Kartoffeln, Kartoffelerzeugnisse (mit Aus
nahme von Spiritus), Stärke und Stärkever
edel1.mgserzeugnisse 

e) Zuckerrüben, Zucker und sonstige Erzeugnisse 
aus Zuckenüben ~owie Süßwaren 

f) Gartenbauerzeugnisse 
g) Fische und Fischwaren 
h) Saatgut aller Art. 

(2) Der Dir.ektor der Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft 'und Forsten (Direktor) bestimmt im 
einzelnen die Erzeugnisse, die bewirtschaftet werden. 

(3) Der Dir.ektor regelt die Einzelheiten der Be-
wirtschaftung und erläßt die erforderlichen Anord
nungen, Weisungen und Richtlinien. 

(4) Soweit die Erzeugnisse (§ 1) der Bewirtschaf
tung nicht unterliegen, kann der Direktor markt
regelnde Maßnahmen durch Anordnungen treffen. 

Die Anordnungen, Weisungen und Richtlinien des 
Direktors sind auf Verlangen des Wirtschaftsrates 
aufzuheben oder zu ändern. 

§ 4 

Die Anordnungen des ;Direktors werden im Amts
blatt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
verkündet. Sie treten o:nit der Verkündung in Kraft, 
sofern lllichts anderes bestimmt wird. 

§ 5 

Aufgaben der obersten Litndesbehörden für 
Ernährung und Landwirtschaft 

Die obersten Landesbehörden für Ernährung und 
Landwirtschaft führen die Bewirtschaftung oder 
marktregelnde Maßnahmen im Rahmen dieser Ver
ordnung oder der dazu erlassenen 'Anordnungen 
durch, soweit nicht die Durchführung dem Direktor 
übertragen ist. 

§ 6 

Aufgaben der oberen Landesbehörden für 
Ernährung iund Landwirtschaft 

Die oberen Landesbehörden für !Ernährung und 
Landwirtschaft haben die Atügabe, im Rahmen der 
Anordnungen, Weisungen und Richtlinien für die 
Ernährung der Bevölkerung zu sorgen. Ihnen obliegt 
ferner die Versorgung der Tierhalter mit Futter
mitteln sowie die Ueberwachung der nachgeordneten 
ernährungswirtschaftlichen Dienststellen. 

§ 7 

Aufgaben der unteren Landesbehörden für 
·Ernährung und Landwirtschaft 

(1) Die unteren Landesbehörden haben die Auf-
gabe: · 

1. für die ordnungsmäßige Wirtschaftsführung in 
den Erzeuger-, Be- und Verarbeitungs- sowie 
Verteiler,betrieben zu sorgen und alle Maßnahmen 
Ziur Sicherstellung des Anbaues, der Viehhaltung, 
der Ernte, der Erfassung, der Ablieferung sowie 
der Bewirtschaftung und Verteilung zu treffen. 
Hierunter fallen insbesondere: 



Seite 38 Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates 

a) die Führung einer Haßkarte für jeden land
wirtschaftlichen Betrieb zum Zwecke der ,ge
n,auen Feststellung der ,Art und des Umfanges 
des Betriebe(l, 

b) die Führung einer Marktleistungskarte für 
jeden .'landwirtschaftlichen Betrieb Zium Zwecke 
der genauen Feststellung der Marktleistungen, 

c) die Durchführung von Bestandserhebungen und 
Vornahme statistischer Zusammenstellungen, 

d) die Feststellung des Bedarfes und die Vertei
lung der Futtermittel an gewerbliche oder 
sonstige nichtlandwirtschaftliche Tierhalter 
sowie die Bestimmung der Art rund Menge der 
zu verfütternden Futtermittel, 

2. den Verbrauch zu regeln. 
Hierunter fallen insbesondere: 
a) die Feststellung des Bedarfes der Bevölkerung 

an Lebensmitteln für die versorgungsberech
tigte BevöLkerung des Bezirks für bestimmte 
Zeitabstände, 

b) die Führung der Haushaltskartei und Ausgabe 
der Bedarfsnachweise (§ 15), soweit nicht an
dere Dienststellen der Ernährungs- und Land
wirtschaft auf Grund gesetzlicher Bestimmun
gen damit beauftragt sind, 

c) die Feststellung des Bedarfs der bestimmten 
Gruppen von Versorgungsberechtigten gewähr
ten Zulagen, 

d) die rechtzeitige und ordnungsmäßige Vertei
lung der Lebensmittel durch Kleinverteiler so
wie die Einführung von Kundenlisten. 

(2) Die übergeordneten Landesbehörden für Er
nährung und Landwirtschaft können die Befugnisse 
der unteren Landesbehörden einschränken; sie sind 
ermächtigt, Maßnahmen, die zur Erfüllung der Auf
gaben nach Abs. 1, Ziffer 1 und 2, erforderlich sind, 
selbst zu treffen. 

(3) Die unteren Landesbehörden können mit Zu
stimmung der übergeordneten Landesbehörden ein
zelne Aufgaben nicht hoheitlicher Natur auf berufs
ständische Organisamanen übertragen. 

Beschlagnahme und ihre Wirlmng. 

§ 8 

Bewirtschaftete Erzeugnisse gelten als beschlag
nahmt und zwar: 

1. die pflanzlichen Erzeugnisse mit der Trennung von 
Grund und Boden, 

2. tierische Erzeugnisse mit der Gewinnung, 

3. T1iere mit der Aufforderung zur Ablieferung durch 
Einzelanordnungen oder durch öffentliche Be
kanntmachung, 

4. die in das Vereinigte Wirtschaftsgebiet eingeführ
ten bewirtschafteten Erzeugnisse mit dem Ueber
schreiten der Grenze und, soweit bewirtschaftete 
Erzeugntisse von der Besatzungsmacht eingeführt 
werden, mit der Uebergabe an die zuständige 
deutsche Stelle oder an deutsche Personen, es sei 
denn, daß die Erzeugnisse in .die Hand 1eines Letzt
verbrauchers zum Selbstverbrauch oder unmittel
baren Verbrauch im eigenen Haushalt :übergegan
gen sind. 

§ 9 

(1) Die Beschlagnahme gilt: 

a) bei inländischen Erzeugnissen zugunsten des 
Landes, in dem sie anfallen, 

b) bei nach § 8 Ziff. 4 eingeführten bewirtschafte~ 
ten Erzeugnissen zugunsten der Verwaltung für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

(2) Werden bewirtschaftete Erzeugnisse 

a) von der Verwaltung für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten in ein Land, 

b) von einem :Land in ein anderes Land über-
wiesen, 

so gehen die Rechte aus der Beschlagnahme auf das 
Land, an das die Ueberweisung erfolgt, mit dem Er
reichen von dessen Gebiet über. Das gleiche gilt, 
wenn bewirtschaftete Erzeugnisse aus Gebieten 
außerha1b des Geltungsbereiches dieq~r Verordnung 
in ein Land des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ver
bracht werden. 

§ 10 

(1) Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß über 
die bewirtschafteten Erzeugnisse nur nach den An
ordnungen und Weisungen der ·zuständigen ernäh
r,ungswirtschaftlichen 1 Dienststellen (§ 29) durch 
Rechtsgeschäfte oder sonstige Handlungen verfügt 
werden darf. Entgegenstehende Rechtsgeschäfte sind 
runwJrksam. 

(2) Rechtsgeschäften oder sonstigen Handlungen im 
Sinne von Abs. 1 stehen ,gleich: 

1. Die Verwertung bewirtschafteter Erzeugnisse, die 
verpfändet, gepfändet, mit Arrest belegt oder 
durch einstweilige Verfügung sichergestellt oder 
zur Sicherung übereignet sind, 

2. .die Verwertung bewirtschaftlicher Erzeugnisse, die 
nach . der I Strafprozeßordnung oder sonstigen 
Strafvorschriften sichergestellt oder beschlag
nahmt sind, 

3. die Verwertung eingezogener i bewirtschafteter 
Erzeugnisse, 

4. die Verwertung von Vorräten an bewirtschafteten 
Erzeugnissen geschlossener oder ; stillgelegter 
Betriebe. ' 

§ 11 

Die Beschlagnahme steht einer Verpfändung, 
Pfändung, Sicherungsübereignung, Arrestbelegung, 
Sicherstellung, gerichtlichen ~Beschlagnahme oder 
Einziehung nicht, entgegen. 

§ 12 

Trotz der Beschlagnahme dürfen Erzeuger aus 
ihren Vorräten 
a) die Ziur Ernährung der Angehörigen !ihrer Selbst

versorgergemeinschaft für einen bestimmten Zeit
raum festgesetzten Mengen an Nahrungsgütern 
entnehmen, 

b) die Z!Ur Versorgungt des zu ihrem Betrieb gehö
rigen Viehes für einen !bestimmten Zeitraum rzu
gelassenen Mengen als Futtermittel verbrauchen, 

c) das zur Bestellung ihres Grund und Hodens er
forderliche Saatgut in den festgesetzten Mengen 
verwenden. 
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§ 13 

(1) Von dqr Beschlagnahme sind bewirtschaftete 
;Erzeugnisse fr,;i, &ie 

a) von einom Letztverbraucher oder für diesen 
von einem Beauftragten zum Zweck des 
Seltrstverbrauches oder des unmittelbaren 
Verbrauches im eirgenen Haushalt aus ein~m 
Gebiet außerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Verordnung eingeführt werden, 

b) von Personen oder Einrichtungen, die ihren 
Wohnsitz 'oder Sitz außerhalb des Geltungs
bereiches dieser Verordnung haben, an Letzt
verbraucher zum SElbstverbrauch oder unmit
telbaren Verbrauch im Haushalt des Letztver
brauchers übersandt werden, 

c) von Personen und Einrichtungen, die die be
wirtschafteten Erzeugnisse aus einem Gebiet 
außerhalb des Geltungsbereiches dieser Verord
nung eingeführt haben, an eine~ Letztverbrau
cher geschenkweise zum Zwecke des Selhst
'Vel'brauchs ode.r Verbrauchs im eigenen Haus
halt. überlassen ·:•.verden. 

(2) Von der Beschlagnahme werden die im Besitz 
eines Letztverbrauchers befindlichen und von diesem 
ordnungsmäßig bezog.eqen bewirtschaiteten Erzeug
nisse frei. Das gteiche ·gilt für bewirtschaftete Er
zeugnisse, die von anerkannten·v,erbänden der freien 
VvohlfahrtspfLege gesammelt werden, sofern deren 
Sammlung von der obersten Landesbehörde für Er
nährupg und Landwirtschaft oder der von dieser be
stimmten SteHe vor Beginn der Sammlung genehmigt 
worden ist. 

§ 14 

' Arten der Verbraucher. 

(1) Verbraucher von bewirtschafteten Erzeugnis
sen sind Vsmorgungsberechtigte und Selbstversorger. 

(2) Selbstversorger ist, ~er sich oder die Ange
hörigen seiner Selbstversorgergemeinschaft im Sinne 
der geltenden Bestimmungen mit den zustehenden 
Nahrungsgübern oder sein Vieh mit den zustehenden 
Futtermitteln ganz oder teilweise auf. Zeit oder für' 
die Dauer eines ganten Wirtschaftsjahres aus eigener 
Erzeugung, Tierhaltung und -mästung versorgt. Das 
Nähere regelt der D.ü'ektor. 

(3) '{ersorgungsberechtigte erhalten ihre Lebens
mittelrationen auf Grund von Bedarfsnachweisen. 

Bedarfsnachweise 

§ 15 

(1) Die bewirtschafteten Erzeugnisse dürfen ent
geltlich oder unentgeltlich an Versorgungsberechtigte 
nur gegen Bedarfsnachwetse (Lebensmittelkarten, 
Reisemarken, Bezugsscheine, Berechtigungsscheine, 
Hausschiach tungsgenehmigungen, Einkaufsgenehmi
gungen usw.) abgegeben und von diesen bezogen wer
den. Dies gilt auch für die Abgabe in Gaststätten, 
Speisewirtschaften, Fremdenheimen, Beherbergungs
betrieben, Vereinen, Erfrischungsräumen, Werk-. 
küchen, Kantinen, Volksküchen,, Gemeinschafts
küchen und ähnlichen Einrichtungen. Bewirtschaftete 
Erzeugnisse dürfen als FuttermitteL an gewerbliche 
oder sonstige nichtlandwirtschaftliche Tierhalter nur 
gegen Futtermittetscheine abgeg.eben und von diesen 
bezogen werden. 

(2) Ausnahmen von Abs. 1 sind auf Grund von 
Anordnungen der. ernährungswia·tschaftlichen Dienst
stellen (§ 29) zulässig. 

(3) Die Lebensmittelkarten bestehen aus einem 
Stammabschnitt .ut;~.d Einzelabschnitten. · Auf dem 
Stammabschnitt ist der Name des Versorgungsbe
rechtigten einzutragen. Die Uebertragung der Stamm
abschnitte oder der Einzelabschnitte auf andere Per
sonen ist verboten, soweit .sie nicht unentgeltlich und 
in geringer Auzahl erfolgt. 

(4) Die Wirl{)samkeit von Bedarfsnachweisen kann 
.si:ch.auf den Geltungsbereich dieser Verordnung oder 
auf IJestimmt~ Länder, Länderteile oder Bezirke er
str,ecken oder beschränkt werden. Beschränkungen 

· des Geltungsbereichs kann nur der Direkto'r ver
fügen. 

§ 16 

(1) Die ernährungswirtschaftlichen Dienststellen 
(§ 29) sind ermächtigt, Krankenhäusem, Heilanstal
ten, Erziehungsanstalten, Wohlfahrtsanstalten, Gefan
genenansta1ten, Sammelverpflegungen, W erkküchen, 
Gast- und Schankstätten, Fremdenheimen, Beherber
gungsbetrieben, Kantinen, Volksküchen, Gemein
schaftsküchen und ähnlichen Einrichtungen Bezugs
scheine zum Bezug von Lebensmitteln für die von 
ihnen zu verpflegenden Personen zu erteilen. Die In
sassen von Krankenanstalten, Heilanstalten, Erzie
hungsanstalten, Vlohlfahrt·sanstalten, Gefangenenan
stalten oder ähnlichen Anstalten, in denen ein 
dauernder oder zeitweiser Aufenthalt mit voller Ver
pfLegung üblich ist, haben bei der Aufnahme ihre ·Ab
meldebestätiguhgen oder Lebensmittelkarte der An
staltsleitul;lg abzuliefern. 

(2) Entsprechendes gi-lt für die Besatzung vön See
schiffen für die Dauer der Bordverpflegung. 

§ 17 

'Festsetzung der Höchstmengen 

(1) Der Direktor setzt fest: 

a) die Höchstmengen an bewirtschaftetEm Erzeug
nissen, die Versorgungsberechtigte beziehen 
können, 

b) die nach festgelegten Grundsätzen des Wirt
schaftsrates bestimmten Personenkreisen zü ge
währenden Zulag.en, 

c) die den Selbstversorgern zu belassenden Men
gen, 

d) die Höchstmengen der den gewerblichen oder 
sonstigen nichtlandwirtschaftlichen Tierhaltern 
zu gewährenden Futtermittel. 

(2) Vlenn besondere Verhältnisse eines Landes 
oder Landesteiles eine Abweichung von Abs. 1 Ziffer 
a, c und d erforderlich erscheinen lassen, kann die 
oberste Landesbehörde für Ernährung und Landwirt
schaft mit Zustimmung des Direktors eine anderwei
tige Regelung treffen. § 2 des Bewirtschaftungsnot
gesetzes findet ,entsprechende Anwendung. 

§ .18 
Rechte und Pflichten der Versorgungsberechtigten. 

(1) Die Versorgungsberechtigten erhalten die Be
darfshachweise von den zuständigen ernährungswirt
schaftlichen Dienststellen (§ 29). 
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(2) Es ist unzulässig, Versorgungsberechtigten Be
darfsnachweise für die lau:llende oder künftige Ver
sorgungsperiode ganz oder teilweise vorzuenthalten 
oder zu entziehen, sofern nicht eine besondere ge
setzliche anderweitige Regelung getroffen ist. 

(3) Jeder Versorgungsberechtigte. ist verpflichtet, 
auf Ersuchen der ernährungswirtschaftlichen Dienst
stellen (§ 29) über die für den Empfang von Bedarfs
nachweisen erheblichen Tatsachen und Vorgänge 
Auskunft ,zu ertei·len. 

(4) Ti~rhalter, denen zur Versorgung der Tiere 
nicht genügend eigene Futtermittel. zur Verfügung 
stehen, erhalten nach Maßgabe der vom Direktor ·er
lassenen Be.stimmungen von den zuständigen ernäh
rungswirtschaftlichen Dienststellen (§ 29) Futtermit:
telsclreine, die zum Bezug von Futtermittein in den 
festgesetzten Höchstmengen berechigen. 

(5) Gewerbliche oder sonsige nichtlandwirtschaft
liche TierhaLter haben den ernährungswL•:tschaft
lichen Dienststellen (§ 29) Art und Menge der Futter
mittel anzugeben, die aus dem eigenen Betrieb an
fallen und zur Versorgung der Tiere zur Verfügung 
stehen. 

§ 19 
Rechte und Pflichten der Selbstversorger. 

(1) Der Selbstversorger hat sich aus den nach § 17 
Abs. 1 überlassenen Höchstmengen. an bewirtschafte_; 
ten Erzeugnissen selbst zu versorgen. 

(2) Selbstversorger dürfen bewirtschaftete Erzeug
nisse, die ihnen zum Eigenverbrauch zustehen, nicht 
entgeltlich abgeben oder vertauschen, es sei denn als 
Entgelt für berufl:ich landwirtschaftliche Arbeits
oder DJenstleiistung, soweit dties besonders zugelassen 
ist. Ausgenommen sind Verkäufe an diejenigen Ab
nehmer, an die bewirtschaftete Erzeugnisse auf 
Grund der gesetzlichen Vorschriften verkauft werden 
müssen oder düden. 

§ 20 
Rechte und Pflichten der Erzeuger. 

(1) Inhaber v'on Erzeugerbetrieben sind verpflich
tet, bewirtschaftete Erzeugnisse nach den bestehen
den Vorschriften anzubauen und abzuliefern. 

(2) Sie !Sind berechtigt und auf Verlangen der er
nährungswirtschaftlichen Dienststellen (§ · 29) ver
pflichtet, dire in ihrem Betrieb übliche oder mögliche 
Behandlung der bewirtschafteten Erzeugnisse vorzu
nehmen. Die ernährungswirtschaftlichen Di-enststellen 
(§ 29) l~önnen Zeit, Art und Ort der j3ehandlung be
stimmeb sowie nähere FeststellungJn über die er
zeugten! Mengen treffen. 

I 

§ 21 

Rechte und Pflichten der be- und verarbeitenden 
Betriebe. 

(1) Betriebe, die bewirtschaftete Erz.e.ugnisse be
oder verarbeiten, haben die Erzeugnisse zu verwen
den, die ihnen von den ernährungswirtschaftlichen 
Dienststellen (§ 29) zugewiesen werden. Sie haben <ilen 
Weisungen der genannten Stellen Folge zu Leisten 
und die ihnen überwiesenen. und daraus hergesteH
ten Erzeugnisse zu verwahren und pfleglich zu be
handeln. 

(2) Die Betriebe sind zur Ablieferung der gesam
ten Erzeugnisse aus der Be- und Verarbeitung be-

w;irtschafteter Erzeugnisse einschließlich aller Ab
fäl1e verpflicht~t. Entsprechendes giH auch für die 
Rücklieferung vbn Erzeugnissen, die für Selbstver
sorger verarbeitet w.erden. 

(3) Stellen verarbeitende Betri~be Erzeugnisse 
über .die vereinbarten 'oder festgesetzten Pflichtmen
gen her, so sind sie auch, zur Ablieferung der mehr 
erzeugten Mengen einschließlich r,ler Abfälle ver
pflichtet. 

§ 22 
Rechte und Pflichten der Verteilerbetriebe 

Betriebe, die bewirtschaftete Erzeugnisse zu er
werben, aufzubewahren, zu befördern oder zu ver
teilen haben, dürfen nur solche Rechtsgeschäfte ab
schließen oder solche Verfügungen über sie treffen, 
die den .gesetzlichen Bewirtschaftungsbestimmungen 
entsprechen. 

§.23 

(1) Kommt ein Inhaber .eines Erzeuger-, be- oder 
verarbeitenden oder Verteilerbetriebes den ihm nach 
diesen Bestimmungen obliegenden Verpflichtungen 
nicht oder nicht rechtzeitig nach, so können die er
nährungswirtschaftlichen Dienststellen (§ 29) die er
forderlichen Arbeiten auf Kosten des Säumigen an
derweit vornehmen lassen. Der Verpflichtete hat die 
Arbeiten auf seinem Grund und Boden sowie i'n 
seinen Wirtschaftsräumen lind mit den Mitteln seines 
Betriebes zu gestatten. 

(2) Die Kosten für Zwangsmaßnahmen nach Abs. 
1 sind von den ernähtungswirtschaftlichen Dienst
stellen (§ 29) festzusetzen und auf deren Ersuchen 
durch die Finanzämter nach den Vorschriften der 
Reichsabgabeordnung und der zu ihrer Durchführung 
erlassenen Vorschriften zwangsweise einzuziehen. 

§ 24 

Verbotene Rechtsgeschäfte. 
Vereinbarungen, nach denen das Entgelt für die 

Be- und Verarbeitung oder Vertei·lung in einem Teil 
der zur Be- und v.erarbeitung oder Vertei[ung über
gebenen bewirtschafteten Erzeugnisse oder der daraus 
hergestellten Erzeugnisse einschließlich der Abfälle 
besteht, sind verboten, soweit nicht eine anderweitige 
gesetzHelle Regelung getroffen ist. 

§ 25 

Sicherung des Vollzuges. 
Die ernährungsw:i1rtschaft1ichen Dienststellen (§ 29) 

können die zuständigen Polizeibehöqien ersuchen, den 
Vollzug von Verfügungen, die sie im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit erlassen haben, nötigenfalls unter An
wendung pol'izeilichen Zwanges zu sichern. 

§ 26 

Verwertung von Vorräten geschlossener oder still
gelegter Betriebe. 

(1) Vorräte geschlossener oder stillgelegter Be
triebe (einschließlich Nebenbetriebe) dürfen nur mit 
Genehmigung der für die Verwertung zuständigen 
ernährungswirtschaftlichen DienststeHen (§ 29) ver
äußert, erworben oder entnommen werden. Das 
gleiche gi'Lt für die Verwertung von Bezugsscheinen 
oder Bezugsberechtigungen solcher Betriebe. Der Be
zug bewirtschafteter Erzeugnisse für diese oder die 
Lieferung an diese sind verboten. 

\ 
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(2) Betriebe im Sinne von Abs. 1 sind Verarbeiter
betriebe und VerteLler sowie die in § 16 genannten 
Einrichtungen. 

(3) Die Schließung oder Stillegung eines Betriebes 
ist innerhalb von drei Tagen nach Zustellung oder 
Zugang des Schließungs- oder Stillegungsbescheides 
den ernährungswirtschaftLilchen Dienststellen (§ 29) 
zu melden. Mit der MeLdung ist ein Verzeichnis der 
im Zeitpunkt des Zuganges des Schließungs- oder 
Stillegungsbescheides vorhandenen bewirtschafteten 
Erzeugnisse einschl:i:eßlich der Roh- und Hilfstoffe so
wie der Bezugsscheine und Bezugsberechtigungen 
(auch der Bezugscheinguthaben oder -schulden und 
der Kontingents-Quoten , und ein Verzeichnis der 
Lieferanten einzureichen. Der MeldepfWchtige hat die 
Lieferanten des Betriebes von der Schließung zu be
nachrichtigerr. 

(4) Zur Meldung ist der Inhaber oder Leiter des 
Betriebes verpflichtet. 

Ist eine dieser Pemonen verhindert, so ist hierzu 
die mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betrie

'bes oder der Einrichtung betraute Per'son verpflichtet. 

(5) Die Verwertung der Vorräte, der Bezugscheine 
und Bezugsberechtigungen sowie die Uebertragung 
von Kontingentsquoten regeln di'e ernährungswirt
schaftlichen Dienststellen (§ 29), an die die Meldung 
zu erfol'gen hat. Diese haben den Meldepflichtigen 
eine Bescheinigung über die vorhandenen Vorräte, 
Bezugscheine und Bezugsberechtigungen und die 
Konti1ngentsquoten auszustellen. Die Bescheinigung 
gilt als Grundlage einer BeLieferung bei Wiedereröff
nung des g.eschlossenen oder stillgelegten Betriebes. 

(6) Abs. 1-5 finden entspreghende Anwendung 
bei einem Verbot der Berufsausübung oder Entzie
hung der Handels- oder Herstellungserlaubnis, bei 
Widerruf dm· Genehmigung zum Betrieb, bei Bezugs
schein- und Kontingentssperre oder bei Maßnahmen 
gemäß § 13 des Bewirtschaftungsnotgesetzes, sofern 
mit letzteren eine Scpließung des Betri~bes verbun
den ist. 

§ 27 

Aufsichtsrecht und Auskunftspflicht. 

(1) Die von den ernährungswirtschaftlJilchen 
Dieniststellen (§ 29) beauftragten Personen sind be
fugt, Betriebe oder Räume, die für die Erzeugung, 
Aufbewahrung, Be- und Verarbeitung, Verpackung 
und Verteilung bestimmt oder geeignet sind, jeder
zeit zu betreten, daselbst Besichtigungen vorzuneh
men, Geschäftsaufzeilchnungen einzusehen oder ihre 
vorübergehende Aushändigung zum Zwecke der Ein
sichtnahme oder Vornahme von Feststellungen ·zu 
verlangen, die vorhandenen Vorräte nach Menge und 
Beschaffenheit festzustellen, nach ihrer Auswahl 
Proben gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen 
und Untersuchungen vorzunehmen sowie Maßnah
men zur Sicherung 'der BeschLagnahme (§ 8) zu 
treffen. 

(2) Der Besitzer der Räume einschließlich der Fa
milienangehörigen sowie Betriebsleiter, Aufsichts
personen oder sonstige Angestellte des Betriebes 
haben den nach Abs. 1 zum Betreten der Räume Be
rechtigten auf Erfordern die Vorräte sowie deren 
Herkunft und Verbl'eib nebst den Unterlagen dafür 
anzugeben und ihnen die zur Durchführung ihrer 
Aufgaben erforderliche Auskunft zu ertei[en. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten auch bei der Beförderung 
von bewirtschafteten Erzeugnissen hrilnsichtlich der 
Transportmittel und der mit der Beförderung Beauf
tragten, gleichgültig, ob dieser eir).e natürliche oder 
juristische Person ist, sowie hins:ilchtlich der Räume, 
in denen die Transportmittel eingestellt oder sonstwie 
verwahrt werden. 

§ 28 
Geheimhaltungspflicht. 

Die nach § 27 Beauftragten sind nach Maßgabe 
von § 7 der Verordnung gegen Bestechung und Ge
heihnnisverrat nichtbeamteter Personen in der Fas
sung vom 22. 5. 1943 (RGBI. I, S. 351) vorbehaltlich 
der Dienstberichterstattung und der Anzeige von Ge
setzwidrigkeiten verpfl'ichtet, über die Einrichtungs-\ 
und Geschäftsverhä1tnisse, die durch die Aufsicht 
oder durch Auskunft zu ihrer Kenntn11s kamen, Ver
schwiegenheit zu beachten und sich der Mitteilung 
und v.erwertung der Geschäfts- und Betriebsgeheim
nisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu verpflichten. 

§ 29 
(1) Ernährungswirtschaftliche Dienststellen im 

Sinne dieser Verordnung sind die Behörden der Er
nährungs- und Landwirtschaft oder die von den 
obersten Landesbehörden für Ernährung und Land
wirtschaft mit der Durchführung der Bewirtschaf
tung oder marktregelnden Maßnahmen beauftragten 
bewirtschaftenden Stellen. 

(2) Die obersten Landesbehörden für Ernährung 
und Landwirtschaft sind ermächti:gt, die Aufgaben 
und Befugnisse der ernährungswirtschaftlichen 
Dienststellen zu regeln, :sofern .eine solche Regelung 
nicht durch diese Verordnung oder sonstige Vor
schriften erfolgt ist oder erfoTgt. 

§ 30 

(1) Der Direktor kann Richtlinien für Vornahme 
von Prüfungen bei! landwirtschaftlichen und gewerb
lichen Betrieben der Ernährungswirtschaft sowie bei 
den ernährungswirtschaftlichen Dienststellen (§ 29) 
erlassen, die für die Länder verbindlich sind. 

(2) Der Direktor kann durch die Verwaltung für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Prüfungen 
vornehmen lassen. Das Land, ti1n dessen Gebiet die 
Prüfung erfolgt, ist befugt, sich an ihr zu beteiligen. 
§§ 27 und 28 finden entsprechende Anwendung. 

§ 31 

Gemäß den Bestimmungen des Bewirtschaftungs
notgesetzes wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahr
lässig 
1. aLs Verteiter oder Be- und Verarbeiter bewirt

schafteter Erzeugnisse, die zur Ausübung des Ge
werbes zugeteillt oder erworben sind, für einen an
deren als den im Antrag angegebenen oder sonst 
bei der Zuteilung oder Erwerb vorgesehenen 
Zweck oder entgegen von Auflagen oder Bestim
munge:q gebraucht oder verbraucht, 

2. bei amtlichen Erhebungen über Größe und Art 
von landwirtschaftlichen Anbauflächen, deren Be
stellung oder Erträge innerhalb der gesetzten 
Frist die :erforderlichen Angaben zu machen un
terläßt oder unvoLlständige oder unrichti:ge An
gaben macht, 
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3. als Viehhalter oder als Auskunft verpflichtete 
Person bei einer amtlichen Zählung oder Er
hebung dem Ersuchen, Auskunft zu erteilen, nicht 
innerhalb der gesetzten Frist nachkommt oder 
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, 

4. den mit einer Zählung oder Erhebung Beauf
tragten dile Besichtigung von Ställen oder Oert
Lichkeiten, in denen Vieh gehalten wird oder ge
halten werden kann oder landwirtschaftliche Er
zeugnisse gelagert werden oder gelagert werden 
können, verweigert oder sie sonstwie dabei be
hindert, 

5. als Beamter, Angestellter oder Helfer auf dem 
Gebiet der Bewirtschaftung oder Verbrauchsrege
lung entgegen den bestehenden Bestimmungen 
oder Anordnungen Bescheinigungen über Bezugs
berechtigungen an Gewerbetreibende oder Ver
braucher abgibt oder dabei mitwirkt, 

6. als Sachverständiger gegen besseres Wiilssen auf 
dem Gebiet der Bewirtschaftung oder Verbrauchs
regelung ein Gutachten abgibt. 

§ 32 

(1) Werden in einem Betrieb Fehlmengen bei be
wirtschafteten Erzeugnissen (Verwirtschaftung) fest
gestellt, so kann die zuständige Behörde gegen den 
Inhaber oder Leiter des Unternehmens und, wenn 
das Unternehmen von einer juristischen Person be
trieben wird, gegen diese eine Ordnungsstrafe bis zu 
RM 100 000.- festsetzen, sofern der Inhaber oder Lei
ter des Unternehmens oder der gesetzliche Vertreter 
der juristischen Person nicht nachweist, daß er die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt zur Verhütung der 
Entstehung die&€r Fehlmengen angewandt hat. 

(2) In glei!(:her Weise können Betriebsangehörige 
bestraft werden, die das Entstehen der Fehlmengen 
verschuldet haben. 

§ 33 

(1) Im Sinne des § 11 des Bewirtschaftungsnot
gesetzes liegt eine Gefahr des Verderbs auch dann 
vor, wenn eine geeignete oder sichere Verwahrung der 
Gegenstände bis zur Entscheidung über die' Einzie
hung nicht gegeben ist oder eine geei,gnete Unterbrin
gung von Vieh auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. 

(2) Die Ordnungsstrafen, Gebühren und Auslagen 
sowie der Erlös aus der Einziehung steht den Län
dern zu. 

§ 34 

(1) Die obersten Landesbehörden für Ernährung 
und Landwirtschaft bestimmen die zuständitge' Be
hörde im Sinne der §§ 11, 13 Abs. 5, 15, 16, 17, 18, 20, 
21 Abs. 2, 25, 26, 27 und 28 des Bewirtschaftungsnot
gesetzes. Sie regeln die Zuständigkeit der ernäh
rungswirtschaftlichen DienststeLlen (§ 29) für · die 
Festsetzung von Ordnungsstrafen und Einziehungen 
miit der Maßgabe, daß die untere Landesbehörde 
Ordnungsstrafen bis zur Höhe von RM 10 000.- fest
setzen darf. 

(2) Zuständig für die Entscheidung ist die Behörde, 
in deren Bezirk der Täter seinen Wohnsitz o~r seine 
Niederlassung hat oer die strafbare Handlung began
gen worden ist. Richtet si!ch die Strafverfolgung 
lediglich gegen eine Zweigniederlassung oder einen 
sonstigen Zweigbetrieb, so ist die Behörde zuständi:g, 
in deren Bezirk sich die Zweigniederlassung oder der 
Zweigbetrieb befindet. Das gleiche gilt, wenn das 
Unternehmen seinen Sitz im Ausland hat. 

(3) Bei zusammenhängenden Zuwiderhandlungen, 
welche einzeln zur-örtlichen Zuständigkeit verschie
dener Behörden gehören würden, ist die zuerst mit 
der Sache befaßte Behörde zuständig. Sie kann die 
Sache an die andere zuständige Behörde abgeben, 
wenn dies zweckmäßig erscheint. In ZweifelsfäiJ:en 
bestimmt die gemeinsame übergeordnete Behörde die 
zuständige Behörde. 

§ 35 

Es treten außer Kraft: 
1. Die Verordnungen über die öffentliche Bewirt 

schaftung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
vom 27. 8. 1939 (RGB1. I, S. 1521) in der Fassung 
der Verordnungen vom 6. April 1940 (RGBl. I, S. 
610) und vom 5. Juni 1940 (RGBl. I, S. 861). 

2. § 9 des Gesetzes über Viehzählung vom 31. 10. 
1938 (RGBL I, S. 1532). 

§ 36 

Die auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Be
fugnisse des Reichsministers für Ernährung und 
Landwirtschaft und der Hauptvereinigungen gehen, 
soweit sie die öffentliche Bewirtschaftung oder 
marktregelnde Maßnalimen betreffen und soweit es 
sich um den Erl'aß von aUgemeinen Verwaltungsan
ordnungen handelt, auf den Direktor der Verwaltung 
für Ernährung, Landwili'tschaft und Forsten über. Er 
ist ermächtigt, diese Befugnisse auf die obersten 
Landesbehörden für Ernährung und Landwirtschaft 
zu übertragen. Diles gilt nicht für Befugnisse zur Er
gänzung oder Abänderung der erlassenen Bestim
mungen. 

§ 37 

Diese Verordnung gilt nicht für Rohstoffe und 
Waren, auf die die erste Verordnung zur Durchfüh
rung des Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 18. De
zember 1947 (Gesetz- und Verordnungsblatt 1948, 
Seite 7) anzuwenden ist. 

§ 38 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft. 'Sie tritt mit dem 31. Dezember 1949 außer 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrats hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 23. April 1948 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erillch K ö h 1 e r 
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verlagshaus Frankfurt am Main G. m. b. H. I Publication authorlzed by Publlcatlons Control Branch, Frankfurf Det 

Information Control Division OMG for Hesse under number 2834 · 



Gesetz- u. Verordnun s 
DES WIRTSCHAFTSRATES DES VEREINIGT-EN WIHTSCHAFTSGEB!ETES 

(Amerikanisches nnd Briti::~ches Hesatzungsgt:>hiet in Oeutsdlland1 

1948 Ausgegeben in Frankfurt am Main, am 25. Mai 194H Nr.9 

INHALT: 

Gesetz zum Ausgleich vollrswirtschaftlicher Demontagefolgen (Demontageausgleichgesetz) s. 43 

GESETZ 

zum Ausgleich volkswirtschaftlicher Demontagefolgen (Demontageausgleichgesetz). 

Vom 19. Mai 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 

§1 

(1) Als Ersatz für Produktionsmittel (Abs. 3), die 
durch allgeineine oder Einzelmaßnahmen der MiTi
tärregierungen au:s Fertigungsbetrieben entnommen 
wurden oder werden, und zu dem Zweck, die hier• 
dm:ch eingetretene Produktionsminderung und ihre 
sozialen Folgen im Rahmen der im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet erlaubten Fertigung auszugleichen, 
kann die Herstellung und Zuteilung neuer oder die 
Ueberlassung vorhandener Produktionsmittel ange
ordnet werden. 

(2) Maßnahmen nach Abs. 1 sind nur zulässig, so
weit 

a) sie geeignet sind, dem von Entnahmen betrof
fenen oder dem an dessen Stelle getretenen 
Betrieb und seinen Beschäftigten die Wieder
aufnahme einer Fertigung zu ermöglichen, 

b) ihr Zweck auf andere Weise, insbesondere 
durch freiwiHigen Ausgleich, nicht oder n~cht. 
rechtzeitig erreicht werden kann und 

c) sie bei gerechter Abwägung der Interessen 
der durch sie Betroffenen gegen die volks
wirtschaftlichen Interessen zumutbar sind. 

(3) Produktionsmittel im Sinne dieses Gesetzes 
(Ueberlassungsgegenstände) sind: 

a) Maschinen, maschinelle Anlagen, auch soweit 
sie wesentliche Bestandteile eines Grundstücks 
sind, sowie deren Zubehör und Ersatzteile, 

b) Werkzeuge und Betriebsausstattungen, 

c) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Halb- und 
Fertigerzeugnisse von stilliegenden Betrieben 
oder Betriebsteilen. 

§ 2 

(1) Der Direktor der VerwaLtung für Wirtschaft 
(Direktor) entscheidet in gemeinsamer Beratung mit 
dem Länderausschuß (§ 3) 

a) welche Fertigungen im Vereinigten Wirt
schaftsgebiet unentbehrlich und bei welchen 
Betrieben entsprechende Fertigungsmöglich
keiten herzustellen sind, 

b) welche Produktionsmittel den zu a) genannten 
Betrieben zu überlassen sind, 

c) welche neuen Produktionsnüttel den Betrieben 
zuzuteilen sind; er kann zu diesem Zweck 
Kontingente geben und Herstellungs- llt ~nd 
Lieferauflagen machen. 

(2) Vor den Entscheidungen nach Abs. 1 ist der 
in § 3 vorgesehene Fachausschuß zu hören. 

(3) WiU de1' Direktor von einem mit Dreiviertel
mehrheit gefaßten Beschluß der Ländervertreter im 
Länderausschuß abweichen, so hat er die Entschei
dung des VerwaLtungsrats des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes herbeizuführen. 

§ 3 

(1) Bei der Verwaltung für Wirtschaft werden ein 
Länderausschuß und ein Fachausschuß gebildet, die 
den Direktor bei den Entscheidungen nach § 2 Abs. 1 
beraten. Der Länderausschuß besteht aus je einem 
Vertreter jedes Landes und einem Vertreter der Ver
waltung für Wilpchaft, der Fachausschuß aus je 
acht Vertretern der Verbände der Wirtschaft ein
sch1ießlich des Handwerks und der Gewerkschaften 
sowie ieinem Vertreter der Verwaltung für Wirt
schaft. Die Vertreter können je nach dem Verhand
lungsgegenstand wechseln. 

(2) Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der 
Vertreter der Verwaltung für Wirtschaft. 



Seite 44 Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsra,tes 

(3) Die Landesvertreter im Länderausschuß wer
den von den Obersten Landesbehörden, die Ver
treter im Fachausschuß von der Arbeitsgemeinschaft 
der Industrie- und Handelskammern ~und Hand
werkskammern für das Vereinigte Wirtschansgebiet 
im Einvernehmen mit den jeweils zuständiigen Wirt
schaftsverbä!1den und von dem Bi~onalen Gewerk
schaftsrat entsandt. 

§ 4 

(1) Entscheidungen des Direktors nach § 2 Abs. 1 
werden von der Obersten Landesbehörde ausgeführt. 
Sie ordnet die Ueberlassung von Produktionsmitteln 
nach den Vorschriften des Abschnitts II an. 

(2) Die Oberste Landesbehörde kann nach den 
Vorschriften des Abschnitts II selbständig eine 
Ueberlassung anordnen. Sie hat ihre Absicht dem 
Direktor mitzuteilen und kann die Anordnung er
l'assen, wenn der Direktor nicht 'unnerhalb von drei 
Wochen nach Eingang der Mitteilung widerspricht. 

(3) Zuständig zum Erlaß von Ueberlassungsan
ordnungen ist die Oberste Landesbehörde des Lan
des, in dem der Ueberlassungsgegenstand sich be
findet (Ueber1assungsbehörde). ' 

(4) Wenn sich der Ueberlassungsgegenstand und 
der mit ihm auszustattende Betl'lieb in verschiedenen 
Ländern befinden und die Obersten Landesbehörden 
sich nicht einigen, so entscheidet der Direktor. Er 
kann die Ueberlassungsöehörde zur Anordnung der 
U eberlassung anweisen. 

§ 5 

(1) Zur Herstellung einer Liste der von \Entnah
men betroffenen Betriebe melden ·die Obersten Lan
desbehörden dem Direktor Art und Umfang der 
EntqJ~hmen unter Angabe d€ls Neuwertes 1938, des 
Zeitwertes . 1.md . des von den Militärregierungen 

· festgesetzten Wertes. 

(2) Für jeden wiederaufzubauenden Betrieb geben 
sie ferner an: 

a) Art und Umfang der bisherigen Fertigung und 
Fertigungsmöglichkeit, ' 

b) ob und iin welchem Umfang die Fertigungs
möglichkeit durch freiwilligen Ausgleich wie
derhergestellt worden ist oder auf Grund die
ses Gesetzes oder durch frej.willigen Ausgleich 
wiederhergestellt werden ,soll, 

c) welche Produktionsmittel zur Herstellung der 
bisherigen oder einer anderen Fertigungs
möglichkeit benötigt iwerden, 

d) ob, in welcher Weise und von wem die Pro
duldionsmittel bereitgestellt werden können .. 

Die Oberste Landesbehörde amnn zur Durchfüh
nmg dieses Gesetzes Bestimmungen über die Pflicht 
zur Meldung der in .§ 1 ·Abs. 3 [bestimmten Gegen-
stände erlassen. · 

§ 7 

(1) Bei 1 der Obersten Landesbehörde wird ein 
Sachverständigenausschuß gebildet, dessen Aufgabe 
es ist: 

a) Produktionsmittelanforderungen der von Ent
nahmen betroffenen Betriebe •auf ihre iBerech
tigung nachzuprüfen, 

b) durch Ortsbesichtigungen Produktionsmittel 
festzustellen, die -als Ueberlassungsgegenstand 
in Betracht kommen können. 

(2) Dem Sachverständigenausschuß gehören außer 
einem Vertreter der Obersten Landesbehörde Ver
treter der beteiligten Verbände der Wirtschaft ein
schließlich des Handwerks und ebenso viele Ver
treter der Gewerkschaften an. 

(3) Der Direktor kann ah den Arbeiten des Aus
schusses durch einen Vertreter ,teilnehmen; er ist 
über den Arbeitsplan des Ausschusses laufend zu 
unterrichten. 

Abschnitt II 

§ 8 i 

(1) Ueberlassungspflichtig sind det~ Eigentümer 
und der Besitzer des Ueberlassungsgegenstandes 
ohne Rücksicht darauf, ob sie Inhaber eines Ge
werbebetriebes sind .(Ueberlassungsschuldner). 
Ueberlassungsschuldner kann auch der Inhaber 
eines von Entnahme betroffenen Betriebes sein. 

(2) Die 'ueberiassung kann nur zugunsten des In
habers eines ,Gewerbebetriebes angeordnet werden 
(U e ber lasstmgsglä ubiger). 

§ 9 

(1) !Bei der Ueberlassung zu Eigentum tritt an An
sehung von Rechten Dritter am Ueberlassungs
gegenstand !der Anspruch auf die Gegenleistung an 
dessen Stelle. 

(2) U3ei der Ueberlassung zum Gebrauch können 
Rechte üritter am Ueberlassung"sgegenstand nicht 
geltend gemacht ;werden, ,soweit der Ueberlassungs
zweck dadurch beeinträchtigt .würde. Für die Dauer 
der Ueberlassung erstrecken sich die Rechte Dritter 
auch auf den Anspruch auf die Gegenleistung. 

(3) Die Ueberlasstmgsbehörde kann Abweichendes 
bestimmen. 1 

§ 10 

Das Rechtsverhältnis zwischen Ueberlassungs
gläubiger und Ueberlassungsschuldner (Ueberlas
sungsverhältnis) wird durch Anordnung der Ueber
lassw1gsbehörde '(§ 4) begründet, sofern es nicht 
durch Vereinbarung (§ 30 Abs. 1) zustande kommt. 
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§ ,11 

(1) Mit Zugang der Ueberlassungsanordnung an. 
den Ueberlassungsschuldner 1st rder ,Ueberlassungs
gegenstand 'beschlagnahmt. Auf Beschlagnahmen auf 
Grund dieses Gesetzes dst die Verordnung über die 
Wirkungen der Beschlagnahme zur Regelung ·des 
Warenverkehrs vom .4. 1März 1940 (RGBI. I S. 551) 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Sind mehrere Personen Ueberlassungsschuld~ 
ner, so tritt die Beschlagnrhmewirkung in dem 
Zeitpunkt ein; in !dem die Ueberlassungsanordnung 
einer von ~hne[\ zugeht. 

§ 12 

Ist zu befürchten, daß der Ueberlassungsschuldner 
auf den Ueberlassungsgegenstand der Beschlag
nahme zuwider einwirkt, so kann die Ueberlassungs
behörde Iden 1Ueberlassungsgegenstand in Ve~wah
rung nehmen oder in anderer ·Weise sicherstellen. 

§ ,13 

Kraft des Ueberlassungsverhältnisses kann der 
Ueberlassungsgläubiger 'de~ Ueberlassungsgegen
stand, der Ueberlassungsschu~dner ·angemessene Ge
genleistung ,fordern. 

.~ ,§ ,14: 

(1) Die Ueberlassung erfolgt dn der ;Regel tzum 
Gebrauch. 

(2) Eine Ueberlassung zu :Eigentum .'ist :nur !Zu
lässig 

1. bei verbrauchbaren Sachen, 

2. bei anderen Sachen, wenn rdie Ueberlassungs
behörde die tUeberlassung zu Eigentum aus 
technischen Gründen oder aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit für ;geboten ihält. 

(3) Die Ueberlassung zu Eigentum ist anzuordnen, 
sobald der verfügtmgsberechtigte Ueberlassungs
schuldner sie selbst wählt. 

(4) Der U.eberlassungsgläubi,.ger kanrY nach Durch
führung der Währungsreform von einem vom Di
rektor zu bestimmenden Zeitpunkt ·an bei der Ueber
lassungsbehörde beantragen, daß ihm die zum Ge
brauch überlassenen Gegenstände zu Eigentum über
lassen werden. Dem Antrag 'ist stattzugeben, wenn 
es bei gerechter Abwägung der InteresseR des 
Ueberlassungsgläubigers und des Ueberlassungs
schul'dners angemes~en erscheint. 

§ 15 1 

(1) Die Ueberlassung zum Cebrauch ist auf die 
Dauer von höchst1ns 5 Jahren zu .beschränken. 

(2) Eine erneute Ueber1assungsanordnung ist nur 
zulässig, wenn die Voraussetzungen der Ueberlas
sung erneut festgesteHt .werden.· 

§ 16 

(1) Soweit dieses Gesetz nichts ander.es bestimmt, 
finden 'die Vorschriften qes bürgerlichen Rechts auf 
die Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten en,t
sprechende Anwendung, 

(2) Ein Recht, die Leistung bis zur Bewirkung der 
Gegenleistung zu ·Verweigern, steht dem Ueberlas
sungsschuldner nicht zu, wenn der Ueberlassungs
gläubiger Sicherheit leistet. 

:§ 17 

(1) Bei der Bemessung der Gegenleistung ist auch 
der Wiederbeschaffungswert zu berücksichtigen. In 
Härtefällen kann die Ueber1assungsbehörde 

1 
den 

Wert 'ansetzen, den der Gegenstand für den Ueber
lassungsschuldner persönlich hat. 

(2) Die Gegenleistung kann auch in einem Anteil 
an der Erzeugung .des Ueberlassungsgläubigers be
stehen, sofern die •Einhaltung der Bewirtschaftungs
bestimmungen sichergestellt ist. 

I§ 18 

,(1) Bewirkt der Ueberlassungsgläubiger die Ge
genleistung an denjenigen, in dessen Besitz sich der 
Ueberl'assungsgeg.enstand im Zeitpunkt der Ueber
gabe befunden hat, so wird er durch die ,Leistung 
auch danp befreit, wenn .ein Dritter Eigentümer war 
oder ein Recht am Ueberlassungsgegenstand hatte, 
es sei denn, daß diese Rechte dem Ueberlassungs
gläubiger bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt lwar.en. 

(2) Als grobe Fahrlässigkeit gilt es insbesondere, 
wenn der Ueberlassungsgläubiger unterlassen hat, 
den Besitzer des Ueberlassungsgegenstandes vor der 
Auszahlung nach Rechten Dritter zu befragen. Die 
Ueberlassungsbehörde hat den Ueberlassungsgläubi
ger auf dte Pflicht der Befragung und auf die Mög-
1ichk.eit hinzuweisen, bei Ungewißhe~t über den Zl,lm 
Empfang der Gegenleistung Berechtigten sie nach 
den Bestimmungen der Hinterlegungsordnung zu 
hinterlegen. 

I§ 19 

Unpfändbare Gegenstände sind von der Ueber
lassung ausg.eschlossen. 

l § 20 

.Die· Ueberlassungsbehörde kann dem Uebedas
sungsgläubiger jederzeit Sicherheitsleistungen auf
erlegen. 

§ 21 

Geht während einer Ueberlassung zum Gebrauch 
'der Ueberlassungsgegenstand irrfolge eines Umstan
des unter, d~n weder der Ueberlassungsgläubiger 

I 



Seite 46 Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates 

noch der Ueber]assungsschuldner zu vertreten hat, so 
hat der Ueberlassungsgläubiger dem Ueberlassungs
schuldner den Wert des Ueberlassungsgegenstandes 
im Zeitpunkt des Unterganges zu ersetzen, es sei 
denn, daß der Untergang auch ohne die Ueberlassung 
eingetreten wäre oder daß der Ueberlal')sungsschuld
ner auf andere Wei'se Ersatz erlangen kilnn. Entspre
chendes gilt für den Fall einer wesentlichen Ver
schlechterung des Ueberlassungsgegenstandes. 

§ 22 

Bei derUeberlassung zum Gebrauch ka~n derUeber
lassungsgläubiger wegen eines bei der Anordnung der 
Ueberlassung vorhandenen Mangels der im § 537 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Art Scha
denersatz wegen Nichterfüllung nur verlangen, wenn 
der Ueberlassungsschuldner den Mangel arglistig ver
schwiegen hat oder wenn eine Eigenschaft fehlt, 
deren Vorhandensein der Ueberlassungsschuldner zu
gesichert hat. 

§ 23 

Für Mängel im ·Recht hat der Ueberlassungs
ISchuldner Schadenersatz :nur zu leisten, wenn er sie 
arglistig verschwiegen hat. 

§ 24 

Die Ueberlassungsbehörde hat dem Ueberlassungs
schuldner auf sein Verl;mgen zu gestatten, deri Ueber
lassungsgegenstand zu besichtigen, wenn und so oft 
der Ueberlassungsschuldner ein berechtigtes Inter
esse hieran glaubhaft macht. 

§ 25 

(1) Entfal'len die Voraussetzungen einer Ueberlas
sung zum Gebrauch, so muß die Ueberlassungsbe
hörde sie auf Antrag des Ueberlassungsschuldners 
~orzeitig aufheben. Das gleiche gilt, wenn der Ueber-
1assungsgläubiger den Ueberlassungsgegenstand trotz 
Ahmahnung fortgesetzt nicht pfleglich behandelt. 

/ 

(2) Entf~llen die Voraussetzungen einer Ueberlas
sung zu Eigentum, so kann die Ueberlassungsbehörde 
auf Antrag des Ueberlassungsschuldners die' Rück
gewähr des Ueberlassungsgegenstandes anordnen; die 
Wirkungen einer solchen Anordnung bestimmen sich 
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 
den Rücktritt vom Vertrage. 

§ 26 ' 

(1) Für die v.erbindrichkeiten des Ueberlassungs
gläubigel1s h'aftet das. Land, in dem der Ueberlas
sungsgläubiger seinen Sitz hat, de!n Ueber1assungs
schuldner wie ein Bür'ge, der auf die Einrede der 
Vorausklage nicht verzichtet hat. 

(2) Das Lan<i kann auch dann in Anspruch genom
men werden, wenn sich der Ueberlassungsschuldner 
mit dem Ueberlassungsgläubiger geeinigt hat, sofern 
eine schriftlliche· Aufforderung der Ueberlassungs
behörde zur gütlichen Einigung gemäß § 30 Abs. 1 
vorangegangen und die daraufhin getroffene Verein
barung der Ueberlassungsbehörde schriftlich mitge
teilt worden ist. 

(3) Der Anspruch gegenüber dem Land erlischt, 
wenn er nicht binnen sechs Monaten seit Eintritt der 
Zahlungspflicht des Ueberlassungsgläubigers bei der 
Ueberlassungsbehörde angemeldet wjrd. 

(4) Sow~it das Land Zahlung leistet, geht der An
spruch des Ueberlassungsschuldners g~gen den 
tJeberlassungsgläubiger und etwa zum Ersatz ver- ·· 
pfl'ichtete Dritte auf das Land über. 

(5) Soweit d'er in der Gegenleistung enthaltene 
Ausgleich des persönlichen Interesses des Ueberlas
sungsschuldners (§ 17 Abs. 1 Satz 2) den Ueberlas
sungsgläubiger wirtschaftlich unbillig hart belasten 
würde, kann das Land die Erfüllung des Vergütungs
anspruchs an Stelle des Ueberlassungsgläubigers 
übernehmen. 

§ ,27 

Das Ueberlassungsverfahren wird unbeschadet 
der Vorschrift des § 4 auf Antrag oder von amts
wegen eingeleitet. 

(1) Die Ueberlassungsbehörde hilt den Sachverhalt 
von amtswegen aurfzuklären. 

(2) Die Ueberlassungsbehörde kann die Besichti
gung des Ueberlassungsgegenstandes !SChon .vor Er
laß einer Ueberlassungsanordnung ein~m möglichen 
Ueberlassungsgläubiger .gestatten. 

(3) Sie hat vor der Feststellung einer Ueber
lassungspflicht den Ueberlassungsschuldner zu hö
ren. Ist dieser unbekannt oder· an der Wahrnehmung 
seiner Rechte verhindert, ISO Iist ihm auf Antrag der 
Uebei'lassungsbehörde vom Gericht •etn Pfleger zu 
bestellen. Die Bestimmungen des i bürgerlichen 
Rechts über die Pflegschaft finden ·Anwendung, In 
besonders eilbedürftigen ,Fällen tkann lliie Ueberlas
sungsbehörde bis zur Bestellung eines Pflegers durch 
das Gericht ihrerseits· einen •vorläufigen Pfleger be
stellen; spätestens binnen 'zwei Tagen !l1ach ~er Be
stellung ist die Bestätigung durch das Gericht :nach
zusuchen. 

(4) Die Ueberlassungsbehörde .hat !den UeberJ.as
sungsschuldner zu befragen, ob und ;,._,elche Rechte 
am Ueberlassungsgegenstand bestehen. 

§ 29 

Auf Verlangen eines Beteiligten hat die Ueber
lassungsbehörde mit Hilfe von , Sachverständigen 
Zustand und tWert des Ueberlassungsgegenstandes 
.festZJustellen. · 
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§ 30 

(1) Die Ueberlassungsbehörde hat, wenn sie rdie 
Voraussetzungen einer ,Ueberlassungspflicht für ge
geben hält, auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. 

(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so hat 
die Ueberlassungsbehörde l 

1. die Ueberlassung ,anzuordnen und 

2. soweit es sich nicht durch eine nachfolgende 
Einigung det' Beteiligten erübrigt, das Ueber
lassungsverhältnis zu !gestalten. 

§ 31 

(1) Die Ueberlassungsanordnung ergeht schrift
lich und ist zu jbegründen. 'Der Ueberlassungsgegen
stand, der Ueberlassungsgläubiger, die gesetzliche 
Grundlage, Zweck W"ld Dauer der Ueberlassung und 
das zulässige Rechtsmittel sind bestimmt zu be
zeichnen. 

(2) Die Anordmmg .muß den Beteiligten (§ 8) nach 
den landesrechtliehen Vorschriften zugestellt werden. 

(3) Die Ueberlassungsbehörde ,soll Dritte, denen 
ein Hecht am Ueberlassungsgegenstand zusteht, be
nachrichtigen, 'soweit sie ihr vom Ueberlassungs
schuldner benannt worden oder ihr sonst bekannt 
sind. 

(1) Gegen rdie Ueberlassungsanordnung, insbeson
dere auch gegen die Festsetzung der Höhe der Ge
genleistung ist die Klage vor den Obersten Verwal
tungsgerichten der Länder zulässig. Die ~lage hat 
keine aufschiebende Wirkung gegenüber der Ueber
lassungsanordnung; deren Vollziehung kann nicht 
ausgesetzt werden. 

(2) Zuständig ist das Oberste Verwaltungsgericht 
des Landes, in dem die Ueberlassungsbehörde ihren 

,Sitz hat. 

(3) Werden mehrere ·zugunsten eines Ueberlas
sungsgläubigers angeordnete UeberlassLmgen (§ 30 
Abs. 2 Ziff. 1) angefochten, so 1sind die Klagen zu 
verbinden; zuständig ist das Oberste Verwaltungs
gericht, bei dem die erste Klage anhängig gewor
den ,ist. 

(4) Für :Streitigkeiten aus dem Ueberlassungs
verhältnis •steht der ordentliche .Rechtsweg offen. 

§ 133 

(1) Die Ueberlassungsanordnung ist ein vollstreck
barer Titel ~m Sinne der .Zivilprozeßordnung. Da
neben gelten für die Vollstreckung die landesrecht
liehen Vorschriften über ,den Verwaltungszwang. 

(2) Bei der Ueberlassung zu' Eigentum gelten für 
die Erzwingung der zum Rechtsübergang erforder
lichen Erklärungen des Ueberlassungsschuldners die 
Vorschrid'ten der §§ 894 bis 898 der Zivilprozeßord
nung sinngemäß. 

(3) In den Fällen des § 25 A:bs. 1 'gelten die Vor
schriften des Absatzes 1, in den Fällen des § 25 
Abs. 2 die Vorschriften der Absätze 1 und 2 ent
sprechend. 

§ 34 

(1) Die Ueberlassungsbehörden und die gemäß.§ 7. 
gebildeten Sachverständigenausschüsse sind aus
kunftsberechtigte Stellen im Sinne der Verordnung 
über Auskunftspflicht von; 13. Juli 1923 (RGBl. I S. 
723). 

(2) Sie können verlangen, daß ihnen oder ihren 
Beauftragten Räume und Behältnisse zur Besichti
gung geöffnet werden. Ferner können sie oder ihre 
Beauftragten von jedermann Auskünfte über wirt
schaftliche Verhältnisse und Vorlage von Büchern, 
Belegen oder '!Sonstigen Schriftstücl"en verlangen. 

§ 35 

Gegenstände, die unmittelbar der Erzeugung, 
Weiterleitung oder Verteilung von Elektrizität, Gas 
und Wasser dienen, können nur mit Zustimmung 
des Direktors überlassen werden. 

§ 36 

(1) Vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an sind für 
seinen sachlichen Geltungsbereich das Gesetz über 
Sachleistungen für Reichsaufgaben (Reichsleistungs
gesetz) vom 1. September 1989 (RGBl. I S. 1645) und 
das Hessische Leistungspflichtgesetz vom 26. Juni 
1947 in der Fassung vom 31. Juli 1947 (Hess. GuVOBl. 
S. 58) nicht mehr anzuwenden. 

(2) Landesgesetzliche Vorschriften für den be
hördlichen Ausgleich ,von Produktionsmitteln aw; 
Anlaß der in § 1 genannten Entnahmen sind unbe
schadet des § 6 unzulässig. 

Abschnitt IH 

§ 37 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Ver-
-pflichtung zuwiderhandelt, die ihm auf Grund die
ses Gesetzes oder einer zu seiner Durchführung er
lasse~"len Rechtsverordnung a'uferlegt wurde, wird 
auf Verlangen der Ueberlassungsbehörde mit Geld
strafe bis zu RM 100 000.- oder mit Haft bestraft. 

(2) Handelt der Ueberlassungsschuldner vorsätz
lich seinen Verpflichtungen aus § 11 zuwider, so 
kann neben der Strafe auf Einziehung des Gegen
standes erkannt werden. 

(3) § 42 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. 
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§ 38 

Soweit nach anderen Vorschriften für den Wie
deraufbau oder die Erweiterung eines Betrieb~s 
(§ 1) eine Genehmigung erforderlich ist, wird sie 
durch die gemäß §§ 2 oder 4 getroffenen Entschei
dungen ersetzt. 

§ 39 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Vorschriften erläßt der Direktor .. .. 

§ 40 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkün
dung in Kraft. 

(2) Nach dem 31. Dezember 1949 können Maß
nahmen nach § 1 Abs. 1 mit Ausnahme erneuter 
Ueberlassungsanordnungen nach § 15 Abs. 2 nicht 
mehr getroffen werden. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrats hiermit verkünäet. 

Frankfurt am Main, den 19. Mai 1948 . 

Der Präsident des Wirtschaftsrates · 

Dr. Erich Köhler 
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GESETZ 

über die Feststellung des Ha,pshaltsplans der ,Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für das 
Rechnungsjahr 1947. 

Vom 5. Juni 194B. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Der ~diesem Gese~ als Anlage !beigefügte or
dentliche Haushaltsplan der iVerwaltung des Ver
einigten ,Wdrtschaftsgebietes lfür das IRechnungsjahr 
1947 wird dn !Einnahme und Ausgabe auf 

307 789 850 RM 

festgestellt. 

(2) Der Haushaltsplan umfaßt nicht den Wirt
schaftsplan der !Deutschen Reichsbahn und den Vor
anschlag der !Deutschen !Post. 

§ 2 

(1) lDie in den iEinzeJplähen bei pen Ausgabetiteln 
3 und 4 veranschlagten Mittel !Sind innerhalb des
selben Haushaltskapitels gegenseitig deckungsfähdg. 
Sie !können Ibis zur jHöhe der lbeim :Sesoldungstitel 1 
dnfo1ge zeitweiligen Of\fenstehens von Planstellen 
erzielten !Einsparungen überschritten werden. 

(2) Bei Besoldungstitel r1 !Sind die Bezüge der Be
diensteten rz.u buchen, die lfür klie lEinweisung in jdie 
bei diesem Titel ausgebrachten Planstellen vorge
sehen sind .. 

§ 3 

Übersteigt lbei einem Einnahmetitel kler Betrag 
der tatsächlich aulfgekommenen !Einnahme den 
Haushaltsansatz, und können auf Grund eines 
Haushaltsvermerks 1bei einem rüJbertraglbaren )Aus
gabetitel in Höhe dieser iMehreinnahmen Ausgaben 
geleistet twerden, so dürfen, albweichend k,ron § 73 
der IReichshaushaltsordnung, die Beträge solcher 
Mehreinnahmen, die 'bis zum ISchluß !des Rech
nungsjahres d'ür die !Zwecke der cAusgaibetitel nicht 

verwendet ;worden sind, den der Haushaltsrechnung 
als Ausgaberest und zugleich als Mehrausgabe 
nachgewiesen ,werden. 

§ 4 

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erfoderlichen 
Bestimmungen erläßt der Direktor der rVerwaltung 
für \Finanzen. ' 

(1) !Dieses Gesetz trHt mit /Wirkung vom 1. April 
1947 ab in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt der vom ',Gemeinsamen Deut
schen 'Finanzrat mit [Beschluß vom 18, Juli 1947 
festgestellte Haushaltsplan )der gemeisamen !Deut
schen Verwaltungseinrichtungen in der amerikani
schen und )britischen Besatzungszone für das IRech
nungsjahr 1947 außer ,iKraft, rmit ,Uer Maßgabe jedoch, 
daß lfür /die 'Zeit Ibis ilUr !Errichtung der !Wirtschafts
verwaltung kles Vereinigten Wirtschaftsgebietes der 
im !Haushaltsplan des Gemeinsamen !Deutschen 
Fdnanzrats festgestellte Stellenplan maßgebend 
bleibt und die hiernach zuständigen [Bezüge aus 
Mitteln des Kapitels ;1, Titel 1 der in Frage kom
menden Einzelpläne ,gezahlt rwerden lkönnen. 

Das vorstehende Gesetz rwird nach !Zustimmung 
des Länderrats ihiermit verkündet. 

Frarl'l!Jfurt tarn Main, kien 5. Juni 1948 

:Qer Präsident kles Wirschaftsrates 

Dr. !Erich [Köhler 
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Haushaltsplan 
der Verwaltung des Vereinigten WirtschaHsgebietes 

für das Rechnungsjahr 1947 

(Gesamtplan) 

Ausgaben 

Dienststellen Einnahmen fort-
dauernde einmalige 

RM RM RM 

Wirtschaftsmt .............. 900 1175 700 268 000 

zusammen 900 1175 700 268 000 

ExekuHvrat ................ 300 700 000 327 000 

zusammen 300 700 000 327 000 

Länderrat ................ - - -

Amt des Verwaltungsrats .. - 40 000 -
zusammen - 40 000 -

Personalamt ................ 100 432 000 ' 32000 

zusammen 100 432 000 32 000 

Statistisches !Amt .......... - 183 600 75 000 

zusammen - 183 600 75 000 

Verwaltung für iFtinanzen 
Verwaltungsamt ............ 300 1926 800 278 500 
Hauptkasse .... ~· ........ - 10 000 -
Gemeisame Alußenhandels-

kasse .................... 200 211850 46 000 
Oberster Finanzgerichtshof 18950 153 600 86 000 

zusammen 19 450 2 302 250 410 500 

Verwaltung für Verkehr 
Verwaltungsamt 0 •••••• ••••• 300 11171000 135 700 
Gebietsverkehrsleitungen .. 200 56 000 10 000 

zusammen 500 1 227 000 145 700 

Hauptverwaltung der Bin-
nenschiffahrt 

Hauptverwaltung 0. 0 ••••••• 1000 2 085 7QO 1 615 000 
Wasserstraßendirektionen und 

-ämter •••••••••••• ~· ••• 0 • 8117 400 32 408 800 53 468 000 

Reichsschleppbetrieb •• 0 ••••• - 3 600 000 -
Anstalt für Gewässerkunde - 124100 5 000 

Versuchsanstalt für 1Wasser-, 
rErd- und Grundbau •• 0 ••• - 46 700 35 000 

Schiffsinspektion und Was-
serschutz .................. 74000 3 173 700 15 000 

zusammen 8192 400 41439 000 55138 000 

Anlage zum Haushaltsgesetz 

Bleibt 
Überschuß <+> 

Summe IZuschuß (-) 

RM RM 

1443 700 - 1442 800 

1443 700 - 1442800 

1 027 000 -- 1 026 700 

1 027 000 - 1 026 700 

-

40 000 - 40 000 

40 000 - 40 000 

~ 464 000 - 463 900 

464 000 - 463 900 

258 600 - 258 600 

258 600 - 258 600 

2 205 300 - 2 205 000 
10 000 - 10 000 

257 850 - 257 650 
239 600 - 220 650 

2 712 750 - 2 693 300 

. 
1 306 700 - 1 306 400 

66 000 - 65 800 

1 372 700 - 1 372 200 

3 700 700 - 3 699 700 

85 876 800 - 77 759 400 
3 600 000 - 3 600 000 

129 100 - 129 100 

81700 - 81700 

3 188 700 - 3114 700 

96 577 000 - 88 384 600 
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Ein- äl Ausgaben Bleibt 

zel-
:<.::: 

Diensstellen ·Einnahmen Überschuß <+> 
~ fort-

plan ~. dauernde einmalige Summe e:uschuß (-) 

RM RM RM RM RM 

IVc Hauptverwaltung Kies See-
verkehrs 

1 Hauptverwaltung ••• 0 •••••• 1 020 500 1317 250 1 352 250 2 669 500 - 1 649 000 
2 Seewasserstraßendirektionen " 

und ISeewasserstraßenver-
waltungen 1,, •••••••••••• 10 069 400 35 576 200 10 382 600 45 958 800 - 35 889 400 

3 Seeschiffsvermessungsamt .. 30 000 115 300 - 115 300 - 85 300 
4 Kriegsschädenamt lfür die 

Seeschiffahrt • 0 ••••••• ••• 10100 126 200 4 000 130 200 - 120 100 

zusammen 11130 000 37 134 950 11 738 850 48 873 800 - 37 743 800 

IVd Hauptverwaltung !Cler Straßen 
'1 Hauptverwaltung .......... 34100 1445 500 292 000 1 737 500 - 1 703 400 
2 Straßenzentralamt ........ 0. 2 600 000 1 299 500 131 000 1 430 500 + 1169 500 

zusammen 2 634100 2 745 000 423 000 3168 000 - 533 900 

V Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft lund Forsten 

1 Verwaltungsamt I ............ 463100 7 741200 37 799 000 45 540 200 - 45 077 100 

2 Biologische Zentralanstalt .. 27 200. 799 500 85 600 885 100 - 857 900 

3 Oberschiedsgericht für 
Marktstrei tigk:ei ten ...... 2 000 14 000 - 14 000 - 12 000 

zusammen 492 300 8 554 700 37 884 600 46 439 300 - 45 947 000 

VI Verwaltung für Wartschaft 
1 Verwaltungsamt ............ 110 200 15 572 200 7 392 000 22 964 200 - 22 854 000 

1a Bewirtschaftungsstellen der 
Verwaltung für Wirtschaft 606 400 10 443 850 223 600 10 667 450 - 10 061 050 

2 Vertretung der Verwaltung 
,für Wirtschaft in BerJin .. - 250 900 57400 308 300 - 308 300 

3 Physik.-Techn. Anstalt für 
das Vereinigte ·Wirtschafts-
gebiet ••••••• 0 •••••••••••• 

121 000 767 500 447 000 1 214 500 - 1 093 500 

4a Zentrallastverteilung für 
Elektri:zJität i. !Bad Hornburg - 472 300 96 500 568 800 - 568 800 

4b Zentrallastverteilung :llür 
Gas in Düsseldorf ........ - 107 500 52 500 160 000 - 160 000 

5 Zweigstelle Kies IFatentamtes 
in iReringen ••••••••••• 0 •• - 241 200 3 000 244 200 - 244 200 

zusammen 837 600 27 855 450 8 272 000 36127 450 - 35 289 850 

VII 1 Verwaltung für Post- und 
Fernmeldewesen •• 0 •••• 0 •• - 20 300 - 20 300 - 20 300 

zusammen - 20 300 - 20 300 - 20 300 

VIII frei 

IX Sonderhaushalt 

1 !Besatzungskosten - 15 000 000 - 15 000 000 - 15 000 000 

zusammen - 15 000 000 - 15 000 000 - '15 000 000 

Einzelpläne I-IX 

zusammen 23 307 650 138 809 950 114 714 650 253 524 600 - 230 216 950 
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Ausgaben Bleibt 
Uebersclmß (+) 

Dienststellen Einnahmen Iort-
dauernde einmalige Summe Zuschuß (-) 

RM RM RM RM RM 

Allgemeine Finanzverwaltung 
~blieferung von Verkehrsbe-

trieben •••••••• 0 ••••••••• 255 000 000 - - - + 255 000 000 
Beiträge ,zu den Verwaltungs-

kosten 0 •••••••••••• 0 •••••• 29 482 200 - - - + 29 482 200 
Allgemeine lEinnahmen ...... - - - - -

Versorgungsbezüge .......... - 2 500 000 - 2 500 000 - 2 500 000 
Beihilfen und !Renten ........ - 450 000 - 450 000 - 450 000 
Bewilligungen besonderer Art - 11000 000 - 11000 000 - 11000 000 
Rücklagen ••••••••••••••• 0. 0 - 40 000 000 - 40 000 000 - 40 000 000 
Sonstige Ausgaben .......... - 315 250 - 315 250 - 315 250 

zusammen 284 482 200 54 265 250 - 54 265 250 + 230 216 950 

Gesamtabschluß der Einzelpläne 

23 307 650 138 809 950 114 714 650 253 524 600 230 216 950 
284 482 200 54 265 250 54 265 250 + 230 216 950 

Insgesamt 307 789 850 193 075 200 114 714 650 307 789 850 

Druckfehler-Berichtigung 

In der Zweiten Verordnung zur iDurchführung des 
Bew1rtschaftungsnotgesetzes vom 1 ;l3. April 1948 
(WiGBl. s. 37) muß es (in lder evsten Zeile des § 10 
Abs. (2) ,2. statt "bew.irtschaßtlicher" heißen: "be
wirtschafteter". 

Das Gesetz. und Verordnungsblatt des Wirtschartsrates erscheint zunllchst nach Bt>darf. Bestellung nur 
durch dll' Post. Der ßt>tugsprt>ls beträgt für die Monate August und September l947 zusammen Rl\1 -.50 
ab 1. Oktober l947 vlertelj!lbtllch RM 2.- zuzUglieb PostzustellgebUbr, Elnzt>lstllcke dieser Ausgabe 
kUnnen nur von der Auslleferungsstelle, Druck. und Verlagsbaus Frankfurt a. M. 0. m. b. B., Frankfurt 
a. 1\1., Schlllt•rstraße 19, zum Preise von RM -.30 eluscbl. Versandgebühr gegen Vorauszahlung an! das 
Postsrht•rkknnto 236 Frankfurt a. 1\1, mit entsprechendrm Bestellvermerk auf der RUckseite des Abschnittes 
bezogen werdro. 

Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt am Maln, Börsenstraße 2 1 Druck und Auslieferung: Druck- und 
verlagshaus Frankfurt am Maln G. m. b. H. I Publlcatlon authorlzed by Publlcatlons Control Branch, Frankfurt Det. 

Information Control Division Ol\IIG for Hesse under nurober 2884 



Gesetz- u. Verordnungsblatt 
DES WIRTSCHAFTSRATES DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES 

1Amerikanisd~es und Britisdws Besatzungsgebiet in Oeutsdlland) 

1948 Ausgegeben in Frankfurt am Main, am 16. Juni 1948 Nr.10 

INHALT: 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes für das Rechnungsjahr 1947 . • • . • , , . • • . • , . • , s. 49 

GESETZ 
über die Feststellung des :Haushaltsplans der ·Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für das 

Rechnungsjahr 1947. 

Vom 5. Juni 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen; 

§ 1 

(1) Der kliesem Gesetz als Anlage !beigefügte or
dentliche Haushaltsplan der iVerwaltung des Ver
einigten ·Wdrtschaftsgebietes lfür das lRechnungsjahr 
1947 rwird tin !Einnahme und Ausgabe auf 

307 789 850 RM 

festgestellt. 

(2) Der Haushaltsplan umfaßt nicht den Wirt
schaftsplan der !Deutschen Reichsbahn und den Vor
anschlag der !Deutschen !Post. 

§ 2 

(1) !Die in den Einzelplänen bei pen Ausga~betiteln 
3 und 11 veranschlagten iMittel sind innerhalb des
selben Haushaltskapitels gegenseitig deckungsfäh:ig, 
Sie können :bis tzur [Höhe der !beim Besoldungstitel 1 
dnfolge zeitweiligen O:fifenstehens von !Planstellen 
erzielten !Einsparungen überschritten rwerden. 

(2) Bei IBesoldungstitel :1 sind die Bezüge der Be
diensteten rz;u buchen, die lfür klie [Einweisung in ((lie 
bei diesem Titel ausgebrachten Planstellen vorge
sehen sind .. 

§ 3 

Übersteigt !bei einem Einnahmetitel lder Betrag 
der tatsächlich aulfgekommenen !Einnahme den 
Haushaltsansatz, und können auf Grund eines 
Haushaltsvermerks 1b~i einem !Übertragbaren )Aus
gabetitel in Höhe dieser (Mehreinnahmen Ausgaben 
geleistet !Werden, so dürfen, abweichend \von § 73 
der IReichshaushaltsordnung, die !Beträge solcher 
Mehreinnahmen, die !bis zum ISchluß ICj.es Rech
nungsjahres ifür die Zwecke der AusgaJbetitel nicht 

verwendet rworden sind, ün der )Haushaltsrechnung 
als lAusgaberest und ,zugleich als Mehrausgabe 
nachgewiesen ;werden. 

§ 14 

Die rz:ur Ausführung dieses Gesetzes erfoderHchen 
Bestimmungen erläßt der Direktor der :Verwaltung 
für lFinanzen. 

(1) Dieses Gesetz tritt mit /Wirkung vom 1. :April 
1947 ab in Kraft. 

(2) Gleichzeitig trirtt der vom '.Gemeinsamen Deut
schen Finanzrat illlit !Beschluß vom 18, Juli 1947 
festgestellte Haushaltsplan !der gemeisamen Deut
schen Verwaltungseinrichtungen in der amerikani
schen und 'britischen 'Besatzungszone für das IRech
nungsjahr 1947 ~ußer !Kraft, mit lder iMaßga:be jedoch, 
daß lfür !die ·Zeit Ibis zur !Errichtung der /Wirtschafts.., 
verwaltung kles Vereinigten Wirtschaftsgebietes der 
im iHaushaltsplan des Gemeinsamen iDeutschen 
F:inanzrats !festgestellte Stellenplan maßgebend 
bldbt und die hiernach zuständigen !Bezüge aus 
Mitteln des Kapitels )., Titel 1 der in Frage kom
menden Einzelpläne ,gezahlt werden ikönnen. 

Das vorstehende Gesetz rwird nach Qiustimmung 
des Länderrats !hiermit verkündet. 

Frankifurt lam Main, klen 5. Juni 1948 

Der Präsident kles ·Wirschalftsrates 

Dr. !Erich !Köhler 
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Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates 

Haushaltsplan 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

für das Rechnungsjahr 1947 

(Gesamtplan) 

Ausgaben 

Dienststellen Einnahmen fort-
dauernde einmalige 

RM RM RM 

Wirtschaftsrat ••• 0 • ••••••••• 900 1175 700 268 000 

zusammen 900 1175 700 268 000 

Exekutirvrat ................ 300 700 000 327 000 

zusammen 300 1oo ooo 327 000 

Länderrat ................ - - -

Amt des Verwaltungsrats .. - 40 000 -
zusammen - 40 000 -

Personalamt ................ 100 432 000 ' 32000 

zusammen 100 432 000 32000 

Statistisches !Amt ••• 0 •••••• - 183 600 75 000 

zusammen - 183 600 75 000 

Verwaltung für iFdnanzen 
Verwaltungsamt ............ 300 1 926 800 278 500 
Hauptkasse .............. - 10 000 -
Gemeisame Alllßenhandels-

kasse • 0 0 ••••••••••••••••• 200 211850 46000 
Oberster Finanzgerichtshof 18 950 153 600 86000 

zusammen 19 450 2 302 250 410 500 

Verwaltung für Verkehr 
Verwaltungsamt ••••••••• 0 0. 300 1171000 135 700 
Ge:bietsverkehrsledtmJ.gen .. . 200 56 000 10 000 

zlisammen 500 1 227 000 145 700 

Hauptverwaltung der Bin-
nenschiffahrt 

Hauptverwaltung .......... 1000 2 085 700 1615 000 
Wasserstraßendirektionen und 

-ämter ................... 8117 400 32408 800 53 468 000 
Reichsschleppbetrieb 0 ••••••• - 3 600 000 -
Anstalt für Gewässerkunde - 124100 5 000 

Versuchsanstalt .für 1Wasser-, 
·Erd- und Grundbau 0 ••••• - 46 700 35 000 

Schiffsinspektion ~ und Was-
serschutz .................. 74 000 3173 700 15 000 

zusammen 8 192 400 41 439 000 55 138 000 

Anlage zum Haushaltsgesetz 

Bleibt 
Überschuß <+> 

Summe IZuschuß (-) 

RM RM 

1443 700 - 1442 800 

1443 700 - 1442 800 

1 027 000 - 1 026 700 

1027 000 - 1 026 700 

-

40 000 - 40000 

40 000 - 40 000 

464 000 - 463 900 

464 000 - 463 900 

258 600 - 258 600 

258 600 - 258 600 

2 205 300 - 2 205 000 
10 000 - 10 000 

257 850 - 257 650 
239 600 - 220 650 

2 712 750 - 2 693 300 

1306 700 - 1 306 400 
66 000 - 65 800 

1 372 700 - 1 372 200 

3 700 700 - 3 699 700 

85 876 800 - 77 759 400 
3 600 000 - 3 600 000 

129 100 - 129 100 

81700 - 81700 

3188 700 - 3114 700 

96 577 000 - 88 384 600 
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Ein- - Ausgaben Bleibt 
~ 

zel-
.t:: 

Diensstellen ·Einnahmen. Überschuß <+> 0.. fort-
plan 

oj dauernde einmalige Summe IZuschuß (-) 
.~ 

RM RM RM RM RM 

IVc Hauptverwaltung Kies See-
verkehrs 

1 Hauptverwaltung ••••••• 0 •• 1 020 500 1317 250 1 352 250 2 669 500 - 1 649 000 
2 Seewasserstraßendirektionen 

und Seewasserstraßen ver-
waltungen I •••••• ~ •••••••• 10 069 400 35 576 200 10 382 600 45 958 800 - 35 889 400 

3 Seeschiffsvermessungsamt .. 30 000 115 300 - 115 300 - 85 300 

4 Kriegsschädenamt d'ür die 
Seeschiffahrt ••• 0 •••••••• 10100 126 200 4 000 130 200 - 120 100 

zusammen 11130 000 37 134 950 11738 850 48 873 800 - 37 743 800 

IVd Hauptverwaltung !(].er Straßen 
1 Hauptverwaltung .......... 34100 1445 500 292 000 1 737 500 - 1 703 400 

2 Str-aßenzentralamt ••• 0 •••••• 2 600 000 1299 500 131 000 1430 500 + 1169 500 

zusammen 2 634100 2 745 000 423 000 3 168 000 - 533 900 

V Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschad't lund Forsten 

1 Verwaltungsamt I ............ 463100 7 741 200 37 799 000 45 540 200 - 45 077 100 

2 Biologische Zentralanstalt .. 27 200 799 500 85 600 885 100 - 857 900 

3 Oberschiedsgericht für 
Marktstreitigkeiten ...... 2 000 14 000 - 14 000 - 12 000 

zusammen 492 300 8 554 700 37 884 600 46 439 300 - 45 947 000 

VI Verwaltung für Wirtschaft 
1 Verwaltungsamt ............ 110 200 15 572 200 7 392 000 22 964 200 - 22 854 000 

1a Bewirtschaftungsstellen der 
Verwaltung d'ür Wjrtschaft 606 400 10 443 850 223 600 10 667 450 - 10 061 050 

2 Vertretung der Verwaltung 
.für Wirtschaft in Berlin .. - 250 900 57 400 308 300 - 308 300 

3 Physik.-Techn. Anstalt für 
das Vereinigte ·W~rtsohafts- l~.c 

,gebiet .................... 121 000 767 500 447 000 1 214 500 - 1 093 500 

4a Zentrallastverteilung für 
Elektrizität :i. !Bad Horaburg - 472 300 96 500 568 800 - 568 800 

4b Zen trallast·verteilung :liür 
Gas in [)üsseldorf • 0. 0 •••• - 107 500 52 500 160 000 - 160 000 

5 Zweigstelle Kies IFatentamtes 
in !Heringen .............. - 241200 3 000 244 200 - 244 200 

zusammen 837 600 27 855 450 8 272 000 36127 450 - 35 289 850 

vn 1 Verwaltung für Post- und j 

Fernmeldewesen ••••••••• 0 
- 20 300 - 20 300 - 20 300 

zusammen - 20 300 - 20 300 - 20 300 

Vlll frei 

IX Sonderhaushalt 
1 Besatzungskosten - 15 000 000 - 15 000 000 - 15 000 000 

zusammen - 15 000 000 - 15 000 000 - 15 000 000 

Einzelpläne I-IX 

zusammen 23 307 650 138 809 950 114 714 650 253 524 600 - 230 216 950 
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Ausgaben Bleibt 
UeberschuH (+) 

Dienststellen Einnahmen fort- einmalige Summe Zusclmfl (-) dauernde 
RM RM RM RM RM 

Allgemeine Finanzverwaltung 
Ablieferung von Verkehrsbe-

trieben ••• 0 •••••••••••••• 255 000 000 - - - + 255 000 000 
Beiträge .zu den Verwaltungs-

kosten .................... 29 482 200 - - - + 29 482 200 
Allgemeine lEinnahmen ...... - - - - -
Versorgungsbezüge ••••• 0 •••• - 2 500 000 - 2 500 000 - 2 500 000 
Beihilfen und iRenten ........ - 450 000 - 450 000 - 450 000 
Bewilligungen besonderer Art - 11000 000 - 11000 000 - 11 000 000 
Rücklagen ••••••••••••••• 0 •• - 40 000 000 - 40 000 000 - 40 000 000 
Sonstige Ausgaben .......... - 315 250 - 315 250 - 315 250 

zusammen 284 482 200 54 265 250 - 54 265 250 + 230 216 950 

Gesamtabschluß der Einzelpläne 

23 307 650 138 809 950 114 714 650 253 524 600 230 216 950 
284 482 200 54 265 250 54 265 250 + 230 216 950 

Insgesamt 307 789 850 193 075 200 114 714 650 307 789 850 

Druckfehler-Bel·ichtigung 

In der Zweiten Verordnung zur Durchführung des 
Bewktscha:ßtungsnotgesetzes vom 1 ~3. April 1948 
(WiGBI. s. 37) muß es ~n lder ersten Zeile des § 10 
Abs. (2) ~. statt "bewMrtschafilicher" heißen: "be
wirtschl:!fteter". 

Das Gesetz. und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates ersrbelnt zunächst nach Bedarf. Bestellung nur 
durch dir Post. Der B~•ug•JJr~ls beträgt für die Monate August und Se11tember 19~7 zusammen RM -.50 
ab 1. Oktober ~947 vlerteiJIIbrllrh RM 2.- zuzUglieb PostzustellgebUbr. EinzelstUcke dieser Ausgabe 
können nu~ von der AoslleiPrungsstelle, Druck. und Verlagsbaus Frankfurt a. M. G. m. b. H., Frankfurt 
a. M., Schillerstraße 19, zum Pre~e von RM -.So elnschl. Versandgebühr gegen Vorauszahlung auf das 
Posts<'h~•·kkonto 236 Frankfurt a. l\1, mit entsprechendem Bestellvermerk auf der RUckseite des Abschnittes 
bezogen werden. 

Herausgegeben vorn Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt arn Maln, Börsenstraße 2 I Druck und Auslieferung: Druck- und 
verlagshaus Frankfurt arn Maln G. rn. b. H. I Publlcatton authorlzed by Publlcatlons Contra! Branch. Frankfurt Det. 

Information Contra! DIVision OMG for Hesse under number 2834 



Gesetz- u. Verordnungsblatt 
DES WIRTSCHAFTSRATES DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES 

1Amerikanismes und Britisd1es Besatzungsgebiet in DeutsmlandJ 

1948 Ausgegeben in Frankfurt am Main, am 1. Juli t948 Nr. 11 

INHALT: 

Gesetz betr. Bekanntmachung über Wertpapiere und in Handelssachen .......... :........... s. 53 
Uebergangsgesetz über die Rechtsstellung der Verwaltungsangehörigen der Verwaltung 

·des Vereinigten Wirtschaftsgebietes.......................................................... S. 54 
Gesetz über das Personalamt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes . . . . . . . . S. 57 

GESETZ 
betr. Bekanntmachung über Wertpapiere und in Handelssachen. 

Vom 22. Juni 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz b"eschlossen: 

§ 1 

(1) Folgende Vorschriften werden aufgehoben: 

1. Die Verordnung über die Einschränkung handels
rechtlicher Bekanntmachungen während des Krie
ges vom 20. Oktober 1943 (Reichsgesetzbl. I, S. 57,3);_ 

2. die Verordnung zur Vereinfachung der Bekannt
machungen über Wertpapiere vom '22. Januar 1944 
(Reic;hsgesetzbl. I, S; 42) tmit !Ausnahme des § 6 
(Neufassung des § 367 des Handelsgesetzbuches), 

3. § 2 und § 15, Satz 2, der Verordnung zur Verein
fachung der Verwaltung von Personenvereinigun
gen vom 8. Januar 1945 (Reichsgesetzbl. I, S. 5). 

(2) Ist gemäß den bisherigen Bestimmungen eine 
in das Handelsregister einzutragende Tatsache nicht 
bekanntgemacht worden, so bleibt im Sinne des 
§ 15 des.,Handelsgesetzbuches allein die Eintragung 
maßgebend. 

§ 2 

(1) Bekanntmachungen über Wertpapiere und in 
Handelsachen sind, soweit sie vor dem Irrkrafttreten 
der in § 1, Abs. 1, aufgehobenen VorschTiften in dem 
frÜheren Deutschen Reichs;;mzeiger zu veröffentlichen 
waren, künftig in dem Oeffentlichen Anzeiger für 
das Vereinigte Wirtschaftsgebiet in Frankfurt am 
Main zu veröffentlichen. 

(2) Soweit_ nach § 367 des Handelsgesetzbuches (in 
der Fassung des § 6 der Verordnung zur Verein
fachung der Bekanntmachungen über Wertpapiere 
vom 22. Januar 1944) Rechtswirkungen an die Ver
öffentlichung in der früheren Sammelliste aufgerufe
ner Wertpapiere geknüpft werden, treten diese künf
tig mit der Veröffentlichung in dem Oeffentlichen 
Anzeiger für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet ei~. 

§ 3 

In den §§ 5, 7 und 8 der siebenten Durchführungs
und Ergänzungsverordnung zur Kriegsschädenver
ordnung (Kriegsschäden an 'Wertpapieren) vom 6._ 

November 1943 (Reichsgesetzbl. I, S. 632) tritt an 
die Stelle der Sammelliste aufgerufener Wertpapiere 
der Oeffentliche Anzeiger für das Vereinigte Wirt
scl%aftsgebiet. 

§ 4 
Bekanntmachungen über Wertpapiere und in Han

delssachen, die vor dem Irrkrafttreten dieses Gesetzes 
erfolgt sind, haben die gleichen Rechtswirkungen wie 
Veröffentlichungen in dem Oeffentlichen Anzeiger 
für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet, wenn sie aut 
Grund anderer Gesetze oder Verordnungen rechts
wirksam sind oder wenn sie in einem amtlichen Ver
öffentlichungsblatt oder gemäß Anordnung des zu
ständigen Gerichts erfolgt sind. 

§ 5 

Bekanntmachungen der Jahresabschlüsse von 
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 
auf Aktien, die sich auf/ein Geschäftsjahr beziehen, 
das vor dem 1. Oktober 1947 endet, können unter
bleiben. Soweit Bekanntmachungen von Jahresab
schlüssen hiernach nicht erfolgen, ist unverzüglich 
nach der Beschlußfassung über die Gewinnverteilung 
die Höhe des auf jede Aktie entfallenden Gewinns in 
dem Oeffentlichen Anzeiger für das Vereinigte Wirt
schaftsgebiet bekanntzumachen. 

§ 6 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats kann Vor
schriften zur Durchführung dieses Gesetzes erlassen. 

§ 7 

Dieses Gesetz tritt einen Monat naoh seiner Ver
kündung in Kraft. 

iDas vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, 
nachdem der Länderrat von seinem Einspruchsrecht 
keinen ·Gebrauch gemacht hat. 

Frankfurt am Main, den 22. Juni 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 
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EBERGANGSGESETZ 
J 

über die Rechtsstellung der Verwalttmgsangehörigen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Vom 23. Juni 1948. 

[)er Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Geltungsbereich-

(1) Dieses Gesetz ist auf alle Verwaltungsangehö
rigen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes sowie der ihr unterstellten oder angegliederten 
Dienststellen mit Ausnahme der Verwaltungsange
hörfgen des Länderrates anzuwenden. 

(2) Dieses Gesetz ist auf Lohnempfänger, die unter 
die Tarifordnung B für den öffentlichen Dienst (TOB) 
fallen, nicht anzuwenden. 

§ 2 

Allgemeine Grundsätze 

(1) D,le Verwaltungsangehörigen sind ohne Rück·
sicht auf Geschlecht, Glaubensbekenntnis, Rasse, 
Herkunft und politische Ueberzeugung anzustellen. 

(2) Die Verwaltungsangehörigen müssen die für 
ihre Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzen. 
In besonderen Fällen kann mit Zustimmung des 
Personalamtes von dieser Voraussetzung abgewichen 
werden, wenn der Bewerber durch Werdegang oder 
Erfahrung die Gewähr dafür bietet, daß er die ihm 
zu übertragenden Aufgaben erfüllen kann. 

(3) Ausbildung, Prüfung und Auswahl der Be
werber werden durch Ausführungsbestimmungen 
geregelt. 

(4) In allen geeigneten Fällen sollen offene Stellen 
zur Bewel'bung ausgeschrieben werden. 

§ 3 

Apstell-~mgsbehörde 

(1) Anstellungsbehörde und vertretungsbere~htigt 
im Rahmen dieses Gesetzes sind gegenüber den Ver
waltungsangehörigen 

a) des Wirtschaftsrates der Präsident des Wirt
schaftsrates, 

b) des Verwaltungsrates der Vorsitzende des Ver
waltungsrates, 

c) der Verwaltungen und der ihnen unterst~llten 
oder an'gegliederten Dienststellen der zuständige 
Direktor, · 

d) des Personalamts, des Statistischen Amts und des 
Rechtsamts die Leiter dieser Verwaltungsstellen. 

(2) Die Anstelltmgsbehörde kann ihre Befugnisse 
ganz oder teilweise auf die ihr nachgeordneten 
Dienststellen übertragen. 

§ 4 

Begründung des Dienstverhältnisses 

(1) Das Dienstverhältnis wird begründet durch 
Dienstvertrag zwischen der Anstellungsbehörde und 
dem Verwaltungsangehörigen nach Maßgabe der 
folgenden Albsätze: 

(2) Außer für die Verwaltungsangehöligen des · 
Wirtschaftsrates darf ein Dienstverhältnis in den 
folgenden Fällen nur begründet werden, nachdem der 
Verwaltungsrat .dem Vorschlag zugestimmt hat bei: 

a) Stellvertretern der Direktoren der Verwaltungen, 

b) Hauptabteilungsleitern, Abteilungsleitern und 
Unterabteilungsleitern der Obersten Verwaltungs
stellen, 

c) allen anderen Verwaltungsangehörigen, die eine 
Vergütung von Besoldungsgruppe A 1 a der 
Reichsbesoldungsordnung an aufwärts oder nach 
Sondertarif der Tarifordnung A für Bedienstete 
im öffentlichen Dienst (TOA) oder nach 'der all
gemeinen Dienstordnung (ADO) für Angestellte 
:im öffentlichen Dienst, die nicht unter die Tarif
ordnung A fallen, erhalten sollen. 

Zuvor hat das Personalamt das Vorliegen der 
nach diesem Gesetz erforderlichen Voraussetzungen 
festzustellen. 

(3) In allen anderen Fällen muß der Dienstvertrag 
mit den vom Personalamt im Benehmen mit den 
Direktoren festgelegten Bedingungen (Musterver
träge) übereinstimmen. Abweichungen bedürfen der 
Zustimmung des Personalamtes. 

(4) Die Vorschriften in Absatz 2 und 3 gelten auch 
fül' Beförderungen in eine Stelle mit höherem Rang 
oder Grundgehalt. 

(5) Ein Dienstverhältnis ist nur rechtswirksam, 
wenn die durch Beschlüsse des Wirtschaftsrates vor
gesehenen Prüfungsorgane gegen die Anstellung 
keine Bedenken erheben. 

(6) Die Anstellungsbehörden haben von jeder Ein
stellung, Beförderung oder Versetzw1g eines Ver
waltungsangehörigen der Obersten Verwaltungs
stellen in den Wartestand, desgleiChen von jeder 
Beendigung eines Dienstverhältnisses das Personal
amt umgehend zu benachrichtigen. 

,('/) Bei Einstellung der Verwaltungsangehörigen 
der Obersten Verwaltungsstellen hat das Personalamt 
die Befugnisse der Arbeitsämter. 

(8) Die Vorschriften in Absatz 1 und 3 sind auf 
die Beamten der Deutschen Reichsbahn und der 
Deutschen Post nicht anzuwenden. 

§ 5 

Inhalt des Dienstvertrages 

(1) Der Dienstvertrag muß schriftlich abgeschlos
sen werden. Er ist auf Zeit abzuschließen, wenn die 
der.n Verwaltungsangehörigen übertragenen Aufgaben 
von vornherein zeitlich begrenzt sind. 
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(2) Der Dienstvertrag muß enthalten: § 9 

a) die Bezeichnung der Anstellungsbehörde, 

b) den Namen, Vornamen, Geburtstag und Geburts
und Wohnort des Verwaltungsangehörigen, 

c) die Bezeichnung und die Merkmale des über
tragenen Dienstes, 

d) die Bezeichnung der Vergütung nach Art und 
Höhe, gegebenenfalls .die Angabe, ob und in wel
che Planstelle der Verwaltungsangehörige einge
wiesen wird und welche Amtsbezeichnung er iührt. 

e) die Angabe, ob der Vertrag auf Zeit abgeschlossen 
wird, oder . mit welchen Fristen er gekündigt 
werden kann, 

f) die Bezugnahme auf dieses Gesetz, 

g) das Datum und die l.Jnterschriften der Anstellungs
rbehörde und des Verwaltungsangehörigen, 

h) die Zustimmungserklärung des Personalamtes, 
sofern sie nach § 4 Absatz 3 erforderlich ist, 

i) den Dienststempel der Anstellungsbehörde und, 
sofern nach § 4 Abs. 3 die Zustimmung des Per
sonalamtes erforderlich ist, auch dessen Dienst
stempel. 

§ 6 

Planstellen 

Wird der Veiwaltungsangehörige als Beamter in 
eine Planstelle eingewiesen, so kann das Dienstver
hältnis nur durch rechtskräftige Entscheidung in 
einem förmlichen Dienststrafverfahren (§ 17), durch 
Widerruf, sofern ein solcher im Dienstvertrag vor
behalten ist, auf eigenen Antrag des Verwaltungsan
gehörigen (§ 16, Abs. 1) oder durch Ausscheiden auf 
Grund rechtskräftigen Strafurteils (§ 15 Ziff. 6) gelöst 
werden. Die Versetzung in den Ruhestand oder den 
Wartestand richtet sich nach den gesetzlichen Be
stimmungen. 

§ 7 

Dienstbezüge 

Bezüge dürfen einem Verwaltungsangehörigen 
der Obersten Verwaltungsstellen erstmalig nur aus
gezahlt werden, nachdem das Personalamt auf der 
Gehaltsanweisung durch Vermerik bestätigt hat, daß 
der Verwaltungsangehörige gemäß den geltenden 
Vorschriften angestellt oder befördert worden ist. 

§ 8 

Wahrung früherer Rechie 

, (1) Der Dienstvertrag kann mit Zustimmung des 
Personalamtes so gestaltet werden, daß Rechte, die 
gegen einen früheren A11beitgeber erworben worden 
sind, auch in dem neuen Dienstverhältnis ,gewahrt 
bleiben. l 

(2) Einem Verwaitungsangehörigen, der auf 
Grund früheren Dienstes als Beamter einen An
spruch auf Versorgungsbezüge, erworben hatte, 
können diese mit Zustimmung des Personalamtes in 
gleicher Höhe gewährt werden, wie sie ihm im Hin
blick al:tf seinen früheren iDienst nach den Ruhe
,gehaltsbestimmungen unter den gleichen Voraus
setzungen und zum gleichen Zeitpunkt zugestanden 
hätten. Entsprechendes gilt für die Hinterbliebenen
versorgung. 

Berufspflicht 

(1) Jeder Verwaltungsangehörige muß sich bei 
Ausübung seines Amtes ständig bewußt sein, daß 
er nach besten Kräften gerecht und unparteiisch die 
Wohlfahrt des Einzelnen und der Gesamtheit im 
Rahmen seiner Aufgaben zu fö11dern hat. 

{2) Jeder Verwaltungsangehörige ist für die Ge
setzmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen ver-
antwortlich. ' 

(3) Jeder Verwaltungsangehörige ist verpflichtet, 
die ihm übertragene Diensttätigkeit ,gewissenhaft 
wahrzunehmen und sich durch sein Verhalten in und 
außer Dienst· seiner ,,Stellung würdig zu erweisen. 

§ 10 
Staatsbürgerliche Pflicht 

Jeder Verwaltungsangehörige ist verpflichtet, in 
und außer Dienst für die Festigung der demokra
tischen Grundsätze und Einrichtungen einzutreten. 

§11 
Vereinigungsrecht 

Die Verwaltungsangehörigen können sich in Ge
werkschaften und Berufsvereinigungen zusammen
schließen. 

§ 12 

Amtsbezeichnung 

Der Verwaltungsangehörige, der in eine Plan
stelle eingewiesen Iist, führt ldie mit ihr verbundene 
Amtsbezeichnung. 

§ 113 
Anhö_!.ungs- und Beschwerderecht 

{1) [)er Verwaltungsangehörige muß über !Be
schwerden und !Behauptungen tatsächlicher Art, die 
ihm nachteilig \Yerden können, gehört werden. Er 
hat ein Recht auf Einsicht in seine vollständigen 
Personalakten. 

(2) Dem Verwaltungsangehörigen steht gegen 
dienstliche Maßnahmen, die ihm nachteilig sind oder 
von denen er annimmt, daß )sie ihm nachteilig werdeü 
können, die Beschwerde zu. Wird der Beschwerde 
nicht abgeholfen, so entscheidet die Anstellungsbe
hönde. !Wegen eines Verstoßes gegen § 2 Abs. 1 oder 
§ 11 ist weitere Beschwerde beim Personalamt 
)zulässig. Die Zuständigkeit der Dienststrafgerichte 
(§ 17) bleibt unberührt. 

§ 14 

Anwendung von Rechtsvot·schriften 

(1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes 
ergibt, :sind sinngemäß \anzuwenden: 

1. das Deutsche Beamtengesetz vom :26. Januar 1937 
(RGBL. I ·S. 39) in seiner ursprünglichen Fassung 
mit seinen Durchführungsverordnungen und Aus
führungsbestimmungen. 

2. das Besoldungsgesetz vom 16. Dezember 192'7 
(RGBL. I s. 349) mit seinen Ausführungsbestim
mungen (Beso1dungsvorschriften) in der .zuletzt 
geltenden Fassung, der Reichsbesoldungsordnung 
A. B. in der Fassung vom 30. März ,1943 (RGBL. 
I S. 198-232j, 
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3. das Gesetz über die Deutsche faeichsbahn (Reichs
bahngesetz)vom 4. Juli 1939 (RGBL. I S. 1205), 

4. die Besoldungsordnung für die Reichsbahnbe
amten vom 110. ~Januar 1928 (RMinBl. S. 104) nebst 
Ausführungsbestimmungen des Reichsverkehrs
ministers (Besoldungsvorchr.iften für die \Reichs
bahnbeamten) vom 31. März 1928 in der Fassung 
vom 1. November 1943, 

5. die allgemeine Tarifordnung ,für Bedienstete im 
öffentlichen Dienst (ATO) wom 1. November 1943 
(Reich1sbesoldungs Bl. 1944, S. 17), 

6. die Tarifordnung A für Bedienstete !im öffent
lichen Dienst (TOA) vom 1. 'November 1943 
(Reichsbesoldungs Bl. 1944, S. 22), 

7. die tAUgemeine !Dienstordnung (ADO) zur ATO 
vom 30. April 1938 (RGiBL. [ S. 461), 

8. die Allgemeine Dienstordnung (ADO) zur TOA 
vom 30. April 1938 (RGBL. I 6. :476), I 

9. die Allgemeine 'Dienstordnung ,(ADO) für Ange
stellte im öffentlichen Dienst, :die nicht unter die 
Tarifordnung A fallen, vom 10. Mai 1938 (RGBL. 
I S. 512), 

10. die Allgemeine Dienstordnung (ADO) für Ange
stellte im offentliehen Dienst, .die das 18. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben, vom 10. Mai 1938 
(RGBL. I 6. 513) in der jeweils neuesten Fassung 
dieser Ordnungen, 

11. das Gesetz über das Verfahren für !die Erstattung 
von Fehlbeständen an öffentlichem Vermögen 
~Erstattungsgesetz) vom 18. April 1937 (RGBL. I 
IS. :461), 

12. die Verordnung gegen Bestechung und Geheim
verrat nichtbeamteter Personen rvom 3. Mai 1917 in 
der Fassung der Verordnung {Vom 22. Mai 1943 
(RGBL. I IS. 347). 

(2) Soweit !die dn Absatz 1 angeführten Vor
schriften auf nationalsozialistischen oder milita
ristischen Anschauungen beruhen, sind sie nicht 
anzuwenden. Entstehen Zweifel, ob eine Vorschrift 
anzuwenden ist, so hat die Verwaltungsstelle ein 
gemeinsames Gutachten des Personalamtes· und des 
Rechtsamtes einzuholen. Das Gutachten bindet -
unbeschadet einer richterlichen Entscheidung - idie 
Verwaltungsstelle. 

(3) Bei der Anwendung der in Absatz 1 angeführten 
Vorschriften hat der <Grundsatz gleicher Besoldung 
für gleiche Leistung zu gelten. Entsprechendes ~ilt 
für die Gewährung von i Ruhegehalt oder Hinter
bliebenenversorgung. 

(4) Die Verwaltungsangeht>rigen !erhalten Reise
kostenvergütungen nach dem Gesetz rvom 15. Dezem
ber .1933 (RGBL. I IS .. 1017) und Umzugskosten nach 
dem Gesetz vom 3. Mai \1935 (RGBL. I S. 566) und den 
hierzu ergangenen Ergänzungs- ,und Durchführungs
vorschriften. 

§ 15 

Beendigung ·des Dienstverhältnisses 

Das Dienstverhältnis endigt: 

1. durch Tod des Verwaltungsangehörigen, 

2. durch Kündigung, 
3. durch .Zeitablauf, 

4. durch (Widerruf, soweit vorbehalten, 

5. durch Entlassung lflUf Antrag des Verwaltungs
angehörigen (§ 16), 

6. durch Ausscheiden auf Grund rechtskräftigen 
Strafurteils, falls der :Verwaltungsangehörige zum 
Tode, zu einer IZuchthausstrafe oder wegen vor·
sätzlich begangener Tat zu einer Gefängnisstrafe 
rvon mindestens einem Jahr verurteilt !wird. Das 
Gleiche gilt, wenn dem Verwaltungsangehörigen 
die bürgerlichen Ehrenrechte oder \die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Aemter aberkannt 
werden, 

7. durch Entfernung aus dem Dienst im tWege des 
Dienststrafverfahrens (§ 17). 

§ (16 

Entlassung 

(1) Der Antrag eines Verwaltungsangehörigen auf 
Entlassung K§ 15, Ziff. 5) muß der Anstellungsbehörde 
schriftlich erklärt werden. Die Erklärung kann, •so
lange die Entlassungsverfügung dem Verwaltungs
angehörigen noch nicht zugegangen; ist, ohne Zu
stimmung der Anstellungsbehörde hur innerhalb von 
10 Tagen zurückgenommen werden, nachdem sie dem 
Dienstvorgesetzten zugegangen ist. Dem Antrag muß 
entsprochen werden. Die Entlassung ·kann jedoch 
so lange hinausgeschoben werden, bis der Verwal
tungsangehörige seine Dienstgeschäfte ordnungsge
mäß erledigt hat. 

(2) Die !Versetzung in den /Wartestand, in den 
Rul;J.estand, die iKündigung und die 'Entlassung der 
in § 4 Abs. 2 genannten Verwaltungsangehörigen 
kann nur auf Antrag der (Anstellungsbehörde mit 
Zustimmung des IVerwaltupgsrates erfolgen. lDies gilt 
nicht für Verwaltungsangehörige des !Wirtschafts
rates. 

§ 117 

Dienststrafen 

Ueber das Dienststrafverfahren werden besondere 
Bestimmungen getroffen. 1 

§ 18 

AusführUilgsbestimmungen 
(1) Ausführungsbestimmungen erläßt der Verwal

tungsrat auf Vornchlag des !Personalamtes. 

(2) Soweit sich Ausführungsbestimmungen nur 
auf die besonderen Verhältnisse der 1 Deutschen 
Reichsbahn .oder der Deutschen Post erstrecken, 
werden sie vom Präsidenten der 'Deutschen Reichs
bahn oder vom Direktor der :Verwaltung für Post und 
Fernmeldewesen im Benehmen mit dem Personalamt 
erlassen. 

§ 19 

·lnkraftreten· 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung !in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderr·ats hiermit ver~ündet. 

Frankfurt am Main, den 23. Juni 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 
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GESETZ 
über das Personalamt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Vom 23. Juni 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Als Verwaltungsstelle des Vereinigten Wirt
l":chaftsgebietes wird das Personalamt der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes errichfet. 

(2) Der Leiter des Personalamtes wird von dem 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats ues Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes ernannt und ist ihm für seine 
gesamte Amtsführung verantwortlich. Er darf sich 
in der Oeffentlichkeit parteipolitisch nicht betätigen. 

(3) Das Personalamt untersteht der Dienstaufsicht 
des Vorsitzenden des Verwaltungsrates. 

§ 2 

(1) Für die Regelung des Personalwesens des 
öffentlichen Dienstes bei der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes ist das Personalamt in 
Gesetzgebungsfragen und, soweit nicht eine andere 
Verwaltungsstelle des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
sachlich zuständig ist, in Verwaltungsfragen zu
ständig. Dies gilt nicht für das Personal des Länder
rates. 

(2) ,zur Regelung des Personalwesens im Sinne 
des Absatzes 1 gehören insbesondere: 

.,1. Anstellung einschließlich Vor- und Ausbildung; 

2. Dienstpflichten und Folgen ihrer Verletzung; 

3. Beschwerden dn Personalangelegenheiten; 

4. Beförderung, Versetzung in eine andere Tätigkeit 
oder in den Warte- oder Ruhestand, Beendigung 
des Dienstverhältnisses; ' 

5. Urlaub, Fürsorge, Versorgung und Versicherung; 

6. Einschränkung der politischen und wirtschaft
lichen Betätigung der Verwaltungsangehörigen; 

7. Besoldung, Vergütung, Einstufungen und Dienst
bezeichnu~gen. 

(3) Bei allen Angelegenheiten, die finanzielle Aus
wirkungen haben können, insbesondere bei allen 
Angelegenheiten, die sich auf die Versorgung, Besol
dung, Vergütung und Einstufufrg, beziehen, ist der 
Direktor ,der Verwaltung für Finanzen von Anfang 
an zu beteiligen. '. 

• § 3 

(1) !Das Personalamt hat die Durchführung und 
Wahrung der Vorschriften über das Personalwesen 
durch die Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes und ihre einzelnen Verwaltungsstellen zu 
überwachen und auf ihre einheitliche Handhabung 
hinzuwirken. I · I 

(2) Stellt das Personalamt Verstöße gegen Vor
schriften fest, so sind diese ·von der beteiligten Ver
waltungsstelle zu 1beheben. Bei Meinungsverschieden
heiten entscheidet der [Vorsitzende des Verwaltungs
rates. 

1§ 4 

.Der Leiter des Personalamtes hat dem Vorsitzen
den des Verwaltungsrates zum Ende eines jeden 
Halbjahres einen Tätigkeitsheracht zu erstatten, der 
zu rveröffentlichen ist. 

§ 5 

Das Personalamt hat auch die !Aufgaben durch
zuführen, die ihm sonst durch Gesetz, den Verwal
tungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes oder 
dessen Vorsitzenden übertragen werden. 

§ 6 

-(1) 1Die Verwaltungsstellen der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes haben die vom Per
sonalamt zur Durchführung seiner Aufgaben für 
erforderJ.,ich erachteten Auskünfte zu erteilen. Bei 
Meinungsverschiedenheiten über die Auskunftspflicht 
entscheidet der Vorsitzende des Verwaltungsrates. 

(2) Das Personalamt kann die zur Durchführung 
seiner Aufgaben erforderlichen Beweise erheben und 
Zeugen und Sachverständige vernehmen. Die Vor

-schriften der Zivilprozeßordnung in der Fassung vom 
8. ,November 1933 (RGBL. I S. 821) .sind entsprechend 
anzuwenden. · 

§ 7 

(1) Beim Personalamt wird ein Personalamtsaus
schuß aus dem Leiter des Personalamtes und aus vier 
ehrenamtlichen Mitgliedern, die je einen Stellver
treter haben, gebildet. 

(2) Die Mitglieder müssen mindestens 35 Jahre alt 
sein. 'Sie und ihre Stellvertreter werden für einen 
Zeitraum von drei Jahren vom Verwaltungsrat 
ernannt. 

(3) Je ein Mitglied ist auf Vorschlag des Gewerk
schaftsbundes und der Gewerkschaft für Verwaltung 
und öffentliche Betriebe zu ernennen, die zwei 
weiteren Mitglieder müssen in den Fragen des öffent
lichen Dienstes erfahrene Verwaltungsange hörige.~ der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes sein. 

(4) Der Personalamtsausschuß ist zu allen Fragen 
des Personalwesens zu hören, die von grundsätzlicher 
oder allgemeiner Bedeutung sind. 

(5) Die Verwaltungen sind berechtigt, ihre Auf
fas~ungen dem Personalamtsausschuß schriftlich 
oder mündlich darzulegen. 

§ 8 
Der Verwaltungsrat erläßt auf Vorschlag des 

Personalamtes die Ausführungsbestimmungen. 

§ 9 

Dieses Gesetz tritt mit seirier Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrats hiermit verkündet. · 

Frankfurt am Main, den 23. Juni 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 
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GESETZ 
über Leitsätze für die Bewirtschaftung· und Preispolitik nach der Geldrefonu. 

Vom 24. Juni 1948. 

Aus dem Zusammenbruch der Kriegswirtschaft 
hat sich ein Zustand ergeben, der die wirtschaftlichen 
Energien gelähmt, sie in eine dem Gemeinwohl 
schädliche Richtung gelenkt und zu großen sozialen 
Ungerechtigkeiten geführt hat. Die Geldreform soll 
diese unheilvolle Enwicklung überwinden helfen, in .. 
dem sie die natürliche Beziehung zwischen Lei
stung und Gegenleistung wiederherstellt, damit den 
Bezieher von Arbeitseinkommen zum bevorzugten 
Käufer macht und so die Voraussetzungen für eine 
Steigerung der Arbeitsleistung und der Produktion 
schafft. Indem die Kaufkraft im wesentlichen auf 
den Betrag der in der laufenden Erzeugung ent
stehenden Arbeitseinkommen beschränkt wird, wird 
die bisher durch die großen Geldhorte aufgeblähte 
Nachfrage auf ihr berechtigtes Ausmaß zurückge
führt. Zugleich wird das Warenang~bot durch' Auf
lösung der gehorteten Bestände vergrößert. Die bis
herigen dnflationistischen Tendenzen werden unter
bunden. 

Das aus der Vergangenheit stammende, kaum 
noch wirksame Zwangssystem kann daher, insbe
sondere unter Berücksichtigung des anlaufenden 
Marshallplans, aufgelockert, der Markt stärker zur 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit in Erzeugung und 
Verteilung eingesetzt werden. Die wirtschaftlichen 
und s9zialen Notwendigkeiten gehen somit Hand in 
Hand, da eine bessere Versorgung der breiten Mas
sen nicht ohne Anspannung aller produktiven 
Kräfte, eine vollständige Ausnutzung aller produk
tive Kräfte nicht ohne bessere Versorgung der 
breiten Massen möglich ist. Daraus folgt, daß die 
Wirtschaftspolitik wirtschaftliche und soziale Ge
sichtspunkte in gleicher Weise in Betracht zu ziehen 
h~ . 

Die Auflockerung des staatlichen Warenvertei
lungs- und Preisfestsetzungssystems findet ihre 
G~nze dort, wo es darauf ankommt 

t. den Schutz des wirtschaftlich Schwächeren zu 
gewäbrlelsten, 

2. die Durchführung von Wirtschaftsprogrammen 
im öffentlichen Interesse sicherzustellen, 

3. die Ausnutzung einer Mangellage durch mono
politische Einflüsse zu unterbinden. 

Um die damit umrissenen Aufgaben zu erfülle11 
und dadurch 'Zugleich die Grundlage für eine die 
Stabilität· der neuen .Währung sichernde Geld- und 
Kreditpolitik schaffen zu können, bedarf die Wirt
schaftsverwaltung in der Übergangszeit ausreichen
der Eingriffsmöglichkeiten, die eine schnell und 
nachdrücklich wirkende Lenkung der vorher nicht 
übersehbaren wirtschaftlichen Vorgänge im Rah
men der nachfolgenden Leitsätze und zu deren Ver
wirklichung gestatten. 

Der Wirtschaftsrat hat daher das folgende 

Gesetz 
beschlossen. 

A1·tikel I 

Für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach 
der Geldreform werden die aus der Anlage ersicht
lichen Leitsätze, die einen Bestandteil des Gesetzes 
bilden, aufgestellt. 

Artikel II 

Der zuständige Direktor wird beauftragt, im 
Rahmen dieser Leitsätze (Artikel I) 

1. die erforderlichen Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Bewirtschaftung nach Maßgabe des Bewirt
schaftungsnotgesetzes zu treffen, 

2. die Waren, Warengattungen,· Güter und Leistun
gen im einzelnen zu bestimmen. die' von den 
Preisvorschriften freigestellt werden sollen, wobei 
er Preisvorschriften auf Zeit oder Dauer außer 
Kraft oder wieder in Kraft setzen kann, 
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Artikel III 

Zur Überwachung und Beratung des Direktors 
hinsichtlich der Einhaltung seines Auftrages wird 
ein Ausschuß aus fünf Mitgliedern des Wirtschafts
rats und drei Mitgliedern des Länderrats gebildet. 
Der Direktor gibt dem Ausschuß von allen grund
sätzlichen Maßnahmen unverzüglich Kenntnis. Der 
Ausschuß berät den Direktor auf dessen Wunsch vor 
dem Erlaß grundsätzlicher Maßnahmen. 

Al'tikel IV 

Dieses Gesetz tritt zugleich mit dem Inkraft-

treten der gesetzlichen Regelung der Geldreform in 
Kraft und am 31. Dezember 1948 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmurig 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfmt am Main, den 24. Juni 1948 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 

Anlage 
zum. Gesetz iiber Leitsätze fiir die Bewirtschaftung und Pt·eispolitik nach der Gehlreform. 

Leitsätze fiir die Bewirtschaftung und Preispolitik !'laeh der Geldreform. 

I. 
1. Der Freigabe aus der Bewirtschaftung ist vor 

ihrer Beibehaltung der Vorzug: zu geben. 
2. Die Hauptnahrungsmittel und die Rohstoffe, die 

eine wesentliche Grundlage für die gewerbliche 
und landwirtschaftliche Gütererzeugung bilden, 
sind zur Erzielung eines planmäßigen Einsatzes 
dieser GUter weiterhin zu bewirtschaften. 

3. Die Freigabe von Getreide und Getreideerzeug
nissen, Milch und Milcherzeugnissen, Kartoffeln, 
Fleisch und Fett, von Kohle, Eisen und Stahl aus 
der Bewirtschaftung bedarf in jedem Fall der 
vorherigen Genehmigung durch den Wirtschaftsrat. 

4. Textilwaren, die der Bekleidung dienen, Schuhe 
und Seife können als für den unmittelbaren 
menschlichen Bedarf lebensnotwendig einer Ver
brauchsregelung unterworfen bleiben. 

5. Wenn und insoweit eine Bewirtschaftung von 
Rohstoffen, Halb- und Fertigerzeugnissen der 
gewerblichen Wirtschaft unterbleibt, kann durch 
Lieferanweisungen, ·durch Herstellungsgebote und 
-verbote eine für die gesamte Volkswirtschaft und 
insbesondere für den Bedarf der Bevölkerung 
notwendige Fertigung und Auslieferung sicher
gestellt werden. 

G. Die Einschaltung des Behördenapparates bei der 
Durchführung der Bewil'tschaftung ist auf ein 
Mindestmaß einzuschränken. An die Stelle des 
Bezugschein-Systems mit individueller Bedürfnis
prüfung tritt die allgemeine Bezugskarte (Punkt
karte), die je nach der Vorratslage durch all
gemeine Aufrufe zum Bezuge der bewir,tschafteten 
Güter berechtigt. Die allgemeine Bezugskarte ist 
durch Sonderbezugskarten für besonders not
leidende Bevölkerungskreise (z. B. Flüchtlinge, 
Ausgebombte) und für die Ausstattung bestimmter 
Berufsgruppen (z. B. mit Arbeitskleidung und 
Arbeitsschuhen) zu ergät~zen. Die Uebertragung 
von Kontingenten kann zugeiassen werden. 

II. 
1. Der Freigabe der Preise ist vor der behörd

lichen Festsetzung der Vorzug zu geben. 
2. Die Preise für die Hauptnahrungsmittel und die 

Rohstoffe, die eine wesentliche Grundlage für die 

gewerbliche und landwirtschaftliche Güter
·erzeugung bild6n, sowie die Mieten und Verkehrs
tarife sind behördlich festzusetzen. 

3, Die Festsetz~mg und die Freigabe der Preise für 
Getreide und ' Getreideerzeugnisse, Milch und 
Milcherzeugnisse, Kartoffeln, Fleisch und Fett, 
für Kohle, Eisen, StahL Gas und Elektrizität be
darf · der vorherigen Genehmigung 'durch den 

' Wirtschafts rat., 
4. Wo Preise behördlich gebunden werden, sind sie 

als Höchstpreise festzusetzen. Die Höchstpreise 
müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Kosten eines wirtschaftlich geführten Betriebes 
stehen. Auf einen möglichst niedrigen Endpreis , 
der Fertigerzeugnisse ist Bedacht zu nehmen. 

5. Alle Preise - auch die freigegebenen - sind 
behördlich zu überwachen. Wer Höchstpreise 
überschreitet oder wirtschaftliche Ueberlegen
heit oder ein im Verhältnis zur Nachfrage ge
rin~es Angebot mißbraucht oder wer Waren 
zunickhält in der Absicht, die Preise zu steigern, 
ist streng zu bestrafen. Insoweit gesetzliche 
Grundlagen hierfür nicht vorhanden sind, sind 
dem Wirtschaftsrat unverzüglich dle erforder
lichen Gesetze vorzulegen. 

III. 
So\veit der Staat den Verkehr mit Waren und 

Leistungen nicht regelt, ist clern Grundsatz des 
Leistungswettbewerbs Geltung zu verschaffen. 
Bilden sich wirtschaftliche Monopole, so sind sie zu 
beseitigen und bis dahin staatlicher Aufsicht zu 
unterstellen. Der Entwurf eines dahingehenden 
deutschen Gesetzes ist dem Wirtschaftsrat alsbald 
vorzulegen. 

IV. 
Der Kreditpolitik ist von der Verwaltung für 

Wirtschaft im engen Einvernehmen mit den sonst 
dafi.ir verantwortlichen ·Stellen besondere Atlfmerk
samkeit zu schenken. 

V. 
Es \st darauf hinzuwirken, daß mit der Lockerung 

der Bewirtschaftung und der Preisbildung eine ent
sprechende Lockerung der Lohnbild1.mg verbunden 
wird, 
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ANORDNUNG 

über Pt•eisbildung und Preisüberwachung 
nach der Währungsreform. 

Vom 25. Juni 1948. 

Auf Grund des Gesetzes über Leitsätze für 
die Bewirtschaftung· und Preispolitik nach der 
Geldreform 'vom 24. Juni 1948 (Ges.- u. Verordq.
Bl. 1948, S. 59) und den § 2 des Übergangsgesetzes 
über Preisbildung und Preisüberwachung (Preis
gesetz) vom 10. April 1948 (Ges.- u. Verordn.-Bl. 
S. 27) wird angeordnet: 

Höchstp1•eisvorschriften 
§' 1 

Die bei Inkrafttreten dieser 
nachstehend aufgeführte Waren 
geltenden Preisvorschriften sind . 
vorschritten anzuwenden: 

Anordnung für 
und Leistungen 
als Höchstpreis-

1. landwirtschaftliche Erzeugnisse, Nahrungs- und 
Genußmittel mit' den in'der Anlage 1 aufgeführ
ten Ausnahmen; 

2. Steinkohle, Steinkohlenkoks, Steinkohlenbriketts 
und Rohbraunkohle, Braunkohlenkoks und Braun
kohh~nbriketts einschließlich Pechkohle; 

3. Elektrizität, Gas und Wasser; 
4. Düngemittel für die Landwirtschaft aus Phosphor, 

Stickstoff, Kalk und Kali, Schädlingsbekämpfungs
und Pflanzenschutzmittel, Erdöl, Petroleum, 
flüssige Treibstoffe aus Erdölen und Kohlen und, 
soweit sie bewirtschaftet werden, Seife, Wasch
mittel und Waschhilfsmittel; 

5 .. Insulin, Penicillin und Erzeugnisse des ortho
pädischen Gewerbes; 

6. Eisenerze, Schrott, Roheisen, Walzwerks- und 
Schmiedeerzeugnisse der Eisen schaffenden In
dustrie, Demontage- und Verschrottungsarbeiten; 

7. Mieten und ;pachten für Grundstücke und Räume 
jeder Art (einschließlich der Preise für Ueber
nachtungen); 

8. Filmverleih und Eintrittspreise für Filmtheater; 
9. Beförderung mit Fahi·zeugen jeder Art, soweit 

§ 2 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 und § 7 Ziff. 1 und 2 
nichts anderes bestimmen. 

Fest- und Mindestpreisvorschriften 
§ 2 

(1) Als Festpreisvorschriften sind· anzm.venden: 

I. die bestehenden Festpreisvorschriften über fol
gende landwirtschaftliche Erzeu'gnisse: I 
Getreide, Getreideerzeugnisse, Kartoffeln und 
Oelsaaten, Zucker, Butter und Hefe; 

2. in der Binnenschiffahrt die durch Beschluß 
der Frachtenausschüsse festgesetzten Entgelte, 
der Tarif des Reichsschleppbetriebes, die Tarife 
·für die Schiffahrts- und· Hafenabgaben auf 
Binnenwasserstraßen; 

:J. der Reichskraftwagentarif für den Güter
fernverl{ehr mit Kraftfahrzeugen; 

4. der Einheitstarif auf Grund des § I der Ver
·ordnung über die Versicherung von Kraft
fahrzeugen vom 14. Februar 1938 (Reichs
gesetzbl. I S. 200) in der am 20. Juni 1948 gel
tenden Fassung. 

5. die deutsche Arzneitaxe in der am 15. ,mgust 
1947 geltenden FassUng. 

(2) Als Mindestpreisvorschriften sind die bestehenden 
Vorschriften tiber Mindestpreise für Zucl<errüben 
und den Mindestauszahlungspreis für Milch an
;zuwenden. 

(3) Als Fest- und Mindestpreisvorschriften sind die 
bestehenden l:<'est- und Mindestpreisvorschriften 
für Schlachtvieh anzuwenden. 

Nichteisenmetalle uml Holz 

§ 3 

Für Nichteisenmetalle und Holz gelten bis zur 
Bekanntmachung neuer Preise die bisherigen Preis
vorschriften. Die neuen Preise für Nichteisenmetalle 
können im Wege des Verwaltungserlasses bekannt
gegeben werden. 

' Nichtanwendung 'von Preisvorschl'iften 
§ 4 

(1) Für alle in den §§ 1 bis 3 nicht genannten sowie 
die in der Anlage aufgeführten Waren und Lei
stungen sind unbeschadet der Bestimmung des 
§ 7 folgende Vorschriften, soweit darin Preise, 
Preisbestandteile, Ent.gelte, Zahlungs- oder Liefe
·rungsbedingungen geregelt sind, nicht mehr an
zuwenden: 
1. die Verordnung über' das Verbot von Preis

erhöhungen vom 26. November 1936 (Reichs
gesetzbl. I S. 955); 

2. die Vorschriften, die von den mit der Preis
bildung beauftragten Stellen auf Gründ des 
Preisgesetzes vom 10. April. 1948 (Gesetz- tilid 
Verordnung,>bl. S. 27), des Gesetzes zur'.Durch
führung' des Vierjahresplanes - Bestellung 
eines Reichskommissars für die Preisbildung
vom 29. O!~:tober 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 927), 
oder auf· Grund vor seinem. Inkrafttreten 'gel
tender Rechtsgrundlagen erlassen sind; 

3. die von den früheren Organisationen des 
Reichsnährstandes, den Reichsstellen, Wirt
schafts- oder Fachgruppen erlassenen Preis
vorschriften; 

4. die in § 15 Abs. 3 des Preisgesetzes vom 
10. April 1948 bezeichneten Vorschriften. 

(2) Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft be
stimmt im Eilwernehmen mit dem sachlich 'zu
ständigen Direktor, für welche Güter oder Lei
stungen Preisvorschriften auf Grund des Preis
gesetzes vom 10, ·April 1948 wieder anzuwenden 
sind. 

Meldepflichten 
§ 5 

(1) Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft kann 
Vereinigungen von· Industrie- und Handelskam
merti sowie im Einvernehmen mit dem Wirt
schaftsminister des Landes Industrie- und Han
delskammern oder andere von ihm zu bestimmende 
Stellen ·verpflichten, ihm über den jeweiligen 
Preisstand solcher Gütei· und Leistungen zu be
richten, die die Lebenshaltungskosten wesentlich 
be12influssen können. Zur Durchführung dieser 
Aufgaben können diese Stellen von Betrieben und 
Unternehmungen ihres Arbeitsbereichs die Aus
künfte verlangen, die ihnen zweckmäßig er
scheinen, 
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(2) Der Dir~ktor der Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten kann an_der~ nicht 
behördliche Stellen anweisen, ihm innerhalb 
seines Sachbereichs gemäß Absatz 1 zu berichten. 

(3) Die· Einzelheiten - regelt der zuständige Direktor 
durch Verwaltungserlaß. 

(4) Die Vorschrift des § 8 des Preisgesetze's bleibt im 
übrigen unberührt. 

Schlußbestimmungen 

§ 6 

Können sich bei behördlich angeordneten Liefer
auflagen und Lieferanweisungen Lieferer und Ab
nehmer über den Preis nicht einigen, so sind die 
Vorschriften der Verordnung über die Preise bei 
öffentlichen Aufträgen (VPÖ) vom 11. August 1943 
(Reichsgesetzbl. I S. 482) anzuwenden. 

§ 7 

Von den Vorschriften dieser Anordnung" un
berührt bleiben: 

1. die Bestimmungen über die Tarife für den_ Eisen
bahnverkehr; 

2. die Bestimm1,1ngen über die Tarife im Bereiche 
der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen; 

3. die Verordnung über die Preise bei öffentlichen 
A;ufträgen (VPÖ) vom 11. August 1943 (Reichs
gesetzbl. I S. 482) und die Verordnung über die 
Preisermittlung auf Grund der Selbstkosten bei 

Frankfurt am Main, den 25. Juni 1948. 

Leistungen -für öffentliche Auffraggeber vom 
15. November 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 1623) und 
die Anlage zu dieser Verordnung (LSÖ) in- der 
Fassung der Aenderungsverordnung vom 12. Fe
bruar 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 89), soweit ihre 
AnwendJlng für öffentliche Aufträge - vor
geschrieben ist; 

4,. Baupreisvorschriften, soweit sie für öffentliche 
oder mit öffentlichen Mitteln finanzierte Auf
träge gelten; 

5. die Verordnung über Preisbindungen vom ·23; No
vember 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 1573) _und § 25 
der Verordnung vom 4. September 1939 (Reichs
gesetzbl. I S. 1609); 

6. die Preisvorschriften, die für eingefühi·te ode1· 
auszuführende Waren und Leistungen gelted; 

7. Preisbestimmungen, die in Steuergesetzen oder 
sonstigen von der Finanzverwaltung erlassenen 
Vorschriften enthalten sind; 

8. die Vorschriften übe~· die öffentlich-rechtlichen 
Gebühren und Beiträge sowie die Entgelte der 
Ärzte, Zahnärzte, Dentisten, Architekten, Rechts
anwälte und Notare, Wirtschaftsprüfer, Wirt
schafts- und Steuerberater, Ingenieure sowie son
stiger Berufsgruppen, die Gebühren erheben. 

§ 8 
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung ln 

Kraft. 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrates 
Dr. Pünder , 

Der Direktor 
der 'V;erwaltung für Er
nährung, Landwirtschaft 

und Forsten 
D r. Sc h 1 an g e -
Schöningen 

Der Direktor 
der Verwaltung für 

Wirtschaft 1 

Dr. Ludwig Er h a.r d 

Der Direktor Der Direktor 
der Verwaltung für 

Post und 
Fernmeldewesen 
Schuberth 

Der Direktor 
der Verwaltung für 

Finanzen 
Hartmann 

der Verwaltung für 
Vel'kehr 

In Vertretung 
D r. S c h i 11 e r 

Anlage LISTE 

der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Nahrungs- und 
Genußmittel inländischer Herkunft, auf die gemäß 
§§ 1 und 4 Preisvorschriften bis auf weiteres keine 
Anwendung finden: 

1. Frisches Obst und Gemüse 
2. Gefrierobst und Gefriergemüse 
3. Trockenfrüchte 
4. Wildfrüchte, Pilze und Erzeugnisse darau~ 
5. Blumen-, Zier-, Heil- und Gewürzpflanzen 
6. Gartenbaumschulerzeugnisse 
7. Jungpflanzen (Setzlinge) 
8. Gespinstpflanzen 
9. Korbweiden und Weidenstöcke 

10. Schilfrohr, Binsen 

11. Weinreben 
12. Heu, Stroh und Futterkalk 
13. Spezialfutter für Geflügel, Hunde und Kleintiere 
14. Lebende Tiere aller Art mit Ausnahme von Rind

vieh ohne Gangochsen, von Schweinen, Schafen 
und Schlachtpferden 

15. Geschlachtete Tiere mit Ausnahme von R'ndvieh 
Sch~einen, Schafen uhd Pferden 

16. Wild und Wildgeflügel 
17. Süßwasserfische 
18. Schalentiere und Krebse 
19. Bienenhon-ig und Bienenwachs 
20. Eier 
21. Rohfedern 
22. Speisen in Gaststätten, soweit hierfür nicht durch 

die Preisbildungsstellen nach zentraler Weisung 
_Preise festgesetzt :werden 
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MILITÄRREGIERUNG- DEUTSCHLAND 
Britisches 

Kontrollgebiet 
Ainerikanisches 
Kontrollgebiet · 
Gesetz Nr. 60 I Verordnung Nr. 129 

Errichtung der Bank Deutscher Länder 
Um im allgemeinen Interesse die bestmögliche 

Verwendung der Geldmittel im Tätigkeitsbereich. der 
angeschlossenen Landeszentralbanken herbeizufüh
ren, die Währung sowie das Geld- und Kreditsystem 
zu festigen und die Geschäftstätigkeit der angeschlos
senen Landeszentralbanken in Uebe~·einstimmung. zu 
bringen, sind die Militärgouverneure und Ober
befehlshaber der amerikanischen und der britischen 
Zone übereingekommen, die Bank Deutscher Länder 
zu errichten. 

Die amerikanische Militärregierung führt dieses 
Uebereinkommen in der. amerikanischen Zone durch 
Verkündung des Gesetzes Nr. 60 aus. Es wird daher 
hiermit folgendes angeordnet: 

ARTIKEL I 
. Rechtsform und Sitz der Bank 

1. Durch diese Verordnung wird die Bank Deutscher 
Länder - nachstehend ,;Bank" genannt - als Kör
perschaft des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in 
Frank.furt am Main errichtet. · . . . 

2. Sofern in dieser Verordnung nichts anderes vor
gesehen ist, beschränkt sich die Banktätigkeit der 
Bank auf Geschäfte mit angeschlossenen Landes
zentralbanken, mit Zentralbanken oder entsprechen
den Einrichtungen anderer deutscher Länder' un:d· 
des Auslandes, und mit der Zweizonen-Wirtschafts
verwaltung. 

3. Sofern hierin oder sonst in gesetzlichen Bestim
mungen nichts anderes vorgesehen ist, ist die Bank 
nicht den Anweisungen irgendwelcher poh'.ischPn 
Körperschaften oder öffentlichen SteHen außer Ge
l'ichtsbehörden unterworfen. 

4. Die Bank unterliegt nicht den Bestimmungen 
des Reichsgesetzes übe_r das Kreditwesen. 

5. Die Ban!~: unterhält keinerlei Zweigniederlassun
gen, Tochtergesellschaften oder angeschlossene 
Unternehmungen. 

ARTIKEL Il 
Verhältnis zu der alliierten Bankkommission 

6. Bei der Festsetzung der allgemeinen Bankpolitik 
unterliegt der Zentralbankrat den gegebenenfalls 
von der Alliierten Bankkommission erlassenen An
ordnungen. 

7. Die Bank hat der Alliierten Bankkommission die 
von dieser verlangten Berichte und Auskünfte zu 
geben. 

ARTin:EL III 
Aufgaben und Geschäftstä~igkeit 

8. Die Bank erhält, wenn eine entsprechende An
weisung der zuständigen Alliierten Behörden ergeht, 
den Charakter einer allein berechtigten Notenbank 
und unternimmt nach MaßgaJ)e der vorgenannten 
Anweisung die Ausgabe von Banknoten und auch 
von Münzen innerhalb ihr'es Zuständigkeitsgebietes 
und setzt sie in Umlauf. 

MILITARY GOVERNMENT-GERMANY 

United States Area 
of Control 

Law 60 I 
British Zone 

of Control 
Orclinance 129 

Establishment of a Bank Deutscher Läi1der 

WHKREAS the Military Gqvernors .and Comman
ders-in-Chief of the United States and British Zones 
have agreed to establish a Bank Deutscher Länder 
in order to promote in the common interest the best 
use of the financial resources of the area served by 
the member Land Central Banks, to strengthen the 
currency and credit system and to co-ordinate the 
activities of the said Central Banks; 

And WHEREAS United States Military Govern
ment ist ptomulgating Law No. 60 for the United 
States Zone in order to give effect to this egreement'; 

NOW IT IS HEREBY ORDEREDAS FOLLOWS: 

ARTICLE I 
Legal Status and Seat of the Bank 

1. A Bank Deutscher Länder (hereinafter referred 
to as the "Bank'') is hereby 'established as a juri,dical 
person under public law with its place of business 
and legal seat in Frankfurt. 

2. Except as otherwise provided herein, the banking 
activities of the Bank shall be limited to transaetions 
with member Land Central Banl~:s, Central Banks of 
other German Länder, and of foreign count.ries or 

·theit equivalent and the Bizonal Economic Admini
stration. 

f 

3 Except as otherwise provided herein or by Law, 
t.he or Bank shall not be subject t.o the instructions 
of any political body on public non-judicial agency. 

4. The Bank shall not be subject to the provisions 
of the Reichsgesetz über das Kreditwesen (German 
Banldng Act). 

5. The Bank shall not maintain any branches or 
subsidiaries or affiliates. 

ARTICLE II 
Relations to the Allied Bank Commission 

6. In determining the policies of the Bank, the 
Board of Directors shall be subject to such directions 
as may be issued by the Allied Bank Commission. 

7. The Bank shall submit to the Allied Bank Com
mission such reports and information as the Commis

. sion may require. 

ARTICLE lU 
F,uuctions and Business Activities 

8. The Bank shal!, on the direction of ,the appro
priate Allied authorities, become the exclusi ·" bank 
of issue and, subject to such direction, may issue ai1d 
distribute bank notes and coins within the area of 
its competence. 



Seite 2 Beilage zum Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrate~ 

9. Die Bank pflegt Zahlungsfähigkeit und Liqui
dität der angeschlossenen Landeszentralbanken. 

10. Die Bank bestimmt die gemeinsame Bankpolitik 
und sichert größtmögliche Einheitlichkeit in der 
Bankpolitik in den verschiedenen Ländern. 

11. a) Die Bank kann Anweisungen für die all
gemeine Kreditpo1itik einschließlich der 
Zins- und Diskontsätze und der Offenmarkt
politik der angeschlossenen Landeszentral
banken erlassen. 

b) Die Zins- und Diskontsätze der einzelnen 
Landeszent~·albanken können voneinander 
abweichen. 

c) Die Bank ist befugt, die Haltung von Min
destreserven der sonstigen Kreditinstitute 
zu regeln. Die entsprechenden Anordnun
&en werden von den angeschlossenen Lan
deszentralbanken erlassen. 

12. Die Bank übernimmt und bewirkt den gesam
ten bankmäßigen Zahlungsausgleich zwischen den 
Ländern. Dieset· Zahlungsausgleich ist über die Kon
ten der angeschlossenen Landeszentralbanken bei der 
Bank durchzuführen. 

13. Die Bank kann mit Zentralbanken ·folgende 
Geschäfte betreiben: -

a) Nach Maßgabe der bestehenden gesetzliehen 
Beschränkungen Devisen, Gold, Silber und 
Platin kaufen und verkaufen; 

b) Einlagen annehmen; 

c) Wechsel rediskontieren; 
d) Darlehen gewähren gegen 

1. Wechsel; 
2. Schatzwechsel und Schuldverschreibun

gen der Zweizonen-Wittschaftsverwal
tung oder eines jeden Landes innerhalb 
des Zuständigkeitsgebietes der ange
schlossenen_ Landeszentralbanken; 

3. festverzinsliche Schuldverschreibungen, 
die die angeschlossenen Landeszentral
banken im Wege des Offenmarktgeschäf
tes erworben haben; 

e) Einri<;htungen zur Aufbewahrung und Ver
waltung von Wertpapieren und Wertgegen
ständen zur Verfüguhg stellen. 

14. Die Bank ist befugt, 
a) für die Zweizonen-Wirtschaftverwaltung 

unentgeltlich Finanz- und Kassengeschäfte 
zu erledigen, . insbesondere Einlagen anzu
nehmen, Schatzwechsel und festverzinsliche 
Schuldverschreibungen zu kaufen und zu 
verkaufen, sowie Einrichtungen für den 
Zahlungs- und Uebenveisungsverkehr und 
für die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertgegenstärlden und Wertpapieren zu 
Verfügung zu stellen; 

b) der Zweizonen-Wirtschaftsverwaltung kurz
fristige Vorschüsse auf bestimmte künftige 
Einnahmen zu gewähren; solche Vorschüsse 
dürfen den Betrag von 300 Millionen Reichs:
mark nicht überschreiten, es sei denn, der 
Zentralbankrat erhi:iht diesen Betrag auf 
Grund einer von drei Vierteln seiner Mit
glieder gefaßten Entschließung auf 500 Mil
lionen Reichsmark; 

9. The Bank shall promote the solvency and 
liquidity of the member Land Central Banks. 

10. The Bank shall establish common policies with 
respect to banking and shall ensure, as far as pos
sible, the maximum uniformity in banldng policies 
wit.hin the several Länder. 

11. (a) The Bank may issue directions for the 
general regulation of bank credit, including 
interest. and discount rates and open market. 
operations of the member Land Central 
Banks. 

(b) Interest and discount rates may differ as 
among the membcr Land Central Banks. 

(c) The Bank may regulate the establishmet1t 
of minimum reserve requirements for in~ 
dividual banks. Such regulations shall be 
issued by the member Land Central Banks. 

12. The Bank shall assume anci effect the entire 
Settlement of bank balances resulting from t.ransfers 
bet.ween the Länder. This settlement of balances 
shall be accomplished through the accounts of the 
member Land Central Banks wilh the Bank. 

13. The Bank may engage in the following trans- · 
aetions with Central Banks:-

(a) Purehase and sell foreign exchange and gold, 
silver and platinum, subject to existing legal 
restrictions; 

0;>) Accept deposits; 
(c) Redis.count bills of exchange; 
(d) Grant loans against:-

(1) Bills of Exchange; 
(2) Treasury Bills and Securities issued by the 

Bizonal Economic Administration or by any 
Land within the area of competence of the 
member Land Central Banks; 

(3) F'ixed-interest-bearing Securities which any 
member Land Central Bank has purchased 
on the open market. 

(e) Provide facilities for thc custody and safe
keeping of s~curities and valuables. 

14. The Bank may:--· 
(a) Serve as fiscal agent, without charge, for 

the Bizonal Economic Administration in
cluding accept.ance of deposits, purchase 
and sale of Treasury Bills and Fixed
Interest-Bearing Securities and provision of 
payment. facilities and facilities for the 
safe-keeping and custody of valuables and 
securities. 

(b) Grant to the Bizonal Economie Admini
stration short-term advances in anticipat.ion 
of specific revenues, which advanees shall 
not exceed the amount of three hundred 
million Reichsmarks, unless the Board of 
Directors, by a decision of three quarters of 
its members, raises this limit to five hun
dred million Reichsmarks. 
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c) von der Zweizonen-Wirtschaftsverwaltung 
begebene Schatzwechsel am offenen Markt 
zu kaufen und zu verkaufen; 

d) von der Zweizonen-Wirtschaftsverwaltung 
begebene festverzinsliche Schuldverschrei
bungen am offenen Markt zu kaufen und zu 

' verkaufen; 
!5. a) Die Ban!;;: berät die. zuständigen Behörden 

hinsichtlich der Devisenpolitik. 

b) Die Bank regelt nach Maßgabe der be
stehenden gesetzlichen Bestimmungen die 
Durchführung von Devisengeschäften und 
kann Devisen für eigene oder fremde Hech
nung besitzen und zu diesem Zweck Gut
haben bei ausländischen Bankunternehmen 
unterhalten. 

c) Als Devisen im Sinne dieses Paragraphen 
gelten auf ausländische Währungen lau
tende Zahlungsmittel, Wechsel und Schecks 
sowie Guthaben bei ausländischen Banken. 

16. Die Bank führt auf Antrag Finanz- und Kassen
geschäfte für die Joint Export-Import Agency und 
die ihr entsprechenden Stellen in anderen deutschen 
Ländern. 

17. Die Bank regelt.· die Erhebung, Zusammenstel
lung und Auswertung von Statistiken auf dem Gebiet 
des Geld- ;md Bankwesens und erläßL Vorschriften 
für die seitens der angeschlossenen Landeszentral-
banken auszt.'iführenden Vorarbeiten. · 

18. Andere als die in den Absätzen 8 bis einscllließ
lich 17 Jestgesetzten Geschäfte darf die Bank nur für 
Zwecke des·internen Betriebes durchführen. 

19. a) Die Bank setzt die Zins- uncj Diskontsätze 
für· ihren Geschäftsverkehr mit den ange
schlossenen Landeszentralbanken fest und 
veröffentlicht sie. 

h) Die Bank setzt Mindestreserven für die an
schlossenE'n Landeszentl'albanken fest; .sie 
kann verlangen, daß diese Mindestreserven 
bei ihr unterhalt.en werden. Diese Mindest
reserven dürfen 30°/u der Gesamteinlagen 
bei den angeschlossenen Landeszentral
banken nicht überschreiten. 

c) Die Bank veröffentlicht die Zinssätze für 
ihre Geschäfte mit der Zweizonen-Wirt
schaftsverwaltung. 

d) Die Bank zahlt auf Einlagen keine Zinsen. 

ARTIKEL IV 
Organisation 

20. Die allgemeine Geschäftspolitik der Bank wird 
vom Zentralbankrat bestimmt und vom Direktorium 
durchgeführt. 

21. a) Det· Zentralbatll<rat besteht aus ein~m Vor
sitzenden, dem Präsidenten des Direkto
riums und den Präsidenten der angeschlos
senen Landeszent.ralbanl\en. 

b) Der Zentralbankrat faßt seine Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, wobei jedes Mitglied eine Stimme 
hat.. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Zur Beschluß
fähigkeit ist die Anwesenheit von mehr als 
dee Hälfte der Mitglieder des Zentralbanh:
rates erforderlich. 

(c) Purehase and sei!, in the open market, 
Treasury Bills issued by the Bizonal Eco
nomic Administration. 

(d) Purchas~ and sei!, in the open market, 
Fixed-Interest-Bearing Securities of the 
Bizonal Economic Administratioil. 

15. (a) The .Bank shall give advice · to the appro
priate authorities with regard to foreign 
exchange policy. 

(b) Subjett t.o any legislat.ion for the time 
being in force, the Bank shall regulat.e 
foreign exchange transactions and may hold 
foreign exchange for its own account or the 
account of others for which purpose it may 
maint.ain accounts with foreign commercial 
banks. 

~c) Foreign exchange as used in this paragraph 
shall mean means of paym'ent' and bills of 
exchange expressed in foreign currencies 
and balances with foreign banks. 

16. The Bank, upon request., shall serve as fiscal 
agent for the Joint Export-Import Agency, and equi
valent agencies in other German Länder. 

17. The Bank shall regulate the collection as
Sf~mbly and evaluation of monetary and banldng 
statistics and estab.lish rules for their preparation 
by and througb the member Land Central Banks. 

18. Transactions, other than those specified in 
paragraphs 8 to 17 (inclusive) of t.his Articlc, n.1ay 
be unclertaken by the Bank for internal admini
strative pul'poses only. 

19. (a) The Bank shall fix and publish interest and 
cliscount rates for its transactions with the 
member Land Central Banks. 

(b) The Bank shall fix minimum reserve requi
rements fot· the member Land Central 
Banks and may require the deposit. of such ' 
reserve with the Bank Such reserve requi
rements shall not exceed 30'/i: .of the total 
deposits with member Land Central Banks. 

(c) The Bank shall publish the interest rates 
for its transaktions with the Bizonal Eco
nomic Administration. 

(d) The Bank shall not pay, interest; on deposits. 

ARTICLJl; IV 

Organisation 

20. The policies of the Bank shall be determined by 
the Board of Directors and executed by the Board of 
Managers. 

21. (a) The Board of Directors shall consist of a 
Chairman, the President of the Board of 
Managers and the Presidents of each of the 
member Land Central Banks. 

(b) The Board of Directors shall arrive at its 
decisions by a simple majol'ity of the votes 
cast, each member having a single vote. The 
vote of the Chairinan shall be decisive in 
event of a tie.' The presence of more than 
one half of all members of the Board of 
Directors shall be required to constitute 
a quorum. 
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c) Der Stellvertreter des Präsidenten des 
Direktoriums kann allen Sitzungen des 
Zentralbankrates beiwohnen und an allen 
Beratungen teilnehmen. Er ist jedoch ·nur 
in Abwesenheit des Präsidenten des Direk
toriums als dessen Vertreter stimmbe
rechtigt. 

d) Der Vorsitzer).de des Zentralbankrates wird 
mit einfacher Stimmenmehrheit der Mit
glieder des Zentral.bankrates gewählt. Hier
bei stimmen der derzeitige Vorsitzende des 
Zentralbankrates und der Präsident des 
Direktoriums nicht. mit. Seine Amtszeit ist 
drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Der 
Vorsitzende darf während seiner Amtszeit 
nicht Mitglied des Verwaltungsrates oder 
des Vorstandes einer der angeschlossenen 
Landeszentralbanken sein. 

e) Der Präsident des Direktoriums und, in 
seiner Abwesenheit dessen Stellvertreter, 
ist stellvertretender Vorsitzender des Zen
tralbankrates. 

22. a) Die Bezüge des Vorsitzenden des Zentral
bankrates sowie der Mitglieder des Direk
toriums werden durch Vertrag zwischen 
diesen und der Bank, vertreten durch den 
Zentralbankrat, geregelt. 

b) Die Dienstverhältnisse der Beamten, Ange
stellten und Arbeiter der Bank werden 
durch die Satzung der Bank geregelt. 

23. a) Der Zentralbankrat darf die Verantwortung 
für die in 
Artikel III, 
Artikel IV, 22a), 24b) und c), 
Artikel V, 25b), 28a) und b), und 29 sowie 
Artikel VI, 3la) und b), und 34a) 
angeführten Aufgaben der Bank nicht 
weiter übertragen. Er kann jedoch nach 
seinem Ermessen und unter seiner allge
meinen Aufsicht alle anderen Aufgaben, und 
hinsichtlich der oben angeführten Aufgaben 
deren Durchführung, an Dritte übertragen. 

b) In .Fällen, in denen nach Ansicht des Präsi
denten des Direktoriums Maßnahmen erfor
derlich sind, deren Aufschub ctie Erfüllung 
der Aufgaben der Bank gefährdet, kann der 
Vor~~tzende des· Zentralbankrates in dessen 
Namen handeln. In solchen Fällen ist der 
Zentralbankrat sofort einzuberufen, um dLe 
ergriffenen Maßnahmen zu billigen oder zu 
mißbilligen. 

· ' a) Das Direktorium besteht aus einem Präsi
denten, seinem Stellvertreter und einer 
durch die Satzung festzusetzenden Anzahl 
weiterer JYiitglieder. 

b) Der Präsident des Direktoriums und sein 
Stellvertreter werden vom Zentralbankrat 
gewählt, der auch ihre Amtszeit festsetzt. 
Hierbei dürfen der Vorsitzende des Zentral
bankrates und der Präsident des Direk
toriums nicht mitstimmen: Die übrigen Mit
glieder des Direktoriums werden hierauf 
durch den gesamten Zentralbankrat für eine 
von diesem zu bestimmende Amtszeit er-

(c) The Deputy of the President of the Board 
of Managers shall be entitled to attend aH 
meetings of the Board. of Directors and take 
part in all discussions. He shall be entitled 
to vote, however, only when acting for and 
in the absence of the President of the Board 
of Managers. 

The Chairman of the Board of Directors 
shall be elected by a simple majority of the 
members of the Board, excluding the Chair
man in office and the President of the 
Board· of Managers, who, for this purpose, 
shall not vote. His term of office shall be 
three years. Re-election is permissible. The 
Chairman shall not be, during his term of 
office, a member of the Board of Directors 
or Board of Managers of any member Land 
Central Bank. 

(e) The President of the Board of Managers, or 
in his absence, his Deputy, shall be Vice
Chairman of the Board of Directors. 

' (a) The emoluments of the Chairman of the 
Board of Directors and of t.he members of 
the Board of Managers shall be fixed by 
contract between the person concerned and 
the Bank represented by the Board of 
Directors. 

(b) The by-laws of the Bank shall determine 
the terms of employment of its officers, 
employees and workers. 

:c:l. (a) The Board of Directors shall not delegate 
the responsibilit.y for the functions. of the 
Bank enumerated .in Article III, Article IV, 
paragraphs 22(a), 24(b) and (c), Article V, 
paragraphs 25(b), 28(a) and (b) and 29, Ar
ticle VI, paragraphs 3l{a) and (b) and 34(a), 
It may; however, in its discretion and sub
ject to its general supervision delegate the 
'lischarge of these and any other functions. 

(b) When in the opinion of the President of th<. 
Board of Managers, action is necessary and 
delay of action would be prejudicial to the 
fulfilment of the functions of the Bank, the 
Chairman may act for the Board of Direc
tors. The Board of Directors shall be con
vened immediately thereafter to approve or 
clisapprove the measure.s taken. 

~ l. (a) The Board of Managers shall consist of a 
Presiclent, a Deputy and a number of Ma
nagers to be fixed by the by-laws. 

b) The President of the Board of Managers 
and his Deputy shall be electecl ancl their 
terms of office fixed by the Board of Direc
tors, excluding the Chairman of the Board 
of Directors and the President of the BoaJ;d 
of Managers, who for tHis purpose shall 
not vote. The other members of the Board 
of Managers shall then be appointed by the 
full Board of Directors for such terms as 
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nannt. Eine Wiederwahl und Wiederernen
nung ist zulässig. 

Die Mitglieder des Direktoriums können aus 
wichtigen und im einzelnen anzugebenden 
Grünelen vom Zentralbankrat· jederzeit ab
berufen werden. Der Anstellungsvertrag 
.kann vorsehen, daß eine derartige Abberu
fung die aus _dem Vertrag erwachsenden 
geldlichen Ansprüche unberührt läßt. 
Für die Durchführung aller Beschlüsse des 
Zentralbankrates und für die allgemeine 
Geschäftsführung ist der Präsident des 
Direlüoriums dem Zentralbankrat verant
wortlich. 
Der Präsident wird von den übrigen Mit
gliedern des Direktoriums beraten und bei 
der Ausführung der Richtlinien und Be
schlüsse des Zentralbankrates unterstützt. 

)' Das Direktorium vertritt die Bank gericht
lich und außergerichtlich. 

' Je zwei Mitglieder des Direktoriums haben 
das Recht, im Namen der· Bank Willens
<'rklärungen abzugeben. Solche Willens
erklärungen können rechtswirksam auch. 
von Vertretern, die hierzu vom Direktorium 
ermächtigt sind, abgegeben werden. 

Zur Rechtswirksamkeit einer der Bank 
gegenüber abzugebenden Willenserklä
rungen genügt die Abg<lbe der Erklärung 
gegenüber einem Mitglied des Direktoriums 
oder gegenüber einem vom Direktorium 
ermächtigten Vertreter. 

Al{'riKEL V 

Grundkapit.al, Wochcnausweis, Jahi·esabschluß und 
Gewinnvertcil1mg 

25. a) Das Grundkapital der Bank beträgt 100 
Millionen Reichsmark. Alle Landeszentral
banh:en m dem Gebiet, in welchem diese Ver
ordnung in Kraft ist, haben dieses Kapital 
im Verhältnis der bei ihnen am Tage des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes I dieser Ver
ordnung bestehenden· Einlagen zu zeichnen. 
Innerhalb von zwei Jahren nach dem In
krafttreten dieses Gesetzes I dieser Ver
ordnung kann der Zentralbankrat die 
Kapitalbeteiligung neu festsetzen. 

26. Das Direktorium veröffentlicht Ausweise je
weils nach dem Stand vom 7., 15., 23. und letzten 
Tag eines jeden Monats. Die Ausweise müssen ent
halten: 

a) Vermögenswede: 
Kassenbe-stand. 
Ausländische Zahlungsmittel. 
Frei verfügbare Forderungen gegen 'aus 

länclische Schuldner. 
Beschränkt verfügbare Fprclerungen gegen 

ausländische Schuldner. 
Schatzwechsel der Zweizonen-Wirtschafts-. 

verwallung. 
Festverzinsliche Schuldverschreibungen der 

Zweizonen-Wirtschaftsverwaltung. 
Wechsel. 

may be determined by the Board of Direc
tors. Re-election ancl _ re-appointment are 
permissible. 

lc) Any member of the Board of Manager may 
be dischargecl at any time by the Board of 
Directors for important reasons which shall 
be stated in cletail. Terms of employment 
may proviele that· such c1ischarge shall be 
without prejuclice to any financial benefits 
accruing thereuncler. 

i) The Presiclent of the Board of Managers 
shall be responsible to the Board of Dirce
tors for the execution of all clecisions of the 
Board of Directors ancl for the general con
cluct of the business of the Bank. 

(e) The Board of Managers shall advise its 
Presicl(;mt ancl assist him in carrying out the 
policies ancl clecisions of the Board of 
Directors. 

(f) The Board of Managers shall represent the 
Bank in juclicial proceeclings ancl all other 
matters. 

(g) Any two mcmbers of the Board of Managers 
shall have the power to make cleclarations 
of legal intent (Willenserklärungen) on be
half of the Bank. Such cleclarations shall 
also be valid if macle by agents who have 
been cluly authorisecl by the Board of Ma
nagers. 

h) For a declaration of legal intent (Willens
erldärung) to be macle to the Bank, it shall 
suffice if such declaration is niacle to one 
member _of lhe Board of Managers or to any 
other agent duly authorisecl .bY lh!" Board 
of Managers. 

AltTICLE V 

Capital, Weeldy and Annual Statements and Distri· 
. bution of Profits 

25, (a) The capital of the Bank shall be one hun
dred million Reichsmarks. All Land Central 
Banks wibhin the area in \vhich this Law/ 
Orclinance is effective shall subscribe to 
the capital of the Bank in proportion to 
the amounts of their cleposits on the 
effective date o{ this Law/Örclinance, 

b) The Board of Directors may within two 
years from the effective date of this Lavv/ 
Orclinance re-apiJ.ortion the <;apital parti
cipation. 

26. The Board of Managers shall publish State
ments of the financial position of the Bank as at the 
7th, 15th, 23rcl ancl last clay• of each month. Such 
statements shall contain at least the following 
items:-

(a) Assets 
Cash on hancl 
Foreign currencies ancl coins 
Unrestrictecl claims on foreign debtors 

Restrictecl claims on foreign debtors 

Treasury Bills of the Bizonal Economic 
Administration 

Fixecl-Interest-Bearing Securities of the 
Bizonal Economic Administration. 

Bills of exchange 
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Lornbardforderungen gegen: 
:L. Schatz\vechsc>l der Zweizonen~ Wirt-

schaftsverwall ung. 
2. Schatzwechsel der Länder. 
:>. Wechsel. 
•1. Anleihen der Zweizonen-Wirtschafts ver·· 

walt.ung. 
b. Anleihen der Länd(n·. 
r;. Sonstige Wertpapiere. 
Kassenvorschüsse an die Zwcizonen-·wirt

schaHsvcrwallpng. 
Sonstige <V'errnögens\verte. 

h) Verbindlichkeiten: 
Ausgegebene Banknoten. 
Ausgegebene Münzen. 
lVIiudestguthaben der angeschlossenen Lan·· 

c!cszen tralbanken. 
Freie Guthaben der aJJgeschlossenen Lan

deszentralbankett. 
t:inl;ctgcn der Zwcizonen-Wirtsdwftsverw;,l-

tung. 
/i.ndere I<;inlagen. 
Sonstige Verbincllichkl;iten. 
Gnmdkapital. 
Cesetzlichc Hücldagc. 
Andere Bücklagen und Hückstellungen. 

27. Das Direktorium stellt weiterhin einen Gesamt
ausweis der Bank und der angeschlossenen Landes
zentralbanken nach dem Stand vom Monatsende auf 
und veröffentlicht diesen. 

28. a) Der J ah.resabschluß ist vom Direktorium 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
eines .ieden Jahres aufzustellen. Der Zentral
bankrat prüft und genehmigt den Jahresab
schluß. er veröffentlicht ihn und erteilt dem 
Direktorium entsprechend Entlastung. Falls 
der Jahresabschluß nicht genehmigt wird, 
hat der Zentmlbankrat die erforderlichen 
JVIaßnahmen zu ergn~ifen. Ein \Wn dem 
Zentralbankrat gL'nchmigter Jahresabschluß 
ic;t .iedenl:alls nicht spüter als fünf Monalle 
nach Ablaut' des Geschäftsjahres zu ver
offentlichcn, 

b) Dec ,JahresabschlÜß und c!i<" Bücher der 
Bank sollen durch sachverständige und un
abhängige. vom Zentralbankrat ;Jest.ellte 
Wirtschaftsprüfer geprüft werden, bevor 
das Direktorium dem Zentralbankrat den 
JahresalJschluß zuleitet. Unbeschaclet dieser 
jährlichen Bechnungsprüfung kann die 
Alliierte Bankkommission jederzeit eine 
selbsl.iindigc Prüfung von Geschäftsvor; 
gängen anordnen. 

c) Das Geschäftsjahr der Bank ist das Kalen
derjahr. 

29. Der nach Bildung der vom Zentralbankrat be
stimmten Rückstellungen verbleibende Jahresgewinn 
ist zur Bildung einer gesetzlichen Bücklage zu ver
wenden. Die Zuweisung zur gesetzlichen Hi.icklage 
dari .iährlich 20%· des Grundkapitals nicht übl=r
slcigen. Diese gesetzliche Bücklage darf insge
samt das Grundkapital der Bank nicht übersteigen. 
r~in darüber hinaus verbleibender Heingewinn wird 
an die angeschlossenen Landeszentralbanken im Ver
hüllnis ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet, 

Collateral loans against:~ 
(1) 'l't·easury Bills of the Bizonal Econo~ 

mic Administration 
(2) 'l'reasury Bills of thc Länder 
(3) Bills of Exchange 
(4) Securities of the Bizonal Economic 

Administrat.ion. 
(5) Sccurities of the Länder. 
(6) Other Securities. 

C<1Sh advancecl to thc Bizonal E:conomic 
Administration. 

Other assets. 
(b) Liabilities 

Bank ,notes issued 
Coins issued 
Required balanc.es of member Land Central 

Banks 
F'ree balances of member Land Central 

Banks 
Deposits of thc Bizom\1 Economic Admini

stration 
' Other deposits 

Capital 
Legal rcserve fund 
Contingent reserve 
Other liabilities. 

27. The Board of Managers sball. furthermore, 
cstablisb and publish consolidated statements of tbe 
!'inancial position of the Bank and its member Land 
Central Banks as at the last day of each month. 

28. (a) The Board of Managen; shall pl'epare an 
annual financial statement of the Bank 
within tbree montbs of the end of each 
calendar year. Thc Board of Direetors s)1all 
thereupon examinc and, upon· approval 
thereof, publish such financial statement 
and shall give a (clease (Entlastung) to the 
I3oard of Managers accordingly. If such 
financial statement is not approved, the 
Board of birectors shall lake appropriate 
action. An annual slatement, approvcd by 
the Board ol' Directors, shall, in 'aqy event, 
be publishcd not later than five months 
after the end of the calendar year covered 
thereby. 

(b) The annual financial statement and the 
books of the. Bank shall be auclited by 
expert and inclepenclent auditors selected by 
the Board of Directors befol:e such statement 
is transmittecl to the Board of Directors 
by the Board of Managers. Such annual 
audit, however. shall not preclude any 
indepcndent andit of any transaction whicb 
may be ordered a( any time by thEY Allied 
Bank Commission. 

(c) The fiscal, year of the Bank shall be the 
calendar year. 

20. Annual net profits, after ,the establishment of 
contingent r~serves as cletcrmined by the Board of 
Directors, shall accrue as a Legal Reserve Fund. 
Such accrual, however, shall not exceed, in any one 
year. twenty per cent (20"/n) of the total amount of' 
the capital of the Bank. Such legal Reserve Fund 
shall not in the aggregate exceed the total amount 
of such capita.l. 'l'he remaining net profits shall be 
distributcd to each member Land Centrat Bank in 
proportion to its capital part.icipations, 
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Allgemeine Bestimmungen 

30. a) Die Bank steht den einzelnen Verwaltungs~ 
ämtern der Zweizonen-Wirtschaftsverwal
tung gleich. 

b) Der Bank stehen in bezug auf Besteuerung, 
Errichtung von Bauten, Unterbringung und 
Miete von Gebäuden die gleichen Vorrechte 
wie den höchsten Behörden im Zuständig
keitsgebiet der Bank zu. 

;jJ. a) Die Bank ist befugt, von den angeschlosse·
nen Landeszenti:albanken alle Auskünfte 
und Berichte zu verlangen, die sie zur Br·,· 
füllung ihrer Aufgaben für notwendig er
achtet. 

b) Die Bank stellt. im Einvernehmen mit den 
Bankaufsichtsbehörden dlir Länder cije 
Grundsätze für die Prüfung und Bestätigung 
des Rechnungswesens der angeschlossenen 
Landeszentralbanken auf. 

c) Die Bank darf keine Verzeichnisse von lom
bardfähigen Wertpapieren und Kredit wl\r
digkeitslisten ausgeben. 

32. Die Vorschriften über die Haftung des.Staates 
für Handlungen seiner Beamten finden auf die Bank · 
sinngemäß Anwendung. 

33. a) Der Präsident des Direktoriums kann für 
die Bank Urkundbeamte bestellen. Diese 
müssen die Befähigung zum Hichteramt 
besitzen. Sie ·führen ein amtliches Siegel. 

b) Diese Urkundsbeamten können in Angele
genheiten der Bank alle Amtsgeschäfte 
eines Notars vornehmen. Die Befugnis, die 
Bank zu vertreten, kann durch die Beschei
nigung .eines Urkundsbeamten der Bank 
nachgewiesen werden. 

34. a) Der Zentralbankrat erläßt die Satzung der 
Bank, die zwecks Ausführun:g der Vor
schriften dieses Gesetzes I dieser ''ferord
nung nötigen, an die angeschlossenen 
Landeszentralbanken zu richtenden An
weisungen und die für die Geschäfts- . 
führung der Bank erforderlichen Verwal
tungsvorschriften. Die Satzung und die 
vorerwähnten Anweisungen und Vor
schriften bedürfen der Genehmigung der 
Alliierten Bankkommission und sind nur 
für die Bank und die .ihr angeschlossenen 
Landeszentralbanken verbindlich. 
Die Satzung der Bank und dazugehörige 
Ausführ~ngsbestimmungen sowie alle öf
·fentlichen, die Angelegenheiten der Bank 
betreffenden Bekamltmachungen werden 
im Amtsblatt der Zweizonen-Wirtschafts
verwaltung veröffentlicht. 

~) Sofern nicht ausdrücklich eiü anderes vor
gesehen ist, treten die gemäß Absatz b) 
veröffentlichte Satzung und Bestimmungen 
mit dem Tage der Ausg;abe des Amtsblattes 
in Kraft. 

ARTIKEL VU 
Strafbestimmungen 

35. Die Mitglieder des Zetitralbankrates oder des 
Direktoriums der Bank, welche wissentlich den 
Stand der Verhältnisse der Bank oder der ange-

Genel'al Provisions 

30. (a) The Bank s1wll rank equally with the 
seveJlal Departmcnts of the Bizonal Econo
mic ~dministration. 

(b) In respect of taxatlon, building construc
tion, housing, and Ieasing of property, the 
Bank shall enjoy thc same privileges as are 
accorded to the highest authorities in the 
area of competencc of the Bank. 

31. (a) 'fhe Bank may require such reAQrts and 
othcr information from the member Land 
Centrat Banks as it considers necessary for 
the diseilarge of its responsibilities. ' 

(b) The Bank, in conjunctlon with the Bank 
supervisory authorities of the Länder, shall 
establish principles for the audit and certi~ 
ficat,ion of the accounts of the member 
Land Central Banks. 

(c) The Bank shall not issue any list of 
secul'ities eligiblc for collateral, or any list 
of credit ratings, 

32. The provisions regarding the liability of the 
St ate for acts of public' offleials shall apply mutatis 
mutandis to the liability of the Bank. 

33. (a) The Prcsident of the Board of Managers 
may appoint notarial officials for the Bank. 
Such nolarial officials shall possess the 
qualificat.ions for the office of a judge and 
shall have a.n official seal. 

(b) Such notarial offic.ials shall be entitled to 
exercise the official functions of a notary 
in the conduct of the affairs of the 'Bank. 
The authority to act for and on behalf of 
the Bank may bc proved by the certification 
of such notarial· official, 

34. (a) The Board of Directors shall issue the by
lavvs of the Bank, the regulations directed 
to the member Land Cent.ral Banks neces
SC1ry to implement: the p~·ovisions of this 
Law I Ordinance and the administrative 
regulations necessary for the conduct of 
the business of the Bank. Such by-laws and 
regulations shall require approval by the 
Alliecl Bank Commission and shall bind 
only the Banh: and its member Land Central 
Ba'nks. · · 

(b) The by~laws and implementing regulations 
of the Bank, as weil as any public notices 
concerning the affairs of the Bank, shall 
be published in the official Gazette of the 
Bizonal Economic Administration. 

(c) Unless otherwise expressly provided herein, 
the by-laws and regulations published, as 
provided in paragraph 34(b), shall be 
cleemed to be effective as from the date of 
issuc oi' the Gazette. 

ARTICLE VH 
Penalties 

35. Any member of the Board of Directors or Board 
of Managers of the Bank who knowingly mis
represents or conceals the financial conctition of the 
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schlossenen Lancleszentralbalilken in einem nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung vorgeschriebenen 
Ausweis, Abschluß oder Bericht falsch darstellen 
oder verschleiern oder eine falsche Eintragung oder 
die Auslassung einer wesentlichen Eintragung ,.in 
einem solchen Ausweis, Abschluß oder Bericht her
beiführen oder an der Herbeiführung derselben ·teil
nehmen, werden mit Gefängnis. bis zu fünf Jahren 
und mit Geldstrafe bis zu 100 000 RM oder mit einer 
dieser beiden Strafen bestraft, sofern .nicht für .die 
Tat auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen 
eine höh~1·e Strafe verwirkt ist. 

36. Mitglieder des Zentralbankrates oder des 
Direktoriums der Bank sowie Mitglieder der Ver
waltungsräte oder der Vorstände der angeschlo~se
nen Landeszentralbanken 'sowie Bedienstete der 
Bank' oder einer der genannten Banken, welche die 
auf Grund dieses Gesetzes/ dieser Verordnung er
lassenen Ausführungsbestimmungen verletzen oder 
an einer solchen Verletzung teilnehmen oder hierzu 
Beihilfe leisten, werden mit Gefängnis bis zu einem 
Jahr ürid mit Geldstrafe bis zu 200 0()1) RM oder mit 
einer dieser beiden Sh·afen bestraft, sofern nicht für 
die Tat auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmun
gen eine höhere Strafe verwirkt ist. Die Ausfüh
rungsl)estimmung muß ausdrücklich auf die in diesem 
Absatz vorgesehenen Strafen Bezug nehmen. 

37. Sofert1 nicht ausdrücklich ein anderes vor
gesehen ist, werden Strafverfolgungen auf Grund 
dieses Artikels bei den Gerichten der Länder ein
geleitet. 

ARTII\:EL VIII 
Sonstige Bestimmungen 

IVIilitärregierung Deutschlands 

Amerikanisches 
Kontrollgebiet 
Gesetz Nr. 60 

\ 

38. Der deutsche Text 
dieses Gesetzes ist der 
offizielle Text; die Be
stimmungen der Verord
nung Nr. 3 der Militär
regierung und des Arti
kels II, Paragraph 5 des 
Gesetzes Nr. 4 der Mi
litärregierung finden 
keine' Anwendung. 

39. Dieses Gesetz tritt 
in den Ländern Bayern, 

Württemberg-Baden, 
Hessen und Bremen am 
1. März 1948 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER 
MILITÄRREGIERUNG. 

Britisches 
Kontrollgebiet 

Verordnung Nr. 129 

38. Der deutsche Text 
dieser Verordnung ist 
der offizielle Text; die 
Bestimmungen der Ver
ottlnung Nr. 3 der Mili~ 
tärregierung und des 
Artikels II, Paragraph 
5, des Gesetzes Nr. 4 der 
Militärregierung finden 
keine Anwendung. 

39. Diese Verordnung 
tritt. am 1. März ·1948 in 
Kraft. 

IM AUFTRAGE DER 
MILITÄRREGIERUNG. 

Bank or of the Member Land Central Banks in any 
financial statement or report required under the 
provisions of this Ordinance, or who causes or 
participates in causing a false entry to be made in 
or a material entry to be omitted from such financial 
statement or report shall be liable to imprisonment 
not e:x:ceeding five years or a fine not exceeding 
RM 100,000, or both, unless the offence committed· 
is one for which a greater pe1:1alty is provided ml.der 
any other law. · · 

36. Any member of the Board of Directors or Board 
of Managers of the Bank or of any member Land 
Central Bank or any official of such Bank whci 
violates, aids or participates in the violation of any 
implementing regulatioos issued under the .provisions 
of this Law/Ordinance, shall be liable to imprison
ment not exQeeding one year or a fine not exceeding 
RM 20,000, or both, unless the offence committed is. 
one for which a greater penalty is provided under 
any other law. The regulation must expressly refer 
to the sanctions provided in this paragraph. 

37. Except as otherwise expressly provided, 
prosecutions aris\ng under this Article shall be insti
tuted in the Land Courts. 

ARTICLE VIII 
Other Provisions-

Militat·y Government O;ermany 

United States Area 
of Control 

Law No. 60 

38. The German text of 
this Law shall be the 
official text and the 
provisions of Military 
Government Ordinance 
No. 3, as amended, and 
of Article II, Section 5 
of Military Governrrient 
Law No. 4, as amended, 
shall not apply. 

39. This law shall 
become effective within 
the Laender of Bavaria, 

Wuerttemberg-Baden, 
Hesse, and Bremen· on 
1 March, 1948. 

BY ORDER OF MILI- · 
TARY GOVERNMENT. 

British Zone 
of Control 

Ordinance No. 129 

38. The German text 
of this Ordinance shall 
be the official text and 
the provisions of Mili
tary Government Ordi
nance No. 3 and of 
paragraph 5 of Article 
II of Military Govern~ 
ment Law No; 4 shall 
not apply. 

39. This Ordinance 
shall become effective 
on 1st March, 1948, 

BY ORDER OF MILI
TARY GOVERNMENT. 
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23. ,Frische Konditoreiwaren 
24. ·Kochfertige Suppen, Brüllpasten und Soßen 
25. Ersatzlebensmittel, soweit nicht bewirtschaftet 
26. Backpulver · 
27. Süßwaren, soweit nicht bewirtschaftet 
28. Speiseeis 
29. Speisesalz 
30. Gewürze und Ersatzgewüt•z, Speisesenf und 

Senfersatz 

ERSTE VERORDNUNG 

zur Sieherimg der Wäh1·ung und der öffentlichen 
Finanzen. 

Vom 29• Juni 1948. 

Im Zuge der zur Sicherung der Währung und der 
öffentlichen Finanzen gebotenen Maßnahmen wird 
auf Grund des § 27, Absatz 2, des von der amerikani
schen und der britischen Militärregierung erlassene
nen Dritten Gesetzes zur Neuordnung des Geldwesens 
(Umstellungsgesetz) vom' 26. Juni 1948 für den Be
reich der Verwaltung de's Vereinigten Wirtschafts~ 
gebietes folgendes verordnet: 

§ 1 

(1) Bis zum 30. September 1948 dürfen bei der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes neue 
Arbeitskräfte grundsätzlich nicht eingestellt werden. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Direktors 
der Verwaltung für Finanzen, der hierzu besondere 
Bestimmungen erlassen E:ann. 

(2) In die le"tzti:m 25 vom Hundert der durch den 
Haushaltsplan der Verwaltung des Vereinigten Wirt_ 
Schaftsgebietes bewilligten Planstellen der einzelnen 
Besoldungsgruppen im Stellenplan der Besoldungs
titel dürfen Arbeitskräfte nur mit Zustimmung des 
Dit'ektors der Verwaltung für Finanzen eingewiesen 
werden. 

(3) Bis zum 30. September 1948 dürfen bei der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Be
förderungen und Höherstufungen nicht vorgenommen 
werden. 

(4) Für den Bereich der Deutschen Reichsbahn 
und der Deutschen Post sind von den Direktoren 
der zuständigen Verwaltungen im Einvernehmen mit 
dem Direktor der Verwaltung für Finanzen sinn
gemäße Regelungen unverzüglich zu treffen. 

§ 2 

(l) Die Monatsdienstbezüge der Verwaltungsange
hörigen, die ihre Bezüge im voraus erhalten, werden 
bis auf weiteres halbmonatlich im vot'aus ausgezahlt. 
Planmäßige Zahlungstermine sind der 1. und der 16. 
eines Monats. Erstmaliger Zahlungstermin ist der 
l. Juli 1948. ' 

(2) Die Monatsvergütungen der Vei'waltungsange
hörigen, die ihre BE;züge jetzt Mitte des Monats er
halten, werden bis auf weiteres halbmonatlich nach
träglich ausgezahlt. Planmäßige Zahlungstermine 
sind der 15. und der Letzte eines Monats. Erstmaiiger 
Zahlungstermin ist der 15. Juli 1948. · 

31. Süßstoff 

32. Essig 
33. Aromen und Essenzen 
34. Salate, Salattunken, Mayoneisen und Würzen 

35. Alkoholfreie Getränke aller Art mit Ausnahme 
von Milch und Milchgetränl,en 

36. Deutscher Tee 
37. Heilwässer 

(3) Fallen die Zahlungstermine auf einen Sonntag 
oder auf einen gesetzlichen Feiertag, so ist am vor
angehenden Werktag zu zahlen. 
(4) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen ist 
ermächtigt, je nach der Kassenlage die planm~ißigen 
Auszahlungen für l<i.irzere Zeiträume anzuordnen 
oder sonstige von der Regelung der Absiitce 1 1.1nd 12 
abweichende Anordnungen zu tr~ffen. 

(5) Entsprechendes gilt für die Auszahlung der Ver
sorgungsbezüge. 

§ 3 

(1) Zur Minderung des Aufwands an Trennungsent
schädigung ist unverzüglich zu prüfen, ob im Ein
zelfall die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Trennungsentschädigung auch bei Anlegung des 
durch die Kassenlage gebotenen stren'gen Maßstabes 
erfüllt sind. 
(2) Mit Wirkung vom 21. Juni 1948 werden bis auf 
v.reiteres Trennungsentschädigung und Beschäfti
gungstagegeld um 20 vom Hundert gekürzt. 

§ 4 

(1) Dienstreisen sind auf das dienstlich vertretbare 
Mindestmaß einzuschränken. Sie bedürfen in jedem 
Falle einer schriftlichen Anordnung des Dienststel
lenleiters oder seines Vertreters. 
(2) Mit Wirkung vom 21. Juni 1948 werden bis zum 
31. Dezember 1948 die Tage- und Uebernachtungs
gelder um 20 vom Hundert gekürzt. 

§ 5 

Die Vorschriften der §§ 2-4 gelten auch für die 
Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Post. 

§ 6 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen wird er
mächtigt, entsprechend der Entwicklung der Kassen
lage die in den §§ 1-4 angeordneten Einschränkungen 
ganz oder teilweise wieder aufzuheben und die in 
§ 4, Absatz 2, bestimmte Frist zu verlängern. 

§ 7 

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verklin
dung in Kraft. 

Frankfurt am Main, den 29. Juni 1948 

Der Verwaltungsrat 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. Pi.inder 
Dr. ing. Frohne 
Schuberth 

Schlange-Sohöning 

Hartmann 
Ludwig Erhard 
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VERORDNUNG 

zur Aem1erung der Ersten Durehfiihrungsverordmmg 
zum Bewirtschaftungsnotgesetz. 

Vom 1. Juli 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat 
Bewirtschaftungsnotgesetzes 
beschlo~en: 

zur ~Durchführung des 
folgende Verordnung 

Artikel I 

Die Erste Verordnung :zut· Durchführung des 
Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 13. Dezem
ber 1947 (Ges.- u. Verordn.-Bl. des Wirtschaftsrates 
des Vei'einigten Wirtschaftgebietes 1948, S. 7) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2 erhält folgende Fassung: 

"(1) Kohle und Torf, Eisen, NE·-Metalle, Edel
metalle, Holz, Zellstoff, Papier und Pappe, Spinn
stoffe, Häute, Natur- und Kunstkautschuk, Ta
bak, Mineralöle, chemische Grundstoffe, tech
nische Öle und Fette, Naturharze, Steine und 
Erden, Glas, Keramik können bewirtschaftet 
:werden, ebenso daraus hergestellte Waren. 

(2) Der Direktor regelt die Einzelheiten einer 
Bewirtschaftung durch Anordnung. Et· kann auch 
hinsichtlich nichtbewirtschafteter Gegenstände, 
soweit erforderlich, Verfügungen im Sinne des 
§ 4 des Gesetzes erlassen. 

(3) Die Bestimmungen des § 1 Abs. 5, des § 2 
Abs. 2 und des § 3 Abs. 1 des Gesetzes über Ver
ordnungen und Entschließungen des Wirtschafts
raü;~s sind auf' Anordnung des Direktor~' auf 
Grund dieser Verordnung ·entsprechend anzu
wenden mit der Maßgabe, daß der Direktor sich 
.die Ausführung seiner Anordnungen vorbehalten 

B EKANNTMACHlJN G 

der Bank !leutsc.her Lämh~r 
über Zins- und Diskontsätze. 

Vom 25, Juni 1948. 

Mit Wirkung vom 28. Juni 1943 ab gelten für Kre
dite der Bank deutscher Länder folgende Diskont
und Zinssätze: 

kann. Die Anordnungen des Direktors sind 
grundsätzliche Maßmihmen im Sinne des § 3 
Abs. 5 des Gesetzes." 

2. § 4 erhält folgende Fassung: 
,.Anordnungen des Direktors werden im Mittei
lungsblatt der .Verwaltung für Wirtschaft ver
kündet. Sie treten, soweit sie nichts anderes 
bestimmen, mit dem auf die Verkündung folgen
den Tage in .Kraft.'' 

3. § 5 erhält folgende Fa$sung: 
"(1) Der Direktor bestinunt durch Annrdnung 
Verteilungsstellen für eigenen oder fremden Be
darf (Kontingentsverwalter). 
(2) Der Direktor kann Rohstoffe und Wat'Cn, die 
auf Grund des § 2 bewirtschaftet werden, an 
Kontingentsverwalter gemäß den Grundsätzen 
des § 1 zuteilen (kontingentieren), und die Zutei
hmgen mit Auflagen versehen. Er hat dabei vom 
Wirtschaftsrat gebilligte Grundsätze zu be
achten." 

Artikel II 
Der Direktor ist ermächtigt, die Erste Durch

führungsordnung zum Bewirtschaftungsnotgesetz in 
der jet.zt geltenden Fassung neu bekannt ~u !nachen. 

Artikel III 
Diese Verordnung tritt zugleich mit dem lnkraft

treten der gesetzlichen Regelung der Geldreform, 
spätestens jedoch am 1. ,Tuli 1948, in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird nach Zustim
mung des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 1. Juli 1948 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Kö h l e r 

1. im Geschäftsverkehr mit den angeschlossenen 
Landeszentralbanken 
Wechseldiskont 10/0 

Lombardsatz 20/o 

2. für Vorschüsse an die Zweizonen-Wirtschafts-
verwaltung 50 'o 

Frankfurt am Main, den 25. Juni 1948. 

Bank deutscher Länder 
Vocke Könneker 
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stellen für Patent-. Gebrauchsmuster- und Warenzeichenanmeldungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 66 

Gesetz zur Verlängerung der Gültiglceitsdancr des Kraftfahrzeugmißbrauch-Gesetzes.... S. 67 
Gesetz über die Einrichtung von Dionststrafl<anunern zur Durchfiihrung ·schwebender 

Dienststrafverfahren gegen verwaltungsangehUrige der Verwalt.ung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes ............................ : . ............................. :·....... S. 67 

Gesetz zur Aenderung des Gesetzes über die vorläufige Hausitallsfiihrnng der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes im Reclmmtgsjaltr 19~8 vom 18. April 1948 . . . . . . . . S. 70 

Erste Anordnung über den Eisen,bahn-Personentarif s. 70 

GESETZ 
. - . . ) 

iiber die Enichtung von Annahmestellen fiir Patent·, Geb1~aüchsmuste1'· und Warenzeichenanmeldu.~tgen 

Vom 5. Juli 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

A n n a h m 'es t e ll e n 

(1) Es werden Annahmestellen errichtet, bei denen 
Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenanmelc 
dungen im Sinne des Patentgesetzes, des Gebrauchs
mustergesetzes und des Warenzeichengesetzes vom 
5. Mai 1936 (RGBl. II Seite 117, 130 und 134) bewirkt 
werden können. Für die Anmeldung gelten die ge
nannten Gesetze nebst den zu ihrer Durchführung 
erlassenen Vorschriften, soweit nicht in diesen:. Ge
setz oder, sofern es sich um Durchführungsvorschrif
ten handelt, in den Durchführungsvorschriften zu 
diesem Gesetz Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Direlüor) bestimmt 
Ort und Tag ?er Eröffnung der Annahmestellen. 

· (3) Sind mehrere Annahmestellen errichtet, so kann 
der Anmelder nach seiner Wahl die ·Anmeldung bei 
einer der Annahmestellen einreichen. 

§ 2 

Zeitrang 
(1) Anmeldungeri können vom Tage der Eröffnung 
der ersten Annahmestelle an bewirkt werden. Der 
Zeitrang der Anmeldung wird durch den Zeitptmkt 
des Eingangs bei der Annahmestelle bestimmt. 
(2) Vor der Eröffnung der ersten Annahmestelle dort 
~ingetroffene Anmeldung~n haben den Zeitrang des 
Beginns des Eröffnungstages. 

(3) Es bleibt vorbehalten, den Zeitrang für inhaltlich 
übereinstimmende Anmeldungen durch Gesetz be
sonders zu regeln. 

§ 3 

Wirkung der Anmeldung 

(1) Die Annahmestelle nimmt eine Prüfung und Be-

kannt;nachung der Annieldungen, eine Patentertei~ 
Jung, eine Eintragung von Gebrauchsmustern ·und 
Warenzeichen nicht vor. 

(2) Für die innerhalb von drei Monaten nach .. Etöff~ 
nung der ersten Annahmestelle bewirkten ~atent
und Gebrauchsmusteranmejdung('ln und die .darauf 
erteilten Patente und eingetragenen Gebl'aüchs
muster tritt der Zeitraum vom 1. Juli 1944 bis zum 
Anmeldelag an die Stelle der Frist von sechs Monaten 
nach § 2 Satz 2 und § 7 Absatz 1 Satz 4 d.es Patent
gesetzes sowie § 1 Absatz 2 Satz 2 und § 5 Absatz 4 
des Gebrauchsmustergesetzes. · · 

§ 4 

Anmeldungen für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet in Berlin 

Wird in Berlin eine Annahmestelle für das Verejnigte 
Wirtschaftsgebiet errichtet, so haben die 'An~1elduil
gen bei dieser Annahmestelle die gleiche Wirk.uhg 
wie Anmeldungen bei einer der in § 1 genarni.ten 
Annahmestellen. 

§ 5 

Ann1eldungen außerhalb des Ver~· 
·einigten Wirtschaftsgebietes 

Werden für eine andere Zone oder füt; Groß::Beriin 
Annahmestellen errichtet, so haben Anmeld~;ngei1 
bei diesen Annahmestellen die gleiche ·wirlmng wie 
Anmeldungen bei einer der in § l·'genannten Ati· 
nahmestellen, wenn 

a) die Anmeldung bei der Annahmestelle füt:· 'eine 
andere Zone oder für Groß-Berlin einen dem 
§ 2. entsprechenden Zeitrang begrtindet 
Lmd 
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b) die Anmeldung bei einer für das Vereinigte Wirt

schaftsgebiet errichteten Annahmestelle (§§ 1, 4) 
die gleiche Wirkung hat' wie die Anmeldung bei 
einer Annahmestelle der anderen Zo11e oder Groß
Berlins. 

§ 6 

Durchfiihrllngsvorschriften 

Der Direktor erläßt die zur Durchführung dieses Ge
setzes erforderlichen Vorschriften. 

ERSTE VERORDNUNG 

zm· Durchführung des Gesetzes 
iiber die Errichtung von Annahmestellen fiir Patent
Gebrauchsmuster- und Warenzeichenanmeldungcn. 

Vom 14. Juli 1948. 

Auf Grund des § 6 des Gesetzes über die Er
richtung von Annahmestellen für Patent-, ·Ge
brauchsmuster- und Warenzeicheminmeldungen vom 
5. Juli 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirt
schaftsrates des Vereinigten w'irtschaftsgebietes 
Seite 65) wird verordnet: 

§ 1 

Annahmestellen 

Die Annahmestellen für Patent-, Gebrauchs
tnuster- und Warenzeichenanmeldungen sind dem 
Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes (Direktor) • nachgeord
nete Behörden. Er bestimmt ihre Besetzung, Aus
gestaltung und Geschäftsordnung, 

§ 2 

Anmeldung 

Die Anmeldungen müssen den Bestimmungen dc~s 
Direktors für Patent-, Gebrauchsmuster- und 
Warenzeichenanmeldungen entsprechen. 

§ 3 

Gebühren 

(1) Für jede Anmeldung ist eine Gebühr von zehn 
Deutsche Mark zu. entrichten. Dies gilt für die An
meldung. eines Gebrauchsmusters auch für den Fall, 
daß der Anmelder beantragt, die Eintragung in, die ' 
Gebrauchsmusterrolle erst dann vorzunehmen, wenn 
eine Patentanmeldung für den gleichen Gegenstand 
erledigt ist. 

(2) Die Gebühr ist gleichzeitig mit der Anmeldung 
zu entrichten. Die Anmeldung gilt als zurückgenom
men, wenn die Gebühr trotz einer Mahnung nicht 
gezahlt wird, die mit einer Fristsetzung und einei' 
Androhung der Folgen der Nichtzahlung verbunden 
ist. 

(3) Die Gebühr ist auf das Postscheckkontp der 
Annahmestelle einzttzahlen, bei der die Anmeldung 
eingereicht wm:den ist. Als Tag der Entrichtung gilt 
der Tag, an dem der Buchungsantrag des Anmelders 

§ 7 

In krafttreten 

Das Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das voi:stehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrats hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 5. Juli 1948. 

Der Präs}dent des Wirtschaftsrates 
'Dr. Erich IKöh}er 

bei seinem Postscheckamt eingeht, bei Ueberweisung 
durch Zahlkarte der aus dem Poststempel ersicht
liche Einzahlungstag, 

§ 4 

Empfangsbescheinigung 

(1). Auf jeder Anmeldung ist der Zeitpunkt des 
Eingangs sowie die Anzahl der Anlagen zu ver
merken. 

(2) ·Die Annahmestelle erteilt dem Anmelder eine 
mit Datum und Stempel versehene Empfangsbe~ 

scheinigung über den Eingang der Anmeldung, so
fern der Anmelder eine vorbereitete Bescheinigung 
vorlegt. 

§ 5 

Führung von Registern 

(1) Die Annahmestelle trägt die Anmeldungen in 
der Reihenfolge ihres Eingangs, getrennt nach 
Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenanmel
dungen, im Register ein. 

(2) In die Register sind aufzunehmen: 
1. laufende Nummer der Eintragm'lg, 
2. Zeitpunkt des Eingangs nach Tag, Stunde und 

Minute, 
3. Name oder Firma sowie Anschrift des An-. 

melders, 
·4. falls ein Vertreter vorhanden ist, dessen Name 

und Anschrift, 
5. Bezeichnung der Erfindung, bei Warenzeichen 

das Warenzeichen oder die Angabe, daß es 
sich um ein Bi·ldzeichen handelt. 

(3) Die Annahmestelle führt außerdem alphabe
tische Namensverzeichnisse der Anmelder. 

(4) Auf Antrag wird dem Anmelder gegen Zah
-lung einer Gebühr von drei Deutsche Mark ein be
glaubigter Auszug aus dem Register über die ihn 
betreffende Eintragung erteilt. 

§ 6 

Beglaubigung der Anmeldungsunterlagen 

(1) Auf Antrag des Anmelders beglaubigt die , 
AnnQ\bmest~lle die ihr vorgelegten Abschriften der 
Anmeldungsunterlagen vnd bescheinigt den Zeit
punkt des Eingangs der Anmeldung, 

(2) Für jede Beglaubigung nebst Bescheinigung 
ist eine Gebühr zu entrichten, die bei Patentanmel
dungen zehn Deutsche Mark, bei Gebrauchsmuster

. und Warenzeichenanmeldungen fünf Deutsche Mark 
beträgt. 
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(3) Die Gebühr ist .auf das Postscheckkonto der 
Annahmestelle einzuzahlen, bei der die Beglaubi
gung und Bescheinigung beantragt ist. 

§ '1 

Geheimhaltung 

Die Einsicht in die Register und Namensverzeich
niss~ ist nicht gestattet, pie Einsicht in dje Anmel
dung nur dem Anmelder und dessen Bevollmäch-. 
tigten. 

' 

§ 8 

Inkt•afttreten 

Die Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft. " 

Frankfurt am Main, den 14. Juli 1948. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietßs 
Dr. Ludw1g E rh a rd 

GESETZ 
zm· Verlängerung der GiiltigkeHsdauer des Kraftfahrzeugmißbt•auch-Geset.zes. 

Vom 5. Juli 1948, 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Einziger Paragraph 

Die Gültigkeitsdauer des Kraftfahrzeugmißbrauch

Gesetzes vom 21. November 1947 (Gesetz- und Ver

ordnungsblatt des W'irtscha_ftsrates des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes 1947 Seite 9) wird bis zum :n. 
Dezember 1948 verlängert, , 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrats hiermit. verkündet .. 

Fl'ankfurt am Main, den 5. Juli 1948. 

Der Präsident des Wirtschafts1•ates 
Dr, Eriich Köhle1· 

GESETZ 
iiber die Einrichtung von Dienststraflmmmem zm· Durchfiihrung schwebender Dienststrafverfahren 

gegen Vet·waltungsangehörige de1· Venvaltung des Vereinigten ·Wii·tschaftsgebietes. 

Vom 5. Juli 1948. 

Der Wit:tschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Der als Anlage zu diesem Gesetz bekanntgemachte 
Beschluß Nr. 4 des Exekutivrates des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes vom 17. Februar 1948 über die 
Durchführung schwebender Dienststrafverfahren ge
gen Verwaltungsangehörige der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes erhält bis zur gesetz
lichen Regelung des Dienststrafverfahr<ms Gesetzes
kraft. 

§ 2 

Der Beschluß wit·d wie folgt geändert: 

L An Stelle des Wortes "Bedienstete" tritt die Be
zeichnung "Verwaltungsangehörige der Verwal
tung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes". 

2. Ziffer 5 Abs 2 des genannten Beschlusses erhält 
fol•gende Fassung: "Die Vorsitzenden und ihre 
Stellvertreter müssen· die Befähigung zum Rich
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst be
sitzen, Sie werden hauptamtlich nach Maßgabe 
der Ziffer 6 des genannten Beschlusses berufen: 
Die Beisitzer müssen planmäßige Be.amte sein, 
die ihren dienstlichen Wohnsitz im Bezirk der 
Dienststrafkammer haben. Mitglied einer Dienst-

strafkammer kann nur werden, wer das dreißigst..: 
Lebensjahr vollendet hat." 

:~. In Ziffer lOb wird vor ~lie Worte ,;in ein An1t" 
eingefügt "mit seiner Zustimmung", 

4. An die Stelle der Vorschrift in Ziffer 11 Absatz 
3 tritt die folgende Bestimmung: "Für den Leiter 
(Präsidenten) und seinen Stellve·rtreter sowJe die • 
Beisitzer des Dienststrafhofes gelten die Bestim
mungen der Ziffer 5 Abs. 2 sinngemäß mit der 
Maßgabe, daß sie das 35. Lebensjahr vollendet 
haben müssen." 

5. Der erste Satz in Ziffer 14 wird durch folgende 
Bestimmung ersetzt: "Die Dienststrafordnung vom 
26. Januar 1937 (RGBl. I S. 71) ist, soweit sie nicht 
auf nationalsozialistischen oder militaristischen 
Anschauungen beruht, mit folgender Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden:" 

6. In Ziffer 14c wird hinter das Wort "öffentlich" 
der folgende Satz eingefügt: "Die Oeffentlichkeit 
kann unter denselben Voraussetzungen wie in 
ordentlichen Strafverfahren ausgeschlossen wer
den." 
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7. In Ziffer 14c wird hinter dem Wort "laden" der 
folgende Satz eingefügt: ,"Aus § 61 Abs. (2) DSTO 
vom 26 .. Januar 1937 wird der Halbsatz "oder die 
Dienststrafkammer sie Iqr unerheblich erklärt" 
nicht angewendet". 

u. 7.iffcr 16 wird gestrichen. 

§ 3 

biescl Gc:ictz tritt. mit seiner Verkündung in Krail. 

'Das vorstehende Gesetz wird mic!1 Zustimmung 
des. Länderrats hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 5. 'Juli 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

' Dr. Erich :Köhler 

Anlage 

Besc)lluß NJ:, 4 des Exekutivrats vom 17. Februar 1948 über. die Durchführung schwebender Dienst
strafverfahren gegen Bedienstete des Vereinigten Wirtsclraftsgehietes. 

Die Verabschiedung der in Bearbeitung befindlichen 
Dienststrafordnung wird mit Rücksicht auf die im 
Gange befindliche organisaoris'che Umbildung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Aus Gründen der Gerechtigkeit 
und IVIensd1lichkeif, wie auch aus finanziellen Er
wägungen, erscheint es daher angemessen, bereits 
jetzt die rechtlichen Grundlagen zu sch'affen, um die 
zahlreichen im gegenwärtigen Zeitpunkt gegen' Be
dienstete des V ereiliigten Wirtschafsgebietes bereits 
eingeleiteten, noch nicht erledigten Dienststrafver
fahren ~urchführen zu können. 

Auf Grund der §§ 2 und 6 des Gesetzes über den .vor
läufigen Aufbau vom 9. August 1947 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nr. 1 vom 21. August 1947) in Ver
bindung' rnit Art. 3 und 7 des Abkommens über die 
Bildung eines Verwaltungsrates für das Personahvesen 
vom 7. Juli 1947, dem Art. 2 der Proklamation Nr. 5 
vom 10. Juni 1947 und den Richtlinien des B. C. 0. 
vom 31. Oktober 1947 Nr. 316 wird daher bis zur 
gesetzlichen Regelung bestimmt: 

(1) Dienststrafgerichte sind die Dienst3trafkammcm 
und der Dienststrafhot Die Mitglieder der Dienst
strafgerichte 'sind unabhängig und nur dem Gesetz 
ünterworfEm. 

(2) Die .Dienststrafkammern werden bei dem Per
sonal;u11t gebildet. Der Vorsitzende des Verwaltungs-

' t·ats . bestimmt im Benehmen mit den Ländern 
ILänderrat) den Bezirk der Dienststrafkammern. Der 
teiter (Ptäsident) des Dienststrafhofs erläßt fi.ir die 
Die11ststrarkammern nach deren Anhörung eine Ge
schäftsordnung. 

(3) Zustä~1dig ist die Dienststrafkammer, in deren 
Bezirk der Beschuldigte bei Einleitung des förmlichen 
Dienststrafverfahrens seinen dienstlichen Wahnsitz 
hat. Wenn dieser nicht mehr besteht, ist der Wohn
sitz maßgebend, den der Beschuldigte zur Zeit d10s 
Inkrafttretens dieses Beschlusses hat. 

(4) Stl•eitigkeiten über die Zuständigkeit von 
Dienststrafkammern entscheidet auf Antrag einer 
Dienststrafkammer oder einer anderen am Verfahren 
beteiligten Behörde der Dienststrafhof durch Beschluß. 

(5) Mitglieder der Dienststrafkammern sind der 
Vorsitzende, der Stellvertreter und die Beisitzer. 

Die Mitglieder müssen in Planstellen eingewiesene 
Bedienstete im Alter von mil1destens 30 Jahren sein, 
die ihren dienstlichen Wohnsitz im Bezirk der Dienst
strafkammern haben. Der Vorsitzende und seine 
Stellvertreter müssen die Befähigung zum Richter
amt oder zum höheren VerwaltungsbearMen besitzen. 

(6) Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter wer
den auf Vorschlag des Personalamtes vom Vorsitzen
den des Verwaltungsrates ernannt. 

Die Beisitzer werden- vom ·Personalamt für die 
Dauer von 3 Jahren ernannt. 

· (7) Die Dienststrafkammer entscheidet mit einer 
Besetzung von 3 Mitgliedern, nämlich dem Vorsitzen
den oder seinem Stellvertreter ui1d .2 Beisitzern. 
F~iner der Beisitzer soll der Laufbahn und möglichst 
clem Verwaltungszweig des Beschuldigten, der andere 
der fachlich und örtlich zuständigen Gewerkschaft 
angehören. 

Das Nähere über die Ernennung der Beisitzer, ins~ 
besonder~ über das Vorschlagsrecht der Verwaltul1-
gen und der Gewerkschaften, desgleichen über ihre 
Heranziehung zu den einzelnen Sitzungen wird durch 
Ausführungsbesti,1;1mungen geregelt. 

(8) Der Vorsitzende kann Beisitzern, die sich ohne 
vorherige Entschuldigung ihren Pflichten entziehen, 
die dadurch verursachten Auslagen auferlegec1. Bei 
nachträglicher genügender Entschuldigung kann er 
seine Anordnung ganz oder teilweise aufheben. 

Auf Einspruch des Betroffenen ,entscheidet die 
Dienststrafkammer endgültig. Der Betroffene darf 
bei der Entscheidung nicht mitwirken. 

(9) Ein Mitglied der Diensti'trafkammer, gegen das 
ein förmliches Dienststrafverfahren oder wegen eines 
Verbrechens oder vorslitzlichen Vergehens ein Straf
verfahren eingeleitet oder dem die Führung seiner 
Dienstgeschäfte verboten ist, kann während .dieses 
Verfahrens und der Dauer des Verbots sein Amt 
nicht ausüben. 

(10) Das Amt eines Mitgliedes der Dienststrafkam
mer erlischt, wenn das .Mitglied 
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a) im Strafverfahren zu einer Freiheitsstrafe oder 
an Stelle einer Freiheitsstrafe zu einer Geld
strafe oder im förmlichen Dienststrafverfahren 
zu Geldbuße oder zu einer schweren Strafe 
rechtskräftig verurteilt wird, 

b) in den Wal'testand oder in ein Amt außerhalb 
des Bezirks der Dienststrafkammer versetzt 
wird oder 

c) auf andere Weise aus dem Hauptamt ausschei
det, das er bei seiner Stellung bekleidet hat, 

(11) Der Dienststrafhof wird bei dem Personalamt 
gebildet. Er gliedert sich in Dienststrafsenate. Das 
Nähere bestimmt der Vorsitzende des Verwaltm1gs
rats auf Vorschlag des Personalamtes. Die ver--

. einigten Dienststrafsenate setzen die Geschäftsord
nung fest. 

Mitglieder des Dienststrafhofes sind der Leiter 
(Pri:\sident), seine Stellvertreter, richterliche und 
andere Beisitzer. 

Die Mitglieder müssen in Planstellen eingewie
s'ene Bedienstete im Alter von mindestens 45 Jahren 
sein. 

Der Leiter (Präsident), seine Stellvertreter und die 
richterl.ichen Beisitzer müssen die Befähigung zum 
Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst besitzen. 

Der Leiter (Präsident), seine Stellvertreter und die 
richterlichen Beisitzer werden auf Vorschlag des 
Personalamtes vom Vorsitzenden des Verwaltungs
rats, die übrigen Beisitzer vom Personalamt für die 
Dauer von 3 Jahren ernannt. 

Die Vorschriften in Ziffer 8 bis 10 gelten sinn
gemäß. 

('12) Will ein Dienststrafsenat in einer Rechtsfrage 
von der Entscheidung · eines anderen Dienststraf
senats oder des großen Dienststrafsenats abweichen, 
so ·hat er die Rechtsfrage unter Begründung seiner 
Rechtsauffassung an den großen Dienstst'rafsenat zu 
verweisen. Dies gilt nicht, wenn der Seoat, v.o11_ 
dessen Entscheidung ·er abweichen wiil,- der Ab
weichung zustimmt. 

Ein Dienststrafsenat kann die Entscheidung des 
großen Dienststrafsenats auch in einer grundsätz
lichen Rechtsfrage herbeiführen, wenn nach seiner 
Auffassung die Fortbildung des Rechts oder die 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung es 
erfordert. 

Hält der Vertreter der Obersten Dienststrafbehörde 
aus einem solchen Grunde die Entscheidung des 
großen Dienststrafsenats für erforderlich, so ist die 
Sache dem großen Dienststrafsenat vorzulegen. 

Der große Dienststrafsenat besteht aus dem Leiter 
(Präsident)· des Dienstst.rafhofs, seinen Stellvertretern 
und je einem richterlichen Mitglied, das der Vor
sitzende jedes Dienststrafsenats von Fall zu Fall zur. 
Mitwirkung in den großen Dhmststrafsenat entsendet, 

Bei Stimmengleichheit wird die Stimme des dem 
Dienstalter nach jüngeren, bei gleichem Dienstaltet' 
des derri Geburtsalter nach jüngeren Mitgliedes nicht 
mitgezählt. Der BerJchterstatter hat jedoch immer 
Stimmrecht. 

Die Entscheidung der Rechtsfrage durch den 
großen Dienststrafsenat ist in der zu ~ntscb.eidenden 
sa'che' bindend. 

(13) Jeder Dienststrafsenat beschli~ßt mit 3 richter
-lichen Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden. 
Er entscheidet in der Hauptverhandlung mit 3 richter
lichen Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden 
und 2 weiteren Mitgliedern. 

Für die Ernennung und Heranziehung der Bei
sitzer gilt das zu Ziffer (7), Absatz 1, Satz 2, und 
Absatz 2 Bestimmte. 

(14) Soweit sich aus den Gesetzen der Besatzungs
macht oder des Wirtschaftsrats, Ausführungsbestim
mungen oder sonstigen Beschlüssen des Exelwtivrats 
nichts anderes ergibt, finden die Vorschrifte·n der 
Dienststrafordnung vom 26. 1. 37 (RGBl. I S. ·n) 
sinngemäße Anwendung mit folgender Maßgabe: 

a) An Stelle von § 13 Absatz (3) der Dienststraf~ 
ordnung (DStO.) tritt folgende Bestimmung: 
Für das Dienststrafverfahren sind die tatsäch
lichen Feststellungen des strafgerichtliehen Ur
teils. nicht bindend, sie köm~en aber der Ent
scheidung im Dienststrafverfahren ohne erneute 
Nachprüfung zugrunde gelegt werden. 

lJ) An Stelle von § 52 Absatz (2) Satz 1, erster 
Halbsatz gilt folgende Bestimmu1U(: __ c_ 
Die Einleitungsbehörde kann das ·förmiiche 
Dienststrafverfahren, solange es noch nicht bei 
der Dienststrafkammer anhängig'·ist, einstellen, 
wenn sie dies nach dem Ergebnis der Unter
suchung für angebracht hält. 

f. 
c) An Stelle des § 60 gilt folgende J3estimmung: 

Die Hauptverhandlung ist öffenUich. 
Der Beschuldigte kann Zeugen und Sachver
ständige unmittelbar laden. '--- -, 

d) Berechtigt zur Einlegung von Rechtsmitteln ist 
der Betroffene, die Einleitungsbehörde und das 
Personalamt. Gleiches gilt für den Antrag auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens. 

e) Dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats steht 
das Gnadenrecht in Dienststrafsachen zu. Er 
übt es selbst aus oder überträgt die Ausühung 
anderen Stellen. 

(15) Aus~ und Durchführungsbestimmungeil zu 
diesem Beschluß erläßt der Vorsitzende des Ver
waltuogsrats. 

(16) Dieser Beschluß tritt am . . . . . . . . . . . . . . in 
Kraft mit der Maßgabe, daß er nur auf Dienststraf
verfahren anzuwenden ist, die in diesem Zeitpunkt 
bereits eingeleitet sind. 
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GESETZ 
Z\\r Aenderung des Gesetzes iiber die vot•läufige Haushaltsfiihrung der Verwaltung des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes im Rechnungsjahr 1948 vom 18. April 1948. · 

Vom 12. Juli 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Art. I 

Im § 1 des Gesetzes über die vorläufige Haushalts
führu· g der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes im Rechnungsjahr 1948 vom 18. April ,1948 
treten folgende Aenderungen ein: 

a) Im Absatz 1 wird die Zeitbestii'nmung "bis zum 
30. Juni 1948" ersetzt durch "bis zum 31. August 
1948". 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Die . Ausgaben müssen sich im Rahmen der 
Ansätze des vom Wirtschaftsrat verabschiede
ten Haushaltsplans für1 1947 halten. Sie sollen 
monatlich bei dem einzelnen Ausgabetitel den· 
Betrag nicht übersteigen, der einem Monats
betrag des Haushaltsansatzes für 1947 ent
spricht. Die. Ansätze für die sächlichen Ver
waltungsausgaben und für die allgemeinen 
Haushaltsausgaben dürfen nur insoweit in 
Anspruch genommen werden, als es im Rah
men des Abs. 1 zur ordnungsmäßigen und 
wirtschaftlichen Führung der Verwaltung un
ter Berücksichtigung der Gesamtbedürfnisse 
der Verwaltung erforderlich ist. Der Direktor, 

· der ·Verwaltung für Finanzen kann bei der 
· B,ereitsteHung der Betl,iebsmittel über die 
Mittelverwendung nähere. Bestimmungen tref
fen. Er kann den monatlichen Grenzbetrag für 
einzelne Ausgabetitel oder für bestimmte 
Gruppen von solchen anders festsetzen, wobei 
ohne Zustimmung des Haushaltsausschusses 
der für 5 Monate nad1 Satz 2 dieses Absatzes 
·zu ed;echnende Betrag nicht überschritten 
werden darf; er kann auch die Inanspruch
nahme von Mitteln aus Ausgabetiteln von 
s~ilier zbstiinmung abhängig machen. Seiner 
Zustimmung bedarf in jedem Falle die Lei
stung einmaliger Ausgaben und von Ausgaben 
für neue Aufgaben. Sofern derartige Ausgaben 
bei einem Ausgabetitel den Betrag von DM 
50 000.- übersteigen, bedarf es außerdem de4 
Zustimmung des Haushaltsausschusses des 
Wirtschaftsrates; leidet di~ Maßnahme keinen 

ERSTE ANORDNUNG 

übet• 

den •) Eisenbahn· Personentarif. 

Vom 12. Juli 1948. 

Auf Grund des Art. II des Gesetzes über Leitsätze 
r die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der 

Jeldreförm vom 24. Juni 1948 (GVBL S. 59) und des 

Aufschub, kann der Direktor der Verwaltun:; 
für Finanzen die Bewilligung in eigener Ent
schließung aussprechen; er hat aber dem 
Haushaltsausschuß nachträglich unverzüglich 
von der BewiLligung Mittei:lung zu machen. 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

(3) Bei neu eingerichteten Organen und Verwa·l
tungsstellen, für die der Haushaltsplan für 
1947 noch keine BewiHigungen vorsieht, be
mißt der .D'irektor der Verwaltung für Finan
zen die bei den einzelnen Ausgabetiteln bereit
zusteHenden Mittel unter sinnentsprechender 
Anwendung der vorstehenden Grundsätze auf 
Grund der •Ansätze des Haushaltsvor<J.nschla
ges für 1948. 

Art. II 

Als § 3 ist neu ein~usetzen: 

.Det: Direktor der Verwaltung für Finanzen wird 
ermächtigt, bis zum Erlaß des Gesetzes über die 
Feststellung des Haushaltsplans für das Rechnungs
.iahr 1948 zur vorübergehenden Verstärkung .der Be
fl'iebsmittel der Hauptkasse des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes bis zu 200 Millionen DM im Wege des 
Kredits zu beschaffen. 

Art. III 

Der bishet1ige § 3 wird § 4. 

Art. IV 

Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in 
Kraft. 

· Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
··des Länderrats hiermit verkündet, 

Frankfurt am Main. den 12. Juli 1948. 

Der Präsident des Wdrtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 

§ 6 Abs. 4 und 5 der Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 
8. September 1938 (RGBl. li S. 663) wird angeordnet: 

§ 1 

Die am 1. April 1946 auf Anordnung des Alliierten 
Kontrollrats durchgeführte Erhöhung der Regelfahr
preise um 100°/o wird auf 500fo ermäßigt. Deingemäß 
wird der Regelfahrpreis 3. Klasse von 8 auf 6 Deut
sche Pfennig für das Tarifkilometer et·mäßigt, 
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a) 

b) 

§ 2 

Der Preis der Zuschlagkarten beträgt: 

für Ei'lzüge 
1.t!.2.Kl. 
3. Kl. 

für Schnell-
züge 

1. u. 2. Kl. 
3.Kl. 

Zoue 1 
1-too km 

0,'/5 DM 
0,50 DM 

1,50 DM 
1,00 DM 

Zone U 

101· 200 km 

1,50 DM 
1,00 DM 

3,00 DM 
2,00 DM 

Zone lll 
~01-300 kn) iibei·,ookm 

2,25 DM 3,00DM 
1,50 DM 2,00DM 

4,50DM 6,00 DJV!: 
3,00 DM 4,00DM 

c) für Fern
schnellzüge 
neben den Zu
schlägen zu b) 

1. u. 2. Kl für alle Entfernungen 
für alle E6tfernungen 

3,00 DM 
2,00DM 3, Kl. 

§ 3 

Die am 1. April 1946 auf Anordnung des Alliierten 
Kontrollrats durchgeführte Erhöhung der Preise der 
Monatskarten und Teilmonatskarten um 100ilfu wird 
auf 500fo ermäßigt. Angestelltenmonatskarten werden 
nicht mehr ausgegeben. 

§ 4 

Folgende Fahrpreiset'mäßigungen werden einge
führt: 

a) Zehnerkarten im Nahverkehr der Großst'ädte mit 
mehr als 100 000 Einwohnern mit einer Ermäßi
gui1g von 33 1/:JOJo; 

b) Netzkarten, die ohne Zahlung von Zuschlägen auch 
zur Benutzung von Schnell- und Eilzügen berech
tigen, 
Bezirkskarten, die ohne Zahlung von Zuschlägen 
auch zur Benutzung von Eilzügen berechtigen, 
zum Monatspreis von: 

2. Klasse 3. Klasse 

Bezirkskarte. 100,00 DM 75,00 DM 
Anschlußbezirkskarte 40,00 DM 30,00 DM 
Netzkarte 200,00 DM 150,00 DM 
Anschlußnetzl-:arte 80,00 DM ,60,00 DM 

c) Ausgabe von Arbeiterrückfahrkarten, Arbeiter
karten für Binnenschiffer und Arbeiterkarten für 
deutsche Seeleute auch für Ledige; 

d) eine Ermäßigung für Blinde und Schwerbeschä
digte, die ständiger Begleitung bedürfen, durch 
Gewährung freier Beförderung des Begleiters oder 
des Führhundes; 

e) für Schul- und Jugendpflegefahrten eine Ermäßi
gung von 500fu; 

f) für Gesellschaftsfahrten und für. Gesellschafts
sonderzüge eine mit 300fu beginnende und je nach 
der Teilnehmerzahl bis zu 500fo steigende Ermäßi
gung, 

g') Die Wiedereinführung verbilligter Rückfahrkarten 
für Sonn- und Feierta,ge bleibt ta•·i'"ln'·"" Rege
lung vo:rbehalten. 

'§ 5 

(1) Die Einzelheiten über die in §§ 1-4 angeord1~eten 
Tar.ifermäßigungen bestimmt der Tarif. 

(2) Unter Abkürzung der VeröffentLichungsfrist treten 
die Tarifmaßnahmen 

nach § 4 c), e) und f) zum 15., Juli 1948, 

nach §§ 1, 2 und 3 (für Teilmonatskarten) zum 
25. Juli 1948, 

nach §§ 3 (fi.il· Monatskarten, Angestelltenmonats
.karten), 4 a) und d) zum 1. August 1948, 

nach § 4 b) und g) spätestens zum 1. September 
1948 

in Kraft. 

(3) Für den Verkehr mit den anderen Besatzungszonen 
sowie mit dem Auslande können durch den Tarif 
abweichende Regelungen getroffen werden. 

Offenbach am Main, den 12. Juli 1948. 

Der Direktor Der Direktor 

der der 

Verwaltung für Wirtschaft Verwaltung für Verkehr 

Dr. Ludwig Er-ha r d Dr. Ing, Frohne 
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GESETZ 

iiber die Errichtung einer Schuldenvl!t'Waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 
Vom 13. Juli 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen 

§ 1 

(1) Es wird eine Schuldenverwaltung des Vereinig
ten Wirtschaftsgebietes errichtet. 

(2) Die Schuldenverwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes hat ihren Sitz an dem Ort oder in 
der Nähe des Ortes, an dem die Verwaltung für 
F·inanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ihren 
Sitz hat. 

§2 

Bei der Aufnahme von Schulden zu Lasten des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes und bei iht~er Ver
waltung sind die Vorschriften der· Reichsschulden
ordnung vom 13. Februar 1924 (RGBI. I S. 95) in der 
Fassung des Gesetzes vorn 5, Juli 1934 (RGBl. I 
S. 574) U:nd der Verordnung vom 29. Dezember 1936 
(RGBI. I S. 1156) sowie die Vorschriften des Reichs
schuldbuchgesetzes in 'der Fassung der Bekannt
machung vom 31. Mai 1910 (RGBl. S 840) und der 
vt;rordnung vom 17. November 1939 (RGBl. I 
S. 2298) sinngemäß anzuwenden, soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

§ 3 

Bei det' Uebernahme von Sicherheitsleistungen und· 
Gewährleistungen zu Lasten des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes sind die §§ 2-5, 34 und 35 der 
Reichsschuldenordnung sinngemäß anzuwenden. Das. 
Vet·einigte Wirtschaftsgebiet wird aus der Ueber
nahme einer solchen Sicherheitsleistung oder Ge
währleistung nur verpflichtet, wenn darüber eine 
Urkunde enichtet worden ist. 

§ 4: 

Soweit durch die Reichsschuldenordnung oder das 
Heichsschuldbuchgesetz 

a) dem Reichspräsidenten, 
b) dem Reichstag, 
c) dem Reichsrat, 
d) dem Reichsschuldenausschuß, 
c) dem Reichsminister der Finanzen, 
f) dem Rechnungshof des Deutschen Reichs und 
g) der Deutschen Reichsbank 

Befugnisse eingeräumt oder Aufgaben übertragen 
sind, treten an ihre Stelle 

zu a) der Vorsitzende des Verwaltungsrats, 
zu b) der Wirtschaftsrat, 
zu c) der Länderrat~ 
zu d) der Schuldenausschuß, 
zu e) der Direktor der Verwaltung für Finanzen, 
zu f) die Oberste Rechnungsprüfungsbehörde des 

Vereinigten Wirtschaftsgebietes und 
zu g) die Bank deutscher Länder. 

§ 5 
(1) § 25 Abs. 1 Satz 1 der Reichsschuldenordnung 

ist in folgender Fassung anzuwenden: "Die Schul
denverwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
bildet ein Kollegium, bestehend aus einem Präsiden
ten, seinem Stellvertreter und mindestens einem 
sonstigen besoldeten Mitglied." 

(2) § 27 Abs. 3 der Reichsschuldenordnung ist in 
folgender Fassung anzuwenden: "Der Präsident und 
sein Stellvertreter dürfen nicht dem Verwaltungs

·rat, einer Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes oder einer Landesregierung angehören. 
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§ 6 
(1) Der Schulde.nausschuß des Vereinigten Wirt

schaftsgebietes besteht aus drei Mitgliedern des 
Wirtschaftsrates, drei von dem Länderrat zu be• . 
stimmenden Mitgliedern und dem Präsidenten der 
Obersten Rechnungsprüfungsbehörde des Vereinigten 
Wtrtschaftsgebietes. 

(2) Die in den Schuldenausschuß zu entsendenden 
[\1itgliecl.er werd~n vom Wirtschaftsrat auf die Dauer 
ihrer Mitgliedschaft zum Wirtschaftsrat und . vom 
Länd~rrat auf die Dauer von drei Jahren gewählt. 

(3) Zu einem Beschluß des Schuldenausschusses 
ist die Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern 
auß<;!r dem Vorsitzenden erforderlich. Bei Stimmen- / 

VERORDNuNG 
über die Entrichtung der Wechselsteuer. 

Vom 25. Juni 1948. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum 
Gesetz· Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuem 
vom 22. Juni 1948 wird mit Zustimmung des Finanz
ausschusses des Wittschaftsrats und mit Zustimmung 
des Finanzausschusses des Länderrats folgendes ver
ordnet: 

§ 1 
Steuerentrichtung ohne Markenverwendung 

Bis zur Ausgabe neuer Wechselsteuermarl<en wird 
die Wechselsteuer ohne Markenverwendung durch 
Zahlung des Steuerbetrages gemäß den nachstehen
den: Bestimmungen entrichtet. 

§ 2 
Zuständigkeit 

Zuständig zur Entgegennahme der Wechselsteuer 
sil1d die von der Hauptverwaltung für das Post- und 
F'ernmelde\yesen bestimmten Postanstalten. 

§ 3 
Nachweis der Steuerentl'ichtung 

Ül Der Steuerpflichtige bereitet auf der Rück
seite des W~chsels, wenn diese noch unbeschrieben 
ist, unmittelbar am Rand einer Schmalseite, im an
deren Fall unmiltPlbar unter der letzten Wechsel
erklärung, eine Be::;chcinigung unter Angabe der 
von ihm zu errechnenden Wechselsteuer nach folgen
dem Muster vor: 

" ...... DM .. Dpf. in Worten ~ ......... Deutsche 
Mark .... Deutsche Pfennig Wechselste,uer ent-
richtet; Nummer .. , ........... der Einnahmeliste 
für ........ 1948." 
(2) Der Postbedienstete ergänzt nach Entgegen

nahme des Steuerbetrages die auf dem Wechsel vor
bt!lfeitete Bescheinigung durch Eintragung der Num
mer cj,er Einnahmeliste und des Monats, für den die 
Liste geführt wird und unterschreibt ,die Bescheini
gung unter Beifügung eines Abdrucks des Tages
stempels. Die Bescheinigung ist außerdem von einem 
zweiten. Postbediensteten gegenzuzeichnen. 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft. 

Bad Romburg v. d. H., den 25. Juni 1948. 
Der Direktor 

der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 

gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. § 7 

Die Durchführung dieses Gesetzes obliegt dem 
Direktor der Verwaltung füt· F'inanzen. 

§ 8 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

bas vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, denl3. Juli 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. El'ich K ö h 1 e r . 

VERORDNUNG 
über die Behandlung von steuerrechtliehen 

Verbindlichkeiten nach dem Umstellungsgesetz. 
Vom 9. Juli 1948. 

.,'\uf Grund des Artikels XII des Anhangs zum 
Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von 
Steuern wird mit Zustimmung des Finanzausschus~ 
ses des Wirtschaftsrats und mit Zustimmung des 
Finanzausschusses des Länderrats folgendes ver
ord}1et: 

§ 1 
(1) Steuerschulden, die bis zum 20. Juni 1948 ent

standen sind, werden, soweit nichts anderes be
stimmt ist, in Reichsmat•k festgesetzt. 

(2) Soweit eine Tilgung dieser Steuerschulden in 
Heichsmark vor dem 21. Juni 1948 nicht erfolgt ist, 
sind sie im Verhältnis von 10 Reichsmark gleich 
1 Deutsche Mark zu entrichten. Die Nachforderung 
Pines weiteren Betrags nach § 16 Absatz 2 des Ge
setzes Nr. 63 (Umstellungsgesetz) bleibt vorbehalten: 

§ 2 
Steuerschulden; die nach dem 20. Juni 1948 ent

standen sind, werden, soweit nichts anderes be
stimmt ist, in Deutscher Mark festgesetzt und sind 
in Deutscher Mark zu entrichten. 

§ 3 
(1) Vor dem 21. Juni 1948 geleistete' Heichsmark

zahlungen werden auf die in § 1 genannten Steuer
schulden in voller Höhe angerechnet. 

(2) Soweit vor dem 21. Juni 1948 geleistete Reichs
markzahlungen auf die in § I genannten Steuer
,chulden diese übersteigen, richtet sich ihre An
rechnung .auf die in ~ 2 genannten Steuerschulden 
und die Möglichkeit der Erstattung nach besonderen 
hierfür zu erlassenden Vorschriften. Bis zum Erlaß 
dieser Vorschriften ist eine Aufrechnung, Anrech
nung oder Erstattung nicht zulässig. 

§4 
Die Steuerschuld entsteht bei der Einkommen

steuer und der Körperschaftssteuer 
I. für Steuerabzugsbeträge 

im Zeitpunkt des Zufließens der steuerabzugs
pflichtigen Einkünfte, 

2. für Vorauszahlungen 
am Ende des Kalendervierteljahres oder des 
sonstigen Zeitraums, für den die Vorauszah
lungen zu entrichten sind. 

3. für die veranlagte Steuer 
mit Ablauf des Kalenderjahres oder des ab
weichenden Zeitraums, für das die Veranlagung 
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MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 

GESETZ Nr. 6.4 *> 
Vom 20. Juni 1948 

Amerikanisches Kon
trollgebiet 

Gesetz Nr. 64 

Britisches Kon
trollgebiet 

Gesetz Nr. 64 

Vorläufige Neuordnung von Steuergesetzen. 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der 
amerikanischen, britischen und französischen Zone 
haben eine vorläufige Neuordnung der sich auf die 
Besteuerung beziehenden Gesetze vereinbart, mn 
diese der Währungsreform anzupassen und um die 
beste Verwendung der finanziellen HUfsquellen der 
genannten Zonen im allgemeinen Interesse zu för
dern. 

Der Militärgouverneur 
und Oberbefehlshaber 
der britischen Zone ver
kUndet das Gesetz Nr. 
64 für seine Zone, und 
der MiHtärgouverneur 
und Oberbefehlshaber 
der französischen Zone 
wird ein entsprechendes 
Gesetz für seine Zone 
verkül}den, um diese 
Vereinbarung in Kraft 
zu setzen. 

Der Militärgouverneur 
t\nd Oberbefehlshaber 
der amerikanischen Zone 
verkündet das Gesetz 
Nr. 64 für seine Zone, 
und der Militärgouver
neur und Oberbefehls
haber der französischen 
Zone wird ein entspre
chendes Gesetz für seine 
Zone verkünden, um 
diese Vereinbarung in 
Kraft zu setzen. 

Auf Grund dessen wird hiermit verordnet: 

ART&ELI 

Die in dem Anhang zu 
diesem Gesetz enthaLtene 
vorläufige Neuordnung 
der sich auf die Besteue
rung beziehenden Ge
setze tritt in der ame
rikanischen Zone gemäß 
den Bestimmungen die
ses Gesetzes in Kraft. 

ARTIKEL I 

Die in dem Anhang zu 
diesem Gesetz enthaltene 
vol'läufige Neuordnung 
der sich auf die Besteue
rung beziehenden Ge
setze tritt in der briti
schen Zone gemäß den 
Bestimmungen dieses 
Gesetzes in Kraft. 

ARTIKEL II 

Der deutsche Wortlaut des Anhangs ist der amt
liche Wortlaut. Die Bestimmungen der Militärregie
rungs-Verordnung Nr. 3 und des Militärregierungs
Gesetzes Nr. 4, Artikel II, Absatz 5, finden auf diesen 
Wortlaut keine Anwendung. 

ARTIKEL 111 

Die Länder sind ermäch
tigt, Gesetze, die mit der 
Proklamation Nr. 7 der 
Militärregierung nicht 
im Widerspruch stehen, 
für Zwecke der Erhe
bung solcher Zusatz
steuern (einschließlich 
Zuschlägen zu den im 
Anhang dieses. Gesetzes 
aufgeführten Steuern) zu 
erlassen, die erforderlich 
sind um sicherzustellen, 
daß die Einkünfte der 
Länder zur Deckung der 
Ausgaben derselben aus
reichen. 

ARTIKEL IV 

Keine in diesem Ge
setz enthaltene Bestim
mung ist so auszulegen, 
daß sie kgendwelche auf 
Grund der Proklamation 
Nr. 7 der Militärregie
rung bestehenden Befug
nisse des Wirtschaftsrats 
und des Länderrats ein
schränkt. 

ARTIKEL 111 

Unbeschadet der Bestim
mungen der bisher er
lassenen Gesetze sind die 
Länder ermächtigt, Ge
setze, die mit der Militäi·
regierungs - Verordnung 
Nr. 126 nicht im Wi
derspruch stehen, für 
Zwecke der Erhebung 
solcher Zusatzsteuern 
(einschließlich Zuschlä
gen zu den im Anhang 
dieses Gesetzes aufge
führten Steuern) zu er
lassen, die erforderlich 
sind, um sicherzusteilen, 
daß die Einkünfte dex· 
Länder zur Deckung der 
·Ausgaben derselben aus
reichen. 

ARTIKEL IV 

Keine in diesem Ge
setz enthaltene Besthn
mung ist so auszulegen, 
daß sie irgendwelche auf 
Grund der Militärregie
rungs-Verordnung Nr. 
126 bestehenden Befug
nisse des Wirtschaftsrats 
und des Länderrats ein
schränkt. 

ARTIKEL V 

In Fällen, in denen bestehende Gesetze mit die
sem Gesetz in Widerspruch stehen, ist das letztere 
maßgebend. 

ARTIKEL VI 

Dieses Gesetz tritt am 20. Juni 1948 in Kraft. 

Im Auftrage der Militärregierung 

•) Berichtigungen nach dem dul'ch die Militänegiel'ung veröffentlichten Wo1·t1aut bleiben vorbehalten. 



Anhang zum Geselz Nr. h4, 
zur Yorläufige;I Neuonlnung von Steueru. 

Vom 22. Juni 194S. 

Artikel I 

Einkommen;o;leuer 
Das Einkommensteuergesetz vom 27. Februar 

1939 (Reichsgesetzbl. I, S. 297) in dei· Fassung, die 
sich aus den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
erfolgten Aenderungen und Ergänzung·en ergibt', 
wird wie folgt geändert und ergänzt: 
l. § 3 wird wie folgt geändert: 

"§ 3 
(1) Steuei•frei sind: 

1. Ileztlge alls der Sozialversicherung; 
2. E!etri.\ge, die versorgungshalbel' gezahlt werden; 
3. llezi.ige aus der öffentHcllen Fürsorge; 
4. Entschädigungen auf Grund arbeitsrechtlicher 

Vorschriften wegen Entlassung aus einem Di('l1st· 
verhältnis; 

5. Zuwendungen al!s öffentLichen Mitteln oder öffent
lichen Stiftungen, die Studierenden als Studien
und Ausbildungsbeihilfe gewährt werden; 

6. die aus öffentlichen Kassen gezahlten Aufwands~ 
entschädigungen und Reisekosten. Dagegen sincl 
Entschädigungen, d1ie für Verdienstausfall und 
Zeitvevlust gezahlt werden, steuerpflichtig. 
(2) Voraussetzung fUr die Steuerfreiheit der in Ab

satz 1 Ziffern 1 bis 3 bezeichneten Einkünfte isl, daß 
diese Bezüge nach dem Einkommensteuergesetz vom 
27. Februar• 1939 Steuerfre_iheit genossen haben." 

2. Es wird folgender § 7a neu eingefügt: 

"§ 7a 
Bewertungsfreiheit für Ers 

beschaffung 
(l) BuchfUhrende Land- und Forstwirte sowie Ge

werbetl'eibende und Angehörige der freien Berufe, 
die Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetz
buches ordnungsgemäß führen, können bis zum 
31. Dezember 1951 flir die abnutzbaren beweglichen 
WirtschaftsgUter des Anlagevermögens, die im Wege 
der Ersatzbeschaffung angeschafft oder hergestellt 
worden sind, im Jaht· der Anschaffung oder Herstel
lung und in dem darauffolgenden .Jahr eine Abschrei
bungsfreiheit bis zu insgesamt 50 vom Hundert der 
Anschaffungs- und Herstelluhgskosten, höchstens je
doch bis zu 50 000 Deutsche IVIarl< in Anspruch 
nehmen. 

, (2) Eine Ersatzbeschaffung im Sinn des Absatzes 1 
liegt vor, wenn das angeschaffte oder hergestellte Wirt
schaftsgut dieselbe oder eine entsprechende Aufgabe 
erfüllt wie ein Wirtschaftsgut, das infolge höherer Ge
walt (insbesondere durch Kriegseinwirlnmg) oder in
folge elnes behöt•dlivhen Eingrifffs gegen den Willen 
des Betriebsinhabers aus dem Betriebsvermögen aus
geschieden ist. Als Ersatzbeschaffung gilt. auch die An
schaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern 
durch St.etterpflichtlge der im Ab~alz 1 bezeichneten 
Art, die wegen Vertolgung aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Weltanschauung oder politischer 
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder als 
Flüchtlinge oder als Vertriebene ihre frühere El'
werbsgrundlage verloren haben." 
:~. Es wi,rd folgende Bestimmung als § !Ia eingefügt: 

"§ 9a 
Nichtberücksichtigung von Verlusten 

Sei t;;le:r VeranlG~.gung Z\H' Einkommensteuer sind 

l>eine Gutschriften und keine Ermäßigungen für aus 
folgenden Ursachen entstehende Verluste zu ge
währen: 
a) Wehrmaclltaufträge, 
b) öffen1liche Schuld, 
c) du~ch den Krieg verursachte Zerstörungen' oder 

Beschädigungen, 
d) Steuergutscheine." 

4. § 10 wird wie folgt geiindert: 

"§ 10 
(l) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der 

~~inl<linfte abzuziehen sind, sind nur die folgenden: 

1. Schuldzinsen und auf besonderen VerpE!ichtungs
gründen beruhende Renten und dauernde Lasten, 
die weder Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
sind noch mit Einkünften in wirtschaftlichem Zu
sammet1hang stehen, die bei der Verat1Jagung 
außet· Betracht bleiben; 

2. die folgenden Aufwemlungen zu steuer)1egt'mstig~~ 
ten Zwecken: ' 

a) Beitrtige und Versichenmgspriimien ;;:u Kran" 
ken-, Unfall-, Haftpflicht-, Angestellt('l1-, In
validen- und 'Erwerbslosen- Versicherungen, zu 
Versicherungen auf den Lebens- oder Todesfalt 
uncl zu Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und 
Sterbelws1wn; 

bl Beitrüge an Bauspat·kassen zur El'!angung von 
Baudarlehcn; 

c) Aufwendungen für den ersten EI'Werb von An~ .. 
teilen an Bau- und Wohnungsgenossc•nschaften 
und an Vt>rbrauchergenossensclmftcn; 

d) Beiträge auf Grund anderer Eupitalansanun
lungsvertrüge, wenn der Zweck des Kapi!tll
ansammlungsverlragcs als steuerbeglinst igt :m-
erkannt worden ist; , 

c') Au&gaben zur Förderung gemeinnütziger, mil<l
tätiget·, ldrchlicher, religiöser und wissenschaft
licher Zwecke, wenn diese Zwecl'e als steu<>r-· 
hegünstlgt anerkannt worden sind; 

f) Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von 
Hausrat und Kleidung, die infolge von Kriegs
einwirkung oder von VerJolgung atlo; den in 
§ 7 a Absatz 2 genannten Gründen vPrloren 
wurden, und die entsprechenden Aufwendun
lf.C'll der FlUchtlinge und der Vertriebenen; 

3. die Hälfte des nicht entnommenen Gf'Winns bis 
zur Hiihe von 10 vom Hundert des Gesmntge
winns; Vorausset:wng dafür ist, duß der GPWlim 
nur Grund ordnungsmäßiger BuchH\hJ·ung Pl'lllit

telt wird. Wird in einem der drei folgenden .Jahre 
mehr als der laufende Jahresgewinn t>n!nommen, 
so erfolgt in Höhe der Mehrentnahme fl'!r das 
.Jahr cll•t· Begi\nstigung eine Narhvet'.~teuPrung; 

4. bei bucltfühnmden Land~ und ForstwirlNl und bei 
Gewerbetreibenden, die Bücher nach den Vor" 
schriften des Handelsgesetzbuches fl\llren, dil' in 
den drei vorangegangenen Wlrtschal'l~jahren ent
staudenen Verluste aus Land- und Forstwirtschaft 
und aus Gewerbebetrieb, soweit sie nicht bei der 
Veranlagung für die vorangegangenen Kalender
jahre ausgeglichen oder abgezogen worden sind. 
Die Höhe des Verlustes ist nach den Vorschriflen 
der §§ 4 bis 7 a und 9 a zu el'tnittl'ln; 

5. bezahlte Kirchenst'euern. 
(2) 1. Untel' Abs, 1 fallen auch Sonderausgaben für 

die Ehefratt und diejenigen Kinder des Steuerpflicht!" 



gen,die mit ihm zusamm!'n veranlagt werden,'@lder für 
über 18 Jalwe alte Kinder, für die dem Steuet•pflich
tigen Kinderermäßigung gewährt wird. 

2. Beitdlge und Versicherungsprämien an solche 
Vel'slcherungsunternehmen und Bnusparkasset1, die 
weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im In
land haben, sü~d nlll' dann abzugsfähig, wenn diesen 
Unternehmen die l!~rlaubnis zum Geschäftsbetrieb im 
Inland erteilt ist. 

:3. Die Abzüge fi.\r Sonderausgabet1 im Sinn des 
Absatzes 1 Ziffer 2 Buchstaben a bis e sind bi~ zu 
einem Jahresbetrag von 600 Deutsche Mat·l( in voller 
Höhe zulässig, Dieser Betrag erhöht sich ttm je 300 
Deutsche'Mark im ,Jnhr für die Ehefrau ut1Cl fUt jedes 
.Kind im Sinn des § 32 Absatz 4 Ziffer 4. Soweit sich 
lile Erhöhung nacll der Zahl der Kinder bemißt, tritt 
sie nur ein, wenn die Kindet· mit dem Ste~,wrpflich
tigen zusammen veranlagt werden oder wenn es sich 
um liber 18 .Jahl'e alte Kinder handelt, für die dem 
Steuerpflichtigen Kinderermtißigung gewährt wird. 
Für Sonderausgaben itn Sinn des Absat~.es 1 Ziffer 2 
:Buchstabe I erhöht sich der in Satz 1 genannten .Jah~ 
resbetrug um 200 Delltsche Mark, der in Satz 2 ge
nannte Betrag um je 100 Deutsche Marle Liegen 
keine Sonderausgaben im Sinn des Absatze.~ 1 Zif
fer 3 vor und übersteigen die Sonderausgaben ini 
Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 die in Satz 1, Satz 2 und 
Satz 4 genannten Beti'iige, so ist der darüber hinaus· 
gehende Betrag, soweit er 15 vom Hundel't des Ge
samtbetrags der Einkünfte, höch~tens jedoch 20 000 
Deutsche Marlt nicht übersteigt, zu drei AchtEd ab
zugsfähig, 

4. Hat die Steuerpflicht nicht während eines vol~ 
len Kalenderjahres bestanden, so ist der ,Jahresbetrag 
nach Ziffer 3 entspt·echend der Zahl der vollen Mo
nate, in denen die Steuerpflicht bestanden hat, her
abzusetzen lind aul' volle Deutsche Mat·k nach unten 
abzurunden," 
5. § 14 erhi.ilt folgende Fass\mg: 

"§ 14 

V c I' tl u ß c r u n g d c s B e t r i e b s 
(!) Zu den Einkünften aus Lanct- und F'orstwirt

schaft gehören auch Gewinne, die bei der Verilußc
nmg oder Aufgabe eines land- und Jorstwlrtschaft
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden. Vei·
äußerungsgewlnn ist der Betrag, um den der Ver
äußenmgsprels nach Abzug der Veräußerungslwsten 
den Wert des Betriebsvermögens Llberstelgt, der nath 
§ 4 Absatz 1 für den Zeitrunkt der VerüLtßerung er
mittelt wird. 

(2) Die Steuerpflicht tritt nur eln, wenn der Ver
äußerungsgewinn bei det· Verbiußerung des ganzen 
Betriebs den Betrag von 10 000 Deutsche Murk und 
bei Ver1iußenmg eines Teilbetriebs den entsprechen
den Teil von 10 000 Deutsche Mm·k über~teigt. 

(3) Die !!:inlwmrnensteuer vom VerHußerungsge
winn wird auf Antrag Pt'mäßigt oder l't·iussen. wenn 
der Steuerpflich tlge den veräußerten Bettleb oder 
Teilbetrieb innerhalb der letzten tlrei .Jahre vor der 
Veräußerung erworben und inl'olge ·des Et'\Verbs Ed:l· 
schaftsteuer entrichtet hat." 
6. § 16 erhält folgende Fassung: 

.. ~ 16 

Vertlußerttng des Betr-iebs 
(I) Zu den Einkünften ~1us- Gewerbebetrieb ge· 

hören auch Gewinne, die erzielt werden bei cter Ver
äußerung 

l. des ganzen Gewerbebetrieb~ oder eines Tell
betriebs, 

2. des AnteilH eines Gesellschaflet's, der als Unter• 
nehmet· (!Vll tunt et'nehmet') des Betl'lebs anzusehen 
ist (§ 15 Ziffer 2), 

3. des Anteils eines persönlich hnf\enclen Gesell
~chafters einet· KommnnditgeseliRChaft :auf Aktien 
<§ 15 Ziffer :3). 
(2) Vcräußerungsge\vinn im Sinn des Absutzes l 

ist der- Betrag, um den der Veräußerungspreis nach 
Abzug der Veräußerungskosten den Wett des Be
lriebsvermögens (Absatz 1 Ziffer 1) oder den Wert 
des Anteils amBetriebsvermögen (Absatz 1 Ziffern 2 
und 3) übersteigt. Der Wert. des Betriebsvermögens 
oder des Anteils ist fi.i1· den Zeitpunkt der V<i'r
äußerling nach § 4 Absatz 1 oder nach § 5 zu el'• 
mitteln. 

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des GQ• 
werbebelriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb 
gewidmeten WirtschaftRgi\ter im Rahmen der Allf
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße
rungspreise anzusetzen. Wet·dcn die Wirtschaftsgüter 
nicht: veri~ußert, BO' ist det' gemeine Wel't 11'11 Zeit
punkt der Aufgabe anzusetzen. Bel Aufgabe eines 
Gewerbel;etriebs, an dem mehrere Personen betelligt 
wvren, ist für jeden einzelnen Beteiligten der gen'liline 
Wert der Wirtschaftsgüter anzuset:let1, die er bei der 
Auseinandersetzung erhalten hat. 

(4) Die Steul'rpflicht tritt nur ein, wenn det' Ver
äußerungsgewinn bei der Veräußet'lll1g des ganzen 
Gewerbebetriebs (AbRatz 1 Ziffer 1) den Betrag von 
10 000 Deutsch{) Mark ut1d bei der Vet•äußerung eines 
Teilbetriebs oder eit1es Anteils am Betriebsvermögen 
(Absatz 1 Ziffer 1 bis 3) den entsprechenden 'I'eil von 
10 000 Deutsche Mark übersteigt. 

(5) Die Einkommensteuer vom Vei'ät\ßei'llngsge
winn wird auf Antrag ennäßigt oder erlassen, wenn 
det· Steuet·pfllchtige den veräußerten Beh•leb oder 
Teilbetrieb oder den vediußerten Anteil atn Betrlebs
\tet·mögen innerhalb der letzten drei Jahre vor der 
Veräußerung erworben und ir\folge des Ewed.ls Erb~ 
schaftsteuer entrichtet hat." 
7. § 17 erhtHt folgende Fassung: 

"§ 17 
Verilußerung wegentlicher 

Beteiligu11gen 
(1) Zu den F:inld.inflen aus Gewerbebetrieb gehöt·t 

auch der Gewinn nus der Veriiußenmg eines At1teils 
an einet· Kapitalgesellschaft, wenn det' Verilußet'er 
am Kapital der Gesellschaft we8entlich beteiligt war 
und der veräußerte Anteil eins vom Hundert tles 
Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft über
steigt. Eine wesentliche B(•teiligung ist gegeben, wenn 
der Veräußeret· allein oder mit seinen Angehörigen 
an der Kapitalgesells~haft zu mehr als einem Viei'tel 
tinmittelbar oder mittelbar, z. B. dmcb Treuhänder 
oder durch eine Knpltalgesellschaft, innet•halb der. 
letzten fünf .Jahre beteiligt war. 

(2) Veri\ußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1 ist 
der Betrag, um den der Verüußerungspreis nach Ab
zug der Vet•fiußet·ungslcosten die Anschaffungskosten 
über~teigt. 

(3) Die Steuerpflicht tritt nut· ein, wenn der Ver· 
iiußerungsgewinn den dem veri\ußerten Anteil :;~n der· 
Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von 10 000 
Deutschen Mark übersteigt. 

(4) Die Einkommensteu!l'r vom Veräußerungs.ee· 
winn Witd 9.1.\f Antrag el·mä4l!ilt Qcier erl!is~e);), w~:nn 



. . ~ ' 

dez· Steuerp:filichtige den veräußerten Anteil an der 
KapitalgeseHschaft innerhalb der letzten drei Jahre 
vor der Veräußerung erworben und. info~ge qes _Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet. hat. · 

(5) Venluste, die bei der Veräußerung von Antei
len an einer KapitalgeseMschaft entstanden sind, dür
fen bei Ermittlung des Einkommens nicht ausgegil
chen (§ 2 Absatz 2) werden." 

8, § 32 et•hält folgende Fassung: 

"§ 32 
Steuerklassen 

(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt 
sich nach der An:lage zu diesem Gesetz. Dabei gilt 
das folgende: 

(2) Steuerklasse I 
1. In die Steuerklasse I fallen die Personen, die we

der zu Beginn des Veranlagungszeitraums noch 
mindestens vier Monate in diesem Veranlagungs
zeitraum verheiratet waren. 

2. In die Steuerklasse I gehören .nicht die Personen, 
die in eine der unten aufgezählten Steuerklassen 
II und III fallen. 
(3) Steuerklasse II 
In die Steuerklasse II faHen folgende Personen, 
soweit sie nicht zur Steuerklasse III gehören: 

1. Personen, die zu Beginn des Veranlagungszeitraums 
oder mehr als vier Monate in diesem Veranla
gungszeitraum verheiratet waren. 

2. Unverheiratete Personen, die mindestens vier Mo
nate vor Ablauf des Veranlagungszeitraums das 
65. Lebensjahr vollendet haben. 
(4) Steuerldasse III 

l. In die Steuerk,Jasse III fallen die Personen, denen 
Kinderermäßigung zusteht (Ziffer 2) oder auf An
trag gewährt wird (Ziffer 3). 

2. Kinderermäßigung steht dem Steuerpflichtigen für 
Kinder zu, di:e im Veranlagungszeitraum minde
stens 4 Monate das 18. Lebensjahr noch nicht voll
endet hatten. 

3. Kinderermäßigung wird dem Steuerpflichtigen auf 
Antrag gewährt für Kinder, die im Veranlagungs
zeitraum mindestens V'ier Monate das 25. Lebens
jahr noch nicht vollendet hatten und während die
ser Zeit auf Kosten des Steuerpflichtigen unterhal-
ten und für einen Beruf ausgebildet worden sind. 

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind: 
a) eheliche Kinder, 
b) eheliche Stiefkinder, 
c) für ehe1ich erklärte Kinder, 
d) Adoptivkinder, 
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis 

zur leibHellen Mutter), 
:f) Pflegekinder." 

9. § 34 erhält folgende Fassung: 

"§ 34 
Steuersätze bei außerordentlichen 

Einkünften 
(1) Uebersteigt das Einkommen 6 000 Deutsche 

Mark und sind darin außerordentliche Einkünfte ent
halten, so dst auf Antnag die Einkommensteuer für 
die außerordentlichen EiThkünfte auf 10 bis 40 v. H. 
der außerordentlichen Einkünfte zu bemessen. Auf 
die anderen Einkünfte :Ist die Einkommenssteuer., 
taobelle anzuwenden. 

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinn des 
Absatzes 1 ikonunen nur in Betracht: 

1. Veräu·ß~run.gsgewi~n.e im Sinri der §§ 14, 16, 17, 
§ 18 Absatz 3; 

2. Entschädigungen im Sinn von § 24 Ziffer 1; · 
3. Zinsen, die nach den §§ 14, 34 und 43 des . Ge

setzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen 
vom 16. Juli 1925 (Reichsgesetzbl. I S; 137) in der 
F.assung des Gesetzes zur Aenderung und Ergän
zung von Vorschriften auf dem Gebiete des Finanz
wesens vom 23. März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 
232) bei der Einlösung· von Auslosungsrechten be-
zogen werden. i 
(3) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag 

auch auf Einkünfte aus außerordentlichen Wald
nutzungen anzuwenden, wenn ein Bestandsvergleich 
für das stehende Holz nicht vorgenommen wil'd. Als 
außerordentliche Waldnutzungen gelten ohne Unter
schied der Betriebsart alle aus wirtschaftlichen Grün
den gebotenen Nutzungen, die über die nach forst
wirtschaftlichen Grundsätzen nachhaltig zu erzie
lenden jährlichen regelmäßigen Nutzungen hinaus
gehen. Bei Wa,ldnut.zungen infolge höherer Gewalt 
(Eis-, Schnee-. Windbruch, Insektenfraß oder Brand) 
ermäßigt sich die nach Absatz 1 zu berechnende Ein
kommensteuer auf die Hälfte. 

(4) Einkünfte, die die Ehtlohnung für eine Tätig
keit darstellen. die sich über mehrere Jahre erstreokt, 
unterliegen der Einkommensteuer zu den gewöhn
lichen Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommen
steuerveninlagung könhen diese Einkünfte auf die 
Jahre verteHt werden, in deren Verlauf sie erzielt 
wurden und als Einkünfte eines jeden dieser Jah1·e 
angesehen werden, vorausgesetzt, daß die Gesamt
verteilung drei Jahre nicht überschreitet." 
10. § 39 erhält folgende Fassung: 

"§ 39 
Bemessung der Lohnsteuer 

(1) Die Lohnsteuer bemißt sich nach der Anlage 
zu diesem Gesetz. Wird der Arbeitslohn für ei11en 
monatlichen Zeitraum gezahlt, so betragen die Lohn
stufen und die Lohnsteuer ein Zwölftel des Jahres~ 
betrages. Wird der Arbeitslohn für einen anderen als 

·monatlichen Zeitraum gezahlt, so betragen die Lohn
stufen und die Lohnsteuer Bruchteile der Beträge der 
Lohnsteuertabelle für monatliche Lohnzahlung, und 
zwar: 

für nicht mehr als vier Arbeitsstunden, aber 
nicht mehr als einen halben Arbeitstag 1/.>Z• 
für mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht 
mehr als einen Arbeitstag 1f2o, 
für vol'le Arbeitswochen 6ho. 
Für die Anwendung der Lohnsteuertabelle gilt das 

folgende: 
(2) Steuerklasse I 

1. In die Steuerklasse I fallen die Arbeitnehmer, die 
nicht verheiratet sind. 

2. Unter Ziffer 1 fallen nicht: 
a) Arbeitnel'lmer, denen Kinderermäßigung zusteht 

(Absatz 4 Ziffer 2) oder auf Antrag gewährt wird 
(Absatz 4 Ziffer 3), 

b) unverheiratete Arbeitnehmer, die das 65. Lebens
jahr vollendet haben (Absatz 3 Ziffer 2). 
(3) Steuerklasse li 

In die Steuerklasse II falJen, soweit sie nicht 
zur Steuerklasse III gehören: 

1. die Arbeitnehmer, die verheiratet sind., 
2. unverheiratete A11beitnehmer, .die das 65. Lebens

jahr vollendet haben. 
(4) Steuerklasse III 

1. In die Steuerklasse Ill fallen die Arooitne~er, 
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denen Kinderermäßigung zusteht (Ziffer 2) oder 
auf Antrag gewährt wird (Ziffer 3). 

2. Dem Arbeitnehmer steht Kinderermäßigung zu 
für Kinder, die das 18. Lebensjalu· noch nicht vol

lendet haben. 
3. Dem Arbeitnehmer wird auf Antrag Kinderer

mäßigung gewährt für Kinder, die auf Kosten des 
Arbeitnehmers unterhalten und für einen Beruf 
ausgebildet werden und das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und '3 sind: 
a) eheliche Kinder, 
b) eheliche Stiefkinder, 
c) für ehelich erklärte Kinder, 
d) Adoptivkinder, 
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis 

zur leiblichen Mutter), 
f) Pflegekinder. 
(5) Für die Eintragung der Steuerklasse und der 

Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer
karte (§ 42) sind die Verhältnisse zu Beginn des Ka
lenderjahres maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte 
ausgeschrieben wird. Findet eine Personenstandsauf
nahme statt, so sind die Verhältnisse am Stichtag der 
Personenstandsaufnahme maßgebend. Treten bei 
einem Arbeitne.hmer die Voraussetzungen für eine 
ihm günstigere SteuerMasse ein oder erhöht sich die 
Zahl der b.ei der Steuerklasse III zu berücksichtigen
den Personen, so ist auf Antq1g die Lohnsteuerkarte 
zu ergänzen. Die Ergänzung ist erst bei der Lohnzah
lung zu berücksichtigen, bei der die ergänzte Lohn
steuerkarte vorgelegt wird. 

(6) Die Höhe der Lohnsteuer wird in folgenden 
Fäl,Jen durch Rechtsverordnung bestimmt: 
1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine 

Lohnsteuerkarte (§ 42) vorlegt; 
2. wenn der Arbeitnehmer in mehreren Dienstver

hältnissen gleichzeitig steht; 
3. wenn die Ehefrau, die nicht dauernd vom Ehe

mann getrennt lebt, in einem Dienstverhältnis 
steht; 

4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn ge
zahlt wird, nicht festgestellt werden kann." 

11. § 41 wird wie folgt geändert: 

"§ 41 
Berücksichtigung besonderer 

Verhältnisse 
(1) Au-f Antrag des Arbeitnehmers werden für die 

Berechnung der Lohnsteuer die folgenden Beträge 
vom Arbeitslohn abgezogen: 
1. wenn die Werbungskosten (§ 9), die bei den Ein

künften aus nicht selbständiger Arbeit erwachsen, 
oder die Sonderausgaben im Sinn des § 10 Absatz 1 
Ziffern 1 und 2 und Absatz 2 je 26 Deutsche Mark 
monatlich ·übersteigen, jeweils der 26 Deutsche 
Mark übersteigende Betrag; 

2.- wenn. außergewöhnliche·. Belastungen dem Arbeit
nehmer zwangsläufig erwachsen und seine steuer
liche Leistungsfähigkeit wesenWeh beeinträchtigen 
(§ 33),,ein,vom Finanzamt-zu bestimmeilder Betrag, 
(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz t vom Ar-

beitslohn abzuziehenden Beträge auf der Lohnsteuer
kart-e (§ 42) t:!inzutragen. Der Abzug· ist erst bei der 
Lohnzahlung vorzunehmen, be"i de1' dem Arbeitgeber 
die Lohnsteuerkarte mit dieser Einii.-ngurig voi·gelegt 
\\~i;~~XI.:·-.-.· ,... ·- :.-:";:.~~-~··: .... ..,_. .. . 

12. § 43 err.!ilt folgende Fassung: 

I 
. . . "§ 43 

S t"e u er a'b zu g p f 1 ich t i g e Kap i t a 1 er träge 

I 
(1) Bei den. folgenden inländischen Kapitalerträ

""en wird die Einkommensteuer durch Abzug vom 
Kapitalertrag (Kapitailertragsteuer) erhoben: 
1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten 

uri.d sonstigen Bezügen aus Aktien, Kuxen, Genuß
scheinen, Anteillen an GeseHschaften mit be-

- schränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften und Kolonialgesel'lschaften, aus 
Anteilen an der Reichsbank und an bergbautrei
benden Vereinigungen, die die Rechte einer juri
stischen Person haben; 

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem Handels
gewerbe als stiller Gesellschafter. 
(2) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind 

auch besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den 
im Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder an 
deren Stellen gewährt werden. 

(3) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen, 
wenn der Sch,uldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder 
Sitz im Inland hat." 

13. Es wird folgender § 45 eingefügt: 

"§ 45 
Steuerabzugspflichtige Aufsichts

ratsvergütungen 
Bei Mitgliedern des Aufsichtsrats (Verwaltungs

rats) von Aktiengesellschaften, Kommanditgesel:l
schaften auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesell
schaften mit beschränkter Haftung und som~tigen 
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Per
sonenvereinigungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als Un
ternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, unter
liegen die Vergütungen jeder Art, die ihnen von den 
genannten Unternehmungen für die Ueberwachung 
der Geschäftsführung gewährt werden (Aufsichts
ratsvergütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsrat
steuer)." 
14. Es wird folgender § 45a eingefügt: 

"§ 45a 
Bemessung und Entrichtung der Auf

sichtsratsteuer 
(1) Das U1\ternelunen hat die Aufsichtsratsteuer 

mit 50 vom Hundert der Aufsichtsratsvergütung für 
das Aufsichtsratsmitglied einzubehalten. Es hat den 
Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem 
die Aufsichtsratsvergütung dem Aufsichtsratsmitglied 
zufließt, und die einbehaltenen Steuerabzüge inner~ 
halb einer Woche an das Finanzamt (Finanz;kasse) 
abzuführen. 

(2) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag 
der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Wer
den Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen) be
sonders gewährt, so gehören sie ZIU den Aufsichts
ratsvergütungen nur insoweit, als sie die tatsächlichen 
Auslagen übersteigen. 
- (3) Das Aufsichtsratsmitglied ist beim Steuerab

zug von Aufsichtsratsvergütungen (Aufsichtsrat
steuer) Steuerschuldner. Das Unternehmen haftet 
abet· für' die Einbehaltung und Abführung der 
St€Uer. Das Aufsichtsratsmitg1ied (Steuerschuldner) 
wird 'nur ·in Anspruch genommen: 
1. wenn das Unternehmen die. Aufsichtsratsvel'
; 'gi.ttimg nicht voi·schrfftsrnäßig gekürzt hat oder 

2. wenn das Aufsichtsratsmitglied Weiß, daß . das 
Unternehmen die einbehalte!;le Steuer nicht vor-
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schrittsmäßig abgeführt hat und dies dem Finanz
amt nicht unverzüglich mitteilt" 

15. § 4& erhält folgende Fassung: 

"§ 46 
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise 

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von 
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist, :w 
wird der Steuerpflichtige mit dem Einlwmmen ver
anlagt, wenn 
I. das Einkommen 24 000 Deutsche Mark oder mehr 

beträgt oder 
2. die Einkünfte, von denen der Steuerabzug vow 

Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist, mehr 
als 600 Deutsche Mari' betragen oder 

3. der Steuerpflichtige Einkünfte aus mehreren 
Dienstverhältnissen bezogen hat, die dem Steuer

abzug vom Arbeitslohn unterlegen haben. und dt>r · 
Gesamtbetrag dieser Einkünfte 3 600 D(etttsche 
Mark übersteigt oder 

4. der Steuerpflichtige die Veranlagung beantragt 
und ein berechtigtes Interesse nachwt'ist. 
(2) Ist aus den in Absatz 1 bezeichneten Grün

den eine Veranlagung ausgeschlossen, so gilt die Ein
l,ommensteuer, die auf die Einkünfte aus nichtselb
ständiger Arbeit entriillt, für den Arbeitnehmer alo 
abgegolten, wenn seine Haftung erloschen ist (§ 38 
Absatz 3)." · 

16. § 47 erhält folgende Fassung: 

.. ~ 47 
(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden ange

rechnet: 
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten 

Vorauszahlungen, 
2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge. so

weit sie auf die im Veranlagungszeitraum be
zogenen Einkünfte entfallen. 
(2) Ist die Einlwmmcnsteuerschuld größer als die 

Summe der Beträge, die nach Absatz ! anzurechnen 
sind, so ist der Unterschiedsbetrag innnerlHllb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu 
entrichten (Abschlußzahlung), 

(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner ab die 
Summe der Beträge, die nach Absatz I anzurechnen 
sind, so wird der Unterschiedsbelrag nach Bekanm
gabe des Steuerbescheids dem Steuerpflichtigen nach 
seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld gutge
schrieben oder "iurückgezahlt." 

17. § 50 erhält folgende Fassung: 

"§ 50 
Sondervorschriften für beschränkt 

Steuerpflichtige 
· (1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs

Gusgaben (§ 4 Absatz 4) oder Werbungskosten (~ 8) 
nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Ein
künften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 
Die Vorschriften des § 10 (Sonderausgaben), des § 33 
(Außergewöhnliche Belastungen) und des § :J4 
·(Steuersätze bei außerordentlichen Einkünftc•n) ~ind 
nicht anwendbar. 

(2) Bei Einkünften. die dem Steuerabzug unter
liegen, und bei Einkünften im Sinn des § 20 Absatz I 
Ziffern 3 und 4 ist für beschränkt Sleuerpf:.chtigr' 
ein Ausgleich (§ 2 Absatz 2) mit Verlusten aus ande
ren Einkunftsarten nicht zul;'.ssig. 

(3) Die Einkommensteuer bcmißt sicl1 bei be
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden, 

nach Steuerklasse II der Einkommensteuertahelle. 
Sie beträgt aber mindestens 25 vom Hundert der Ein
ld.'mrte. 

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte. die dem 
Steuerabz~tg vom Arbeitslohn, vom Kapitalertrag oder 
von Aufsichtsratsvergütungen unterliegen, gilt bei 
beschränl<l Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug 
als abgegolten, wenn die Einkünfte nicht Betriebs
einnahmen eines inländischen Betriebes sind. Die 
Höhe der Lohnsteuer wird durch Rechtsverordnung 
bestimmt. 

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei 
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn 
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zwecloniißig ist 
oder eine ge~onderte Berechnung der Einkünfte 
besonders schwierig ist. 

(6) Das Finanzamt kann die Einlmmmensteuer von 
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit dizse 
nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege 
des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur Sicherst~!~ 
Jung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. Das Finanz
amt bestimmt hierbei die Höhe des Steuerabzugs." 

Artikel II 
Körperschaftsteuer 

Das Körperschaftsteuergesetz vom 16. Oktober 
1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1031) in der Fassung, die 
sich 'aus den bis zum Inluafttreten dieses Gesetzes 
erfolgten Aenderungen und Ergäntungen ergibt, wird 
wie folgt geändert und ergänzt: 
I. In § 4'Absatz 1 
a) treten in Ziffet· 2 hinter die Worte "die Reichs· 

bank" die Worte "die Bank deutscher Länder<;, 
b) wird die bisherige Fassung der Ziffer 3 durch fol· 

gcnde Fassung ersetzt: "Staatsbanl,en und die 
Landeszentralbanken, soweit. diese Banken Auf· 
gaben staatswirtschaftlicher Art erfüllen", 

c) werden hinter Ziffer 7 folgende neue Ziffel'll 8 und 
9 eingefügt: 
"8. Berufsverbände ohne öffentlich- rechtl.ichen 

Charakter, deren Zweck nicht auf einem wirt
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist; 

9. Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 
Aktiengesellschaften, deren Hauptzweck die 
Verwaltung des Vermögens für einen nicht. 
rechtsnihigen Berufsverband der in Ziffer 8 be
?.ciclmeten Art ist, sofern ihre Erträge im we
sentlichen aus dieser Vermögensverwaltung 
herrühren und ausschließlich dem Berufsver
bande zufließen." 

2. § 8 erhält folgende l''assung: 

"§ 8 

B c i P e r s o n e n v e r e i n i g u n g e 11, b e i 
politischen Parteien und politischen 

Vereinen 

(!) Bei Pcrsonenvcreinigungen, die unbeschränld 
steuerpflichtig sind, !)leiben für die Ermittlung des 
Einkommens die auf Grund der Satzung erhobenen 
Beträge der Mitglieder außer Ansatz. 

(2) Bei politischen Parteien und politi:>chcn Ver
einen, die unbeschrbinkt steucrpflicht.ig sind, bleiben 
außerdem die Einkünfte der im § 2 Absatz 3 Ziffern 
3 bis 5 und 7 des Einkommensteuergesetzes bezeich
neten Art mit Ausnahme der Kapitalerträge im Sinn 
des § 43 des Einli:ommemteuergesetzes al.!ßer Ansatz.'' 
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3. § 9 erhält folgende F'a~sung: 

"§ g 
Bei Schaehtelgesellschaften 

(1) bt eine unbeschränkt steuerpflichtige Kapital
gesellschaft nachweislich seit Beginn des Wirtschafts
jahrs ununterbrochen an dem Grund- oder Stamm
kapital einer anderen unbeschränkt steuerpflichtigen 
Kapitalgesellschaft in Form von Aktien, Kuxen oder 
Anteilen mindestens zu einem Viertel unmittelbar be
teiligt, so bleiben die auf die Beteiligung entfallenden 
Gewinnanteile jeder Art außer Ansatz. Ist ein Grund
oder Stammkapital nicht vorhanden, so tritt an seine 
Sl['lle das Vermögen, das bei der letzten Veranlagung 
zur Vermögensteuer festgestellt worden ist. 

(2) Soweit die Gewinnanteile außer Ansatz blei
ben, ist der Steuerabzug vom Kapitalertrag nich l 
vorzunehmen. 

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend, wenn 
der Reichsfiskus, Länder, Gemeinden und Gemeincle
verbände oder Betriebe von inländischen Körper
schaften des öffentlichen Rechts an unbeschränkt 
~teuerpflichtigen Kapitalgesellschaften beteiligt sind". 
<1. § 11 erhält folgende neue Ziffer 5: 

"5. die Hülite der Ausgaben zur F'örderung ge
meinnütziger, mildtätiger, kirchli<;her, religiöser 
und wissenschaftlicher Zwecke, wenn diese Zwecke 
als steuerbegünstigt anerkannt worden sind, so
weit der Gesamtbetrag dieser Ausgaben 15 vom 
I1Lmdert des Einkommens, höchstens jedoch 40 000 
Deutsche Mark nicht übersteigt." 

:>. § 12 erhält fol-gende Fassung: 
"§ 12 

Nichtabzugsfähig sind: 
1. die Aufwendungen für die Erfüllung von Zwecken 

des Steuerpflichtigen, die durch Stiftung, Satzung 
oder sonstige Verfassung vorgeschrieben sind; 

2. die Steuern vom Einkommen und die Vermögen
steuer; 

:;. die Vergütungen jeder Art, die an Mitglieder des 
Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, Grubenvorstands 
oder andere mit der· Ucbcrwachung der Geschäfts
führung beauftragte Personen gewährt werden." 

. § 19 erhält folgende Fassung: 
"§ 1!) 

Steuersätze 
(1) Die Körperschaftsteuer beträgt 50 vom Hun

dert des Einkommens. 
(2) Die Körperschaftsteuer beträgt 25 vom Hun

dert des Einkommens: 
1. bei Kreditanstalten des öffentlichen Hechts für 

. Einkünfte aus dem langfristigen Komn'lunalkredit, 
Realkredit und Meliora t.ionskredi tgeschäft; 

2. bei reinen Hypothekenbanken, 
bei gemischten Hypothekenbanken für die Ein
künfte aus den im § 5 des Hypothekenbankge
setzes genannten Geschäften, 
bei Schiffspfandbriefbanken. 
(:3) Die Körperschaftsteuet· für Einkünfte. die dem 

Steuerabzug unterliegen, ist durch den Steuerabzug 
abgegolten, wenn der Bezieher der Einkünfte nur 
beschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist und die 
Einkünfte nicht in einem inländischen gewerblichen, 
land- oder forstwirtschaftliehen Betrieb angefallen 
sind." 

Artikel III 
Vermögensteuer 

Das Vermögensteuergesetz vom 16. Oktober Hl34 
(Reichsgesetzbl. I S. 1052) in der Fassung, die sich 

aus den bis zum Inkraft.tretcn dieses Gesehes erf0l~
tcn Aenderungen und Ergänzungen ergibt, wh·cl wie 
folgt geändert und ergänzt: 
1. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) im Absatz 1 Ziffer 1 werden hinter die Worte "die 

Reichsbank", die Worte eingefügt "die Bank cleut· 
scher Länder,"; 

b) im Absatz 1 erhält die Ziffer 2 folgende Fassu11g: 
"Staatsbanken und die Landeszentralbanken, so
weit diese Banken Aufgaben staatswirtschaftlicher 
Art edüllen,";' 

c) im Absatz 1 werden hinter Ziffer 7 folgEmde Zif
fern 8, 9 und 10 eingefügt: 

"8. Berufsverbände ohne öffentlich-recht
lichen Charakter, deren Zweck nicht auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist; 

9. Gesellschaften mit beschränlder Haftung 
und Aktiengesellschaften, deren Hauptzweck 
die Verwaltung des Vermögens für einen nicht 
rechtsfähigen Berufsverband der in Ziffer 8 
bezeichneten Art ist, sofern ihre Erträge im 
wesentlichen aus dieser· Vermögensverwaltung 
herrühren und ausschließlich dem Berufsver
band zuflil')ßen; 

10. politische Parteien und politische Ver
eine mit ihrem sonstigen Vermögen im Sina 
des § 19 Ziffer 4 und der §§ 67 bis 72 des 
Heichsbewertungsgesetzes.'' 

d) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Die Befreiungen nach Absatz 1 Ziffern 2 bis 10 
sind auf bcschränld Steuerpflichtige (§ 2) nicht an
zuwenden." 

2. § 5 erhält folgende Fassung: 

"§ 5 
Freibeträge für natürliche Personen 

(1) Bei der Veranlagung unbeschränkt steuer
pflichtiger natürlicher Personen bleiben vermögen
steuerfrei (l?reibeträge): 
1. 10 000 Deutsche Mark für den Steuerpflichtigen 

selbst; 
2. lO 000 Deutsche Mark für die EhefraLt, wenn beide 

Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig sind und 
nicht dauernd getrennt leben; 

3. 5000 Deutsche Mark für jedes Kind, das das acht
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Kinder im Sinne dieses Gesetze:s sind eheliche 
Kinder, ehel,iche Stiefkinder, für ehelich erkl.ärte 
Kinder, Adoptivkinder, uneheliche Kinder (j,.doch 
nur im Verhältnis zur leil1lichen Muttßf'/ und 
Pflegekinder . 

Der Freibetrag wird auf Antrag gt1Währt für 
Kinder des Steuerpflichtigen, die das fünfundzwan
zigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben m1d 
auf seine Kosten unterhalten und für einen Be
ruf ausgebildet werden. 
(2) Weitere 10 000 Deutsche Mark sind steuerfrei, 

wenn die folgenden Voraussetzungen sämtlich ge
geben sind: 
l. der Steuerpllichlige muß über sechzig Jahre alt 

oder voraussichtlich für mindestens drei Jahre er
werbsunfähig sein; 

2. das letzte Jahreseinkommen des Steuerpflichtigen 
darf nicht mehr als 3 000 Deutsche Mark betra~ 

gen haben. Maßgebend ist das Einkommen, mit 
dem der Stecerpflichtige für den letzten Veran~ 
lagungszeitraum zur Einkommensteuer veranlagt 
worden ist. Ist der Steuerpflichtige zur Einkommen
steuer nicht. veranlagt worden, so ist das Einkom-
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men nach den Vorschriften des Einkommensteuer
gesetzes zu berechnen; 

3. das Gesamt.vermögen (§ 4) dad nicht mehr als 
100 000 Deutsche Mark betragen. 
Ist der Lebensunterhalt zusammen veranlagter 

Ehegatten (§ 11 Absatz 1) überwiegend durch Ein
künfte aus einer Erwerbstätigkeit der Ehefrau be
stritten worden, so ist die Voraussetzung der Ziffer 1 
auch dann gegeben, wenn nicht der Ehemann, son
dern die Ehefrau über sechzig Jahre alt oder voraus
sichtlich für mindestens drei Jahre erwerbsunfähig 
ist." 
3. Hinter dem § 5 wird der folgende § 5a neu ein

gefügt: 
"§ 5 a 

Stichtag für die Freibeträge 
Für die Gewährung der' Freibeträge sind die Ver

hältnisse im Hauptveranlagungszeitpunkt (§ 12 Ab
satz 2), bei Neuveranlagungen die Verhältnisse im 
Neuveranlagungszeitpunkt (§ 13 Absatz 2) und bei 
Nachveranlagungen die Verhältnisse im Nachveran
lagungszeitpunkt (§ 14 Absatz 2) maßgebend.'' 

4: Hinter dem § 7 wird der folgende§ 8 neu eingefügt: 

"§ 8 
Steuersatz 

Die Vermögensteuer beträgt jährlich 7,5 vom 
Tausend des steuerpflichtigen Vermögens (§ 7)." 
5, Im § 11 erhält der Absatz 2 die folgende Fassung: 

"(2) Der Haushaltsvorstand und seine Kinder, 
die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben• werden zusammen veranlagt, wenn er und die 
Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind.'' 
6. Im § 13 erhalten die foLgende Fassung: 

a) Absatz 1 Ziffer 2: 
"2. wenn sich die Verhältnisse für die Gewährung 

von Freibeträgen oder für · die Haushaltsbe
steuerung ändern." 

b) Absatz 2: 
"(2) Die Neuveranlagung wird auf den Beginn des 

Kalenderjahres vorgenommen, für den sich die Wert
abweichung ergibt (Absatz 1 Ziffer 1) oder der der Än
derung der Verhältnisse für die Gewährung von 
Freibeträgen oder für die · Haushaltsbesteuerung 
folgt (Absatz 1 Ziffer 2). Der Beginn dieses Kalen
derjahres ist der Neuveranlagungszeitpunkt." 
7, Im § 14a erhält 'Absatz 2 Ziffer 1 die folgende 

Fassung: 
"1. unbeschränkt steuerpflichtige natqrliche Per

sonen, wenn ihr Gesamtvermögen erstmalig 
die Summe der Freibeträge übersteigt." 

Artikel IV 
Erbschaftsteuer 

Das Erbschaftsteuergesetz vom 22. August 1925 
(Reichsgesetzbl. I S. 320) in der Fassung, die sich 
aus den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes er
folgten Aenderungen und Ergänzungen ergibt, wird 
wie folgt geändert und ergänzt: 
1. § 10 erhält folgende Fassung: 

"§ 10 
(1) Die Erbschaftsteuer beträgt bei Erwerben 
bis einschließlich in der Steuerklasse 
Deutsche Mark I I1 III IV V 

10 öoo 
20 000 
30 000 
40 000 

4 
5 
6 
7 

vom 
8 

lOi 
12 
14 

Hundert 
12 14 
14 16 
16 '18 
18 20 

20 
22 
24 
26 

bis einschließlich in der Steuerklasse 
Deutsche Mark II III IV V 

vom Hundert 
50 000 8 16 .20 22 28 

100 000 9 18 ~2 24 30 
150 000 10 20 24 26 35 
200 000 11 22 26 28 40 
300 000 12 24 28 30 45 
400 000 14 26 31 33 50 
500 000 16 28 34 36 55 
600 000 18 30 37 39 60 
700 000 20 32 40 42 65 
800 000 22 34 43 45 70 
900 000 24 36 46 48 75 

1 000 000 26 38 49 51 80 
2 000 000 28 40 52 54 80 
4 000 000 30 42 55 57 80 
6 000 000 32 44 58 60 80 
8 000 000 34 46 61 63 80 

10 000 000 36 48 64 66 ·so 
darüber 38 50 67 69 80 

(2) Der Unterschied zwischen der Steuer, die sich 
bei Anwendung des Absatzes 1 ergibt und der Steuer, 
die sich berechnen würde, wenn der Erwerb die 
letztvorhergehende Wertgrenze nicht überstiegen 
hätte, wird nur insoweit erhoben, als er 
a) bei einem Steuersatz bis zu 30 vom Hundert aus 

der Hälfte, 
b) bei einem Steuersatz über 30 bis zu 50 vom Hun

dert aus drei Vierteln, 
c) bei einem Steuersatz von über 50 vom Hundert 

aus neun Zehnteln 
des die Wertgrenze übersteigenden Erwerbes gedeck't 
werden kann. · 

(3) Als Erwerb im Sinn der Absätze 1, 2 gilt, 
unbeschadet der Vorschrift des § 8 Absatz 3, die Be
reicherung des Erwerbers, soweit sie nicht steuer
frei bleibt. 

(4) Bei Erwerben in der Steuerklasse II, welche 
dadurch verursach,t worden sind, daß Personen der 
Steuerklasse I infolge von Kriegsereignissen odev 
deren 'Folgen fortgefallen sind, wird die Steuer nach 
Steuerklasse I berechnet." 
2. Hinter dem § 16 wird der folgende § 17a neu ein

gefügt: 

"§ 17 a 
(1) Steuerfrei bleibt der ganze Erwerb des Ehe

gatten des Erblassers, wenn im Zeitpunkt des Ent
stehens der Steuerschuld leben 
1. Kinder des Ehegatten aus seiner Ehe mit dem 

Et·blasser oder 
2. Personen, denen im Verhältnis zum Erblasser und 

zum überlebenden Ehegatten die rechtliche Stel
lung ehelicher Kinder zukam oder 

3. minderjährige Abkömmlinge der unter Nr. 1 oder 
2 fallenden Personen oder 

4. minderjährige Abkömml{nge von Personen, die 
von dem Ehegatten und dem Erblasser gemeinsam 
an Kindes Statt angenommen waren, wenn sich 
die Annahme an Kindes Statt auf die Abkömm
!iilge erstreckte. 
(2) Die Steuerfreiheit tritt auch ein, wenn im 

Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld Kinder 
oder Abkömmlinge (Absatz 1) bereits erzeugt sind 
und später lebend geboren werden. 

(3) Steuerfreiheit nach den Absätzen 1 und 2 tritt 
nicht ein, · 
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;oweit der Nachlaß 500 000 Deutsche Mark über
steigt, 
in den Fällen, in denen sich die Besteuerung auf 
Grund des § 8 Absatz 1 II auf das dort genannte 
Vermögen beschränkt." 

soweit der Wert 5000 Deutsche Mark nicht 
übersteigt." 

b) Absatz 1 Ziffer 5b: 
"5b) die übrigen Kunstgegenstände und S~mmlun

gen, wenn ihr gemeiner Wert insgesamt 20 000 
Deutsche Mark nicht übersteigt," 

§ 17b erhält folgende Fassung: 

"§ 17 b I 
5. Hinter dem § 18 wird der folgende § 18a neu ein

gefügt: 
(1) Steuerfrei bleibt 
für Personen der Steuerklasse I der Erwerb, so
weit er 20 000 Deutsche Mark nicht übersteigt, 
für Personen der Steuerklasse II der Erwerb, so
weit er 10 000 Deutsche Mark nicht übersteigt. 

lebersteigt der Wert des Erwerbs den Freibetrag, 
;o ist nur der übersteigende Betrag steuerpflichtig, 
;oweit sich nicht eine Befreiung aus § 18 ergibt. 

(2) Steuerfrei bleibt 
1. für Personen der Steuerl,·lasse III oder IV ein Er

werb von nicht mehr als 2000 Deutsche Mark, 
2. für Personen der Steuerldasse V ein Erwerb .von 

nicht mehr als 500 Deutsche Mark. 
Uebersteigt der Wert des Erwerbs die Besteuerungs
grenze, so ist der ganze Erwerb steuerpflichtig, so
weit. sich nicht eine Befreiung aus den §§ 18 oder 19 
ergibt. Die Steuer wird jedoch nur insoweit erhoben, 
als sie aus . der Hälfte des die Besteuerungsgrenze 
überschreitenden Betrags gedeckt werden kann. 

(3) An die Stelle des Freibetrags nacl. Absatz 1 
und der Besteuerungsgrenze nach Absatz 2 Nr. 1 
tritt in den Fällen, in denen sich die Besteuerung 
auf Grund des § 8 Absatz 1 II auf das dort genannte 
Vermögen beschränkt, eine Besteuerungsgrenze von 
500 Deutsche Mark. Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 2 
gelten entsprechend." 
4, Im § 18 erhal~en die folgende Fassung: 

a) Absatz 1 Ziffer 4 a: 
"4a) Hausrat (einschließlich Wäsche und Kleidungs

stücke) beim Erwerb durch Personen 
der Steuer!dasse I oder II, 
soweit der Wert 20 000 Deutsche Mark nicht 
übersteigt. 
der übrigen Steuerklassen, 

"§ 18a 
. (1) Wenn in einem Lebensversicherungsvertrage 

bestimmt ist, daß die Versicherungssumme zur Zah
lung der Erbschaftsteuer dienen soll und nach dem 
Tode des Versicherungsnehmers an das Finanzamt 
abzuführen ist, so ist diese Versicherungssumme bei 
Feststellung des steuerpflichtigen Erwerbs von Todes 
wegen unberücksichtigt zu lassen. 

(2) Die Vergünstigung tritt nicht ein, wenn 
1. die Versicherungssumme vor dem Tod des Ver

sicherungsnehmers fällig wird oder 
2. in dem Lebensversicherungsvertrag ein bestimm

ter Bezugsberechtigter genannt ist. 
(3) Uebersteigt die Versicherungssumme den hier

nach berechneten Steuerbetrag, so ist der Unter
schiedsbetrag dem dadurch Bereicherten zuzurech
nen und die Steuerfestsetzung zu berichtigen. 

(4) Die Vergünstigung tritt nur ein, soweit der 
Erblasser sein Vermögen Angehörigen der Steuer
klasse I oder II hinterläßt und die Versicherungs
summe binnen eines Monats nach dem Tode des 
Versicherungsnehmers an eine Finanzkasse abge
führt ist. Das Versicherungsunternehmen ist ver
pflichtet, sobald es von dem Tode des Versicherungs
nehmers Kenntnis erhalten hat, unverzüglich die Ab
führung der Versicherungssumme zu veranlassen." 

Artikel V 
Kraftfahrzeugsteuer 

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 23. Mät•z 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 407) in .der Fassung, die sich au.s 
den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten 
Aenderungen und Ergänzungen ergibt, wird wie 
folgt geändert: 
1. § 11 erhält folgende Fassung: 

"§ 11 
Steuersatz 

Die Jahressteuer beträgt für: 

1. Zwei~ und Dreiradkraftfahrzeuge 

2. Personenkraftwagen . 
3. Zugmaschinen ohne Gütcrladeraum, die zum 

Ziehen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen 
benutzt werden . . . . . 
Alle anderen: Fahrzeuge, einschl. Kraftomnibusse 
und Lastkraftwagen: von dem Eigengewicht bis zu 
2400 l~:g . 

von dem Eigengewicht über 2400 kg . 
5. Anhänger und Sattelschlei)per-Anhäng~r 

je 200 kg 
Eigenge~ 

wicht oder 
einen Teil 

davon 

Deutsche 
Mark 

45,-
15,-
20,-

je 100 ccm 
Hubraum od. 

einen Teil 
davon 

Deutsche 
Mari~ 

12,-
18,-

je PS Höchst
bremslei~ 

stung oder 
einen Teil 

davon 

Deutsche 
Mark 

10,-
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2. § 13 erhält folgende I<'assung: 

"§ 13 
Entrichtung der Steuer 

(!) Die Steuer ist jeweils für eHe Datler eines 
.Jahres im v01:aus zu entrichten. 

(2) Die Steuer darf auch fi.\r die Dauer eines 
Halbjahres, eines Vierteljahres o.der eines Monats 
entrichtet werden. Die Steuer beträgt in diesen 
Fällen: 
1. wenn sie halbjährlich entrichtet. wird, die Hä!.flc 

der Jahr("ssle,let·, 
2. wenn sie vierteljührlich entrichtet wird, ein Vierp 

lel der Jahressteuer, 
:J. wenn sie monatlich entrichtet wird, ein Zwölftel 

der .Jahressteuer. 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 wird ein Auf

geld erhoben. Das Aufgeld bett·ägt: 
I. bei halbjährlicher Entrichtung drei vom Hundert, 
2. bei viertelji\hrlicher Entrichtung sechs vom Hun

dert, 
3. bei monatlieber Entrichtung acht vom Hundert. 

(4) Bei Berechnung det' Steuer gilt ein angcfange
ner Monat als ganzer Monat; in jedem Pall ist die 
Steuer (einschließlich Aufgeld) mindestens für einen 
Monat zu entrichten. 

(5) Die Mindeststeuer beträgt in jedem Fall fünf 
Deutsche l\llarlc" · 

Artikel VI 
Kapitalvci'kehrsteuer und Wechsel

steuer 

§ 1 

'Wiedet·erhebung der Kapital
ver]<;ehrsteuern und der Wechselsteuer 

Die Bestimmung des § 14 Absatz 1 der Steuer
vereinfachungs-Verordnung vorn 14. September 1944 
<Heichsgcsclzbl. I S. 202) wird, soweit sie die Kapi
talverkehrssteuern und die Wechselsteuern betrifft, 
aufgehoben. 

§ 2 
Erhöhung det' Stcuersät;-:c der Kapi-

talverkehrsteuern und der Wechsel
;; t euer. 

Die Steuersätze 
:-1) in §§ 9, 15 und 22 des Kapitalverkehrstcuerge

setzes vom 16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1058) und 

b) in § S Absatz 1 des Wechselsteuergesetzes vom 
2. September 19:35 (H.eiclisgesetzbl. I S. 1127) 

werden um je 50 vom Hundert m·höht. 

Artikel VII 
Tabaksteuer 

§ 1 

Das Tabaksteuergesetz vom 4. April 1939 (Reichs
gesetzbL I S. 721) in det· I<'assung, die sich aus dem 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten Aen
derungen und Ergänwngen ergibt, wird wie folgt 
geändert und ergänzt: 
L a) § 3 Absat;o 1 wird durch die folgend<;! Fassung 

ersetzt: 
"Die Steuer beträgt: 
A. für Zigarren 56 "'n des Kleinverkaufspreises 
B. ·für Zigaretten 70 ".'n des Kleinverlmufspreises 
C. für feinge- · 

schnitteneu 
Rauchtabak 
Weinschnitt) ßO "in des Kleinverkaufspr::-ises 

D. für anderen 

Rauchtabak als 
Feinschnitt 
(Pfeifentabal') 50"·" eh~$ Kleinverkaufsprcis\'c. 

B;. für Kautabak 30 ",'u des I<leinvet·Jmufsprciscc. 
1-'. für Schnupf- I 

tabak 40 ":u de;,; Kleinverl\aUfspreiseo;· 
b) Im § :J wird der folgende ncüc Absatz 2 ein· 

gefügt: 
"Der Dirckto1· der Verwaltung für Finanzcll 
wird e1·mächtigt, die Preisldasscn ,für dk 
Tabakerzeugnisse festzttlegen." 

(.:) Der bisherige Absatz 2 des § 3 wird Absatz ;: 
und erhält die folgende Fassung: 
"Der Direktor der Verwaltung für I<'inunzcn des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes kann in 
Zweifelsfällen bestimmen, in welcher Abteilung 
des Absatzes 1 Tabakerzeugnisse von beson
derer Art zu versteuern sind." 

2. § 8 Absatz 3 wird dmch die folgende Fassung er
:;ctzt: 
"Bei der Bestimmung dQs Kleinverkaufspreises 
für Tabakerzeugnisse ist der Hersteller verpflich
tet, die Preisldassen, die auf Grund der Ermäch
tigung des § 3 Absatz :l festgelegt werden, ein
zuhalten. Ist entgegen dieser Vorschrift ein un
zulässiger Kleinverkaufspreis bestimmt worden, 
so wird der Steuerberechnung der nächsthöhere 
vorgesehene Kleinverkaufspreis zugrunde gelegt." 

3. § 17 wird durch folgende Fassung ersetzt: 
,,Die Steuer beträgt 7.- DM für 1000 Stück 

Zigarettenhül,len (Hülsen, Blättchen)." 
4. Hinter § 48 ist unter der Ueberschrirt "fi. Tabak

sleuerlager" folgender neuer Paragraph ein~ 
zufügen: 

"§ 28a 
Zur Lagerung unversteuerter Zigarren können 

Steuerlager·nach näherer Bestimmung des Direk·· 
tors der Verwaltung für I<'inanzen des .Vereinig
ten Wirtschaftsgebietes bewilligt werden." 

5. In den §§ 30 und 35 ist je·weils "430 RlVI" zu er~ 
setzen durch "550 DM". 

6. In § 38 ist "HO RlVI" zu erset;-:en durch "200 DlVl". 
7. Im § 63 Absatz 1 ist zu ersetzen: 

"5000 RlVI" (früher 825 RlVI) clmch "2000 ]) lV!." 
"2500 RM" (früher 275 RlVl) durch "1000 Dl\1!.". 

§ 2 
'l'abakpflanzer, die ein mit Tabak bepflam:lcs 

Feld in einer Große von nicht mehr als 50 qm be
sitzen, den geernteten T<Jbak nicht nach Gewicht 
versteuern und mehr als 15 Setzlinge haben, cnt
nchten Steuern nach folgenden Sätzen: 

von 16 bis 50 Setzlingen: 12 DlVI jährlich, 
von 51 bis 100 Set;-:lingcn: 24 DlVI jährlich, 
von 101 bis 150 Setzlingen: 36 DM jährlich. 
von 151 bis 200, Setzlingen: 48 DlVI jährlich. 

§ 3 
In allen F'ällen, in denen nach den Vorschriften 

des Tabaksteuergesetzes dem Heichsminister der 
F'inanzen Befugnisse übertragen worden sind, wer .. 
clen diese durch den Direktor der Verwaltung für 
Finanzen des Vereinigten WirtschaHsgebietes wahr~ 
gellOl)1))1CI1, 

Artikel VIII 
Kaffeesteuer 

§ 1 
Steuergegenstand 

(1) Kaffee unterliegt einer Abgabe (Kaffeesteuer). 
Die Kaffeesteuer ist Verbrauchsteuer im Sinn der 
Relchsabgabenordmmg. · 
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(2) Kaffee im Sinn des Absatzes 1 sind alle unter 
Nr. 61 des Zolltarifs (Zolltarifgesetz vom 25. Dezem
ber 1902, Reichsgesetzbl. S. 303· in der Fassung, die 
sich aus den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
erfolgten Änderungen und Ergänzungen ergibt) 
faltenden Erzeugnisse. 

(3) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes wird ermächtigt, 
im Zweifelsfalte c!en Kreis der der Kaffeesteuer 
unterliegenden Erzeugnisse näher zu bestimmen. 

(4) Die Kaffeesteuer wird neben dem Eingangs
zoll erhoben. 

§ 2 

Steuersätze 
(1) Die Steuer beträgt 

für die unter Absatz l der Nr. 61 des Zolltarifs 
fallenden Erzeugnisse 30 ·DM für das kg 
für die unter Absatz 2 der Nr. 61 
des Zolltarifs fallenden 
Erzeugnisse 54 DM für das kg 

(2) Der Dil·ektor der Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes wird ermächtigt, 
für Erzeugnisse, die aus einem Gemisch anderer 
Stoffe mit Kaffee bestehen, oder die Auszüge aus 
Kaffee darstellen, Steuersätze festzusetzen, die die 
bei der Herstellung der Gemische oder Auszüge 
verwendete Kaffeemenge berücksichtigen. 

§ 3 

Et•hebungsveda hren 
Bei der Kaffeesteuer finden für die Entstehung 

der Steuerschuld und die Person des Steuerschuld
ners, für die Fälligkeit, die Erhebung, die Steuer
erldärung; die Erteilung des Steuerbescheids und den 
Zahlungsaufschub, 'für die persönliche und ding
liche Haftung, für die Steueraufsicht, das Strafrecht 
und für die Freibezirke die Vorschriften, die für 
Zölle gelten, sinngemäß Anwendung. 

§ 4 
Steuererstattu11g 

und Steuervergütung 
' (1) Die Steuer wird auf Antrag für Kaffee erstat

tet oder vergütet, der nachweislich wieder ausgeführt 
worden ist. 

(2) Bei der Ausfuhr von Erzeugnissen, zu deren 
Herstellung Kaffee verwendet worden ist. kann die 
Steuet· für die verwendete Kaffeemenge vergütet 
werden. 

§ 5 
Steueraufsicht 

Der Direktor der Vet'waltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes wird ermächtigt, Be
triebe und Unternehmungen, die gewerbsmäßig 
Kaffee verarbeiten oder umsetzen, der Steuerauf
sicht zu unterwerfen. 

§ 6 
Durchsuchungen 

W~nn hinreichender Verdacht besteht, daß Kaffee
steuer hinterzogen worden ist, ist die Durchsuc,hung 
von Betrieben und Räumen. die der Steueraufsicht 
unterliegen, und von anderen Räumen zulässig 
(§ 437 der Reichsabgabenordnung). 

§ 7 

Obergangsbestimmungen 
Kaffeebestände. die sich im Zeitpunkt des in

kra1ttn:tons die;;es Ge~et<~es berei\$ im freien Ver~ 

kehr des Inlandes befinden, sind nach näherer Be~ 
stimmung des Direktors, der V'erwaHung für Finan
zen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes nach den 
Sätzen des § 2 zu versteuern. 

Artikel IX 
• Sicherung 

von Besteuerungsgrundlagen 
(B e s t a n d s a u f n a h m e) 

§ 1 

Wer nach den Vorschriften der §§ 160 und 161 
der Reichsabgabenordnung oder sonst nach den 
Steuergesetzen verpflichtet ist, Bücher zu führen 
oder Aufzeichnungen zu machen, hat auf den Stich
tag der Bestandsaufnahme eine körperliche Be
standsaufnahme nach Maßgabe der §§ 2 bis 5 durch
zuführen. Stichtag der Bestandsaufnahme ist der 'l'ag 
vor dem Stichtag der Währungsreform. 

§ 2 

Die Bestandsaufnahme hat das gesamte land- und 
forstwirtschaftliehe Vermögen und das Betriebsver
mögen sowie diejenigen Wirtschaftsgüter zu um
fassen, die seit dem 1. Januar 1939 aus diesem Ver
mögen ausgeschieden sind, aber am Stichtag der Be
standsaufnahme noch zum Gesamtvermögen im Sinne 
des § 73 des Reichsbewertungsgesetzes der zur Be
standsaufnahme Verpflichteten und deren Ange
hörigen oder von Personen und deren Angehörigen 
gehören, die am 1. April 194S an diesem Vermögen. 
als Mitunternehmer oder an der zur Bestandsauf~ 
nahme verpflichteten Kapitalgesellschaft wesentlich 
beteiligt waren. 

§ 3 

(!) Das Ergebnis der Bestandsaufnahme ist in 
einem Verzeichnis niederzulegen. Das Verzeichnis ist 
nach den für die Aufstellung der regelmäßigen Ab
schlüsse geltenden Bestimmungen aufzugliedern. 

(2) Die aufzunehmenden Wirtschaftsgüter müssen 
in dem Verzeichnis nach Belegenheit- oder Lagerort, 

' Art, Umfang, Zustand, Herkunft, Güte, Menge, Ge
wicht, Maß. Anzahl oder sonst üblichen Merkmalen 
aufgegliedert und genau bezeichnet werden. 

§ 4 

Das Verzeicht1is ist außer von dem Verpflichteten 
von den Personen zu unterschreiben, d1e die Be
standsaufnahme durchgeführt und das Verzeichnis 
aufgestellt haben. Diese Personen haben am Schluß 
des Verzeichnisses zu versichern, daß sie· die darin ent
haltenen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen 
gemacht haben. 

§ 5 
Eine Zweitschrift des Verzeichnisses ist vcm dem 

Verpflichteten innerhalb eines Monats nach dem 
SUchtag der Bestandsaufnahme dem für die Ver:m
lagung des Verpflichteten zur Einkommen- oder 
Körpersehaftsteuer, bei Mitunternehmern dem für 
die einheitliche Gewinnreststellung z.uständigen 
l•'inanzamt einzureichen . .Auf die Zweitschrift finden 
die Bestimmungen des § <! Anwendung. 

§ 6 

Wer Wirtschaftsgüter, von denen er weiß, daß Sie 
ein anderer nach den §§ 1 bis 5 aufzunehmen ver
pflichtet ist, am Stichtag der Bestandsaufnahme im 
Besitz hat, muß dies unter Angabe des zur Bestand3-
aufnahme VerpfLichteten l:leinem zuständigen Finanz-
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amt inne11halb der in § 5 bezeichneten Frist melden. 
Bei Wirtschaftsgütern, die am Stichtag der Bestands
aufnahme befördert werden, obliegt die Meldung dem 
Versender. 

§ 7 

Die nach § 5 e'inzureichende Zweitschrift des Ver
zeichnisses ist eine Steuererklärung im Sinn der 
Steuergesetze. 

§ 8 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften 
dieses Artikels zuwiderhandelt, wird rnit Geldstrafe 
in unbeschränkter Höhe bestraft. Im Fall des Vorsat
zes ist neben der Geldstrafe auf Gefängnisstrafe zu er
kennen. In besonders schweren Fällen kann zugleich 
auf ein Verbot zur Ausübung des Berufs, Gewerbes 
oder Gewerbezweigs auf die Dauer von mindestens 
einem Jahr, höchstens fünf Jahren erkannt werden. 
§ 421 Absatz 2 des Strafgesetzbuches findet ent
sprechend Anwendung, 

Artikel X 
Steuerüberleitung 

Abschnitt I 
Einkommen- und Körperschaftsteuer 

§ 1 

VeranlagungszeHraum 

(1) Der Veranlagungszeitraum, der am 1. Januar 
1948 begonnen hat, endet am Tag vor dem Stichtag 
der Währungsreform. 

(2) Vom Stichtag der Währungsreform bis zum 
31. Dezember 1948 läuft ein neuer Veranlagungs
zeitraum. 

(3) Wirtschaftsjahre, die zwischen dem 1. Januar 
1948 und dem Stichtag der Währungsreform begonnen 
haben, enden am Tag vor dem Stichtag der Wäh
rungsreform. ' 

§ 2 
~chluß-Vermögensübersicht 

(1) Steuerpflichtige, deren Gewinn nach § 4 Ab
satz 1 oder nach § 5 des Einkommensteuergesetzes 
ermittelt wird, sind verpflichtet, auf den Tag vor 
dem Stichtag der Währungsreform eine Schluß-Ver
mögensübersieht (Schlußbilanz) aufzustellen. 

(2) Für die Bewertung gelten die Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes. 

§ 3 

Anfangs-Vermögensübersieht 
(1) ,Steuerpflichtige, die eine Vermögensübersicht 

nach § 2 aufzustellen haben, müssen auf den Stich
tag der Währungsreform für Zwecke der Vorauszah
lungen eine Anfangs-Vermögensübersicht (Ueberlei
tungsbilanz) aufstellen. 

(2) Für die Bewertung gilt folgendes: 
1. Wirtschaftsgüter, für die durch die Währungs

reform ein gesetzliches Umrechnungsverhältnis 
bestimmt ist, sind mit den umgerechneten Werten 
anzusetzen; 

2. Wirtschaftsgüter, die nach dem 8. Mai 1945 ange
schafft oder hergestellt worden sind, dürfen nicht 
zu überhöhten Werten angesetzt werden; 

3. alle anderen Wirtschaftsgüter und Bilanzposten 
sind in neuer Währung mit c!Em Bilanzzahlen der 
Schluß-Vermögerisübersicht (Schlußbilanz) cl-es·§· 2· 
Absatz 1 anzusetzen. 

§ 4 
VorauszahlU11gszeitraum 

Der erste Vorauszahlungszeitraum nach de1· Wäh
rungsreform beginnt am Stichtag der Währungs
reform und endet am 30. September 19.48. Von diesem 
Zeitpunkt ab ist das Kalendervierteljahr Vorausq 
zahlungszeitraum. 

§ 5 
Vorauszahlungspflicht 

(1) Die Vorauszahlungen sind spätestens am 10. 
des Monats, der auf den Vorauszahlungszeitraum 
folgt, an das Finanzamt zu entrichten. 

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich nach dem 
Einkommen, das de1· Steuerpflichtige in dem Vor
':mszahlungszeitraum bezogen hat. Das gilt auch in 
dem Fall des § 2 Absatz 5 des Einkommensteuer
gesetzes. Ein Verlustabzug nach § 10 Absatz 1 Zif
fer 4 des Einkommensteuergesetzes ist nicht zulässig. 

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten 
~ind· bei Ermittlung des im Vorauszahlungszeitraum 
bezogenen Einkommens als Gewinn aus Land- und 
Ji'orstwirtschaft drei Achtzehntel der zuletzt fest
gestellten Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
anzusetzen. 

(4) SteuerpHichtige, deren Einkünfte aus nicht
selbständiger Arbeit im Vorauszahlungszeitraum 6000 
Deutsche Mar]{ nicht übersteigen und deren son
stige steuerpflichtige Einkünfte in dem am 31. De
zember 1948 endenden Veranlagungszeitraum 300 
Deutsche Mark voraussichtlich nicht übersteigen 
werden, sind von der Vorauszahlungspflicht befreit. 

§, 6 
Abschlagszahlungen 

(1) Der Steuerpflichtige, der nach § 5 zu Voraus
zahlungen verpflichtet ist, hat in den beiden ersten 
Vorauszahlungszeiträumen nach der Währungsrefo'rm 
folgende Abschlagszahlungen zu leisten: 
I. am 10. August 1948 eine Abschlagszahlung, deren 

Höhe sich nach dem Einkommen bemißt, das der 
Steuerpflichtige in der Zeit vom Stichtag der Wäh
rungsreform bis zum 31. Juli 1948 bezogen hat; 
bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten ist 
bei Ermittlung des in diesem Zeitraum bezögenen 
Einkommens als Gewinn aus Land- und Forstwirt
schaft ein Achtzehntel der zuletzt festgestellten 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft anzu
setzen; 

2. am 10. September 1948 eine Abschlagszahlung in 
der gleichen Höhe wie die am 10. August 1948 zu 
leistende Abschlagszahlung; 

3. am 10. November 1948 und am 10. Dezember 1948 
eine Abschlagszahlung in Höhe von je einem 
Drittel der Vorauszahlung, die sich für den Zeit
raum vom Stichtag der Währungsreform bis zum 
30. September 1948 errechnet. 

(2) Die im Vorauszahlungszeitraum entrichteten 
Abschlagszahlungen werden auf die Vorauszahlungs
sehuld angerechnet. 

§ 7 
Berechnungsgrundlage 

(1) Für die Berechnung der Abschlagszahlungen 
und der Vorauszahlungen ist die neue Jahresein~ 
kommensteuertabelle ~11aßgeberid. ' 

(2) Das im Vorauszaliluil'gszidh'imn1 :bezogene Ein
kommen ist zum Zweck der Berechnung der Voraus-



11lungen mit vier zu vervielfachen. Der Steuerbe
lg, der sich aus der Jahreseinkommensteuertabelle 
r das vervielfachte Einkommen ergibt, ist durch 
er zu teilen. Für die am 10. Oktober. 1948 zu leistende 
orauszahlung ist das vervielfachte Einkommen mit 
I vom Hundert anzusetzen. 

(3) Für die Berechnung der Körperschaftsteuer
orauszahlungen gelten die Steuersätze des § 19 des 
~örperschaftsteuergesetzes. 

(4) Für die Berechnung der am 10. August 1948 
:u leistenden Abschlagszahlung ist das in der Zeit 
10111 Stichtag der Währungsreform bis zum 31. Juli 
l948 bezogene Einkommen mit neun zu vervielfachen. 
Der Steuerbetrag, der sich aus der Jahreseinkommen
steuertabeHe für das vervielfachte Einkommen er
gibt, ist durch zwölf zu teilen. 

§ 8 

Vorauszahlungserklärungen 
Der Steuerpflichtige hat gleichzeitig mit der Vor

auszahlung eine Vorauszahlungset·klänu1g abzugeben, 
in der er die Vorauszahlung selbst zu berechnen hat. 

§ 9 

Erklärung zur Abschlagszahlung 
Der Steuerpflichtige hat gleichzeitig mit der am 

10. August 1948 zu leistenden Abschlagszahlung eine 
Erklärung abzugeben, in der er die Abschlagszahlung 
selbst zu berechnen hat. 

§ 10 

Befreiung von der Erklärungspflicht 
(1) Von der Verpflichtung zur Abgabe 

1. der Vorauszahlungserklärung (§ 8), 
2. der Erklärung zur AbscMagszahlung (§ 9) 

sind befreit: 
a) Steuerpflichtige, die nach § 5 Absatz 4 von der 

Vorauszahlungspflicht befreit sind, 
b) nach Durchschnittsätzen zu besteuernde nicht

buchführende Land- und Forstwirte, deren 
nicht aus Land- und Forstwirtschaft herrüh
rende Einkünfte 300 Deutsche Mark im Ver
anlagungszeitraum voraussichtlich nicht über
steigen, 

..:) Steuerpflichtige, deren Einkommen im Voraus
zahlungszeitraum 1000 Deutsche Mark nicht 
überschritten hat. 

{2) Die in Absatz 1 bezeichneten Steuerpflichtigen 
sind zur Abgabe von Erklärungen im Sinn des Ab
satzes 1 verpflichtet, wenn sie vom Finanzamt hierzu 
besonders aufgefordert werden. 

§ 11 

Lohnsteuer 
Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer, die er nach 

dem Stichtag der Währungsreform einbehalten hat, 
spätestens am fünften Tage nach Ablauf des jeweili
gen Lohnzahlungszeitraumes in einem Betrag an die 
zuständige Finanzkasse abzuführen. Bei Lohnzah
lungszeiträumen, die weniger als eine Ka-lenderwoche 
betragen, ist die einbehal>tene Lohnsteuer in einem 
Betrag spätestens· bis zum Mittwoch der auf die letzte 
Lohnzahlung folgenden Woche abzuführen. 

Abschnitt II 
Umsatzsteuet· 

§ 12 
Ve ra n 1 a gun g s zeHraum 

Für die Veranlagung der Umsatzsteuer gilt § l. 

§ 13 

Vorauszahlungszeitraum 
Der erste Vorauszahlungszeitraum nach der Wäh

rungsrefonn beginnt am Stichtag der Währungs
reform und endet mit dem letzten Tag des Monats, 
in den der Stichtag der Währungsreform fällt. Von 
die.sem Zeitpunkt .ab ist. der Kalendermonat Voraus
zahlungszeitraum. 

§ 14 
V ora u sz a h l un g s p flicht 

(1) Die Vorauszahlungen sind spätestens am 10. des 
Monats, der auf den Vorauszahlungszeitraum folgt, 
an das Finanzamt zu entrichten. 

(2) Steuerpflichtige, deren Vorauszahlungen für 
den Vorauszahlungszeitraum 2 Deutsche Mark nicht 
übersteigen, sind von der Vorauszahlungspnicht be
freit. 

§ 15 
Voranmeldung 

(1) Steuerpflichtige, die nach § 14 Absatz 1 Voraus
zahlungen zu entrichten haben, sind verpflichtet, 
gleichzeitig mit der Vorauszahlung eine Voranmel
dung beim Finanzamt abzugeben. In der Voranmel
dung hat der Steuerpflichtige die Entgelte zu be
zeichnen, die er im Vorauszahlungszeitraum verein
nahmt hat Steuerpflichtige, die die Umsatzsteuer 
nicht nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Einnahme), 
sondern nach vereinbarten Entgelten (Soll-Ein
nahme) entrichten, haben in der Voramneldung die 
vereinbarten Entgelte zu bezeichnen. 

(2) Steuerpflichtige, die nach § 14 Absatz 2 von 
der VorauszahlungsPflicht befreit sind, haben Vor
anmeldungen nur in den Fällen abzugeben, in denen 
bei steuerfreien Umsätzen die Umsatzsteuer 2 Deut
sche Mark übersteigen würde, wenn diese Umsätze 
steuerpflichtig wären. 

Abschnitt III 
B e f ö r d e r u n g s t e u e r, V e r s i c h e r u n g -

steuet·, Feuerschutzeteuer 

§ 16 
A bre chn ungszei träume 

(1) Die Abrechnungszeiträume bei det' Beförde
rungsteuer, Versicherungsteuer und Feuerschutz
steuer enden am T,a·g vor dem Stichtag der Wäh
rungsreform. 

(2) Die ersten Abrechnungszeiträume für die ge
nannten Steuern nach der Währungsrefo1'm beginnen 
am Stichtag der Währungsreform. Sie enden mit 
dem Zeitpunkt, an dem die 1in Absatz 1 genannten 
Abrechnungszeiträume bei Nichteintritt der Wäh
rungsreform geendet !hätten. 

Artiikel XI 
Aufhebung von Bestimmungen 

§ 3 der Verordnung über die Aenderung von 
Steuergesetzen vom 20. August 1941 (Reichsgesetzbl. I 
S. 510) wird aufgehoben. 

Al'tikel XII 
Durchführung 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes wh·d ermächtigt, zur 
Durchführung der Steuergesetze Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsanordnungen zu erlassen und den 
Wortlaut einzelner Steuergesetze neu bekanntzugeben. 
Rechtsverordnungen werden mit Zustimmung des 
Finanzausschusses des Wirtschaftsrats und ~ Zu-



stimmung des Finanzausschusses des Länderrats er
lassen. 

A l' i i k e l X I I t 
Inl<rafttreten 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes treten. so
weit nicht in den Absiitzen 2 bis 5 etwus andere-s 
b<:stimmt jst, am Stichtag der Wähnmgsreform in 
Kraft. "" 

(2) Am 1. Januar 1949 treten in Kraft 
die Bestimmungen des Artikels L Ziffer 12 
(§ 43 des Einkommensteuergesetzes), 
der Artikel III, 
die Bestimmungen cleg Artikels V Ziffer l. 

(3) Die Bestimmungen der Artikel I ttnd II sind 
fllr den am Stichtag der Wähnmgst·eform beginnen
den VeranlagungszeltNltitn mit der Maßgabe anzw 
wenden, daß 

a) die Bestimmung des Artikels (Ziffer 4 über den 
Vel·lustVOI'trag (§ lO Absatz 1 Ziffer 4 des Ein
kommensteuergesetzes) el'stmallg auf Verluste an
zuwenden ist, die in WlrtschaftsJahr·en entstanden 
sind, die nach dem 'l'ag vor dem SUchtag det· 
Wäht·ungsreforrn beginnen, 

b) die VO!'sehriften über den Ste\Jet•abzug Voln lau
fenden Arbeitslohn et·stmals ßiJf den At'beitslohn 
anzuwenden sind, der fi.h• einen Lohnzahlungszeit
raum gezahlt w!t·d, de!' nach dem Tag vor dem 
Stichtag der Währungst•eform endet. 

(4) Die Bestimmungen des Artikels IV finden :auf 
Erwel'bt' Anwendung, fi.\r die die Steuerschuld n~ch 
dem 31. Dezember 194!l c:mtsteht. 

(5) Am 1. Dezember 1948 tr~ttn diii Betltimmun~ 
gen des Artiltels VII :in Kr~ft. 

Anlage 

1. 

(zu Artikel I Ziffern 8 und 10 § 32 und § 39 des Elnkommensteut!i'iesetzes) 

Gn).ndtabelle A 

Die Einl<otmnensteuer betrügt in Steuerklasse I bei einem Einkommen: 

2. 

bis 7!iODM ODM 
übet· 750 bis 1200 DM= 0 

" 
+ 12 o/o des 750 DM übet·$teigenden Bettags 

1 200 2 400 54 + 18 °1
0 l 200 

2 400 3 000 270 + 24 °1u 2 400 ·,. 
:J600 4 800 .558 + 30"/u 3 600 
4 800 6000 !Jl8 + 36 "1

• 4 BOO 
6 000 7 200 1 350 + 42 11/o 6 000 
7 200 9 000 ~ 1 854 + 48 °/n 7 200 
9 000 

" " 
13 200 2 718 

" 
+ 54°/o 

" 
9 000 ,, 

13 200 18 000 4 986 60 °/o !3 200 ,, 
18 000 24 000 7 866 + 6ß 0,'u 18 000 
24 000 30 000 11 826 + 72 °/o 24 000 ., 
30000 40 000 16 146 f- 78 11 /o 30 000 ·'• 
40 000 

" " 
60 000 

" 
23 946 

" 1 84 °/o 40 000 
60 000 100 000 

" 
•!0 746 

" + 90 OJo " 
60 000 

" 
100 000 150 000 7ß 746 t Ol 01o 100 000 ., 
150 000 200 000 122 24ü 

" 
+ 92 °io 

" 
!50 000 ., 

200 000 
" 

250 000 = 1ß8 246 
" + 9:3 °1o 200 000 

250 000 
" 

214746 
" 

+ H5 °/o 
" 

250 000 ,, 

Auf die Steuet·klassen rr und III werden die Steuerslitze der Ziffer 1 mit den folgendt'n Maßgaben 
angewendet: 
a) üOO DM des .Yahreseinkommens oller Steuerpflichtigen det' Steuet·J~lassen II und III bleiben 

steuerfrei. 
b) Für ,jedes Kind, f'Ur das dem Steuel'pflichtiggen gemUß § 32 des Elnkomtnensteuetgesetzes eine 

Steuerermiißigung zusteht oder auf Antn;g gewähl't. wit·d, bleibeh wette1·e 600 DM des Jahres~ 
einkommens steuerfrei. 

3. Bei Einkommen bis 5000 DM ist die Einkommensteuer nach der Tabelle B zu er·mttteln. Bei höheren 
Einkommen ist die Steuer nach den Ziffem 1 und 2 zu e!'rechnen. 

4. Die Lohnsteuet' bemißt sieb nach den Ziffem 1 bis 3 unter Berlickslchtigung eine-s P:auschbetragea 
für Wet·bungsl<osten und Sonderatlsgaben von 624 DM jühl'lich. 

5. Bei .Tahreslöhnen bis 5224 DM ist die Jahreslohnsteuer mwh der Tabelle C zu ermitteln. 

Tabeile B !lO!- 350 13 
Veranlagte Einlwmmensteuer für Einkommen bis 851- 900 18 

5000 DM 901- 950 24 9 
!:151-1000 :30 14 

Steuer· Steuer• SleUerldasse 111 hei Kiuderermii!!igung 1001-1050 35 18 
Elnkomwou klusso klu"e IHr 
' von--....his I H I 2 'I 4 5 1051-1100 40 22 

Kiud Kinder Kinder Killder Kind. 1101-1150 45 26 
-~-~~-~-· ---· ---· ··-·--~_"", 

bis 750 1151-1200 50 30 
'1111- 800 a 1201~1250 55 34 6 



Tabelle B 
Veranlagte Einkommensteuer für Eittlwmmen bis 

5000 DM 

Ein kfJIUlUt'H 

vou~hi:-: 

:---tt-Ui'l'- ~h-'llt'l'~ .'-tew-·rklct:O.-.,t' IJI bt~i h.i!Hit'I'PI'IIJtiUigH!Ig-
klas't kh""" liit 

I ll 1 4 

63 
72 
81 
HO 
flf] 

Kind 1\indPr Kinder hiutiPr Kiud. 

4251-4300 
4301-4350 
4351-4400 
4401-4450 
4451-4500 
4501-4550 
4551-4ll00 
4601-4650 
4651-4700 
4701-4750 
4751-4800. 
4801-1!850 
4851-4900 
4901-4950 
4951-5000 

'/;J;j 

7ll8 
7Ba 
798 
813 
828 
843 
858 
873 
888 
903 
918 
9:36 
954 
H72 

:ll.:l 

5Uß 
603 
618 
ß33 
648 
663 
ß7ß 
693 
708 
723 
738 
753 
7l38 
783 

438 
450 
462 
474 
4Sü 
498 
510 
522 
534 
546 
558 
573 
li88 
ti03 

294 
30ß 
:ns 
:330 
342 
354 
3ßß 
378 
390 
402 
414 
42ii 
438 
4fi0 

lBO 
189 
198 
207 
216 
225 
234 
243 
2fi2 
261 
270 
282 
294 
306 

72 
81 
80 
!lfl 

lOS 
117 
12ll 
1a5 
144 
15:l 
1ü2 
1'11 
180 
189 

13 
13 
13 
n 
18 
24 
30 
:15 
42 
41l 
54 
ß3 
72 
81 

1251-1300 
1301-1350 
1351-1400 
1401-1450 
1451-HiOO 
1501-1550 
1:151-1600 
1601-1650 
1651-1700 
1701~~1750 

1751-1800 
1801-1850 
1851-1900 
;1901-1950 
1951-2000 
2001~-2050 

2051-2100 
2101-2150 
2151--2200 
2201-2250 
2251-2300 
2301-2350 
2351-2400 
2401-2450 
2451-2500 
2501-2550 
2551~-2600 

2601-2650' 
2651-2700 
2701-2750 
2751-2800 
2801--2850 
2851-2900 
2f!Ol--2950 
2951-:lOOO 
3001-3050 
3051--3100 
3101-31.50 
3151--,3200 
3201-3250 
3251-3300 
:l30 1-~3350 
3351-3400 
3401--3450 
:3451-3500 
3501--3550 
3551-:~tiOO 

3ü01-3ß50 
:lü51-:i700 
3701-:~750 

:3751 ~3800 
3801,-:3850 
3851-3900 
:3901-3950 
:lfl51-4000 
4001 ~,-4050 
4051-4100 
4101-4150 
4151-4200 
420-1-4250 

lOS 
117 
126 
135 
144 
15:3 
162 
171 
180 
18fl 
198 
207 
216 
225 
234 
243 
252 
261 
270 
282 
294 
:306 
:318 
:330 
:l42 
354 
366 

38 
42 
46 
50 
54 
58 
li2 
6G 
70 
74 

10 
14 
18 
22 
26 
:30 
34 
:Js 
42 
4ß ' 

6 
10 
14 
18 
22 
25 
28 
:31 
34 
37 
40 
44 
47 
51 
54 
58 

'ra belle C 

Jahreslohnsteuertabelle für Jahreslöhne bis 5224 DM 

. 378 
:l90 
402 
414 
426 
4:38 
4.')0 
4()2 
474 
486 
498 
510 
522 
534 
546 
.'i58 
57:l 
588 
60:3 
618 
63:3 
648 
66:3 
678 
69:l 
708 
72:3 
738 

77 
Bl 
84 
88 
92 
96 

100 
108 
117 
126 
13.'1 
144 
153 
162 
171 
180 
189 
198 
207 
2Jß 
225 
2:34 
243 
252 
261 
270 
282 
294 
30ß 
318 
330 
342 
:354 
36G 
378 
:390 
402 
414 
426 
438 
450 
4ß2 
474 
48ti 
4fl8 
510 

49 
52 
55 
58 
ßl 
ß4 
ß8 
71 
75 
78 
82 
87 
92 
f!7 

102 
Hl7 
112 
1'16 
120 
125 
128 
13:l 
1:38 
144 
15:3 
162 
171 
180 
189 
198 
207 
216 
225 
2:34 
243 
252 
261 
270 
282 
294 
306 
318 
:J:3o 
342 
:154 
3liß 

;,22 :ns 
534 390 
54il 402 
558 . 414 

(il 

69 
73 
77 
81 
84 
87 
Hl 
94 
97 

101 
104 
107 
110 
113 
Jl(j 
120 
123 
126 
130 
133 
13ß 
140 
142 
145 
15:3 
Jß2 
171 
180 
lSH 
198 
207 
21ß 
225 
2:34 
2~3 

252 
261 
270 

ß 
10 
14 
18 
22 
26 
:30 
34 
:~s 

42 
46 
50 
54 
58 
62 
ß4 
67 
70 
72 
75 
78 
go 
82 
84 
8ß 
88 
H1 
H2 
fl4 
Hß 
08 

100 
102 
104 
10ö 
110 
117 
12() 
135 
144 
153 
162 

5 
9 

13 
17 
21 
25 
2fl 
:12 
35 
:lfl 
42 
45 
49 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
5fi 
5li 
57 
58 
5H 
GO 

Jahreslohn 
VOll·--bi" 

-1374 
1375-1424 
1425-1474 
1475-1524 
1525-1574 
1575-1624 
1625-1674 
1575-1724 
1725-1774 
1775-1824 
1825-1874 
1875-1924 
1925-1974 
1975-2024 
2025-2074 
2075-2124 
2125-2174 
2175-2224 
2225-2274 
2275-2324 
2325-2374 
2375-2424 
2425-2474 
2475-2524 
2525-2574 
2575-2624 
2625-2674 
2675-2724 
2725-2774 
2775-2824 
2825-2874 
2875-·292'1 
2925-~2974 

2975~-3024 

3025-3074 
3075-3124 
3125--3174 
3175-3224 
\3225-3274 

4 3275-3324 
5 3325-3374 
7 3375-3424 
8 3425-3474 

(il 10 3475-3524 
62 "11 3525--3574 

-'"'tf'ner~ Stent'I'~ Stcuerklas~e 111 Uei h.iudereitnäHigWJg 
kla~-:e kla~"e für 

1 II t ~ 4 

8 
13 
18 
24 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
li:l 

.72 
81 
90 
f)g 

108 
117 
12() 
135 
144 
153 
J(i2 
171 
180 
18fJ 
198 
207 
216 
225 
234 
24:~ 

252 
261 
270 
282 
294 
:lOG 
318 
330 
342 
:l54 
366 
378 
390 

9 
14 
18 
22 
2li 
:30 
:34 
38 
42 
4(i 
50 
54 
58 
62 
ß(i 

70 
74 
77 
81 
84 
88 
92 
96 

100 
108 
117 
120 
J:l5 
144 
153 
162 
171 
180 
189 
198 
207 
2]() 

225 
234 
243 
252 

Kiud Kinder Kinde1' Kinder Kind 

12 
18 
22 
2li 
30 
34 
38 
42 
4ß 
49 
:12 
55 
58 
ßl 
ß4 
GB 
71 
75 
78 
82 
87 
92 
fl7 

102 
107 
112 
llü 
120 
125 
129 
133 
138 
144 

9 
12 
1 .'5 
22 
25 
28 
31 
34 
37 
40 
44 
47 
51 
li4 
58 
til 
li9 
n 
77 
81 
84 
87 
91 
fl4 
97 

101 
104 
107 

12 
18 
22 
2ö 
:~o 

34 
38 
42 
4ö 
50 
54 
58 
62 
64 



~ aJJerre L.: 4225-4274 558 414 270 162 96 51 
Jahreslohnsteuertabelle für Jahreslöhne bis 5224 DM 4275-4324 573 426 282 171 98 52 

4325-4374 588 438 294 180 100 53 
Sktll'l'· Steuer- Steuerklasse Ilf bei Kindt•rermälligun~ 4375-4424 603 450 306 189 102 54 

Jahreslohn klasse klasse fiir 4425-4474 618 462 . 318 198 104 55 
von-bis I II I 2 3 4 5 4475-4524 633 474 330 207 106 55 Kind Kinder Kinde,. Kinder Kind. 

4525-4574 648 486 342 216 llO 56 
3575-3624 402 261 153 110 67 13 4575-4624 663 498 354 225 ll7 57 4 
3625-3674 414 270 162 113 70 17 4625-4674 678 510 366 234 126 58 5 
3675-3724 426 282 171 116 72 21 4675-4724 693 522 378 243 135 59 7 
3725-3774 438 294 180 120 75 25 4725-4774 708 534 390 252 144 60 8 
3775-3824' 450 306 189 123 78 29 4775-4824 723 546 402 261 153 61 10 
3825-3874 462 318 198 126 80 32 4825-4874 738 558 414 270 162 62 11 
3875-3924 474 330 207 130 82 35 4875-4924 753 573 426 282 171 63 13 
3925-3974 486 342 216 133 84 39 4925-4974 768 588 438 294 180 72 13 
3975-4024 498 354 225 136 86 42 4975-5024 783 603 450 306 189 81 13 
4025-4074 510 366 234 140 88 45 5025-5074 798 618 462 318 198 90 13 
4075-4124 522 378 243 142 91 49 5075-5124 813 633 474 330 207 gg 13 
4125-4174 534 390 252 145 92 49 5125-5174 828 648 486 342 216 108 18 
4175-4224 546 402 261 153 94 50 5175-5224 843 663 498 354 225 117 24 



vorgenommen wird, soweit nicht die Steuer
schuld nach Ziffer 1 oder Ziffer 2 schon früher 
entstanden ist. 

§ 5 
Die Beförderungssteuer ist auch dann in Reichs

mark festzusetzen und im Verhältnis von 10 Reichs
mark gleich 1 Deutsche Mark zu entrichten, wenn 
die Steuerschuld nach dem 20 .. Juni 1948 entstan
den, der Beförderungspreis aber vor Ablauf dieses 
Tages gezahlt worden ist. 

§ 6 
Für die Umstellung der Vermögenssteuer ergehen 

noch besondere Vorschriften. 
§ 7 

Die Vorschriften der §§ 1 bis 3 gelten entsprechend 
bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer · und den 
übrigen Gemeindesteuern, soweit nicht eine besondere 
landesrechtliche Regelung et·folgt. 

Bad Homburg v. d. H., den 9. Juli 1948. 

Der Direktor 
der Verwaltung füt· Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 

VEROHDNUNG 

zur Durchführung· der Steuerüberleitung, 
Vom 9. Juli 1948. 

Auf Grund des Artikels XII des- Anhangs zum 
Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von 
Steuern wird mit Zustimmung des Finanzausschusses 
des Wirtschaftsrats und mit Zustimmung des Finanz
ausschusses des Läng~rrats zur Durchführung des 
Artikels X des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vor
läufigen Neuordnun~ von Steuern folgendes ver
ordnet: 

Zu Artikel X § 1 
§ 1 

(1) Der Vorauszahlungszeitraum für die Einkoi.J
mensteuer und Körperschaftsteuer, der am 1. April 
1948 begonnen hat, endet am 20. Juni 1948. 

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich nach dem 
r;inkommen, das der Steuerpflichtige in dem im Ab
satz 1 bezeichneten Vorauszahlui1gszeitraum bezogen 
hat. Hierbei gilt das Einkonimen als im Kalender
vierteljahr bezogen. 

(3) Die Vorauszahlung ist spätestens am 20 .. Juli 
1948 an das Finanzamt zu entrichten. Bis zum glei
chen Termin ist eine Vorauszahlungserklärung ab
zugeben. Die Vorauszahlung ist nach der bis zum 
20. Juni 1948 geltenden Einkommensteuertabelle in 
Reichsmark zu berechnen und im Verhältnis 10 
Reichsmark gleich 1 Deutsche Mark umzurechnen. 

(4) Steuerpflichtige, deren Gewinn nach der Ver
ordnung über die Aufstellung von Durchschnitt
sätzen für die Ermittlung des Gewinns aus Land
und Forstwirtschaft vom 31. Dezember 1936 (Reich3-
gesetzbl. 1937 I S. 1) ermittelt wird, haben am 20. 
.Juli 1948 ein Viertel der zuletzt in Reichsmat·k fest
gesetzten Jahresschuld im Verhältnis von 10 Reichs
mark gleich 1 Deutsche Mark zu entrichten. 

Zu Artikel X § 2 
§ 2 

Die Schlußvermögensübersicht auf den 20. Juni 
1948 ist auch von denjenigen Steuerpflichtigen auf-

zustellen, die ein vom Kalenderjahr abweich(lndes 
Wirtschaftsjahr haben. 

Zu Artikel X § 3 

§ 3 
Die Anfangsvermögensübersicht (Ueberleitungs

bilanz) ist auch von denjenigen Steuerpflichtigen 
aufzustellen, die ein vom Kalenderjahr abweichendes 
Wirtschaftsjahr haben. 

§ 4 
(!) Angemeldete Reichsmarkguthaben bei Geld

instituten im Währungsgebiet einschließlich der 
Reichsmarkguthaben, die durch eine Einzahlung der 
auf Grund des Gesetzes Nr. 61 (Währungsgesetz) ab
zuliefernden Altgeldbeträge entstanden sind, sind 
in die Ueberleitungsbilanz für Zwecke der Voraus
zahlungen einstweilen nach Umrechnung im Verhält
nis von 10 Reichsmark gleich 1 Deutsche Mark ein
zusetzen. 

(2) Reichsmarkverbindlichkeiten und Reichsmark
.forderungen aus vor dem 21. Juni 1948 begründeten 
Schuldverhältnissen sind in die Ueberleitungsbilanz 
für Zwecke der Vorauszahlungen einstweilen nach 
Umtechnung im Verhältnis von 10 Reichsmark gleich 
1 Deutsche Mat'k in Deutscher Mark einzusetzen. 
Reichsmarkforderungen gegen das Reich und gleich
gestellte Forderungen im Sinn des § 14 'des Gesetzes 
Nr. 63 (Umstellungsgesetz) sind in die Ueberleitungs
bilanz füt• Zwecke der Vorauszahlungen einstweilen 
mit einem Erinnerungswert von 1 Deutsche Mark 
einzusetzen. 

(3) Soweit nach den allgemeinen Grundsätzen für 
die in § 18 Absatz 1 des Umstellungsgesetzes ge
nannten Reichsmarkverbindlichkeiten eine Bilanzie
rung in Betracht kommt, sind die entsprechenden 
Forderungen und Schulden im Verhältnis von l 
Reichsmark gleich 1 Deutsche Mark einzusetzen. 

(4) Sind Wirtschaftsgüter nach dem 8. Mai 1945 
zu Preisen angeschafft worden, die ·über den gesetz
lichen Höchstpreisen lagen, so dürfen sie in die 
Ueberleitungsbilanz höchstens mit den gesetzlichen 
Höchstpreisen eingesetzt werden. die am 20. Juni 
1948 in Kraft waren. 

Zu Artikel X § 5 
§ 5 

Bei der Ermittlung des Einkommens für die Be
i messung der Vorauszahlungen kommen die folgen
den Arten der Gewinnermittlung in Betracht: 

1. Vermögensvergleich (§ 4 Absatz 1 § 5 des Ein
kommensteuergesetzes), 

2. Ueberschuß der Betriebseinnalunen über die 
Betriebsausgaben (§ 4, Absatz 3 des Einkommen
steuergesetzes), 

3. Gewinnermittlung nach dem Reingewinnhun
dertsatz unter Zugrundelegung des Umsatz
betrages itn Vorauszahlungszeitraum, 

4. Schätzung nach dem Rohgewinnsatz. 
Zu Artikel X § 6 

§ 6 
Bei der Ermittlung des Einkommens für die Be

messung der Abschlagszahlung gilt § 5 entsprechend. 
Zu Artikel X § 7 

§ 7 
(1) Bei der Berechnung der am 10. Oktober 1948 

zu leistenden Vorauszahlung ist der nach Artikel 
X § 7 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes ermittelte 
Steuerbetrag um ein Neuntel zu erhöhen. 



(2) Bei der Besteuerung von nichtbuchführenden 
Land- und Forstwirten findet die Vorschrift des Ar
tikels X § 7 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes keine 
Anwendung. Bei nichtbuchführenden · Land- und 
Forstwirten ist das Einkommen für die Berechnung 
der am 10. August 1948 zu leistenden Abschlags
zahlung nach Artikel X § 7 Absatz 4 des Gesetzes 
nicht mit neun, sondern mit zwölf zu vervielfachen. 

Zu Artikel X § 11 
§ 8 

(1) Die Lohnsteuer bemißt sich nach den ab 21. 
,Juni 1948 geltenden Lohnsteuertabellen dann, wenn 

a) die Lohnzahlung und die Einbehaltung der 
Lohnsteuer nach dem 20. Juni 1948 erfolgt und 

b) der Arbeitslohn für einen Lohnzahlungszeit
raum gezahlt wird, der nach dem 20. Juni 1948 
endet. 

(2) Sind Abschlagszahlungen vor dem 21. Juni 
HJ48 auf einen Arbeitslohn geleistet, der für einen 
Lohnzahlungszeitraum zu zahlen ist, der nach dem· 
20. Juni 1948 endet, so ist die bei den Abschlags
zahlungen einbehaltene Lohnsteuer auf die bei der 
Lohnzahlung nach dem 20. Juni 1948 einzubehal
tende Lohnsteuer im Verhältnis von 10 Reichsmark 
gleich 1 Deutsche Mark anzurechnen. 

(3) Die Lohnsteuer bemißt sich bei Lohnzahlungen, 
die nach dem 20. Juni 1948 für Lohnzahlungszeit
räume geleistet werden, die spätestens am 20. Juni 
1948 geendet haben, nach den bis zum 20. Juni 1948 
in Kraft gewesenen Lohnsteuertabellen. Die Lohn
steuer ist in Reichsmark zu berechnen und im Ver
hältnis von 10 Reichsmark gleich 1 Deutsche Mark 
einzubehalten und an die Finanzkasse abzuführen. 

(4) Lohnsteuer, die vor dem 21. Juni 1948 ein
behalten, aber noch nicht abgeführt ist, ist spätestens 
am 10. Juli 1948 im Verhältnis von 10 Reichsmark 
gleich 1 Deutsche Mark an die zuständige Finanz
kasse abzuführen. 

§ 9 
Soweit der Arbeitslohn im voraus gezahlt wird, 

ist die Lohnsteuer spätestens am fünften Tag nach 
der Lohnzahlung abzuführen. Bei Lohnzahlungszeit
räumen, die weniger als eine Woche betragen, ist die 

.Lohnsteuer spätestens am Mittwoch der auf die 
Lohnzahlung folgenden Kalenderwoche abzuführen. 
Ueber die nach Artikel X § 11 des Gesetzes abzufüh
rende Lohnsteuer hat der Arbeitgeber spätestens am 
fünften Tag nach Ablauf des Lohnzahlungszeitraums 
oder bei Lohnzahlung im voraus spätestens am fünf
ten Tag nach der Lohnzahlung bezw. am ·Mittwoch 
der auf die Lohnzahlung folgenden Kalenderwoche 
dem Finanzamt eine Lohnsteueranmeldung zu über
senden. Die Lohnsteuet'anmeldung hat die gesamte 
Lohnsteuer zu enthalten, die der Arbeitgeber für den 
Lohnzahlungszeitraum einbehalten hat. 

§ 10 
Erstreckt sich ein nach dem 20. Juni 1948 enden

der Lohnzahlungszeitraum über einen halben Monat 
hinaus und werden im Laufe des Lohnzahlungszeit
raums Abschlagszahlungen auf den Arbeitslohn ge-

leistet, so ha,t der Arbeitgeber eine dem Lohn
abschlag entsprechende Abschlagszahlung auf die 
einzubehaltende Lohnsteuer spätestens am fünften 
Tag nach der Leistung des Lohnabschlags an die 
zuständige Finanzkasse abzuführen. 

§ 11 
Beträgt die nach § 9 und § 10 dieser Verordnung 

in Verbindung mit Artikel X § 11 des Gesetzes ab
zuführende Lohnsteuer weniger als fünf Deutsche 
Mark, so kann die Abführung so lange unterbleiben, 
bis bei den folgenden Lohnzahlungen der Gesamt
betrag der abzuführenden Lohnsteuer den Betrag 
von fünf Deutsche Mark übersteigt. Die Lohnsteuer 
muß jedoch spätestens, auch wenn sie weniger als 
fünf Deutsche Mark beträgt, drei Monate nach ihrer 
Einbehaltung an die zuständige Finanzkasse abge
führt werden. 

§ 12 
Für die Berechnung der Lohnsteuer sind die Ein

tragungen auf der Lohnsteuerkarte maßgebend. In 
Reichsmark eingetragene, vor 'Anwendung der Lohn
steuertabeile als steuerfrei abzuziehende Beträge gel
ten bis auf Widerruf durch das Finanzamt· als . in 
Deutsche Mark eingetragen. 

Zu Artikel X § 13 
§ 13 

(1) Der Vorauszahlungszeitraum bei der Umsatz
steuer, der vor dem · 21. Juni 1948 begonnen hat, 
endet am 20. Juni 1948. 

(2) Die auf den im Absatz 1 bezeichneten Voraus
zahlungszeHraum entfallende Umsatzsteuer ist spä
testens am 10. Juli 1948 an die zuständige Finanz
kasse zu entrichten. Bis zum gleichen Termin ist eine 
Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Die Umsatz
steuer ist in Reichsmark zu berechnen und in Deut
scher Mark abzuführen. Hierbei sind 10 Reichsmark 
in 1 Deutsche Mark umzurechnen. 

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forst
wirten, die ihre Umsatzsteuer nach Durchschnitt
sätzen zu berechnen haben, ·wird aus Vereinfachungs
gründen der am 20. Juni 1948 endende Vorauszahlungs
zeitraum mit dem am 30. Jw1i 1948 endenden Vor
auszahlungszeHraum für die Zwecke der Berechnung 
der Vorauszahlungen zusammengelegt. Die Voraus
zahlung ist für das am 30. Juni 1948 endende Viertel
jahr in Reichsmark zu· berechnen. Ein Fünftel der in 
Reichsmark festgesetzten Steuerschuld ist am 10. Juli 
1948 in Deutscher Mark im Verhältnis 1 Reichsmark 
gleich 1 Deutsche Mark zu leisten. 

AHgemeine Bestimmungen 
§ 14 

Soweit in dieser Verordnung ein Umrechnungs
verhältnis von 10 Reichsmark gleich 1 Deutsche Mark 
bestimmt ist, bleibt die Nachforderung eines weiteren 
Betrages nach § 16 Absatz 2 des Umstellungsgesetzes 
vorbehalten. 

Bad Romburg v. d. H., den 9. Juli 1948. 
Der Direktor 

der Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 
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GESETZ 
über das Rechtsamt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Vom 20. Juli 1948, 

Der Wirtscha-ftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Als Verwaltungsstelle des Vel'einigten Wirt
schaftsgebietes wird das Rechtsamt der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes errichtet. 

(2) Der Leiter des Rechtsamts wird von dem Vor
sitzenden des Verwaltungsrats des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes ernannt und ist ihm für seine, ge
samte Amtsführung verantwortl•ich . 

(3) Das Rechtsamt untersteht der Dienstaufsicht 
des Vorsitzenden des Verwaltungsrats. 

§ 2 
Das Rechtsamt hat folgende Aufgaben: 

1. Es begutachtet die rechtsförmliche Richtigkeit von 
Entwürfen zu Gesetzen und Verordnungen der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
vor der letzten Lesung im Wirtschaftsrat und von 
Rechtsvorschriften für das Vereinigte Wirtschafts
gebiet, die nicht vom Wirtschaftsrat beschlossen 
werden, vor ihrem Erlaß 

2. Es ist auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts
schutzes und Urheberrechts in Geset· ~ebungsfra
gen und für die Verwaltung zuständig. 

Die Befugnisse aus § 1 Abs. 2 des Gesetzes über 
die En,ichtung von Annahmestellen für Patent-, 
Gebrauchsmuster- und Warenzeichenanmeldungen 
gehen einen Monat nach Inkrafttreten dieses Ge
setzes auf den Leiter des Rechtsamts über. 

Die Befugnis zum Erlaß von Durchführungs
vorschriften aus 9 6 des Gesetzes über die Errich
tung von Annahmestellen für Patent- Gebrauchs
muster- und Warenzeichenanmeld•mgEn geht Z\l-

gleich auf den Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
über, der diese Vorschriften auf Vorschlag des 
Leiters des Rechtsamts erläßt. 

3. Es ist von den Verwaltungsstellen des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes bei der Bearbeitung aller 
Rechtsstreitigkeiten nach Art. XII der Proklama
tion Nr. 7 der amerikanischen I Verordnung Nr. 126 
der britischen Militärregierung, die von grund
sätzlicher oder allgemeiner Bedeutung sind, zu be
teiligen; es gibt die Verwaltungsstellen des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes, die nach ·Art. XII 
vertretungsberechtigt sind, bekannt. 

4. Es hält zur Erfüllung seiner Aufgaben iln Rahmen 
der. Zuständigkeit des Wirtschaftsrates Verbindung 
mit deri Justizbehörden im Vereinigten Wirtschafts
gebiet und deren genl.einsamen Einrichtungen. 

5. Es führt die Aufgaben durch, die ihm sonst durch 
Gesetz, von dem Verwaltungsrat des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes oder seinem Vorsitzenden 
übertragen werden. 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 20. Juli 1948. 

. Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er. 



VERORDNUNG 

iiber die Vermögensteuei'zahlungcm bn zweitem 
Kalenderhalbjahr 1948. 

Vom 17. Juli 19~~·~ 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum 
Gesetz Nr. 64 zur vqrläufigen Neuordnung von 
Stew=rn in Verbindung l'nit § 6 der 'verordnting über 
die Behandlung von steueaechlichen Verbindlich
keiten ~nach- dern Ums!el!ung~esetz -wtrd mit Zu
stimmuqg des Finanzausschusses des Wirtschaftsrats 
und mit Zustimmung des Finanzausschusses des Län
denals folgendes verordnet~ 

§ I 

' Am 10. August 1948 und am 10. November 1948 
sind Zahlungen auf die Vermögensteuer 1948 unter 
Anwendung des bisherigen SteHersatzes in Deutscher 
IVIark zu leisten. 

§ 2 

(1) ·Die in § 1 genannten :vermögensteuerzahlun
gen sind voin Steuerpflichtigen auf Grund des der 
letzten Vermögensteuerver'arilagung zugrundegeleg
teh· Vermagens in der- Weise zu 'ermitteln, daß 

Geldbestiinde in Reichsm<trk, Reichsmarkgut
haben bei Geldinstituten Lind Reichsmarkforde
rungen mit 10 vo1:;.; Hlindert des bei der letzten 

veiri;ilgehsteuerveranlagung zugrundegelegten 
Wertes, 

2. Reichsmarldchulden bis zur Hillie der in Ziffer 1 
genannten Werte mit 10 vom Hundert des bei der 
)etzten Vengögensteuerveranlagung zugrundege~ 
legt~n Wertes, 

3. alle übrigen Vermögensc;egenstände und die übri
gen: Schulden. mit 50 vom. Hundert des bei der 
letzten Vermögensteuerveranlagung zugrunde
gelegten Wertes 

angesetzt werden.-
(2) Eine besondere Feststellung des Vermögens 

oder eine Vermögensteuerveranlagung sih<, bei An
wendung des Absatzes 1 i1icht durchzuführen. 

§ 3 
Vor dem 21. Juni 1948 in Reichsmark geleistete 

Steuerzahl~mgen können einstweilen auf die am 10. 
Augu~t und am 10. November 19fl8 fälligen Vermögen

~ steuerzahlungen nur insoweit im Verhältnis 10 
Reichsmark = 1 Deutscbe Mark angerechnet werden, 
als die Zahlungen vqr dem 21. Juni 1948 auf Ver
mögensteuer verbucht worden sind oder zu verbuchen 
waren. 

Bad Romburg v. d. H., den' 17. Juli 1948. 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hart:nann 

ßEK AN NT?vr/\.CHUNG 

Ornekfehl<"rll"T'idtl it~llll)1; 

iiber die Enichtung der AIHHthinestelle Dannstarlt 

Vom 24. Jt;li 1948. 
Auf Grund des § l Absatz 2 des Gesetze's über die 

Errichtung von Annahmestellen für Patent-, Ge~ 

brauchsmuster- und Warenzeichenanrneldun1ten vom 
5. Juli 1948 (Gesetz- und Vercrdnunc;sblatt des Wirt~ 
sclwftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 65) 
wird bestimmt: 
1. Die erste Annahmestelle wird in Darmstadt er~ 

richtet. . 
2. Die Annnhmestelle Darmstadt wird am 1. Oktober 

Hl48 eröffnet. 

Frankfmt am Main-Höchst, den 24. Juli 1948. 

Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 
des Vei·einigten Wirtschaftsgebietes 

In Vertretung: 
Dr. K a u f m a n n 
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Beilage l\Jr. 5 
zum G~setz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtsmattsgebietes 

MiliHirregiernng Deutschland 

E1·stes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens (Wähi·ungsgesetz) 
Vom 20. Juni 1948. 

merikanisches Kontrollgebiet 
Gesetz Nr. 61 

Die Militärgouverneure und 
~rsten Befehlshaber der ameri-
1ischen, der britischen und der 
nzösischen Zone sind zu dem 
recke, die Folgen der durch den 
,tionalsozialismus herbeigeführ-
1 Währungszerrüttung zu besei
~en, dahin übereingekommen, 
r das Gebiet der Länder Bayern, 
remen, Hessen, Württemberg
aden, Hansestadt Hamburg, Nie
ersachsen, Nordrhein-Westfalen,· 
chleswig-Holstein, Baden, Rhein
ancl-Pfalz und Württemberg
Iohenzollern (im folgenden als 
,Währungsgebiet" bezeichnet) 
'inheitliche Gesetze zur Neuord
nung des Geldwesens zu erlassen. 

Auf Grund dieses Ueberein
kommens erlassen der Militärgou
verneur und Ob2l"'te Befehlshaber 
der bl'itischcn Zon? Gc,etz Nr. 61 
und der Militärgouverneur und 
Oberste Befehlshaber der franzö
sischen Zone Gesetz Nr. 158. 

Britisches Kontrollgebiet 
Gesetz Nr. 61 

Die Militärgouverneure und 
Obersten Befehlshaber der briti
schen, der amerikanischen und der 
französischen' Zone sind zu dem 
Zwecke, die Folgen del' .durch den 
Nationalsozialismus herbeigeführ
ten Währungszerrüttung zu besei
tigen, dahin übereingekommen, 
für das Gebiet del' Länder Nieder
sachen, Nordrhein- Westfalen, 
Schleswig-Holstein, Hansestadt 
Hamburg, Bayern, Bremen, J;Ies
sen, Württemberg-Baden, Baden, 
Rheinland-Pfalz und Württem
berg-Hohenzollern (im folgenden 
als "Währungsgebiet" bezeichnet) 
einheitliche Gesetze zur Neuord
nung· des Geldwesens zu erlassen, 

Auf Grund dieses Ueberein
kommens erlassen der Militärgou
verneur mid Oberste' Befehlshaber 
der amerikanischen Zone Gesetz 
Nr. 61 und der M;ilitärgouverneur 
und Oberste Befehlshaber der 
französischen Zone Gesetz Nr. 158, 

Französisches Kontrollgebiet 
Verordnung Nr. 158 

Die Militärgouverneure und 
Obersten Befehlshaber der franzö
sischen, der amerikanischen und 
der britischen Zone sind zu dem 
Zwecke, die Folgen der durch den 
Nationalsozialismus herbeigeführ
ten Währungszerrüttung zu besei
tigen, dahin übereingekommen, 
für das Gebiet der Länder Baden, 
Rheinland-Pfalz, Württemberg
Hohenzollern, Bayern, Bremen, 
Hessen, Württemberg- Baden, 
Hansestadt Hamburg, Niedersach:. 
sen, Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein (im folgenden 
als "Währungsgebiet" bezeichnet) 
einheitliche Gesetze zur Neuord
nung des Geldwesens zu erlassen. 

Auf Grund dieses Ueberein
kommens erlassen der Militärgou
verneur und Oberste Befehlshaber 
der amerikanischen Zone Gesetz 
Nr. 61 und der Militärgouverneur 
und Oberste Befehlshaber der 
britischen Zone Gesetz Nr. 61. 

Das folgende Gesetz und die beiden vorstehend 
bezeichneten Gesetze ersetzen die Reichsmarkwäh
rung durch eine neue Währung, ordnen die AbHefe
rung· der außer Kraft gesetzten Zahlungsmittel und 
die Anmeldung der bei Geldinstituten unterhaltenen 
Reichsmarkguthaben an und sehen eine Erstausstat
tung der Bevölkerung, der Wirtschaft und der öffent
lichen Hand mit neuem Geld vor. 

sonen außerhalb dieses Gebietes gehören, über die 
damit in Zusammenhang stehende Bereinigung der 
Bilanzen der Geldinstitute, über die öffentlichen und 
·privaten Reichsmarkschulden und über andere Fra
gen, die· sich aus der Neuordnung des Geldwesens 
ergeben, einschließlich der Steuerreform. 

Weitere Gesetze werden Bestimmungen treffen 
über die Umwandlung der im Währungsgebiet vor
handenen Reichsmarkbestände, auch soweit sie Per-

Den deutschen gesetzgebenden Stellen wird die 
Regelung des Lastenausgleichs als vordringliche, bis 
zum 31. Dezember 1948 zu lösende Aufgabe über
tragen. 

Es wird daher das Folgende verordnet: 

Erstel' Abschnitt 
Wähi·ungsumstellung 

§ 1 

(1) Mit Wirkung vom 21. Juni 1948 gilt die Deutsche-Mark-Währung. 
Ihre Rechnungseinheit bildet die Deutsche Mark, die in hundert Deutsche 
Pfennig eingeteilt ist. 

(2) Alleinige gesetzliche Zahlungsmittel sind vom 21. Juni 1948 an: 
1. die auf Deutsche Mark oder Pfennig lautenden Noten und Münzen, die 

von der Bank deutscher Länder ausgegeben werden, 
2. folgende Noten und Münzen zu einem Zehntel ihres bisherigen Nenn

wertes: 
a) in Deutschland in Umlauf gesetzte Marknoten der Alliierten Militär-

behörde zu 1 und 1/2 Mark, 
b) Rentenbankscheine zu 1 Rentenmark, 
c) Münzen zu 50, 10, 5 und 1 Reichs- oder Rentenpfennig. 
(3) Vorbehaltlich früheren Aufrufs verlieren die in Abs, 2 Ziffer 2 be

zeichneten MHitärmarknoten und Rentenbankscheine mit Ablauf qes 
~1. Au~ust 1941,1 ihre gesetzliche Zahlkl'aft, 

Erster Abschnitt 
Währungsumstellung 

J§ 1 
(1) Mit Wirkung vom 21. Juni 

1948 gilt die Deutsche-Mark-Wäh
rung. Ihre Rechnungseinheit bil
det die Deutsche Mark, die in 
hundert Deutsche Pfennig eingeQ 
teilt ist. 

(2) Alleinige gesetzliche ZahQ 
lungsmittel sind vom 21. Juni 1948 
an: 

1. die auf Deutsche Mark oder 
Pfennig lautenden Noten und 
Münzen, die von der Bank 
deutscher Länder ausgegeben 
wet'den, 
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§ 2 
Sind in Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsalden 

oder rechtsgeschäftliehen Er!därungen die Rechnungs
einheiten Reichsmark, Goldmark oder Rentenmark 
verwendet worden, so tritt, vorbehaltlich besonderer 
Vorschriften für bestimmte Fälle, an die Stelle dieser 
Rechnungseinheiten die Rechnungseinheit Deutsche 
Mark. 

§ 3 

Goldschulden dürfen nur mit Genehmigung der 
für die Erteilung von Devisengenehmigungen zustän
digen Stelle in einer andenm Währung als ill Deut
scher Mark eingegangen,-wcrden. Das gleiche gilt für 
Goldschulden, deren Betrag in Deutscher Mark durch 
den Kurs einer solchen anderen Währung oder durch 
den Preis oder eirw lVIenge von Feingold oäer von 
anderen Gütern oder Leistungen bestimmt werden 
soll. 

§ 4 

Für alle Reichsmarkverpflichtungen wil·d ein 
Moratorium gewährt. Das Moratorium endet mit dem 
Ablauf des 26. Juni 1948. 

§ 5 

Füllt der erste Zahlungstermin von Löhnen und 
Gehällern nach dem 20 . .Juni lfl48 auf einen späteren 
Tag als den 29. Juni 1948, so ist an die: Lohn
und Gehaltsberechtigten eine Nachzahlung in Deut
scher Mark zu leisten. Nachzuzahlen sind siebzig vom 
Hundert desjenigen Teiles des beim letzten Zahlungs
termin nach Abzug dE>r Lohnsteuer, der Kirchensteuer 
und der Beiträge zur Sozialversicherung empfangenen 
Reichsmarkbetrages, der dem Anteil des am 30 .• Juni 
1948 beginnenden und am nächsten planmäßigen 
Zahlungstermin endendt>n Zt>itraums an der gesamten 
Zahlungsperiode entspricht. Der nachzuzahlende Be
trag ist am 3. Juli 1948 fällig und unterliegt nicht der 
Lohnsteuel', del' Kirchensteuer und. der Beitrag~

pflicht zur Sozialversicherung. 

folgende Noten und lVIiitq 
zu einem Zehntel ihres I 
herigen Nennwertes: 

a) in Deutschland in Uml! 
gesetzte Marknoten der 
liierten Militärbehörde 

·1 und 'h Mari<, 
b) Rentenbankscheine Zlt 

Rentenmark, ' 
c) Münzen zu 50, 10, 5 und 

Reichs- oder Rentenpfenni1 
d) die von den Lündern de 

französischen Zone ausgege 
benen Behelfsgeldscheine ztl 
i\0, 10 und 5 Pfennig, mi 
der Maßgabe, daß sie nur it 
der französischen Zone g.-J 
!'etzliche Zahlkraft besitzPrL 

(3) Vorbehaltlich früheren Auf I 
rufs verlieren die im Absatz ~ 
Ziffer 2 bezeichneten Militünnark. 
notenund Rentenbankscheine mit I 
Ablauf des 31. August 1948 ihr 
gesetzliche Zahlkraft. 

Zweiter Abschnitt 
Kopfbetrag 

§ 6 

.Jeder Einwohner des Währungsgebiets erhält im 
Umtausch gegen Altgeldnoten (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1) des
selben Nennbetrages bis zu secnzig Deutsche Mark 
in bar (Kopfbetrag). Ein Teil des Kopfbetrages in Höhe 
von nicht mehr als vierzig Deutsche Mark wird sofort 
ausgezahlt, der Rest innerhalb yon zwei Monaten. 
Für den Fall, daß dem Berechtigten bei dem späteren 
Umtausch von Altgeld ein Anspruch auf Beträge in 
Deutscher Mark zusteht, bleibt die Anrechnung des 
Kopfbetrages hierauf vorbehalten. 

!\ 7 
Die Kopfbetriige werden ausgezahlt von den Stl'l

Jen, die für die Ausgabe der Lebensmittelkarten der 
Berechtigten zuständig sind. Der Kopfbetrag kann 
für andere Personen unter denselben Voraussetzungen 
erboben werden, unter denen es zulässig ist, die 
Lebensmittelkarten für andere PersonE:n in Empfang 
zu nehmen. 

Dritter Abschnitt 
Ablieferung und Anmeldung von Altgeld 

!\ 8 

UebPr Altgeld darf vom 2l. .Juni 1948 an nur noch 
verfügt werden, soweit dieses Gesetz oder weitere 
Gesetze oder Durchführungsverordnungen es aus
drücklich zulRssen. 

!\ fl 

(l) Altgeld im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1. folgende Noten, soweit sie beim Inkrafttreten die

ses Gesetzes noch nicht außer Kurs gesetzt worden 
sind (Aitgeldnolen): 
a) auf Heichsmark lautende Reichsbanknoten, 
b) auf Rentenmark lautende Rentenbankscheine, 

mit Ausnahme der Rentenbankscheine zu 
1 Rentenmark, 

c) in Deutschland in Umlauf gesetzte. Marknoteu 



der Alliierten Militärbehörde, mit Ausnahme 
der Noten zu 1 Mark und zu· '/e Mark, 

:2. im Währungsgebiet bei Geldinstituten unterhal
tene Reichsmarkguthaben, gleichviel, ob die Gut
haben bereits fällig sind, oder ob sie erst später 
fällig wet·den oder durch Kündigung fällig ge
macht werden können (Altgeldguthaben). 

(2) Geldinstitute im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Banken, Bankgeschäfte, Sparkassen (mit Ausnahme 
der Bausparkassen), Kreditgenossenschaften, Giro
zentralen, Genossenschaflszentralen, ferner die Bank 
deutscher Länder, die Landeszentralbanken, die Post
scheckämter, die Postsparkasse sowie alle sonstigen 
Kreditanstalten des öffentlichen Rechts. 

§ 10 

Das am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes im 
Währungsgebiet vorhandene Altgeld ist gemäß den 
folgenden Bestimmungen bis zum 26. Juni 1948 abzu
Jieferi1 und anzumelden. Die Versäumung dieser Frist 
zieht grundsätzlich den Verlust aller Ansprüche aus 
den abzuliefernden Altgeldnoten und den anzumel
denden Altgeldguthaben nach sich. 

§ 11 

(1) Zur Anmeldung und Ablieferung verpflichtet 
sind mit Ausnahme der Geldinstitute, für die beson
dere Vorschriften erlassen werden, alle natürlichen 
und juristischen Personen, deren Wohnsitz, Sitz oder 
Ort der Niederlassung sich im Währungsgebiet be
findet, oder die dort sonst"sleuerpflichtig sind (Ver
pflichtete). 

(2) Altgeld natürlichet' Personen ist mit einem in 
dreifacher Ausfertigung auszufüllenden· Vordruck 
nach Anlage A zu diesem Gesetz abzuliefern und an
zumelden. Abzulieferndes oder anzumeldendes Alt
geld det' Ehefrau eines Verpflichteten ist von diesem 
zusammen mit seinem eigenen Altgeld abzuliefern 
und anzumelden, sofern die Ehegatten nicht dauernd 
getrennt leben. Das Gleiche gilt. für abzulieferndes 
und anzumeldendes Altgeld solcher Kinder des Ver
pflichteten. die am 21. .Juni 1948 das achtzehnte Le
bensjahr nicht vollendet haben. Halten sich der Ver
plichtete und solche Familienangehörigen des Ver
pflichteten, deren Altgeld er hiernach zusammen mit 
seinem eigenen Altgeld abzuliefern und anzumelden 
hat, während der Anmelde- und Ablieferungsfrist an 
verschiedenen Orten auf, so können diese Familien
angehörigen ihr Altgeld untet· Angabe des Namens 
und des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des in erster 
Linie v"erpflichtelen selbständig abliefern und an
melden. In diesem Falle haben die Ehcfn~u oder das 
jeweils ülteste Familienmitglied zusammen mit ihrem 
eigenen Altgeld das Altgeld der bei ihnen befind
lichen Familienmitglieder •1hzuliel'em und anzu
melden. 

(:3) Juristische Personen und Personenvereinigun
gen, mit Ausnahme der im Abs. 4 bezeichneten, je
doch einschließlich der Sozialversicherungsträger und 
des Stocks für Arbei!seinsatz, haben ihre Altgeldgut
haben mit einem in dreifacher Ausfertigung auszu
füllenden Vordruck nach Anlage B zu diesem Gesetz 
anzumelden und ihre Altgeldnoten bei der Anmel
dung abzuliefern. Den juristischen Personen stehen 
gleich: 

l, im Handelsregister eingetragene Einzelkaufleute 

hinsichtlich ihres zum Geschäftsvermögen ge-
hörenden Altgeldes, I 

2. Personen, die für fremde Rechnung Bargeld. ver~ 
walten oder Guthaben bei Geldinstituten unter~ 
halten, hinsichtlich dieses fremden Geldes. 

(4) Die Kassen der Gebietskörperschaften, der 
Postämter und der Postscheckämter und die sonstigen 
Kassen der Postverwaltungen sowie die Kassen der 
Bahnverwaltungen haben ihre Bestände an Altgeld
noten bis zum 26. Juni 1948 auf ein Reichsmarkkonto 
bei einer Hauptumtauschstelle (§ 12 Abs. 1 Ziff 1) ein
zuzahlen. 

(5) Altgeld kann auch durch einen Bevollmächtig
ten des Verpflichteten oder des gesetzlichen Ver
treters des Verpflichteten abgeliefert und angemeldet 
werden. Die Vertretungsmacht des Bevollmächtigten 
ist gegenüber der Umtauschstelle (§ 12) durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen. 

§ 12 

(1) Das Altgeld ist bei folgenden Stellen ( LJm
tauschstellen) abzuliefern und anzumelden: 
1. bei den Geldinstituten - mit Ausnahme der Bank 

deutscher Länder, det' Postscheckämter und der 
Postsparkasse - (Hauptumtauschstellen), 

2. bei Hilfsumtauschstellen, die von den Landeszen
tralbanken hierztl ermächtigt oder angewiesen 
werden (Behörden und Betriebe mit einer größeren 
Zahl von Arbeitnehmern). 

Bei Geldinstituten, die kein Neugeschäft betreiben 
oder keine Einlagen annehmen dürfen, kann Altgeld 
nicht abgeliefert oder angemeldet werden. Abliefe
rung und Anmeldung sind grundsätzlich nur ein
mal vorzunehmen. Weilere Ablieferungen und An
meldungen sind nur in besonders begründeten Aus
nahmefällen und nur bei dem Geldinstitut statthaft, 
welches das Reichsmat·!c~Abwicklungskonto (§ 13) 
führt. 

(2) Wer bereits ein Altgeldguthaben bei einer oder 
mehreren Hauptumtauschstellen unterhält, hat das 
Altgeld, vorbehaltl·ich der Vorschriften der Abs. 8 
und 4, bei einer dieser Hauptumtauschstellen abzu
liefern oder anzumelden. Die Hauptumtauschstelle, 
hat den abgelieferten Betrag dem bei ihr unterhal
tenen Konto des Verpflichteten gutzuschreiben; führt 
sie für den Verpflichteten oder für seine Familien
angehörigen zwei oder mehrere Konten, so hat sie 
den abgelieferten Betrag, wenn der Verpflichtete 
nichts andere;, bestimmt, demjenigen der bei ihr 
unterhaltenen Konten gutzuschreiben, das in Ziff. 2 
des Vordrucks A oder in Ziff. 9 des Vordrucks B zu
erst aufgeführt ist. Die Einzahlung· auf mehrere Kon
ten ein und derselben Person ist unzuläs;,ig. 

(3) Wer kein Altgeldguthaben bei einer Hauptum
lausehslelle ltnterh~i!t oder infolge einer Reise oder 
aus anderen Gründen verhindert ist, Altgeld bei 
einer Hauptumtauschstelle abzuliefern öder anzumel
den, bei der er ein Altgeldguthaben unterhält, darf 
das Altgeld bei einer beliebigen Hauptumtauschstelle 
mit Ausnahme der Landeszentralbanken, abliefern 
oder anmelden. Die Hauptumtauschstellen sind in 
diesen Fällen verpflichtet, das abgelieferte Altgeld 
auf das in Ziff 2 des Vordrucks A oder in Ziff. 9 des 
Vordrucks I3 an erster Stelle aufgeführte Konto bei 
einer Hauptumtauschstelle zu überweisen oder. wenn 
der Verpflichtete kein Reichsrns.rkguthabe:n bei eilwr 
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Hauptumtauschstelle besitzt, zu seinen Gunsten ein 
neues Reichsmarkkonto zu eröffnen. Sie können je
doch ·von dem neuen Kunden bis zum 20. August 
1948 die Auflösung des Kontos binnen einer Frist 
von einem Monat nach Zugang der Aufforderung ver
langen, wenn der Kontoinhaber nicht zu dem Per
sonenkreis gehört, aus dem sich die Kundschaft des 
Geldinstituts im Hinbl:ick auf seinen besonderen Ge
schäftsbereich n;•gelmäßig zusammensetzt. 

Das Konto kann nur durch Ueberweisung auf ein 
Reichsmarkkonto bei einer anderen Hauptumtausch
stelle aufgelöst werden. Die Hauptumtauschstelle, an 
die der Kunde den Reichsmarkbetrag zu überweisen 
wünscht, ist unter den vorstehenden Voraussetzungen 
zur Annahme des überwiesenen Reichsmarkbetrages 
zwecks Gutschrift desselben auf einem neu zu eröff
nenden Reichsmarkkonto verpflichtet. 

(4) Verpflichtete, deren Arbeitgeber von der zu
ständigen Landeszentralbank angewiesen oder er
mächtigt ist, eine HilfsumtauschsteHe einzurichten, 
können ihr Altgeld und das von ihnen mitabzulie
fernde oder mitanzumeldende Altgeld ihrer Familien
angehörigen bei dieser Hilfsumtauschstel!e abliefern 
und anmelden. Das abgelieferte Altgeld ist in diesen 
Fällen auf das bei einer Hauptumtauschstel1le unter
haltene Konto des Verpflichteten zu überweisen, das 
in Ziff. 2 des Vordrucks A an erster Stelle aufgeführt 
ist. Unterhält der Verpflichtete kein Reichsmarkgut
haben bei einer Hauptumtauschstelle, so ist der ab
gelieferte Altgeldbetrag auf eil). neu zu eröffnendes 
Konto bei der Hauptumtauschstelle zu überweisen, 
die der Verpflichtete in diesem Fall in Ziffer 8 des 
Vordrucks A zu benennen hat. Die Vorschriften in 
Abs. 3 Satz 3 bis 5 finden entsprechende Anwendung. 

(5) Bei Abgabe des Vordrucks A ist für jede Per
son, die in dem Vordruck unter Ziff 1 aufgeführt ist, 
die Kennkarte (für Einwohner der britischen Besat
zungszone: der blaue Personalausweis) vorzulegen, 
soweit die Person eine Kennkarte besitzt. Die Um
tauschstelle locht das erste Blatt der Kennkarte in 
der rechten oberen Ecke. Wird bei der Abgabe des 
Vordrucks die Kennkarte des in erster Linie Ver
pflichteten (§ 11 Abs. 2 Satz 4) nicht vorgelegt, so 
können Ansprüche aus dem Artgeld erst geltend ge
macht werden, wenn die Kennkat·te dem Geldinsti
tut, welches das Reichsmark-Abwicklungskonto 
führt, nachträglich zur Lochung vorgelegt wird, oder 
wenn das für den Verpflichteten zuständige Finanz
aint entscheidet, daß auf die Vorlegung der Kenn
karte verzichtet werden kann. 

Vierter Abschnitt 
Reichsmark-Abwicklungskonto 

§ 13 

Die Abwicklung aller Ansprüche, die dem Ver
pflichteten und seinen Familienangehörigen (§ 11 
Abs. 2) nach diesem Gesetz und späteren Gesetzen 
aus dem abgelieferten und angemeldeten Altgeld zu
stehen, wird von einer Hauptumtauschstelle (Abwick
Iungsbank) mit Hil:lie eines "Reichsmark-Abwick-
lungskontos" überwacht. · 

!114 
(1) Wenn der Verpflichtete nichts anderes be

stimmt, gilt als Reichsmark-Abwicklungskonto das 

Konto, auf das der abgelieferte Geldbetrag nach § 12 
Abs. 2 bis 4 gutzuschreiben ist. Hat ein Verpflich
teter keine Altgeldnoten abgeliefert, so gilt d<ts an
gemeldete Konto bei der Hauptumtauschstelle .als 
Reichsmark-Abwicldungskonto. Werden von einem 
Verpflichteten, der kein Altgeld abgeliefert hat, bei 
einer Hauptumtauschstelle mehrere Reichsmarklwn
ten angemeldet, so gilt als Reichsmark-Abwicklungs
lwnto dasjenige der bei dieser Hauptumtauschstelle 
unterhaltenen Konten, das in Ziff. 2 des Vordrucks A 
oder in Ziff. 9 des Vordrucks B zuerst aufgeführt ist; 
unterhalten der Verpflichtete und seine Familien
angehörigen bei dieser Hauptumtauschstelle keine 
Altgeldguthaben, so gilt das im Vordruck an erster 
Stelle aufgeführte Könto bei einer Hauptumtausch
stelle als Reichsmark-Abwicklungskonto. Werden von 
einem Verpflichteten, der keine Altgeldnoten abge
liefert hat, bei einer Hilfsumtauschstelle mehrere 
Konten ·angemeldet, so gilt das im Vordruck an erster 
Stelle aufgeführte Konto qei einer Hauptumtausch
stelle als Reichsmark-Abwicklungskonto. Wird von 
einem Verpfl.ichteten, der keine Altgeldnoten abge
liefert hat, nur ein Postscheckkonto oder ein Konto 
bei der Postsparkasse angemeldet, so obliegen die im 
§ 13 ·bezeichneten Aufgaben der Hauptumtauschst.elle. 

(2) Im Falle der Ablieferung oder Anmeldung von 
Altgeld durch einen Familienangehörigen (§ 11 Ab
satz 2 Satz 4) giÜ das Reichsmark-Abwicklungskonto 
des in erster Linie Verpflichteten auch als Reichs
mark-Abwicklungskonto seiner Familienangehörigen. 
Der Familienangehörige hat das Reichsmark-Abwick
lungskonto unverzüglich dem Geldinstitut mitzuteilen, 
welches den abgelieferten Geldbetrag nach § 12 Ab
satz'2 bis 4 auf dem Konto dieses Familienangehöri
gen gutzuschreiben hat. Hat der Fami.lienangehörige 
keine Altgeldnoten abgeliefert, so hat er das Reichs
mark-Abwicklungskonto der Hauptumtauschstelle 
mitzuteilen, die er in Ziff. 2 des Vordrucks A an 
erster Stelle aufgeführt hatte; ist von ihm nur ein 
Postscheckkonto oder ein Konto bei der Postsparkasse 
angemeldet worden, so hat er das Reichsmark-Ab
wicklungskonto der Hauptumtauschstelle mitzuteilen, 
bei der er den Anmeldevordruck unmittelbar oder 
durch Vermittlung einer Hilfsumtauschstelle abgege
ben hatte. 

(3) Die Vorschriften des Abs. 2 finden sinngemäß 
Anwendung auf Zweigniederlassungen von Unter
nehmungen und auf solche Personen, die Altgeld für 
fremde Rechnung abliefern oder anmelden. Ander
konten gelten jedoch als besondere Reichsmark-AIJ
wicklungskonten. 

Fiinft'er Abschnitt 

Erstausstattung !ler öffentlichen Hand 

und der Wirtschaft mit neuem Geld 

§ 15 

Die Landeszentralbanken sind verpflichtet, die 
Länder und diese zugleich für die zu ihrem Bereich 
gehörenden anderen Gebietskörperschaften mit Be
trägen in Deutscher Mark 'in Höhe von einem Sech
stel der Isteinnahmen der Länder und d~;r anderen 
vorstehend bezeichneten Körperschaften und Verwal
tungen in der Zeit vom 1. Oktober 1947 bis .31. März 
1948 auszustatten. 



Als Isteinnahmen der Gebiets
köt;perschaften gelten auch die 
Einnahmen ihrer Eigenbetriebe 
(Unternehmungen der Gebiets
körperschaften, die keine selb
ständigen juristischen Personen 
sind). Durch Kreditaufnahme be
schaffte Mittel und durch Finanz
ausgleichszahlungen entstandene 
Einnahmen sind bei den Istein
nahmen nicht mitzuzählen. Die 
Länder haben die von den Lan
deszentralbanken erhaltenen Be
träge entsprechend unter Berück
sichtigung der Finanzausgleichs
zahlungen auf die anderen Kör
perschaften und Verwaltungen zu 
verteilen. 

Der Gesamtbetrag der Erstaus
stattung der Länd2r erhöht sich 
um ein Sechstel der Isteinm.hmen 
der Zone in dem vorc:tehcnJ be
zeichneten Zeitraum. Die Aul'tei
lung dieses zusätzlichen B~·: r0:;es 
auf die Länder wird durch eine 
Durchführungsverordnung gere
gelt. Als Isteinnahmen der Ge
bietskörperschaften g2ltcn auch 
die Einnahmen ihrer Eigenbe
triebe (Unternehmungen der Ge
bietskörperschaften, die keine 
selbständigen juristischen Perso
nen sind). Durch Kreditaufnahme 
beschaffte Mittel und durch Fi
nanzausgleichszahlungen entstan
dene Einnahmen sind bei den 
Isteinnahm~n nicht mitzuzählen. 
Die Länder haben die von den 
Landeszentralbanken erhaltenen 
Beträge entsprechend unter Be
rücksichtigung der Finanzaus
gleichszahlungen auf die anderen 
Körperschaften und Verwaltungen 
zu verteilen. 

Als Isteinnahmen der Gebiets
körperschaften gellen auch die 
Einnahmen ihrer Eigenbetriebe 
(Unternehmungen der Gebiets
•körperschaften, die keine selb
ständigen juristischen Personen 
sind). Durch Kreditaufnahme" be
schaffte Mittel und durch Finanz
ausgleichszahlungen entstandene 
Einnahmen sind bei den Ist?in
nahmen nicht. mitzuzählen. Die 
Länder haben die von, den Lan
~eszentralbanken erhaltenen Be
träge entsprechend unter Berück
sichtigung der Finanzausgleichs
zahlungen aur' die anderen Kör
perschaften und Verwaltungen zu 
verteilen. 

§ 16 
Die Bank deutscher Länder ist verpflichtet, die 

Bahn- und Postverwaltungen des Wiihnmgsgebietes 
unmittelbar oder durch die Landeszentralbanken mit 
Beträgen in Deutscher Mark in l;!öhe von einem, 
Zwölftel ihrer Isteinnahmen in der Zeit vom 1. Ok
tolJer 1947 bis 31. März 1948 auszust.atten. 

§ 17 
(1) In Anrechnung auf ihre späteren Ansprüche 

aus dem Umtausch von Allgeld erhalten Personen 
und Vereinigungen, die ihr Altgeld mit Vordruck D 
abzuliefern' und anzumelden haben, sowie Gewerbe
tt·eibende und Angehörige freier Berufe aul' Anüag 
eine in Deutscher Mark zahlbare Uebergangshilfe für 
geschäftliche Zwecke (GeschMtsbetrag), Der Ge
schäftsbetrag bemißt sich nach der Zahl der von dem 
Anspruchsberechtigten beschäftigten Arbeitnehmer 
und der Höhe der von ·ihm unterhaltenen Altgeld
guthaben. Er beträgt sechzig Deutsche Mark je Ar
beitnehmer, höchstens jedoch ein2 Deutsche Mark 
für jede Reichsmark 1\)tgeldguthaben. 

(2) 'Die Zubilligung des Geschäftsbetrages ist bis 
zum 26. Juni 1948 bei der Abwicklungsbank (§ 13) 
zu beantragen. Hat der Anspl·uchsberechtigte sein 
Altgeld noch nicht abgeliefert und angemeldet, so 
ist der Antrag bei dem Geldinstitut einzureichen, 
das er als Abwicklungsbank in Aussicht genommen 
hat. In diesem Falle ist der Antragsteller verpflichtet, 
sein Altgeld bei diesem Geldinstitut abzuliefern und 
anzumelden. 

(3) Der Geschüflsbetrag kann grundsätzlich nur bei 
der Abwicklungsbank in Anspruch genommen wer
den. Reichen jedoch die Altgeldguthaben des An
sprÜchsberechtigten bei der Abwicklungsbank nicht 
aus, um den Geschäftsbetrag, der ihm nach der Zahl 
seiner Arbeitnehmer zusteht, in voller Höhe auszu
nutzen, so kann der Rest des Geschäfts.betrages mit 
Zustimmung der Abwicklungsbank bei anderen Geld
instittlten erhoben werden, wenn tmd soweit der An-

spruchsberechtigte bei den anderen Geldinstituten 
ausreichende Altgelclgulhaben unterhält. · 

(4) Die Geldinstitute, mit Ausnahme der Post
scheckämter und der Postsparkasse, sind im Rah
men der vorslehenden Vorschriften zur Auszahlung 
des Geschäftsbetrages verpflichtet. Kredite dürfen 
von den Kreditinstituten, mit Ausnahme der Bank 
deutscher Länder, bis zum 26. Juni 1948 nicht ge
währt werden. 

Sechster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 18 
(1) Auftrüge auf Ueberweisung von Reichsmark

beträgen, die ein Geldinstitut oder eine Postanst,,ll 
vor dem 21. Juni Hl48 erhalten hat, sind auch danach 
noch in Reichsmark auszuführen; dies gilt auch dann, 
wenn das Geldinstitut oder die Postanstalt den Auf
trag erst nach dem 20 . .Juni 1943 an das ausführende 
Geldinstitut weitergeleitet hat. Aufträge auf Ueber
weisLmg von Reichsmarkbeträgen, die ein Geldinsti
tut oder eine Postanstalt am 21. Juni 1948 oder danaGh 
erhält, sind als unausführbar zurüfkzugebe:l. 

(2) Aufträge auf Barauszahlune von Reichsmark
betrügen zu Lasten eines Altgeldguthabens dLirfen 
nach dem 20. Juni 1948 nicht mehr ausgeführt wer
den. Zur Auszahlung bereitgestellte Beträge sind auf 
das Konto des Auftraggebers zurückzuüberweisen. 

(3) Postanweisungen über Reichsmarkbeträge dür
fen nach dem 20. Juni 1948 nicht mehr durch Bar
zahlung ausgeführt werden. Zur Auszahlung bereit
gestellt~ Betrtige sind auf ein Reichsmarkkonto deö 
Empfängers bei einem Geldinotilut zu überwcis2n. 
Das Konto ist von der ausführenden Postanstalt bei 
dem Ernpfänget· zu erfragen. 

§ 19 

Es ist verboten, Reichsbanlmoten, Rentenbank
scheine, in Deutschland in Umlauf gesetzte Noten 
der Alliierten Militärbehörde, Reichspfennigmünzen 



oder Rentenpfennigmünzen in das Währungsgebiet 
einzuführen oder atJS ihn1 auszufÜhren. 

§ 20 

Wer mit der Absicht, den Zweck dieses Gesetzes 
zu vereiteln, den Vorschriften dieses Gesetzes oder 
der Durchführungsverordnungen zu diesem Gesetz 
zuwiderhandelt oder in den Erklärungen gemäß den 
Anlagen A und B zu diesem Gesetz vorsätzlich falsche 
oder unvollständige Angaben macht, wird mit Ge
fängnis bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 
fünfzigtausend Deutsche Mark oder mit beiden Stra
fen bestraft. Straffrei bleibt, wer Altgeldnoten ,ver
nichtet, statt sie abzuliefern. Die deutschen Gerichte 
werden, vorbehaltlich der Vorschriften von Ar
tikel VI, Ziff. 10 des Militärregierungsgesetzes Nr. 2 
ermächtigt, im Fa'lle von Verstößen gegen dieses Ge
setz dJe Gerichtsbarkeit auszuüben. 

§ 21 
Vorbehaltlich von Sonderregelungen finden die 

Vorschriften die~es Gesetzes keine Anwendung auf 
1) Personen, die der deutschen Steuergesetzgebung 

nicht unterliegen oder deren Befugnisse unmittel
bar mit der Besetzung verknüpft sind, 

2) Verschleppte Personen, die in Lagern leben oder 
für die sonst im Zusammenhang mit der Wäh
rungsreform besondere Vorschriften erlassen wer
den. 

§ 22 

Für Altgeld der in § 21 Ziff. 1 bezeichneten Per
sonen gelten die folgenden Vorschriften: 

a) Soweit solche Personen nach Maßgabe besonderer 
Dürchführungsbestimmungen,.,die·von der Militär
regierung erlassen werden, berechtigt sind, ihr 
Altgeld ganz oder teilweise durch Zahlstellen der 
Militärregierung umzutauschen, haben sie das 
Altgeld bei diesen Zahl:;tellen abzuliefern. 

b) Soweit solche Personen Altgeld besitzen, <;las hicht 
nach Buchstaben a) zum Umtausch zuge'lasseli ist, 
ist es bis zum 26 .• Juni 1948 bei der nächsten 
Zweiganstalt der Landeszentralbank ·"für Rech
nung der Bank deutscher Länder" zu hinterlegen, 
die damit nach den Weisungen der AHiierten 
Bankkommission zu verfahren hat. 

§ 23 
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die 

Altgeldbestände der Besatzungs!'nächfe, deren .·Um
wandlung von der Bank deutscher Länder nach den 
Weisungen der Militärregierung durchgeführt wird. 

§ 24 

Die Alliierte Bankkommission wird ermächtigt, 
Verordnungen zur Durchführung und Ergänzung die
ses Gesetzes zu erlassen. 

§ 25 
Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist der 

amtliche Wortlaut. Die Vorschriften der Militärregie
rungsverordnung Nr. 3 und des Artikels II Ziff. 5 
des Militärregierungsgesetzes Nr. 4 finden auf diesen 
Wortlaut keine Anwendung. 

§ 26 § 26 § 26 

Dieses Gesetz tritt in den Län

dern Bayern, Bremen, Hessen und 

Württemberg-Baden am 20. Juni 
1948 in Kraft. 

Im Auftrage der Militärregierung. 

Dieses Gesetz tritt in den Län
dern Niedersachsen, Nordrhein
Westfalen, Schleswig-Holstein und 
Hansestadt Hamburg am 20. Juni 
1948 in Kraft. 

Im Auftrage der Militärregierung. 

Dieses Gesetz tritt in den Län

dern Baden, Rheinland-Pfalz und 

Württemberg - Hohenzollern am 

20, Juni 1948. in Kraft. 

Im Auftrage der Militär-regierung. 

MiliHi rregierung DeutsdJland 
Verordnung Nr. 1 zur Durchführung und Et·gänzung des ersten Gesetzes zur Neuordnung des Geldwesens 

(1. Dnrcl!fiihrung VO zum Wiihrungsgesetz) 

Vom 20. Juni 194<'1. 

Amerikanisches Kontrollgebiet 
1. Durchf.VO. zu Gesetz Nr. 61 

Britisches Kontrollgebiet Französi~ches Kontrollgebiet 
1. Durchf.VO. zu Gesetz Nr. 61 1. Durchf.VO. zu Verordg. Nr. 158 

Zur Durchführung und Ergänzung Zur Durchführung W~.d Ergänzung des Gesetzes Nr. 61 (Währungsgesetz) 
der Verordg. Nr. 158 (Währungs-

wird hiermit verot·dnet: gesetz) wird hiermit verordnet: 

§ 1 

Beschränlmng det• gesetzlichen Zahlkraft und 

Einziehung von Kleingeld 

(1) Niemand ist verp~iichtet, mehr als 5(} Stück 
der in § 1 Abs. 2 Zjff. 2 des Gesetzes bezeichneten 
Geldzeichen in Zahlung zu nehmen. 

(2) Die Landeszentralbanken verabfolgen unbe
schränkt gesetzliche Zahlungsmittel gegen Einzah
lung von Geldzeichen der in § 1 Abs. 2 Ziff. 2 des 

Gesetzes bezeichneten Art im Betrage von minde
stens fünfzig Deutsche Marle 

(3) Die Kassen der Gebietskörperschaften, die Kas
sen der Post und der Bahnverwaltungen sowie die 
Geldinstitute dürfen Münzen zu 5 und 1 Reichs- oder 
Rentenpfennig (für französische Zone: sowie Behelfs
geldscheine zu 5 Pfennig) nicht wieder in Umlauf set
zen, sondern haben sie bei den Landeszentralbanken 
einzuliefern, die ihnen dafür ein Zehntel .des Nenn
betrages alter Währung in Deutsche-Mark-Währung 
vergüten. 
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§ 2 
Postwertzeichen 

§ 2 

(1) Vom 21. Juni 1948 an gelten folgende Postwertzeichen: 
Postwertzeichen 

(1) Vom 21. Juni 1948 an gelten 
folgende Postwertzeichen: 1. auf Deutsche Mark oder Pfennig lautende Briefmarken, 

2 überdruckte Briefmarken der bisher gültigen Ausgaben, deren Wert in 1. auf Deutsche Mark oder Pfen-
.. Deutsche-Mark-Währung noch besonders bekanntgegeben wird, · nig lautende Briefmarken, 

3 .. ,Briefmarken der bisher gültigen Ausgaben, deren Wert in Deutsche- 2. überdruckte Briefmarken der 
·: Mark-Währungauf ein Zehntel des in Reichsmark oder Reichspfennig 

ausgedrückten Nennbetrages festgesetzt wird, 

(2) Postsachen, die von der Post aus einem Briefkasten nicht später als 
bei der ersten Entleerung des 21. Juni 1948 entnommen werden, gelten als 
ordnungsgemäß freigemacht, soweit ihre Freimachung den bisherigen 3. 
Vorschriften entspricht. · 

bisher gültigen Ausgab.en, de
ren Wert in Deutsche-Mark
Währung noch besonders be
kanntgegeben wird, 
Briefmarken der bisher gülti
gen Ausgab~n, deren Wert in 
Deutsche-Mark-Währung auf· 
ein Zehntel des in Reichsmark 
oder Reichspfennig ausge
drückten Nennbetrages festge
setzt wird, 

§ 3 
Fortgeltung von Fahrausweisen 

Sammelfahrausweise. und sonstige Fahrausweise, 
die vor dem 20 Juni 1948 gelöst worden sind, behal
ten bis zum Erlaß weiterer Vorschriften im Rahmen 
der bestehenden Bestimmungen ihre Gültigkeit. 

§ 4 

Verfahren bei der Auszahlung des Kopfbetrages 
(1) Die gemäß § 7 des Gesetzes für die Auszahlung 

des Kopfbetl'ages zuständigen Stellen (Auszahlungs-· 
stellen) werden von den Landeszentralbanken oder 
den von diesen beauftragten Geldinstituten über die 
unteren Verwaltungsbehörden (Landräte und Ober
bürgermeister) mit den erforderlichen Beträgen in 
Deutscher Mark ausgestattet. Ihre Abrechnung über 
die vereinnahmten und verausgabten Beträge sind 
von den Stellen, denen die Kartenstellen regelmäßig 
über die von ihnen verwalteten Lebensmittelkarten 
Rechnung zu legen haben, za überprüfen und mit 
einem Pt·üfungsvermerk an die Geldinstitute weiter
zuleiten, welche die Auszahlungsstellen mit den zur 
Auszahlung des Kopfbetrages erforderlichen Geldbe
trägen ausgestattet haben. 

(2) Auf Verlangen der unteren Verwaltungsbehör
den sind die Geldinstitute, Postanstalten, Behörden 
und Betriebe verpflichtet, an die Auszahlungsstellen 
Hilfskräfte aus dem Kreise ihrer Atbeitnehmer ab
zuordnen und gegebenenfalls für die Auszahlung des 
Kopfbetrages geeignete Räume zur Verfügung zu 
stellen.Die abgeordneten Hilfskräfte sind zur Ueber
nahme der ihnen auf Grund dieser Verordnung über
tragenen Aufgaben verpflichtet. 

• 

4. auf Mark (im Unterschied zu 
Reichsmark) oder Pfennig lau
tende Briefmarken, die h der 
französischen Zone ausgegeben 
werden. 
(2) Postsachen, die von der 

Post aus einem Briefkasten nicht 
später als bei der ersten Entlee
rung des 21. Juni 1948 entnommen 
werden, gelten als ordnungsge
mäß freigemacht, soweit ihre 
Freimachung den bisherigen Vor
schriften entspricht. 

(3) Wird die erste Rate des Kopfbetrages von 
einem Anspruchsberechtigten außer in den Fällen der 
Abs. 4 bis 6 nur zum Teil in Anspruch genommen, 
so hat die Auszahlungsstelle den Namen und die 
Anschrift des Empfängers und den in Deutscher 
Mark ausgezahlten Betrag in eine laufend mune
rierte Liste einzutragen. Der Berechtigte hat den 
Empfang des Betrages in der letzten Spalte der Liste 
durch seine Unterschrift zu bestätigen. Die Liste ist 
der Abrechnung der Auszahlungsstelle beizufügen. 

(4) Für Personen, die bei der zuständigen Auszah
lungsstelle als vorübergehend abgemeldet geführt 
werden, darf der Kopfbetrag, vorbehaltlich der Vor
schriften in Abs. 6, nur gegen Vorlage der Reiseab
meldung oder der Abmeldebescheinigung - G -
(G-Schein) und der Kennkarte (für Ein~ohner der ' 
britischen Zone: des blauen Personalausweises) aus
gezahlt werden. Zuständig hierfür ist jede Auszah
lungsstelle, bei der die Reiseabmeldung oder der G
Schein vorgelegt wird. Die Auszahlungsstelle locht 
das erste Blatt der Kennkarte in der rechten unteren 
Ecke. Sie hat ferner die Bescheinigung (Reiseabmel
clung oder G-Schein) zu lochen und auf ihr den aus
gezahlten Betrag zu vermerken. Solche Auszahlungen 
sind in einer Liste festzuhalten, in die der Name und 
die Anschrift des Empfängers, die Behörde, welche 
die Heiseabmeldung oder den G-Schein ausgestellt 
hat, das Datum und das Aktenzeichen der Reiseab
meldung oder des G-Scheines sowie der ausgezahlte 
Betrag einzutragen sind. Die Auszahlung des Be
trages ist von dem Empfänger in der letzten Spalte 
der Liste durch seine Unterschrift zu bestätigen. Die 
Liste ist de'r Abrechnung der Auszahlungsstelle über 
die von ihr für die Auszahlung des Kopfbetrages ver-
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.einil<1hmlen und verClu~;gRbLEn Geldbeträge beizufü
;;m. Il;;i.:.eabmeldungen und G-Sclwinc, die nicht im 
Wiihrungsgebiet ausgestci\f. worden sincl, berechtigen 
nicht zum Empfang des Kopl'bctrages. 

(5) Personen, die ihre Lebensmittelkarten auf 
Grund ctner Wanderpcrsonalkarte oder eine~ Schif
ferstammausweises beziehen, können den Kopfbetrag 
gegen Vorlage derselben und der Kennkarte (für Ein
wohner der britischen Zone des blauen Person~1laus
weioes) bei jeder Auszahlungs.stclle erheben. Die Aus
zahlungsstelle locht das erste Blatt der Kennkarte in 
der rechten unteren Ecke. Sie hat ferner die Wan
det;personalkarle (den Schirfcrstammausweis) zu 
Jochen und dar<iuf den ausgezahlten Belrag zu ver
m2rken. Die Vorschrift.cn des Abs. ·i Salz 4 biB 7 fin
den entsprechende Anwendung. 

(6) Für Personen, die sich am 20 .. Juni i9,18 auf 
Grund einer Abmeldebescheinigung - G - (G
Schein) in Gcmcinscharts\rerpilcgung befinden, über
nimmt die Verp[lcgungsstelle den Umt«u~ch des 
Kopfbetrages bei der Auszahlung:<:;tclk, die für die 
Verpflegung;;stelle zuständig ist. Zu diesem Zweck 
h.at die Verpflegungsstelle bei clct· Ausz.ahltmgsslellc 
einen schriftlichen An trag U'>ammdanl rag) eim:urci
<.;ilcn, dem eine Liste d::r in Betracht J,ommenclr:n 
Personell beizufügen ist. Die. Liste muß den Namen 
und den Wohnort jedes Anspruchshcrechtigten, den 
Zeitpunkt seiner Auf11<1hme in die GcmcinschaJ'Isvcr
p[!egung und den für ihn angeforderten Kopfbctr;1g 
enthalten. Der Sammelantrag darf nur für solche 
Personen gestellt werden, die ausweislich ihrer Kenn
l,arte (für Einwohner der britischen Zone: ausweis
lich ihres Personalausweises) im Wührungsgcbict. an
si\ssig sind. Die Sammelantrügc nebst den beigel'lig-
1 ~11 Listen. sind der Abrechnung der Auszahlungsstelle 
l"~i:~'.ll'tigcn. 

§ 5 
Altgeldguthaben der Geldinstitute 

Geldinstitute dürfen über ihr~ eigenen Altgelclgut.
h;1hcn (§ fJ Abs.l Ziff 2 des Gesetzes) bis zum Erlaß 
weiterer Vorschritten verfügen, sowcil dies zur 
Durchführung der Au[gabcn, die ihnen in dem Ersten 
Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens übertragen 
worden sind, und zur Durchführung von solchen. 
Ueberweisungsauflrügcn ihrer Kunden erforderlich 

, ist, die nicht unter das Verfügungsverbot d,cs § 8 des 
Gesetzes fallen. 

§ 6 

Verfahren hci der Ablieferung und Anmeldung von 
Altgeld 

(1) In den Fällen des § 12 Abs. 5 Satz 3 des Ge
setzes haben die Umtauschstellen auf der er~ten Aus
fet'tigung des Anmeldevordrucks A zu vermerken, daß 
die Kennkarte (der Personalausweis) des in erster 
Linie VerpE!icht.eten nicht vorgelcg2t1 hat. Das Geld
institut, welches das Rcichsinark-Abwicklung:;konto 
führt, hat das KouLolJ!all mit einem entsprechenden 
Spe'rrvermerk zu vcrse?hcn. 

(2) Die Umtausch;;tellcn haben die drille Ausfer
tigung clPr bei ihnen abgcgdJctWll i\nmeldevorclrucl\e 
A und B, mit ihrer Unterschrill versehen, an die 
Einreicher zurückzugeben. 

(3) Die Hilfsumtauschslellen haben die bei ihnen 
abgdieferten Altgeldnoten sowie die cr'~t2n tmd zw2·
tcn Ausfertigungen der bei ihnen abgegebenen A•~ · 

melclevordrucke einer von ihnen auszuw!ihlenclen 
oder von der Landeszentralbank zu bestimmenden 
Hauptumtauschstelle zu übergeben. Vor der Ueber
gabe sind die Anmeldevordrucke nach den Gelcl
instituten zu ordnen, an die sie nach den Vorschrif
ten des Abs. 5 von der Hauptumtauschstelle weiter
zuleiten sind. Die Hilfsumtauschstellen haben cl'c:;< 
Geldinstitute auf der Rückseite aller drei Ausferti
gungen der Anmc.Jdevordrucke zu vermerken. 

(4) Die Hauptumtauschstellen haben die zweiten 
Ausfertigungen der .Vordrucke A und B bei den für 
sie zuständigen Finanzämtern einzureichen; diese 
leiten die Vordrucke an die Finanzämter weiter, die 
Iür die Verpflichtelen (§ 11 Abs. 1 des Gesetzes) zu
ständig sind. Hat ein Familienangehöriger des Haus
haltsvors1andes selbständig Altgeld abgeliefert oder 
<ll1gemeldct (§ 11 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes), so hat 
das für die Hauptumtauschstelle zuständige Finanz
amt die ihm übersandte zweite Ausfertigung des 
Vordruckes A an das Finanzamt weiterzuleiten, das 
für den in Ziff. 5 des Vordrucks bezeichneten Haus
haltsvorstand zustiindig ist .. Tm Falle der Ablieferung 
oder Anmeldung von Altgeld für fremde Rechnung 
(§ 11 i\bs. 3 Ziffer 2 des Gesetzes) hat das für die 
Hauptumtauschstelle zuständige Finanzamt den An
melclcvordruck B an das Finanzamt weiterzuleiten, 
das fi)r den in ZiU. 1 des Vordrucks bezeichneten 
wirtschaftlichen Eigentümer des Altgeldes zuständig 
ist. Die zweiten Ausfertig'ungcn solcher Anmeldevor
clrucke B, die sich auf die Ablieferung von Altgeld
noten auf Anderkonten oder auf die Anmeldung von 
Altgclclgu1haben auf Anderkonten beziehen, sind je
doch an das Finanzamt weiterzuleiten, das für den 
Inhaber der Anderkonten zuständig ist. Die Finanz
minister der Länder können Ausnahmen von den vor
stehenden Vorschriften anordnen oder zulassen, 

(5) Die ersten Ausfertigungen der Anmeldevor
clrucke verbleiben grundsätzlich bei den Hauptum-
1auschstcllen: Ist jedoch das abgelieferte Altgeld nach 
den Vorschriften des Gesetzes an eine andere Haupl
umtalischstelle zu überweisen (§ 12 Abs. 3 Satz 2, 4, 
Abs. 4 Satz 2, 3), so hat die Hauptumlauschstelle, bei 
welcher der Anmclc\evorclruck unmittelbar oder durch 
Vermittlung einer Hilfsumtauschslelle abgegeben 
worde'n ist, die erste Ausfertigung des Anmeldevor
drucks an die andere Hauptumtauschstelle zu über
·scnden. Hat der V erpflichtcte kein Altgeld abgelie
fer>t und unterhält er h:ein Reichsmarkguthaben bei 
der ':Haupti.üntauschstelle, bei welcher der Anmelde
vordruck unmittelbar oder durch Vermittlung einer 
Hilfsumtauschstelle abgegeben woi·den ist, so hat die 
Hauptumtauschstelle die erste Ausfertigung des Vor
drucks dem Geldinstitut zu übersenden, bei dem das 
Reichsmark-Abwicklungskonto geführt wird. (§ 14, 
Abs. 1, Satz 3, zweiter .Halbsatz). Hat jemand, der 
nicht Inhaber des Reichsmark-Abwicklungskontos ist, 
Allgeldguthaben angemeldet, ohne zugleich Altgelcl
noten abzuliefern, so hat die Hauptumtauschstelle die 
erste Aus[cdigung des Anmeldevordrucks an dir 
Hauptumtauschstclle· zu senden, die in Ziff. 2 de· 
Vorc\rucks A oder in Ziff. 9 des VordrucksBan crstet 
Stelle aufgeführt iol. 

(6) Hat. ein Familienangehöriger des in erster LiniE· 
Verpflichteten selbständig Altgeld angemeldet oder 
~:)gdiefert (§ 11 Abs 2 Satz 4 des Gesetzes), so hat 
'hs Geldinstitut, an das der Familienangehörige die 
in § B Abs. 2 des Gesetzes vorgeschriebene Mitt.ei-



lung über das Reichsmark-Abwicklungskonto zu rieb~ 
lcn· hal; die erste Ausfertigung des Anmeldevordrucks 
A nach Erhalt dieser Mitteilung unverzüglich an das 
Geldinstitut zu übersenden, von dem das Reichsmark
Abwicklungskonto geführt wird. Im Falle der Ablie
ferung oder Anmeldung von Altgeld für fremde Rech
nung (§ 11 Abs. 3 ZifL 2 des Gesetzes) hat das Geld
institut, an das die in § 14 Abs. 3 des Gesetzes vor
geschriebene Mitteilung zu richten ist, entsprechend 
zu verfahren. 

§ 7 
Feststellung rles Gesamtbetrages rler Altgeldguthaben 

Sobald das Geldinstitut, welches das Reichsmark
Abwicklungskonto führt (Abwicklungsbank), alle An
meldevordrucke erhalten hat, die von dem Haushalts
vorstand und' seinen Familienangehörigen abzugeben 
waren, hat es nach Maßgabe noch zu erlassender ge
setzlicher Vorschriften an Hand seiner eigenen Unter
lagen und durch Rückfrage bei den anderen Geld
instituten, die in den Anmeldevordrucken aufgeführt 
sind, unverzüglich den Gesamtbetrag der Altgeldgut
haben festzustellen, die von dem Haushaltsvorstand 
und seinen Familienangehörigen oder für Rechnung 
dieser Personen gehalten werden. Die anderen Geld
institute sind zur Ertetlung der von der Abwicklungs
bank verlangten Auskünfte verpflichtet. Entsprechen
des gilt für die Feststellung von Altgeldguthaben, die 
von oder für Rechnung von juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder Einzelkaufleuten und 
von deren Zweigniederlassungen gehalten werden. 
Wenn der auf diese Weise festgestellte Altgeldbe
stand die Summe der abgelieferten und angemelde
ten Altgeldbestände übersteigt, hat die Abwicklungs
bank hiervon das für den Inhaber des Reichsmark
Abwicklungskontos zuständige Finanzamt nach Maß
gabe noch zu erlassender gesetzlicher Vorschriften 
unverzüglich zu unterrichten. 

§ 8 

U ebergangsv()rschl'iften fiir Gehlinstitute 
Um die Geldinstitute in Stand zu setzen, den Ueber

weisungsverkehr in Deutscher Mark aufzunehmen, 
die den Unternehmungen nach § 17 des Währungs
gesetzes zustehenden Geschäftsbeträge auszuzahlen 
und unaufschiebbare Betriebsausgaben zu bestreiten, 

·schreiben die Landeszentralbanken den Geldinstitu
ten in Anrechnung auf deren spätere Ansprüche aus 
der Geldumstellung eins vom Hundert des Nennbe
trages der in der letzten Monatsmeldung vor dem 
21. Juni 1948 ausgewiesenen ReichsmarkverbindLich
keiten der Geldinstitute aus Einlagen ihrer Kunden 
auf Deutsche-Mark-Girokonto gut. Verbindlichkeiten 
und Einlagen anderer Geldinstitute bleiben hierbei 
unberücksichtigt. Die Landeszentralbanken können 
den vorstehenden Betrag in besonde1113 begründeten 
Ausnahmefällen erhöhen oder verringern. 

§ 9 

Verfahren bei der Auszahlung der Geschäftsbeträge 
(1) Vor der Zubilligung des Geschäftsbetrages 

(§ 17 des Währungsgesetzes) hat die Abwicklungsbank 
die Zahl der Arbeitnehmer des Antragstellers an 
Hand der von ihm vorzulegenden Lohnsteuerkarten 
oder an Hand seiner Abrechnungen gegenüber dem 
Finanzamt oder gegenüber Sozialversicherungsträgern 
über einbehaltene Lohnsteuer oder Sozialversiche
rungsbeiträge zu prüfen. Spätestens drei Wochen 
nach der Inanspruchnahme des Geschäftsbetrages hat 
der Anspruchsberechtigte der Abwicklungsbank ge
genüber die Zahl der Arbeitnehmer durch eine Be
scheinigung des Arbeitsamtes nachzuweisen. Mitar
beitende Familienangehörige und Hausangestellte 
gelten nicht als Arbeitnehmer im Sinne des § 17 des 
Währungsgesetzes. 

(2) Auf dem Kontoblatt des Reichsmark-Abwick
lungskontos (§ 13 des Währungsgesetzes) ist der dem 
Kontoinhaber zustehende und der von ihm bei der 
Abwicklungsbank und anderen Geldinstituten in An
spruch ·genommene Gesc'häftsbetrag unter Angabe 
der Geldinstitute und der in Anspruch genommenen 
Teilbeträ..;e zu vermerken. 

§ 10 
Maßgebender Wortlaut des Gesetzes 

Der deutsche Wortlaut dieser Durchfi.il" "''; 
ordnung ist der maßgebende Wortlaut. 

§ 11 
Inkrafttreten 

Die Verordnung' tritt am 20. Juni 1911J lli Kraft 

Im Auftrag der lVIilit:irr,·gienmg 

1. GESETZ 
zur Neuordnung des Geldwesens (Währungsgesetz) 

Zweite Durchfiihrungsverortlnung 
zu Gesetz Nr. 61 

Auf Grund von § 24 des Ersten Gesetzes zur Neu
rdnung des Geldwesens (Währungsgesetz) wird hier

durch folgendes verordnet: 

§ 1 

Die Landeszentralbanken werden ermächtigt, in 
, der Zeit vom 25. Juni 1948 bis zum 30. Juni 1948 an 

Personen, deren Wohnsitz sich im amerikanischen, 
britischen oder französischen Sektor von Berlin be
findet, gegen Einzahlung von Altgeldnoten im Höchst
betrage von sechzig Reichmark als vorläufigen Kopf
betrag bis zu vierzig Deutsche Marl;;, jedoch nicht 

mehr als eine Deutsche Mark für jede eingezahlk 
Reichsmark auszuzahlen, sofern diese Personen aur 
Grund einer ordnungsmäßigen Reisegenehmigung in 
das W~hrungsgebiet eingereist sind. 

§ 2 
Die Landeszentralbanken dürfen die im § 1 be

zeichneten Beträge nur auf Grund einer eidesstatt
lichen Erklärung auszahlen, in welcher der Antrag
steller versichert, daß er den Kopfbetrag nach seiner 
Rückkehr nach Berlin nicht ein zweites Mal in An
spruch .nehmen wird. Die eidesstattliche Erklärung 
muß den Namen, die Heimatanschrift und die Num
met' des Personalausweises des Antragstellers ent
halten. Die Landeszentralbank hat auf der eidesstatt
lichen Versicherung den Reichsliparkbetrag und den 
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in Deutscher Mark ausgezahlten Betrag zu vermer
ken. Die Landeszentralbanken haben die eidesstatt
lichen Versicherungen an die Bank deutscher Li:inder 
zu übersenden. 

§ 3 
_Für die nach § 1 ausgezahlten Beträge gelten sinn

gemi:iß die Vorschriften über die Beträge, mit denen 
die Landeszentralbanken die Kartenstellen für die 
Auszahlung der Kopfbetri:ige an die Einwohnet· des 
Währungsgebietes ausgestattet haben. 

§ 4 

. Der Deutsche Wortlaut dieser Verordnung ist der 
maßgebende Wortlaut. 

§ 5 

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 

Im Auftrag der Alliierten Bankkommission 

Verordnung Nr. 3 
zum 

l\Iilitärregierungs-Gesetz Nr. 61 
Angesichts der Tatsache, daß die Deutsche Mark 

in den amerikanischen, britischen und französischen 
Sektoren ·von Groß-Berlin durch die Verordnung zur 
Neuordnung des Ge1dwesens, die am 24. Juni 1948 
von den Kommandanten der französischen, britischen 
und amerikanischen Sektoren von Groß-Berlin er
lassen wurde, als gesetzliches Zahlungsmittel einge
führt ist, erläßt die Alliierte Banklwmmission in Aus
übung der ihr durch Artikel XXIV des Ersten Wäh
rungsreform-Gesetzes (Wi:ihrungsgesetz) übertragenen 
Vollmacht folgende Anordnungen: 

1. Die Bank deutochet· Li:incler :;o.ll Deu!iiche-l'vlark
Währung, die sie ausgegeben hat, an die Deutsche
Mark-W-ährungs-Kommission, Bismat;ckstr. <18/52, 
-Berlin-·Charlottenburg, ausleihen. Eine Begren.~ 

zung des Betrages dieser Kredile wird der Bank 
deutscher Länder von Zeit zu Zeit durch die 
Alliierte Bankkommission mitgeteilt. 

2. Die von der Deutsche-Mark-Währungs-Kommis
sion herausgelJene Deutsche-Mark-Währung, die 
einen Kennzeichnungsstempel (den Buchstaben 
,,B" in einem Kreis) tragen wird, ist volles gesetz
liches Zahlungsmittel im Währungsgebiet 

:J. Die Bank deutscher Li:inder wird angewiesen, so
fort in Uebereinstimtnung mit der Deutsche-Mark~ 
Währungs-Kommission ein Verfahren zum unbe
schränkti!n bargeldlosen Zahlungsverkehr in Deut
scher Mark zwischen den amerikanischen, briti
schen und französischen Sektoren von Groß-Berlin 
und dem Wärwungsgebiet auszuarbeiten. 

4. Der deutsche Text dieser Verordnung ist der offi~ 
zielle Text. 

5. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 

Im Auftrage der Alliierten Bankkommission. 

Vierte Durchführungsverordnung 
zu Militärregierungs-Gesetz Nr. 61 

Sondergenehmigung fü1' Verfügungen über Altgeld 
zum Zweclie der Riickgängigmachung ungesetzlicher 

Zahlungen 

Auf Gmncl der ihr in § 24 des Ersten -G'esetzes 
zur Neuordnung des Geldwesens (Währungsgesetz) 
übertragenen Vollmachten ordnet die Alliierte Bank
lwmmission an: 
1. Als Ausnahmemaßnahme im Sinne von § 8 des 

Ersten Gesetzes zur Neuordnung des Geldwesens 
' wird hierdurch, vorbehaltlich der endgültigen Ent

scheidung der Militärregierung, den Gebietskör., 
perschaften für die Dauer von zwei Wochen nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung gestattet, 
widerrechtliche Verfügungen über Altgeld, die sie 
nach dem 20. Juni 1948 vorgenomrnen haben, rück
gi:ingig zu machen. Das Gleiche gilt für solche 
Verfügungen über Altgeld, die sie vor dem 21. 
Juni 1948 in Erwartung der Nichtigerkli:irung der 
Reichsmarkkassenbestände der Gebietskörper
schaften vorgenommen haben. Die Rückgängig
machung soll durch Ueberweisung· der Reichs· 
markbeträge auf das Konto der Regierungsst-elle 
geschehen, die über das Altgeld widerrechtlich 
oder in Umgehungsabsicht verfügt hat. 

2. Als Ausnahmemaßnahme im Sinne vfJn § !l des 
Erst~n Gesetzes zur Neuordnung des Geldwesens 
wird hiermit Wohlfahrtsverbänden und allen an~ 
deren Personen auf die Dauer von zwei Wochen 
das Recht eingeri:iumt, der Abwicklungsbank den~ 
,ienigen Teil ihrer Allgeldguthaben zu melden, der 
nach dem 20. Juni 1948 infolge rechtswidriger 
Verfügungen über Altgeld zu ihren Gunsten ent
standen ·ist. Die Abwicklungsbank hat diese All· 
geldguthaben insoweit zu löschen. 

3. Die Finanzämter haben die I<onten von Wohl
fahrtsverbi:inden und von anderen Personen zu 
prüfen, soweit dies erforderlich ist, um festzustel
len, ob sil:h darauf Guthaben befinden, die nach 
dem 20. Juni 1948 durch rechtswidrige Verfügun
gen über Altgeld entstanden sind. 

4. Die Strafvorschriften des § 20 des Ersten Gesetzes 
zur Neuordnung des Geldwesens finden keine An
wendung auf Personen, die innerhalb der l"risl 
von zwei Wochen von der lVIöglichl<eit Gebrauch 
t:nachen, Verfügungen, die gegen § 8 des Gesetzes 
verstoßen, gemi:iß § 1 oder § 2 dieser Verordnung 
rückgängig zu machet1. 

5. Nach fruchtlosem Ablauf der F'rist finden die 
Vorschriften uneingeschränkt Anwendung. Das 
Gleiche gilt füt· die Deutschen Gesetze über die 
dienststrafrechtliche Verfolgung von Beamten 
wegen rechtswidriger Amtshandlungen. 

6. Der deutsche Wortlaut dieser Verordnung ist der 
maßgebende Wortlaut. 

7. Diese Verordnung tritt am 6. Juli 1948 in Kraft. 

Im Auftrag der Alliierten Bankkommission. 



Militärregierung Deutschland 
2. GESETZ 

zur Neuordnung des Geldwesens (Emissionsgesetz). 

Vom :W. Juni 1948. 

Amerikanisches Kontrollgebiet 
Gesetz Nr. 62 

Britisches Kontrollgebiet 
Gesetz Nr. 62 

Französisches Kontrollgebiet 
Verordnung Nr. 159 

§ 

Notenausgaberecht der Bank deutscher Länder. 
(1) Der Bank deutscher Länder wird hierdurch das 

ausschließliche Recht verliehen, im Währungsgebiet 
(Gesetz Nr. 61 Währungsgesetz) [Französisches Kon
lrollgebiet: V.O. Nr. 1581 Banknoten und Münzen 
auszugeben. Die Banknoten ünd Münzen lauten auf 
Deutsche Mark oder Pfennig. 

(2) Für eine Uebergangszeit von höchstens zwei 
Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes h:ann 
die Bank deutscher Länder auch Noten ausgeben, die 
nicht ihren Namen tragen. 

(3) Die Bank deutscher Länder hat die Stückelung 
und die Unterscheidungsmerkmale der von ihr aus
gegebenen Noten und Münzen öffentlich bekanntzu
machen. 

§ 2 
Ersatz fiir beschädigte Noten 

(1) Die Bank deutscher Länder hat für beschädigte 
Noten und Münzen Ersatz zu leisten, ·wenn der ihr 
vorgelegte Teil einer von ihr ausgegebenen Note oder 
Münze größer ist als die Hälfte. 

(2) Die Bank deutscher Länder ist nicht verpflich~ 
tel, für vernichtete, verlorengegangene oder ver
fälschte Noten oder Münzen Ersatz zu leisten. 

§ 3 

Aufruf von Noten 
(1) Die Bank deutscher Länder kann die von ihr 

ausgegebenen Noten und Münzen jederzeit aufrufen. 
Mit Ablauf des Tages, zu dem die Geldzeichen auf
gerufen werden, verlieren sie Ihre Eigenschaft als ge
setzliches Zahlungsmittel. 

(2) Die aufgerufenen Noten und Münzen sind von 
der Bank deutscher Länder innerhalb eines Monats 
nach dem Zeitpunld, zu dem sie aufgerufen sind, auf 
Verlangen gegen gesetzliche Zahlungsmittel umzu
tauschen. Der Aufruf und die Umtauschfrist sind 
äffen !lieh bekanntzumachen. 

(3) Mit Ablauf der Umtauschfrist erlischt der An
spruch gegen die Bank deutscher Länder aus den auf
gerufenen Noten und Münzen. 

(4) Die in § 1 Abs. 2 bezeichneten Noten sind spi\·
teslens zum 31. Dezember 1952 aufzurufen. 

§ 4 
Aufruf von l{leingeld 

(1) Die Bank deutscher Länder hat die gemäß § 1 
Abs. 2 Ziff. 2 des Ersten Gesetzes zur ,Neuordnung 
des Geldwesens im Währungsgebiet noch umlaufen
den Geldzeichen 'mit tunliebster Beschleunigung aus 
dem Verkehr zu ziehen und durch eigene Noten oder 
Münzen zu ersetzen. 

(2) Sie hat das Recht, jene Geldzeichen jederzeit 
aufzurufen. Aufgerufen werden müssen: 

a) b i s z u m :3 1. A u g u s t 1 9 4 8 

aa) Alliierte Militärmark
Noten 

Geltung 
ursprünglicher in 

Nenn wert Deutsclien 
Pfennig 

1 Mark 10 
1/, Mark 5 

bb) Rentenbankscheine 
cc) Münzen 

1 Rentenmark 10 
5 Reichspfennig 1/2 

Reichspfennig 
oder Renten-
pfennig 1/ro 

dd) Behelfsgeldscheine der 
Länder des französisch. 
Besatzungsgebiets 5 Pfennig 

b) b i s z um 3 1. Mai 1 9 4 9 

aa) Münzen 

bb) Behelfsgeldscheine der 
Länder des französisch. 
Besatzungsgebiets 

50 Reichspfennig 
10 Reichspfennig 

50 Pfennig 
10 Pfennig 

5 
1 

(:J) J<'ür ·den Aufruf dieser Geldzeichen gelten die 
Vorschriften des § 3 entsprechend. 

§ 5 
Umlaufsgrenze 

(1) Der Umlauf an Noten und Münzen der Bank 
deutscher Länder soll den Betrag von zehn Milli
arden Deutscher Mark nicht übersteigen. 

(2) Ueber die im Abs. 1 gezogene Grenze hinaus 
darf die Bank deutscher Länder Noten und Münzen 
nur in Umlauf setzen, wenn mindestens drei Viertel 
der Mitglieder des Zentralb-ankrats und mindesten~ 
sechs Länder zustimmen. Solche Erhöhungen des 
Notenumlaufs dürfen jeweils nicht mehr als eine 
Milliarde Deutsche Mark betragen. 

§ G 

Mindestreserven 
(1) Die Bank deutscher Länder soll die Mindest

reserven der Geldinstitute so festsetzen, daß sich ue~ 
laufen: 
a) die Mindestreserven der Landeszentralbanken auf 

mindestens zwölf und höchstens dreißig vom Hun
dert ihrer Giroverbincllichkeiten; 

b) die Mindestreserven der anderen Geldinstitute 
auf mindestens acht und höchstens zwanzig vom 
Hundert ihrer Sichtverbincllichl\eiten und auf min~ 
destens vier und höchstens zehn vom Hundert 
ihrer befristeten Verbindlichkeiten und Sparein
lagen. 

Die Landeszentralbanl,en halten ihre Nfind<'streser
ven als Guthaben bei der Bank deutscher Länder, 
die übrigen Geldil;stitute bei der Landeszentralbank 



(2) Bis der Zentralbankrat der Bank deutscher 
Länder die Mindestreserven der Geldinstitute ander
weitig festsetzt, haben 
:1) die' Landeszentralbanken bei der Bank deutscher 

Länder im Monatsdurchschnitt Giroguthaben in 
Höhe von zwanzig vom Hundert ihrer Girover
bindlichkeiten, 

·) die übrigen Geldinsitute mit Einschluß der Post
scheckämter und der Postsparkassen bei der Lan
deszentralbank im Monatsdurchschnitt Guthaben 
in' riöhe von zehn vom Hundert ihrer Sichtve.
bmdlichkeiten und in Höhe von fünf vom Hunde1 
1hrer befristeten Verbindlichkeiten und der Spa, 
e1111agen 

:.u halten. Ländliche Kreditgenossenschaften, die einer 
Zentralkasse angeschlossen sind und kein Girokonto 
bei der Landeszentralbank halten, können ihre Min
destreserven mittelbar durch ihre Zentralkassen 
halten, .haben aber in diesem Fall mindestens in glei
cher Höhe Guthaben bei der Zentralkasse zu halten. 

(3) Die V01;schriften der Abs. 1 und 2 finden auf 
Grundkreditanstalten, Kommunalkreditanstalten, 
Schiffsbeleihungsbanken und ähnliche Geldinstitute, 
deren Geschäftsgegenstand ilh wesentlichen die Ge
währung langfristiger Darlehen unter Bildung beson
derer Deckungsmassen für die zur Ausleihung aufge
nommenen Gelder ist, nur· für ihre sonstigen bank
geschäftlichen Verbindlichkeiten Anwendung. 

§ 7 
(1) Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe bis zu hunderttausend Deutsche Mari' 
oder mit beiden Strafen wird bestraft, 
1. wer unbefugt Geldzeichen (Marken, Münzen. 

Scheine oder sonstige Urkunden, die geeignet sind, 
im Zahlungsverkehr an Stelle der gesetzlich zuge
lassenen Münzen oder Banknoten verwendet zu 
werden) oder unverzinsliche Inhaberschuldver
schreibungen ausgibt. gleichviel, ob die Geld
zeichen oder Inhaberschuldverschreibungen auf 
Deutsche Mark lauten oder eine at1dere Wert
bezeichnung enthalten, 
wer wissentlich Geldzeichen oder unverzinsliche 
Inhaberschuldverschreibungen, die unbefugt aus
gegeben worden sind; oder wer außerhalb des 
Währungsgebietg ausgegebene Geldzeichen oder 

unverzinsliche Schuldverschreibungen, die aus
schließlich oder neben anderen Wertbes! immun
gen auf Deutsche-Mark-Währung lauten, zu Zah
lungen im Währungsgebiet verwendet. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Die Gegenstände, auf die sich die strafbare 

Handlung bezieht, können eingezogen werden. Kann 
keine bestimmte Person verfolgt und verurteilt wer
den, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt 
werden, wenn ü.n übrigen die Voraussetzungen hier
für vorliegen. 

(4) Die deutschen Gerichte werden, vorbehaltlich 
der Bestimmungen des Artikels VI Ziff. 10 des M~li
tärregierungsgesetzes Nr. 2, ermächtigt, im Fall von 
Verstößen gegen dieses Gesetz die Gerichtsbarkeit 
auszuüben. 

§ 8 
Befugnisse der Alliierten Bankkommission 

(1) Die Alliierte Bankkommission wird ermäch
tigt, Verordnungen zur Durchführung und Ergänzung 
dieses Gesetzes zu erlassen. 

(2} Die Bank deutscher Länder hat eine Währungs
abteilung zu errichten, deren Aufgabe es ist, unter 
Mitwirkung ständiger Vertreter aus Handel, Land
wirtschaft und Gewerbe die Auswirkungen der Ge
setze zur Neuordnung des Geldwesens zu beobachten 
und dem Zentralbankrat der Bank deutscher Länder 
bei der Vorbereitung von Ergänzungsanweisungen zu 
beraten, die zur Durchführung der Währungsreform 
erlassen werden müssen. Die Entwürfe solcher An
weisungen sind nach Zustimmung des Zentralbank
rats der Alliierten Bankkommission vorzulegen. Die 
Alliierte Bankkommission bestimmt, ob eine von ihr 
genehmigte Anweisung von der Bank oder von ihr 
selbst erlassen wird. 

§ 9 

Schlußvorschriften 
(1) Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist der 

amtliche Wortlaut. Die Vorschriften der Militär
regierungsverordnung Nr. 3 und der Artikel II Zif
fer 5 des Militärregierungsgesetzes Nr. 4 finden auf 
-:Iiesen Wortlaut keine Anwendung. 

(2) Dieses Gesetz tritt am 20. Juni 1948 in Kraft. 
Im Auftrag der Militär-Regierung 
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l\Jilitänegieruug Dcutschla!1d 
3. GESETZ 

zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungsgesetz). 

Vom 20. J nni 1948. 

Anterik<misches Kontrollgebiet 

Gesetz Nr. 63 

Britisches Kontrollgebiet 

Gesetz Nr. 63 

.Französisches Kontrollgebiet 

Verordnung Nr. 1GO 

TEIL l 

Reichsmarkguthaben bei Gcldinstihtt~n . . . ·~ 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
B e g t' i f f s b 2 s t i th m li n g e n 

(1) Für die Anwendung dieses Ge~etzes ge.l 
• ulgende Begriffsbestimmungen: 

1. Allgeld g u t haben : Alle Rei'chsmarkgut 
haben bei Geldinstituten tm Währungsgebiet (Ziff. 5), 
cHtch die Hc•icitsmarkguthaben, die erst c\urch die 
Einzaldung der aui Grund des W~ihrungsgesetzes ab
zulidPrnclen i\ltgl'lclnotcn enl:ot.anden sind. 

rl) 1\ lt g eIdguthaben, Grupp c'I: /\lle/\ll
geldgutltGben, die nGcb § lÖ und § 11 Äbs. 2, 3 dc·s 
Währungsgc~;cl!.es niit Vordruel< A oder B anz:umt+ 
den waren, mit. /\usi1ahme der in (c) (cc) bis (gg) bc
zeiclmelen juristischen Personen und Vehcimgungen 
zuzüglich der durch Einzahlung von ablieferungs-

pflicht.igen Altgeldnoten entstandenen Altgeidgtlt· · 
haben und unter Einscl1lui3 ·der Heicbsniarkbeti'äge, 
clie nach clcn Vorschrit:ten des Währungsgcset.z(;s 
nachträglich auf diesen Konten eingehen. 

b) AltgeI d guthab c u, Gruppe II: Die Alt
':(:ldgulhaben der Geldinstitute .. 

c) /\ltgcldguthaben, Gruppe lli: Dje 
:\ltgelclguthaben Jolgemlcr Personen und Vereini
gungen: 

aa) der Kas:;cn von Gcbiebkürpers,cbaft,et) und 
ihrer Behörden m:":oSCll. der Verwallung cles Ver
einigten Wirtscltaltsgcbietcs, Kassen der .zonalen 
.':)teilen, Kassen dqr Bellöt:cltn und Einriebt Ltngen ·der 

' Liinder, RegierUngsbezirke, E.i·cisc, St~iclte, Gemel't'i
dcn usw. unter Einschluß von J.i:igcniJclriciJen der 
:;rrcnt!icllen Hand ohne eigene H:.:chi:;pcrc;ünlichkeit), 

bb') der Bahn- und l'ost.verwalt ungcn, 

cc) dN" Gemeinsamen Außenhandelskasse und der 
Staatlichen ErfasSLll,l!!:sgesellschaft für öHcnt.lich<Cs Gut, 

I 
cc) des ,.Office dt'" Changes" 

uncl li\'S ,.Office du .Commerc~ 
!Sxterieur clc la Zone Francaise". 

dd) der NSD/\1', ihrer Gliederungen und angP
schlocftencn Verb~inde und aller sonstigen von der 
iVIilitärrcgicruug nurgelösten Organisationen, 

ce) des l':cicln Üncl ~;einet· Behöt·den und Einrich
tungen (insbesondere auch Wehrmacht, OT usw.), 

Jf),cler Reichsbank, . 
grü der lVIct.nllurgischcn Forschungsgeselischafl, 

der Wirtschaftlichen Forschungsgesellschaft t(nd an
derer für die Zwecke der Kriegsfinanzierung oder 
Kriegsführung etTich teten Gesellschaften im im
mittelbaren ocler mittelbaren Besilz eines der zu 
dd) bi·s fl') bezeichneten- Rc.chtsträger: 

d) A l t g e l d g u t h a b e n , G r u p p e IV: Die 
/\ltgddguthaben aller Personen oder Vereinigungen, 
clie ihren Wohnsitz, Sitz oder Ort der Niederlassung 
nicht irn Währungsgebiet haben, es sei denn, daß 
sie dort steuerpflichtig sind; ferner ohne Rücksicht 
auf die Person des Kontoinhabers die Altgeldguthaben 

mtf Konten, die der /\m;amndung der in den Denazi
!'izierung~;vel'f~lllrcn vedliinglen und zm Unterstüt
zung der Opfer des Faschismus bestimmten Sühne
betrüge dieuen. 

2. Neugel cl p; u t. hab c n : /\l!P in Deutscher 
Mark bei einem Geldim;titut begrüncl<~ten Guthaben. 

3. Familie : Der Bhcm;mn, die nicht dauernd 
von ihm geLrenn t. lebende Elwinw und rlie I.;::incler, 
die am 21. Juni 1948 das achtzehnte Lebensjahr nicht 
vollendet haben, gleichviel, ob sie im elterlichen 
Haushalt leben oder nicht. 

4. Unternehmen : Alle Personen und Ver
cinigÜngcn, die ihr Altgeld nach § 11 Abs. 3 des 
Währungsgesetzes mit Vordruck B abzuliefern und 
anzumelden hatten. Nicht als Unternehmen gellen 
jedoch die unter Ziffer 1 c zu cc) bis gg) aufgeführ
ten Personen und Vereinigungen. 

5. W ä h r u n g s g e b i e t : 5. W ä h r u n g s g c b i e t : 5. W ä h r u n g s g e b i e t : 
L~md Bayern, Land Bremen. 
Land llcc;,;c:1, L;mci Württemberg~ 
Baden. Land Nieclcrsaeho;cn, Land 
Nordrhcin- Westfalen, Land 
Schleswig-Holslein, Hansestadt' 
Hamburg. Land Baden. Land 
Hhcinland-Pfalz und Land Würt
tembcrg-Hohcnzollern. 

Land NiedersRchscn, Land Nord
rhein-Westfalen, Land Schlcswig
Holstein, Hansestadt Hamburg, 
Land Bayern, Land Brem<;n, 
Land Hc~ssen, Land Württemberg
Baden, Land Baden, Land Rhcin
lcmd-Pfalz und Land Würltem
berg-Hohenzollern. 

Land Bad~n. Land R!:l?inlanrl
Pfal~. Land Württembcrg-1-Iohen
zollern, Land BGyern, Land Bre
men, Land Hessen, Land Würi
tembt::rg- Baden, Land Nied::cr
sachscn, Land N ordrhein-Wes' -
hlcn. Land Schleswig-Holst: · 
und Hansestadt Hamburg. 

(2) Für folgende Ausdrücke gellen clie Begriffs- § 2 
bestimmungen de~; Währungsgesetzes (WG): 

1. Abwicklungsbank (§ 13 WC~), 
2. Geldinstitute (§ 9 Abs. 2 WG), 
3·. Geschäftsbetrag (§ 17 WG ), 
4. Hauptumtauschstelle (§ 12 Abs. 1 Ziff. 1 WG), 
.1. Kopfbetrag (§ 6 WG), 

Reichsmark-Abwicklungskonto (14 WG). 

Umwandlung und Ablösung der 
Altgeldguthaben 

(1) Die Altgeldguthaben der Gruppe . I werden 
grundsätzlich in der Weise in Neugeldguthaben um
gewandelt, daß den Inhabern für je zehn Reichsmark 
eine Deutsche Mark gutgeschrieben wird. Hierv 
ist die Hälfte frei verfügbar (Freilwnto); die an( 
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Hälfte wird einem gesperrten Konto (Festkonto) gut
geschrieben, über dessen Behandlung innerhalb von 
90 Tagen entschieden werden wird. Darüber hinaus 
kann den Inhabern der Altgeldguthaben ein weiterer 
Anspruch im Höchstbetrag von einer Deutschen Marl·: 
für je zeh'n Reichsmark Altgeldguthaben gewähr', 
werden. Die Militärregierung bestimmt nach An
hörung der deutschen gesetzgebenden KörperschafteL 
Umfang und Art dieses Anspruchs. 

(2) Die Altgeldguthaben der Gruppe II erlöschen 
am 10. Juli 1948. 
. (3) Auf Altgeldguthaben der Gruppe III findet 
§ 9 Anwendung. 

(4) Die Altgeldguthaben der Gruppe IV sind ·Von 
den Geldinstituten ohne weiteres nach Absatz 1 in 
Neugeldguthaben umzuwandeln. 

Zweiter Abschnitt 

Weitere Bestimmungen für Altgeld
guthaben Gruppe I 

§ 3 
Freigabe der Altgeldguthaben zur 
Umwandlung in Neugeldguthaben 
(1) Soweit in diesem Gesetz oder in den Durch

führungsverordnungen zu diesem Gesetz nichts an
deres vorgeschrieben oder zugelassen wird, dürfen 
die Geldinstitute Altgeldguthaben der Gruppe I erst 
nach Freigabe durch die zuständige Abwicklungsbank 
in Neugeldguthaben umwandeln. 

(2) Die Abwicklungsbank darf Altgeldguthaben 
nur unter den in den §§ 4 bis 7 bestimmten Voraus
setzungen zur Umwandlung in Neugeldguthaben 
freigeben. 

§ 4 
An rechnun g der Kopfbeträge und d e.r 

Geschäftsbeträge 
Die nach § 6 des Währungsgesetzes in Deutscher 

Mark ausgezahlten Kopfbeträge und die nach § 17 
des Währungsgesetzes in Deutscher Mark erhobenen 
Geschäftsbeträge werden auf die Beträge in Deut
scher Mark, die den Altgeldbesitzern nach § 2 Abs. I 
zustehen, grundsätzlich voll angerechnet. Demgemäß 
vermindert sich der Anspruch auf Umwandlung von 
Altgeldguthaben in Neugeldguthaben: 
a) zum Ausgleich der Kopfbeträge 

um je fünfhundertvierzig Reichsmark für den In
haber des Reichsmark-Abwicklungskontos und für 
jede Person, die zu seiner Familie gehört, 

b) zum Ausgleich des Geschäftsbetrages 
um je zehn Reichsmark für jede Deutsche Mark 
des C·c:ochäftsbetrages. 

§ 5 
Sofortfreigabe 

(l) Von dem Gesamtbetrag der Altgeldguthaben 
· · c;· alleinstehenden Person oder einer Familie, der 

·:~eh Abzug der im § 4 bezeichneten Beträge ver
:Jleibt, können sofort fünftausend Reichsmark zur 
Umwandlung in Neugeldguthaben freigegeben wer
den. Dieser Betrag erhöht sich für Gewerbetreibende 
und Angehörige freier Berufe auf zehntausend 
Reichsmark, wenn der Antragsteller eine Unbedenk
lichkeitsbescheinigung des Finanzamtes beibringt. 

(2) Der Gesamtbetrag der Altgeldguthaben eines 
Unternehmens, der nach Abzug der in § 4 bezeich
neten Beträge verbleibt, ist auf Antrag zur Umwand
lung in Neugeldguthaben freizugeben, wenn der An
tragsteller eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes beibringt. Auf die Unbedenklichkeits
bescheinigung kann bei Unternehmen verzichtet wer
den, wenn das Unternehmen durch Vorlage einer Be
scheinigung des Arbeitsamtes oder durch Lohnsteuer
listen nachweist, daß es mindestens zwanzig Ar
i•c-itnehmer beschäftigt. 

§ 6 
Freigabe 

der restlichen AJt.geldguthaben 
(1) Ueber ein Guthaben, das dem· Verfügungsver

Jt des § 2 Abs. 1 Satz 2 unterliegt, darf aüch nach 
"waiger Aufhebung dieses Ve1~bots nur verfügt wer

Jen, wenn das Finanzamt nach Durchfüht·üng des im 
§ 7 vorgesehenen Verfahrens Verfügungen über das 
Guthaben genehmigt. 

(2) Ebenso darf der Teil der Altgeldguthaben, der 
nach Abzug der im § 4 bezefi::hneten Beträge und der 
nach § 5 freigegebenen Beträge verbleibt, nur mit Ge
nehmigung des Finanzamtes zur Umwandlung in 
Neugeldguthaben freigegeben werden. 

§ 7 
Ueberprüfung der Altgeldguthaben 

durch das Finanzamt 
(l) Das Finanzamt hat auf Grund der Vordrucke 

A und B zu prüfen, ob die Steuerpflichtigen ihre 
Steuerpflicht erfüllt haben. Soweit diqses Geset7 
und die dazu ergehenden Durchführungs'verordnun
gen nicht etwas anderes bestimmen, ist dabei nach 
den Vorschriften der Reichsabgabenordnung zu ver-
fahren. · 

(2) Wird auf Grund der im Abs. 1 vorgesehenen 
Prüfung ein Strafverfahren wegen Steuerhinter
ziehung zum eigenen Vorteil eingeleitet, so ist eine 
vom Täter verwirkte Geldstrafe in Reicl1smark fest
zusetzen, wenn der hinterzogene Betrag zweitausend 
Reichsmark übersteigt. Steht die Steuerhinterziehung 
in Verbindung mit gesetzwidrigen Geschäften, so ist 
die Geldstrafe so zu bemessen, daß sie zusammen 
mit der den Gegenstand des Vergehens bildenden 
Steuerschuld mindestens den Reichsmarkbetrag er
reicht, den der Beschuldigte durch geset;;;:widrige Ge
schäfte erworben hat. Sind die gesetzwidrigen Ge
schäfte nicht nachhaltig getätigt worden, so kann 
von der vorslehenden Vorschrift abgewichen werden, 
soweit dies zur Vermeidung voi1 erheblichen Härten 
für den Beschuldigten oder seine Familienangehöri-
gen erforderlich ist. · 

(3) In den Fällen des Abs. 2 ist die Steuerschuld 
und die Geldstrafe aus dem Vermögen des Tä~ers wie 
folgt beizutreiben: 1 

1. Zunächst sind die Anspl'üche des Täters auf Um
wandlung seines Altgeldguthabens in Neugeldgut
haben als verfallen zu erklären, soweit die nocJ 
nicht umgewandelten Altgeldguthaben den Betrag 
der Steuerschuld 'und der Geldstrafe nicht über
steigen. Wegen eines etwaigen Restes der Altgeld
guthaben ist die Umwandlung in Neugeldguthaben 
zu genehmigen. · · -

2. Reichen die noch nicht umgewandelten Altgeld
guthaben zum Ausgleich der Steuerschuld und der 
Geldstrafe nicht aus, so ist der verbleibende Rest
betrag auf Deutsche Mark 'urrizustellen; dabei ist 
für je zehn Reichsmark eine Deutsche Mark in An-
satz zu bringen. · 

3. Alsdann ist ein Guthaben des Täters auf einem 
durch Umwandlung von Altgeldguthaben in Neu
geldguthaberi entstandenen Festkonto (§ 2 Abs. 1) 
für verfaUen Zli erklären, soweit dieses Guthaben 
die Hälfte des sich nach Ziffer 2 ergebenden 
Deutsche-Mark-Betrages nicht übersteigt. 

4. Der danach verbleibende Restbetrag ist aus dem 
sonstigen Vermögen des Täters beizutreiben. 
(4) Soweit Familienangehörige des Täte.rs nach der 

Reichsabgabenordnung und den Steuergesetzen für 
die Steuerschuld und die Geldstrafe haften, gelten 
für die Beitreibung die Vorschriften des Abs. 2 ent
sprechend. Soweit der Reichsmarkgegenwert der in 
Deutscher Mark beigetriebenen Teile der Steuer
schuld und der Geldstrafe zuzüglich der für ver
fallen erklärten Altgeldguthaben und · Festkonten 
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den Gesamtbetrag der Altgeldguthaben des Täters 
und gegebenenfalls seiner Familie vor deren Um

' wandlung nieht übersteigt, sind die· in Deutscher 
. Mark beigetriebenen Beträge für Rechnung des Lan
des an die Landeszentralbank abzuführen und zur 

:Tilgung von Ausgleichforderungen (§ 11) zu ver-
wenden. · 

§ 8 
Behandlung der nicht gemeldeten 

Altgeldguthaben der G1'uppe I 
(1) Aus Altgeldguthaben der Gruppe I, die nicht 

innerhalb der Frist des § 10 des Währungsgesetzes 
ordnungsgemäß angemeldet worden sind, können An
sprüche auf Umwandlung in Neugeldguthaben nicht 
geltend gemacht werden. Für ehemalige Kriegsge

.fangene wird eine Durchführungsverordnung nähere 
Bestirrnnungel) tr'effen. · 

(2). Das für den Kontoinhaber zuständige Finanz
amt kann gegen die Versäumung der im Abs. 1 be
zeichneten Frist W!ede1;einsetzung in den vorigen 
Stand gewähren. Einem Anfrag auf Wiedereinset
zung in den. vorigen Stand ist zu entsprechen, wenn 
der Antragsteller glaubhaft m:acht, daß er ohne eige
nesVerschulden außerstande war, dasAltgeldguthaben 
rechtzeitig anzumelden. Wird die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand versagt,· so kann der Antrag

. stell er binnen einer Frist von einem Monat seit dem 
Zugang des Bescheides des Finanzamts eine gericht
liche Entscheidung beantragen. Für die Entscheidung 
über· solche Anträge sind die Verwaltungsgerichte, 
und, wo Verwaltupgsger·ichte noch nicht bestehen, 
die ordentlichen Gerichte zuständig. 

· (3) Wird dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand entsprochen, so hat der Antragsteller 
die meldepflichtigen Altgeldguthaben binnen einer 
Frist von eine!! Woche nach dem Zugang des Be
scheides über die Wiedereinsetzung ·in den vorigen 
Stand nach den Vorschriften des Währungsgesetzes 
bei eine1· Hauptumtauschstelle unter Beifügung des 
Bescheides anzumelden. Die Vorschrilten des Wäh
rungsgesetzes finden auf diese Meldung und auf die 
weitere Behandlung solcher Altgeldguthaben sinn
gemäß Anwe11dung. 

Dritter Abschnitt 
Altg'eldguthaben, Gruppe III 

§ 9 
Soweit dieses Gesetz und die dazu ergehenden 

Durchführungsv.erordimngen nicht etwas anderes be
stimmen, begründen die nichtmeldepflichtigen Alt
geldguthaben keinen Anspruch auf Umwandlung in 
Neugeldguthaben. Diese Altgeldguthaben erlöschen. 

Vierter Abschnitt 
D e c k u n g. d e r aus der U m s t. e 11 u n g des 
Geldwesens hervorgehenden Verbind

lichkeiten der Geldinstitute 

§ 10 
Deckung durch flüssige Mittel 

(1) Den Geldinstituten, mit Ausnal;pne der Landes
zentralhanken und der Bank deutscher Länder, wer
den für je hundert Deutsche Mark ihrer Verbindlich
keiten aus Einlagen, die durch Umwandlung von Alt
geldguthaben entstanden Lind, von der Landeszen
tralbank 
a) fünfzehn Deutsche Mark, soweit es sich um Sicht

verbindlichkeiten, und 
b) ·sieben und eine halbe Deutsche Miuk, soweit es 

sich um befristete Verbindlichkeiten oder Spar
einlagen handelt, 

auf Girokonto gutgeschrieben. 
(2) DEm Landeszentralbanken werden für je hun

dert Deutsche Mark ihrer aus der Umstellung des 

Geldwesens hervorgehenden Verbindlichkeiten aus 
Einlagen dreißig Deutsche Mark von der Bank deut
scher Länder gutgeschrieben . 

(3) Die zu Beginn des 21. Juni 1948 bei den Gelcl
instituten vorhandenen Bestände an Kleingeldzeichen, 
die auf Deutsche Mark umgestellt sind, werden auf 
die nach den Abs. 1 und 2 vorzunehmenden Gut
schriften angerechnet. 

§ 11 
Deckung durch Ausgleichsforderungen 

gegen die öffentliche Hand 
(1) Den Geldinstituten wird, soweit ihre Ver

mögenswerte unter Einrechnung der im § 10 bezeich
neten flüssigen Mittel zur Deckung der aus der Um
stellung des Geldwesens hervorgehenden Verbindlich
keiten nicht ausreichen, nach näherer Vorschrift 
einer Durchführungsverordnung eine mit drei vom 
Hundert jährlich verzinsliche Ausgleichsforderung ge
gen die öffentliche Hand zugeteilt. Die Zuteilung der 
Ausgleichsforderung kann nach Anhörung der Lan
deszentralbanlc von der Erfüllung von Auflagen der 
Bankaufsichtsbehörde abhängig gemacht werden. Je
des Geldinstitut, das hiernach Ausgleichsforderun
gen erhält, hat seine Rechte aus Ansprüchen der im 
§ 14 bezeichneten Art auf das Land z.u übertragen, 
in dem es seinen Sitz hat . 

(2) Schuldner der im Abs. 1 bezeichneten Aus
gleichsforderungen sind gegenüber der Bank deut
scher Länder und den Postsparkassen das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet und die Länder des französischen 
Besatzungsgebiets, gegenüber dEm übrigen Geldinsti
tuten die Länder. 

(3) Die Landeszentralbank ist berechtigt, Aus
gleichsforclerungen eines GelelinstHuts ihres Bezirks, 
soweit dies zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbe
reitschaft des Geldinstituts erforderlich ist, zu be
leihen odet· in besonderen Fällen anzukaufen. Sie 
kann verlangen, daß das Geldinstitut eine von ihr 
übernommene Ausgleichsforderung zurückerwirbt, 
wenn der Grund für den Ankauf nachträglich weg
fällt. Ebenso ist die Bank deutscher Länder berecl\
tigt, Ausgleichsforderungen der Landeszentralbanken 
zu beleihen oder anzukaufen. 

(4) Die Ausgleichsforderungen der Geldinstitute 
dürfen nur von Geldinstituten und nur zum Nenn
wert veräußert und erworben werden. Sie sind in 
den Bilanzen der Geldinstitute zum Nennwert ein
zusetzen. 

§ 12 
Ausstattung der Geld'institute mit 
einem angemessenen Eigenkapital 
(1) Die Zuteilung von Ausgleichsforderungen an 

die Geldinstitute ist grundsätzlich so zu bemessen, 
daß die Vermögenswerte ausreichen, um ·neben den 
aus der Umstellung des Gelclwese11s hervorgehenden 
Verbindlichkeiten der Geldinstitute sowie den auf 
Deutsche Mark umgestellten nichtbankgeschäftliehen 
Verbindlichkeiten auch ein angemessenes Eigenkapi
tal zu decken. Das Nähere hierfür bestimmt eine 
Durchführungsverorclnung. 

(2) War ein Geldinstitut vor der Umstellung ohne · 
Eigenkapital, so kann an die Zuteilung der Aus
gleichsforderung der Vorbehalt geknüpft werden 
daß sie in Höhe des auf die Ausstattung mit einet,{ 
vorläufigen Eigenkapital entfallenden Betrages dem 
Land zur angemessenen Verwendung wieder zur Ver
fügung zu stellen ist, sobald das Geldinstitut ein an
gemessenes Eigenkapital anderweitig beschafft hat. 

(3) Bei Geldinstituten, die der Zuteiluno einer 
Ausgleichsforderung gegen die öffentliche Ha~cl nicht 
bedürfen, soll das Eigenkapital nach der Umstellung 
der Bllanz auf Deutsche Mark den Betrag von hun
dert Deu~sche Mark für je hundert Reichsmark des 
m der Bilanz zum 31. Dezember 1947 ausgewiesenen 
Eigenkapitals nicht übersteigen. Ein etwaiger Ueber-
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schuß über diesen Betrag fällt nach näherer Be
stimmuhg einer Durchführungsv~rordnung der 
öffentlichen Hand zu. 

Teil II 

Schulclverhäl t.ni~se 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Best i m·m u 11 g c n 

§ 13 
B·e griff s bestimmun g e n 

Öl· Schuldverhältnisse im Si!lne dieses Gesetzes 
sü1d Clll~ ;:tuf die Zahlung einer Geldsumme gerich
teten Forderl!ngen (einschließlich Gerichtskosten und 
Strafen)' mit Ausnahme der Guthaben bet Geld-
inst:i tu te

1
n. · · 

(2) Allgemeine Schuldverhält.nisse im Sinne dieses 
Gesetzes sind alle Schuldverhältnisse (f.bs. 1) mit 
Ausnahme der Ansprüche aus Pfandbriefen und ver
waildten Schuldverschreibungen sowie der-Versiche
rungsansprüche (einschließlich der Ansprüche aus 
Bausparverträgen). 

(3) Reichsmarkverbindlichkeiten und Reichsmark
forderung(m im Sinne dieses Gesetzes sind aile Ver
bindlichkeiten und F'orderungen aus vor dem 21. Juni 
1948 begründeten Schuldverhältnissen (Abs. 1), die 
auf Reichsmark, Ri:mtenmark oder Goldmark lauten 
oder nach den vor dem Inkrafttreten des Währungs
gesetzes in Geltung gewesenen Vorschriften in Reichs
mark zu erfüllen gewesen wären. Auf Reichsmark
verbindlichkeiten, die bei Beginn des 21. Juni 1948 
bereits erloschen waren, findet dieses Gesetz keine 
Anwendung. 

(4) Angehörige der Vereinten Nationen im Sinne 
dieses Gesetzes sind: 
1. Personen, die beim Inlnafttreten dieses Gesetzes 

Staatsangehörige der in der Anlage verzeichneten 
Länder sind, 

2. jui:istische Personen und Personenvereinigungen, 
die 1;1ach den Gesetzen eines der in Ziff. 1 be
zeichneten Länder errichtet worden sind. 

Dies gilt nicht für natür'!iche und juristische Perso
nen und Personenvereinigungen, bei denen die vor
stehenden Voraussetzungen am 8. Mai 1945 nicht zu
trafen. 

§ 14 

Verbindlichkeiten des Heichs und 
gleichgestellte Verbindlichkeiten 
Vorbehaltlich· einer allgemeinen Regelung für die 

Ansprüche der im § 13 Abs. 4 bezeichneten Personen 
und Vereinigungen finden die Vorschriften im Zwei
ten, Dritten und Vierten Abschnitt von Teil II dieses 
Gesetzes auf folgende Reichsmarl\:verbindlichkeiten 
keine Anwendung: 
1. Verbindlichkeiten des Reichs, 
2. Verbü1dlichkeiten der NSDAP, ihrer Gliederungen 

und anseschlosseneu Verbände, sowie aller übri
gen Organisationen, die von der Militärregierung 
aufgelöst worden sind, 

- vor dem 9. Mai 1945 begründete Verbindlichkeiten 
der Reichsbahn und der Reichspost, soweit sie 
nicht von den Bahn- und Postverwaltungen im 
Währungsgebiet übernommen werden, 
Verbindlichkeiten der Reichsbank, soweit sie nicht 
von den Landeszentralbanken übernommen wer
den, 

:i. vor dem 9. Mai .1945 begründete VerbindJ.ichkeiten 
der Metallurgischen Forschungsgese!lschaft, der 
Wirtschaftlichen Forschungsgesellschaft und ande
rer für die Zwecl{e der Kriegsfinanzierung oder 
Kriegsführung errichteter Gesellschaften im un
mittelbaren oder mittelbaren Besitz eines der vor
, 'ehend bezeichneten Rechtsträg:-r. 

§ 15 
Verbindlichkeiten gegenüber 

Angehörigen der Vereinten Nationen 
(1) Die Vorschriften im Teil II dieses. Gesetze~ 

finden auch auf Reichsmarkverbindlichkeiten gegen
über Angehörigen der Vereinten Nationen Anwen
dung. Dies gilt nicht. wenn der Gläubiger die An
nahme einer nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
angebotenen oder bewirkten Leistung verweigert 
oder bis zum 20. August 1948 durch Erklärung ge
genüber dem Schuldner der in diesem Gesetz vor
geschriebenen Umstellung des Schuldverhältnis:;es 
auf Deutsche Mark widerspricht. 

(2) Im Falle des Abs. 1 Satz 2 ist das L<md, in 
dem sich der Wohnsitz, Sitz oder Ort der Nieder
lassung des Schuldners befindet, dem Schuldner ge
genüber verpflichtet. ihn von allen Verbindlichkeiten 
zu befreien, die ihm gegciJenenfalls auf Grund des 
Vorbehalts des Gläubigcrs über die Verpflichtungen 
hinaus auferlegt werden, die sich für ihn bei einer 
Umstellung des Schuldverhältnisses nach den Vor
schriften des § 16 ergeben würden. Der Schuldner 
darf die zusätzliche Verbindlichkeit und den Befrei
ungsanspruch gegenüber dem Land erst dann .als 
Passivum bzw. Alüivum in seine Bilanz einsetzen, 
wenn die Höhe der Verpflichtung endgültig fest-. 
steht. 

(:3) Ist ein Angehöriger der Vereinten Nationen 
vertraglich berechtigt. wegen einer ihm geg2n eineu 
deutschen Schuldner zustehenden Forderung in deut
scher oder ausländischer Währung von einem ande
ren Deutschen Befriedigung zu verlangen, so ist d<Js 
Land, in dem, sich der Wohnsitz, Sitz oder Ort der · 
Niederlassung des Zweitschuldners befindet, ver
pflichtet, diesen von allen etwaigen zusätzlichen Ver
bindlichkeiten im Sinne des Abs. (2) zu befreien. 

(4) Im Falle des Abs. 1 Satz 2 können Ansprüche 
aus dem Schuldverhältnis nicht geltend gemacht 
werden, solange das Schicksal der Reichsmarkver
bindlichkeiten gegenüber Angehörigen der Vereinten 
Nationen nicht endgültig geregelt worden ist. 

(5) Eine in ausländischer Währung eingegangene 
Verbindlichkeit kann nur mit Zustimmung des Gläu
bigcrs in Deutscher Mark erfüllt werden. 

Zweiter Abschnitt 

Allgemeine Schulclverh~iltnisse 

§ 16 
Umstellung der Reichsmarkverbind

lichkeiten auf Deutsche Mark 
(1) Die Reichsmarkforderungen werden grund

sätzlich mit der Wirkung auf Deutsche Mark umge
stellt, daß der Schuldner an den Gläubiger für je 
zehn Reichsmark eine Deutsche Mari< zu zahlen hat. 

(2) Die Militärregierung behält sich vor, den Gläu
bigern von Reichsmarkforderungen, die nach Abs. 1 
auf Deutsche Mark umgestellt worden sind, nach 
Anhörung der deutschen gesetzgebenden Köi·per
schaften einen weiteren Anspruch im Höchstbelrag 
von einer Deutschen Mark für je zehn Reichsmark 
der Schuldsumme zuzuerkennen. In diesem Falle 
wird der Anspruch auch den Gläubigern solcher For
derungen zuerkannt werden, die inzwischen unter
gegangen sind. 

(:3) Die Heranziehung der Schuldnergewinne zum 
Lastenausgleich obliegt der deutschen Gesetzgebung. 

§ 17 
Hechnungserteilung 

für Heichsmarkverbindlichkeiten 
Eine vor dem 21. Juni begründete Verbindlich

keit verliert nicht dadurch die Eigenschaft einer 
Reichsmarkverbincllichkeit, daß der Gläubiger die 
Rechnung für die von ihm vor diesem Zeitpunkt be-



wirkte Gegenleistung erst nach dem 20. Juni 1948 
vorlegt. 

§ 18 
Sonderregelung für bestimmte 
Reichsmarkverbindlichkeiten 

(1) Folgende Reichsmarkverbindlichkeiten werden 
in Abweichung von § 16 mit der Wirlmng auf ,Deut
sche Mark umgestellt, daß der Schuldner für jede 
Deichsmark eine Deutsche Mark zu zahlen hat: 
1. Löhne und Gehälter, Miet- und Pachtzinsen, Alten

teile, Renten, Pensionen und andere regelmäßig 
wiederkehrende Leistungen, die nach dem 20. Juni 
1948 fällig geworden sind oder fällig werden, 
Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen und Werk
verträgen, wenn und soweit die Gegenleistung vor 
dem 21. Juni 1948 noch nicht bewirkt w~fr, 
Verbindlichkeiten aus der Auseinandersetzung 
zwischen Gesellschaftern, Miterben, Ehegatten, ge
schiedenen Ehegatten, Eltern und Kindern, Ver
bincllichkeiten gegenüber Pflichtteilberechtigten 
l~ncl Vermächtnisnehmern sowie Verbindlichkeiten, 
die der Uebernehmer eines Guts oder eines Ver
mögens dem anderen Vertragsteil gegenüber zur 
Abfindung eines Dritten eingegangen ist, 

4. alle am 19. und 20. Juni 1948 eingegangenen 
Reichsmarkverbincllichkei ten. 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf wiecler

kehrende Leistungen, die für einen vor dem 1. Juni 
1948 liegenden Zeitraum geschuldet werden. 

(3) Alle Reichsmarkverbindlichkeiten aus Schuld
verhältnissen zwischen Geldinstituten im Währungs
gebiet erlöschen. 

§ 19 
Umstellung von Kriegsgefangenen

Zertifikaten 
(1) Auf englische Pfunde, nordamerikanische Dol

lars oder französische Franken lautende, noch nicht 
eingelöste Kriegsgefangenen-Zertifikate, clei:en Iri
haber nach ihrer Entlassung aus britischer, amerika
nischer oder französischer Kriegsgefangenschaft in 
clas Währungsgebiet zurückgekehrt sind oder dort 
ihren Wohnsitz begründet haben, gelten als Mark
verbindlichkeiten. 

(2) Zertifikate der im Abs. 1 bezeichneten Art, 
deren Inhaber vor dem 16. Mai 1948 in das Wäh
rungsgebiet zurückgekehrt sind oder dort ihren 
Wohnsitz begründet haben und daher die Möglich
keit gehabt hiitten, die Zertifikate in Reichsmark 
einzulösen, werden im Verhältnis von zehn Reichs
mark zu einer Deutschen Mark auf l)eutsche Mark 
umgestellt. 

(3) Zertifikate der im Abs. 1 bezeichneten Art, 
deren Inhaber nach dem 15. Mai 1948 in das Wäh
rungsgebiet zurückgekehrt sind oder dort ihren 
Wohnsitz begründet haben, werden im Verhältnris 
von einer Reichsmark zu einer Deutschen Mark auf 
Deutsche Mark umgestellt. 

(4) Die Geldmittel, die für die vorstehenden Zah
lungen erforderlich sind, werden durch Beiträge der 
drei Militärregierungen des Währungsgebiets aufge
bracht und auf die Länder im Verhältnis zu ihrer 
Bevölkerungszahl aufgeteilt. 

§ 20 
Rücktrittsrecht bei Lieferverträgcn 

(1) Der Schuldner einer unter § 18 Abs. 1 Ziff. 2 
fallenden Geldschuld kann bis zum 10. Juli 1948 vom 
Vertrage zurücktreten. 

(2) Macht der Schuldner von dem Rücktrittsrecht 
Gebrauch, so findet § 16 auf die Verpflichtung zur 
Rückerstattung einer in Reichsmark geleisteten An
zahlung Anwendung. 

(3) War die dem Gläubiger obliegende Gegenlei
stung Gegenstand eines 'Werkvertrages, so hat 'der 
Gläubiger in Abweichung von § 649 B,GB nur An-

spruch auf Ersatz der Aufwendungen,' die er für die 
Gegenleistung gemacht hat. Auf die Verpflichtung zum 
Ersatz von Aufwendungen, die der Gläubiger vor 
dem 21. Juni 1948 gemacht hat, findet § 16 Anwen
dung. War Gegenstand des Werkvertrages die Her
stellung einer nicht vertretbaren Sache aus einem 
vom Gläubiger zu beschaffenden Stoff, so wird der 
gemeine Wert, den das Werk im Zeitpunkt des 
Rücktritts hat, auf den Anspruch des Gläubigers 
auf Ersatz seiner Aufwendungen angerechnet. 

§ 21 
Vertragshilfe 

(1) Vor dem 21. Juni 1948 begründete Verbind
lichkeiten aus allgemeinen Schuldverhältnissen kön
nen auf Antrag des Schuldners im Wege richterlicher 
Vertragshilfe gestundet oder unter den Nennbetrag 
in Deutscher Mark, auf den sie nach den Vorschrif
ten dieses Gese•s umzustellen sind, herabgesetzt 
werden, wenn und soweit die Zahlung des in Deut
scher Mark geschuldeten Betrages oder die fristge
mäße Zahlung dieses Betrages dem Schuldner bei 
gerechter Abwägung der Interessen und der Lage 
beider Teile nicht zugemutet werden kann. 

(2) Wird die richterliche Vertragshilfe zwecks 
Stundung oder Herabsetzung einer nach § 16 umge
stellten Verbindlichkeit angerufen, so ist der Antrag 
ohne weiteres zurückzuweisen, wenn und soweit den 
auf Deutsche Mark umgestellten Reichsmarkverbind
lichkeiten des Schuldners nicht Reichsmarkforderun
gen gegenüberstehen, bei denen nach § 14 eine Um
stellung auf Deutsche Mark unterbleibt. 

(3) Löhne und Gehälter, Steuerschulden, Gebüh
ren, Abgaben, Bußen, Sühnebeträge und Strafen so
wie auf öffentlichem Recht beruhende Beiträge kön
nen nicht im Wege richterlicher Vertragshilfe herab
gesetzt oder gestundet werden. 

(4) Wer aus einer Lieferung oder einer sonstigen 
Leistung Forderungen gegen das Reich oder andere 
Forderungen der in § 14 bezeichneten Art besitzt, 
kann die ihm gegenüber seinen Yorlieferanten ob
liegende Leistung verweigern, soweit er selbst nicht 
befriedigt worden ist. Entsprechendes gilt für das 
Verhältnis mehrerer Vorlieferanten untereinander. 

Dritter Abschnitt 
Pfandbriefe und verwandte Schuld

verschreibungen 
§ 22 

(1) Pfandbriefe, Rentenbriefe, Kommunalschuld
verschreibungen und andere Schuldverschreibunge11, 
die von Grundkreditanstalten, Kommunalkreditan
stalten, Schiffsbeleihungsbanken und Ablösungsan
stalten ausgegeben worden sind, werden durch Erset
zung von je zehn Reichsmark oder Goldmark durch 
eine Deutsche Mark umgestellt. Soweit die Militär
regienmg von dem Vot'beha[t des § 16 Abs. 2 Ge
brauch macht, wird das Umstellungsverhältnis ent
sprechend erhöht. Was für die im Satz 1 bezeichneten 
Schuldverschreibungen bestimmt ist, gilt auch für 
Darlehen, die für Grundkredit- oder Kommunal
kreditzwecke aufgenommen worden sind. 

(2) Die im § 11 vorgesehene Ausgleichsforderung 
gegen .die öffentliche Hand wird, soweit sie Gelcl
instituten der im Abs. 1 bezeichneten Art als Deckung 
der von ihnen ausgegebenen Schuldverschreibungen 
und Schuldurkunden zugeteilt wird, mit viereinhalb 
vom Hundert jährlich verzinst. Näheres regelt 
eine Durchführungsverorclnung. Diese kann den 
Zinssatz der Schuldverschreibungen und Schuld
urkunden für einen von ihr zu bestimmenden Zeit
raum herabsetzen. 

Vierter Abschnitt 
Versicherung 

§ 23 
Sozi a 1 v e:r sicher u n g 

Die Neuordnung der Sozialversicherung obliegt 



den deutschen gesetzgebenden Körperschaften. Bis 
zu einer solchen Neuordnung sind die Versicherungs
leistungen zu demselben Nennbetrag in Deutscher 
Mark zu bewirken, wie sie bisher in Reichsmark zu 
bewirken waren; Beiträge zur Sozialversicherung hat 
ein Versicherter von dem Tag an, zu dem zum ersten 
Male für ihn Lohnsteuer in Deutscher Mark einbe
halten wird, zu demselben Nennbetrag in Deutscher 
Mark zu leisten, wie bisher in Reichsmark. Die Lan
desregierungen können die Versicherungsleistungen 
und die Beiträge bis zum .Erlaß der im Satz 1 vor
gesehenen Gesetze anderweitig festsetzen. 

§ 24 
Versicherung 

außerhalb der Sozialversicherung 

(1) Die aus Lebensversicherungiljfheinen sowie aus 
Versicherungs- oder Rückversicher'fingsverträgen ent
standenen Verbindlichkeiten und Rücklagen werden 
im Verhältnis von einer Deutschen Mark für je zehn 
Reichsmark umgestellt; falls von dem Vorbehalt des 
§ 16 Abs. 2 Gebrauch gemacht wird, verbessert sich 
das Umstellungsverhältnis entsprechend. Die Ver
sicherungsnehmer·sind berechtigt, durch Zahlung des 
erforderlichen Betrages in Deutscher Mark ihre Le
bensversicherungen bis zu dem ursprünglich in 
Reichsmark ausgedrückten Betrag wiederherzustellen. 

(2) Die Länder des Währungsgebiets sind nach 
Maßgabe des geschätzten Prämienaufkommens eines 
jeden Unternehmens in jedem Land dafür verant
wortlich, daß alle Versicherungs- und Rückversiche
rungsunternehmen bei Abschluß der Neuordnung des 
Geldwesens Aktiven in Höhe von mindestens einhun
dertundfünf vom Hundert ihrer Verbindlichkeiten 
(mil Ausnahme des Eigenkapitals) erhalten. Zu die
sem Zweck sind den Versicherungs- und Rückver
sicherungsunternehmen Ausgleichsforderungen zuzu
teilen. Falls nach Abschluß der Neuordnung des 
Geldwesens die Aktiven eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens mehr als eirlhun
dertundfi.\nf vom Hundert seiner Verbindlichheiten 
(mit Ausnahme des Eigenkapitals) betragen, werden 
für die Behandlung eines solchen Ueberschusses Be
stimmungen entsprechend der für Geldinstitute ge
troffenen Regelung_ erlassen. 

(:{) Die Verbindlichkeiten der Versicherungsunter
nehmen aus Versicherungsscheinen, die bei der Deut
schen Kriegsversicherungsgemeinschaft rückgedeckt 
waren, gehen hiermit auf die Deutsche Kriegsver
sicherungsgemeinschaft über. Die der Deutschen 
Kriegsversicherungsgemeinschaft vom Reich gegebene 
Garantie gilt als Forderung gegen das Reich. 

(4) Die Landeszentralbank ist berechtigt, Aus
gleichsforderungen eines Versichenmgsunternehmens, 
soweit dies zur Aufrechterhaltuilg der Zahlungsbe
reitschaft des Versicherungsunternehmerts erforder
lich ist, zu beleihen oder in besonderen Fällen anzu
kaufen. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann ver
langen, daß das Versicherungsunternehmen eine an 
die Landeszentralbank verkaufte Ausgleichsforderung 
zurückerwirbt, wenn der Grund für den Ankauf 
nachträglich wegfällt. 

(2) .Es werden ermächtigt: 

(5) Wenn ein Versicherungsunternehmen im Na~ 
men oder für Hechnung des Heichs gehandelt oder 
unter einer vom Reich gegebenen Garantie beson~ 
derc Geschäfte .betrieben hat, so werden diese nicht 
in die .Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark aufge~ 
nommen. Alle sich daraus ergebenden Ansprüche 
gelten als Forderungen gegen das Reich. 

(6) Alle Verbindlichkeiten eines Versicherungs~ 
oder Rückversicherungsunternehmens mit Sitz im_ 
Währungsgebiet, die auf Grund eines außerhalb 
dieses Gebietes ergangenen Gesetzes einem anderen 
Unternehmen übertragen worden sind, erlöschen 
hiermit. Sie sind nicht in die .Eröffnungsbilanz in 
Deutscher Mark für das Unternehmen aufzunehmen. 
In gleicher Weise übertragene Aktiven werden ledig
lich mit dem Wert von einer Deutschen Mark ein
gesetzt. 

(7) Forderungen gegen das Reich werden nicht 
in die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark aufge
nommen. 

(8) Versicherungsunternehmen, die von einem 
Land Ausgleichsfordermigen erhalten, haben alle ihr.e 
Rechte aus Ansprüchen der in § 14 bezeichneten Art 
auf dieses Land zu übertragen. 

(9) Eine Verordnung zu diesem Gesetz wird Be~
stimmungen über das .Erlöschen von solchen Lebeno;
versicherungsvel'trägen treffen, für die seit mehr als 
zwölf Monaten fällige Prämien nicht gezahlt wurden. 

§ 25 
Bausparkassen 

l•'ür die Umstellung der Guthaben der Bausparer 
gilt grundsätzlich die Vorschrift des § 16. Ein Bau·· 
sparverhältnis wird fortgesetzt; die Beiträge werden 
zu demselben Nennbetrag in Deutscher Mark weiter~ 
gezahlt wie bisher in Reichsmark. Die Bausparsumme 
ist hiernach neu festzusetzen. Gesetzliche oder ver
tragliche Rechte der Bausparer, eine Aenderung des 
Bausparverhältnisses zu verlangen, bleiben unbc~ 
rührt. Näheres regelt eine Durchfi.ihrungsverordnung. 
Diese bestimmt. für den Fall, daß die Militärregie
rung von dem Vorbehalt des § 2, Abs. 1, Satz 3 oder 
dem Vorbehalt des § 16, Abs. 2 Gebrauch macht, wie 
sich die Zuerkennung weiterer Ansprüche auf das 
Bausparverhältnis auswirkt. 

'feil UI 
Vorschrift.en verschiedenen Inhalts 

§ 26 

Verfügungsbeschränkungen 
(1) Die Umwandlung eines Altgeldguthabens in ein 

Neugeldguthaben gilt nicht 'als Verfügung oder Ge
schäft im Sinne der Gesetze Nr. 52 und 53 der Mili
tärregierung. 

(2) Die Verfügungsbeschränkungen der Gesetze 
Nr. 52 und 53 der JVIilitärregienmg finden auf alle 
Altgeldguthaben und auf allE; Forderungen und Ver
bindlichkeiten in Deutscher Mark Anwendung, deren 
Gläubiger oder Schuldner ihren Wohnsitz, Sitz oder 
Ort der Niederlassung in einem deutschen Gebiet 
außerhalb des Währungsgebietes haben. 

(2) .Es werden ermächtigt: 
a) der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für die ihm 

unterstellten Verwaltungen unter .Einschluß der Bahn- und Postver
waltungen, 

a) die Landesregierungen 'für alle 
Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen 
Hechts mit Ausnahme der zu 
b und c bezeichneten, 

b) die Bank deutscher Lünder für sich und die Landeszentralbanken, 
c) die Landesregierungen für alle sonstigen Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts innerhalb ihres Landes auf 
dem Gebiete des Beamtenrechts; insbesondere des Besoldungs- und 
Versorgungsrechts, die Maßnahmen zu treffen, die ihnen zur Siche
rung der Währung und der öffentlichen Finanzen gebo'ten erscheinen. 
Di·cse .Ermächtigung tritt am 31. März außer Kraft. 

b) die Bahnverwaltungen für ihre 
Dienststellen, 

c) die Bank deutscher Länder 
für sich und 'die Lancleszen
tralbanken. 



§ 27 
Anpassungsmaßnahmen auf dem 

Gebiet des Arbeitsrechts und des 
Beamtenrechts 

(1} Vor dem 21. .Juni 1948 abgeschlossene Arbeits~ 
verträge, die nach den bestehenden Vorschriften oder 
Vereinbarungen erst zu einem, späteren Zeitpunkt als 
dem 30. September 1948 kündbar sind, können bereits 
zu dem Zeitpunkt, der in der Mitte zwischen dem 
zulässigen frühesten Kündigungstermin und dem 
30. September 1948 liegt, auf jeden Fall jedoch zum 
31. März 1949, mit einet' Frist von sechs Wochen ge
l;;ündigt werden. Beträgt das vereinbarte Entgelt. 
mehr als achthundert Reichsmark monatlich, so kann 
der Arbeitsvertrag mit einer Frist von vier Wochen 
zum 30. September gekündigt werden. 

§ 28 
Verbot von Haushaltsdefiziten 

Die Ausgaben der öffentlichen I'Iand müssen durch 
laufende Einnahmen gedeckt sein. Die Beschaffung 
von Mitteln irn Kreditwege ist nur im Vorgriff auf 
künftige Einnahmen zulässig. Die Militärregierung 
behält sich vor, in Haushallsangelegenheiten einzu
greifen, wenn die Aufrechterhaltung dieser Grund
sätze gefährdet ist. 

§ 29 
Lastenausgleich 

Die zur Durchführung des Lashmausgleichs er
forderlichen Mittel sind durch besondere Vermögens
abgaben aufzubringen, deren Erträge zu diesem 
Zweck einem außeretatmäßigen Ausgleichsfonds zu
zuführen sind. Das Nähere regeln die nach d~'r Prä
ambel zum Währungsgesetz bis zum 31. Dezember 
1948 zu erlassenden deutschen Gesetze über den La
stenaUsgleich. Diese bestimmen auch, inwieweit für 
die durch die Geldreform entstehenden Verluste oder 
andere' Verluste eine Entschädigung zu gewähren ist. 
Hierbei sind insbesondere Verluste auf Grund des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 5 und infolge von Repara
tionsentnahmen zu berücksichtigen. 

§ 30 

Anmeldung von Wertpapieren 

(1) Wertpapiere, die Rechte gegen das Reich oder 
eit1en der in § 14 Ziff. 2 bis 5 bezeichneten Rechts~ 
träger verbriefen, sind von den im Währungsgebiet 
ansässigen Inhabern bis zum 26. Juli 1948 bei einem 
Geldinstitut anzumelden. Das Miteigentum an Wert
papieren im Girosammeldepot unterliegt nicht der 
Meldepflicht. Kann der Anmeldepflichtige als unlnit
tclbarer oder mittelbarer Besitzer über die anzumel~ 
denden Wertpapiere tatsächlich verfügen, so hat er 
sie gleichzeitig mit der Meldung auf. einem Sperr
depot bei dem Geldinstitut zu hinterlegen, b~i dern 
sie angemeldet werden. Die Geldinstitute, mit Aus
nahme der Bank deutscher Länder, der Postscheck~ 
ämter und der Postsparkasse, sind zur Entgegen~· 
nahme der Meldung und zur Annahme der Wert
papiere im Rahmen der bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften verpflichtet. 

§ 31 
Vorübergehenäe Rediskontierung 

von 'eigenen Wechseln 

(1) Bis zum 8. August 1948 dürfen die Landes
zentralbanken in Abweichung von den entgegen
stehenden gesetzlichen Vorschriften über die Errich
tung der Landeszentralbanken eigene Wechsel an
kaufen, die mit dem Indossament eines Geldinstituts 
versehen sind. Der Diskontsatz beträgt in diesen Fäl
len eins vom Hundert über dem allgerneinen Diskont
satz. 

(2) Die Laufzeit der von den Landeszentralbanken 
angekauften eigenen Wechsel darf nicht mehr ah; 
45 Tage betragen. 

(3) Die Landeszentralbanken dürfen eigene Wech~ 
sel nur bis zum Höchstbetrag von zehn vom Hun~ 
dert der gesamten Verbindlichkeiten des redislwn~ 
tierenden Geldinstituts ankaufen. 

§ 32 
Kreditbeschränkungen 

Soweit die Bank deutscher Länder nichts anderes 
bestimmt, dürfen die Geldinstitute bis zum 8. August 
1948 außer Wechselkrediten gegen, Handelswechsel 
oder gegen eigene Wechsel der im § 31 bezeichneten 
Art und außer Krediten an die öffentliche Hand keine 
Kredite gewähren. 

§ 33 

Strafvorschriften 

(1) lVIit Gefängnis bis zu fünf Jahren o.der mit Geld~ 
strafe bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark oder mit. 
beiden Strafen wird bestraft, 

1. wer durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
vor:;ätzlich bewirkt, 

a) daß Altgeldguthaben entgegen den V01:schrif~ 
ten dieses Gesetzes oder der Durchführungs~ 
verordnungen zu diesem Gesetz in Neugeldgut" 
haben 11mgewandelt oder zur Umwandlung in 
Neugeldguthaben freigegeben werden, 

b) daß einern Geldinstitut ein größerer Betrag <JUf 
Girokonto bei einer Landeszentralbank gutge~ 
schrieben oder einem Geldinstitut, einem Ver~ 
sicherer oder einer Bausparkasse eine höhere 
Ausgleichsforderung gegen die öffentliche 
Hand zugeteilt wird, als ihnen nach diesem Ge
~etz oder den Durchführungsverordnungen zu 
diesem Gesetz zusteht; 

~. wer vorsätzlich entgegen den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder entgegen den Durchführungsver·· 
ordnungen zu diesem Gesetz Altgeldguthaben in 
Neugeldguthaben umwandelt oder Altgeldgut
haben zur Umwandlung in Neugeldguthaben frei
gibt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Sonstige Zuwiderhandlungen gegen die Vor
schriften dieses Gesetzes oder der Durchfühnmgs
verordnungen zu diesem Gesetz, auch fahrlässige Zu
widerhandlungen, können mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend Deutsche Mark bestraft werden. 

(4) Die deutschen Gerichte werden, vorbehaltlich 
der Vorschriften von Artikel VI, Ziffer 10 des Mili
tärregierungsgesetzes Nr. 2 ermächtigt, im Falle von 
Verstößen gegen dieses Gesetz die Gerichtsbarkeil 
auszuüben. 

§ 34 
S eh lu ß bestimmun gen 

(1) Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist der 
mRßgebencle Wortlaut. Die Vorschriften der Militär
regierungsverordnung Nr. 3 und des Artikels II ZiJf. 
5 des Militärregierungsgesetzes Nr. 4 finden auf die~ 
sen Wortlaut keine Anwendung. 

(2) Die Behandlung der Altgeldguthaben der im 
li 21 des Währungsgesetzes bezeichneten Art wird 
durch bewndere Vorschriften geregelL 

(3) Altgeldguth<llJen der Besatzungsmächte (§ 26 
des Währungsgesetzes) erlöschen hiermit. 

(4) Die Alliierte Bankkommission wird ermächtigt, 
Verordnungen zur Durchführung und Ergl\nzung 
dieses Gesetzes zu erlassen. 



§ 35 

Inkrafltrelen 
§ 35 

Inkraftlreten 
§ :J5 

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt in den 

' .ändern Bayern, Bremen, He~· 
211 und Wüt;ttemberg-Baden am 

'.7. Juni 1948 in Kraft. 
m Auftrag der Militärregierung 

Dieses Gesetz tritt in den 
Ländern Niedersachsen, Nord
·rhein-Westfalen, Schleswig-Hol
stein, Hansestadt Hamburg am 
27. Juni 1948 in Kraft. 

Dieses Gesetz tritt in den 
Ländern Baden, Rheinland-PJai:c 
und Württemberg-Hohenzollern 
am 27, Juni 1948 m Kraft. 
Im Auftrag der Militärregierung 

Im Auftrag der Militärregierung 

ANHANG 
zum Dritten Gesetz zur Neuordnung 

des Geldwesens 
(Umstellungsgesetz) · 

Australicn, Belgien, Bolivien, Brasilien, Kanada, 
Chile, China, Columbien, Costa-Rica, Cuba, Tsche
choslowakei, Dänemark, Iiominik~'nische Republik, 
E~uador, Aegypten, Aethiopien, Frankreich, Groß
britannien und Nordirland (einschließlich Burma 

und Ceylon), Griechenland, Guatemala, Haiti, Hon
duras, Island, Indien (einschließlich Pakistan), Iran 
(Persien), Irak, Liberia, Luxemburg, Mexiko, Nieder
lande, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen, Panama, 
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Salvador, Saudi
Arabien, Türkei, Südafrikanische Union, Union der 
Sowjetischen Sozialistischen Republiken (einschließ
lich der Weißrussischen und Ukrainischen· Sowjeti
schen Sozialistischen Republiken), Vereinigte Staaten 
von Amerika, Uruguay, Venezuela, Jugoslawien. 

MiliHil'l'cgienmg Deutschland 
Erste Verordnung zur Durchführung und Ergiinzung des dritten Gesclzes zur Neuordnung des Geldwesens 

(1. DurchL-VO. ztull Umstellungqgesetz) 
• 

Amerikanisches Kontrollgebiet 
1. Durchf.-VO. zu Gesetz Nr. 63 I Britisches Kontrollgebiet I 

1. Durchf.-VO. zu Gesetz Nr. 63 

Französisches Kontrollgepiel 
1. Durchf.-VO. zu Verordnung 

Nr. 1-60 

Zur Durchführung und Ergänzung des Dritten Ge
,•etzes zur Neuordnung des Geldwesens wird hiermit 
···1georclnet: 

Artikel I 
Altgeldguthaben bei verlagcr!cn 

Geldinstituten 
(zu § 1 UG) 

§ 1 
(1) Die Vorschriften des Umstellungsgesetzes über 

Jie Altgeldguthaben finden auch auf Reichsmark
;;uthaben Anwendung, die von Einwohnern des Wäh
rungsgebiets bei solchen Niederlassungen von Gelcl
instituten unterhalten werden, deren Geschaftsbe
trieb vor dem 21. Juni 1948 aus einem anderen Gebiet 
Deutschlands in das Währungsgebiet verlegt worden 
ist. Das gleiche gilt für Verbindlichkeiten aus Ein
lagen, die nach dem 8. Mai 1945 bei den vorstehend 
bezeichneten Niederlassungen gemacht worden sind, 
sowie für diejenigen der am 8. Mai 1945 in ihren Bü
chern geführten Verbindlichkeiten, deren Gläubiger 
außerhalb Deutschlands leben oder nach dem 8. Mai 
1945 Einwohner des Währungsgebiets gewesen sind. 

(2) Auf den Sitz oder den Ort der Niederlassung 
im Rechtssinne kommt es bei den im Absatz 1 be
zeichneten Niederlassungen nicht an. Im Zweifelsfall I 
entscheidet der Zentralbankrat der Bank deutscher 
Länder, ob für ein Geldinstitut die Voraussetzung des 
Absatz 1 gegeben ist, 

(3) Die Vorschriften des § 2 Abs. 2 des Umstel
lungsgesetzes finden auf die Altgeldguthaben Anwen
dung, die von den im Abs. 1 bezeichneten Nieder
lassungen unterhalten werden. 

Artikel II 
Anrechnung der Kopfbeträge und der 

Gcschäftsbeträge, Sofortfreigabe 
(zu §§ 3 bis 6 UG) 

§ 2 

Bei der Ermittlung der Beträge, die zum Aus
gleich der Kopfbeträge auf die Am;prüche auf Um
\\randlung der Altgeldguthaben anzurechnen sind 
(§ 4 Buchst. a des Umstellpngsgesetzes), und bei der 
Verteilung dieser Beträge, der Geschäftsbeträge (§ 4 
Buchst. b des Umstellungsgesetzes) sowie der nach 
~§ 5 und 6 des Umstellungsgesetzes zur Umwandlung 

freizugebenden Beträge auf die durch ein ge1nein~ 
sames Reichsmark-Abwicklungskonto zu einer Kon
tengemeinschaft verbundenen Altgeldguthaben ist, 
solange der Abwicklungsbank nichts Gegenteiliges 
bekannt ist, von den Personalangaben und den An
gaben über den Stand der Konten in den Vordrucken 
A und B auszugehen; hierbei ist die durch die Ab
lieferung und Gutochrift von Altgeld verursachte 
Veränderung des Guthabens auf dem Konto zu be
rücksichtigen, dem der abgelieferte Geldbetrag nach 
§ 12 des Währungsgesetzes gutzuschreiben ist. 

§ 3 
(1) Weist der Inhaber des Reichsmark-Abwick

lungskontos nach, daß er oder einer seiner Familien
angehörigen den Kopfbetrag nicht erhalten hat, m 
ist die nach § 2 ermittelte Summe der anzurechnen
den Kopfbeträge ent.sprechend zu berichtigen; ein 
zu· Unrecht angerechneter Betrag ist gegebenenfalls 
nachträglich zur Umwandlung in Neugeldguthaben 
freizugeben. Entsprechendes gilt, wenn der Inhaber 

·des Reichsmark-Abwicklungskontos nachweist, daß 
er oder einer seiner Familienangehörigen nur einen 
Teil des ihm zustehenden Kopfbetrages in Anspruch 
genommen hat; statt der im Regelfall anzurechnen~ 
den fünfhunclertviei'zig Reichsmark ist in diesem J<'all 
der neunfache Betrag der gegen Auszahlung des Teil
Kopfbetrages abgelieferten Altgeldnoten auf den Um
wandlungsanspruch anzurechnen. 

(2) Hat der Inhaber des Reichsmark-Abwicklungs
kontos oder einer seiner Familienangehörigen den 
Kopfbetrag nicht erhalten und belaufen sich die Gut
haben der Kontengemeinschaft nach Abzug der Be
träge, die für ausgezahlte Kopfbeträge und einen 
etwaigen Geschäftsbetrag anzurechnen sind, auf 
weniger als sechshundert Reichsmark, aber minde
stens auf sechzig Reichsmark, so sind diese Reichs
markguthaben in sechzig Deutsche Mark umzuwan
deln; br;:laufen sich die Guthaben der Kontengemein
schaft auf weniger als sechzig Reichsmark, so ist jede 
Reichsmark in eine Deutsche Mark umzuwandeln. 

· (3) Der im Abs. 1 vorgesehene Nachweis kann nur 
durch eine Bescheinigung der Kartenstelle erbracht 
werden, die für den Anspruchsberechtigten zuständig 
ist. Die Bescheinigung ist auf Grund der karteimäßi
gen Unterlagen der Kartenstelle über die Auszahlung 
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der I<opfbetri.\ge an die Empfangsberecht.igten zu 
<'rlcilcn. War der AnspruchsberechliglEJ am 20. Juni 
1043 bei der Kartenstelle als vorübEJrgehend abge
meldet geführt, so cl<1rf die Kartenstelle die Beschei
nigung nur erteilen, wenn die dem Anspruchsbe
rechtigten erteilte Abmelde-Bestätigung (Reiseab
mcldung oder G-Schcin), die gegebenenfalls von ihm 
vorzulegen ist, nicht gelocht ist oder wenn sich am 
dem Vermerk der Auszahlungsstelle über die Höhe 
des ausgezahlten Betrages (§ 4 der 1. Durchf.- VO. 
z.um · Währungsgesctz) ergibt, daß der Anspruchs
berechtigte nur einen Teil des Kopfbetrages in An
spruch genommen hat; bei Verdacht der Fälschung 
des Inhalts des Vermerks ist eine Auskunft der 
Auszahlungsstelle einzuholen. Entsprechendes gilt, 
wenn der Inhaber einer Wanden'lersonall<arte oder 
eines Schifferstammausweises beantragt, ihm eine 
Scschcinigung darüber auszustellen, daß er den 
Kopfbetrag nicht oder nur zum Teil erhalten hat. 

§ 4 
Nach Feststellung des Gesamtbetrages, der nach 

§ 4 Buchst. a des Umstellungsgesetzes auf die Um
wandlungsansprüchc des Inhabers des Reichsmark
Abwicklungskontos und seiner Familienangehörigen 
anzurechnen ist, hat die Abwicklungsbank diesen 
Betrag in der nachstehenden Reihenfolge auf die 
verschiedenen Altgeldguthaben des Inhabers des 
Reichsmark-Abwicklungskontos und seiner Familien
~ngehörigen zu verteilen: 
l, Werden bei der Abwicklungsbank oder anderen 

Geldinstituten Altgeldguthaben unterhalten die 
hinter dem insgesamt anzurechnenden Betrag zu
rückbleiben, so sind zunächst diese Guthaben 
Iür die Anrechnl\ng der Kopfbeträge heranzu
ziehen, und zwar beginnend mit dem kleinsten 
Guthaben. 

:l. Soweit nicht nach Ziff. 1 verfahren werden kann 
sind die Konten bei anderen Geldinstituten vot: 
den Konten bei der Abwicklungsbank heranzu
ziehen. 

3. Im Rahmen der durch Ziff. 1 und 2 gegebenen 
Reihenfolge sind zuni.\chst die Konten des In
habers des Reichsmar!I:-Abwicklungskontos, so
dann diejenigen der Ehefrau und schließlich die
jenigen der Kinder, beginnend mit dem ältesten 
Kind, für den Ausgleich der Kopfbeträge heran
zuziehen. 

§ 5 
Die nach § 4 Buchst. b des Umstellungsg~sctzes 

auf den Umwandlungsanspruch anzurechnenden 
Geschäftsbeträge sind in nachstehender Reihenfolge 
~_uE die verschiedenen Altgeldguthaben des Emp
fangcrs und gegebenenfalls seiner Familienange
hangen zu verteilen: 
1. Zunächst sind die Altgeldguthaben des Empfi.\n

gers bei dem Geldinstitut., bei dem der Geschäfts
betrag in Anspruch genommen worden ist heran
zuziehen; ist der Geschäftsbetrag bei n{ehreren 
Geldinstituten in Anspruch genommen worden so 
~ind zunächst die Altgeldguthaben des EmpAn
gers bei jedem dieser Geldinstitute zum Ausgleich 
des dort in Anspruch genommenen Teils des Ge
schäftsbetrages heranzuziehen. Soweit danach 
noc-h auf andere Altgeldguthaben zurückgegriffen 
werden muß, sind gegcbenenfal·ls zunächst die
jenigen Allgeldguthaben des Empfängers heranzu
ziehen, die hinter dem noch anzurechnenden Rest
betrag zw·ückbleiben. 
Reichen die Allf(e!dguthal?en des Empfängers zum 
Ausgleich des Geschüftsbetrages nicht aus, so ist 
auf die zu demselben Reichsmark-Abwicklungs
konto gehörenden Altgeldguthaben des Ehegatten 
und der Kinder des Empfängers zurückzugreifen· 
hierbei ist nach § 4 Ziff. 1 bis 3 zu verfahren. ' 

§ 6 
(1) Ein nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Umstellungs-

gesetzeszur Umwandlung in Neugeldguthaben freizu
g~bender Betrag ist in nachstehender Reihenfolge au[ 
d1e Altgeldguthaben des Inhabers des Reichsmark
Abwicklungskontos und seiner Familienangehörigen 
zu verteilen: 
1. Zunächst sind die bei der Abwicklungsbank un

terhaltenen Altgeldguthaben zur Umwandluno 
freizugeben und erst danach die Altgeldguthabe~ 
bei anderen Geldinstituten. 

2. In1 Rahmen der nach. Ziff. 1 gegebenen Reihen
folge sind zunächst die Altgeldguthaben des In
habers des Reichsmark-Abwicklungskontos, so
dann diejenigen der Ehefrau und schließlich die
jenigen der Kinder, beginnend mit· dem ältesten 
Kind, zur Umwandlung freizugeben. 
(2) Ein nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Umstellungs

gesetzes freizugebender Betrag ist in nachstehender 
Reihenfolge zu verteilen: 
1. Zunächst sind die bei der Abwicklungsbank und 

sodann die bei anderen Geldinstituten unterhal
tenen Altgeldguthaben des Gewerbetreibenden 
und Angehörigen eines freien Berufes, der die 
Freigabe beantragt hat, zur Umwandlung freizu
geben. 

2. Erst in zweiter Linie sind die Altgeldguthaben der 
Familienangehörigen (Ehegattin und I<inder) des 
Antragstellers ZUl' Umwandlung treizugcben, und 
zwar 111 der im Abs. 1 vorgeschriebenen Reihen
folge. 
(3) In den Fällen des § 5 Abs. 2 des Umstellungs

gesetzes sind zunächst die Altgeldguthaben bei der 
Abwicklungsbank, sodann diejenigen bei anderen 
Geldinstituten und in diesem Rahmen zunächst die. 
Altgeldguthaben der Hauptniederlassungen und so
dmm diejenigen von Zweigniederlassungen zur Um
wandlung in Neugeldguthaben freizugeben. 

§ 7 
(1) Wird ein Allgeldguthaben bei einem anclerE·n 

Geldinstitut als der Abwicklungsbank unterhalten 
(beteiligtes Geldinstitut), so hat die Abwicklungsbank 
dem beteiligten Geldinstitut unter glcichzeiUgr:r 
Untenichtung des Inhabers des Abwicklungskontos 
unverzüglich mitzuteilen, daß das dort geführte 
Konto mit Vordruck A oder B angemeldet worden 
ist; ferner ist das beteiligte Geldinstitut davon zu 
untenichten, in welcher Höhe der Anspruch auf 
Umwandlung des bei ihm unterhaltenen Altgelcl
guthabens für den Ausgleich von Kopfbeträgen und 
Geschäftsbeträgen verbraucht ist und in welche!' 
Höhe das Altgeldguthaben sofort zur Umwandlung 
in Neugeldguthaben freigegeben wird (Freigabe
bescheid). 

(2) Im einzelnen muß der Freigabebescheid ent
halten: 

1. Name und Anschrift des Kontoinhabers, 
2. Bezeichnung des Kontos, 
3. den im Vordruck angegebenen Kontostand (gc. 

gcbenenfalls unter Berücksichtigung des auf das 
Konto überwiesenen Gegenwerts der abgelieferten 
Altgeldnoten), 

4. Reichsmarkbetrag, in dessen Höhe der Anspruch 
auf Umwandlung des Altgeldguthabens in Neu
geldguthaben nach § 4 des Umstellungsgesetzes 
vet·braucht ist, 

5. Rcichsmarkbet.rag, in dessen Höhe das Guthaben 
<1Uf dem I):onto. nach § 5 dE's Umstellungsgesetzco 
Zl~r Umwandlung in Neugeldguthaben freigegeben 
Wll'd. 
Gegebenenfalls ist it1 dem Freigabebescheid da

\'<'lUf hinzuweisen, daß der Gesamtbetrag der zu der 
Kontengemeinschaft (§ 2) gehörenden Altgeldgut
haben nach den Angaben auf Vordruck A oder B 
nicht zum Ausgleich der Kopfbeträge und der Ge
schäftsbeträge atlsreicht. 
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; - . § 8 
_Die :Geldinstitute haben auf Grund des Frei

gab?bel3cl}eides zu veranlassen: 
1. -A-uf dem Kontoblatt jedes zu der Kontengemein

schaft gehörenden Kontos ist zu vermerken, daß 
cdas Konto angemeldet worden ist. 

2. ''Gegebenenfalls ist ferner zu vermerken, in wel
cher Höhe der Anspruch auf Umwandlung des 

'·Guthabens auf dem betreffenden Konto· nach § 4 
des 'Umstellungsgesetzes verbraucht ist. 

3. · ·Ein von der Abwicklungsbank freigegebener Be
trag ist nach § 2 des Umstellungsgesetzes in Neu
geldguthaben umzuwandeln, soweit das bei Ab

. lauf des 20. Juni 1948 vorhandene Altgeldguthaben 
zuzüglich der nach den V01'schriften des Wäh-

' rungsgesetzes nachträglich eingegangenen Beträge 
und abzüglich des nach Ziff. 2 verbrauchten Be
trages hierzu ausreicht; die Umwandlung ist unter 
Angabe des Grundes (§ 5 Abs. 1 Satz 1, § 5 Abs. 
1 Satz 2, oder § 5 Abs. 2 des Umstelluügsgesetzes) 
auf dem Kontoblatt des Reichsmarkkontos zu ver
merken. 

4. W;:~r das bei Ablauf des 20. Juni 1948 vorhandene 
Artgeldguthaben zuzüglich der nach den Vor
schriften des Währungsgesetzes nachträglich ein
gegangenen Bett~äge geringer als die in Ziff. 4 
·und. 5 des Freigabebescheides bezeichneten Be
träge, so hat das Geldinstitut der Abwicklungs
b_ank den Unterschiedsbetrag unverzüglich mit
zuteilen. 

5. War das bei Ablauf des 20. Juni 1948 vorhandene 
Altgeldguthaben zuzüglich der nach den Vor
schriften des Währungsgesetzes nachträglich 'ein
gegangenen Beträge höher als der in Ziff. 3 des 

Freigabebescheides bezeichnete Kontostand, so hat 
·das Geldinstitut der Abwicklungsbank den Unter
schiedsbet.rag unverzüglich mitzuteilen, wenn die 
Abwicklungsbank in de(n Freigabebescheid dar
auf hingewiesen hat, daß der Gesamtbetrag der 
zu der Kontengemeinschaft gehörenden Altgeldgut
haben nach den Angaben in den Vordrucken A 
oder B riicht zum Ausgleich der Kopfbetrüge oder 
Geschüftsbeträge ausreiche. Enthielt der Freigabe
bescheid keinen solchen Hinweis, so ist eine MH
teilung an die Abwicklungsbank nur erforderlich, 
wenn das bei Ablauf des 20. Juni 1948 vorhandene 
Altgeldguthaben zuzüglich der nach den Vorschrif
ten des Währungsgesetzes nachträglich eingegan
genen Beträge um mehr als ein Fünftel, minde
stens aber um zweitausend Reichsmark höher war 
als der von der Abwicklungsbank angegebene 
Kontostand. § 9 
Auf Grund einer Mitteilung nach § 8 Zid. 4 hat clie Abwicklungsbank den Unterschiedsbetrag, soweit 

mÖglich, nach den Vorschriften der §§ 4 bis 6 auf 
andere Konten zu verteilen und die beteiligten Geld
institute sowie den Inhaber des Heichsmark-Abwick
lungskontos entsprechend zu unterrichten. Auf Grund 
einer Mitteilung nach § 8 Ziff. 5 Satz 1 hat die Ab
wicldungsbank das Altgeldguthaben bei rlem Geld-

. institut, von dem es diese Mitteilung erhalten hat, 
nachträglich in dem notwendigen und möglichen 
Umfang zum Ausgleich noch offenstehender Teile 
der Kopfbeträge oder Geschäftsbeträge heranzuziehen 
und hiervon das Geldinstitut und den Inhaber des 
Reichsmark-Abwicklungskontos zu unterrichten. Ent
sprechendes ist gegebenenfalls auf Grund einer Mit
teilung nach § 8 Ziff. 5 Satz 2 zu veranlassen, außer
dem hat die Abwicklungsbank in diesem Falle den 
Unterschiedsbetrag dem Finanzamt des Konto
inhabers mitzuteilen. 

Artikel III 
Aufgaben des Finanzamtes 

(Zu §§ 5 bis 8 UG) 
§ 10 

Das Finanzamt hat die im Umstellungsgesetz 

übertn1genen Aufgaben in folgender Reihenfolge zu 
erledigen: 
1. Antrtige auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand nach § 8 Abs. 2 des Umstellungsgesetzes, 
2. Anträge auf Erteilung von Unbedenklichkeitsbe

scheinigungen für Sofortfreigabe nach § 5 Abs. 2 
des Umst e!l ungsgesetzes, 

3 Anträge auf Erteilung von Unbedenldichkeitsbe
sc-heinigungen für Sofortfreigaben nach § 5 Abs. 1 
Satz 2 des Umstellungsgesetzes, 
Prüfung, ob gegen die Steuerpflichtigen, die ihr 
Altgeld mit VorclrucJ.:: B abgeliefert und angemel
det haben, ein strafverfahren nach § 7 Abs. 2 
c1es Umstellungsgesetzes einzuleiten ist und Ge
nehmigung zur Freigabe der Altgeldguthaben 
und der Guthaben auf Fest.konto, wenn kein Straf
verfahren eingeleitet wird, 

5. entsprechende Prüfung auf Grund der Vordrucke 
A von Gewerbetreibenden und Angehörigen freier 
Berufe, 

6. entsprechende Prüfung auf Grund aller übrigen 
Vordrucke A, 

7. Durchführung der Strafverfahren in den Fällen 
der Ziff. 4 bis 6, 

§11 
(1) Ueber Anträge auf Erteilung von Unbedenk

lichkeitsbescheinigungen ist 
a) in den Fällen des § 10 Ziff. 2 spätestens am 10. 

Juli 1948, 
b) in den Füllen des § 10 Ziff. 3 spätestens am 

20. Juli 1948 
zu entscheiden, wenn der Antrag mindestens fünf 
Tage vor dem Ablauf der Frist. gestellt wird. Stehen 
die zweiten Ausfertigungen der Vordrucke A oder B 
dem Finanzamt bei Eingang eines Antrags auf Er
teilung einer Unbeden!dichkeitsbcscheinigung noch 
nicht zur Verfügung, so sind die dritten Ausfertigun
gen, die der Antragsteller, seine Familienangehörigen 
oder Zweigniederlassungen von der Umtauschstelle 
(§ 12 des Währungsgesetzes) zurückerhalten haben, 
als Unterlage für die Entscheidung heranzuziehen. 
In diesem Falle hat das Finanzamt den auf dem 
Vordruck angegebenen Gesamtbetrag des abgeliefer
ten und angemeldeten Altgeldes mit dem entspre
chenden Gesamtbetrag auf der zweiten Ausfertigung 
des Vordrucks, die es später von der Hauptumtausch
stelle erhält, zu vergleichen. Besteht zwischen beiden 
Betrügen ein nicht ausreichend begründeter Unter
schied, so ist Strafanzeige wegen Urkundenfälschung 
zu erstatten. 

(2) Die Erteilung einer Unbedenldichkeitsbeschei
nigung darf nur versagt werden, 
a) wenn die Altgeldguthaben des Antragstellers nicht 

fristgemäß (§ 10 des Währungsgesetzes, § 8 Abs. 3 
des Umstellungsgese!zes) angemeldet worden sind, 

b) wenn der Antragsteller kein Unternehmer (§ 1 
Abs. 1 Ziff. 4 des Umstellungsgesetzes), Gewerbe
treibender oder Angehöriger eines freien Be
rufes isl, 

c) wenn der Verdacht besteht, daß der Antragsteller 
sich nach Erteilung der Unbedenldichkeitsbeschei
nigung seinen steuerlichen Verpflichtungen ent
ziehen könnte. 
(3) Die Unbedenklichkeitsbescheinigung hat dahin 

zu lauten, daß gegen die Sofortfreigabe der im § 5 
des Umstellungsgesetzes vorgesehenen Teilbeträge 
der Alteeidguthaben des Antragste!le:·s zur Umwand
lung in Neugeldgun aben keine Bednnken bestehen, 
dabei i,st der Gesamtbetrag des mit Vordruck A oder 
B abgelieferten und angemeldeten Altgeldes anzu
geben. 

(4) Die Abwicklungsbank darf die im § 5 des Um
stellungsgesctzes bezeichneten Teilbeträge von Alt
geldguthaben nur dann auf Grund von Unbedenklich
keitsbescheh1igungen zur Umwandlung in Neugeld
guthaben freigeben, wenn ihr die erstc'l1 Ausfertigun-



gen der Vordrucke A oder B für die Altgeldgutl13ben 
des Antragsteilers vorliegen. Ist dies nicht der Fall, 
so ist gegebenenfalls Strafanzeige zu erstatten. 

§ 12 
(1) Das Finanzamt hat die Freigabe der Altgeld

guthaben zur Umwandlung in Neugeld,&:tühaben (§ 6 
des Umstellungsgesetzes) und die Freigabe der Gut
haben auf Festkonto zu genehmigen, 
a) wenn nach rlem Ergebnis der von dem Finanzamt 

anzu'stellenden Prüfung auf 'Grund der Vordrucke 
A oder B kein Strafverfahren einzuleiten ist 
(§ 10 Ziff. 4 bis 6), 

b) wenn ein auf Grund dieser Prüfung eingeleitetes 
Strafverfahren eingestellt oder wenn der Beschul
digte freigesprochen wird. 
(2) ·Die Abwicklungsbank hat bei den beteiligten 

Geldinstituten das nach Abs. 1 Erforderliche zu ver
anlassen. Die Geldinstitute haben die Umwandlung 
der endgültig freigegebenen Altgeldguthaben auf 
den Kontoblättern unter Bezugnahme auf § 6 des 
UmstellÜngsgesetzes zu vermerken. 

§ 13 
Das Finanzamt hat Unbedei1ldichkeitsbescheini

gungen nach § 11 und Genehmigungsbescheide nach 
§ 12 der Abwicklungsbank und dem Inhaber des 
Reichsmark-Abwicklungskontos zu übersenden. 

§ 14 
(1) Die Verfallserklärungen nach § 7 Abs. 3 des 

Umstellungsgesetzes obliegen dem Finanzamt, auch 
soweit sie wegen einer gerichtlich festgesetzten 
Geldstrafe auszusprechen sind. Die Verfallserklärung 
ist dem Betroffenen und der Abwicklungsbank zu
zustellen. Wird von der Verfallserk1ärung nur ein 
Teil der Altgeldguthaben oder der Festkonten be
troffen, die zu einfr Kontengemeinschaft (§ 2) ge
hören, so ist ferner anzugeben, in welcher Höhe die 
Ansprüche auf Umwandlung der betroffenen Alt
geldguthaben und die Guthaben auf den Festkonten 
im einzelnen verfallen sind und inwiew2it somit die 
Freigabe der zu der Kontengemeinschaft gehörenden 
Altgeldguthaben und der Guthaben auf den Fest
konten nach § 7 Abs. 3 Ziff. 1 und 3 des Umstel-
lungsgesetzes genehmigt wird. ·' 

(2) Die Abwicklungsbank hat die beteiligten Geld
institute (§ 7 Abs. 1) von dem Verfall der Umwand
lungsansprüche aus den bei ihnen unterhaltenen 
Altgeldguthaben, gegebenenfalls unter Freigabe des 
nicht betroffenen TE;ils der Altgeldguthaben, zu 
unterrichten. Daraufhin haben die Abwicklungsbank 
und die beteiligten Geldinstitute den freigegebenen 
Teil der Altgeldguthaben nach § 2 des Umstellungs
gesetzes in Neugeldguthaben umzuwandeln unf' auf 
dem Kontoblatt jedes Altgeldguthabens, das zu der 
Kontengemeinschaft gehört, unter Bezugnahme auf 
§ 7 Abs. 3 des Umstellungsgesetzes zu vermerken, 
welcher Teil des Altgeldguthabens in Neugeldgut
haben· umgewandelt wird und in welcher Höl•e der 
Anspruch auf Umwandlung des Altgeldguthabens in 
NetJgeldguthaben verfallen ist. 

(3) Die Vorschriften des Abs. 2 finden auf Fest
konten entsprechende Anwendung. 

Artikel IV 

Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand für Kriegsgefangene 

(zu § 8 UG) 

§ 15 
(l).Die Vorschrift des§ 8 Abs. 1 des r·,nstellungs

gesetzes findet auf Kriegsgefangene, die nach dem 
20. Juni 1948 entlassen werden, keine Anwendung, 

wenn sie ihre Altgeldguthaben omnen emco• •.• ·~
von 7 Tagen nach- dem Tag ihrer, Entlassung unter 
Vorlage des Entlassungsscheines nach den Vorschrif
ten des Währungsgesetzes bei einer Hauptumtausch
stelle (§ 12 Abs, 1 Ziff. 1 des Währungsgesetzes) an
melden. Bei Versäumung der Frist finderi 'die' Vor
schriften des § 8 Abs. 2 und 3 des Urristellun·gsge~ 
setzes entsprechende Anwendung. · 

(2) Deutsche Zahlungsmittel, die einem Krie~sge
fangenen bei der Gefangennahme abgenomm~;n .. wor~ 
den sind, können nach noch zu erlassenen nähereri 
Vorschriften auch nach Ablauf der Frist des § 10 des 
Währungsgesetzes und nach Ablauf der UmtatJsch
frist für auf Deutsche Mark umgestellte und danach 
außer Kurs gesetzte _ Kleingeldzeichen untel' Zu
grundelegung eines Umrechnungsverhältnisses von 
zehn Reichsmark oder Rentenmark für eine Deutsche 
Mark zugunsten des Kriegsgefangenen in. gesetz
liche Zahlungsmittel umgetauscht werden. ·?o.weit 
von dem Vorbehalt des § 2 Abs. 1 Satz 2 des Um
stellungsgesetzes Gebrauch gemacht wird, e.rhöht 
sich das Umrechnungsverhältnis entsprechend. 

Artikel V 

Altgeldguthaben von Personen 
außerhalb des Währul'\gsgebiete$ 

§ 16, 

Bei Prüfung der Frage, ob ein Altgeldguth'aben 
nach § 2 Abs. 4 des Umstellungsgesetzes in Neugeld
guthaben umz'uwandeln ist, dürfen die Geldinstitute, 
solange ihnen nichts Gegenteiliges bekannt -ist; da.von 
ausgehen, daß solche Inhaber von Altgeldguthaben, 
deren Wohnsitz, Sitz oder Ort der Niederlas$ung 
nach den Unterlagen des Geldinstituts außerhalb des 
Währungsgebiets liegt, in der Zeit vom 21. 'bis zum 
26. Juni· 1948 keinen Wohnsitz, Sitz oder Ot~t ··der 
Niederlassung im Währungsgebiet hatten und dort 
auch nicht steuerpflichtig waren. Die Umwandlung 
ist auf dem Kontoblatt unter Bezugnahme auf § 2 
Abs. 4 des Umstellungsgesetzes zu vermerken. 

Artiltel VI 
Steuerliche Vorschriften 

§ 17 

Steuerschulden, für die in einem Strafverfahren 
nach § 7 Abs. 2 des Umstellungsgesetzes eine Geld
strafe festgesetzt worden ist, sind bei den Steuern 
vom Einkommen nicht abzugsfähig. Das gleiche gilt 
bei den Steuern vom Vermögen, die auf einen vor dem 
21. .Juni HJ48 liegenden Zeitpunkt festgestellt werden. 

§ 18 

Bei den Steuern .vom Einkommen bleiben die Ver
mögensünderungen, die durch die Vorschriften des 
W ährungsgesetzes, des Umstellungsgesetzes und der 
zu diesen Gesetzen ergehenden Durchführungsver
ordnungen entstehen, außer Betracht. 

Artikel VII 

Amtlicher Wortlaut 

§ 19 

Der deutsche Wortlaut dieser Verordnung ist der 
amtliche Wortlaut. 

Artikel VIII 

Inkrafttreten 

§ 20 
Diese Verordnung tritt am 27. Juni 1946 in· Kraft. 

Im Auftrag der Militärregierung 



Milifiirregierung Deutschland 
Zweite Durchfiihrungsverordnung (Banken Verordnung) zu Drittes Gesetz zur Neuonlmmg des Geldwesens 

(Umstellungs~esetz) 

Amerikanisches Kontrollgebiet 
2. Durchf.-VO. zu Gesetz Nr. 63 

Britisches Kontrollgebiet 
Durchf.-VO. zu Gesetz Nr. 

I•·ranzösisches Kontrollgebiet 
2. Durchf.- VO. zu Verordnung 

Nr. 160' 

Zur Durchführung und Ergänzung des Dritten Ge
setzes zur Neuordnung des Geldwesens wird ver
ordnet: 

§ 1 
(1) Auf die nach § 10 Abs. 1 ·des Umstellungsgeset

zes einem Geldinstitut gutzuschreibenden Beträge 
sind die Beträge anzurechnen, die nach § 8 der Ersten 
Durchführungsverordnung zum ,Währungsgesetz dem 
Geldinstitut vorläufig gutgeschrieben worden sind. 
Sind die hiernach und nach § 10 Abs. 3 des Umstel
lungsgesetzes anzurechnenden Beträge höher als die 
nach § 10 Abs. 1 des Umstellungsgesetzes gutzu
schreibenden Beträge, so ist der Unterschiedsbetrag 
zu erstatten. 

(2) Ländliche Kreditgenossenschaften, die einer 
Zentralkasse angeschlossen sind und kein Girokonto 
bei der Landeszentralbank unterhalten, können ver
langen, daß clie ihnen nach § 10 Abs. 1 des Umstel-' 
lungsgesetzes und nach § 8 cler Ersten Durchfüh
nmgsverordnung zum Währungsgesetz gutzuschrei
benden Beträge zu ihren Gunsten dem Girokonto 
ihrer Zentralkasse gutgeschrieben werden. 

§ 2 
(1) Zu den Verbindlichkeiten der Geldinstitute aus 

Einlagen, die durch Umwandlung von Altgeldgut
haben entstanden sind (§ 10 Abs. 1 des Umstellungs
gesetzes), gehören nicht die von ihnen den Einlegern 
gutgeschriebenen oder ausbezahlten Geschäftsbeträge. 
Die Landeszentralbanken schreiben den Geldinstitu
ten den Gegenwert der Geschäftsbeträge für Rech
nung der Bank deutscher Länder auf Girokonto gut. 
Die Geldinstitute haben über die von ihnen ausge
zahlten oder gutgeschriebenen Geschäftsbeträge der 
Bank deutscher Länder durch Vermittlung der Lan
deszentralbanken Rechnung zu legen. 

(2) Zu den Verbindlichkeiten der Landeszentral
!Janken, die aus der Umstellung des Geldwesens her
vorgehen (§ 10 Abs. 2 des Umstellungsgesetzes), ge
hören 
a) die Betriige, die sie den Geldinstituten nach § 10 

Abs. 1 des Umstellung-sgesetzes gutgeschrieben 
haben, 

b) die Beträge, die sie den Ländern nach § 15 des 
Wühnmgsgesetzes als "Erstausstattung der öffent
lichen Hand mit neuem Geld" gutgeschrieben 
haben, 

c) ihre auf Deutsche Marle umgestellten Giroverbind
lichkeiten gegenüber Gläubigern, die keine Gelcl
institute sind. 

Zu den VerbincllichkeHen der Landeszentralbanken 
gehören nicht die Beträge, die sie den Geldinstituten 
nach Abs. 1 Satz 2 für Rechnung der Banlc deutscher 
Länder gutgeschrieben haben. 

§ 3 
(1) Die in Reichsmark geführten Bücher der Gelel

inst itute sind zum 20. Juni 1948 durch eine Reichs
markschlußbilanz nebst Gewinn- und Verlustrech
!1Ung abzuschließen. Vom 21. Juni 1948 an dürfen in 
der Reichsmarkrechnung der Geldinstitute lediglich 
noch diejenigen Buchungen vorgenommen werden, 
die durch die Gesetze zur Neuordnung des Gelcl
wesens und die dazu ergangenen Durchführungsver
orclnungen· ausdrücklich zugelassen oder zur Bewir
lzung zugelassener Buchungsvorgänge technisch er
h" h·lich sind, und diejenigen, die der förmlichen 

Erstellung der Schlußbilanz dienen. Alle derartigen 
Buchungen sind auf den 20. Juni 1948 zu valutieren. 
Für den Reichsmarkabschluß gelten die allgemeinen 
Vorschriften über den Jahresabschluß und insbeson
dere die bisher von den Bankaufsichtsbehörden erlas
senen Bilanzierungsrichtlinien. 

(2) Der Reichsmarkschlußbilanz ist ein erläutern
der Bericht beizufügen, aus dem für jeden einzelnen 
Bilanzposten hervorgeht, ob und in welcher Weise 
die in ihm enthaltenen Beträge bis zum Zeitpunkt 
der Erstattung des Berichts in die Deutsche-Mark
Rechnung übergeführt worden sind. Dabei ist jeweils 
zu unterscheiden zwischen Beträgen, die auf Deutsche 
Mark umgestellt worden sind, solchen, Iür welche die 
Umstellung auf Deutsche Mark noch in der Schwebe 
ist, und solchen, für die eine Umstellung auf Deutsche 
Mark nicht vorgesehen ist. Ferner sind unter den 
Einlagen die Beträge besonders kenntlich zu machen, 
für die der Umwandlungsanspruch nach § .4 des Um
stellungsgesetzes durch clie Inanspruchnahme des 
Kopfbetrages oder des Geschäftsbetrages verbraucht 
ist. 

(3) Vom 21. Juni 1948 an haben die Geldinstitute 
ihre Bücher in Deutscher Mark zu führen und alle 
neuen Geschäftsvorfälle mit Ausnahme der in Abs. 1 
bezeichneten in Deutscher Mark zu verbuchen. 

(4) Zur Errechnung der ihnen nach den §§ 11 und 
12 des Umstellungsgesetzes zustehenden Ausgleichs
forderungen gegen die öffentliche Hand haben die 
Geldinstitute eine besondere Umstellungsrechnung zu 
erstellen, aus der sämtliche aus der Neuordnung des 
Geldwesens unmittelbar hervGrgehenden auf 
Deutsche Mark Iautenelen Aktiven und Passiven er
sichtlich sind. Sämtliche Buchungen der Umstellungs
rechnung sind, gleichviel wann die Umstellung des 
einzelnen Bilanzpostens tatsächlich vorgenommen 
wird, auf den 21. .Juni 1948 zu valutieren. Die Um
stellungsrechnung gilt als Eröffnungsbilanz auf den 
21. .Juni 1948. 

(5) Die Umstellungsrechnung ist am 31. Dezember 
1948 vorläufig abzuschließen. Sie unterliegt der für 
den Jahresabschluß vorgeschriebenen Prüfung. Die 
Prüfung bedarf der Bestätigung durch die Bankaui
sichtsbehörde bei der Bank deutscher Länder 
durch den Zentralbankrat Die Geldinstitute ha
ben die Umstellungsrechnung, den Reichsmark
abschluß sowie den Prüfungsbericht spätestens am 
31. März 1949 der Bankaufsichtsbehörde einzureichen. 

(6) Soweit nach dem 31. Dezember 1948 Posten. die 
bis dahin in der Schwebe waren, in eine Umstellungs
rechnung eingestellt werden, ist die Ausgleichsforde
rung "ntsprechencl zu berichtigen. Das gleiche gilt, 
soweit sich nach dem 31. Dezember 1948 heraus2.tellt, 
daß ein Posten in clte Umstellungsrechnung zu Un
recht eingestellt worden ist Abs. 5 gilt entsprechend. 

(7) Ueber den Stand der Umstellungsrechnung ha
ben die Geldinstitute mit Ausnahme der Landeszen
tralhanken und der Bank deutscher Länder monatlich 
den Landeszentralbanken zu berichten. 

(8) Näheres über die Erstellung der Reichsmark
schlußbilanz und der Umstellungsrechnung bestimmt 
die Bank deutscher L~incler. 

§ 4 
(I) Die Geldinstitute, mit Ausnalllne der Landes

zentr~lbanken und der Bank deutscher Länder, haben 
in die Umstellungsrechntmg einzustellen: 



A. auf der Passivseite: gibt, zehn Deütsche Mark fÜr je hundert Reichsmal'k 
a) ihr:e auf Deutsche Mark umgestellten bankge- des Eigenkapitals (§ 11 des Gesetzes über das Kredit

schäftlichen Ve1·bindlichkeiten, · getrennt nach wesen) einstellen, -das es in der für den 31. Dezember 
Sichtverbindlichkeiien, befristeten verbindlich- 1947 aufgestellten Reichsmarkbilanz ausgewiesen hat 
keiten und Spareinlagen. Die,se Befugnis haben jedoch nicht Kreditinstitute, 

a) die Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank, der 
b) alle anderen aus der Reichsmarkbilanz in die i Dresdner Bank oder der Commerzbank sind, 

Deutsche-Mark-Bilanz übergeführten Verbind-
lichkeiten, auch wenn sie auf fremde Währung b) die am 8. Mai 1945 ihre Hatiptniederlassung außer-
lauten, zu den Werten, zu denen sie in einer auf halb des Währungsgebiets gehabt haben, oder 
Beginn des 21. Juni 1948 aufzustellenden steuer- c) in deren letzter vor dem 8. Mai 1945 aufgestellten 
liehen Eröffnungsbilanz anzusetzen sind, hande:srechtlichen Bilanz ein Besitz an Schuld-

~) Rückstellungen, bewertet nach den Grunclsützen, vei·schreibungen des Reichs ausgewiesen wurde, 
die für die Bewertung von Rückstellungen bei der der gr::ißer war als das in derselben Bilanz ausge-
Vermögensfeststelluqg auf den ersten Hauptver- wie:;ene EigenkapitaL 
anlagungszeitpunkt nach detn 20. Juni 1948 maß- (2) Geldinstitute des öffentlichen Rechts, für die 
gebend sind, Pensionsrückste'nungen jedoch höch- ·•.ffentli~h-rechtliche Gewährträger haften, stellen 
stens zu einem Satz von zehn Deutschen Mark für · 'J\'!eichcnd von § 4 Abs. 1 unter A d) drei Deutsclw 
je hundert Reichsmark der nach § 3 dieser Ver- ~:crk für je hundert Deut. s c h e Mark der dort 
ordnung aufzustellenden Reichsmarkschlußbilanz, · c3eichnclen Verbindlichkeiten als vorlüufiges Eigen-

cl) als vorläufiges Eigenkapital fünf Deutsche Mark für ;;::~pit al ein. 
je hundert Deutsche Mark der unter a) bezeichne
ten Verbindlichkeiten, soweit nicht im § ;) etwas 
anderes bestimmt ist. 

B. ::~uf der Aktivseite: 
a) die Beträge, die ihnen nach § 10 Abs. 1 des Um

stellungsgesetzes gutgeschrieben worden sind, un
ter Beachtung der in § 1 vorgeschriebenen An
rechnungen, 

b) den Bestand an den auf Deutsche Mark umgestell
ten Kleingeldzeichen der alten Währung am Be
ginn des 21. Juni 1948, 

c) ihre auf Deutsche Mark umgestellten Forderungen 
mit zehn Deutschen Mark für je hundert Reichs
mark ihres Reichsmarknennwertes oder mit dem 
geringeren gemeinen Wert, vorbehaltlich der Akti
vierung eines weitergehenden Anspruchs in dem 
Fall, daß von der Ermächtigung des § 16 Abs. 2 
des Umstellungsgesetzes Gebrauch gemacht wird, 

d) alle anderen aus der Reichsmarkbilanz in die 
Deutsche-Mark-Bilanz übergeführten Vermögens
·werte (Grundstücke, Gebäude, Betriebseinrichtun
gen, Beteiligungen, Wertpapiere und dergleichen\, 
bewertet nach den Grundsätzen, die für eine Ver
mögensfeststelltmg ::~uf den ersten Haupt.veran
l::~gungszeitpunkt nach dem 20. Juni 1948. maß
gebend sind. 
(2) Die in § 22 Abs. 1 des Umstellungsgesetzes be

zeichneten Geldinstitute stellen .auf der Passivseite 
ihrer Umstellungsrechnung unter ihren bankgeschäft
liehen Verbindlichkeiten ihre Verpflichtungen aus 
den von ihnen ausgegebenen Pfandbriefen und .ver
wandten Schuldverschreibungen ein. 

(3) Die im § 1 der ersten Durchführungsverordnung 
zum Umstellungsgesetz bezeichneten Geldinstitute 
stellen auf der Passivseite ihrer Umstellungsrechnung 
nur die dort aufgeführten Verbindlichkeiten em; auf 
der Aktivseite ihrer Umstellungsrechnung stellen sie 
nur Vermögenswerte ein, über die sie in den West
zonen tatsächlich und rechtlich verfügen können. 

(4) Macht ein Geldinstitut für eine Forderung, die 
vom Reich verbürgt ist oder deren Einbringlichkeit 
infolge von Kriegsschäden oder Kriegsfolgeschäden 
sonst zweifelhaft geworden ist, geltend, daß der ge
meine Wert niedriger sei als der Regelwert, der sich 
nach Abs. 1 B Buchst. c) ergibt, so kann das Land, 
in dem das Geldinstitut seinen Sitz hat, verlangen, 
daß ihm die Forderung· ohne Entschädigung abge
treten wird. Dies gilt namentlich auch für Hypothe
ken, die auf zerstörten oder beschädigten Grund
stücken ruhen und für welche die Zinsen nicht oder 
nicht in der geschuldeten Höhe einzubringen sind. 

§ 5 
(1) Statt der in § 4 Abs. 1 unte1· A d) vorgesehenen 

Bemessung des vorläufigen Eigenkapitals kann ein 
Geldinstitut, wenn .sich dabei ein höherer Betrag er-

§ 6 
(1) Die Landeszentralbanken haben in ihre Um

stellungsrechnung einzustellen: 
A. auf d2r Passivseite: 
a) die Beträge, die sie nach § 10 Abs. 1 des Umstel

lungsgesetzes den Geldinstituten auf Girokonto 
gutgeschrieben haben, 

b) die Beträge, die sie den Ländern nach § 15 des 
Wührungsgesetzes als "Erstausstattung der öffent
lichen Hand mit neuem Geld" gutgeschrieben 
haben, 

c) ihre auf Deutsche Mark umgestellten Giroverbincl
lichkeiten, 

d) alle anderen aus der Reichsmarkbilanz in die 
Deutsche-Mark-Bilanz übergeführten Verbindlich
keiten und Rückstellungen unter sinngemäßer An
wendung der in § 4 Abs. 1 unter A b) und c) auf
gestellten Grundsätze, 

e) als Eigenkapital hundert Deutsche Mark für je 
hundert Reichsmark des gesetzlichen Grund
kapitals; 

B. auf der Aktivseite: 
a) die Beträge, die ihnen nach § 10 Abs. 2 des Um

stellungsgesetzes von der Bank deutscher Länder 
gutgeschrieben worden sind, 

b) den Bestand an den auf Deutsche Mark umgestell
ten Kleingeldzeiche11 der alten Währung zu Be
ginn des 21. Juni 1948, 

c) alle anderen aus der Reichsmarkbilanz in die 
Deutsche-Mark-Bilanz übergeführten Vennögens
werte, bewertet unter sinngemäßer Anwendung 
der in § 4 Abs. 1 unter B c) und d) aufgestellten 
Grundsätze, 

d) die Beteiligung an der Bank deutscher Länder mit 
hundert Deutschen Mark für je hundert Reichs
mark des bisherigen Nennwertes. 
Die Vorschriften des § 4 Abs. 3 gelten entspre

chend. 

§ 7 
(1) Die Bank deutscher Länder hat in ihre Umstel

lungsrechnung einzustellen: 
A. auf der Passivseite: 
a) die als Kopfbeträge nach dem Zweiten Abschnitt 

des Währungsgesetzes in Umlauf gesetzten Noten, 
b) die Beträge, die den Geldinstituten fü1• die Ge

schäftsbeträge gutgeschrieben worden sind (§ 17 
des Währungsgesetzes in Verbindung mit § 2 die
ser Verordnung), 

c) die den Landeszentralbanken nach § 10 Abs. 2 des 
Umstellungsgesetzes gutgesclmiebenen . Beträge, 

d) die den Eisenbahn- und Postverwaltungen nach 
§ 1ß des Währungsgesetzes zu~· Verfügung. gestell
ten Beträge, 



e) alle anderen von det• Reichsmarkbilanz in die 
Deutsche-Mark-Bilanz übergeführten Verbindlich
keiten und Rückstellungen unter sinngemäßer An
wendung der in § 4 Abs. 1 unter A b) und c) auf
gestellten Grundsätze, 

f) als Eigenkapital hundert Deutsche Mark für je 
hundert Reichsmark des gesetzlichen Grundkapi"· 
tals; 

B. auf der· Aktivseite: 
a) Devisenbestände zu ihrem vorgeschriebenen Um

rechnungssatz in Deutscher Mark, 
b) den Bestand an den auf Deutsche Mark umgestell

ten Kleingeldzeichen der alten Währung arn Be
ginn des 21. J"uni 1948, 

c) alle anderen aus der Reichsmarkbilanz in die 
Deutsche-Mark-Bilanz übergeführten Vermögens
werte, bewertet unter sinngemäßer Anwendung 
der in § 4 Abs. 1 unter B c) und d) aufgestellten 
Grundsätze. 

§ 8 
Uebersteigen nach dem Ergebni>: der Umstellungs

rechnung die Passiven eines Geldinstituts seine "·;.kti
ven, so wird ihm in Höha des l,.nterschiedsbetrages 
eine mit drei vom Hundert jährlich verzinsliche Aus
gleichsforderung gegen die öffentliche Hand zugeteilt. 
Uebersteigen die Aktiven die Passiven, so wird der 
Unterschiedsbetrag dem Eigenkapital zugeschlagen. 
Würde hierbei jedoch das Eigenkapital einen höheren 
Betrag erreichen als hundert Deutsche Mark für je 
hundert Reichsmark des Eigenkapitals, das in der für 
den 31. Dezember 1947 aufgestellten handelsrecht
liehen Bilanz ausgewiesen wird, so fällt der Ueber
schuß dem Lande zu, in dem das Geldinstitut seinen 
Sitz hat. Die Banlmufsichtsbehörde bestimmt, in wel
cher Weise der Ueberschußbetrag an das I"and abzu
führcm ist. 

§ 9 
Wird einem anderen Geldinstitut als einer Lan

deszentralbank oder der Bank deutscher Länder eine 
Ausgleichsforderung zugeteilt, so kann die Zuteilung 
nach Anhörung der Landeszentralbank von der Er
füllung von Auflagen der Bankaufsiehtsbehörde ab
htingig gemacht werden (§ 11 Abs. 1 des Umstel
lungsgesetzes). Einem Geldinstitut kann namentlil::h 
auferlegt werden, durch Ausgabe nenet· A!dien, 
Schaffung neuer St.anuneinlagen odclr Aufnahlllt-:' 
neuer Gesellschafter ein angemessenes Eigenlwpltal 
zu beschaffen oder sich mit einem anderen GC'ld
instit.ut zusammenzuschließen. Die Bankaufsichts
behörde kann nach Anhörung drr Landes7.entralbank 
auch die Liquidation eines Cclclinstilutes und die 
Uebertragung seiner Bestünde auf ein anderes Gc'ld
institut verlangen. F'Ur die Erfüllung der Auflagen 
sind angemessene F'risten zu setzen. Im Falle einer 
Liquidation kann die Höhe der Ausgleichsforderung 
dahin beschränkt werden, daß nm· die Verbindlich
keiten in der Umstellungsrechnung gedecld sind; die 
Bankaufsichtsbehörde kann in einem solchen F'alle 
alle Maßüahmen treffet1, die sie zum Schutz der Ein
leger für nötig hält, 

§ 10 
(1) Schuldner einer Ausgleichsforderung (§ II Abs. 

2 des Umstellungsgesetzes) ist grundsätzlich das 
Land, in dem das Geldinstitut seinen Sitz oder Ort 
der Niederlassung hat. Dies gilt auch für die Post
scheckämter. 

(2) Schuldner der den Postscheckämtern zuge
teilten Ausgleichsforderungen sind, soweit: die Ämter 
ihren Sitz im Vereinigten Wirtschaftsgebiet haben, 
das Vereinigte Wirtschaftsgebiet und, soweit sie ihren 
Sitz im französischen Besatzungsgebiet haben, dit, 
Länder dieses Besatzungsgebietes, 

(3) Schuldner der der Bank deutscher Länder zu
geteilten Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche 
Hand sind das Vereinigte Wirtschaftsgebiet und die 
Länder des französischen Besatzungsgebietes; die 
Aufteilung auf diese Schuldner bemißt sich danach. 
in welchem Verhältnis die auf die ein.zelnen Gebiete 
entfallenden Verbindlichkeiten der Banlc deutscher 
Länder zueinander stehen. 

(4) Die gesetzgebenden Körperschaften des Verei
nigten \lirtschafts-':"bietes und der Länder des fran
zösischen BesaL.,ngsgebietes können die Eisenbahn
und Postverwaltungen zur Uebernahme eines ange
messenen Teils dei· Ausgleichslast verpflichten. 

(5) Soweit ein Geldinstitut Niederlassungen in 
mehreren Ländem unterhält, bestimmen die Finanz
minister dieser Länder gemeinsam, wie die Aus
gleichslast auf die beteiligten Länder aufzu~eilen 
ist. Kommt eine Einigung nicht. zustande, so best1mmt 
die Bank deutscher Länder die Aufteilung. 

§ 11 
(1) Die Ausgleichsforderungen sind Buchforde

rungen. Sie sind vom Schuldner auf Grund de~' na~h 
§ 3 Abs. 5 bestätigten Umstellungsrechnung 111 em 
Schuldbuch einzutragen; in den Fällen des § 3 Abs. 6 
ist die Eintragung zu berichtigen. Die Ausgleichs
forderungen ländlicher Kreditgenossensch~ften 
können fi.it· ihre Rechnung auf den Namen Ihrer 
Zentralkasse eingetragen werden. · 

(2) Die Ausgleichsforderung gilt in ihrem ge
samten Betrag als am 21. J"uni 1948 entstanden; sie 
ist von diesem Tage an zu verzinsen. Die Zinsen sind 
den Glbiubigcrn halbjährlich, erstmalig zum 31. De
zember 1H48 zu vergüten. 

(3) ·Das in ~ 11 Abs. 3 des Umstellungsgesetzes 
vorgesehene Hecht der Lanckszentralbanken und der 
Bank deutscher Lüncler, Ausgleichsforderungen zu 
belt"ihen und anzukaufen. kann schon vm· der Ein
tragung einC'r Ausgleichsforderung im Schuldbuch 
au~geüb1 wercll•n. Das gleiche gilt für de.n Hück~r
werLi einer Ausr;leichsforclerung durch em Geldm
slitut. Im üllri.>.:~n ist die Verüußerung einer Aus
gleichsforderung vor ihrer Eintragung ins Schuld
buch unzüllissig, 

§ 12 
Der deutsche Wortlaut dieser Verordnung ist der 

maßgebende Wortlaut. 
§ 13 

Diese Verordnung tritt am 27 .. Juni 1948 in Kraft. 
Im Auftrag der Militärregierung. 

Militi.irregierung Dentschl&nd 
Dritte Dmchführnn gsveronlnung (Versieherm1gsverordmm g) zumdritten Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens 

(Umstellnn{l:sgPsetz) 

Amerikanisches Kontrollgebi<"t 
3. Durchf.-VO. zu Gesetz Nr. 63 

Bri tisohes Kontrollgebiet 
3. Durch!.-VO. zu Gesetz Nt'. 63 

Zur Durchführung und Ergänzung des Dritten Ge
setzes zur Neuordnung des Geldwesens wird ver
ordnet: 

§ 1 
Begl'iffsbestimmungen 

1. Die in dieser Verordnung verwendeten Bezeich
nungen "Vetsicherungsunternehmen" oder ;,Rückver~ 



sicherungsunternehmen" umfassen alle Versicherungs
unternehmen, die im Währungsgebiet ihren Sitz ha
ben oder eingetragen sind oder denen nach deutschem 
Recht die Erlaubnis zum Betrieb des Versicherungs
oder "Rückversicherungsgeschäftes" erteilt worden ist. 
Sie umfassen auch alles in diesem Gebiet befindliche 
Vermögen von Versicherungsunternehmen, die ihren 
Sitz außerhalb des Gebietes habep. 

2. Die in dieser Verordnung verwendete Bezeich
nung "nicht abgelaufener Teil des Risikos" ist die 
Zeitspanne vom 21 .• Juni 1948 und dem Zeitpunkt, an 
dem die nächste Prämienzahlung für eine Versiche
rung fällig wird. 

§ 2 
Allgemeine Bestimmungen 

1. Das Moratot·ium gemäß § 4 des Währungsge
setzes kann bei Versicherungs- und Rückversiche
rungsunternehmen von der zuständigen Aufsichts
behörde so lange ausgedehnt \Verden, wie es ;zur 
Durchführung dieser Verordnung für ein Unterneh
men notwendig ist. Die Ausdehnung des Moratoriums 
ist auf die für Versicherungs- und Rückversiche
rungsunternehmen aus ihren Versicherungs- oder 
Rückversicherungsverträgen entstandenen Verbind
'lichkeiten zu beschränken. 

2. Von Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen an Agenten und Makler noch nicht ge
zahlte fällige Vcrmittlergebühren, die sich auf in 
Reichsmark eingegangene Prämien beziehen, sind 
nach den Bestimmungen über bestehende Forderun
gen zahlbar. Jede mündliche oder schriftliche Abrede, 
daß die Zahlung solcher Vermittlergebühren bis nach 
der Geldreform aufgeschoben und dann zum vollen 
Nennwert in neuer Währung bewirkt werden soll, 
wird für nichtig erldä'rt. 

§ 3 
A u f I ö s u n g von Lebens v e r·s i c her u n g s -

verträgen bei Nichtzahlung von 
Folgeprämien 

1. Falls am 20, Juni 1948 det· Versicherungsnehmer 
in der Lebensversicherung eine seit zwölf Monaten 
oder länger fällige Folgeprämie nicht bezahlt hat, 
gilt. das Versicherungsverhältnis von diesem Tage 
als gekündigt, Die Versicherung wird, falls möglich 
in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt. 

2, Im Falle des Absatzes 1 sind die Bestimmungen 
des Gesetzes über· den Versicherungsvertrag vom 30. 
JVIai 1908 (Reichsges.-Bl. S. 263) in der jetzt, geltenden 
Fassung über die Kündigung des Versicherungsver
hältnisses und die Vertragshilfeverordnungen nicht 
anzuwenden. 

3. Das Versicherungsunternehtnen kann im Falle 
des Absatzes 1 die Zahlung ausstehender Prämien 
nur dann fordern, wenn der Versicherungsfall vor 
dem 21. .Jutti 1948 eingetreten ist. Die Ansprüche aus 
:;olchen Versicherungen unterHegen den Bestim
mungen über bestehende Forderungen. Das Recht 
des Versicherungsunternehmens. die Leistung ganz 
oder teilweise zu verweigern, bleibt unberührt. 

4. Falls auf Grund des Absatz 1 eine Lebens
versicherung in eine prämienfreie Versicherung um
zuwandeln oder der Rückkaufswert auszuzahlen ist, 
so ist die Berechnung auf das Ende der Versiche
rungsperiode abzustellen, für welche die Prämie . 
ganz oder teilweise bezahlt worden ist, frühestens 
jedoch auf den Schluß der Vcrsicherungsperiocle, in 
welche der 8. Mai 1945 fällt. 

5. Ist ein Versicherungsnehmer, dessen letzter 
inländischer Wohnsitz im Währungsgebiet war, zur 
Zeit noch kriegsgefangen, vermißt, oder auf Grund 
1:einer deutschen Staatsangehörigkeit im Ausland 
interniert, so kann er im Falle des Absatz 1 ver
langen, daß der Vertrag innerhalb von sechs Mo
naten nach seiner Rückkehr wieder in Kraft gesetzt 
wird. Ergeben sich aus der Anwendung des Absatz 

1 für die Versicherungsnehmer unbillige Härten, so 
kann die Aufsichtsbehörde abweichende Verord
nungen erlassen. 

6, Absatz 1 findet keine Anwendung, werin das 
Versicherungsverhältnis gemäß § 39 des Gesetzes 
über den Versicherungsvertrag von dem Versiche
rungsunternehmen vor dem 21, Juni 1948 gekündigt 
worden ist. 

7. Versicherungen, die nach Absatz 1 und 6 in prä~ 
mienfreie Versicherungen umgewandelt werden oder 
bereits V01' Erlaß dieser Verordnung in prämienfreie 
Versicherungen umgewandelt waren, werden gemäß 
§ 6 Absatz 2 umgestellt. 

§ 4 
Unternehmen mit Sitz außerhalb des 

Währungsgebietes 
Außer im Falle des § 8 Absatz 2 haben Versiche

rungs- oder Rückversicherungsunternehmen mit Sitz 
außerhalb des Währungsgebietes die in irgendeinem 
Teil Deutschlands außerhalb des Währungsgebietes 
befindlichen Aktiven und Passiven in die Deutsche
Mark-Bilanz nicht einzubeziehen. 

§ 5 
Aus gl ei chsforderun gen 

1. Die Landesregierung, in deren Gebiet sich der 
Sitz eines Versicherungs- oder Rückversicherungs
untemehmens befindet, ist für die Ausgabe von Aus
gleichsforderungen verantwortlich. Sie kann jedoch 
von anderen Landesregierungen des Währungsgebie
tes verlangen, daß sie zu den Ausgleichsforderungen 
nach Maßgabe des geschätzten Prämienaufkommens 
des betreffenden Unternehmens in diesen Ländern 
beitragen. Bei Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen mit Sitz außerhalb des Währungs
gebietes ist ihre Hauptverwaltung im Währungsgebiet 
für die Durchführung dieser Bestimmung als Sitz des 
Unternehmens anzusehen. 

2, Tritt zugunsten des Versicherungsunternehmens 
bei Aktiven, die nach den Bestimmungen des § 24 
Abs. 6 des Umstellungsgesetzes abgeschrieben wor
den sind, eine Wiederherstellung des Wertes:. ein, so 
hat das Land einen Anspruch auf Rückgabe von 
Ausgleichsforderungen im Verhältnis der gewährten 
Beträge, jedoch nicht höher als ihr Gesamtbetrag, 

§ 6 
Abwertung von Verbindlichkeiten 
aus Lebens- und Rentenversiehe

r u n g e n, 

A. L e b e n s v e r s i e h e r u n g. 
1, Alle Lebensversicherungen, für die eine Prä

mienreserve zu bilden ist, unterliegen folgenden Be
stimmungen: • 
a) die Prämienreserve am 21. Juni 1948 einschließ

lich angewachsener Gewinnanteile wird durch Er
setzung von je zehn Reichsmark durch eine 
Deutsche Mark umgestellt; 

b) die Prämienreserve vom 21. Juni 1948 erhöht sich 
in Auswirkung von Maßnahmen nach § 16 Absatz 
2 des Umstellungsgesetzes entsprechend'; 

c) die Prämien sind in Höhe des vereinbarten Nenn~ 
betrages it1 Deutscher JVIark zu entrichten, 
2. Bei Lebensversicherungen, für die keine Prä~ 

mienreserve zu bilden ist. werden Versicherungs
summe und zukünftige Prämienrate durch Ersetzung 
von je einer Reichsmark durch eine Deutsche Mark 
umgestellt. 

B, S o n s t i g e V e r s i c h e r u n g. 
3. Rentenversicherungen, für die der volle Kauf

preis gezahlt ist, unterliegen folgenden Bestim
mungen: 
a) die Rentenansprüche werden durch Ersetzung 

von je zehn Reichsmark durch eine Deutsche 
Mark umgestellt; 
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sicherungsunternehmen" umfassen alle Versicherungs
unternehmen, die im Währungsgebiet ihren Sitz ha
ben oder eingetragen sind oder denen nach deutschem 
Recht die Erlaubnis zum Betl'ieb des Versicherungs
oder "Rückversicherungsgeschäftes" erteilt worden ist. 

Sie umfassen auch alles in diesem Gebiet befindliche 
Vermögen von Versicherungsunternehmen, die ihren 
Sitz außerhalb des Gebietes habep. 

2. Die in dieser Verordnung verwendete Bezeich
nung "nicht abgelaufener Teil des Risikos" ist die 
Zeitspanne vom 21. Juni 1948 und dem Zeitpunkt, an 
dem die nächste Prämienzahlung für eine Versiche
rung fällig wird. 

§ 2 
Allgemeine Bestimmungen 

1. Das Moratorium gemäß § 4 des Währungsge
setzes kann bei Versicherungs- und Rückversiche
rungsunternehmen von der zuständigen Aufsichts
behörde so lange ausgedehnt werden, wie es ;zur 
Durchführung dieser Verordnung für ein Unterneh
men notwendig ist. Die Ausdehnung des Moratoriums 
ist auf die für Versicherungs- und Rückversiche
rungsunternehmen aus ihren Versicherungs- oder 
Rückversicherungsverträgen entstandenen Verbind
'lichkeiten zu beschränken. 

2. Von Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen an Agenten und Makler noch nicht ge
zahlte fällige Vermittlergebühren, die sich auf in 
Reichsmark eingegangene Prämien beziehen, sind 
nach den Bestimmungen über bestehende Forderun
gen zahlbar. Jede mündliche oder schriftliche Abrede, 
daß die Zahlung solcher Vermittlergebühren bis nach 
der Geldreform aufgeschoben und dann zum vollen 
Nennwert in neuer Währung bewirkt werden soll, 
wird für nichtig erklärt. 

§ 

Auf 1 ö s u n g von Lebens v e r,s ich er u n g s-
verträgen bei Nichtzahlung on 

Folgeprämien 
1. Falls am 20. Juni 1948 der Versicherungsnehmer 

in der Lebensversicherung eine seit. zwölf Monaten 
oder länger fällige Folgeprämie nicht bezahlt hat, 
gilt. das Versicherungsverhältnis von diesem Tage 
als gekündigt. Die Versicherung wird, falls möglich 
in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt. 

2. lm Falle des Absatzes 1 sind die Bestimmungen 
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag vom 30. 
Mai 1908 (Reichsges.-BL S. 263) in der jetztgeltenden 
Fassung über die Kündigung Versicherungsver
hältnisses und die Vertragshilfe\ erordnungen nicht 
anzuwenden. 

3. Das Versicherungsunternehmen kann im Falle 
des Absatzes 1 die Zahlung ausstehender Prämien 
nur dann fordern. wenn der Versicherungsfall vor 
dem 21. .Juni 1948 eingetreten ist. Die Ansprüche aus 
sölchen Versicherungen unterl,iegen den Bestim
mungen über bestehende Forderungen. Das Recht 
des Versicherungsunternehmens, die Leistung ganz 
oder teilweise zu verweigern, bleibt unberührt. 

4. Falls auf Grund des Absatz 1 eine Lebens
verskherung in eine prämienfreie Versicherung um
zuwandeln oder der Rückkaufswert auszuzahlen ist, 
so ist die Berechnung auf das Ende der Versiche
rungsperiode abzustellen, für welche die Prämie 
ganz oder teilweise bezahlt worden ist, frühestens 
jedoch auf den Schluß der Versicherungsperiode, il1 
welche der 8. Mai 1945 fällt. 

5. Ist ein Versicherungsnehmer, dessen letzter 
inländischer Wohnsitz im Währungsgebiet war, zur 
Zeit noch kriegsgpfangen, vermißt oder auf Grund 
~;etner deutschen St.aatsangehöri~;l<eit im Ausland 
interniert, so kann er im Falle des Absatz 1 ver-
langen, daß der innerhaib von sechs Mo-
naten nach seiner Virieder in Kraft gesetzt 
wird. Ergeben sich alJS der Anwendung des Absatz 

1 für die Versicherungsnehmer unbillige Härten, so 
kann die Aufsichtsbehörde abweichende Verord~ 
nungen erlassen. 

6. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn das 
Versicherungsverhältnis gemäß § 39 des Gesetzes 
über den Versicherungsvertrag von dem Versiche
rungsunternehmen vor dem 21. Juni 1948 gekündigt 
worden ist. 

7. Versicherungen. die nach Absatz 1 und 6 in prä
mienfreie Verskherungen umgewandelt werden oder 
bereits voT Erlaß dieser Verordnung in prämienfreie 
Versicherungen umgewandelt waren, werden 
§ 6 Absatz 2 umgestellt. 

§ 4 
Unternehmen mit Sitz außerhalb des 

Währungsgebietes 
Außer im Falle des § 8 Absatz 2 haben Versiche

rungs- oder Rückvers,icherungsunternehmen mit Sitz 
außerhalb des Währungsgebietes die in irgendeinem 
Teil Deutschlands außerhalb des Währungsgebietes 
befindlichen Aktiven und Passiven in die Deutsche
Mark-Bilanz nicht einzubeziehen. 

§ 5 
Ausgleichsforde ungen 

1. Die Landesregierung, in der.m Gebiet sich der 
Sitz eines Versicherungs- oder Hückversicherungs
unternehmens befindet, ist für die Ausgabe von Aus
gleichsforderungen verantwortlich. Sie kann jedoch 
von anderen Landesregierungen des Währungsgebie
tes verlangen, daß sie zu den Ausgleichsforderungen 
nach Maßgabe des geschätzten Prämienaufkommens 
des betreffenden Unternehmens in diesen Li:ind<:TlJ 
beitragen. Bei Versicherungs- oder Rücl~versiche
rungsunternehmen mit Sitz außerhalb des Vr~ährungs
gebietes ist ihre Hauptverwaltung im WährLmgsgeb,et 
für die Durchführung dieser Bestimmung als Sitz d1os 
Unternehmens anzusehen. 

, 2. Tritt zugunsten des Versicherungsunt,ernehmens 
bei Aktiven, die nach den Bestimmung~··1 des § 24 
Abs. 6 des Umstellungsgesetzes abgeschrieben wor
den sind, eine Wiederherstellung des 
hat das Land einen Anspruch auf 
Ausgleichsforderungen im Verhältnis 
Beträge, jedoch nicht höher als 

§ 6 
Abwertung von Verbindlichkeiten 
aus Lebens- und Rentenversi he

r u n g e n. 
A. L e b e n s v e r s i c h e r u n g. 

'1. Alle Lebensversicherungen, für die eine Prä
mienreserve zu bilden ist, unterliegen folgenden Be
stimmungen: 
a) die Prämienreserve am 21. Juni 19,18 

lieh angewachsener Gewinnanteile wird durch 
setzung von je zehn Reichsmark durch eine 
Deutsche Mark umgestellt; 

b) die Prämienreserve vom 21. ,Tuni 1948 erhöht sich 
in Auswirkung von Maßnahmen nach § 16 Absatz 
2 des Umstellungsgesetzes entsprechend'; 

c) die Prämien sind in Höhe des vereinbarten Nenn
betrages in Deutscher Mark zu entrichten. 
2, Bei Lebensversicherungen, für die keine Prä

mienreserve zu bilden ist, werden Versicherungs
summe und zukünftige Prämienrate durch 
von je einer Reichsmark durc:h eine Deutsche 
umgestellt. 

B. S o n s t i g e V e r i h e r u n g. 
3. Rentenversicherungen. für die der volle Kauf

preis gezahlt ist, unterliegen fr:lgenden Bestim-
n1ungen: 
a) die 

von je zehn 
Mark ·umgestellt; 

werden durch 
dc1rch e~ne 
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b) die Rentenleistungen werden in Auswirkung von 
Maßnahmen gemäß § 16 Abs. 2 des Umstellungs
gesetzes entsprechend und rückwirkend erhöht. 
4. Rentenversicherungen, für die der volle Kauf

preis noch nicht gezahlt ist, unterliegen folgenden 
Bestimmungen: 
a) der Rentenanspruch wird in einen bereits be

zahlten und einen noch unbezahlten Teil zerlegt; 
die Bestimmungen des Abs. 3 werden nur auf 
den . bereits bezahlten Teil des Rentenanspruches 
angewendet; 

b) weitere Zahlungen •an das Versicherungsunter
nehmen für den Kauf der Rentenversicherung 
erfolgen in Höhe des vereinbarten Nennbetrages 
in Deutscher Mark. 
5. Laufende Versicherungen bleiben an Stelle von 

Reichsmark mit dem gleichen Nennbetrag in Deut
scher Mark in Kraft. Der vom 21. Juni 1948 ab bis 
zum nächsten Prämienfälligkeitstermin laufende 
Zeitraum der Deckung wird in dem Verhältnis ge
kürzt, das für Verpflichtungen in Reichsmark gilt. 
Wenn nach Art der Versicherung die Anwendung 
dieses Grundsatzes nicht zweckmäßig erscheint, hat 
der Versicherungsnehmer in Deutscher Mark 90 vom 
Hundert des Reichsmarknennbetrages nachzuzahlen, 
der als Versicherungsprämie für die Zeitspanne vom 
21. Juni 1948 bis zum Ende des ursprünglich ge
deckten Zeitraumes zu zahlen gewesen wäre. 

6. Fällt das Ende der Deckung nach Absatz 5 in 
einen Zeitraum von 15 Tagen nach dem 21. Juni 1948, 
so kann der Versicherungsnehmer während dieses 
Zeitraumes kündigen. Die Prämie ist alsdann für 
den zusätzlich gedeckten Zeitraum zu zahlen. 

.. l. "'lnsprüche aus Haftpflicht-, Unfall- oder ähn
lichen Versicherungen, die vor dem 21. Juni 1948 
entstanden· sind, werden nach den Bestimmungen 
über bestehende Forderungen behandelt. 

C. A J 1 g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 
8. Eine Wiedererhöhung der Lebens- und Renten

versicherung bis zur ursprünglichen Versicherungs
summe oder bis zum ursprünglichen Rentenwert 
durch Ersetzung von je einer Reichsmark durch eine 
Deutsche Mark ist dem Versicherungsnehmer von der 
Versicherungsunternehmung ohne Rücksicht auf ein
getretene Beeinträchtigung seiner Gesundheit oder 
vorgenommenen Berufswechsel einzuräumen. In Ver
folg ;ron Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 des Umstel
lungsgesetzes werden besondere Vorschriften für 
Versicherungen außerhalb der Lebensversicherung 
ergehen. 

9. Wenn eine Kapital- oder Rentenversicherung 
aus einer Verbindung von zwei oder mehreren der ln 
den vorangegangenen Bestimmungen dieser Verord
nung aufgeführten Versicherungsarten besteht, wird 
eine solche Versicherung aufgeteilt und jeder Teil 
wird gemäß den auf ihn anzuwendenden Vorschriften 
behandeLt. 

§ 7 
Nicht erstattete Ansprüche 

1. Auf .Ansprüche aus Versicherungsfällen und 
Schadensereignissen, die vor derri 21. Juni 1948 einge
treten sind und für die Zahlungen geleistet werden 

müssen, sind die Bestimmungen über bestehende For
derungen anzuwenden. 

2. Sind aus Versicherungsfällen, die vor dem 21. 
Juni 1948 eingetreten sind, mit Ausnahme der im Ab
satz 3 und 4 behandelten, Ansprüche entstanden, für 
die nur Naturalersatz zu leisten ist, so ist die Ver
bindlichkeit auf der Grundlage der geschätzten Ko
sten des Naturalersatzes am 20. Juni 1948 in Reichs
mark zu bewerten und gemäß den Bestimmungen 
über bestehende Forderungen zu behandeln. 

3. Bei Ansprüchen aus Versicherungen, die bei der 
Deutschen Kriegsversicherungsgemeinschaft rückge
deckt worden sind, geht die Verbindlichkeit des Ver
sicherungsunternehmens gegenüber dem Versicherten 
auf die Deutsche Kriegsversicherungsgemeinschaft 
über und wird nicht in die Deutschmarkeröffnungs
bilanz einbezogen. Das Vermögen der Deutschen 
Kriegsversicherungsgemeinschaft wird umgestellt 
und bleibt gesperrt, ·bis von der Militärregierung eine 
Auszahlung genehmigt wird. 

4. Wenn ein Versicherungsunternehmen im Na
men oder für Rechnung des Reiches gehandelt öder 
unter einer vom Reich gegebenen Garantie besondere 
Geschäfte betrieben hat, werden diese und alle dem 
Unternehmen vom Reich zugewiesenen besonderen 
Mittel von dem übrigen Geschäft des Unternehmens 
getrennt, umgestellt und bleiben gesperrt, bis von der 
Militärregierung eine Auszahlung genehmigt wird. 

§ 8 
Verschiedenes 

I 1. Hat ein Versicherungsunternehmen auf einen 
Versicherungsschein Vorauszahlungen gelei:.stet, so 
sollen diese für die Anwendung dieser Verordnung 
als Darlehen des Versicherungsunternehmens auf 
den Versicherungsschein angesehen und mich den 
Bestimmungen über bestehende Forderungen behan
delt werden. Prämien, die an Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen bereits in Reichs
mark ge;zahlt worden sind, aber erst nach dem no. 
Juni 1948 fäHig werden, sind wie bestehende 1·,· 
rungen zu behandeln. 

2. Wenn ein Versicherungsunternehmen seinen 
Sitz im Währungsgebiet hat, werden alle in Groß
Herlin bestehenden Aktiven und Passiven in der 
Deutschmarkeröffnungsbilanz getrennt ausgewiesen. 

3. Rückversicherungsverbindl!ichkeiten gegenüber 
Versicherungsunternehmen werden dem Grundsatz 
nach wie die Verbindlichkeiten des Erstversicherers 
behandelt. 

4. Wenn die Aufsichtsbehörden es zur Wahrung 
der Interessen der Versicherungsnehmer für erfor
derlich halten, können sie weitere Vorschriften für 
einzelne Versicherungsunternehmen mit dem Sitz 
oder der Hauptverwaltung im Währungsgebiet oder 
für einzelne Versicherungsarten für ihre Aufsichts
bereiche treffen. · 

5. Der deutsche Text dieser Verordnung ast der 
amtliche Text. 

§ 9 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 27. 
Juni 1948 in Kraft. 

Im Auftrag der Militärregierung. 
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A-NORDNUNG 

über Preise fiir Steinkohle, Steinkohlenlwlts uml 

Steinkohlenbriketts aus den Revieren Ruhr, Aachen 

und Niedersachsen 

sowie 

fiir Oberbayerische Pechkohle und Gaslwks. 

Vom 30. Juli 1948, 

Bipartite Board hat durch Beschluß vom 15. Juli 
1948 mit Wirkung vom 1. August 1948 den Preis für 
Steinkohle um DM 7.50 im Durchschnitt für die 
Tonne erhöht. [)as Bipartite Control Office hat dem
gemäß den Verwaltungsrat mit Schreiben vom 23. 
Juli 1948 (BICO/Memo (48) 52) angewiesen, die-erfor
derlichen Durchführungsanordnungen zu treffen. Es 
wird daher folgendes bestimmt: 

§ 1 

(1) Fijr den Verkauf von Steinkohle, Steinkohlenkoks 
und Steinkohlenbriketts sowie für Oberbayerische 
Pechkohie werden die aus der Anlage ersicht
lichen Höchstpreise festgesetzt. Sie gelten ab 
Zeche. 

(2) Die Preise für Gaskoks ab Gaswerk dürfen die 
Preise nicht übersteigen, die für die entsprechende 
Sorte Zechenkoks frei Verkaufsort bzw. frei Ver
braucherstelle gelt'en. 

§ 2 

Von dem Preis des § 1 kann dem Großhandel ein 
Rabatt bis zu 3 v. H. eingeräumt werden. Die Auf
teilung dieser Spanne unter mehrere Großhandels
stufen bleibt freier Vereinbarung überlassen. 

§ 3 

Die am 31. März 1948 preisrechtlich zulässigen 
Einzelhandelsabgabepreise dürfen um den Betrag er
höht werden, um den die im § 1 festgesetzten Preise 
die •entsprechenden, am 31. März 1948 zulässigen 
Preise übersteigen. Die am 31. März 1948 preisrecht
lich zulässige Verdienstspanne des Einzelhandels 
darf in ihrer absoluten Höhe jedoch nur um höch
stens 20 v. H. erhöht werden. 

§ 4 

Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes kann zur Vermeidung 
von Härten oder aus allgemeinen volkswirtschaft
lichen Gründen Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Anordnung zulassen oder anordnen. 

§ 5 

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
1948 an die Stelle der Anordnung über Preise für 
Steinkohle usw. vom 15. April 1948 (G. u. V.-Bl. 
S. 34). Sie gilt auch für laufende Verträge, soweit die 

I Lieferung nach d.em 31. Juli 1948 erfolgt. 

Frankfurt am Main, den 30. Juli 1948. 

Der Verwaltungsrat 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Der Vorsitzer 

Dr. Pünd er 
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Anlage 

zur Anordnung über Preise für Steinkohle, Stein
kohlenkol•s und Steinkohlenbriketts aus den Revieren 
Ruhr, Aachen und Niedersachsen sowie für Ober
bayerische Pechlwhle und Gaskoks vom 30. Juli 1948. 

1. Für das Ruhr- und Aachener Revier: 

a) S t e i n k o h l e 

Kohlen
sorte 

Größe Fett
kohle 

mm 

a b 

Stücke über 80 
Nuß I 
Nuß II 
Nuß III 
Nuß IV 
Nuß V 

Kokskohle 
Feinkohle 
Feinkohle 
Staubkohle 
Schlammkohle 

50-80 
30-50 
18-30 
10-18 
6-10 

0-10 
0-10 
0-6 
0- 1 

Fördergrus 
Förderkohle 
Gasförderkohle 
Bestmelierte 

DM/t 

c 

37.-
35.-
35.-
35.-
35.-
33.-

32.50 

22.-
12.-

26.-
29.-

33.-

Gas
und 
Gas-

flamm
kohle 

DM/t 

d 

37.-
35.-
35.-
35.-
35.-
33.-

32.50 
30.-
30.-
22.-
12.-

26.-
29.-
33.-
33.-

Eß- Mager- An
kohle kohle thra

zit
kohle 

DM/t DM/t DM/t 

e f g 

37.- 37.- 37.-
42.- 46.- 55.-
42.- 46.- 55.-
42.- 46.- 55.-
35.- 35.- 37.-
33.- 33.- 33.-

30.- 28.- 28.-
30.- 28.- 28.-
22.- 22.- 22.-
12.- 12.- 12.-

29.- 2\Y.- 29.-

33.-
---------··----

b) Steinkohlenkoks 

Kokssorte Größe DM/t 
111111 

Hochofenkoks über 80 42.-
Gießereikoks über 80 51.00 
Speziai-Gießereikoks über 80 56.00 

Brechkoks I 60-80 47.00 
Brechkoks II 40-60 47.00 
Brechkoks III 20-40 47.00 
Brechkoks IV 10-20 32.00 

Koksgrus 0-10 23.00 

c) S t e i n k o 'h l e n b r i k e t t s 

Brikettsorte 

a 

Stückbriketts 
Eierbriketts • 

Eßkohle Magerkohle Anthrazit
' kohle 

DM/t DM/t DM/t 

b 

42.00 
42.00 

c 

46.00 

d 

46.00 

d) Werden Ruhrbrennstoffe von der · Zec.he per 

Kahn verladen, so dürfen den Abnehmern folgende 

Ueberladegebühren zusätzlich in Rechnung geste1lt 

werden: 

Generat.-Anthrazit 
Elektrod.-Anthrazit 

65.- ab. Zechenhafen ' DM 1.20 je t 

DM 2.00 je t - 115.00 ab Rheinhafen --------------------------------------
2. F ü r d a s Re v i e r Ni e d e r s a c h s e n : 

a) S t e i n k o h l e 

Fettkohle Eßkohle Magerkohle 

Georg- Barsing- Ibben- Liet- Ibben- Bar-
Kohlen- Größe schacht hausen Meis- büren stol'len büren Mieke sing-

sorte Obern- sen- Ost- Obern- West- hausen 
kireben feld kirchen feld 

-
1111U DM/t DM/t DM/t DM/t DM/t DM/t DM/t QM/t 

a b c d e f g h k 

Stücke über 80 40.50 
Nuß I 50-80 38.50 44.50 44.50 40.50 
Nuß II 30-50 39.50 38.50 44.50 40.50 44.50 40.50 
Nuß III 18-30 43.50 44.50 40.50 44.50 40.50 
Nuß IV 10-18 43.50 39.50 37.50 38.50 37.50 34.50 
Nuß V 6-10 35.50 35.5Ö 

Kokskohle 0-10 39.00 41.00 39.00 
Feinkohle 0-10 32.50 33.00 30,50 
Feinkohle 0-06 32.50 33.00 30.50 29.50 
Siebterstaub 0- 0,5 28.50 

Förderkohle 33.00 34.50 34.50 33.50 32.50 32.50 32.50 31.00 
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b) Stein k o h 1 e n k o k s 

Georgschacht 
Kokssorte Größe Obernkirchen 

mm DM/t 

a b c 

Stückkoks über 80 48.50 
Gießereikoks über 80 56.50 

Brechkoks I 60-80 53.50 
Brechkoks II 40-60 53.50 
Brechkoks III 20-40 53.50 
Brechkoks IV 10-20 40.50 

Koksgrus 0-10 28.50 

c) S t e in k o h l e n b r i k e t t s 

Brikettsorte Georgschacht 
Lietstollen 

DM/t 

a b 

Eßkohlenbriketts 
Magerlmhlenbriketts 48.50 

ERSTE ANORDNUNG 

über 

Barsing-
hausen 
DM/t 

d 

53.50 
53.50 
53.50 
40.50 

28.50 

Ibbenbüren 

DM/t 

c 

44.50 
48.50 

den Eisenbahn-Güter- und Tiet·tarif. 

Vom 12. August 1948. 

Auf Grund des Preisgesetzes vom 10. April 1948 
(GVBL S. 27) in Verbindung mit dem Gesetz über Leit
sätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach 
der Geldreform vom 24. Juni 1948 (GVBl. S. 59) .und 
des § 6 Abs. 5 der Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 
8. September 1938 (RGBl. II S. 663) wird angeordnet: 

§ 1 

Der Deutsche Eisenbahn-Gütertarif und der 
Deutsche Eisenbahn-Tiertarif wetden gleichmäßig 
um 40 Prozent erhöht. 

§ 2 
Die Tariferhöhung tritt unter Abkürzung der 

Veröffentlichungsfrist mit Wirkung vom 16. August 
1948 in Kraft. 

ERSTE ANORDNUNG 

über 

den Reichsl•raftwagentarif. 

Vom 12. August 1948. 

Auf Grund des Preisgesetzes vom 10. April 1948 
(GVBL S. 27); des Gesetzes über Leitsätze für 
die BewirtscQ.aftung und Preispolitik nach der 
Geldreform vom 24. Juni 1948 (GVBl. S, 59) und 
der §§ 13 und 14 des Gesetzes über den Güterfern
verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 26. Juni 1935 
(RGBl. I S. 788) wird angeordnet: 

3. Für 0 b erb a y er i s c h e Pech k oh 1 e 

Kohlensorte Größe Pechkohle 
mm DM/t 

Stücke I über 120 43.00 
Stücke II 70-120 43.00 
Nuß I 40-70 43.00 
Nuß III 20-40 43.00 
Nuß IV 10-20 34.00 
Nuß V 6-10 32.00 

Feinkohle, gewaschen 0- 6 30.00 
Feinkohle, ungewaschen 0- 6 24.00 
Staub 0- 1 23.00 

4. Werden Brennstoffe von der Zeche über die 
Landstraße geliefert, so dürfen folgende Landabsatz
zuschläge 

dem Handel für Hausbrandlieferungen sowie den 
Industrieverbrauchern mit einer Jahresahnahme-
menge von mehr als 150 t DM 1.50 je t 

den privaten und 'gewerblichen 
Kleinverbrauchern DM 4.00 je t 

zusätzlich in Rechnung gestellt werden. 

§ 3 
Das Wagenstandgeld ist von der Erhöhung aus

genommen. 

§ 4 
(1) A:bweichungen und Ausnahmen von der gleich

mäßigen Tariferhöhung sind nach den Vorschriften 
des Preisgesetzes zulässig. Für ihre Verkündung ge
nügt die Veröffentlichung im Tarif- und Verkehrs
anzeiger der Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs 
nach § 6 Abs. 2b) des Preisgesetzes. 

(2) Für den Verkehr mit den anderen Besatzungs
zonen sowie mit dem Auslande können durch den 
Tarif abweichende Regelungen getroffen werden. 

Offenbach (Main), den 12. August 1948. 

Der Direktor 
der 

Verwaltung für Wirtschaft 

Ludwig Erhard 

§ 1 

Der Direktor 
der 

Verwaltung für Verkehr 

Dr. Ing. Frohne 

Der Reichskraftwagentarif für den Güterfern
verkehr mit Kraftfahrzeugen wird gleichmäßig um 
40 Prozent erhöht. 

§ 2 
Die Erhöhung tritt zwei Wochen nach der Ver

öffentlichung im Verkehrsblatt des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes in Kraft. 

Offenbach (Main), den 12. August 1948. 

Der Direktor 
der 

Verwaltung für Wirtschaft 
Ludwig Erhard 

Der Direktor 
der 

Verwaltung für Verkehr 
Dr. Ing. Frohne 
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GESETZ 
zur Aenderung des Bewirtschaftungsnotgesetzes. 

Vom 5. August 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Das Bewirtschaftungsnotgesetz vom 30. Oktober 
1947 (Gesetz- und Verordnungsblatt 1948, S. 3) wird 
wie folgt geändert: 

'Artikel I 

1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Um die Ein- und Ausfuhr zu fördern, oder, 
soweit erforderlich, in anderer Weise zu regeln, 
oder Verpflichtungen gegenüber dem Ausland, 
den Besatzungsmächten oder anderen Besatzungs
gebieten zu ,erfüllen, kann ein Gegenstand der in 
Absatz 1 genannten Art auch dann bewirtschaftet 
werden, wenn er in hinreichender Menge verfüg
bar ist, um ohne Bewirtschaftung den allgemeinen1 

Inlandsbedarf zu decken." 

2. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Behörden, die für die Ausführung 
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge
setzes ergangenen Vorschriften zuständig sind, 
sind auskunftsberechtigte Stellen im Sinne der 
Verordnung über Auskunftspflicht vom 13. Juli· 
1923 (RGBl. I S. 723)." 

3. § 33 Abs. 1 Satz 1 enthält folgende Fassung: 

"(1) Die vor dem 10. Juni 1947 im Rahmen des 
sachlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes erlas
senen Bestimmungen sowie die auf · Grund der 
Verordnung Nr. 14 der amerikanischen Militärre
regierung/Verordnung Nr. 89 der britischen Mili
tärregierung erlassenen Bestimmungen mit Aus
nahme der Bestimmungen. über den Gebrauch von 
Verkehrsmitteln treten spätestens am 30. Juni 
1948 außer Kraft, die auf dem Gebiete der Land
wirtschaft, der Ernährung und der Fischerei er
lassenen Bestimmungen j~doch spätestens am 30. 
September 1948." 

4. In § 34 werden die Worte "Mit Inkrafttreten die
ses Gesetzes" durch die Worte "Am 28. Januar 
1948" ers~zt. Mit dieser Änderung wird der bis
herige Wortlaut Absatz 1. 

Als Absatz 2 wird eingefügt: 

"(2) Mit Wirkung ab 1. Juli 1948 treten außer Kraft: 

a) die §§ 3 bis 6 der in Absatz 1 zu c) bezeichneten 
Verordnung, 

b) ·§ 2 der Bayerischen Verordnung Nr. 136 über 
die Wirtschaftsverwaltung in Bayern vom 27. 
November 1947 (Bayerisches Gesetz- und Ver
ordnungsblatt S. 217) und die §§ 2 bis 4 der 
Bayerischen Verordnung Nr. 56 über die Be
fugnisse der Bayerischen Wirtschaftskontroll
stellen vom 20. März 1946 (Bayerisches Gesetz
und Verordnungsblatt S. 188) in der Fassung 
des § 8 der Bayerischen Verordnung Nr. 136." 

Artikel II 

Der zuständige Direktor kann bis zum 31. Dezem
ber 1948 in dringenden Fällen von der Vorschrift des 
§ 3 Abs. 5 des Bewirtschaftungsnotgesetzes abwei
chen. Er hat jeweHs den zuständigen Fachausschuß 
von den durchgeführten Maßnahmen zu unterrichten. 

Artil{el III 

Die Direktoren der Verwaltung für Wirtschaft, 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und für 
Verkehr sind ermächtigt, gemeinsam das Bewirt
schaftungsnotgesetz in der am Tage der Bekannt
machung geltenden Fassung neu bekanntzumachen. 

Artikel IV 

Dieses Gesetz tritt mit der Verkündung, Artikel I 
Ziffer 3 jedoch mit Wirkung vom 30. Juni 1948 in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 5. August 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Er ich K ö h 1 er 
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GESETZ 
über genossenschaftliche Vereinigungen. 

Vom 23. August 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Genossenschaften können sich im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet entweder für einen wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb oder für die Feststellung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungs
mäßigkeit der Geschäftsführung ihrer Mitglieder und 
deren Förderung und Beratung zusammenschließen. 

§ 2 

Im Vereinigten Wirtschaftsgebiet wird § 63, des 
Reichsgesetzes betr. die Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften (RGBL 1934 I 6. 107~) mit, der 
Maßgabe angewandt, daß den Prüfungsverbänden. 
deren Tätigkeitsbereich nicht über das Gebiet eines 
Landes !hinausgeht, durch den zuständigen Minister 

AUSFÜHRUNGSBES'l'IMMUNGEN 

ZUM ;zENTRALLASTVERTEILUNGSGESETZ. 

Vom 19. August 1948. 

Auf Grund des § 8 des .Gesetzes über Notmaßnah
men auf dem Gebiet der Elektrizitäts- und Ferngas
versorgung (Zentrallastverteilungsgesetz) vöm 21. No
vember 1947 (Gesetz- und Verord.nungsblatt des 
Wirtschaftsrates für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet 
1948 Seite 1) in Verbindung mit Artikel XIII Ziffer 6 
der Proklamation Nr. 7 der amerikanischen) Verord
nung 126 -der britischen Militärregierung (Gesetz
und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates für das 
Vereinigte Wirtschaftsgebiet 1948 Beilage 2) werden 
folgende Ausführungsbestimmungen erlassen: 

(Senator), qen übrigen durch den zuständigen Direk
tor der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes das Pl'Üfungsrecht verliehen wi~·d. 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit Yerkündet. 

Frankfurt am Main, den 23. August 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö hIer 

Abschnitt I 

Elektrizität 

§ 1 

(1) Die Maßnahmen auf dem Gebiet der Elektri
zitätsversorgung gemäß § 1 des Gesetzes führt der • 
Zentrallastverteiler für Elektrizität durch. Der Zen
trallastverteiler für Elektrizität ist eine Dienststelle 
des Direktors der Verwaltung für Wirtschaft (Di
rektor). 

(2) Der Leiter .des Zentrallastverteilers für Elektri
zität und sein Stellvertreter werden vom Direktor 
nach Anhören der 1am überregionalen Verbundbetrieb 
beteiligten Elektrizitätsversorgungsunternehmen und 
nach Beratung in dem bei der Verwaltung für Wirt
schaft gebildeten Länderausschuß Elektrizität er
nannt und abberufen. 
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(3) Am übenregionalen Verbundbetrieb beteiligte 
Unternehmen sind: Badenwerk-AG, Bayernwerk-AG, 
Energieversorgung ' Schwaben-AG, Hamburgische 
Elektrizitätswerke-AG, Nordwestdeutsche Kraft
werke-AG, Preußische Elektrizitäts-AG, Rheinisch
Westfälisches Elektrizitätswerk-AG, Vereinigte Elek
trizitätswerke Westfalen-AG. 

§ 2 

(1) Dem Leiter des Zentrallastverteilers steht ein 
technischer Beirat zur Seite. Dem Beirat gehören an: 

a) Die Hauptlast·verteiler der Energiebezirke, 

b) zwei als Lastverteiler tätige Vertreter der kom
munalen Elektrizitätswerke, die von der Leitung 
der kommunalen Spitzenverbände entsandt 
werden, 

c) zwei Mitglieder des Länderausschusses Elektri
zität bei der Verwaltung für Wirtschaft, die vom 
Länderausschuß aus seiner Mitte gewählt 
werden. 

(2) In Angelegenheiten, welche die Lastverteilung 
für Schleswig-Holstein, Bremen oder Hessen be
rühren, ist jeweils der von diesen Ländern bestellte 
Landes- oder Gebietslastverteiler zuzuziehen. 

(3) Der Beirat ist in allen grundsätzlichen Ange
legenheiten der technischen Durchführung des über
regionalen Verbundbetriebes sowie auf Antrag von 
mindestens zwei Beiratsmitgliedern zu hören. In 
Fällen des Abs. 2 ist auch der Landes--oder Gebiets
lastverteiler des beteiligten Landes antragsberechtigt. 

(4) Der Beirat tagt unter dem )Vorsitz des Leiters 
des Zentrallastverteilers für Elektrizität. Der Direktor 
oder ein yon ihm beauftragter Angehöriger der Ver
waltung für Wirtschaft kann den Vorsitz übernehmen. 

§ 3 

(1) Der Direktor J.egt im Einvernehmen mit den 
beteiligten obersten Landesbehörden die . Energie
bezirke fest. 

(2) Im Einvernehmen mit dem Direktor und nach 
Anhören der beteiligten Verbundunternehmen ernen
nen die obersten ;Landesbehörden die Hauptlastver
teiler und berufen sie ab. 

(3) Einigen sich die obersten Landesbehörden in 
Fällen, in denen sich :die Energiebezirke nicht mit 
·den Grenzen der Länder decken, ;nicht :über .die Per
son des Hauptlastverteilers, so kann der Direktor 
vorübergehend einen beauftragten Hauptlastverteiler 
bestellen. 

§ 4 

(1) Die Hauptlastverteiler haben die Auflagen des 
Direktors gemäß § 1 Abs. 1 'des :Gesetzes in den Ener
giebezirken durchzuführen. Bei der Durchführung 
haben sie die ihnen von den obersten Landesbehörden 
erteilten Weisungen zu beachten. Sie haben, abge
sehen von dringenden km·zfristigen Maßnahmen, 

ihre Maßnahmen, insbesondere bei Einschränkungen 
der Stromversorgung, nur nach vorheriger Zustim
mung der obersten Landesbehörde zu treffen. 

(2) Hauptlastverteiler, deren Energiebezirke Län
der ohne eigenen Hauptlastverteiler (Schleswig-Hol
stein, Bremen und Hessen) umfassen, haben mit den 
Landes- oder Gebietslastverteilern dieser Länder Ab
kommen über .die Zusammenarbeit in der Lastver
teilung und in der Bedarfsanmeldung für Energie
kohle zu schließen. 

Abschnitt II 

Ferngas 

§ 5 

Die Maßnahmen auf dem Gebiet der 'Ferngasver
sorgung gemäß § 2 'des Gesetzes führt der Zentral
gasverteiler d'urch. Der Zentralgasverteiler ist eine' 
Dienststelle des Direktors; § 1 Abs. t2 gilt ent
sprechend. 

§ 6 ,. 
I 

Als Ferngasmengen im Sinne des § 2 des Gesetzes 
gelten die gesamten von den Zechen- und Hütten
kokereien für die Abgabe an alle Verbraucher zur 
Verfügung gestellten Gasmengen. Der Ferngasver
sorgung ist die Gruppengasversorgung gleichgestellt, 
wenn sie sich übe1" mehr als ein Land erstreckt. Ver
teilung im Sinne des \§ 2 des Gesetzes sind alle Maß
nahmen zur: 

a) Erfassung dieser Gasmengen, 

b) Regelung des Mengendurchflusses innerhalb des 
Ferngasnetzes, 

c) Festlegung von Zuteilungsmel'l.gen an Hochdruck
abnehmer. 

§ 7 

Als Hochdruckabnehmer im Sinne des § 6 c gelten 
diejenigen Gasverbraucher, die über eine gesonderte 
Regleranlage aus dem Ferngasleitungsnetz versorgt 
werden. Alle anderen Abnehmer gelten als Nieder
druckabnehmer; für sie ist der Zentralgasverteiler 
nicht zuständig. Die Zugehörigkeit zu 'der einen oder 
anderen Gruppe von Abnehmern bestimmt sich le
diglich nach der vorbezeichneten technischen Form 
der Versorgung, nicht nach der Art der Abrechnung. 

§ 8 

(1) :Oie obersten Landesbehörden können im Ein
vernehmen mit dem Direktor nach Bedarf Haupt
oder iBezirksgasverteiler ernennen und abberufen; 
§ ,1:1 gilt entsprechend. 

(2) Im Einvernehmen mit· den obersten Landes
behörden legt der Direktor die Ferngasbezirke fest 
und grenzt 'die ,Aufgaben zwischen .dem Zentralgas
verteiler und einem Haupt- oder Bezirksgasver
teiler ab. 
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Abschnitt III 

Ausschüsse 

§ 9 

(1) Der Elektrizitätsausschuß wird .aus dem Län-, 
derausschuß Elektrizität bei der Verwaltung für Wirt
schaft, dem Fachausschuß Ele~trizität bei der Ver
waltung für Wirtschaft und dem Beirat des Zentral
lastverteilers gebildet. . 

(2) Der Gasausschuß wird aus ~em Länderaus
schuß Gas bei der Verwaltung für Wirtschaft und 
dem Fachausschuß Gas bei der Verwaltung für Wirt
schaft gebildet. 

§ 10 

Der Direktor beruft die Ausschüsse ein. Sie wer
den auch auf Antrag ,von mindestens drei Ausschuß
mitgliedern einberufen. Zu den Sitzungen können 
.veitere Sachverständige zugezogen werden. 

§11 

Der Direktor kann sich jn den laufenden Ange
legenheiten auf die Beratung mit dem Länderaus
schuß Elektrizität unter Hinzuziehung des Beirats 
der Zentrallastverteilung für Elektrizität oder auf die 
Beratung mit dem Länderausschüß Gas beschränken. 

Abschnitt IV 

Energiekohle 

§ 12 

Energiekohle im Sinne des Gesetzes darf nur für 
die bei der Zuteilung bestimmten Zwecke, für andere 

Zwecke nur verbraucht werden, wenn der Direktor 
im I Einvernhmen mit der obersten Landesbehörde 
vorher zugestimmt hat. 

§ 13 

Zugeteilte oder ausgelieferte Kohlenmengen dür
fen nur auf Anordnung des Ditektors im Interesse 
der Aufrechterhaltung der Verbundwirtschaft. von 
Kraftwerken eines Energiebezirkes auf .Kraftwerke 
eines anderen Energiebezirkes nach vorheriger Stel
lungnahme der beteiligten Hauptlastverteiler über~ 
führt werden. 

Abschnitt V 

§ 14 

Diese Ausführungsbestimmungen treten mit ihrer 
Verkündung in Kraft . 

Frankfurt am Main, den 19. August 1948. 

Der Vorsitzer 

des Verwaltungsrates 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. :p ünder 

Der Direktor 

·der Verwa]\ung d'ür Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. Lud w i g Er h a r d 
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GESETZ 
zur Sicherung von Fordenm gen für den Lastenausgleich. 

Vom ~. September 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Im Range unmittelbar nach· Hypotheken, 
Grundschulden und Rentenschiulden, die auf Grund 
des § 16 des Dritten Gesetzes zur Neuordnung des 
Geldwesens (Umstellungsgesetz) umgestellt worden 
sind, entstehen Grundschulden in Höhe des Betrages·, 
um die der Nennbetrag in Reichsmark den Umstel
lungsbetrag in Deutscher Mark übersteigt. Die 
Grundschulden bedürfen zu ihrer Entstehung sowie 
zu ihrer Wirksamkeit Dritten gegenüber nicht der 
Eintragung im Grundbuch!. Für diese GrundschiUlden, 
insbesondere h!insichtlich der Zinsen und Tilgungs
beträge, gelten die gleichen Bedingungen wie für 
die umgestellten Rechte; sie können jedoch dem 
Schuldner gegenüber nicht gekündigt werden. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind auf die 
nach § 16 des Umstellungsgesetzes umgestellten 
Pfandrechte an den im Schdffsregister· eingetragenen 
Schdffen und an Bahneinheiten entsprechend anzu
wenden. 

§ 2 

(1) Die durch § 1 begründeten Rechte stehen 
treuhänderisch der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes ;zu. Der Direktor der Verwaltung für 
Finanzen bestimmt die Stellen, welche die Rechrte 
ausüben. 

(2) Bis zur gesetzlichen Regelung sind eingehende 
Gelder als Treuhandvermögen gesondert zu ver
walten. 

§ 3 

Die durch dieses Gesetz begründeten Rechte 
dienen ausschließlieh dazu, etwaige Ansprüche aus 
Schuldnergewümen unter Berücksichtigung des 
Lastenausgleiches sicherzustellen. Soweit gegen den 
Schuldner ein AusgleichsanspDuch nach § 16 Abs. 3 
des Umstellungsgesetzes nicht entsteht, ist das Recht 
auf ihn zu übertragen. Zinsen und Tilgungsbeträge 
sind insoweit zu erstatten. 

§ 4 

(1) Der Verwaltungsrat erläßt mit Zustimmung 
des Wirtschaftsrates und des Länderrates Rechtsver
ordnungen zur Durchfüh:rung dieses Gesetzes. 

(2) Verwaltungsanordnungen trifft der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen. 

§ 5 

Dieses Gesetz tritt mit Wirroung vom 1. Juli 1948. 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 2. September 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 
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VERORDNUNG 

zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung von 

Forderungen für den Lastenausgleich. 

Vom 7. September 1948. 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes ~ Sicherung 
von Forderungen für ,den Lastenausgleich vom 2. Sep
tember 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 87) 
wird mit Zustimmung des \Virtschiaftsrates und des 
Länderrates verordnet: 

Artilrel I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

(1) Die Länder üben die durch! § 1 des Gesetzes 
begründeten Redh.te für die Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes aus. 

(2) Die Länder können die Ausübung der !Rechte 
anderen 'Stellen übertragen. Sie sollen sich .dabei 
insbesondere der Institute bedienen, die im Rahmen 
ihres gewöhnlichen Geschäftsbetriebes Realkredit 
gewähren oder treuhiänd2J~ischt für die öffentliche 
Hand verwalten. 

§ 2 

Die Landesregierungen teilen der Verwaltung für 
Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes am 
15. eines jeden Monats die Höhe der im vorange
gangenen Monat eingezogenen Gelder mit, getrennt 
nach Zinsen und Tilgungsbeträgen. Sie haben 15 v. H. 
der LEingänge zur Verfügung des Direktors der Ver
waltung für Finanzen für Zwecke des übergebiet
liehen Ausgleichs zu thalten. 

§ 3 

Die Länder 'sollen .die Mittel zur Förderung des 
Wohnungsbaus, insbesondere zur Beseitigung von 
Kriegssc'häden, oder zur Zwisc'h,enfinanzierung an
derer Bauvorhaben verwenden, die vorzugsweise den 
Bedürfnissen der Flüchtlinge und der durch Kriegs
einwirkung betroffenen Bevölkerungskreise sowie 
der aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Weltanschauung oder politischen Gegnerschaft gegen 
den Nationalsozialismus Verfolgten dienen. Sie haben 
jedoCh dafür zu sorgen, daß dadurch •die endgültige 
Verwendung der Mittel einschließlich der dabei an
fallenden Zinsen zur Durchführung des Lastenaus
gleichs nicht gefährdet wird. 

§ 4 

Zu den umgestellten Rechten gehören auCih Ab
geltungslasten, .die ein Darlehen zur Abgeltung der 
Gebäudeentschuldungssteuer gemäß der Verordnung 
vom 31. Juli 1942 (RGBl. I S. 501) sichern. 

§ 5 

(1) Der Schuldner kann die Grundschuid jeder
zeit, auch in Teilbeträgen durch Zah!lung ablösen. 
Die Verzinsung endet mit dem Tage der Zahlung. 
§ 7 ist entspreehend anzuwenden. 

(2) Die mit der Ausübung der Reo'hte betraute 
Stelle kann auf Antrag 

a) Grundstücke oder Teile von Grundstücken sowie 
Gegenstände, auf die sic'hi die Rechte erstrecken, 
aus der Haftung entlassen, wenn der Rest zur 
Sicherheit ausreicht, 

b) zugw1Sten eines Rechts, das bestellt wird, um den 
Aufbau zerstörter oder beschädigter Gebäude zu 
ermöglichen, einer Aenderung des Hanges der 
Grundschuld zustimmen. 

(3) Soweit vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
zwischen dem Gläubiger des umgestellten Reehts W1d 
dem Schuldner von dem Inlhalt des Grundbuches 
abweichende Vereinbarungen über Zins- und Til
gungsleistungen ausdrücklich oder stillschiweigend 
getroffen oder Verbindlichkeiten des Sc'huldners 
durch richterliche Entscheidung festgesetzt sind, gilt 
der Inhalt dieser Vereinbarungen oder Regelungen 
auch für ·die Grundsobuld. 

(4) Auf Antrag des Schuldners können fällige 
Leistungen insoweit erlassen werden, als diese aus 
den Erträgnissen des Grundstücks unter BerücksichJ
tigung der öffentlichen Lasten, der Kosten für die 
notwendige Unterhaltung und Instandsetzung und 
der Verpfliehtungen aus vorhergehenden Rechten 
Dritter nicht aufgebracht werden können oder ihre 
EinziEöung aus sonstigen Gründen zu offenbarer 
Härte führen würde. Ueber den Antrag entscheidet 
das Finanzamt. Le'hnt das Finanzamt den Antrag 
ganz oder teilweise ab, so kann der •Schuldner Be
schwerde einlegen. Ueber die Beschwerde entschei
det die obere Finanzbehörde. Die Vorschriften der 
Reichsabgabenordnung über daS~* Beschwerdever
fahren sind entsprechend anzuwenden. 

§ 6 

Soweit die Vermutung des :§ 891 Abs. 1 des Bür
gerlichen Gesetzbuches zugunsten des Gläubigers 
des umgestellten Rechites gilt, kann sic'hi aueh der 
Gläubiger der Grundschuld in Ansehung der Grund
schuld darauf berufen. 

§ 7 
Stand das umgestellte Recht bei I11krafttreten 

des Gesetzes ganz oder teilweise dem Eigentümer zu, 
so kann er verlangen, daß insoweit die Grundschuld 
auf iihn dadurch übertragen wird, daß er als Gläu
biger in das Grundbuch eingetragen wird. Das 
gleiche gilt im Falle einer umgestellten Grundsohuld 
insoweit, als sie bei Inkra:l'ttreten des Gesetzes die 
Forderung überstieg, zu deren Sieherung sie be
stimmt ist. 

§ 8 

Sind in unmittelbarer Rangfolge zugunsten des
selben Gläubigers mehrere umgestellte Rechte einge
tragen, so gelten sie in Ansehung ihres Rangverhält
nisses zur Grundschuld als einheitliches Recht. 

§ 9 
Die sofortige Zwangsvollstreckung wegen der 

Zinsen und Tilgungsbeträge gegen den Schuldner 
kann auch aus der Grundschuld betrieben werden, 
wenn sie aus dem umgestellten Recht zulässig war. 

§ 10 

Ist der Eigentümer nicht der persönliche Schuld
ner der Forderung, für die ein umgestelltes Recht 
bestellt war, so kann er von dem persönlichen 
Schuldner Ersatz für die auf Grund des Gesetzes 
erbrachten Leistungen verlangen, soweit sid1 nicht 
aus dem Rechtsverhältnis zwischen ihm und dem 
persönlichen Schuldner etwas anderes ergibt. 



90 Nr. 18 - Tag der Ausgabe: 11. September 1948 

a) eine allgemeine Betriebserlaubnis (§ 20) oder 

b) eine Betriebserlaubnis im Einzelfall (§ 21), die 
die Zulassungsstelle auf dem Gutachten eines 
amtlicih anerkannten SachJVerständigen erteilt 
durch den Vermerk "Betriebserlaubnis erteilt". 

(2) Für die mit·Hilfsmotor versebenen Fahrräder 
sind nicht erforderlich: 

a) Fahrzeugbrief, 

b) Zulassung des Fahrzeugs, 

c) Kennzeichnung des Fahrzeugs, 

d) Meldung des Fahrzeugs bei der Straßenverkehrs
behörde. Von den Bau- und Betriebsvorsdh~riften 
gelten nur die Vorschriften für Fahrräder (§§ 65 
und 67). 

(3) Wer ein mit Hilfsmotor versehenes Fah~rrad 
im öffentLichen Verkehr benutzt, hat, neben dem 

Führerschein der Klasse 4 (§ 5) und der Haftpflioh!t
versichierungsbestätigung (§ 29b), die für den Motor 
erteilte Einzelerlaubnis oder eine vom Hersteller er
teilte, mit der Motornummer versehene Ablichtung 
der allgemeinen Betriebserlaubnis mitzuführen und 
auf Verlangen zuständigen Beamten zur Prüfung 
auszu'händigen. Der Motor muß ein deutliches Unter
scheidungszeichen (Motornummer) haben. Fahnäder 
mit Hilfsmotor dürfen mit keiner höheren Ge
schwindigkeit als 20 km in der Stunde gefahren 
werden. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 3. September 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 

GESETZ 

über die Errichtung einer ,Verwaltung für Arbeit des Vereinigten Wirtscha.ftsgebietes. 

Vom 8. September 1948. 

Der ,Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

1§ 1 

Für 'das Vereinigte Wirtschaftsgebiet wird eine 
Verwaltung ~ür Arbeit errichtet. Sie Wird von einem 
Di<rektor geleitet. 

I§ 2 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in 
Kraft. 1 

Das .vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 8. September 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
In Vertretung 
Dahrendorf 

GESETZ 

zur Aenderung des Gesetzes über die vorläufige Haushaltsführung der Venvaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes im Rechnung·sjahr 1948 vom 18. April 1948. 

Vom 9. September 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 

In § 1 des Gesetzes über die vorläufige Haus
haltsführung der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes im Rechnungsjahr 1948 vom 18. April 
1948 (Gesetz- u. Verordnungsblatt des Wirtschafts
rates Seite 33) in der 'Fassung des 'Gesetzes vom 
12. 'Juli 1948 (Gesetz- .u. !Verordnungsblatt des Wirt
schaftsrates Seite 70) ltreten folgende 'Aenderungen 
ein: 
1. In )Abs. 1 wtrd die Zeitbestimmung "bis zum 

31. !August 1948" ersetzt durch "bis zum 30. Sep
tember 1948". 

2. In !,Abs .. 2 Satz 5 wird die Zeitdauer "5 .Monate" 
ersetzt durch "6 IJ.VIonate". 

Artilrel II 

Das Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates 'hiermit !verkündet. 

Frankfurt am Main, den 9. September 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 
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§11 

(1) Der Schuldner hat nach näherer Anweisung 
der Landesregierung der von dieser bestimmten 
Stelle die für den Umfang seiner Verpflichtung maß
gebenden Angaben zu machen und Auskünfte zu er
teilen. 

(2) Die mit der Ausübung der Rechte betraute 
Stelle ist berechtigt, das Grundbuch einzusehen und 
von dem Gläubiger des umgestellten Rechts Aus
künfte zu verlangen. Die Vorschriften der §§ 810, 
811 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Vorsätzliche Verstöße gegen die Pflichten nach 
den · Abs. 1 und 2 werden rnit Geldstrafe bis zu 
10 000 Deutsche Mark bestraft. 

Artilcel II 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 12 

Sind Grundstücke, die im Vereinigten Wirtschafts
gebiet in verschiedenen Ländern liegen, mit einer 
Gesamthypothek belastet, so übt das Land die Rechte 
aus der Grundschuld aus, in dessen Bereich der 
Gläubiger der Gesamthypothek seinen Sitz oder 
Wohnsitz hat. Liegt dieser außerhalb des Vereinig
ten Wirtschaftsgebietes, so übt das Land die Rechte 
aus der Grundschuld aus, in dessen Bereich das
jenige der belasteten Grundstücke liegt, das den 
höchsten steuerlichen Einheitswert hat. Die Landes
regierung stellt sicher, daß die Beträge, welche für 
in anderen Ländern gelegene Grundstücke geleistet 
werden, an diese Länder überwiesen werden. Jeder 
Eigentümer kann verlangen, daß die Grundschuld 
an seinem Grundstück auf den Teilbetrag, der dem 
Verhältnis - des Wertes seines Grundstücks zum 

Frankfurt am Main, den 7. September 1948. 

Werte der sämtlichen Grundstücke entspricht, nach 
§ 1132 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches be
schränkt wird; der Wert wird unter Abzug der Be
lastungen berechnet, die der Grundschuld im Range 
vorgehen. · 

§ 13 

(1) Ist vor dem 21. Juni 1948 der Gläubiger einer 
Hypothek, Grund- oder Rentenschuld befliedigt 
worden, wird aber das Recht erst nach diesem Zeit
punkt im Grundbuch gelöscht, so entsteht eine 
Grundschuld nach § 1 des Gesetzes nicht. 

(2) Ist nach dem 20. Juni 1948, jedoch vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes, der Gläubiger des um
gestellten Rechts befriedigt worden, so wird die 
Befriedigung für die Anwendung des Gesetzes nach 
dessen Inkrafttreten wirksam. 

(3) Wird nach Inkrafttreten des Gesetzes der 
Gläubiger des umgestellten Rechts befriedigt, so 
steht einer Löschung des Rechts die Bestimmung 
des § 16 Abs. 2 des Umstellungsgesetzes nichts ent
gegen. Wird das umgestellte Recht im Grundbuch 
gelÖscht, so ist gleichzeitig mit der Löschung die 
Grundschuld von Amtswegen einzutragen. 

§ 14 

Die Landesregierungen erlassen mit Zustimmung 
des Direktors der Verwaltung für Finanzen die zur 
Durchführung dieser Verordnung erforderlichen all
gemeinen Verwaltungsvorschriften sowie· Richtlinien 
für die Verwaltung der Grundschulden, 'Soweit es 
sich um Rechte an Grundstücken ·in ihrem Lande 
handelt. 

§ 15 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
1948 in Kraft. 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrates 
Dr. Pünder 

Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 

Schlange-Schöningen , 

Der Direktor der Verwaltung ,für .Wirtschaft 
Ludwig Erhard 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen 
Hartmann 

Der DiTektor der Verwaltung ;für Verkehr 
Dr. Ing. Frohne 

Der Direktor 
der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen 

iSchuberth 

Der Direktor der Verwaltung für Arbeit 
A. Storch : 

GESETZ 
zur Ergänzung der Straßenverlcehrs-Zulassungs-Ordnung. 

Vom 3. September 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Die Verordnung über die Zulassung von Per
sonen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr 'vom 
13. November 1937 (RGBl. I S. 1215) - Straßenver
kehrs-Zulassungsordnung - wird wie folgt ergänzt: 

Hinter § 67a wird angefügt: 

§ 67b 

'(1) Motore, die geeignet und bestimmt sind, die 
Fortbewegung gewöhnlicher Fah!rräder zu erleich
tern (Fahrrad-Hilfsmotore), dürfen im öffentlichen 
Verkehr verwendet werden, wenn für sie vorliegt 
entweder 
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GESETZ 

zur Ueberleitung von Befugnissen auf den Gebieten der Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei. 

,vom 7. September 1948. 

Der Wirtschaftsrat lhat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

In § 23 Abs. 2 des Gesetzes zur, Neuordnung des 
Veranlagungs- und Ablieferungswesens in der Land
wirtschaft vom 23. Januar 1948 (Gesetz- und Ver
ordnungsblatt 1948, Seite 23) werden die Worte: 

"1. Juli 1948" durch die Worte "30. September 
1948" ersetzt. 

§ 2 

Aufgaben und Befugnisse, die auf den Gebieten 
der Ernäh['ung und Landwirtschaft bisher Wirt
~haftsverbänden zustanden, ge'h•en am 1. Juli 1948 
. uf die bewirtsdhaftenden Stellen der Länder über. 

Die Uebertragung nichthoheitlicher Aufgaben an be
rufsständischie Organisationen soll spätestens bis zun1 
31. 12. 48 erfolgen. Die näheren Bestimmungen hier
zu erläßt der Direktor der Verwaltung für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten. 

§ 3 

Die Obersten Landesbehörden werden ermäch
tigt, die bis'herigen Beiträge der Wirtschaftsverbände 
des Reichsnäihrstandes noch bis zum 30. 9. 1948 zu 
erheben. § 6 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die 
Auflösung des Reichtsnährstandes im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet vom 21. 1. 1948 (Gesetz- und Ver
ordnungsblatt des Wirtsc'haftsrates 1948 Seie 22) 
wird insoweit abgeändert. 

§ 4 
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1948 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet . 

Franldurt am Main, den 7. September 1948. 

Der Präsident des Wirtsdhaftsrates 
In Vertretung 

Daqrendorf 
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GESETZ 
zur Aenderung des Gesetzes über den :vorläufigen Aufbau der Wirtschaftsverwaltung des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes. 

Vom 28. Juli 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Das Gesetz über den vorläufi.gen Aufbau der Wirt
schaftsverwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
(Ueberleitungsgesetz) vom 9. August 1947 (Gesetz
und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates Nr. 1 
Seite 1) wird wie folgt geändert: 
a) In § 1 Abs. 1 1wird hinter dem Buchstaben b) als 

Buchstabe c) eingefügt: "die Verwaltung für Ar
beit". Die bisherigen Buchstaben c), d), e) werden 

d), e) und f). 

b) § 1 Abs. 3. erhält folgende Fassung: "Die Abgren
zung der 'Aufgaben der Direktoren und der von 
ihnen geleiteten Verwaltungen sowie der weiteren 
Verwaltungsstellen wird durch Beschluß des Ver
waltungsrates geregelt." 

c) Der bisherige § \2 wird aufgehoben. 
d) Der bisherige § 4 wird aufgehoben. 
e) § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

"Die Aufgaben und Befugnisse der früheren Ver
waltungsräte der gemeinsamen Verwaltungen, 
ihrer :Vorsitzenden und der Stellvertreter sind mit 
dem •21. August 1947 beendet." 

f) § 5 Abs. 3 .erhält folgende Fassung: 
"Die Befugnisse zur Verwaltung der Vermögens
werte der früheren Verwaltungsräte und Verwal
tungsämter und zur Verfügung über sie gehen mit 
dem 1. Mai 1948 auf :den Direktor der zuständigen 
Verwaltung über. Das Nähere-bestimmt der Direk
tor der Verwaltung für Finanzen." 

g) § 6 wird aufgehoben. 
h) § 7 erhält folgende Fassung: 

"Die Mittel zur Deckung der Verpflichtungen und 
Ausgaben der Verwa'ltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes werden nach näherer Vorschrift 
eines Gesetzes aufgebracht." 

i) § 8 erhält folgende Fassung: 
"Gesetze und Verordnungen des Wirtschaftsrates 

werden von seinem Präsidenten ausgefertigt. Ge
setze und Verordnungen des Wirtschaftsrates und 
Ausführungsverordnungen des Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates und der Direktoren sind unver
züglich zu verkünden. Sie treten vierzehn Tage 
nach der Verkündung in Kraft, soweit nichts 
anderes bestimmt wird. Die Verkündung erfolgt 
in dem G e s .e t z b 1 a t t d e r V e r w a 1 t u n g 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
(W i G B 1.)." 

§ 2 
Der Präsident des -Wirtschaftsrates wird ermäch

tigt, das Ueberleitungsgesetz vom 9. August 1947 unter 
der Ueberschrift "Gesetz über den vorläufigen Auf
bau der Verwaltun-g des Vereinigten W~rtschaftsge
bietes" in der Fassung dieses Gesetzes in neuer Para
graphenfolge und mit neuem Datum bekanntzu
machen. 

§ 3 

Soweit yor dem 9. Februar 1948 erlassene Gesetze 
des Wirtschaftsrates die Direktoren der Verwaltungen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ermächtigen, 
Ausführu~gsbestimmungen zu diesen Gesetzen zu er
lassen, werden diese Ermächtigungen aufrechterhalten. 

§ 4 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 28. Juli 1948. 

Der Präsident 'dest W·irtschaftsrates 
Dr. E r i c h K ö h 1 e r 
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BEKANNTMACHUNG 
' 

der neuen Fassung des Gesetzes über den vorläufigen Aufbau der Wirtschaftsverwaltung 
des Vereinigton Wirtschaftsgebietes (amerikanisches und britisches Besatzungsgebiet in Deutschland). 

I 
Vom 28. Juli 1948. 

(Ueberleitungsgesetz). 

Auf Grund von § 2 des Gesetzes zur Aenderung cles Gesetzes über den vorläufigen Aufbau der Wirt
schaftsverwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes voon 28. ~i 1948 (WiGBl. 19 S. 93) wird 
nachstehend das Gesetz über den vorläufigen Aufbau der Wirtschaftsverwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes (amerikanisches· und britisches Besatzungsgebiet lin Deutschland) vom 9. August 1947 
(Ueberleit}.mgsgesetz) (WiGBl. 1947 NJ.\ 1 S. 1) in der ifl!unmehr geltenden Fassung :wnter der Ueberschrift 
"Gesetz über den vorläufigen Aufbau der Verwaltung des Vereinigten:Wirtschaftsgebietes" neu bekannt
gemacht. 

Frankfurt am Main, den 28. Juli 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 

GESETZ 

über den vorläufigen Aufbau der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

in der Fassung vom 28. Juli 1948. 

§ 1 

(1) Für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet werden 
errichtet: 
a) die Verwaltung für Wirtschaft, 
b) die Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft 

rut:td Forsten, 
c) die Verwaltung für Arbeit,·, 
d) die Verwaltung für Finanzen, 
e) die Verwaltung für Verkehr 
f) die Verwaltung für J;>ost- ~d Fernmeldewesen. 

(2) Jede Vel'waltung wkd von einem Direktor ge-
leitet. \ 

(3) Die Albgre=rmg der Affigalben der Direktoren 
und der von ihnen ,geleiteten Verwaltungen sowie der 
weiteren Vwwaltungsstellen wixd durch Beschluß 
des Verwaltungsrates geregelt. 

§ 2 

(1) Die Ueberwachung der gesamten Haushaltsfüh
rung der Vel'waltungen und der :ühnen :wnterstellten 
.Sonderverwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsge-
bietes obliegt einem Rechnungshof. · 

(2) Das Nähere regelt ein Gesetz. 

§ 3 

(1) Die Aufg,a~ben und Be:fu,gnisse der f1iiheren 
Verwaltungsräte der gemeinsamen Verwaltungen, 
i...J.rrer Vorsitzenden und der Stellvertreter sind mit 
dem 21. August 1947 lbeendet. 

(2) Die Verwaltungsämter für Wirtschaft, für Er
nährung und Landwirtschaift, für Finanzen rund für 
Verkehr, sowie das Sekretariat des Verwaltungsrates 
für Post- iU[lld Fernmeldewesen werden aufgelöst. Sie 
werden duvch die Direktoren der ents,prechenden 
neuen Ve11waltungen abgewickelt. Die bisherige Ver
waltung für !Post :und Fe=e1dewesen wird dn'· die 

neuerrichtete Verwaltung für Post- und Fernmelde
wesen übel'geführt. 

(3) Die Befugnisse zur Verwaltung der Vermögens
werte der früheren Verwaltnngsräte und Verwal
tungsämter und zur Verfügung über sie ,gehen mit 
dem 1. Mali 1948 auf Iden Direktor der rzmständigen 
Verwaltung über. Das Nähere bestimmt der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen. 

§ 4 

Die Mittel zur Deckung der Verpflichtungen und 
Ausgaben der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes werden nach näherer Vorschrift eines 
Gesetzes aufgebracht. 

§ 5 

Gesetze und Verordnungen des Wirtschaftsrates 
werden von seinem Präsidenten ausgefertigt. Gesetze 
und Verordnungen des Wirtschaftsrates und Ausfüh" 
rungsverordnungen des Vorsitzenden des Verwal
tungsrates und der Direktoren sind unverzüglich zu 
verkünden. Sie treten vjerzehn Tage nach der Ver
kündung in Kraft, soweit nichts anderes bestim.mt 
wird. Die Verkündung erfolgt in dem Gesetzblatt 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
(WiGB}.). 

§ 6 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Veykündung in Kraft. 

Frankfurt am Main, den 28. Juli 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
- Dr. Erich K ö h 1 er 
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GESETZ 
über den Aufbau der Verwaltung für Verkehr. 

Vom 12. September 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Aufbau 

(1) Die Verwaltung für v,erkehr wird aus den bis-:
herigen Hauptverwaltungen der Eisenbahnen, der 
Straßen, des Seeverkehrs und der Binnenschiffahrf 
gebildet. Angelegenheiten verkehrspolitischer oder 
a1lgemeiner Bedeutung werden durch den Dinelüor 
der Verwaltung für Verkehr koordiniert. 

(2) Die Hauptverwaltung der Eisenbahnen wird 
"Hauptabteilung Eisenbahnen". Ihr Aufbau bleibt 
unverändert. 

(3) Die Hauptverwaltung der Straßen wird "Abtei
lung Straßen". Ihr Aufgabenbereich bleibt unver
ändert. 

(4) Aus den Hauptverwaltungen des Seeverkehrs 
und der Binnenschiffahrt werden die "Abteilung 
Seeverkehr", die "Abteilung Binnenschiffahrt" und 
die "Abteilung ·Wasserstraßen" gebildet. 

(5) Der Direktor der Verwaltung für Verkehr 
(Direktor für Verkehr) kann für Teile einzelner Ab
teilungen einen auswärtigen Dienstsitz bestimmen. 

§ 2 

Eisenbahnen 

sters der ·Finanzen nach dem Reichsbahnges.etz und 
der Verordnung zm~ Durchführung dieses Gesetzes 
W1erden vom Direktor der Verwaltung für Finanzen, 
die des Reichsministers des Innern vom Leiter des 
Personalamts <j.es Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
und die des Präsidenten des Rechnungshofes des 
Deutschen Reiches vom Präsidenten des Rechnungs
hofes des Vereinigten Wirtschaftsgebietes wahr
genommen. 

(7) Bei der Hauptabt~il!ung Eisenbahnen wird ein 
Verwaltungsrat g.ebildet,'<iessen Aufgaben und Zu
sammensetzung im Reichsbahngesetz festgelegt wer
den. 

(8) Der Wirtschaftsplan der Reichsbahn wird vom 
Präsidenten der Reichsbahn aufgestellt und vom Di
rektor für Verkehr im Einvernehmen mit dem Direk
tor der Verwaltung für Finanzen festgesetzt. Er ist 
dem Wirtschaftsrat und dem Länderrat vor seinem 
Vollzug zur Kenntnis zu geben. 

(9) Der Jahresabschluß der Reichsbahn, der die 
Höhe der Abitieferungen der Reichsbahn zugunsten 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
und die Höhe der Rücklagen enthalten muß, wird 
vom Präsidenten der Reichsbahn aufgestellt und vom 
Direktor .für Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Direktor der Verwaltung für Finanzen dem Wirt-

(1) In der Hauptabteilung Eisenbahnen sind die schaftsrat und dem Länderrat zur Genehmigung vor
Leitung der Reichsbahn und die dem Direktor für gelegt. 
Verkehr zustehenden Aufsichtsbefugnisse über son- (10) Durch Vereinbarung zwischen der Leitung der 
stige Eisenbahnen im Vereinigten Wirtschaftsgebiet Reichsbahn und den Gewerkschaften wird die Zu~ 
zusammengefaßt. sammenarbeit zwischen der Leitung und den Ange-

(2) Unter der Aufsicht und nach den allgemeinen hörigen der Reichsbahnverwaltung nach einheitlichen 
Weisungen des Direktors für Verkehr führt der Lei-~ Grundsätzen sichergestellt. 
ter der Hauptabteilung Eisenbahnen als "Präsident · (11) Die Verantwortung des Präsidenten der 
der Deutschen .Reichsbahn" im Vereinigten Wirt- Reichsbahn gegenüber dem Direktor für Verkehr und 
schaftsgebiet" die Geschäfte der Reichsbahn. dessen Verantwortung gegenüber dem Wirtschaftsrat 

(3) Die "Deutsche Reichsbahn im Vereinigten kann durch Betriebsvereinbarungen nicht beschränkt 
Wirtschaftsgebiet" bleiibt ein Sondervermögen mit werden. Soweit Betriebsvereinbarungen noch nicht 
eigener Wirtschafts- und Rechnungsfüh:vung. Für ihre abg,eschlossen sind, regeln sich die Befugnisse der 
Verwaltung bleiben unter Beschränkung auf den Betriebsräte .ausschließlich nach dem Kontrollrats
Umfang 'des Vereinigten Wirtschaftsgebietes das gesetz Nr. 22. 
Reichsbahngesetz VOilU 4. Juli 1939 (RGBI. I S. 1205) 
und die Verordnung zur Durchführung des· Reichs
bahngesetzes vom 5. Juli 1939 (RGBli, I S. 1213) vor
läufig in Kraft, soweit :nicht durch dieses Gesetz 
etlwas anderes bestirrnmt wird. 

(4) Der Direktor für Verkehr erläßt im Benehmen 
mit dem Präsidenten der Deutschen Reichsbahn mit 
Zustimmung des Wirtschaftsrats die "Verwaltungs
ordnung der Deutschen Reichsbahn im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet". Sie regelt die Organisation der 
Deutschen Reichsbahn. 

(5) Der Direktor für Verkehr bestimmt durch Er
laß, inwieweit die Aufgaben und Befugnisse, die nach 
dem Reichsbahngesetz vom 4. Juli 1939 (RGBI. I 
S. 1205) und der&V:erordnung zur Durchführung die
ses Gesetzes vom 5. Juli 1939 (RGBI. I S. 1213) dem 
Reichsverkehrsminister zustehen, von ihm selbst und 
inwieweit sie von d~ l;'räsidenten der Deutschen 
Rekhsbahn wahrzunehmen sind. 

(6) Die Aufgaben und Befugnisse des Reichmini-

§ 3 

Straßen 

Der Direktor für Verkehr bestimmt mit Zustim
mung des Wirtschaftsrates, welche der zu seiner Zu
ständigkeit gehörigen Aufgaben auf dem Gebiete des 
Straßenbaus· und .. (Ies Straßenverkehrs vom Straßen
zentra.lamt wahrzunehmen sind. 

§ 4 

Wasserstraßen 

(1) Der Direktor für Verkehr erläßt mit Zustim
mung des Wirtschaftsrates die "Verwaltungsordnung · 
der Wasserstraßen im Vereinigten Wirtschaftsgebiet". 
Sie regelt die Organisation der Wasserstraßenver-
waltung. , 

(2) Durch Vereinbarung zwischen dem Direktor 
der Verwaltung für Verkehr und den Gewerkschaf
ten wird im Geschäftsbereich der AbteBungen See-
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verkehr, Binnenschif:fahrt und Wasserstraßen die Zu
sammenarbeit zwischen der Leitung und den Ange
hörigen der Verwaltung nach einheitlichen Grund
sätzen sichergestelllt." 

(3) Stellt eine Landesregierung den Antrag, die 
Verwaltung von Wasserstraßen, deren schiffbarer 
Teil; fast ausschließlich in ihrem Lande liegt, als 
Auftragsange[egenheit zu übernehmen, so ist diesem 
Antrage insoweit zu entsprechen, als nicht die all
gemeinen Interessen der Energiewirtschaft entgegen
stehen. In diesem Fal!l kann der Direktor der Ver
waltung für Verkehr unmittelbare Weisungen an'die 
Landesfachbehörden erteilen und sie zu unmittelbarer 
Berichterstattung veranlassen. 

§ 5 

Eingliederung der Verwaltungangehörigen 

(1) Bei der Eingliederung der Hauptverwaltungen 
in die Verwältung für Verkehr des Vereinigten Wirt
schaftsgebi.etes bleiben die Rechte und Pflichten der 
Verwaltungsangehörigen der Hauptverwaltungen und 
ihrer unterstelLten Behörden unberührt. Dazu ge
hören auch die Rechte und Pf.lichten, die ein solcher 
Verwaltungsangehöriger als Beamter einer Zonen
oder Länderbehörde bei ihrer Umbildung oder Ein
gliederung in eine der Hauptverwaltungen gehabt 
hatte. Dasselbe gilt für die Versorgungsansprüche 
von Beamten, die nach dem 8. Mai 1945 in Beamten
eigenschaft einer solchen Behörde angehört hatten. 

(2) Absatz 1 gi:lt nicl'\t für solche Beamte, die im 
Landesdienst gehllieben sind. 

§ 6 

Zusammenarbeit mit den Ver!•ehrsministern 
der Länder , 

(1) Ueber die grunds·ätzlichen Fragen des Ver
kehrswesens sind die zuständigen Verkehrsminister 
(Senatoren) der ,Länder laufend zu unterrichten. So
w.eit solche Fragen die Interessen der Länder wesen':
lich berühren, sind diese vor Entscheidungen zu 
hören. Ihre Stellungnahme ist bei der Entscheidung 
angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Angelegenheiten, die zur ausschließlichen 
Zuständigkeit der Länder gehören, sind von der 
Verwaltung für Verkehr nur mit dem Ziel zu be
handeln, die Uebereinstimmung zwischen den 
Ländern herzustellen. 

§ 7 

Verkehrsbeiräte 

(1) Zur beratenden Mitwirkung in Verkehrsan
gelegenheiten wird ein Hauptverkehrsbeirat ge
bildet. 

<2) Der Hauptverkehrsbeirat hat die Aufgabe, 
zu wichtigen, das Vereinigte Wirtschaftsgebiet be
rührenden Fragen 'des Reise- und Güterverkehrs, 
die ihm der Direktor für Verkehr vorlegt, Stellung 
zu nehmen. Der Hauptverkehrsbeirat kann auch 
von sich aus Anregungen und Wünsche, die den 
Reise- oder den Güterverkehr tim Vereinigten Wirt
schaftsgebiet betreffen, zur Sprache bringen. 

(3) Der Hauptverkehrsbeirat besteht aus sieben 
Fachvertretern der verschiedenen Vekehrszweige, 
nämlich je einem 

der nichtreichseigenen Eisenbahnen, 
der Straßenbahnen, 

der Personenkraftfahrbetriebe, 
der Güterkraftfahrbe!riebe, 
der Binnenschiffahrt, 
des Seeverkehrs, 
der Spedition und Lagerei, 

die auf Vorschlag ihrer Fachverbände vom Direk
tor für Verkehr berufen werden, 

acht Vertretern der Werktätigen der Verkehrs
betriebe einschließlich der Reichsbahn, die 
auf Vorschlag"•~der Gewerkschaften des Ver
kehrs vom Direktor für Verkehr berufen 
werden-, 

acht Verkehrsnutzern des Güterverkehrs, die 
von den Regierungen der Länder, und .zwar 
aus jedem Land ein Vertreter, berufen 
werden, 

acht Verkehrsnutzern des beruflichen und außer
beruflichen Reiseverkehrs, die von den Re
gierungen der Länder, und zwar aus jederr. 
Land ein Vertreter, berufen werden. 

Die Vertreter werden jeweils auf drei Jahre iberufen. 
Für jeden Vertreter ist gleichzeitig ein Stellvertreter 
mitzubestimmen. 

(4) Der Hauptverkehrsbeirat des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes w1tr1d vom Di·relctor für Verkehr bei 
Bedarf, in der Regel zweimal jährlich, zu Sitzungen 
einberufen. Den Vorsitz führt der Direktor für Ver
kehr. Er zieht zu den Sitzungen Vertret~ t der von 
ihm unmittelbar verwalteten Verkehrszweige zu und 
kann Vertreter anderer Verkehrsbetriebe sowie son
stige Sachverständige einladen. 

(5) Der Hauptverkehrsbeirat faßt seine Beschlüsse 

I 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleich
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. Der Vorsitzende 
und die nach Abs. 4 hinzukommenden Teilnehmer 

I halben kein Stimmrecht. 
(6) Die Geschäftsordnung für den Hauptverkehrs

beirat wird nach Benehmen mit diesem vom Direktor 
für Verkehr aufgestellt. 

(7) Der Direktor für Ve11kehr kann für !Angelegen
heiten des Reise- und Güterverkehrs, die zur Zustän
digkeit der Reichsbahndi-rektionen gehören, für jeden 
Reichsbahndirektionsbezirk einen Bezirkseisenbahn
betrat, für Angelegeneiten der Wasserstraßen und 
Schiffahrt für die einzelnen Strom- und Wasserstra
ßengebiete Strom- und Wasserstraßenbeiräte !bilden. 
Das Nähere bestimmen der Direktor für Verkehr und 
die zuständigen Verkehrsminister (Senatoren) der 
Länder im gegenseitigen Einvernehmen. 

(8) Zur iberatenden Mitwirkung in Verkehrsange
legenheiten ·kann der Verkehrsminister (Senator) 
jedes Landes· einen Landesverkehrsbeirat bilden. 

(9) Die Verkehrsminister der Länder können an 
den Sitzungen des Hau'ptverkehrsbeirats, der Be
zirkseisenbahnbeiräte rund <der Str01m- und Wasser
straßenbeiräte beratend tei·lnehmen oder Vertreter 
entsenden. Der Direktor für Verkehr kann an den 
Sitzungen der Landesvet,kehrsbeiräte beratend teil
nehmen oder Vertreter entsenden. 

§ 8 

Uebergangsbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen des vorläufigen Abkom
mens über die Bildung einer deutschen Verkehrs
verwaltung vom 10. Septmber 1946 (VkBl. 1947 S. 1) 
werden insoweit bestätigt, als die nicht den Vor-
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Schriften der. amerikanischen Proklamation Nr. 7/ 
britischen Verordnung Nr. 126, dem Ueberleitungs
gesetz vom 9. August 1947 (GVBL S. 1) oder diesem 
Gesetz widersprechen. 

(2) Folgende Vorschriften treten außer Kraft: 
a) aus dem Richsbahngesetz vom 4. Juli 1939 (RGBl. 

I S. 1205) § 1 Abs. 2, § 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 
3, Satz 1 zweiter Halbsatz, § 5, § 6 Abs. 1 Satz 3,, 
§ 7 Abs. 3 Satz 1, § 8 Abs. 4, § 9, § 11 Abs. 4, 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2, § 13 Nr. 2 
und 3, im § 14 die Worte "auch die Vergünsti
gungen für Wehrmachttransporte", in § 15 Abs. 
2 die Worte ,"A:bs. 3", in § 18 Albs. 3 Nr. 1 die 
Worte "und der früheren Reichseisenbahnen in 
Elsaß-Lothringen" sowie Nr. 5 bis 7, § 20 Abs. 1 
Satz 1, § 26, § 27 Satz 1, § 28 Abs. 1 und in Abs. 2 
die Worte "und Ergänzung"; 

b) aus der Verordnung zur Durchführung des 
Reichsbahngesetzes ·vom 5. Juli 1939 (RGBL I 
S. 1213) § 1 und '§ 5 Nr. 2 bis 4; 

c) der Erlaß vom 12. Dezember 1942 (RGBL I S. 705); 
d) aus dem Ueberleitungsgesetz vom 9. August 1947 

(GVBl. S. 1) § 6 .A!bs. 2. 

§ 9 

Inl;:rafttreten 

Dieses Gesetz'' tritt am Tage nach der Verkün
dung lin Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt arm Main, den 12. September 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
In Vertretung 

Dahrendorf 

-"' ERSTE VERORDNUNG 

zur Ausführung des Uebergangsgesetzes über die Rechtsstellung · der Verwaltungsangehörigen 

der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 23. Juni 1948. 

Vom 9. September 19~8. 

Auf Grund des§ 18 Abs. 1 des Uebel.'g·angsgesetzes 
über die Rechtsstellung der VerwaltungsangehörigeJ:?. 
der Verwaltung des VereindJgten Wirtschaftsgebietes 
vom 23. Juni 1948 .(GVBl. S, M) wird mirt Wirkung 
vom 1. Juli 1948 verordnet: 

Ruhestand, falls nicht auf 'Grund des § 68 Abs. 2 des 
Deutschen Beamtengesetzes der Eintl'itt in den Ruhe
stand hinausgeschoben wird oder im Einzelfall ein 
früherer 'Zeitpunkt für den Eintritt 'in den Ruhestand 
bestimmt worden jst. -

§ 1 § 2 

Beamte, die auf Grund pes § 3 Abs. 1 der Zweiten 
Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Beamtenrechts vom 9. Oktober 1942 (RGBl. I IS. 580) 
über das 65. Lebensj-ahr hinaus im Dienst verblieben 
sind, treten mit Ablauf des 31. Oktober 1948 in den 

Der Eintritt eines Beamten dn den Ruhestand kann 
dUl'ch den Verwaltungsrat ·auf Grund des§ 68 Abs. 2, 
Satz 1 des DBG dn ider FaiSsung von 1937 nur be
fristet hinausgeschoben werden; -Verlängerung der 
Frist >vor Ablauf Iist !Zulässig. 

Frankfurt am Ma~ den 9. September 1948. 

ner Direktor 
der Verwaltung für Ernährung, 

Landwirtschaft und il<,orsten 
Schlange-Schöningen 

Der Direktor 
der Verwaltung für VerkehT 

Dr.-Ing. Frohne 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrats 
Dr. P ünder 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

Dr. iLudwig Erhard 

Der Direktor 
der Verwaltung ;für Post- und 

!Fernmeldewesen 
Schuberth 

' Der Direktor / 
der Verwaltung für FinanzE'n 

In ~Vertretung 
;Kriege 

Der Direktor 
der Verwaltung der Arbeit 

Anton. Storch 
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Gesetzblatt 
DER VERWALTUNG DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGE.BIETES 

1948 Ausgegeben zu Frankfurt am Main, am 11. Oktober 1948 Nr. 20 

INHALT: 
Tag Seite 

7. 10.1948 Gesetz gegen Preistreiberei ......................................................... ~ ..... 99 

GESETZ 
gegen Preistreiberei. 

Vom 7. Oktober 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen. 

§ 1 

Wegen· Preistreiberei wird mit Gefängnis und 
Geldstrafe oder einer dieser beiden Strafen be
straft: 

1. wer in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes 
oder in unbefugter Betätigung wie ein Gewerbe
treibender eine Mangellage oder seine wirtschaft
liche Ueberlegenheit dadurch unlauter ausnutzt, 
daß er für Güter oder Leistungen des lebens
wichtigen Bedarfs unangemessene Entgelte for-
dert, verspricht, annimmt oder gewährt, \ 

2. wer Gegenstände des lebenswichtigen Bedarfs 
zurückhält, beiseiteschafft, verderben läßt oder 
vernichtet, obwohl er weiß oder den Umständen 
nach annehmen muß, daß dadurch der Preis auf 
eine unangemessene Höhe gesteigert oder auf 
einer solchen Höhe gehalten werden kann oder 
wer ohne die Absicht der Warenverknappung 
Waren zurückhält, um bei späteren Verkäufen 
höhere Preise zu erzielen. 

3. wer Gegenstände des lebenswichtigen Bedarfs da
durch verteuert, daß er sich, ohne die Bedarfs
deckung zu fördern, in den üblichen Warenver
kehr einschiebt. 

Frankfurt am Main; den 7. Oktober 1948. 

§ 2 

Hat der Täter wissentlich und gewissenlos oder aus 
grobem Eigennutz gehandelt oder ist er, bevor er 
die neue Tat beging, schon einmal wegen eines Ver
gehens gegen dieses Gesetz rechtskräftig verurteilt 
worden, so kann auf Zuchthaus erkannt werden. 

§ 3 

Auf das Verfahren finden die §§ 10-31 des Ge
setzes über Notmaßnahmen auf dem Gebiet der 
Wirtschaft, der Ernährung und des Verkehrs (Bewirt
schaftungsnotgesetz) vom 30. Oktober 1947 in der 
Fassung des Gesetzes vom 5. August 1948 (WiGBI. 
S. 79) Anwendung. 

Die strafrechtliche Verfolgung soll grundsätzlich 
im beschleunigten Verfahren durchgefüllrt werden. 

§ 4 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 1948 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 
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GESETZ 

Nr~ 21 

zur Aenderung des Artikels VIII (Kaffeesteuer) des 'Anhangs zum Gesetz Nr. 64 det: Militärregierung 
Deutschland, Amerikanisches und Britisches Kontrollgebiet, zur vorläufigen Neuordnung von Steuern :vom 

22. Juni 1948 '(Beilage Nr. 4 zum ,Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrats), 

Vom. 21. ,Oktober 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Artikel VIII des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 rz.ur 
VOTläufigen Neuordnung von 'Steuern .(Beilage 'Nr. 4 
·um Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtsohafts
.ates) wkd \Wie folgt \geändert IUUd _ergänzt: 

'\) § ß :Absatz 1 :erhält folgende iFa;;sung: 
•.J 

Die Steuer beträgt 
für kiie runter Absatz ,1 
fallenden Erzeugnisse 
für die :unter Absatz 2 
fallenden Erzeugnisse 

der Nr. ,61 des Zolltarifs 
10.- DM 

der Nr. 61 des Zolltarifs 
. . . . 13.- DM 

(2) Im § ;2 wird der folgende peue Absatrz. 2 !ßin
gefügt: 

Der Dkektor der Verwaltung für ,Finanzen des 
Vereinigten ·Wirtschaftsgebietes wird ecrmächÜgt, 
die Steuersätze für Kaffee mit Zustimmung !des 
Finanzausschusses des Wirtschafts·rates und )mit 
Zustimmung des Finanzausschusses des Länder
rates in Anpassung an die wirtschaftlichen Ver
hältnisse IZJU ändern. 

(3) Der bisherige Absatz 2 des § 2 wü;d Absatz ~. 

(4) Hinter § 4 dst unter der Uebersohrdft "Steuerver
günstigung ' [Und Steuerbefreiu\lg" ~olgender 
neuer Par.agraph einzufügen: 

"§ 4a 

(1) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes wilird ermächtigt, 
die steuerliche \Behand1ung •Von Kaffee; der .ti.n 
Geschenk- und Liebesga~bensendungen aus dem 
Ausland eingeführt wdrd, einheit1ich w !regeln. 

(2) Kaffee, der .von Krankenanstalten und ä:hnldchen 
Einrichtungen nachweislich rzu medizinischen 
oder Heilzwecken 'abgegeben :wird, k-ann . nach 
näherer Bestimmung des Direktors der Verwal
tung ;für F-inanzen des Vereinigten Wil'tsohafts
gebietes von \der Steuer pefreit :werden." 

§ ,2 

Dieses Gesetz tritt am 7. Tage nach der Verkün
dung in Kraft. 

Das :vorstehende Gesetz rwoird nach Zustimmung 
des Länderrates !hiermit verkündet. 

Frankfurt am Ma,in, den ,21. ·Oktober 1948. 

-·· iDer Präsident ides Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 
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" 
GESETZ. 

zur Aenderung des Artiltels VII (Tabaksteuer) und des Artiltels XIII (Inkrafttreten) des Anhangs zum 
Gesetz Nr. 64 der Militärregierung Deutschland, Amerilumisches und Britisches Kontrollgebiet, zur 

. vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungs
blatt des ,Wirtschaftsrats). 

Vom 21. Oktober 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Artikel :VII § 1 ldes iAnhangs zum Gesetz Nr. 64 
(Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Wirtschafts·rates) zur vorläufigen Neuordnung von 
Steuern (Wird wie folgt geändert: 

(1) Ziffer 1 a erhält folgende Fassung: 
§ .3 f\bs~tz 1 rwird !durch folgende Fassung ei·-
setzt: · 

Die :Steuer beträgt: 
A. für Ziganen . . 46°/o d. Kleinverkaufspreises 
B. für Zigaretten . 60°/o " 

C. für feingeschnittenen 
Rauchtabak (Fein-
schnitt) . . . . 55°/o " 

D. für anderen Rauch
tabak als Feinschnitt 
(Pfeifentabak) . 450fo " 

E. für Kautabak : 20°/o " 

F. für Schnupftabak 250fo " 

(2) Ziffer 3 'erhält :folgende Fassung: 

" 

" 

§ 17. iwkd durch 'folgende Fassung ersetz.t: 

Die •Steuer !beträgt 5 DM für 1000 Stück Z1garet
tenhüllen (Hülsen,~ Blättchen). 

§ 2 

Artikel ,XIII :Absatz 5 des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern er-
hält folgende Fassung: · 

(5) Der Direktor ',der Verwaltung für Finanzen rdes 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes bestimmt den. 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Al'tikels VII. 

§ 3 
! 

Dieses Gesetz tritt mit dem ,Tage seiner Verkün' 
dung ~n Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustinlmung 
des Länderrates hiermit !verkündet. 

Frankfurt •am Mam, den 12\. Oktober 1948. 

t>er Präsident des Wirtschaftsrates 

IDr. Erich K ö h 1 er 

GESETZ 
.zur Aenderung des Biersteuergesetzes. 

Vom 21. Oktober 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz b~schlossen. 

§ 1 

Das Biersteuergesetz vom 28. März 1931 (Reichs
gesetzblatt I S. 110) !in der ,Fassung, die sich aus den 
bis zum Inkrafttreten dieses , Gesetzes erfolgten 
Aenderungen und Ergänzungen ' ergibt, wird. wie 
folgt geändert: . 1 . 

(1) Die Biersteuer beträgt für jedes Hektoliter der 
in einem Brauereibetrieb innerhalb eines Rechnungs
jahres ~rzeugten Biermenge 

von den ·ersten 2 000 hl 
von .rden folgenden , 8 000 hl 

16,- DM 
16,20 DM 

" " " 
10 000 hl 16,40 DM 

von den foigenden 10 OOÖ hl 16,60 DM 

" " " 
.30 000 hl 16,80 DM 

" " " 
30 000 hl 17,20 DM 

" ." " ! 30 000 hl 17,60 DM 

von dem Rest 18,- DM 

(2) Die Steuersätze unter )1 .gelten für Schankbier . 
Für Einfachbier ermäßigen sich !die Steuersätze auf 
die Hälfte und für iLagerbier erhöhen sie sich auf 
das 11/ 4fache. Einfachbier ist Bier mit einem Stamm
würzegeha•lt bis zu 2 vom Hundert. Schankbier . ist 
Bier mit ~inem Stammwürzegehalt von 4,5 bis 5,5 
vom Hundert und Lagerbier ist Bier mit einem 
Stammwürzegehalt von 7 bis 8 vom Hundert. 
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[§ 2 \ 

Bier mit einem Stammwürzegehalt von 

mehr als 2 und weniger als 4,5 
mehr ,als 5,5 ,und weniger als 7 .oder , 
mehr als 8 

vom Hundert darf nicht dn Verkelu: ,gebracht wer
den. Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes kann Aus:p.ahmen 
zulassen. Soweit ;hierbei nichts anderes bestimmt 
wird, ist :Bier :der ersten Art als Schankbier, Bier 
der zweiten :Art als Lagerbier und Bier der letzten 
Art mit dem 11Machen :der Sätze für Schankbier zu 
versteuern. Die gleichen Steuersätze gelten für Bier 
der im Satz 1 bezeichneten Arten, das verbotswidrig 
in Verkehr gebracht wird, lmit der Maßgabe, daß 
Bier 1mit mehr als 8 vom Hundert Stammwürzege
halt mit dem Doppelten :der Sätze für Schankbier 
zu versteuern dst. -

§ 3 

In allen Fällen, dn idenen 1t1ach den Vorschriften 
des Biersteuergesetzes dem , Reichsminister der 
Finanzen Befugnisse übertragen sind, werden diese 
durch den Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes wahrgenommen. 

§ !4 I 

Der <Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtscliaftsgebiefes wird ermächtigt, zur 
Durchfi'thnmg dieses Gesetzes 'Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsanordnungen zu erlassen ,und den 
Wortlaut des Biersteuergesetzes neu bekanntzu
machen. Rechtverordnungen werden mit Zustim
mung des Finanzausschusses des Wirtschaftsrates 
un,d mit Zustimmung des Finanzausschusses des 
Länderrates erlassen, 

§ '5 

Dieses Gesetz tDitt mit dem Tage der Verkündung .. 
in Kraft. I ' · 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am iMain, kien 21. Oktober 1948. 

Der- !Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich ,Köhler: 

GESETZ 

zur Aenderung des Gesetzes 'Über das Branntweinmonopot 

Vom 21. Oktober 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat 'das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Das Gesetz über \d.as Branntweinmonopol vom 
8. 4. 1922 (Reichsgesetzblatt I S. 405) dn der Fassung, 
die sich aus den bis rzum Irrkrafttreten dieses Ge
setzes erfolgten Aenderungen und Ergänzungen er
gibt, wird wie folgt geändert und ergänzt: 

I. Die Steuer beträgt: 
I für 1 Hekoliter 

Weingeist 

1. für Branntwein zu ,Trinkzwecken 
und sonstigen nachstehend nicht ge-
nannten Zwecken 1000 ,DM 

2. für runvergällten Branntwein, der 
Aerzten, Krankenhäusern, Apothekern 
für ärztliche, i chirurgische !Oder 
pharmazeutische !Zwecke 1 tz;ugeteilt 
wird 850 DM 

3. für Branntwein ' 

a) zur Herstellung von Heilmitteln, 
die vorwiegend zum äußerlichen 
Gebrauch I !ffienen, 1 sofern , der 
Branntwein zu Genußzwecken 
unbrauchbar gemacht wird, 

für 1 Hektoliter 
Weingeist 

b) zur Herstellung von Körper
pflegemitteln (Riech- und Schön
heitsmitteln), sofern der Brannt
wein zu Genußzwecken , !un
brauchbar gemacht oder unter 
ständiger amtlicher Aufsicht ver-
arbeitet wird . . . 600 DM 

4. für 1Branntwein 1 rz.ur i Herstellung 
von Treibstoff . . . . 300 DM 

5. für .Branntwein rz;ur Herstellung 
von Speiseessig 

6. für Branntwein zu Putz-, Hei
zungs-, K'och- und Beleuchtungs
zwecken oder fZU besonderen ge
werblichen Zwecken nach näherer 
Bestimmung des Direktors der Ver
waltung für Finanzen des Vereinig
ten Wirtschaftsgebietes '· . . . 

7. für , Branntwein' ,!zur Herstellung 
von Branntweinerzeugnissen für die 
Ausfuhr· 1 \ • .. • • • 

50 DM 

0 DM 

0 DM 

Die Steuerermäßigung (Ziff. 2,. ß, 4, 5) ·und 
die Steuerbefreiung (Ziff. '6, 7) sind bedingt 
durch die bestimmungsmäßige Verwendung des 
Branntweins und die Innehaltung der rzu ihrer 
Sicherstellung angeordneten Maßnahmen. 
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li. Die Steuer nach Nr. I und die Steuer für ab
Jieferungsfreien und ablieferungspflichtigen, 
aber nicht abgelieferten Branntwedn (Brannt
weinaufschlag, § 78 des Gesetzes über das 
Branntweinmonopol) sind 1 Verbrauchssteuern 
im Sinne der Reichsabgabenordnung. 

gen für Branntw~in im Vereinigten Wi~tschaftsgebiet 
bestehen. / 

;5/ 

)'"' § 3 
l' I 

"' D~.l Direktor der Verwaltung für Finanzen des lil 
Ver~inigten Wirtschaftsgebietes wrrd ermächtigt, zur 

III. Die Essigsäuresteuer bemißt sich nach § 160 des D!ltchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen 
Gesetzes über das BranntweinmonopoL J,Ihd Verwaltungsanordnungen zu erlassen und den 
Die rin Nr. I Ziff. 5 für Branntwerin zur Berei- . "Wortlaut des Gesetzes über das Branntweinmonopol 
tung von Speiseessig vorgesehene Steuer wird,·· . den in § 1 Nr. I und III getroffenen Aenderungen 
dem Steuersatz für Essigsäure nicht hinzu- und 'der durch § 1 Nr. II getroffenen Klarstellung 
gerechnet. des bestehenden 'Rechtszustandes anzupassen. 

IV. Die Strafvorschriften des elften Abschnittes des 
ersten Teiles des Gesetzes über das Branntwein
monopol sind in der Fassung 1des Gesetzes vom 
25. 3. 1939 (Reichsgesetzblatt I S. 604) anzuwen
den. Die :in Nr. II ~enannten Steuern gelten als 
Monopoleinnahmen tim 'Srinne dieser Strafvor
schriften. 

§ 2 

Die durch das/ Gesetz über das Branntweinmono
pol dem Reichsminister der Frinanzen :übertragenen 
Befugn!isse übt :der Direktor der Verwaltung für 

· Frinanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes aus. 
Jedoch werden die rin §§ ,4, 9, 16-18, 55, 56 des Ge
setzes über das Branntwerinmonopol . bezeichneten 
Befugnisse des Reichsministers der Finanzen von 
dem jeweils zuständigen Landesfinanzminister wahr
genommen, solange landeseigene Monopolverwaltun-

Rechtsverordnungen werden mit Zustimmung des 
Finanzausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zu
stimmung des Finanzausschusses des Länderrates 
erlassen. 

§ 4 

Dieses !Gesetz tritt mit dem Tage se.iner Verkün
dung rin Kraft. 

Das vorstehende- Gesetz wird nach Zustimmung 
des Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 21. Oktober 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Er.ich Köhler 
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GESETZ / 

über die Feststellung des Haushaltsplans der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für das 
Rechnungsjahr 1948. 

Vom 30. September 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen. • 

§ 1 

(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte or
dentliche Haushaltsplan der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes für das Rechnungsjahr 
1948 wird in Einnahme und Ausgabe auf 

408 438 450 DM 
festgestellt. 

(2) Der Haushaltsplan umfaßt nicht den Wirt
schaftsplan der Deutschen Reichsbahn und den Vor
anschlag der Deutschen Post. 

§ 2 

Die in den Einzelplänen bei den Ausgabetiteln 3 
und 4 veranschlagten Mittel sind innerhalb dessel
ben Haushaltskapitels gegenseitig deckungsfähig. 
Sie können bis zur Höhe der beim Besoldungstitel 1 
infolge zeitweiligen Offenstehens von Planstellen er
zielten Einsparungen überschritten werden. 

§ 3 

In die letzten 25 v. H. der durch/clen Haushalts
plan bewilligten Planstellen der einzelnen Besol
dungsgruppen im Stellenplan der Besoldungstitel 
dürfen Arbeitskräfte nur mit vorheriger Zustim
mung des Direktors der Verwaltung für Finanzen 
eingewiesen werden. Hierdurch freiwerdende Besol
dungsmittel können zur Einstellung von Angestell
ten mit Vergütungen nach der TOA verwendet wer
de!"! (vgl. § 2 dieses Gesetzes). Die Bestimmungen 
der auf Grund von § 27 Abs. 2 des Dritten Gesetzes 
zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungsgesetz) 
vom 20. Juni 1948 (Beilage Nr. 5 zum Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Wirtschaftsrats des Vereinig-

ten Wirtschaftsgebietes S. 13) erlassenen Verordnun
gen zur Sicherung der Währung und der öffentlichen 
Finanzen werden hierdurch nicht berührt. 

§ 4 

Ueber die letzten·, 10 v. H. det' Bewilligung für 
sachliche und allgemeine Verwaltungsausgaben darf 
nur mit Zustimmung des Direktors der Verwaltung 
für Finanzen verfügt werden. Seiner Zustimmung 
bedarf es auch bei Verfügungen über Ausgabemittel, 
die bei einzelnen Titeln des Haushaltsplans als "ge
sperrt" bezeichnet sind. Darüber hinaus ist der 
Direktor der Verwaltung für Finanzen, soweit die 
Entwicklung auf der Einnahme- und Ausgabeseite 
es erfordert, ermächtigt, auch für andere Ausgabe
titel oder für Gruppen von solchen die Inanspruch
nahme von Mitteln von seiner Zustimmung ab
hängig zu machen. 

§ 5 

Uebersteigt bei einem Einnahmetitel der Betrag 
der tatsächlich aufgekommenen Einnahmen den Haus
haltsausatz und können auf Grund eines Haushalts
vermerks bei einem übertragbaren Ausgabetitel in 
Hl}he dieser Mehreinnahmen Ausgaben geleistet 
werden, so dürfen, abweichend von § 73 der Reichs
haushaltsordnung, die Beträge solcher Mehreinnah
men, die bis zum Schluß des Rechnungsjahres für 
die Zwecke der Ausgabetitel nicht verwendet wor
den sind, in der Haushaltsrechnung als Ausgaberest 

1 

und zugleich als Mehrausgabe nachgewiesen ·werden. 

§ 6 

Al) Für die Ablieferungen der Deutschen Post 
und der q,eutschen Reichsbahn gilt folgende Ueber
gangsregelung: 



106 Nr. 22 - Tag der Au gabe: 28. Oktober 194o 

1. Im Rechnungsjahr 1948 l}aben die Deutsche 
Post 100 000 000 DM und die Deutsche Reichs
bahn 174 500 000 DM an die Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes abzuliefern. 

2. Auf die Ablieferungen sind entsprechende 
Abschlagszahlungen monatlich im voraus zu 
leisten. Die in der Zeit vom 1. April 1948 bis 
zum 21. Juni 1948 in Reichsmark geleisteten Ab
schlagszahlungen der Deutschen Post in Höhe 
von 9 700 000 RM und der Deutschen Reichs
bahn in Höhe von 42 000 000 RM werden auf ql"e 
gemäß Ziffer 1 zu leistenden Ablieferungen in 
voller Höhe angerechnet. 
Für die Zeit vom 21. Juni 1948 bis zum 31. März 
1949 werden die Abschlagszahlungen wie folgt 
aufgeteilt, 
für die Zeit vom 21. Juni bis zum 31. Juli 1948: 
Deutsche Post . . . . . . . . . . . . 10 300 ooo DM 
Deutsche Reichsbahn . . . . 16 500 000 DM 
für die Monate August 1948 bis März 1949: 
Deutsch~ Post . . . . . . . . . . . . je 10 000 000 DM 
Deutsche Reichsbahn .... je 14 500 000 DM 

(2) Soweit nach dem Gesetz vom 27. Februar 1934 
(RGBI. I S. 130) und dem Oesetz vom 4. Juli 1939 
(RGBl. I S. 1205) von der Deutschen Post und von 
der Deutschen Reichsbahn höhere . Ablieferungsbe
träge zu zahlen sind, bleiben diese maßgebend. 

§ 7 

(1) Bis zum Erlaß gesetzlicher Regelungen über 
die Deckung des Ausgabebedarfs nach den Bestim
mungen in Art. III Ziff. · 3c der Proklamation Nr. 7 
und der Ordinance Nr. 126 ist der Direktor der Ver
walhing für Finanzen berechtigt, zur Befriedigung 
des Ausgabebedarfs, der aus den laufEmden Ein
nahmen der Verwaltungen und den Ablieferungs
beträgen von Post und Eisenbahn (§ 6 dieses Ge
setzes) nicht gedeckt wird, von den Ländern des 
Vereinigten WirtBchaftsgebiets die erforderlichen 
Mittel einzufordern; die Einforderung erfolgt, so
lange ein neuer Schlüssel nicht festgelegt ist, nach 
.dem bißherigen Schlüssel. 

(2) Diese Beträge sind den Ländern des Vereinig
·ten Wirtschaftsgebietes zu erstatten, sobald der Ver-

waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes auf 
Grund gesetzlicher Regelungen im Sinne des Abs. 1 
ausreichende Mittel zur Deckung des Ausgabe
bedarfs zur Verfügung stehen. 

§ 8 

Bei der Uebertragung von Aufgaben aus dem 
Geschäftsbereich eines Verwaltungszweigs in den 
Geschäftsbereich eines anderen können mit Zustim
mung ~ Direktors der Verwaltung für Finanzen 
die Mittel und Planstellen auf die neu zuständige 
Haushaltsstelle übertragen werden. 

§ 9 

(1) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen 
wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung 
der Betriebsmittel der Hauptkasse des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes Mittel bis zur Höhe von 
300 000 000 DM im Wege des Kredits. zu beschaffen 

(2) Aus diesen Mitteln kann der Direktor der Ver
waltung für Finanzen bis zur Höhe von 45 000 000 DM 
Ueberbrückungskredite an die Stadt Berlin gewähren. 

§ 10 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Bestimmungen erläßt der Direktor der Ver
waltung für Finanzen. 

§ 11 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 
1948 in Kraft. 

Das vorstehende vom Wirtschaftsrat unter teil
weiser Ablehnung der vom Länderrat beantragten 
Aenderung beschlossene Gesetz wird hiermit ver
kündet. 

Fran,kfurt am Main, d.en 30. September 1948 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 
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Anlage zum Haushaltsgeset;o; 

Dienststellen 

Wirtschaftsrat 
Summe für sich 

Haushaltsplan 
der 

Verwaltung des Vereinigien Wirtschaftsgebietes 
für das Rechnungsjahr 194.8 

(Ges{lmtplan) 

Einnahmen Ausgaben 

fort-
einmali~ Summe dauernde 

DM DM DM DM 

5 400 2 742 900 165 000 2 907 900 

Bleibt 
Für 1947 

sind 
Übersch. <+> angesetzt 

Übersch. <+) 
Zuschuß (-) Z h ß ( ) I usc u _ 

DM RM 

- 2 902 500'- 1442 800 

II 1 Lähderrat . 21 000 683 500 73000 756 500 - 735 500 - 1026 700 ") 

Summe für sich . 
III 1 Vorsitzer des Ver-

waltungsrats ,Jlnd 
Direktorialltanzlei 200 1 583 700 113 000 1 696 700 - 1 696 500 - 40000 

Summe für sich 

IIIa 1 Personalamt 2 600 950 400 44000 994 400 - 991 800 

2 Dienststrafhof 10 000 114 200 2400 116 600 - 106 600 
··-

3 Dienststrafkammern 90 000 197 300 5 600 202 900 - 112 900 
·--- -~ ----

Zusammen 102 600 1261 900 52000 1 313 900 - 1 211 300 - 463 900 

IIIb 1 Statistisches Amt / 10 800 1 593 900 67 000 1 660 900 - 1 650 100 - 258 600 

Summe für sich 

IIIc 1 Rechtsamt 10 900 359 000 62 000 421 000 - 410 100 
2 Patentamt 380 200 1 404 800 420 000 1824 800 1 444 60_0 

~--- .--------~ 

Zusammen 391100 1 763 800 482 000 2 245 800 - 1854 700 - 244 200* *) 

IIId 1 Deutsch. Obergericht 1000 328 800 50 000 378 800 - 377 800 
2 Generalanwaltschaft 200 157 000 34 000 191 000 - 190 800. 

--- -- -

Q Zusammen 1 200 485 800 84 000 569 800 - 568 600 -

IVa Verwalt•. f. Verlrehr ·I 
1 Verwaltungsamt 300 1 468 400 135 000 1603 400 - 1 603 100 

~· 

2 Gebietsverkehrsleitgi 200 98 400 - 98 400 - 98 200 

Zusammen 500 1 566 800 135 000 17oi soo ~- 170i3oo- 1 372 200 

IVb·· Hauptverwaltung 
der Binnenschiffahrt 

1 Hauptverwaltung 1 000 1 453 000 890 000 2 343 000 - 2 342 000 
2 Wasserstraßendirek-

Lionen und -ämter 11 947 100 36 018 050 56 066 700 92 084 750 -80 137 650 
3 Reichschleppbetrieb - 750 000 - 750 000 - 750 000 
4 Anstalt f. Gewässer-

kunde 20 000 224 40.0 3 000 227 400 - 207 400 
5 Versuchsanstalt für 

Wasser-, Erd- und 
Grundbau 30 000 168 800 20 000 188 800. - 158 800 

6 Schiffsinspektion u. 
Wasserschutz 74 000 1 579 650 - 1 579 650 .....,.. 1 505 650 

Zusammen 12 o72 1oo I 40 193 900 56 979 700 97173 600 -85 101 500,-88 384 600 

•) zuschuß für den früheren Exekutivrat • 
.. ) Zuschuß für die Zweigstelle des Patentamts in Heringen, die für 1947 im Einzelplan VI enthalten war. 
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~-

Einnahmen Ausgaben 
Einzel- Dienststellen 
plan Kap. fort- einmalige Summe dauernde 

DM DM DM DM 

IVc Hauptverwaltung 
des Seeverltehrs ' 

1 Hauptverwaltung 1 507100 1 538 300 1150 000 2 688 300 
2 Seewasserstraßen-

direktionen u. See-
Wasserstraßen verw. 9 447 000 40 906 800 9 909 900 50 816 700 

I 

3 Seeschiffs-
vermessungsamt 40200 108 800 - 108 800 

4 Kriegsschädenamt 
für die Seeschiffahrt 100 117 500 - 117 500 ---

Zusammen 10 994 400 42 671400 11 059 900 53 731 300 
IVd Hauptverwaltung 

der Straßen 
1 Hauptverwaltung 20 000 6 260 500 160 000 6 420 500 
2 Straßenzentralamt 9 335 000 4 750 500 59 000 4 809 500 

Zusammen 9 355 000 11 Oll 000 219 000 11230 000 
IVe 1 Deutsches Il!ydro-

graphisches Institut 613100 3 659150 226 100 3 885 250 
Summe für sich 

V Verwaltung für Er-
nährung, Landwirt-
schaft und Forsten 

1 Verwaltungsamt 30 819 400 21115 500 29 875 000 50 990 500 
.1a Außenstelle der 

Verwaltung für Er-
nährung, Landwirt- / 

schaft und Forsten 
'· . in Berlin 300 310 900 6000 316 900 

2 Biologische Zentral-
anstalt für Land- u. 
Forstwirtschaft in 
Braunschweig-Glies- ' 
marode 65 000 1 040 100 327 800 1 367 900 

3 Oberschiedsgericht f. 
Marktstreitigkeiten 
in Frankfurt a. M. 10 000 27 200 - 27 200 

4 La~dwirtschaftliche 
Forschungsanstalt in 
Völkenrode 83100 1 306 850 801 000 2107 850 

5 Versuchs- und For-
schungsanstalt für 
Milchwirtsch. in Kiel 1 997 700 2 996 600- ' 499 100 3 495 700 

6 Zentralinstitut für 
Forst- u. Holzwirt-
schaft in Reinbek 
bei Harnburg 7 300 389 450 _70 000 459 450 

7 Zentralforschungs-
anstalt f Kleintier-
zucht in Celle 19 300 287 200 - 287 200 

8 Zentralanstalt für 
Getreideverarbeitung 
in Detmold 89 000 297100 51000 348 100 

9 Zentralanstalt für 
Fischerei in Harnburg 24 000 430 700 13 600 444 300 

10 Außenhandelsstellen 4 297 850 3 284 400 537 700 3 822 100 
11 Sortenamt für Nutz-

pflanzen in Frank-
furt am Main 26 700 155 700 8 000 163 700 

Zusammen 37 439 650 31 641 700 32 189 200 63 830 900 

0 ) Für 1947 im Haushalt der britischen Zone veranschlagt, 

Bleibt 
Für 1947 

sind 
Übersch. <+) angesetzt 

Übersch. ( +) 
-) -Zuschuß (-)~zuschuß (-

DM RM 

I 

- 11812001 
I 

-41369 700 

- 63 600 

- 117 400l 

-42 736 9001-37 743 80 0 

- 6 400 500 
+ 4 525 500 

- J 875 000- 533 90 0 

-- 3 272150 - 4 070 66, 

-20171100 

- 316 600 

- 1 302 900 

- 17 200 

- 2 024 750) 

- 1498 000 

- 452 150 

- 267 900 

I 
- 259 100 

- 420 300 
+ 475 750 

- 137 000 

-26 391250 -4594700 0 
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VI 
1 
2 

3 

4a 

4b 

5 
6 

VII 1 

VIII 1 

IX 
1 
2 
3 

X 
1 

2 

3 
1 
2 
3 

4 
5 
6 

XI 
1 
2 
3 

XII 
1 

X III 1 
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Dienststellen 

Verw. für Wirtschaft 
Verwaltungsamt 
Vertretung der Ver· 
waltung fur Wirtsch. 
in Berlin 
Physikalisch-Techn. 
Anstalt für das Ver-
einigte Wirtschafts-
gebiet in Völkenro.de 
Zentrallastverteilung 
für Elektrizität in 
Bad Hornburg v. d. H 
Zentra Hastverteilung 
für Gas in Düsseldorf 

Zentralstelle für 
Besatzungsbedarf 

Zusammen 
Verwal~ung für Post-
und Fernmeldewesen 

Summe für sich 
Verwaltung f. Arbeit 

Summe für sich 
Verwaltg. f. Finanzen 
Verwaltungsamt 
Hauptkasse 
Oberster Finanz-
gerichtshof 

Zusammen 
Allgetp. Finanzverw. 
Ablieferung von 
Verkehrsbetrieben 
Beiträge w den Ver-
waltungskosten 
Allgem. Einnahmen 
Versorgungsl:lezüge 
Beihilfen und Renten 
Bewilligungen 
besonderer Art ·· 
Rücklagen 
Sonstige Ausgaben 
Minderausgaben 

Zusammen 
Schuld 
Schuldenverwaltung 
Verzinsung 
Tilgung 

Zusamrven 
Sonderhaushalt 
Besatzungskosten 

Summe für sich 
Rechnungshof 

Summe für sich 

Einzelpläne I bis IX, 
XI bis XIII 
,Einzelplan X 

Insgesamt 

Für 19-1'1 

Einnahmen Ausgaben Bleibt sind 

Übersch. (+) angesetzt 
l'Jber,ch. (r!-) fort- einmalige Summe Zuschuß (-) 

dauernde Zusch ufl (-) 

DM d DM DM DM DM RM 
/ 

62 701 400 19 273 600 61 940 500 81 214 100 -18-512 700 

600 257 900 7 500 265 400 - 264 800 

181 000 1 200 000 238 000 1438 000 - 1 257 000 

600 45 500 8 000 53 500 - 52 900 
\ 

- 23 200 32 500 5\5 700 - 55 700 
,. 

200 300 800 15 000 315 800 - 315 600 
~01 000 62241 500-

-- -

62 883 800 ·83 342 500 -20 458 700 -35 045 65 

- 31450 - 31450 - 31450- 20 300 

- 200 000 - 200 000 - 200 000 -

9 600 2 491 100 74 000 2 565 100 - 2 555 500 
100 159 600 20 000 179 600 - 179 500 

37 900 -"-306 100 - 306 100 - 268 200 
--

47 600 2 956 800 94 000 3 050 800 - 3 003 200 - 2 693 300 

\ 

274 500 000 +274 500 000 

- -
--

1 800 000 1 800 000 - 1 800 000 
375 000 375 000 - 375 000 

7 350 000 7 350 000 - 7 350 000 
23 000 000 23 000 000 --23 000 000 
2 530 000 2 530 000 - 2 530 000 

_./ 

- 2 864150 - 2 864150 + 2 864150 
---

274 500 000 32 190 850 32 190 850 +242 309 150 +230 216 950 

- 168 500 - 168 500 - 168 500 / 

- - - - -
- - - - -
- 168 500 - 168 500 - 168 500 -
- 46 000 000 - 46 000 000 - 46 000 0001- 15 000 000 

-I - 750 000 750 000 ._ 750000 -

Gesamtabschluß der Einzelpläne 

133 938 450·~~12. 067 200 164180 400 1~76 247 600 1-;42 309150l-230 216 950 
~74 500 ooo 3~190 850 - 32 190 850 I+ 242 309 150 + 230 216 950 

408 438 450 244 258 050 164180 400 408 438 450 -I -
•J Der Zuschuß von 244 200 RM für die Zweigstelle des Patentamts in HE$ingen wird in Einzelplan IIIc nachgewiesen. 

l 
I 



110 Nr. 22 - Tag der Ausgabe: 28. Oktober 1948 

BEIL<\NNTMA CH UN G 

iiber die Errichtung der Annahmestelle Berlin 
für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet. 

Vom 30. September 1948. 

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Errichtung von Annahmestellen für Patent-, Ge
brauchsmuster- und Warenzeichenanmeldungen vom 
5. Juli 1948 (GVBI. S. 65) und des § Z. Ziff. 2 des Ge
setzes über das Rechtsamt der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes vom 20. Juli 1948 (GVBl. 
S. 77) wird hiermit bestimmt: 

VERORDNUNG 

zur Durchführung und Ueberleitung" 'der 

Kraftfahrzeugsteuer. 

Vom 14. Oktober 1948. 

' Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum 
Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von 
Steuern vom 22. Juni 1948 wird mit Zustimmung' des 
Finanzausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zu
stimmung des Finanzausschusses des Länderrates 
folgendes bestimmt: 

§ 1 

Für die im § 11 Ziffer 4 des Kraftfahrzeugsteuer
gesetzes bezeichneten Kraftfahrzeuge mit einem 
Eigengewicht über 2400 kg ist bei Lösung einer 
Steuerkarte für einen Zeitraum, dessen Beginn in 
die Zeit vom 21. Juni 1948 bis 31. Dezen:tber 1948 und 
dessen Ende iri das Kalenderjahr 1949 fällt, die 
Steuer für den ZeitrauJ;TI bis zum 31. Dezember 1948 
nach dem bis dahin geltenden Steuersatz und für den 
Zeitraum ab 1. Januar 1949 nach dem dann geltenden 
Steuersatz zu berechnen. 

§ 2 

Die Bestimmungen des § 32 (Wechsel des Steuer
schuldners), des § 33 (Einstellung eines anderen 
Kraftfahrzeugs) und des § 34 (Veränderung des 
Kraftfahrzeugs) der Durchführungsbestimmungen 
zum Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 5. Juli 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 875) sind, soweit sich nicht aus 
den §§ 3 und 4 dieser Verordnung etwas anderes er
gibt, wieder anzuwenden. 

.. 

1. In Berlin wird eine Annahmestelle für das 
Vereinigte Wirtschaftsgebiet er~·ichtet. 

2. Die Annahmestelle Berlin für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet wird am 1. Oktober 1948 er
öffnet. 

Frankfurt am Main, den 30. September 1948. 

Der Leiter 

des Rechtsamts der Verwaltung 

des Vereinigten Wirtschaftsgebiets 

Strauß 

§ 3 

Eine Umschreibung der Steuerkarte beim Wechsel 
des Steuerschuldners (§ 14 Absatz 3 KraftStG), be 
Einstellung eines anderen Kraftfahrzeugs (§ 14 Ab
satz 4 KraftStG) und bei Veränderung des Kraft
fahrzeugs (§ 14 Absatz 5-KraftStG) ist nicht zulässig 
wenn der in der bisherigen Steuerkarte eingetragene 
Steuerbetrag auf Reichsmark laute\. 

§ 4 

(1) Eine Erstattung von Kraftfahrzeugsteuer ist 
nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 16 des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes gegeben sind und die zu 
erstattende Kraftfahrzeugsteuer in Deutscher Mark 
festgesetzt und entrichtet ist. 

(2) Endet die Steuerpflicht für ein Kraftfahr
zeug, für das die Steuer für das Kalenderjahr 1948 
in Reichsmark entrichtet ist, in der Zeit vom 21. bis 
30. Juni 1948, so wird auf Antrag die halbe Jahres
steuer im Verhältnis von zehn Reichsmark gleich 
eine Deutsche Mark in Deutscher Mark erstattet. 
Von dem in Deutscher Mark zu erstattenden Betrag 
werden fünf Deutsche Mark eingehalten. 

§.5 

Diese Vererdnung tritt mit Wirkung vom 21. Juni 
1948 in Kraft. 

Bad Hornburg v. d.R., den 14. Oktober 1948. 

DC.c Direktor 
der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann, 
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.. · .. ·Der Wirtsclia.ftsrat h.at das :l:olg~nde ·Gesetz. ·beschlosse~: 

.. 
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. . . . ·. ... § 1' ' . ' - ' .· ,- ' < . 

Die Gültiglceitsdauer des Gesetzes über_ Notma.ß~ahmen .. 
auf detn Gebiet der .Elektrizitäts- und l!'erngasveJ:sorgung 
<Zentrallastverteilungsgesetz) vofu 21 .. Novembor 194'7 .(Ge"'.· · 
$etz;. und --yerordntingsblatt des· Wirtschaftsrates. -des Ver- - . 
einigten Wirtschaftsgepietes 1948 S; 1) ·'Wird .biS. zum 31. März · 

. · ·_n_as~·vorstehende Geseti· ·wird .. :nach· Zustilnmung des 
Länderrates hieini.it. ve.rkündet .... · . . ~ .. . . . . . 

.. f. 

. ~ . . . . . . . . 'i. j . '• . . . . . . . '· : . . . - ... ~-: 

.:F~aiik:furt am Main1 den 22, Oktober 194ft·: 
'.- .. · 

19if9 verlängert. ..:~ · . . ·: . . . . . · . ·· . ·· · · ·.. . · · · 

.. ·" .. 
·Dies$ Gesetz tritt am 1~ bkto-ber,'l948.in :Kraft.'.· ' . . - . . . 

· .• 
·~-

..... 
. ..\ . . :. ·.-. ·. . . ·: 

. . ZW~I_TE' VERORJ).NU.NG .. :. ·. 

'ZUr Sicherung der Währung und der öffent.Uchen Fmn.~zen. 
. . '· . '·' ... 

Vom' 20. ,Oktober 19!18; 

Zui Sicherurig der . Währung : und . dei-.- ' ~ffenflichen. 
.ll'inanzen wird· auf Grund . des § -27 Abs .. · 2a des Dritten 
'Qesetzes zur Neuordnung des ·Geldwesens. (Umstellungs..: .. 
· gesetz} vQim. 20. Juni. 1948 (GVBI. · -des Wirtschaft.srate!i des 
Vereinigten. Wirtschaftsgcpietes s .. 77, .B.eil. Nr. 5, s. 18.19} 
tür den Bergic~ . der· Verwaltung -de~ Vereinigten 'Y.!.irt~ 
schaftsgebietes · auf dem Geb~et de$ _.BesoldJJilgs"':' und. yer
~orgungsrcchts :folgendes yerordrl,et:: .. ·. .- _. · . 

Abschnitt I 

Besoldungsrechtliche Vorschriften 
§ 1 

Wohnungsgeldzuschuß für ved.eiratete weibliebe Beamte 
(1) Das Besoldungsgeset~ vo~ 16. 12. 1927 in der Fassung 

des Gesetzes vom 30. 3; 1943 (RGBl. I S. 189) ist im § 9 
dü.rch HinZIU:fügen eines Abs. 4 wie folgt zu ergänzen: 

,.;(4) Ve,rheiratete weibliche Beamte erhalten den halben 
Wohnungsgeldzuschuß. Der Wohnungsgeldzuschuß entfällt, 
wenn der Ehemann als Beamter oder Angestellter im öffent
lichen Dienst bereits Wohnungsgeldzuschuß bezieht. Sind 
beide Ehegatten Angehörige der Verwaltung des Vereinig
ten Wirtschaftsgebietes, so wird nur ein Wohnungsgeld
zuschuB gezahlt, und zwar der höhere. Verheirateten weib-
1iche:1 Beamten, die zur ehelichen Gexneinschatt nicht 
verpflichtet sind oder die genötigt sind, für den Unterhalt 
der Familie ganz oder überwiegend zu sorgen, kann der 
volle Wohnungsgeld:zuschuß bewilligt· werden." 

··o; :.·_ 

. ~~ 
.>.· •· 

Der ·:Präs~dent des~ Wii:tsqhaftsrate.s 

.·. Dr. J.!l#ch Kö ~1 e.r · .· .. 

-·~..:.-~··. 

. (2) N~chzahlUngen des wcihntingsgeldzuschusses an ver
. heiratete weibliche Beamte auf Grun~ der bisher geltenden 
-Vorschriften sind. nicht melir zu leisten; · . .:: .·. ; · . . . ,. . ' '·. ~ . . 

_: · .·· · ~bschnitt ·u · 
. Vetsofgting5r~chtlichc Vorschriften· .· 

§ 2 .. ' . .· '. 
. _. zu den ver~orgungsre~litlichen Vo~schri:ften des' l:>eut
schcn Beamterig~etzes vom-26. Januat 1937 (RGBl.I• s. 39) 
wird bestimmt: ' . . . ' . . . .. ' - . . .· . - : ; . 

. 1. zu· § '77. Verlcürzu!)g·: d~r Waitest~Ildf!Zeit, qevprzugte 
. · . · ··... ·. · ·. Unterbringung :von Wartestandr:;beamten: 
-·~"·'----~--- _., --·· ' . . : ___ .____ --~--- --~ -·· ._, 

a) § 77 Abs. 2 Zill. 1 ist in der Fassung anzuwenden, daß 
an ·die Stelle der Worte "fünfjäh.rige Wartestandszeit" 
die Worte ,,,zweijährige Wartestandszeit" treten. 

b) Dem Antrage eines Wartestandsbeamten auf Versetzung 
in den Ruhestand (§ 77 Abs. 1)' darf nur stattgegeben 
werden, wenn es Uililllöglich ist, ihn in absehbarer 
Zeit in einem neuen Amte derselben oder einer 
gleichwertigen Laufbahn wieder zu verwenden. 

c) Die Wiederverwendung der Wartestandsbeamten bei 
der eigenen oder bei anderen Verwaltungen ist künf
tig möglichst im Anschluß an die Versetzung in den 
Wartestand in Aussicht zu nehmen. Bereits im Warte
stand befindliche Verwaltungsangehörige sind bevor
zugt· zur Wil2derverwendung heranz'Jziehen, 

2. Zu §§ 89 und 111. Herabsetzung des Ruhegehalts auf 
75 vom Hundert: 

a) Im § 89 Abs. 1 "satz -2 treten an die Stelle' der Worte 
"höchstens bis 80 VOiffi Hpndert" die Worte "höchstens 
bis 75 vom Hurndert". Abs. 1 Satz 3 ist zu streichen. 

' 
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tb) Im § Ül Abs. 2 wird das Wort "achtzig" durch ."fünf
undsiebzig" ersetzt. 

8. Zu § 100. Kürzung des Witwengeldes: 

a) War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der Ver
storbene, so wird das nach § 98 und § 100 Abs. 1 
berechnete Witwengeld für jedes angefangene Jahr 
des Altersunterschiedes über 15 Jahre un1 ein 
Zwanzigstel gekürzt. 

b) Nach zebnj.ähriger Dauer der Ehe :wird für jedes 
angefarigene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten 
Betrage ein Zehntel des VIitwengeldes so lange hin
zugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht ist. 

' ' 
c) Auf den Betrag des Waisengeldes sind diese Kürzun-

gen des Witwengeldes ohne Einfluß. 

4. Zu § 107. H:erabsetzung überhöhter Versorgungsbezüge: 

a) Die bei kriegsverletzten oder gefallenen Verwaltungs
angehörigen und ihren Hinterbliebenen auf Grund des 
§ 27a des Elnsatzfürsorge- und -versorgungsgesetzes 
in der Fassung vom 7. Mai 1942 (RGBl. I S. 287) in 
Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Zweiten Verordnung 
über Maßnahmen auf dem Gebiet des Beamtenrechts 
vom 9. Oktober 1942 (RGBl. I S. 580) nach den Un
fallfürsorgevorschriften gewährten Versorgungsbezüge 
werden auf die sich nach den Vorschriften der §§ 79 
bis 106 ergebenden Versorgungsbezüge hera.bgesetzt. 
Hinterbliebenen von Beamten auf Widerruf bleibt der 
Anspruch auf Witwen- und Waisengeld nach § 97 
Abs. 1 Satz 1 gewahrt. 

b) Abs. a) gilt entsprechend für Versorgungsbezüge, die 
auf Grund der Personenschädenverordnung in der 
Fassung vom 10. NoVember 1940 (RGBl. I S. 1482) 

. .nach den Unfallfürsorgevorschriften gewährt werden, 
soweit es sich um Beschädigungen handelt,- die Ver
waltungsangehörige außerhalb ihres Dienstes erlitten 
haben. I 

5. Zu §§ 127 und 135, Anrechnung 'Privaten Einkommens 
auf di? Versorgungsbezüge: 

a) Bezieht ein Versorgungsempfänger neben seinen Ver
sorgungsbezügen ein nicht unter die sonst geltenden 
Runen vor3cnriften iaHendes steuerpflichtiges Ein
kommen aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbe
betrieb,. aus selbständiger oder nichtselbständiger Ar
beit außerhalb des öffentlichen Dienstes im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 des Einkommensteuergesetzes, 
so ist dieses, soweit es eintausendachthw1dert DM 
jährlich übersteigt, zu zwei Dritteln seines Betrages 
bei der Ruhensberechnung (§ 127 Abs. 1 und 2) zu 
berücksichtigen. Die zum Ruhegeh9lt gehörigen 
Kinderzuschläge bleiben bei der Berechnung außer 
Betracht. 

b) Der Versorgungsempfänger ist verpflichtet, den Bezug 
eines unter a) bezekhneten Einkommens der zahlen
den Kasse anzuzeigen. Bei Verletzung dieser Ver
pflichtung gilt § 155 Abs. 3. 

c) Das im § 127 Abs. 4 Satz 2 bezeichnete Einkommen ist 
bei der Ruhensberechnung in voller Höhe zu berück
sichtigen. 

6. Zu § 133. Wegfall von Waisengeld: 
Die Zahlung von Waisengeld an gebrechliche Waisen auf 
Grund des § 133 Abs. 2 Nr. 2 des Deutschen Beamten
,gesetzes oder anderer Vorschriften soll nicht Über das 
vierundzwanzigste Lebensjahr hinaus erfolgen. 

§ 3 
Klarstellung der Rechtsverhältnisse 

von Versorgungsberechtigten 

(1) Das Deutsche Beamtengesetz ist in seiner ursprüng
lichen Fassung (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 des Uebergangsgesetzes 
über die Rechtsstellung der Verwaltungsangehorigen der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts;gebietes vom 
23. Juni 1948 (GVBl. des Wirtschaftsrates des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes S. 54) mit den sich aus § 14 Abs. 2 des 
Uebergangsgesetzes und dieser Verordnung ergebenden 
Einschränkungen auf alle Warte- und Ruhestandsbeamten 

sowie Witwen und Waisen anzuwenden, für die seine Vor
schriften nach § 184 vom 1. Juli 1937 an maßgebend !lind. 
Soweit die Rechtsverhältnisse von Versorgungsberechtigten, 
die ihre Ansprüche vor dem 1. Juli 1937 erworben haben, 
nach diesem Zeitpunkt geändert worden sind, ist wieder 
das frühere ~ee'ht anzuwenden. 

(2) Die vor dem 1. Juli 1948 (Inkrafttreten des Ueber
gangsgesetzes) geltenden Vorschriften über die Mindestsätze 
für Ruhegehalt, Witwen- und Waisengeld finden weiter 
Anwendung. 

(3) Als ruhegehaltfähige Di,emtbezüge im Sinne des 
§ :!J;2 des Deutschen Beamtengesetzes gelten 

1. bei einem im § 112 Nr. 1 bezeichneten Verwaltungs
angehörigen: der Durchschnittssatz aus der bei der Be- . 
endigung des Dienstverhältnisses erreichten und der bis 
zur Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres er
reichbar gewesenen Dienstaltersstufe seiner Besoldungs-
gruppe, 1 

2. bei einem im § 112 Nr. 2 bezeichneten Venvaltungs
angehörigen: der Durchschnittssatz aus Anfangs- und 
E11dgrundgehalt der Eingangsgruppe seiner Laufbahn. 

/ 

.§{ 
1\.ürzung de:r Versorgungsbezüge um 6 0/o 

Der Abschnitt Il! <les Erlasses <les ehemaligen Reichs· 
ministers der Finanzen vom 23, Dezember 1940 - A 4029 -
18657 IV g ........ , nach dem die Versorgungsbezüge der Ruhe
gehaltsempfänger • einschließlich· des Sterbegeldes und die 
Ve+sorgungsbezüge der Hinterbliebenen vom 1. Januar 194.1 
ab von der ersten Gehaltskürzung (Erste Gehaltskürzungs
verordnung . vom L Dezember 1930 in: der ·Fassung vom 
ß, Oktober 1931 .:..... RGBl. I S. 53'7) in Höhe von 6 o/o befrctt 
sind, ist nicht inehr anzuwenden. Danach sind <iie Vet;sor· 
gun~sbezüge wieder nach, der Ersten Gebaltsltürzungsver
.ordnung zu kürzen. Hierunter .fallen · auch die satzungs
. mäßigen Lei!;tungen der deutschen , Reichsbahn an ehe-
malige Privateisenbahnbeamte und ihre Hinterbliebenen: 

•. 

§ 5 
Ratenweise Zahlt~ng der Abfindungssumme 

für wcipliche .Beamte · 
. Die Abfindungssumme,Jür ausscheidende weibliche Be~ · 

amte (§ 64 des Deutschen Beamtengesetzes) ist· wenn sl~ 
mehr a1s das Vierfache der Dieniftbeiüge des letzten 
Monats beträgt, beim Ausscheiden zur Hälfte, nach ~blau~ 
v~m drei. Monaten nach dem Tage des Ausscheidans. mit 
e~nem VIertel und na~h weiteren drei Monat~ .mit dem 
letzten Viertel ihres BetrJiges zu zahlen .. 

·,. 

Abschnitt IJ.I . 
· Reise.. urid Umz~gsltostcnrecht · 

' ' .§ 6 < 

I 

··1. Nr ... 2 Abs. 4 der Bestimmungen über Vergütung ~ei 
Vt>rubergehonder auswärtiger Beschäftigung der Beamten 

· <Abordnungsbe!!timmungcn) vom 11. September 1942 ./ 
(RBB. s. 184) erhält folgende. F~ssung: · · 

,.(4) Das Beschäftigungsta,gegeid beträgt: . 
für vei~helratete Beamte für unverheiratete Beamte 

in Stufe Ortsklasse Ortsklasse 
S. u. A. B--D S. u. A B-D 

DM DM DM DM 

I 9.- 8.- 5.- 4.-
:n 8.- 7.- 4.50 3.50 

III 7.- 6.- 4.- 3.-
IV 6.- 5.-~ 3.50 2.50 
V 5.- 4.- 3.- 2.-

2. Es sind nicht mehr anzmvenden: 
a) der Runderlaß des fr~iheren Reichsministers der Fi

nanzen vom 20. AugtFt J 941 (HBB. S. 225) üLer Ent
schädigung für das Selbststeuern von Dienstl;:raft-
wagen bei Dienstreisen, i 
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b) die Runderlasse des früheren Reichsministers des 
Innern vom 20 .. Mai 1943 (MBL i. V. S. 834) und des 
früheren Reichsministers der Finanzen vom 29. Juli 
(RBB. S. 163) über monatliehe Zahlung der Besehäf
tigungsvet~ütung und der Trennungsentschädigungen, 

e) der Erlaß des früheren Reichsministers der Finanzen 
vo!Tl 18. September 1944 (H 2030 II), betr. monatliehe 
nachträgliehe Auszahlung der Beschäftigungsver
gütungen und der Trennungsentschädigungen, 

d) der Runderlaß des früheren Reichsministers der Fi
--L nanzen vom 10. November 1942 (RBB. S. 216), betr. 

Trennungsentschädigung und Umzugskosten dn 
Sonderfällen, 

e) Ziffer 1 des Runderlasses des früheren Reiehsmin;sters 
der·Finanzen vom 2. Dezember 1942 (RBB. 1943 S. 6), 
betr. Umzugskosten und Trennungsentschädigung für 
nichtbeamtete Gefolgsehaftsrnitglieder, 

f) die RdErl. des früheren Reichsministers der Finanzen 
von< 21. April 1941 <RBB. S. 129) und vom 5. Dezem
ber 1941 (RBB. S. 270), betr. Fahrkostenersatz bei 
auswärtigem Wohnen, 

g) die Verfügung der früheren Reichspost-Oberdirektion 
für die Britische Zone Nr. 23 von 1947 (Amtsblatt der 
Reichsbahn-Oberdirektion für die Britische Zone S. 25), 
betr. Fahrkostener.s.tattung bei auswärtigem Wohnen. 

3. Die 'Durehführungsverordnung zum Umzugskostengesetz 
in der Fassung vom 11. September 1942 (RBB. S. 186) 
wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 25 (2) erhält folgende Fassung: 
"(2) Voraussetzung für die Bewilligung von Trennungs
entschädigung ist, daß die Beamten zum Zei1'1Junkt, 
zu dem die Verset~ung, Anstellung (Einweisung) oder 
der Umzug angeordnet ist, 

1. verheiratet oder den Verheirateten gleichgestellt 
waren und 

2. einen eigenen Hausstand hatten und wegen Woh· 
nungsmangels verhindert sind, ihren hausstand am 
r.euen Dienstort einzurichten. 

Frankfurt a. • M., den 20. Oktober 1948. 

Ein eigener Hausstand ist in diesen Fällen anzuneh
men, wenn der Bea:nle 

eine Wohnung mit Kochgelegenheit besitzt, darin 
einen eigenen Hausstand führt und in seii-ter Woh
nung di.e zum Lebensunterhalt notwendigen SpeisEen 
(we11igstens eine Hauptmahlzeit) für eigene Ree:'l
nung dureh einen Fmmilienangehörigen oder Haus
gehilfen, für dessen Beköstigung er auch während 
seiner Abwesenheit ganz oder überwiegend auf
kommt, zubereiten läßt." 

b) Nr. 26 (1) erhält folgende Fassung: 
"Nr. 26 (1) Warte- und Ruhestandsbeamten mit eige
nem Hausstand sowie nichtbeamteten Personen mit 
eigenem Hausstand kann, wenn sie außerhalb ihres 
vvoJmcd 7.2S etlsB2amte velwenclet werdEn Tru1mmzs
entsehädigurig in sinngemäßer Anwendung von Nr. 25 
aueh dann bewilligt werden, wenn der Umzug noeh 
nieht angeordnet ist." 

Abschnitt IV 

Sonstiges 

§ 7 

Wegfall von Zulagen 

Zulagen, die weder durch Gesetz noch dureh tarifliehe 
Vereinbarungen geregelt oder dureh den Haushaltsplan be
stimmt sind, dürfen nieht gezahlt werden. 

§ 8 

r Inkrafttreten 

{1) Diese Verordnung tritt mit dem 1. November 1948 
in Kraft. 

(2) Für Versorgungsberechtigte, die ihre Ansprüche sehon 
vor dem i.m Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt erworben haben, 
sind die Vorschr;f1cn der §§ 4 und 5 vom 1. November 
1948, die Vorschriften des § ~ Nr. 2 bis 7 und des § 3 von; 
1. Januar 1949 ab anzuwenden. Ein Ausgleich für die zu
rückliegende Zeit findet nieht statt. 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrates 

Dr. Pünder 

Der Direkto.r der Verwaltung für Ernäm·ung, Landwirtschaft 
und Forsten 

In Vertretung 
H. Po deyn 

Der Direktor der Verwaltung für Verkehr 
Dr.-Ing. Frohne 

Der Direktor der Verwaltung .für Finanzen 
Hartmann 

Zweite Allgemeine Anordnung zur Beschränlmng von 
Zweck, Zeit und Bereich der Verwendung von 

Rraftfahrzeugen. 

Vom 26. 01\:tober 1948. 

Zur Behebung von Zweifelsfragen über die Gültigkeit 
der Ersten Allgemeinen Anordnung zur Beschränkung von 
Zweek, Zeit und Bereich der Vet;wendung von Kraftfahr
zeugen vom 30. März 1948 (WiGBl. S. 31) wird auf Grund 
der · §§ 2, 9 des Kraitfahrzeugmißbraueh-Gesetzes vom 
21. November 1947 (WiGBL S. 9) und des Gesetzes zur Ver-

Jängerung der Gültigkeitsdauer des Kraftfahrzeugmißbraueh
Gesetzes vom 5. Juli 1948 (WiGBl. S. 67) in V•erbindung mit 

Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 
Ludwig Er h a r d 

Der Direktor der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen 
In Vertretung 
Zaubitzer 

Der Direktor der Verwaltung für Arbeit 
In Vertretung 

Jul. Sehe u b 1 e 

Artikel XIII Nr. 6 der Proklamation Nr. 7 I Verordnung 
Nr. 12-6 der Militärregierung und § 3 des Gesetzes zur 
Aenderung de.o; Gesetzes über den vod[iufigen Aufbau der 
Wirtschaftsverwaliung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
vom 28. Ju1i 1948 (WiGBl. S. 93) mit Zustimmung des Vor
sitzenden des Verwaltungsrates bestimmt: 

§ 1 
Verwendungszweck 

Personenkraftfahrzeuge dürfen nur zur Durchführurig 
der öffentlichen oder volkswirtschaftlich notwendigen Auf
gaben verwendet werden, zu deren Erfüllung sie zugelassen 
worden sind." Alle nieht diesem Zweck dienenden Fahrten 
sind verboten. Verboten sind insbesondere Ausflugs-, Er-
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holungs.- und.VergnügungsfahTten, Fahrten von Zuschauern 
oder Zuhörern zum Besuch von VeranstaltunG::1 j~glicher 
Art und sonstige Besuchsfahrten. ·· 

§ 2 

Verwendungszeit 

(1) Die Benutzung von Personenkraftfahrzeugen und von 
anderen Kraftfahrzeugen, die für Zwecke der Personen
beförderung verwendet werden, sowie von Lastkraftwagen 
bis zu 1.5 t Nutzlast an Sonn- und Feiertagen ist verboten. 
Die Verbotszeit (Sperrfrist) beginnt um 20.00 Uhr des vor
hergehenden und endet um 4.00 Uhr des nachfolgenden 
Tages. 

(2) Das Verbot gilt nicht für Personenkraftfahrzeuge der 
Polizei, der Feuerwehr und der Deutschen Post, soweit sie 
für polizeiliche Zwecke, für Zwecke der Feuerwehr und 
zur Aufrechterhaltung des Post-, Telegraphen- und Fern
sprechverkehrs eingesetzt werden. 

(3) Das Verbot gilt ferner nicht für Fahrten im öffent
lichen Linienverkehr mit Kraftomnibussen sowie für 
sonstige regelmäßige Fahrten im Arbeiter- und Berufs
verkehr. 

§ 3 

Ausnahmen 

(1) Die Straßenverkehrsbehörde kann von den Verboten 
eine schriftliche Ausnahmegenehmigung für Einzelfahrten 
oder eine bis zu vier Monaten befristete schriftliche Aus
nahrnegenehmigung für mehrere Fahrten erteilen. 

(2) Die Besch~inigung der Straßenverkehrsbehörde über 
die Ausnij.hmegenehmigung ist auf der Fahrt mitzuführen 
und dem zuständigen BeSJmten auf Verlangen vorzuzeigen. 

(3) Für die befristete Ausnahmegenehmigung d.st an
liegendes Muste·r zu yerwenden. 

§ 4 

fluständigl{eiten 

(1) Die obersten Verkehrsbehörden der Länder bestim
men die für die Erteilung der Ausnal1!megenehmigung zu
ständigen Straßenver.kehrsbehörden. 

(2) Ausnahmegenehmigungen für Kraftfahrzeuge der 
Verwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes und der 
zonalen Verwaltungen erteilt der Direktor der Verwaltung 
für Verkehr oder die von ihm beauftragte Stelle. 

§ 5 

(1) Diese An0rdnung tritt mit dem Tage ihTel' Verkün
dung in Kraft. 

(2) Sie tritt mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des Ki'aft
fahrzeugmißbrauch-Gesetzes außer Kraft. 

Offenbach am Main, den 26. Oldober 1948. 

Der Direktor der Verwaltung für Verkeh!r 
Dr.-Ing, Froh n e 

MUSTER 
Dauer-Ausnahmegenehmigung für die Benutzung von 

I\:raftfahrzeugen 
1 

Pkw.- Krad.- Korn.- Lkw. 
Amtliches Kennzeichen ................. . 

Regelmäßiger Standort des Kfz.: .. : ...................... . 

Fahrzeughalter: 
(Vor- und Zuname, Beruf, Wohnsitz) 

Gültiglreitsdauer der Bescheinigung: ..................... . 
Auf Grund der §§ 3, 4 der Ersten allgemeinen Anon 

nung des Direktors der Verwaltung für Verkehr zur Be
schränkung von. Zweck, Zeit und Bereich der Verwendun,f! 
von Kraftfahrzeugen vom 30. März 1948 wird hiel'mit di 
Erlaubnis erteilt, vorgenanntes Fahrzeug · , 
a) an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 20 Uhr des 

vorhergehenden bis 4 Uhr des nachfolgenden Tages 
dienstlich oder beruflich zu benutzen*); 

b) für Fahrten zu repräsentativen Zwecken zu benutzen, 
soweit sie im beruflichen Interesse dringend geboten 
sind.*) 
Mißbräuchliche Benutzung dieser Bescheinigung wird 

gemäß § 4 des Kraftfahrzeugmißbrauch-Gesetzes bestraft. 
Die Bescheinigung ist innerhalb von /3 Tagen nach Ablauf 
ihrer Gültigkeit der ausstellenden Straßenverkehrsbehörde 
ohne Aufforderung zurückzugeben. 

. .............. ' ... ': 
(Siegel) 

den ............ 194 ... . 

Die Straßenverkehrsbehörde 
Unterschrift 

*) Nichtzu'breffendes ist rzu streichen. 
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GESETZ 
über die Errichtung eines Rechnungshofes für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet, ' 

Vom 3. No~ ember 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§1 
(1) Als Oberste Rechnungsprüfungsbehörde für die 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes wird der 
Rechnungshof im Vereinigten Wirtschaftsgebiet errichtet. 

(2) Der Rechnungshof im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 
hat seinen Sitz an dem Ort oder :in der Nähe des Ortes, 
an dem der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschafts
gebH~tes seinen Sitz hat. 

§ 2 
(1) Die Rechte und Pflichten des Rechnungshofes und 

seines Präsidenten bestimmen sich nach den Voschrif~en 
der Reichshaushaltsordnung und der hierzu ergangenen 
Aenderungen und Ergänzungen, soweit nicht , in diesem 
Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Soweit in den Vorschriften der Reichshaushaltsord-
nung 

a) das Reich 
b) der Reichstag 
c) der Reichsrat 
d) die Reichsregierung 
e) die Reichsminister 
f) der Reichsminister der Finanzen 
g) die Reichsbehörden oder die Obersten Reichsbehörden 
h) der Rechnungshof des Deutschen .Reiches oder sein 

Präsident · 
erwähnt sind, treten an ihre Stelle: 
zu a) die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
zu b) der Wirtschaftsrat 
zu c) der Länderrat 
z.u d) der Verwaltungsrat 
zu e) die Direktoren der Verwaltungen 
zu f) der Direktor der Verwaltung für Finanzen 
zu g) die Verwaltungsstellen oder die Obersten Verwal

tungsstellen der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes 

zu h) der Rechnune:shof im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 
oder sein Präsident. 

§ 3 

(1) Der Rechnungshof überwacht die gesamte Haushalts
und Wirtschaftsführung der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes. 

(2) Der Rechnungshof dst auch !zuständig, wenn 'auf Ge
bieten, die haushaltsmäßig zur Zuständigkeit der Verwal
tung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes gehören, Ländern 
oder anderen Verwaltungsträgern die Verwaltung au.ftrags
weise übertragen dst. 

§ 4 
Der Rechnungshof und sein Präsident haben innerhalb 

der Zuständigkeit der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes außerdem diejenigen Aufgaben durchzu
führen, die ihnen ooer dem früheren Rechnungshof des 
Deutschen Reiches oder seinem Präsidenten in anderen· 
Vorschriften, in Satzungen oder in Vereinbarungen über
tragen sind. 

:§ 5 

Der Rechnungshof kann auch Prüfungsaufgaben für ein 
band oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, 
die nicht der Aufsicht einer Landesbehörde untersteht, auf 
Antrag des zu prüfenden Landes oder der zu prüfenden 
juristischen Person übernehmen. ' 

§ 6 

(1) Der Rechnungshof ·kann die Obersten Rechnungs
prüfungsbehörden der Länder um die Durchführung dhm 
obliegender Aufgaben ersuchen oder sie bei der Durch
führung von Aufgaben beteiligen. 

(2) Die Obersten Rechnungsprüfungsbehörden der Län
der können in gleicher Weise den Rechnungshof um Ver
waltungshilfe ersuchen. 

§ 7 

(1) Der Präsident des Rechnungshofes hat sich auf An- , 
suchen des Verwaltungsrates oder des Direktors der Ver
waltung für Finanzen oder auf Beschluß des Wirtschafts
rates oder des Länderrates über Fragen gutachtlich zu 
äußern, die für die Bewirtschaftun~ der Haushaltsmittel 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes von 
Bedeutung sind. 

(2) Der Präsident des Rechnungshofes kann Ländern 
oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die 
nicht der Aufsicht einer Landesbeböde unterstehen, auf 
deren Antrag Gutachten erstatten. 
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§ 8 • " \ 
(1) In den Fällen des § 5 und des § 7 Abs. 2 sind dem 

Rechnungshof .d•e entstehenden. Kosten zu ersetzen. Mit 
Zustimmung des Direl<tors der Verwaltung für Finanzen 
kann in besonderen Fällen ausnahmsweise von einem 
Kostenersatz abgesehen werden. 

(2) In den Fällen der Verwaltungshilfe nach § 6 sincl. die 
Kosten pauschal zu erstatten. 

§ 9 
(1) Für die Entscheidung grundsätzlicher Fragen, die 

bei Prüfungen im Verfahren nach § 6 Abs. 1 auftreten, 
sowie für die gutachtliche Stellungnahme zu Fragen, d'e 
für das Prüfungswesen im Bereich des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes gruncl.sätzliche Bedeutung haben, wird beim 
Hechnungshof ein Vereinigter Senat gebildet. Dem Ver
cmigten Senat gehören als Mitglieder an: 

1. der Präsident als Vorsitzender, 
2. der Vizepräsident, 
3. die Präsidenten oder Leiter der Obersten Rechnungs-. 

prüfungsbehörden der Länder im Vereinigten Wirt
schaftsgebiet, 

4. die Abteilungsdirektoren des Rechnungshofes bis zur 
Höchstzahl von drei, · 

5. das sachbearbeitende Mitglied als Bericht~rstatter, 
6. ein vom Vorsitzenden bestimmter Mitberichterstatter, 
7. das für haushaltsrechtliche Grundsatzfragen zustän

dige Mitglied des Rechnungshofes. 

(2) Die Mitglieder zu 1, 2 und 4 können sich durch ein 
anderes Mitglied des Rechnungshofes, die Mitglieder zu 3 
durch ein anderes Mitglied der Obersten R~chnungsprü
fungsbehörde des Landes vertreten lassen. 

(3) Die dem Vereinigten Senat angehörenden Mitglieder 
der Obersten Rechnungsprüfungsbehörden der Länder un1 
jhre Vertreter müssen nach Landesrecht die den Vorschrif
ten des § 121 Abs. 1 der Reichshaushaltsordnung entspre
chenden Voraussetzungen erfüllen. 

(4) Der Vereinigte Senat erläßt seine Geschäftsordnung. 
Sie ist dem Wirtschaftsrat, dem Länderrat, dem Vorsitzen
den d~s Verwaltungsrates und dem Direktor der Verwal
tung für Finanzen mitzuteilen. 

§10 
Bei der Anwendung der Reichshaush~Itsordnung (§ 2) 

gilt folgendes: 

1. § 119 Abs. 3 ist in folgender Fassung .anzuwenden: 
Der Präsident, der Vizepräsident, die Direktoren und {'.ie 
Ministerialräte des Rechnungshofes werden auf Beschluß 
des Verwaltungsrates durch den Vorsitzenden des Ver
waltungsrates ernannt. Die Ernennung der Direktoren und 
der Ministerialräte erfolgt auf Vorschlag des Präsidenten 
des Rechnungshofes. Die übrigen •Beamten werden vom 
Präsidenten cl.~s Rechnungshofes ernannt. 

2. Die §§ 121 und 121a .gelten mit der Maßgabe, daß die 
für den Fall einer dienstl:chen Bestrafung vorgesehene 
Bestellung eines Vertreters der Eitaatsanwaltschaft dem 
Vorsitzenden .des Verwaltungsrates obliegt. 

3. § 123 ist in folgender Fassung anzuwenden: Die Be
amten des Rechnungshofes c'/lrfen nicht Mit«lieder des 
Wirtschaftsrates, des Länderrates, des Verwaltungsrates 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes oder der Regierung 
oder einer gesetzgebenden Körperschaft eines Landes sein. 

4. § 126 ist mit folgendem Zusatz anzuwenden: Die 
Weisungen dürfen <'.ie Erfüllung· der Prüfungsaufgaben 
des Rechnungshofes nicht einschränken. 

5. § 125 f Abs. 1 ist in folgender Fassung anzuwenden; 
Die Geschäftsordnung für den Rechnungshof erläßt der 
Große Senat. 

§11 • / Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 
Der Rechnungshof nimmt spätestens am 1. Januar 1949 
seine Tätigkeit auf. Mit der Aufnahme der Tätigkeit des 
Rechnungshofes tritt das Gesetz über die vorläufige Rech~ 
nungsprüfung für c'.~n Bereich der Organe des Wirtschafts
rates des Vereinigten Wirtschaftsgeb'etes, seiner Verwal~ 
tungen un::l Sonderverwaltungen vom 21. November 1917 
(verkündet im G.- u. VO.-Bl. des Wirtschaftsrates 1948 
S. 2) außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach. Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 3. November 1948, 
' 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
In Vertretung 

-Dahrendorf 

GESETZ 
gegen Kompensationen .. 

Vom 3. November 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen wird bestraft, wer in Ausübung eines Gewerbes 
oder Berufes im Inlandverkehr 

1. für die Bevorzugung eines anderen bei der Lieferung 
einer Ware oder bei e'ner Leistung eine andere Gegen
lei:')tung als Geld deutscher Währung oder außer e'ner 
Gegenleist.ung in Geld deutscher Währung einen Vor
teil fordert, sich versprechen oder gewähren läßt, 

2. e'ne andere Gegenle'stung als Geld deutscher Währung 
oder außer e'ner Gegenleistung in Geld deutscher Wäh
rung e'nen Vorteil anb•etet, verspricht oder gewährt, 
um sich oder einem anderen eine Ware oder Leistung 
bevorzugt zu verschaffen. 

(2) Ein Vorte'l, der für die Bevorzugung nicht ge
fordert, versprochen oder gewährt werden darf, ist ins
besondere auch der gleich;o:eitige oder spätere Abschluß 
eines anderen Rechtsgeschäftes. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Rechtsgeschäfte, d'e allge
mein von dem Direktor der zuständigen Verwaltung des 

Vereinigten Wirtschaftsgebietes durch öffentliche Bekannt
machung oder im Verlrehr zwischen dem Vere'nigten Wirt
schaftsgeb'et und -e'nem· anderen Besatzungsgebiet von der 
zuständigen Behörde genehmigt sind. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt mit se:ner Verkündung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt § I a der Kriegswirtschaftsverordnung 
in der Fassung vom 25. März 1942 (RGBl. I s. 147) außer 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung deSJ 
Länderrates hiermit verkündet. · 

Frankfurt am Main, den 3. November 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
In Vertretung 

Dahrendorf 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtsrha!tsgebietes 11? 

GESETZ 
zur Declmng der Iiosten für den Umsatz ernährungswirtschaftlicher Waren 

Vom 3. November 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Die :obersten Landesbehörden für ETnährung, Land

wirtschaft und Forsten werden ermächtigt, im Einverneh
men mit dem Direktor ,der :Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Abgaben zur Deckung der 
Kosten, die für den Umsatz einer bewirtschafteten Ware 
von den bewirtschaftenden Stellen zu tragen sind, zu er
heben. Die Abgaben dürfen die bisherigen Beiträge und 
Ausgleichsabgaben nicht übersteigen. 

(21 Die Gesamteinnahmen sind ausschließlich rzur Dek
kung der Gesamtausgaben zu0 erwenden. 

§ 2 
Die Obersten Landesbehörden für Ernährung, Landwirt

schaft und Forsten sind verpflichtet, dem Direktor der :Ver
waltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur 
Erstattung der Kosten fiil: den Warenausgleich innerhalb 
ies Vereinigten Wirtschaftsgebietes aus den nach § 1 er
llobenen Abgaben folgende lEeträge :z;ur Verfüiung zu 
stellen: 
'l.) bis zu 1,- DM je Tonne gemahlenes Brotgetreide 
o) bis zu 0,50 DM je Tonne Speisekartoffeln 
c) bis zu 0,50 DM für ein geschlachtetes Rind 

bis zu 0,30 DM für ein geschlachtetes Schwein 
bis zu 0,20 DM für ein geschlachtetes Kalb, Schaf oder 

Schwein unter 50 kg Lebendgewicht 
bis zu 0!,50 DM für ein geschlachtetes Pferd 

d) für Fische und Fischererzeugrrisse, 1die entweder aus 
deutschen Anlandungen oder Einfuhren stammen, 
bis zu 0,05 bis 0,12 DM je 50 kg 

. (Warenbewegungskosten) 
bis zu 0,10 bis 0,50 DM je 50 kg, bei hochwertigen Fi

schen und Fischererzeugnissen entsprechend 
höher (Ausgleichskosten). 

Das Nähere ['egelt der Direktor der Verwaltung für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten. Er bestimmt ;ins
besondere /im Einvernehmen mit den Obersten Landes
behörden für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ob 
und inwieweit ein 'Ausgleich zwischen den einzelnen 
Ländern stattfinden soll. 

§ ß I 

Dieses Gesetz tritt am .1. Oktober 1948 in Kraft und 
am 31. Dezember 1949 außer (Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach 'Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am ,Main, den 3. November 1948. 

· [)er Präsident des Wirtschaftro'ates 
In Vertretung 

Dahrendorf 

GESETZ 
zur Aufhebung des Lohnstops. 

Vom 3. November 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das fo~gende Gesetz ibesohlossen: 

§ 1 

Aufhebung :des Lohnstops 

Auf dem Gebiet der Regelung der Lohn- und sonstigen 
d.rbeitsbedingungen treten 'außer Kraft: 

a) die Zweiten Durchführungsbestimmungen wni Ab
schnitt III (Kriegslöhne) der Kriegswirtschaftsverord
nung (Zweite KLDB) vom 12. Oktober 1939 (RGBI. I 
S. 2028) nebst den dazu ergangenen Ausführungsbe
stimmungen, 

b) die Löhne, Gehälter oder sqnstige geldwerten Leistun
gen nach oben begrenzenden Bestirrnmungen dn Tarif
ordnungen oder Anordnungen 1auf Grund der Ver
ordnung über die Lolmgestaltung vom 25. Juni 1938 
(RGBI. I S. 691) oder des § 18 der Kriegswirtschafts
verordnung vom 4. !September ·1939 (RGBI. I S. 1609). 

§ 2 

U e b er I e i tung s vor schri ften 

(1) Bis zu einer neuen tariflichen Regelung, jedoch ni<;ht 
über den 31. :März 1949 'hinaus, bedürfen Abmachungen, 
in denen ungünstigere, bisher den Lohnstopbestimmungen 
unterliegende Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als 
bei fnkrafttreten dieses Gesetzes behördlich oder vertrag-, 
l'ch festgelegt waren, der· Zustimmung der Arbeitsbehörde. 
iVor der Entscheidung sind die Gewerkschaften t; : die 
wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber zu ._:·,ren. 

(2) Die Vorschriften des Abs. 1 gelten auch !für die dn 
der Heimarbeit Beschäftigten. 

(3) Als Mindestbedingungen fun Sinne des Abs. 1 gelten: 

a) wenn ein Betl'ieb oder eine Verwaltung neu errichtet 
oder umgestellt wird, die für gleichartige Betriebe oder 
Vtlnvaltungen maßgebenden .Arbeitsbedingungen; 

b) wenn ein Arbeitnehmer naoh ldem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eine ,andere Tätigkeit als tz:uvor 1ausübt, die 
für gleichartige Arbeitsverhältnisse geltenden Arbeits
bedingungen. 

§ 3 
Zuständige Arbeitsbehörde 

Zuständige iArbeitsbehörde li!m iSinne dieses IGesetrzes Iist 
der Arbeitsminister des Landes oder idie von ihm bestimmte 
Stelle; bei Abmachungen, deren räumldcher Geltungsbe
reich über ein Land hinausgeht, die Verwaltung für Arbeit 
des Vereinigten Wirtschiaitsgebietes. 

§ 4 
Ink·rafttreten 

Dieses Gesetz trdtt mit seiner Verkündung in Kraft: ; I 

Das vorstehende Gesetz 'Wird nach Zustimmtmg des 
Länder.rates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 3. November 1948. 

Der :Präsident des Wirtschaftsrotes 
In Vertretung 

D ahrendorf 
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VERORDNUNG 
zur Aenderung der Ersten Verordnung :t.ur Sicherung cler 

Währung und der öffentlichen Finanzen. 
Vom 26. Oktober 1948, 

Der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebie
tes hat am 26. Oktober 1948 folgenden Beschluß gefaßt, 
der hiermit veröffentlicht wird: 

Frankfurt am Main, den 26. Oktober 1948. 

§ 6 der· Ersten Verordnung !Z:Ul' Sicherung der Wäh
rung und der öffentlichen Finanzen • vom 29 . .6. 1948 
(Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates de.1 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes Nr. 12 Seite 63) .wird 
aufgehoben. Der § ,7 wird § 6. 

;Der 'Vorsitzer des Verwaltungsrates 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

D r. Pünder 

Der Direktor 
der Verwaltung für 

Wirtschaft 
Ludwig Erhard 

' 1Der Direktor 
der Verwaltung für 

Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Schlange-Schöryingen 

Der Direktor 
der Verwaltung für Verkehr 

Dr. Ing. Frohne 

Der Direktor 
der Verwaltung für 

Finanzen 
In Vertretung tt 

Dr. Kriege 

Der Direktor 
der Verwaltung für Post

und Fernmeldewesen 
In Vertretung 

Zaubitzer 

Der Direktor 
der Verwaltung für Arbeit 

In Vertretlmg 
Scheuble 

GESETZ 
zur E1·hebung einer Abgabe "Notopfer Berlin". 

Vom 8. November 1948, , 

Der Wili;schaftsrat !hat das folgende Gesetz beschlossen: 

\ 
Als sichtbares Zeichen ~er /Verbundenheit mit Berlin 

wird im Vereinigten Wil'tschaftsgebiet ein "Notopfer 
Berlin" nach Maßgabe der folgenden Bestimmung erhoben: 

I. "NotQpfer ßerlin", Abgabepflicht und Erhebungs
zeiträume. 

§ 1 
"Notopfer Berlin" 

Das Vereinigte W.irtschaftsgebiet erhebt als "Notopfer· 
Berlin" eine monatllich zu entrichtende Abgabe. 

§ 2 
Abgabepflicht 

Das '"Notopfer Berlin" wh·d erhoben: 
1. von natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz oder •ge

wöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet haben, und zwar als 
a) Abgabe der Arbeitnehmer, I 1 
b) Abgabe der Veranlagten, . 

2. von allen Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die der iKörperschaftssteuer unter
liegen und die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz 
~m Vereinigten Wirtschaftsgebiet haben oder !in die
sem zur Körperschaftssteuer veranlagt werden, als Ab-
gabe der Körperschaften, I 

8. als Abgabe auf Postsendungen. 

§ '3 
Erhebungszeiträume 

Erhebungszeiträume sind: 
1. in den Fällen des § 2 Ziff. 1 und 2 die :Monate iNovem-

ber 1948, Dezember 1948 und ,Januar 1949; . 
2. im Falle des § 2 Ziff. 3 die !Monate /Dezember 1948, 

Januar •1949 und Februar [949. 

H. Abgabe der .Arbeitnehmer. 

§ r4 i 
Bemessungsgrundlage 

(1) Die Abgabe der Arbeitnehmer Wird 'von geder natür
lichen Person erhoben, die ~n dem , Erhebungszeitraum 
(§ '3) :in einem Dienstverhältnis steht, und ,zwar iauch 
dann, wenn die Beschäftigung nur gelegentlich ~dei' vor
übergehend erfolgt. Ein Dienstverhältnis liegt •immer 
dann vor, wenn der Beschäftigte als Arbeitnehmer im 
Sinne des § 1 der Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen 
anzusehen Iist. 1 

(2) Die Abgabe richtet sich :nach der Höhe des 1\.rbeits
lohnes, der iim Erhebungszeitraum dem Beschäftigten zu
fließt. Arbeitslohn sind talle Einnahmen ~m Sinne Kies § 2 
der Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen. Zum .Arbeits
lohn gehören auch die Sachbezüge [m Sinne des § o3 der 
Lohnsteuerdurchfüh'l'ungsbestimmungen. 

(3) Für die Bemessung der Abgabe Iist der Arbeitslonn 
zusammenzurechneq, der in ILohnzahlungszeiträumen be
zogen worden Iist, die im iLaufe des IErhebungszeitraumes 
geendet ~aben. I · ! 

(4) Ist von dem ·Beschäftigten !Lohnsteuer einzubehal
ten, so bemißt sich di@ Abgabe von dem um 52 :Deutsche 
Mark monatlich gekür.zten Arbeitslohn, bei dem die Ab
züge (§ 27 der Lohnsteuerdurchführungsbestimmungen) für 
Zwecke der Lohnsteuer berücksichtigt sincl.. 

§ 5 
Erhebung 

(1) Die Abgabe de1· Arbeitnehmer wird dmch Abzug 
vom Arbeitslohn erhoben, und. zwar auch dann, wenn 
Lohnsteuer nicht einzubehalten Iist. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Abgabe .für den Arbeitneh
mer spätestens bei der Lohnzahlung für den :letzten Lahn
zahlungszeitraum einzubehalten, der im Erhebungszeiot-
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r<~um endet. Endet c.'ls Dienstverhältnis im Laufe des 
Erhebungszeitraumes, so ist die Abgabe spätestens bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses einzubehalten. 

(3) Die Vorschriften des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 des Ein
kommensteuergesetzes mit Ausnahme des Abs. 3 Satz 3 
Ziff. 3 gelte!1 entsprechend. 

(4) Der Arbeitgeber hat die gesamten Abgabebeträge, 
die e1· für einen Erhebungszeitraum einbehalten hat, spä
testens am 5. Tage nach Ablauf des Erhebungszeitraumes 
an die Kasse des für die Abführung der Lohnsteuer .zu
ständigen Finanzamtes abzuführen. 

§ 6 
·Anmeldung 

(1) Der Arbeitgeber hat eine AnmelC'.• . .mg über die ein
behaltenen Abgabebeträge der Kasse des zuständigen Fi
nanzamtes zu dem gleichen Zeitpunkt zu übersenden, IZU 
dem Abgabebeträge abzuführen sind. § 44 der Lohnsteuer
durchführungsbestimmungen findet ~ntsprechend An
wendung. 

(2) Hat der Arbeitgeber eine Lohnsteueranmeldung ab
zugeben, so sind die einbehaltenen Abgabebeträge :in der 
Lohnsteueranmeldung gesondert aufzuführen. 

111. Abgabe der Veranlagten. 

§ 7 
Bemessungsgrundlage 

(1) Die Abgabe der Veranlagten wird von jeder natür
lichen Person erhoben, die der Einkommensteuer unter
liegt, und zwar auch dann, wenn eine Veranlagung zur 
Einkommensteuer nicht durchzuführen ist. 

(2) Die Abgabe bemißt sich nach einem Drittel des Ein
kommens, das der Abgabepflichtige in dem Vorauszah
lungszeitraum bezogen hat, der dem Erhebungszeitraum 
unmittelbar voran<:(eht. Das so ermittelte Einkommen ist, 
wenn der Abgabepflichtige auch ·der Abgase der Arbeit
nehmer unterliegt, um den Arbeitslohn zu kürzen, von 
eiern im Erhebungszeitraum die Abgabe der Arbeitnehmer· 
einbehalten worden ist. t 

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten, die 
nach den Bestimmungen der Verordnung über die Auf
stellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des 
Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft vom 31. Dezember 
1936 in der zur Zeit geltenden Fassung zu veranlagen sind 
{)der Einkommensteuer zu entrichten haben, bemißt sich 
<l.ie Abgabe nach einem Zwölftel des zuletzt veranlagten 
Jahreseinkommens. Hierbei ist das Jahreseinkommen in 
Reichsmark im Verhältnis von 1 Reichsmark gleich 
1 Deutsche Mark in Deutsche Mark umzurechnen. 

(4) Die Abgabe ist .von dem Abgabepflichtigen selbst zu 
berechnen. 

§ 8 
Erhebung' 

(1) Die Abgabe ist von dem Abgabepflichtigen an den 
Fälligkeitstagen (§ 15) zusammen mit den nach Artikel X 
-des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuord
nung V.,!;ln Steuern zu lei<;tenden Abc;chlags7ahlungen und 
der Vorauszahlung auf die Einkommensteuer an das Fi
nanzamt abwführen. Die Abgabe ist in den Erklärungen 
zur Abschlagszahlung und in der Vorauszahlungserklärung 
gesondert zu berechnen und gesondert zu bezeichnen. 

(2) Die Erklärung zur Abschlagszahlung und die Vor
auszahlungserldärung sind auch c'.1nn abzugeben, wenn 
eine Abschlagszßhlung oder Vorauszahlung auf die ~in
kommensteuer nicht zu entrichten ist § 10 des Artikels X 
des Anhangs zum Gesetz Nr. 61 zur vorläufigen Neuord
nung von Steuern findet auf die Abgabe der Veranlagten 
keine Anwendung. 

IV. Abgabe der Körperschaften. 

§ 9 
Befreiung 

Soweit nach §. 4 des Körperschaftssteuergesetzes eine 
persönliche Befreiung von der Körperschaftssteuer ge-

geben ist, ist e'.er Abgabepflichtige auch von der Abgabe 
der Körperschaften befreit. 

§ 10 
a3emessungsgrundlage 

Für die Bemessung der Abgabe der Körperschaften gilt 
§ 7 Absatz 2 Satz 1, für die Berechnung der Abgabe gilt 
§ 7 Absatz .4 entsprechend. · 

§11 
Erhebung 

Für die Erhebung der Abgabe der Körperschaften gilt 
§ 8 entsprechend. 

V. Abgabe auf Postsendungen. 

§ 12 
tBemessungsgrundl\lge 

Die Abgabe auf Postsendungen wird auf alle Post
sendungen im innerdeutschen Verkehr erhoben. Ausge
nommen hiervon sind alle Sendungen im Postzahlungs
Postscheck- und im Postsparkassenverkehr. ' 

§ 13 
Erhebung, 

Die Abgabe auf Postsendungen wird in -der Form er
hoben, daß die abgabepflichtigen Sendungen mit einer 
Steuermarke versehen werden. 

VI. Höhe und Fälligkeit des "Notopfer Berlin". 

§14 
Höhe 

Das "Notopfer Berlin" beträgt: 
1. als Abgabe der Arbeitnehmer 

a) bis zu einem Arbeitslohn von 500 Deutsche Mark:· 
0,60 Deutsch·e Mark, 

b) für -den 500 Mark übersteigenden Arbeitslohn: 
1,00 Deutsche Mark 

für jede angefangenen, im ·Erhebungszeitraum bezoge
nen 100 Deutsche Mark abgabepflichtigen Arbeitslohn; 

2. als Abgabe der Veranlagten 
a) bis zu einem Einkommen von· 500 Deutsche Mark: 

. 0,60 Deutsche Mark, 
b) für e'.9.s 500 Deutsche Mark übersteigende Einkommen 

1,00 Deutsche Mark 
für jede angefangenen, im Bemessungszeitraum be
zogenen 100 Deutsche Mark Einkommen, mindestens 
jedoch monatlich 0,60 Deutsche Mark; 

3. als Abgabe -der Körperschaften monatlich 1,20 Deut
sche Mark für jede angefangenen, im Bemessungszeit
raum bezogenen 100 Deutsche Mark Einkommen, min
destens jedoch monatlich 20 Deutsche Mark; 

4. f).ls Abgabe auf Postsendungen 0,02 Deutsqhe Mark für 
jede abgabepflichtige Sendung. 

§ 15 
Fälligkeit 

Das "Notol?fer Berlin" ist fällig: 
1. als Abgabe der Arbeitnehmer am 5. Dezember 1948, 

am 5. Januar 1949 und am 5. Februar 1949, 

2. als Abgabe -der Veranlagten und als Abgabe der Kör
perschaften am 10. Novemb2r 1948, am ·10. Dezember 
1948 und am 10. Januar 1949, 

3. als Abgabe a·uf Postsendungen bei e'.3r Auflieferung. 

VII. Verwaltung des ~,Notopfer Berlin". 

§ 16 
Zuständigkeit 

(1) Die Abgabe -der Arbeitnehmer, die Abgabe der Ver
anlagten und die Abgabe der Körperschaften werden für 
Rechnung des Vere'nlgten Wirtschaftsgebietes von c'.3n Fi
nanzämtern verwaltet. 
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(2) Die Abgabe auf Postsendungen wird von der Ver
waltung für Post.- und Fernmeldewesen des Vereinigten 
Wirtschaftsl:ebietes verwaltet. 

(3) Das "Notopfer Berlin" ist an die Verwaltung für 
Finanzen des Vereinigten- Wirtschaftsgebietes abzuführen .. 

§ 17 
Verwaltungskosten 

(1) Die durch die Verwaltung und Durchführung der 
Erhebung des "Notopfer Berlin" entstehenden Verwal
tungskosten werden nicht erstattet. 

(2) ·Die Herstellungs- und Vertriebskosten der für die 
Abgabe auf Postsendungen · zu verwenc':mden Steuer
marken werden der Verwaltung für Post- und Fernmelde
wesen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes aus den Erträg
nissen dieser Abgabe erstattet. 

VIII. Steuerliche Vorschriften. 

§ 18. 
Nichtabzugsfähigkeit des "Notopfer Berlin" 

Die Abgabe der Arbeitnehmer, die Abgabe der Ver
anlagten unc'. die Abgabe der Körperschaften sind bei der 
Ermittlung des Einkommens und bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrages :nicht .abzugsfähig, · 

§ 19 
Anwendung der Reichsabgabenordnung 

Das "Notopfer Berlin'~ .ist eine Steuer im Sinne der 
Reichsabgabenordnu~g. 1 

l~ . . Schlußbestimmungen. 

§ 20 
Der Direktor der Verwaltung fi.ir Finanzen des Ver

einigtel1 Wirtschaftsgebietes wird ermächtigt, zur Durch
flihrung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen und Ver
wa!ttingsanordnungen zu erlassen. Rechtsverordnungen 
zuf Durchführung der Abgabe auf Postsendungen sind im 
Einvernehmen mit d-=m Direktor der Verwaltung fi.ir Post-
'und Fernmeldewesen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
zu erlassen. 1 ' 1 

§ 21 
Dieses 'Gesetz tritt :mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 8. November 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 
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Anordnung iibee Tabaksteuet· 23. 10. 194R 

5. ll. 19~B (\~setz iiber 'li" Krcditattstalt fiir Wie<leraul'bau 

VERORDNUNG 
zur lhH'dtfüht·uug de..o; Gesetzes zur };rbebung einet· 

Abgabe ,.Notopfer Berlin". 

Vom 8, November 1948. 

Auf Grund des § 20 des Gesetzes zur Et·hebung einer 
Abgabe ,.Notopfet· Bcrljn" vom 8. November 1948 (WiGBl. 
S. 118) wird - soweit erforderljch, im Einvernehmen mit 
dem Direktor der Verwaltung für· Post- nnd Fernmelde
wesen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes - folgendes 
'.'et·ordnet: 

Abschnitt I 

Abgabe der Arbcitnehmet·" 
§ l 

Zusammenrechnung und Abrundm1g von Arbeitslohn 
(§ 4 Absfitze 2 und 3 des Gesetzes) 

(1) Für die Bemessung der Abgabe der Arbeitnehmer 
ist der laufende Arbeitslohn zusammenzurechnen, der in 
Lohnzahlungszeiträumen bezogen worden ist, die im Laufe 
des Erhebungszeitraumes geendet haben. Arbeitslohn, der 
dem Abgabepflichtigen kurze Zeit vor Beginn odet· kurze 
Zeit nach Beendigung des Erhebungszeitraumes, zu dern 
f'l' wirtschaftlich gehört, zugeflossen ist. gilt als in diesem 
Erhebungszeitraum bezeigen. · 

(2) Im Laufe des Erhebungszeitraum.es zugeflossene son
stige (insbesondere einmalige) Bezüge sind für die. Bemes~ 
;ung der Abgabe der Arbeitnehmer dem laufenden Arbeits-.. 

ldhn hinzuzurechnen, der in diesem Erhebungszeitra)..tm 
bezogen worden ist. , 

(3) Für die Berechnung der Abgabe der Arbeitnehmer 
~~ det· At·beitslohn auf volle Deutsche Niark-Bett·äge na.ch 

unten abzurunden. 
§ 2 

Bemessung der Abgabe 
(§ 4 Absatz 4 des Gesetzes) 

(1) Für die Bemessung der Abgabe der Arbeilnehmet• 
i:it de1· Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer .im Et·hebungs
?eitraum insgesamt bezogen hat (§ 1), um 52 Deutsche 
Mark zuzüglich der etwa auf der Lohnsteuerkarte vermerk.: 
1en steuerfreien Beträge zu kürzen. Das gilt auch dann, 
wenn Lohnsteuer nicht einzubehalten ist. 

(2) Die Abgabe der Arbeitnehmer wird. nicht erhoben, 
wenn der im Erhebungszeitraum bezogene Arbeitslohn den 
Betrag von 52 Deutsche Mark zuzüglich des etwa auf der 
Lohnsteuerkarte vermerkten, für den Erhebungszeitraum 
in Betracht kommenden steuerfreien Bett·ags nicht über
steigt. 

§ 3 
Arbeitgeberkonto 

Der Arbeitgeber hat die von ihm einbehaltene Abgabe 
der Arbeitnehmer in einem für jeden Arbeitnehmer zu 
führenden Lohnkonto, das den· Vorschriften des § 31 der 
Lohnöteuer-Durchführungsbestimmungen. entspricht, geson
del't und fortlaufend aufzuzeichnen. Arbeitgeber, die schon 
fiir Zwecke der Lohnsteuer ein Lohnkonto führen, haben 
die Abgabe der Arbeitnehmer in diesem Lohnkonto ge
sondert und fortlaufend aufzuzeichnen. 

§ 4 
Anmeldung 

(§ 6 Absatz 1 des Gesetzes) 
Hat der At·beitgeber eine Lohnstetieranm.eldung :nicht. 

abzugeben, so hat er die einbehaltenen Abgabebet,räge in 
der Weise anzumelden, daß er bei der Abfühnmg der Ab
gabebeträge nach bestem Wissen und Gewissen versichert, 
wieviel Abgabe der Arbeitnehmer er für den Erhebungs
zeitrautTt eilWehalten hat. Die Anmeldung kann auf den 
Postabschnitt ~esetzt werden. 

§ ;) 

Außenprüfm1g 
Die Ueberwachung der ordnungsmäßigen Einbehaltun.g 

ltnd Abführung der Abgabe der Arbeitnehmer erfolgt im 
Wege der Außenprüfung nach §§ 50 bis 55 der Lohnsteuer
Durchführungsbestimmungen. 

Abs1~lmitt II 
Abgabe der Veranlagten 

~ 6 
Ermittlung des Einkommen.<: 
(§ 7 Absatz 2 des Gesetzes) 

(1) l•'ür die Bemessung de1· Abgabe der Veranlagten sind 
bei Ermittlung des Einkommens die Einkünfte von Ehe
gatten und von Kindern insoweit zusammenzurechnen, als 
sie nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes bei 
Ermittlung des Einkommens des für die Bemessung der 
Abgabe maßgebenden Vorauszahlungszeitraumes zusam
menzurechnen sind. 

(2) Unterliegt der Abgabcpflichtige auch der Abgabe, 
der Arbeitnehmer, so ist das für die Bemessung der Ab
gabe der Veranlagten ermittelte Einkommen um den Ar
beitslohn (Absatz 3) zu ldir41Cn, von dem im Erhebungs
zeitraum die Abgabe der Arbeitnehmer einbehalte1i. wor·
ckn ist. Steht die Höhe dieses Arbeitslohnes im Zeitpunkt 
der Berechnung der Abgabe der~ Veranlagten nicht fest, so 
ist das für die Bemessung der Abgabe der Veranlagten 
maßgebende EinkomtTten um den Arbeits1o1m zu lüirzen, 
der in dem Kalendermonat bezogen worden ist. der dem 
Erhebungszeitraum vorangeht. ' 

(3) Für die Berechnung der Höhe cles Arbeit.slohm·s, 
um den nach Absatz 2 das füt• die Bemessung der, Abgabe 
der· Vct·anlagten maßgebende Einkomnwn zu kür7.en ist, 
gilt § 2 entsprechend. 

~ I 
Persönliche Befreiung, Niindest.betrag der Abgabe 

der Veranlagten 
(§ 7 Abs. l und 2, § 14 Ziffer 2 des Gesetzes) 

(1) Von der Abgabe der Veranlagten sind Personen be
freit in deren Einkommen das fÜr die Bemessung dee 
Abg~be der Ve1·anlagten m~f.lgeben.d ist (§ 7 Absatz 2 d<'s 
Gesetzes und § 6 dieser Verordnung), nur Einkünfte aus 
Kapitalvermögen oder aus wiederkehrenden Bezügen im 
Sinne des § 22 Ziffet· 1 des Einkommensteuergesetzes ent
halten sind und bei denen sich nach Abzug der Werbungs-
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kosten (§ 10 Absatz 1 Ziffern 2 und 3 der Einkommen
steuer-Durchführungsverordmmg) und der Sonderausgaben 
(§ 11 Absatz 1 Satz 2 der Einlwmmensteuer-Durchführungs
verordnung) ein Einkommen nicht ergibt. 

(2) Personen, die land- oder forstwjrtschaftliches Ver
mögen,· Grundvermögen oder Betriebsvermögen im Sinne 
des Reichsbewertungsgesetzes besitzen, haben als Abgabe 
dei' Veranlagten für den Erhebungszeitraum mindestens 
den Betrag von 0,60 Deutsche Mark zu entrichten. Ab
o~,atz 1 findet auf diese Personen keine· Anwendung, 

Abschnitt III 
Abgabe der Körperschaften 

§ 8 
Persönliche Befreiungen 

{§ 9 des Gesetzes) 
(1) Von der Abgabe der Körperschaften sind Körper

schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen 
befreit, wenn sie unmittelbar auf Grund ausdrücldicher 
gesetzlicher Vorschriften oder auf Grund des § 4 des 
Körpuschaft.steuergesetzes oder nach Vorschriften, die zur 
Durchführung des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes er
lassen worden sind, in vollem Umfang von der Körper
schaftsteuer befreit sind. 

{2) Die Befreiung von der Körperschaftsteuer nach an
dercu Vorschriften, insbesondere solchen, die auf Grund 
tltc•s § 23 des Körperschaftsteuergesetzes el'lassen worden , 
smd, begrilndet keine Befreiung von der Abgabe der 
Köl'[Jerschaften y § g 

Bemessungsgrundlag•2 der Abgabe der Körperschaften 
(§ 10 des Geset:zes) 

Bei der Ermittlung des Einkommens im Sinne des 
§ 7 Absatz 2 des Gesetzes sind die §§ 6 bis 17 des Körper
schaftsteuergesetzes anzuwenden. 

§ 10 
Minde:;tbetrag der Abgabe der Kör:perschaften 

(§ 14 Ziffer 3 des Gesetzes) 
Die Abgabe der Körperschaften beträgt auch dann min

(kstens monaUich 20 Deutsehe Mark, wenn ein Einkom
m•oll als Bemessungsgrundlage nicht vorhanden ist. 

Abschnitt IV 
Abgabe auf Postsendungen 

§ll 
Abgabepflichtige Postsendungen 

{§ 12 des Gesetzes) 
Die Abgabe wird auf folgende Postsendtmgen an Emp

f~m·!,e~ im ·währungsg'ebiet erhoben: 
1. Briefe, 

· 2. Post!' arten, 
3. Drucksachen, 
4. Zdtungsdrucksaehen. 
3. Geschäftspapü.•re, · 
41. V1arenproben, 
r1 Mischsendun~en, 
ll. Pückchen, 
'9. Pakete, 

10 Bahr:hof.;hriefe, 
11. Bnhnhof~zeitungen. 

§ 12 
Abgabefreie Postsendungen 

(§ 12 des Gesetzes) 
Von det' Abgab<~ ausgenommen sind folgende Post

\l;enclungcn: 
J. Dienstscndungep der Militärregierungen und der Kon

sulate, 
:2. Po~lanwc-isungcn lilld Zahlkarten (einschließlich der 

Postanweisungen und Zahlkm:ten, die zur Uebermitt
lung von durch Postnachnahmen und Postaufträge ein
gezogenen Beträgen dienen). 

-~ Worbeantworten, 
4 Postwurfsendungen~ 

4:1. gebührenfreie BriefP. an die Postscheckämter und Post
sparlmssenämter bei Verwendung der· besonfl..e1·en Brief
umschläge, 

'16. 
7. 
8. 

vollzogen zurückgesandte Postzustellungsurkunden und 
Rücl{scheine, 
Postzeittmgsgut, 
Blindenschriften. 

§ 13 
Art und Zeit der Abgabeentrichtung 

(§ 13 des Gesetzes) 
(1) Die Abgabe wird durch Aufkleben einer Steue1·~ 

marke (§ 14) ·auf die abgabepflichtige Postsendung bei 
Paketen auf die Paketkarte, entrichtet. ' 

(2) Die Steuermarke ist auf die abgabep.flichtige Post
sendung, bei Paketen auf die Paketkarte zu ldeben be
vor die Sendung zur Post .eingeliefert oder in den Blief
kasten gesteckt wird: 

(3) Die Steuermarken sind auch auf abgabepflicht.ige 
Postsendungen zu ldeben, die. nicht durch Postwertzeichen 
freigemacht werden. 

(4) Die auf die Postsendung .geklebte Steuermarke wird 
von der Post mit dem Posttagesstempel bedruckt, 

§ 14 
Beschreibung der Steuermarken 

(§ 13 des Gesetzes) 
(1) Zur Entrichtung der Abgabe auf Postsendungen 

werden Steuermarken ausgegeben. 
(2) Die Steuermarken lauten auf einen Abgabebetrag 

von 0,02 Deutsche lVIm'k _ 
(3) Die Steuermarken haben die Form eines liegenden 

Rechtecks. :Oas Markenbild ist 18 mm lang und 9 mm hoch. 
(4) Die Steuermarken werden in dunkelblauer Farbe 

hergestellt. Am unteren Rand des Markenbildes steht in 
einer die ganze Breite des Markenbildes ausfüllenden wei
ßen Leiste in dunkelblauer lateinischer Schrift das Wort 
"STEUER.lV!ARKE''. Am oberen Rand steht in weißen la
teinischen Schriftzeichen das Wort "NOTOPFER", das sich 
ebenfalls über die_ ganze Breite des Markenbildes erstreckt. 
Der zwischen den Worten "NOTOPFER" und "S'l'EUER
MARKE" liegende Raum des Markenbildes wird auf der 
linken Seite_ durch eine stilisierte weiße "2", rechts daneben 
t:lurch das Wort "BERLIN" in ·weißen lateinischen Schrift
zeichen ausgefüllt.. 

§ 15 
Verkauf der Steuermarken 
(§ 16 Absatz 2 des Geset·zes) 

Die Steuermarken werden ausschließlich durch die 
Postanstalten zum Preise von 0,02 Deutsche Mark fi.ir jede 
Steuermarke verkauft. 

§ 16 . 
, Besondere Bestimmungen 

(1)_ Die Abgabepflicht kann nicht durch Aufkleben von 
Postwertzeichen auf die abgabepflichtige Postsendung er-
füllt werden. · 

(2) Postsendungen können nicht durch Aufkleben von 
Steuermarken freigemacht werden. 

(3) Abgabepflichti,ge Postsendungen, die nicht mit der 
Steuermarke versehen sind, werden von der Post nicht 
befördert. 

(4) Die Steuermarken werden nicht in Marken anderer 
Art umgetauscht. 

(5) Für beschädigte Steuermarken wird kein Ersatz 
geleistet. 

(6) Eine Erstattung der Abgabe auf Postsendungen ist 
ausgeschlossen. 

Abschnitt V 
Schlußvorschriften 

§ 17 
Fälligkeit 

(§ 15 Ziffer 2 des Gesetzes) 
Die am 10. Novembet' 1948 fällige Abgabe der Ver

anlagten und Abgabe der Körperschaften ist spätestens 
am 10. Dezember 1948 zu entrichten. 

§ 18 
Kassenmäßige Behandlung 

Die Vorschriften über die kassenmäßige Behandlung 
der Abgabe der Arbeitnehmer, der Abgabe der Vl'r-
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anlagten und der Abgabe der Körperschaften sind von den 
obersten Finanzbehörden der Länder zu erlassen. Diese 
Vorschriften müssen sicherstellen, daß die Abgabe der 
Arbeitnehmer, die Abgabe der Veranlagten und die Ab
gabe der Körperschaften jeweils getrennt nachgewiesen, 
getrennt gebucht und getrennt und beschleunigt an die 
Hauptkasse des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Frank
furt am Main, Börsenstraße 2, auf das K:onto 10-119 bei 
der Bank Deutscher Länder überwiesen ·werden. 

§ 19 
Erstattung 

Die Abgabe der Arbeitnehmer, die Abgabe det' Ver
~nlagten und die Abgabe der Körperschaften wird, wenn 
sie vorschriftsmäßig entrichtet ist, nicht erstattet. 

ANORDNUNG 
über Tabaksteuer, 

Vom 23. Oktobe1· 1948. 

Auf Grtmd des Artikels XIII Absatz 5 des Anhangs 
zum Gesetz Nr. 64 der Militärregierung Deutschland, 
Amerikanisches und Britisches Kontrollgebiet, zur vor
läufigen Neuordnung von Steuern vom 22. {\.mi 1948 (Bei
lage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirt
schaftsrats) in der Fassung des Gesetzes vom 21. Oktober 
1948 zur Aendenmg des Artikels VII (Tabaksteuer) und 
des Artil{els XIII (Inkrafttreten) des Anhangs zum Gesetz 

Abschnitt VI. 
Inkrafttreten 

§ 20 

(1) Die Vorschriften der Abschnitte 'I bis III und des 
Abschrli~ts V treten mit der Verkündung in Kraft. 

(2) D1e Vorschriften des Abschnitts IV treten am 1. De
zember 1948 in Kraft. 

Bad Homburg v. d. H., den 8. November 1948. 

Der Direktor 
der Verwaltung füt• Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

Nr. 64 (Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes, Seite 102) wird bestimmt: 

Artikel VII (Tabaksteuer) des Anhangs zum Ge
setz Nr. 64 in der Fassung des Gesetzes vom 21. Ok
tobet• 1948 tritt am 8. November 1948 in Kraft. 

Bad Homburg v. d. H., den 23. Oktober 1948. 

Der Direktor 
det· Verwaltung für Finanzen. 

des Vereinigten Wirtehaftsgebietes 
Hartmann 

GESETZ 
über die Kreditanstalt fiir Wiede1·aufba.u. 

Vom 5. November 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Errichtung 

(1) Zur Förderung des Wiederaufbaues der Wirtschaft 
wlrd unter dem Namen 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit c'.em Sitz in 
Frankfurt am Main errichtet. 

(2) Die Anstalt unterhält keine Zweigniederlassungen. 

§ 2 
Kapital 

(1) Das Kapital der Anstalt beträgt eine Million Deutsche 
Mark. 

(2) Es wird je zur Hälfte ,von der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes und von den Ländern. aufge
bracht. Die Höhe der Länderanteile wird vom Länderrat 
festgpsetzt. 

(3) Die Anteile sind voll einzuzahlen. Sie können nur 
unter den Beteiligten abgetreten und nicht verpfändet 
werden. " 

§ a 
Kreditgewährung 

(1) Die Anstalt hat die Aufgabe, durch Versorgung aller 
Zweige der Wirtschaft mit mittel- und langfristigen Dar
lehen die Durchführung von Wiederaufbauvorhaben insoweit 
zu ermöglichen,· als andere Kreditinstitute nicht in der 
Lage sind, die erforderlichen Mittel aufzubringen. Regio
r:ale Unterschiede in c'.~r Kapitalbildung/sind unter Berück
sichtigung des Kreditbedarfs der einzelnen Wirtschafts
gebiete auszugleichen. Die n"arlehen sind über Kreditinsti
tute zu gewähren; nur in Ausnahmefällen und nur mit Zu
stim.mung des Verwaltungsrats (§ 7) können sie auch un
mittelbar gegeben werden. Die Gewährung kurzfristiger 
Darlehen ist nur ·zulässig, wenn die Bank deutscher Länder 
ihre Zustimmung erteilt. 

(2) Die Darlehen müssen unmittelbar oder mittelbar 
durch dingliche Sicherheiten oder durch Schuldverschreibun
gen von Kreditinstituten gedeckt sein; von Kreditinstituten 
;n~sgegebene Schuldverschreibungen, die nicht nach den Be
st.lmmungen des Hypotheken-Bankgesetzes gedeckt sind. 
l<önnen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats ange
nommen werden. Stellt der Verwaltungsrat fest, daß es sich 
um Vorhaben von besonderer Bedeutung für den wirtschaft
lichen Wiederaufbau handelt, so kann ·er auch andere 
Sicherheiten füt• ausreichend erklären. Für die Rückzahlung 

der Darlehen ist ein bestimmter Tilgungsplan zu verein
baren. 

· (3) Im Rahmen ihrer Aufgabe kann die Anstalt nach 
näherer Bestimmung der Satzung auch Bürgschaften für 
mittel- ünd langfristige und im Einvernehmen mit der Bank 
Deutscher Länder für kurzfristige Darlehen anderer Kredit
institute übernehmen. 

(4) Andere Geschäfte darf die Anstalt nur betreiben, so
weit sie mit der Erfüllung ihrer Aufgaben in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen; insbesondere sind ihr die Herein
nahme von Depositen-, das Kontokorrentgeschäft und der 
Effektenhandel für fremde Rechnung nicht gestattet. 

§ 4 
Mittelbeschaffung 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben soll die Anstalt 
1 Schuldverschreibungen auf den inhaber ausgeben; 
2. Darlehen bei der Verwaltung des Vereinigten Wirt.:. 

Schaftsgebietes und im Auslande aufnehmen; 
3 Deutsche Markbeträge übernehmen, die anläßlich der 

Versorgung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit aus
ländischen Wirtschaftsgütern anfallen und der Anstalt 
für ihre Zwecke zur Verfügung gestellt werden; 

4. in besonderen Fällen kurzfristige Darlehen bei der Bank 
Deutscher Länder aufnehmen. 
(2) Die Verbindlichkeiten der Anstalt und die von ihl; 

übernommenen Bürgschaften tlürfen je eine Milliarde 
Deutsche Mark nicht übersteigen. Die lmrzfristigen Ver
bindlichkeiten dürfen zehn vom Hundert der mittel- omd 
langfristigen Verbindlichkeiten nicht übersteigen. 

(3) Die~von der Anstalt ausgegebenen Schuldverschrei
bungen sind dur.ch Vermögenswerte der Anstalt oder durch 
andere Sicherheiten zu decken. Der Verwaltungsrat de5 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes ist ermächtigt, die Verzin
sung der Schuldverschreibungen zu verbürgen. Im Falle 
der Verbürgung kann von weiteren Sicherheiten abgesehen 
werden. 

(4) Die gemäß Absatz 3 Satz 2 verbürgten, auf inländische 
Zahlqngsmittel lautenden Schuldverschreibungen auf den 
Inhaber sind zur Anlegung von Mündelgeld geeignet. 

!l n 
Organe 

(1) Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Ver- · 
waltungsrat. 

(2) Aufgaben und Befugnisse c'.er Organe regelt, .soweit 
das Gesetz nichts bestimmt, die Satzung. 
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§ 6 
Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei 
weiteren Mitgliederq. Die Vorstandsmitgliedet· wet•den vom 
Verwaltungsrat besttUt und abberufen. 

(2) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung und Ver
mögensverwaltung der Anstalt, soweit sich nicht aus Ge
setz oder Satzung ein anderes ergibt. Der Verwaltungsrat 
k[dm eines seiner lVIitglieC'.er in den Vorstand abordnen. 
In diesem Falle ruhen dessen Rechte als Mitglied des Ver
waltungsrates. 

(3) Der Vorstand vetiritt die Anstalt gerichtlich und 
außergerich1.lich. Erldänmgen sind füt· die Anstalt verbind
lich, wenn sie entweder von -zwei Mitgliedern des Vot·
strmdes oder von einem Mitglied des Vorstandes gemein
schaitiich mit einem bevollmächtigten Vertreter abgcgcb2n 
werden. 

'4) Ist eine Willenserklärung der Anstalt gegenüber ab
zugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitgliede 
des Vorstandes. 

(5) Die Bezüge der Mitglieder des Vorstandes werden 
durch Vertrag zwischen diesem und der Anstalt, vertreten 
durch den Verwaltungsrat. geregelt. 

§ 7 
Verwalttmgsrat 

(1) Dt>r Ve;waltungsrat der Anstalt besteht au;;: 
1. dem Vorsitzenden -tmcl seinem SL·llvertrder; sie werden 

vom Verwaltungsrat des Vereinigten \Virt.schaft,gebictes 
bcsiellt; sie müssen auf dem Gebiete des Kreditwesens 
besondPrs erfahrene Persönlichl{eiten sein; 

2. je einem Vertret.::r der Verwaltung für Finanzen, der 
Verwaltung für Wirtschaft und der Verwaltung fül' El'
nfthl'ung, Landwirtschaft und Forsten des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes; · 

3. drei Vertretem der Länder, die auf dem Gebiete des 
'111 Kreditwesens erfahren sein sollen und vom Länderrat 

des Ve1·einigten Wirtschaftsgebietes bestelll werden; 
4. t?inem Vertreter der Bank Deutscher Länder; 
5. je einem Vertreter der Realkreditinstitutc, del' Spar

l;:assen, der genossenschaftlichen Kreditinstitute und 
eines auf dem Gebiet des Industriekredits maßQ;t'b':nden 
Iüeditinstituts. die vom Zcntri1lbankrat der Bank 
Deutscher Lämlcr auf Vorschlag der beteiligten Kreise 
bestellt werden; 

6 je einem Vertreter der Industrie, der Landwirtschaft, 
des Handwerks und der \Vohnungswirtschaft, die auf 
Vorschlag der beteiligten Kreise vom Verwaltungsrat 
dE"< Vereinigten Wirtschaftsgebietes bestellt werden; 

7. drei Vel'tretern der Gewerkschaften, die auf VorschlaS( 
der beteiligten Kreise vom Verwaltungsrat des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes bestellt werden. 
(2) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats und sein Stell

vertreter werden auf die Dauer von fünf .Jahren bestellt; 
ihre Wiederbestellung ist zulässig. 

(3) Die Amtsdauer der übrigen Mitglieder des Verwal
tungsrats beträgt drei .Jahre . .Jedes .Jahr scheidet 1 /:~ der 
l\llitglicder aus; ihre Wiederbestellung ist zulässig. Da-; 
Nähere bestimmt die Satzung. 

(4) Der Verwaltungsrat faßt, soweit nichts anderes be
stimmt ist, seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der ab
gegebenen Stfmmen, wobei jedes Mitglied eine Stimme hat. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stintme des Vor
sitzenden. Zur Beschlußfähi'gkeit ist die An\.vescnheit von 
mindestens elf Mitgliedern erfordedich. 

(5) Dem Venvaltungsrat obliegt die laufende Ueber
vvachung der Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
der Anstalt. Er kann dem Vorstand allgemeine oder beson
dere Weisungen erteilen. Insbesondere kann er sich die 
Zustimmung zu dem Abschluß bestimmter Geschtifte oder 
Arten von Geschäften vorbehalten. 

§ 8 
Satzung 

(1) Die erste Satzung wird vom Vorstand aufgestellt und 
vom Verwaltungsrat beschlossen. Sie bcC'.arf der Genehmi
gung des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschafts
gebietes. 

\ 

(2) Aenderungen der Satzung beschließt det· Verwal
l ung3rat der Anstalt mit zwei Dl'ittcl Mehrheit. Sie be
dürfen gleichfalls der Genehmigung durch den Verwaltung:<
rc~t des Vereinigten Wirtschaftsgcbictes. 

§ 9 
Jahresabschluß 

(1) Der Jahresabschluß ist innerhalb c\·~r ersten viee 
Ivlonate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres vom Vor
stand aufzustellen, der ilo!n durch Sachverständige und uu
,qbhängige, vom Verwaltungsrat ausgewähltE vVirtschaft:-->
prüfC'J' prüfen läßt. Der Verwaltungsrat entscheidet über 
die Genehmigung; Cl' hat die erfordC'rlichcn Maßnahmen ztt 
treffen, wenn er die Genehmigung nicht ertcllt.. 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(3) Der Jahresabschluß ist im Oeffcntlichen Anzeigee 

für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet bckanntwmachen 
DJC Veröffentlichung hat spiite~tens G Monate nach Ablauf 
des Geschäftsjahres zu erfolgen. 

§ 10 
Reingewinn 

Der sich nach Vornahme der Abschreibungen und Rück
<;tcllungcn ergebende jic\hrliche Reingewinn ist einer gc
sr>tzlichen RÜcklage zuzuweisen, bis diC'se zehn vom Hun
dert des Kapitals und der Verbincllichkeitci1 einschließlich 
der Bürgschaften beträgt. Hiernach ist der weitere Rein
gewinn an die Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-. 
gebietes und die Länder im Verht~ltnis der Kapitalanteile 
abzuführen. ' 

§11 
Rechtsstellung 

(1) Der Anstalt stehen in bezug auf Be><tcuerung, Enich-
1 ung von Bauten, Unterbringung und Miete von Gebäuden 
die g;lcichen Rechte' wie der Bank Deutscher Länder zu. 

(2) Die Anstalt unterliegt nicht den Bestimmungen des 
Gesetzes über das Kreditwesen vom 25. September lfliU 
'RGBl. I S. 1955). 

(3l Die füt· die Ausgabe von Inhabcrschulclvcrschrcibun
o,cn del' Anstalt erforderlichen Genehmigungen erteilt der
Vehvaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit Zu
"tim·mung des Llindt?rrates. 

(4) Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die 
Eintragung in das Handelsrcgistet· sind auf die Anstalt 
ntcht anzuwenden. 

§ 12 
Aufsicht 

(1) Die Anstalt unter~cht der Aufsicht des Vcrwaltung~~
rates des Vereinigten Wirtschaitsgebietcs. Die Aufsichts
behörde ist befugt, alle Anordnungen zu treffen, lli11 den 
Geschäftsbetrieb der Anstalt mit den Gesetzen, der Satzung 
'md den sonstigen Bestimmtmgen im Einklang zu halten. 

(2) Der Nachweis der Befugnis zur Vertretung der An
.c;talt wird durch eine mit Dienstsiegel versehene Best.iiti-
;.;tmg der Aufsichtsbehöt·dc geführt. 

§ 13 
Auflösung 

Die Anstalt. kann nur d1wch Gesetz aufgelöst werden. 
Das Gesetz bestimmt auch über die Vcnvcndung des Ver
mögens der Anstalt. 

§ 14 
Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Geset..: er
Hißt der Direktor der Verwaltung für Finanzen im Einver
nehmen mit dem Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 
und dem Direktor der Verwaltung für Ernährung, Lahdwirt.
schaft und Forsten. 

§ 15 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tri\ t mit seiner Vcrklindung in Kraft. 

Das vorstehende,· vom Wirtschaftsrat unter Ablehnung 
(1.t-r vom Länderrat beantragten Aenclerungcn beschlossene 
c;esctz wird hien11it verkündet. 

Frankfurt am Main, den 5. November 194B. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h l e r 
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INHALT: 
'I'ag Seite 

. . 
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Verordnung zur Aenderung der 
Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen. 

Vom 16. Oktober 1946. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. 
Juni 1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses des 
Wirtschaftsrats und mit Zustimmung des Finanzausschusses 

'8 Länderrats folgendes verordnet: 

§ 1 
Die Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen 1939 vom 

-<.1. März 1939 in der Fassung, die sich aus den bis zum In
krafttreten dieser Verordnung erfolgten Aenderungen und 
Ergänzungen erg.ibt, werden wie folgt geändert utad er
gänzt: 

1. § 4 erhält folgende Fassung: 

.. § 4 
Aufwandsentschädigungen, Reisel~osten, durchlau

fende Gelder. (§ 3 Absatz 1 Ziffer 6, § 19 Absatz 2 EStG) 
Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören nicht: 
{1) die aus öffentlichen Kassen für öffentliche Dienste 

gewährten Aufwandsentschädigungen und Reise
kosten. Zu den Aufwandsentschädi.gungen der im 
öffentlichen Dienst angestellten Personen gehört auch 
der ausdrücklich zur Bestreitung des Dienstaufwands 
bestimmte Teil des Gehalts oder einer Zulage. Im 
öffentlichen Dienst im Sinn dieser Vorschriften sind 
Personen angestellt, die sich ausschließl-ich oder über
wiegend mit öffentlich-rechtlichen (hoheitlichen) Auf
gaben befassen. Zu den öffentlich-rechtlichen Auf
gaben gehören auch die Aufgaben der öffentlich
rechtlichen Religionsgesellschaften. Eine Aufwands
entschädigung liegt insoweit nicht vor, als dem Emp- · 
fänger ein Aufwand offenbar nicht in der Höhe der 
gewährten Entschädigung erwächst. Entschädigungen, 
die für Verdienstausfall und Zeitverlust gezahlt wer
den, sind steuerpfLichtiger Arbeitslohn; 

(2) die Beträge, die den im privaten Dienst angestellten 
Personen füt Reisekosten (Tagegelder und Fahrtaus
lagen) gezahlt werden, soweit sie die tatsächlichen 
Aufwendungen: (nach· Abzug der durch die Abwesen
heit des Arbeitnehmers gemachten Haushaltserspar
nisse) nicht übersteigen. Diese Voraussetzung ist bei 
allen Reisekostenentschädigungen erfüllt, die die 
vollen Sätze der vergleichbaren Beamten nicht über
steigen. Werden diese Sätze überstiegen, so sind die 
tatsächlichen Reiseaufwendungen dem Finanzamt 
glaubhaft zu machen. Die glaubhaft gemachten tat
sächlichen Reiseaufwendungen sind zur Berücksich
tigung der Haushaltsersparnisse bei Ledigen um 40 
vom Hundert, bei anderen Arbeitnehmern um 20 vom 
Hundert des Tagegeldsatzes eines vergleichbaren Be
amten zu kürzen. Die Kürzung braucht nicht unter 
den Betrag durchgeführt zu werden, der den vollen 
Sätzen eines vergleichbaren Beamten entspricht. 
Zahlt der Arbeitgeber a,ls Reisekostenentschädigung 
keinen höheren als den sich hiernach ergebenden 
Betrag, so gehÖl't die Reisekostenentschädigung nicht 
zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Zahlt der Arbeit
geber als Reisekostenentfichädigung einen höheren 
Betrag, so gehört der übersteigende Betrag zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn; 

(3) die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende 
Gelder), und die Beträge, durch die Auslagen des 
Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden 
(Auslagenersatz)." " 

2. In § 5 Absatz 1 ist statt .,Reichsmark" jeweils zu setze~ 
.,Deutsche Mark". 

3. § 6 erhält folgende Fassung: 
.. § 6 

Sonstige steuerfreie Einnahmen 
(§ 3 EStG) 

Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören außerdem 
nicht: 
(l) Bezüge aus der Sozialversicherung, 
(2) Beträge, die versorgungshalber gezahlt werden, 
(3) Bezüge aus der öffentlichen Fürsorge, 
(4) Entschädigungen auf Grund arbeitsrechtlicher Vor

schriften wegen Entlassung aus einem Dienstverhält
nis, 

(5) Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln odet· öffent
lichen Stiftungen, die Studierenden als Studien- und 
Ausbildungsbeihilfe gewährt werdep.. 
Voraussetzung für die Steuerfreiheit der unter Ziffer 
l' bis 3 bezeichneten Einkünfte ist, daß diese Bezüge 
nach dem Einkommensteuergesetz vom 27. Februar 
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 297) Steuerfreiheit genossen 
haben." 

4:. § 7 Absatz 9 ist wie folgt zu fassen: 
.,(9) Für die Bescheinigung der Steuerklasse und bei 
Steuerklasse III der Zahl der beim Lohnsteuerabzug zu 
berücksichtigenden Personen (Absätze 5 bis 7 und § 6) 
sind unbeschadet der Vorschriften der §§ 17 und 18 die 
Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres maßgebend, 
für das die Lohnsteuerkarte wirksam wird." 

Ii. § 7 Absatz 10 ist wie folgt zu fassen: 
.,(10) Aendei:t sich die Steuerklasse oder die Zahl der 
Per9onen, für die dem Arbeitnehmer Kindererinäßigung 
zusteht, ZiWisohen der Ausschreibung der Lohnsteuer
karte und dem Beginn des Kalenderjahres, für. das die 
Lohnsteuerkarte wirksam wird, zuungunsten des Ar
beitnehmers (z. B. durch Ehescheidung oder durch Tod 
eines Kindes, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, die 
Berichtigung seiner Lohnsteuerkarte umgehend bei der 
Gemeindebehörde zu beantragen. Kommt er dieser Ver
pflichtung nicht nach, so ist die Berichtigung der Lohn.:. 
steuerkarte von der Gemeindebehörde von Amts wegen 
vorzunehmen. Der Arbeitnehmer hat zu diesem Zweok 
die Lohnsteuerkarte der Gemeindebehörde auf Vw:
langen vorzulegen." 

6. § 8 erhält folgende Fa>isung: 
.,§ 8 

Kinderermäßigunb 
(§ 39 Absatz 4 EStG) 

(1) Dem unbeschränkt lohnsteuerpflichtigen Arbeit
nehmer (§ 1 Absatz 1) steht für Kinder, die das 18. Le
bensjahr noch nicht vollendet haben, Kinderermäßigung 
zu und zwar auch dann, wenn die Kinder eigene Ein
künfte beziehen. Stehen beide Ehegatten in einem Dienst
verhältnis, so steht die Kinderermäßigung sowohl dem 
Ehemann als auch der Ehefeau zu. 

(2) Dem unbeschränkt lohnsteuerpflichtigen Arbeit
nehmer (§ 1 Absatz 1) wird auf Antrag Kinderermäßigung 
gewährt für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet, 
aber das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben_, 
wenn sie auf Kosten des Arbeitnehmers unterhalten und 
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für einen Beruf ausgebildet werden. Sin<i die Voraus
setzungen für d.ie Gewährung der Kinderermäßigung bei 
einem Ehegatten erfüllt, so wird die Kinderernüißigung 
auch dem anderen Eh::J;atten ge·währt, wenn b2ide Ehe-
gatten in einem Dienstverllältnis stehen und nicht 
dauernd getrennt leben. 

(3) Kinder im Sinn dieser Vorschriften sind: 
1. eheliche Kinder, 
2. eheliche Stiefkinder, 
3. für ehelich erklärte Kinder, 
4. Adoptivkinder, 
5. uneheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis zur 

leiblichen Mutter), 
6. Pflegekinder. 

(4) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 wegge
fallen, so ist der Arbeitnehmer verpfli-chtet, innerhalb 
eines Monats die Berichtigung seiner Lohnsteuerkarte zu 
beantragen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, 
so ist die Berichtigung von Amts wegen vorzunehmen. 
Der Arbeitnehmer hat zu diesem Zw·eck die Lohnsteuer
karte dem Finanzamt auf Verlangen vorzulegen." 

7. § 9 Ab~<ltz 2 erhält folgenden Zusatz: 
"Der..;rag der Ausschreibung ist auf der bohnsteuerkarte 
zu vennerken." 

8. Im § 12 Absatz 1 wird folgende Ziffer 4 neu eingefügt: 
"'1. Tag der Ausschreibtmg der Lohnsteuerkarte,"; die 
bisherige Ziffer 4 wird Ziffer 5. 

9. § 14 erhält folgende Fasstmg: 
"§ 14 

Mehrere Lohnsteuerkarten 
(§ 39 Absatz 6 Ziffer 2 EStG) 

(1) Die Gemeindebehörde hat einem Arbeitnehmer, 
der Arbeitslohn aus mehreren gegenwärtigen oder 
früheren Dienstverhältnissen von verschiedenen Arbeit
gebern erhält, eine zweite oder weitere Lohnsteuerkarte 
auszuschreiben. In diesem Fall hat die Gemeindebehörde 
auf. der Vorderseite der zweiten oder weiteren Lohn
steuerkarte folgenden Hinzurechnungsvermerk aufzu
nehmen: 

"Zweite (Dritte usw.) Lohnsteuerkarte 
Für die Berechnung der Lohnsteuer sind vor Anwen
dung d.er Lohnsteuertabelle dem tat.sächlicherr Arbeits
lohn folgende B€träge hinzuzurechnen: 

monatllich 
DM 

wöchentlich 
DM 

täglich halbtäglich 
DM DM 

hundertfünfzehn siebenundzwanzig fünf drei" 

Eine zweite oder weitere Lohnsteuerkarte ist nicht aus
zuschreiben, wenn der aus !f1ehreren Dienstverhältnissen ' 
herrührende Arbeitslohn von derselben öffentlichen 
Kasse, d. h. von demselben Arbeitgeber, gezahlt wird 
(§ 49 Absatz 1 Satz 2). 

(2)-Die Gemeindebehörde bat auf der Vorderseite der 
ersten Lohnsteuerkarte die Ausschreibung und c.en Tag 
dex Ausschreibung der zweiten oder weiteren Lohn
steuerkarte zu vermerken tmd die Ausschreibung dem 
Finanzamt mitzuteilen. Auf der zweiten ooer · weiteren 
Lohnsteuerkarte ist der Tag der Ausschreibung ebenfalls 
zu vermerken." 

10. In § 16 ist statt "Reichsmark" zu setzen "Deutsche 
Mark". 

11. lu § 18 Absatz 2 ist statt "noch nicht 16 Jahre alten 
Kinder" zu setzen \,noch nicht 18 Jaln·e alten Kinder"; 
die Worte, die zu seinem Haushalt gehören (§ 8 Absätze 
1 und 4) sind zu streichen. 

12. § 18 Absatz 3 erhält folgende Fassung; 
"(3) Weisen Arbeitnehmer, auf deren Lohnsteuer

karte die Steuerklasse I, II oder III bescheinigt ist, nach, 
daß Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet, aber das 
25. Lebensjahr nach nicht vollendet haben, auf ihre 
Kosten unterhalten und für einen Beruf ausgel:;lildet 
werden (§ 8 Absatz 2), so ist auf der Lohnsteuerkarte 
außer der Steuerklasse III die Zahl dieser Kinder zu 
bescheinigen. Dieser Antraglist bei dem für den Wohn
sitz des Arbeitnehmers zuständigen Finanzamt zu stellen." 

13. § 20 erhält folgende Fassung: 
"§ 20 

Erhöhte Werbungskosten und Sonderausgaben 
(§§ 9, 10, 12, 41 EStG) 

(1) Weist der Arbeitnehmer nach daß die Werbungs
kosten (Absatz 2), die beim Arbeitslohn erwachsen, oder 
die Sond~rausgaben (Absatz 3) je 26 Deutsche Marlt 
monatlich übersteigen, so hat auf Antrag das für seinen 
Wohnsitz zuständige Finanzamt den jeweils 26 Deutsche 
Mark übersteigenden Betrag auf d.er Lohnsteuerkarte 
als steuerfrei zu vermerken. Bei dem Antrag hat der 
Arbeitnehmer nachzuweisen oder, falls dies nicht mög
lich ist, glaubhaft zu machen, wieviel Werbungskosten 
und Sonderausgaben ihm voraussichtlich monatlich 
durchschnittlich bis zum Schluß des Kalenderjahres er-
wachsen werden. · 

(2), Werbungskosten des Arbeitnehmers sind die Auf
wendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
des Arbeitslohnes. Vverbmu•};lmsten sind alle Aufwen
düngen, die die Ausübung de;; Dienstes mit sich bringt, 
soweit die Aufwendungen nicht nach der Verkehrsauf
fassung durch die aiic;emeinC' Lebensführung bedingt 
sind. Keine 'Werbungskosten sind die Aufwendungen 
für die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder ge
sellschaftliche Stellung des Arbeitnehmers mit sich 
bringt, auch wenn die Aufw,'ndungen zur Fördenmg 
der Tätigkeit des ArbeitnehmeTs gemacht werden. Wer
bungskosten sind insbesondere: 

1. Beiträge zu Berufsständen tmd sonstigen Berufsver
bänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist; 

2. notwendige Aufwendungen des ·Arbeitnehmers für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, es se' 
denn, daß der Arbeitnehm.er aus persönlichen Grün"" 
den seinen Wohnsitz in einem Ort nimmt, in dem die 
Arbeitnehmer des Betriebes üblichenveise nicht zu 
wohnen pflegen; · 

3. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge und 
übliche Bemfskleidung); 

4. die Absetzungen für Abnutzung eines Wirtschafts
gutes, dessen Verwendung oder Nutzung durch den 
Arbeitnehmer zur Erzielung von Arbeitslohn sich 
erfahrungsgemäß über einen Zeitraum von mehr als 
einem Jahr erstrecl~. 

(3) Sonderausgaben sind: 

1. · Schuldzinsen und auf besondeli'en Verpflichtungs
gründen berul1ende Renten und dauernde Lasten, die 
weder Betriebsausgaben ooer Werb~mgskosten sind, 
noch mit Einki'mften in wirtschaftlichem Zusammen
hang stehen, die bei der Besteuerung des Efulwm
mens außer Betracht bleiben; 

2. die folgenden Aufwendungen zu steuerbegünstigten 
Zwecken: 

a) Beiträge un<i Versicherungsprämien zu Kranken-,-
Unfall-, Haftpflicht-, Angestellten-, Invaliden- und 
Erwerbslosen-Versicherungen, zu Versichenmgen 
auf den Lebens- oder Todesfall und zu Witwen-~' 
Waisen-, .Versorgungs- 1md Sterbekassen. Beiträge' 
und Versicherungsprämien an solche Versiche
rungsunternehmen, die weder ihre Geschäftslei
tung noch ihren Sitz im Inland haben, sind nur 
dann zu berücksichtigen, wenn. diesen Unterneh
men <iie Erlaubnis ztm1 Geschäftsbetrieb im In
land erteilt ist: 

b) Beiträge an Bausparkassen zm· Erlangung von 
Baudarlehen. Beiträge an BmJsparkassen, die we
der ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im In
land haben, sind nur dann abzugsfähig, wenn 
diesen Unternehmen die Erlaubnis zum Ge
schäftsbetrieb im Inland erteilt ist; 

c) Aufwendungen für den ersten Erwerb von An
teilen an Bau- un<i Wohnungsgenossenschaften 
und an Verbrauchergenossenschaften. Bau- und 
Wohnungsgenossenschaften sind alle Genossen
schaften, deren Zweck auf den Bau, <ien Erwerb 
oder d.ie Finanzierung und Verwaltung von Woh
nungen (Eigenheimen oder Miethäusern) gerich
tet ist. Verbrauchergenossens~haften sind alle Ge
nossenschaften, deren Zweck auf den Einkauf 
von Gebrauchsgütern oder Verbrauchsgütern des 
häuslichen oder landwirtschaftlichen Bedarfs im 
großen und d.eren Abgabe im kleinen gerichtet ist; 

d) Beiträge auf Grund anderer Kapitalansammlungs
verträge, wenn der Zweck des Kapitalansamm
lungsvertrages als steuerbegünstigt anerkannt 
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worden ist. Als solche Kapitalansammlungsver
träge werden anerkannt: 

aa) Sparverträge mit Kreditinstituten, wenn die 
Spareinlage nur im Todesfall oder frühestens 
nach drei .Jahren zurlickgeznhlt werden darf 
und beide V ertragsteile auf eine vorzeitige 
Aufhebung des Sparvertrages verzichtet ha
ben. Ber Inhalt des Sparvertrages und die 
Höhe der Spareinlage müssen dem Finanz
amt durch eine Bescheinigung des Kredit
instituts nachgewiesen werden. Wird die 
Spareiulage außer im Todesfall vor Ablauf 
von drei Jahren zurückgezahlt, so hat das Kre
ditinstitut die vorzeitige Rückzahlung dem 
Finanzamt anzuzeigen. Das Finanzamt hat 
die entsprechende Lohnsteuer des Sparers 
nachzufordern; 

bb) der unmittelbare oder mittelbare erste ent
geltliche Erwerb von Pfandbriefen, Renten
briefen, Kmnmunalschuldverschreibungen und 
anderen Schuldverschreibungen, die von 
Gnmdkreditanstalten, Kommunalkreditanstal
ten, Schiffsbeleihungsbanken und Ablösungs
anstalten nach dem 20. Juni 1948 ausgegeben 
werden. Voraussetzung ist, daß eine Fest
schreibung (Vinkulierurig) auf d.er:l Namen des 
Steuerpflichtigen für mindestens drei Jahre 
erfolgt und aufrechterhalten wird. Die Vor
aussetzung der Steuerbefreiung ist dem Fi
nanzamt durch eine Bescheinigung des Kre
ditinstitutes, das die Festschreibung auf den 
Namen durchführt, nachzuweisen. Die 
Steuerbefreiung entfällt, wenn das Wert
papier vor Ablauf der dreijährigen Frist auf 
den Inhaber gestellt oder auf den Namen 
eines anderen Berechtigten mngeschrieben 
wird. Wird vor Fristablauf eine solche Um
schreibung durchgeführt, so ist das Kredit
institut verpflichtet, diese Tatsache dem zu
ständigen Finanzamt unverzüglich mitz':lteilen; 

cc) der unmittelbare oder mittelbare. erste Er
werb anderer festverzinslicher Wertpapiere, 
die nach dem 20. Juni 1948 ausgegeben wer
den, nach Maßgabe besonderer Be7tinunun
gen des Direktors d.er Verwaltung für Fi
nanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes; 

dd) andere Kapitalansammlungsverträge, die auf 
Grund einer besonderen Anordnung des Di
rektors der Verwaltung für Finanzen des Ver
~inigten Wirtschaftsgebietes den unter Buch
stabep. aa bezeichneten_ Sparverträgen gleich
gestellt worden sind; 

e) Ausgaben zur Förderung ge1neinnütziger mild
tätiger, kirchlicher, religiöser und wissen'schaft
licher Zwecke, wenn diese Zwecke als steuer
begünstigt anerkannt worden sind. Für die Be
griffe gemeinnützige, mHdtätige, religiöse, kirch
liche und wissenschaftliche Zwecke gelten die 
§§ 17 biS 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 
16. Oktober 1934 {Reichsgesetzbl. I S. 925) und die 
Verordnung zur Durchführung der §§ 17 bis 19 
des Steueranpassungsgesetzes (Gemeinnützig_: 
keitsverordnung) vom 16. Dezember 1941 (Reichs
ministerialbl. S. 299) in der Fassung der Anlage 1 
zu dieser Verordnung. Ausgaben zur Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger, kirchlicher, religiöser 
und wissenschaftlicher Zwecke werden als steuer
begünstigt nur anerkannt, wenn -

aa) der Ernpfänger eine Körperschaft des öffent
lichen Rechts oder eine öffentliche Dienst
stelle (z. B. Universität; Forschungsinstitut) 
ist und bestätigt, daß der zugewendete Be
trag zu einem d.er bezeichneten· Zwecke ver
wendet wird, oder 

bb) der Empfänger einG in § 4 Absatz 1 Ziffer 6 
des Körperschaftsteuergesetzes bezeichnete 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver
mögensmasse ist und bestätigt, daß sie den, 
zugewendeten Betrag nur für ihre satzungs
mäßigen Zwecke verwendet, und daß es sich 
nicht um einen auf Grund der Satzung er
hobenen Mitgliedsbeitrag handelt, oder 

cc) der Direktor d.er Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes oder eine 
von diesem bestimmte Stelle im Einzelfall 
den Zweck und die Form der Zuwendung 
als steuerbegünstigt anerkennt. 

f} Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von 
H~usrat und. Kleidung, die infolge von Kriegsein
Wirkung oder von Verfolgung aus GrUnden der 
Rasse, Religion, Nationalität. Weltanschauung 
oder politischer Gegnerschaft gegen den National
sozialismus verloren wurden, und die entspre
chendeu Aufwendungen der Flüchtlinge und der 
Vertriebenen. Welche Personen als aus Gründen 
der Rasse.- Religion, Nationalität, Weltanschauung 
oder aus politischer Gegnerschaft gegen den Na
tionalsozialismus verfolgt oder als Flüchtling zu 
gelten haben, regelt sich bis auf weiteres nach 
den landesrechtliehen Bestimmungen. Unter Ver- , 
triebenen sind die Personen zu verstehen, die -
gleichgültig aus welchem Lande sie stammen -
nachweislich durch Zwang einer ausländischen 
Macht im Zusammenhang mit dem Krieg und 
seinen Folgen aus ihrem bisherigen Wohnsitz 
ausgewiesen worden sind; 

3. bezahlte Kirchensteuern. 

(4) Unter Absatz 3_ fallen auch Sonderausgaben für 
die nicht dauernd vom Ehemann getrennt lebende Ehe
frau und für diejenigen Kinder des Arbeitnehmers. für 
die ihm Kinderermäßigung zusteht oder auf Antrag 
gewährt wird. 

(5) Die zu berücksichtigenden Sonderausgaben naoh 
Absatz 3 Ziffer 2 Buchstaben a bis e dürfen zusarn.men 
den Betrag von 600 Deutsche Mark im Jahr nicht über
steigen. Dieser Betrag erhöht sich um je 300 Deutsche 
Mark im Jahr für die Ehefrau und für jedes Kind im 
Sinn des § 8 Absatz 3, für das dem Arbeitnehmer Kin
derermäßigung zusteht oder auf Antrag gewährt wird. 
Für Sonderausgaben· irn Sinn des Absatzes 3 Ziffer 2 
Buchstabe f erhöht sich der in Satz 1 genannte Jahres
betrag um 200 Deutsche Mark, der in Sat7 2 genannte 
Jahresbetrag um je 100 Deutsche Mark Uebersteigen 
die Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 3 Ziffer 2 
diese Jahresoeträge, so ist der darüber hinausgehende 
Betrag, soweit er 15 vom Hundert des Arbeitslohns, 
höchstens jedoch 20 000 Deutsche Mark nicht übersteigt, 
zu drei Achtel zu berücksichtigen. 

(6) Bei unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitneh
mern, die im Ausland zu einer der deutschen Einkom
mensteuer entsprechenden Steuer herangezogen wer
den, kann die auf den Arbeitslohn entfallende auslän
dische Steuer in Höhe des nachweislich gezahlten Be
trags auf Antrag auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei 
vermerkt werden. Dies gilt nicht, soweit die ausländische 
Steuer auf Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ent
fällt, die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder 
worden ist, oder auf Einkünfte, die aus inländischen 
öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der Deut
schen Reichsbahn und der Reichsbank oder ihrer 
Rechtsnachfolger mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges 
oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden." 

14. § 21 erhält folgende Fassung: 

"§ 21 
Mehrere Dienstverhältnisse 

(§ 39 Absatz 6 Ziffer 2, § 41 EStG) 
Weist ein Arbeitnehmer, dem eine zweite oder wei

tere Lohnsteuerkarte ausgeschrieben ist, nach, daß die 
Werbungskosten (§ 20 Absatz 2) aus dem zweiten oder 
weiteren Dienstverhältnis oder die nicht schon bei der 
ersten Lohnsteuerkarte berücksichtigten Soderausgaben 
(§ 20 Absätze 3 bis 5) je 26 Deutsche Mark monatlich 
übersteigen, so hat das Finanzamt den übersteigenden 
Betrag in entsprechender Anwendung der Vorschrift des 
§ 20 Absatz 1 auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei zu 
vermerken." 

15. § 22 erhält folgende Fassung: 
"§ 22 

Mitverdienende Ehefrau 
(§ 39 Absatz 6 Ziffer 3, § 41 EStG) 

Weist die in einem Dienstverhältnis stehende, nicht 
dauernd vom Ehemann getrennt lebende Ehefrau nach, 
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daß die Werbungskosten (§ 20 Absa1z 2) aus dem Dienst
verhältnis und die nicht schon bei der Besteuerung des 
Ehemanns berücksichtigten Sonderausgaben (§ 20 Ab
sätze 3 bis 5) je 26 Deutsche Mark monatlich überstei
gen, so hat das Finanzamt den übersteig~nde Betrag in 
entsprechender Anwendung der Vorschnften des § 20 
Absatz 1 auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei zu ver
merken." 

16. § 25 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Die Mehraufwendungen beeinträchtigen die Lei

stungsfähigkeit des Arbeitnehmers nur insoweit wesent
lich, als sie die in der folgenden Uebersicht bezeichne
ten Hundertsätze des Einkommens (die Grenze der zu
mutbaren Mehrbelastung-~ die Mehrbelastungsgrenze -) 
übersteigen: 

Bei einem Einkommen 
(bei einem voraussichtlichen Ar
beitslohn im Kalenderjahr, ver
mindert um die voraussicht
lichen Werbtmgskosten und Son
derausgaben, mindestens aber 
um sechshnndertvierundz\vanzig 

bei, einem Arbeitnehmer der 

Steuer
l<lasse 

I 

Steuer- Steuerl<lasse III 
klasse beiKinderermä-

II mäßigungfür 
1 oder 2 3 o.melw 
Person. Person. 

Deutsche Mark) von 
DM 

höchstens 3 000 
mehr als 3 000 bis 6 !JOO 

" 
6 000 

" 
12 000 

" 
,, 12 000 " 25 000 

" 
25 000 

" 
50 000 

" 
50 000 

" 
100 000 

100 000 " 250 000 

" 
250 000 

" 
500 000 

500 000 

17. § 27 erhält folgende Fassung: 
"§ 27 

6 5 
7 6 

·8 6 
8 6 

10 6 
9 6 
5 4 
3 2 
3 2 

Art der Berücksichtigung 
(§ 41 Absatz 2 Satz 1 EStG) 

3 1 
4 2 
5 2 
4 3 
4 3 

·4 3 
3 2 
2 1 
1 1" 

(1) Das. Finanzamt hat den nach §§ 20 bis 26 ins
gesamt steuerfrei bleibenden Jahresbetrag· (das ist die 
Summe der im Kalenderjahr insgesamt zu berücksichti
genden Beträge) und den Betrag für monatliche, wö
chentliche, tägliche und halbtägliche LohnzahluJ;Jg auf 
der Lohnsteuerkarte zu vermerken. Dabei ist 
1. der Halbtagesbetrag mit 1/s2 des Monatsbetrags, 
2. der Tagesbetrag mit 1/2u des Monatsbetrags, 
3. der Wochenbetrag mit dem Sechsfachen des Tages

betrags (Ziffer 2) 
anzugeben. Bruchteile eines Deutschen Pfennigs, die 
sich nach Ziffer 1 oder 2 ergeben können, bleiben außer 
Betracht. Die Beträge sind für die Eintragung auf der 
Lohnsteuerkarte in der folgenden Weise aufzurunden: 
a) der Halbtagesbetrag und der Tagesbetrag auf den 

nächsten durch fünf teilbaren Pfennigbetrag, 
b) der Wochenbetrag auf den nächsten durch zehn teil

baren Pfennigbetrag, 
c) der Monatsbetrag auf den nächsten vollen Deutsche-

Mark-Betrag. 
Der Vermerk auf der Lohnsteuei'karte hat folgenden 
Wortlaut: 
"Vor Anwendung der Lohnsteuertabelle sind als steuer-
frei abzuziehen: -

Jahresbetrag monatlich wöchentlich täglich ha·lbtäglich 
DM DM DM DM DM 

Der als steuerfrei zu vermerkende Betrag ist in Worten 
einzutragen. Ob die Spalten für alle Lohnzahlungszeit
räume auszufüllen sind, entscheidet das Finanzamt nach 
Ermessen. Für andere als die vorstehend genannten 
Lohnzahlungszeiträume sind die steuerfrei bleibenden 
Beträge nach § 32 Absatz 2 umzurechnen. 

(2) Das Finanzamt hat auf der Lohnsteuerkarte zu 
vermerken, daß die Eintragung nach Absatz 1 auf 
Widerruf erfolgt. Außerdem hat es einen bestimmten 
Zeitraum anzugeben, für den die Eintragung gilt: Dieser 
Zeitraum darf sich nicht über den Schluß des Kalender
jahres hinaus erstrecken. Die Unterlagen für den Er
höhungsantrag sind bei dem Finanzah1t drei Jahre auf
zubewahren. 

Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer der Steuerklasse III mit J{inder
ermäßigung für 2 Pe1·sonen weist nach, daß seine 

Werbungskosten und Sonderausgaben monatlich je 
32 DM betragen. Der in § 20 Absatz 5 vorgesehene 
Höchstbetrag ist nicht erreicht. Wegen der Ausbil
dungskosten für einen Sohn und wegen schwerer 
Erkrankung seiner Ehefrau soll ihm ein Betrag von 
monatlich 50 DM als steuerfrei zuerkannt werden 
(§ 25). Bei Eintragung auf der LohnstE\uerkarte sind 
sämtliche zu berücksichtigende Beträge in einer 
Summe einzutragen. 

Nach dem Beispiel kommen folgende Beträge ü1 
Betracht: 

Mehrbetrag für Werbungskosten
Mehrbetrag für Sonderausgaben 
steuerfreier Betrag wegen außer
gewöhnlicher Belastungen 

monatlich 
monatlich 

6 DM, 
6 " 9 

monatlich 50 " . 
zusammen: 62 DM. 

Die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte hat zu lauten: 
"Vor Anwendung der Lohnsteuertabelle sind als 
steuerfrei abzuziehen: 

Jahresbetrag monatlich wöchentlich täglich halbtäglich 
DM DM DM DM DM 

siebenhun- zweiund
dertvierund- sechzig 

vierzdg 

vierzehn 
'10/1oo 

eine 
20/too" 

18. In § 31 Absatz 1 ist im dritten Satz "Reichsmark" zu er
setzen durch "Deutsche Mark". 

19. In § 31 Absatz 2 sind folgende Beiträge einzusetzen: "115 
Deutsche Mark monatlich, 27 Deutsche Ma•rk wöchent
lich und 5 Deutsche Mark täglich." 

20. § 32 erhält folgende Fassung: 
"§ 32 

Lohnsteuertabelle 
(§ 39 Absatz 1 EStG) 

(1) Die Lohnsteuer richtet s.ich nach der Höhe des 
Arbeitslohns im Lohnzahlungszeitraum, Sie bemißt sich 
nach dBt' als Anlage 2 beigefügten Jahreslohnsteuer
tabelle. Wird der Arbeitslohn für einen monatlichen 
Zeitraum gezahlt, so betragen die Lohnstufen und die 
Lohnsteuer ein Zwölftel der Beträge der Jahreslohn
steuertabelle. Dabei sind die Lohnsteuerbeträge auf den 
nächsten durch fünf teilbaren Pfennigbetrag nach unten 
abzurunden. Wird der Arbeitslohn für einen anderen 
als nlOnatlichen Zeitraum gezahlt, so betragen die Lohn
stufen und die Lohnsteuer Bruchteile der Beträge der 
Lohnsteuertabelle für monatliche Lohnzahlung und zwar:, 

1. für nicht mE:hr als vier Arbeitsstunden. aber 
nicht mehr als einen halben Arbeitstag 1/.2, 

2. für mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht 
mehr als einen Arbeitstag 1/on, 

3. für eine volle Arbeitswoche "ho. 
Bruchteile eines Pfennigs, die sieh .bei der Berechnung 
ergeben, bleiben außer Ansatz. 

(2) Für andere als die in Absatz 1 bezeichneten Lahn
zahlungszeiträume ergeben sich die Lohnstufen und die 
Lohnsteuer aus den mit der Zahl der Arbeitstage (Wo
chen, Monate) vervielfa~hten Tagesbeträgen (Wochen
beträgen, Monatsbeträgen). Bei mehrtägigen Lohnzah
lungszeiträumen, die nicht in vollen Arbeitswochen oder 
in vollen Arbeitsmonaten bestehen, ist zur Feststellung 
der Zahl der Arbeitstage für je sieben.Kaiendertage ein 
Tag abzuziehen." 

21. § 35 wird in folgender Fassung eingefügt: 
"§ 35 

Lohnsteuer-Jahresausgleich 
(§ 39 Absatz 1 EStG) 

(I) Führt die Berechnung der Lohnsteuer nach §§ 32 
u. f. wegen unständiger Beschäftigung des Arbeitneh
mers oder wegen schwankenden Arbeitslohns zu einem 
höheren Gesamtsteuerbetrag, als er sich bei gleichmäßi
ger Verteilung des Jahresarbeitslohns auf die gesamten 
Lohnzahlungszeiträüme des Kalenderjahres ergeben 
würde, so erfolgt auf Verlangen des Arbeitnehmers ein 
Lohnsteuer-Jahresausgleich. Dieser Lohnsteuer-Jahres
ausgleich ist im Wege der Aufrechnung durch den Ar
beitgeber (Absatz 2) oder in den Fällen des Absatzes 3 
im Wege der Erstattung durch das Finanzamt durch
zuführen, 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes LJ 

(2) Der Arbeitgeber ist- vorbehaltlich des Absatzes 3 
zur Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs 

verpflichtet (wenn er weniger als 10 Arbeitnehmer be
schäftigt, berechtigt), bei der Lohnzahlung für den letz
ten Lohnzahlungszeitraum des Kalenderjahres eine Be
rechnung der Lohnsteuer auf der Grundlage des Jahres
arbeitslohns durchzuführen. Zu diesem Zvveck ist von 
dem Jahresarbeitslohn der nach der Eintragung auf der_ 
Lohnsteuerkarte zu berücksichtigende steuerfreie Jah
resbetrag (§ 27 Absatz 1) abzuziehen. Für den verblei
benden Jahresarbeitslohn wird ohne RücksiCht auf die 
tatsilchl ichen Lohnzahlungszeiträume die Jahreslohnsteuer 
nach der Jahreslohnsteuertabelle ermittelt. Für die bei 
der Jahreslohnsteuerberechnung anzuwendende Steuer
klasse sind die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 
zu Beginn des Kalenderjahres tnaßgebend. Der Arbeit
geber kann eine Aufrechnung gegen die danach zuviel 
einbehaltene Lohnsteuer in der Weise vornehmen, daß 
er bei. der Lohnzahlung für den letzten Lohzahlungszei t
raum des Kalende~·jahres bei dem betreffenden Arbeit
nehmer soviel weniger an Lohnsteuer einbehält. als im 
Laufe des Kalenderjahres zuviel einbehalten wurde: Ist 
der aufzurechnende Steuerbetrag höher als die für den 
letzten Lohnzahh,mgszeitraum des Kalenderjaht·es sich 
ergebende Lohnsteuer, so is.t der Arbeitgeber berech
tigt, die Aufrechnung mit den von seinen anderen Ar
beitnehmern einbehaltenen Lohnsteuerbeträgen vorzu
nehri1en und den Aufrechnungsbetrag bei der näcl:;lsten 
Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerabführung abzu
setzen. Außerdem hat er die Aufrechnung in dem Lotm
konto und auf der Lohnsteuerkarte des betreffenden 
Arbeitnehmers zu vermerken. 

(3) Das Finanzamt ist - abweichend von Absatz 2 -
zur Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs aus
schließlich zuständig, 

a) wenn iill Wege der Aufrechnung durch den Arbeit
geber ein voller Ausgleich bei det· Lohnzahlung für 
den letzten Lohnzahltmgszeitt'aum des Kalenderjah
res nicht möglich ist; 

b) wenn der Arbeitgeber mit weniger als 10 Arbeitneh
mern von seiner Befugnis zur Vornahme der Auf
rechnung keinen Gebrauch macht; 

c) wenn die ursprünglich auf der Lohnsteuerkarte ver
merkte Steuerklasse odet· Zahl der Kinder im Laufe 
des Kalenderjahres geändert worden sind oder die 
Lohnsteuerkarte' im Laufe des Kalenderjahres nach 
§ 37 zu berechnen war; 

d) wenn bei unständiger Beschäftigung der Arbeitneh
mer nicht seit Beginn des Kalenderjahres bei dem 
gleichen Arbeitgeber beschäftigt war; 

e) wenn für den ·Arbeitnehmer mehrere Lohnsteuer-
karten ausgeschrieben worden sind. . 

(4) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich ist in den Fällen 
des Absatzes 3 auf Antrag des Arbeitnehmers im Wege 
der Erstattung der zuviel einbehaltenen Lohnsteuer 
durchzuführen. Für die ·Berechnung des steuerpflichti
gen Jahresarbeitslohns gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend; 
der Jahresarbeitslohn ist dabei um die Summe etwaiger. 
Hinzurechnungsbeträge (Absatz 3 Buchstaben c und e) 
zu erhöhen, Die Jahreslohnsteuer für den sich hieraus 
ergebenden Jahresarbeitslohn ist nach Absatz 2 Sätzen 3 
und 4 11u. ermitteln, soweit nicht die Voraussetzungen 
des Absatzes 3 Buchstabe c gegeben sind. In den' Fällen 
des Absatzes 3 Buchstabe c ist der sich ergebende Jah
resarbeitslohn durch zwölf 'ZIU teilen; auf die Monats
beträge is.'t. die Lohnsteuertabelle für monatliche Lohn
zahlungen unter Beachtung der für die einzelnen Mo
nate nach den Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 
oder nach § 37 in Betracht komm.enden Steuerklasse 
und Zahl der Kinder anzuwenden. 

(5) Der Arbeitnehmer muß die Anträge nach Ab
sätzen 3 und 4 spätestens bis zum 31. März des folgen
den Kalenderjahres bei den• für seinen Wohnsitz zu
ständigen Finanzamt stellen. Dem Antrag sind die mit 
den Lohnsteuerbescheinigungen (§ 47) versehene Lohn
steuerkarte und auf Verlangen des Finanzamts ein Be
schäftigungsnachweis beizufügen." 

22. In § 37 Absatz 1 ist in der Uebersicht statt "RM" ein
zusetzen "DM"; die Zahlen "52, 12, 2, 1" sind zu er
setzen durch die Zahlen: "115, 27, 5, 3''. 
Die Beispiele zu § 37 Absatz 2 sind wie folgt zu fassen: 

"B e i s p i e 1 e z u A b s a t z 2 : 1 
1. Bei' einem Arbeitnehmer, der monatlich im voraus 

entlohnt wird, übersteigen seit dem 15. Dezemb'>t' 
1948 die Werbungskosten und Sonderausgaben den 
Betra.g von zu1'lammen 52 DM monatlich um 20 DM. 
Er legt seine Lohnsteuerkarte 1949 mit der Eintra
gung des· steuerfreien Betrags von 20 DM monatlich 
erst am 20. Januar 1949 dem Arbeilgeber vor. Bei 
der Gehaltszahlung für den Monal Januar 1949 am 
31. Dezember 1948 kann die Lohnsteuer noch auf 
Grund der Lohnsteuerkarte 1948 berechnet werden. 
Auf dieser Lohnsteuerkarte ist ein steuerfreier Be
trag noch nicht eingetragen. Der Arteftgeber ent
richtet daher fi.ir den Monat Januar 1949 zuviel Lohn
steuer. Die zuviel entrichtete Lohnsteuer kann der 
Arbeitgeber bei Berechnung uer Lohnsteuer für den 
Monat Febnrar 1949, die auf Grund der Lohnsteuer
karte 1949 vorzunehmen ist, ausgleichen · 

2. Ein Arbeitnehmer der Steuerklasse II der seine Ge
haltsbezüge monatlich im. voraus erhält. hat für das 
Kalenderjahr 1948 seine Lohnsteuerkarte dem 1\.r
beitgeber vorgelegt. Liegt bei der Gehaltszahlung f1ü· 
den Monat Januar 1949 am 31. Dezember 1948 dem 
Arbeitgeber die.Loimsteuerkarte 1949 noch nicht vor, 
so kann der Arbeitgeber die Lohnstenet· noch aut 
Grund der Lohnsteuerkarte 1948 berechnen. Legt 
dieser Arbeitnehmer auch· im Laufe rleR Monats Ja
nuar die Lohnsteuerkarte 1949 seinem Arbeitgeb~r 
Schuldhaft nicht vor. liegt diese insbesondere bei der 
Gehaltszahlung für den Monat Februar 1949 ;m1 
31. Januar 1949 dem Arbeitgeber noch nicht vor. so 
hat dieser zunächst die Lohnsteuer für den Monat 
Februar 1949 nach § 37 Absatz 1 zu berechnen, d. h. 
dem tatsächlichen Arbeitslohn 115 DM hinzuzurech
nen und die Lohnsteuer aus der Steuerklasse I der 
Lohnsteuertabelle abzulesen. Außerdem muß der Ar
beitgeber erneut die Lohnsteuer für den Monat Ja
nuar 1949 in der Weise berechnen. daß er dem tat
sächlichen Arbeitslohn für den .. Monat Januar den 
Betrag von 115 DM hinzurechnet und die Lohnsteuer 
aus· der Steuerklasse I der Lohnsteuertabelle ablie'3t. 
Der sich ergebende Mehrbetrag an Lohnsteuer f'.ir 
den Monat Januar 1949 ist gleichzeitig mit der ·Lohn
steuer für den Monat Februar 1949 einzubehalten und 
. abzuführen." 

23. § 40 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Macht ein beschränkt steuerpflichtiger Arbeit

nehmer (Absatz 1) glaubhaft, daß seine Werbungskosten, 
die beim Arbeitslohn erwachsen, oder die Sonderaus
gaben je 26 Deutsche Mark monatlich übersteigen. so 
ist der jeweils 26 Deutsche Mark übersteigende Betrag 
für die Lolmsteuerberechnung von dem Arbeitslohn ab
zuziehen. Voraussetzung ist, daß das für den Arbe'tgeber 
zuständige Finanzamt eine Bescheinigung ausstellt. dte 
den Vorschriften des § 27 entspricht. Der Arbeitnehmer 
muß diese Bescheinigung dem Arbeitgeber vorlegen. 
Erwachsen einem beschränkt steuerpflichtigen Arbeit
nehmer (Absatz 1) zwangsläufig außergewbhn11~h" Ba
lastungen, die seine steuerliche Leistungsfähigke't 
wesentlich beeinträchtigen, so ist § 25 anzuwenden. Die 
Einh·agung des steuerf,·eien Betrags auf der Lohnsteue"
karte wird durch die Ausschreibung emer Besche'oig•u1~ 
durch das Finanzamt ersetzt, die den Vorschriften· des 
§ 27 entspricht." 

24. § 48 wird wie folgt geändert: 
1. In den Absätzen 1 und 2 ist statt "RM" zu setzen "DM". 
2. Folgender Absatz 3 wird neu eingefügt: 

"(3) Der Arbeitgeber hat unbeschadet der _Ab
sätze 1 und 2 dem Arbeitnehmer auf Verlang."n emen 
Lohnzettel auszuhändigen, ·falls der Arbeitnehmer 
veranlagt wird:" 

25. § 58 erhält folgende Fassung: 
"Diese Durchführungsbestimmungen gelten ab 21. Juni 
1948." 

§ 2 
Die Vorschriften des Artikels X des Anhangs zum Ge

setz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung vori Steuern vom 
22. Juni 1948 und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen 
gehen ·den etwa entgegenstehenden Bestimmungen der 
Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen vor. 

Bad Hornburg v. d. H., den 16. Oktober 1948. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 
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A 

Auszug 

aus dem Steueranpassungsgesetz vom 16. Oktober 1934 
(Reichsgesetzbl. I S. 925) in der Fassung .des Artikels li 
· des Kontrollratsgesetzes Nr. 1 und des Artikels I des 

Kontrollratsgesetzes Nr. 12. 

Unterabschnitt 9 
Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zweclm 

§ 17 

(1) Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Er
füllung ausschließlich und unmittelbar die Allgemeinheit 
gefördert wird. 

(2) Eine Förderung der Allgemeinheit ist nur anzuneh
men, wenn die Tätigkeit dem allgemeinen Besten auf mate·· 
riellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzt. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absa·tzes 2 sind als 
Förderung der Allgemeinheit' anzuerl{ennen insbesondere: 

1. die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, der 
Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körper
lichen Ertüchtigung des Volkes durch Leibesüqungen 
(Turnen, Spiel, Sport); 

2. die Förderung der Wissenschaft, Kunst und Religion, 
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Denk
malpflege, Heimatpflege, Heimatkunde. 

(4) Ein Personenkreis ist nicht als Allgemeinheit anzu~ 
erkennen, wenn er durch ein engeres Band, wie Zugehörig
keit zu einer Familie, zu einem Familienverband oder zu 
einem Verein mit geschlossener MitgliederzahL durch An
stellung an einer bestimmten Anstalt und dergleichen fest 
abgeschlossen lst oder wenn infolge seiner Abgrenzung nach 
örtlichen oder beruflichen Merkmalen, nach Stand oder 
Religionsbekenntnis oder nach mehreren dieser Merkmale 
die Zahl der in Betracht kommenden Personen dauernd nur 
klein sein kann. 

B 

Aemlerimgen 

der Verordnung zur Durchführung der §§ 17 bis 19 
des Steueranpassungsgesetzes vom 16, Dezember 1941 
(Reichsministerialbl. S. 299, Reichssteuerbl. S. 937), 
die sich aus Artikel II des Kontrollratsgesetzes Nr. 1 
und des . Artikels I des Kontrollratsgesetzes Nr. 12 

ergeben. 

I. In § 1 Absatz 1 Ziffer 2 ist statt "Deutsche Volksgenos
sen" das Wort "Personen" zu setzen. 

2. In § 1 Absatz 1 Ziffer 3 ist das Wort "christlichen" zu 
streichen. 

3. In § 3 Ziffer 5 ist der letzte Satz zu streichen. 

4. § 5 erhält idie f~lgel'!de Fassung: 
"Die Steuerbegünstigung wird, wenn ihre Voraus

setzungen im übrigen gegeben sind, nicht deshalb ver
sagt, weil 

1. eine Körperschaft ihre Mittel nicht nur für ihre 
satzungsmäßigen Zwecke (Hauptzwecke) verwendet, 
sondern daneben auch anderen, ebenfalls steuer
begünstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
oder einer mit sozialen Aufgaben besonders betrau
ten öffentlichen Behörde zur Verwendung zu steuer
begünstigten Zwecken zuwendet; 

2. eine Stiftung einen Teil, und zwar höchstens ein 
Viertel, ihres Einkommens dazu verwendet, um die 
Gräber des Stifters und seines Ehegatten zu pflegen." 

(5) Gemeinnützigkeit liegt nicht vor, wenn eine Tätigkeit 
nur den Belangen bestimmter Personen oder eines engeren 
Kreises von Personen dient oder in erster Linie eigenwirt
schaftliche Zwecke (zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder 
sonstige Erwerbszwecke) verfolgt, 

(6) Der Umstand, daß die Erträge eines Unternehmens 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (zum Beispiel 
einem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband) 
zufließen, bedeutet für sich allein noch keine unmittelbare 
Förderung der Allgemeinheit. 

§ 18 

(1) Mildtätig sind solche Zwecke, die ausschließlich .und 
unmittelbar darauf gerichtet sind, bedürftige Personen zu 
unterstützen. 

(2) Bedürftig sind solche Personen, die infolge ihrer 
körperlichen oder geistigen Beschaffenheit oder ihrer wirt
schaftlichen Lage der Hilfe bedürfen. 

(3) Mildtätigen Zwecken dienen insbesondere Betriebe 
und Verwaltungen, die ausschließlich zm· persönlichen und 
wirtschaftlichen Hilfeleistung für bedürftige Person2n be
stimmt sind. 

s 19 

(1) Kirchlich sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung 
eine Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts aus
schließlich und unmittelbar gefördert wird. 

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errich
tung, Ausschmückung und Unterhaltung von Gotteshäusern 
und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung des Got

. tesdienstes, die Ausbildung von Geistlichen, die Erteilung 
von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des 
Andenkens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchen
vermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten 
und Kirchendiener, die Alters- und Invalidenversorgung 
für diese Personen und die Versorgung ihrer Wit'lfen und 
Waisen. · 

5. In § 6 Ziffer 3 ist der letzte Satz zu streichen. 

6. In § 8 Absatz 2 sind die Worte "im Einven1ehmen mit 
dem Gauleiter der NSDAP" zu streichen. 

7. In § 10 Ziffer 1 sind die Worte "städtische Theater und 
städtische Badeanstalten" zu ersetzen durch die Worte 
"Theater und Volksbadeanstalten". 

8. In § 10 Ziffer 2 sind die Worte "vom Reichssportamt an
erkannten" zu streichen. 

9. In § 10 Ziffer 4 ist das Wort "Kriegsblindenverein" je
weils zu ersetzen durch das Wort "Blindenverein". 

10. In § 12 erhält der Absatz 3 folgende Fassung: 
"(3) Unmittelbarl{eit liegt zum Beispiel auch insoweit 

vor, als ein deutsches Orchester durch Konzerte, die 
künstlerisch besonders wertvoll sind, das Ansehen des 
deutschen Volkes im Ausland stärkt." 

11. In § 12 Absatz 5 werden innerhalb der Klammer die 
Worte "der Reichsfinanzhof und" gestrichen. 

12. In § 14 wird der Abs·atz 2 gestrichen. 

13. In § 16 Apsatz 1 ist statt ,~1. Dezember 1942" zu setzen 
"31. Dezember 1950". 

14. In § 17 Absatz. 1 wird der zweite Satz gestrichen. 

15. In § 17 Absatz 2 erhält der letzte Halbsatz folgende Fas
sung: "ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden, wenn 
die VerJUÖ~ensbindung sichergestellt ist.". 

16. In § 18 wird der Absatz 1 gestrichen; die bisherigen Ab
sätze 2 bis 5 werden Absätze 1 bis 4. 
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Anlage 2 

.J ahreslohnsteuertabelle 

Die Lohnsteuer beh•ägt iu 

Steuerklasse III 
i Lfd. Jahreslohn Steuer- Steuer-

bei Kiuderermälligung für Nr, ' klasse klasse 
._ 

I ll 1 

~ 
3 4 5 

Kind Kinder Kinder Kinder 
DM DM DM DM DM DM DM --;-- 2 3 4 5 7 8 9 , 

' von bis 
1 1375- 1 t!24 8 - - I - ...... ...... -2 1425- 1474 13 - ..._ - ....... - ....... 
3 1475- 1524 18 - - ..... ....... - ~ 

4 1 52f):__ 1 57 4 24 ., 9 ......... - - ....... -5 1575- 1624 30 14 ...... - ....... ....... -6 1625- 1674 35 18 ...... - ...... - ........ \ 
7 1675- 1724 40 22 ..._ - - ....... -8 1725- 1774 45 26 - ,..... ....... - -9 1775- 1824 50 30 ~ - '--' ....... ..... 

10 1825- 1874 55 34 -- - - - -11 1875- 1924 63 38 - - ....... - -12 1925- 1974 72 42 12 - - - -13 1975- 2024 81 46 18 - - ....... -14 2025- 2074 90 50 22 - "'"'"' '--' -15 2075- 2124 99 54 26 - - - -16 2125- 2174 108 58 30 - ...... - -17 2175- 2224 117 62 34 9 - ...... -18 2225- 2274 126 66 38 12 - - -19 2275- 2324 135 70 42 15 - - -20 2325- 2374 144 74 46 22 - - -21 2375- 2424 153 77 49 25 - - -22 2425- 2474 162 81 52 28 - - -23 2475-2524 171 84 55 31 - - -24 2525- 2574 180 88 58 34 - - -25 2575- 2624 189 92 61 37 - - -26 . 2625- 2674 198 96 64 40 - - -27 2675- 2724 207 100 68 44 - - -28 2725- 2774 216 108 71 47 - - -· 29 2775- 2824 225 117 75 51 ...... - ........ 

I 30 2825- 2874 234 126 78 54 - - -31 2875- 2924 243 135 82 58 12 ........ -32 2925- 2974 252 144 87 61 18 ....... -3\3 2975- 3024 261 153 92 69 22 - -
34 3025- 3 074 270 162 97' 73 26 ..... -35 3 075- 3124 282 171 102 77 30 - -36 3125- 3174 294 180 107 81 34 - -37 3175- 3224 306 189 112 84 38 ..... -· 38 3225- 3274 318 198 116 87 42 - ....... 
39 3275- \3324 330 207 120 91 46 - -40 3 325- 3 374 342 216 125 94 50 - : -41 3 375-.- 3 424 354 225 129 97 54 - -42 . 3425- 3474 (366 234 1'33 101 58 ...._ -43 3475- 3 524 378 243 138 104 62 - -44 3 525- 3574 390 252 144 107 64 - -45 3 575- 3624 402 261 153 110 .. 67 13 -46 3 625- 3 674 414 270 162 113 70 17 -47 3675- 3724 426 282 '171 116 72 21 ' -48 3 725- 3 774 438 294 180 120 75 25 I -49 ~ 3 775- 3824 450 306 189 123 78 29 -50 3 825- 3874 462 318 198 126 80 32 -51 3 875- 3924 474 830 207 130 82 35 -.52- 3 925- 3974 486 342 216 133 84 39 -53 3 975- 4.024 498 354 225 136 ' 86 42 -54 4 025- 4074 510 366 234 140 88 45 ........ 
55 4 075- 4124 522 378 243 142 91 49 -56 4125- 4174 534 380 252 145 92 49 -57 4175- 4 224 546 40:2 261 153 94 50 -58 4225- 4274 558 414 270 162 96 51 -59 4 275- 4 324 573 426 282 171 98 52 -60 4325- 4374 588 438 294 180 100 53 -61 4 375- 4424 603 450 306 189 102 54 ~ 

62 4 425- 4 4/7'1 618 462 318 198 104 55 -63 4475- 4 524 633 474 330 207 106 / 55 -
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Die Lohnsteuer hPirägt in 

Steuerklasse Ill 
Lfd. Jahresioim Steuer- Steuer-

bei Kinderennäl!igung Hir 
Nr. klasse klasse 

l ll 1 2 ;3 4 5 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder 

DM DM DM DM DM DM ' DM DM 
--r- 2 3 4 I 5 6 7 ~ l) 

von bis 
64 4525- 4·574 648 486 342 216 110 ;)6 -
65 4575- 4624 663 498 354 225 117 57 4 
66 4625- 4674 678 510 366 234 126 58 5 
67 4675- 4 724 693 522 . 378 243 135 59 7 
66 c/4725- 4774 708 53·4 390' 252 144 60 8 
69 4775- 4824 723 546 •102 261 153 61 10 
70 4825- 4 874 738 558 414 270 162 62 11 
71 4 875:- 4 924 753 573 426 282 171 63 13 
72 4925- 4974 768 588 438 294 180 72 13 
73 4975- 5024 783 603 450 306 189 81 13 
74 5025- 5074 798 618 462 318 198 90 13 
75 5075- 5124 813 633 474 330 207 99 13 
76 5125- 5174 828 648 486 342 216 108 18 
77 5175- 5224 843 663 498 354 225 117 24 
7S 5225- 5274 858 678 510 366 234 126 30 
79 5275- 5324 873 693 522 378 243 135 36 
80 5\325- 5 374 888 708' 534 390 252 144 42 
81 5375- 5424 903 723 546 402 261 153 48 
1>2 5 425- 5 474 918 738 558 414 270 162 54 
83 5475- 5524 936 753 573 426 282 171 63 
84 5525-'5574 954 768 588 438 294 180 72 
85 557~ 5624 972 783 603 450 306 189 81 
86 5 625- 5674 990 798 618 462 318 198 90 
87 5675- 5724 -

1008 813 633 474 330 207 99 
88 5 725- 5 774 1026 - 828 648 486 342 216 106 
89 5775- 5824 1044 843 663 498 ;154 225 117 
90 5825--5874 1062 858 678 51{) 366 234 126 
91 5 875--5924 1 OB{) 873 693 522 378 243 135 
92 5 92s.-:- 5 97 4 - 1098 888 708 534 390 252 144 
93 '5 975-' 6 024 1116 903 723 546 402 261 153 
94 6025- 6074 - 1134 918 738 558 414 270 162 
95 6 075~-6124 1152 936 753 573 426 282 171 
96 6125- 6174 1170 954 768 588 438 ' 294 180 
97 6175- 6224 - 118S 972 783 603 450 306 18!} 
98 6 22s..:- 6 274 1206 990 798 618 462 318 198 
9\J 6275- 6324 1224 1008 813 

' 
633 474 330 207 

100 6 325_:- 6 374 1242 1026 828 648 486 342 21G 
101 6 37s.-:-- 6 424 1260 1044 843 663 498 354 225 
102 6 425_::_ 6 474 1278 1062 85S 678 510 366 234 
103 6475- 6524 --- 1296 / 1080 873 693 522 378 24:1 
104 6525- 6 574 - 1314 1096 888 708 534 390 252 
105 6575- 6624 1332 1116 903 723 546 402 261 
106 6 625-' 6674 1350 1134 918 736 558 414 270 
107 6675-' 6724 1371 1152 936 753 573 426 282 
108 6725-6774 1392 1170 954 768 588 438 294 
109 6775- 6824 -1413 1188 972 783 603 450 306 
llO- 6825- 6874 1434 1206 990 798 618 462 318 
111 6 875-- 6 924 1455 1224 1008 813 633 474 336 
112 6925--6974 1476 1242 1026 828 648 486 342 
113 6975- 7024 1497 1260 1044 843 663 498 854 
114 7 025- 7074 1518 1278 1062 858 678 510 366 
115 7075- 7124 1539 1296 1080 873 693 522 378 
116 7125- 7174 1560 1314 1098 888 708 534 396 
117 7175- 7 224 1581 1332 1116 903 723 546 402 
118 7 225- 7274 1602 1350 1134 918 738 _558 414 
119 7 275---:- 7 324 1623 1.371 1152 936 753 573 426 
126 7 325- 7374 1644 1392 1170 954 768 588 436 
121 7 375- 7 424 1665 1413 1188 972 783 603 450 
122 7 425- 7 474 1686 1434 1206 990 798 618 462 
123 7 475- 7 524 1707 1455 1224 1008 813 633 474 
124 7 525- 7 574 1728 1476 1242 1026 828 ß48 486 
125 7 575- 7624 1749 1497 1260 1044 843 663 498 
126 7625- 7674 1770 1518 1278 1062 858 678 510 
127 7 675- 7724 1791 1539 1296 1080 873 693 522 
128 7 725- 7 774 1812 1560 1314/ 1098 888 708 534 
129 7 775- 7 824 1833 

' 1581 1332 I 1116 903 723 546 
130 7 825- 7 874 1854 1602 1350 1134 918 738 558 
131 7 875- 7924 1878 1623 1371 1152 936 

\ 753 573 
132 7925- 7974 1902 1644 1392 1170 954 768 588 . 133 7 975-- 8 024.--- 1926 1665 1413 1188 972 783 603 
134 8 025- 8 074 1950 1686 1434 1206 990 .798 618 
135 8 075- 8124 1974 1707 1455 1224 1008 813 633 
136 8125- 8174 1998 1728 1476 1242 1026 828 648 
137 8175- 8 224 2022 1749 1497 1260 1044 • 843 663 
138 8225- 8 274 2046 1 770 1518 1278 l 062 858 678 
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. Die LohnsJener heJrägt in 

Steuerklasse Ill 
Lfd. Jnhreslohn Si euer- Ste11er-

hei Kindcrermäfligung lür 
Nr. klasse klasse 

I li 1 2 3 4 5 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder 

DM DM DM DM DM DM DM DM 
1 2 _3 4 -5 ~- 7 8 9 

von bis 
139 8275- 8 324 2070 1791 1539 1296 ' 1080 873 693 
140 8 325- 8374 2094 1812 1560 \1314 1098 888 708 
14f 8 375- 8 424 2118 1833 1581 1332 1116 903 723 
142 8425- 8474 2142 1854 1602 1350 1134 918 738 
143 8 475-- 8 524 2166 1878 1623 1371 1152 936 753 
144 8525- 8 574 2190 1902 1644 1392 ' 1170 954 768 
145 8 575- 8 624 2214 1926 1665 1413 1188 972 783 
14(-i 8625- 8674 2 238 1950 1686 1434 1206 990 798 

-147 8 675- 8 724 2262 1974 1707 1455 1224 1008 813 
148 8 725- 8 774 2286 1998 1728 1476 1242 1026 828 
149 8 775-- 8 824 2310 2 022 1749 1497 1260 1044 843 
150 8825- 8 874 2334 2 046 1770 1518 1278 1062 858 
15.1 8875- 8 924 2358 2070 1791 1539 1296 1080 873 
152 8925- 8974 2382 2094 1812 1560 1814 "'n.nn 000 

~ 11110 ouu 

153 8975-- 9 024 2406 2118 1833 1581 1332 1116 903 
154 9 025- 9 074 2430 2142 1854 1602 1350 1134 918 
155 9 075- 9124 2454 2166 1878 1623 1371 1152 936 
156 9125- 9174 2478 2 HIO 1902 1644 1392 1170 954 
157 9175- 9 224 2502 2 214 1926 1665 1413 1188 972 
158 9 225.- 9 274 2 526 2 238 1950 1686 1434 1206 990 
159 9 275- 9 324 2550 2 262 1974 1707 1455 1224 1008 
160 9 325- 9 374 - 2574 2286 1998 1728 1476 1242 1026 
161 9 375- 9424 2 598 2 310 2 022 1749 1497 1260 1044 
162 9 425- 9 474 2622 2334 2046 1770 1518 ! 1278 1062 
163 9 475- 9 524 2646 2 358 2 070 1791 153_9 1296 1080 
164 9525- 9 574 2 671b 2 382 2094 1812 1560 1314 1098 
165 9 575- 9 624 2694 2406 2118 1833 1581 1332 1116 
166 9 625- 9 674 2 718 2 430 2142 1854 1602 1350 1134 
167 9 675- 9 724 2745 2454 2166 1878 1623 1371 1152 
168 9 725---9 774 2772 2 478 2190 1902 1644 1392 1170 
169 9 775- 9 824 2 799 2 502 2 214 1926 1665 1413 1188 
170 9 825- 9 874 2826 2 526 2238 1950 1686 1434 1206 
171 9 875- 9 924 . 2 8.53 2 550 2262 1974 1707 1455 1224 
172 9 925- 9974 2880 2 574 2286 1998 1728 1476 1242 
173 9 975-10 024 2907 2 598 - 2 310 2022 1749 1497 1260 
174 10 025-10 074 2934 2 622 2 334 2046 1770 1518 1278 
175 10 075-10 124 2 961 2 646 2358 2 070 1791 1539 1296 
176 10125-10 174 2988 2 670 2 382 2094 1812 1560 1314 
177 10 175-10 224 3 015 2 694 2406 2118 1833 1581 1332 
178 10 225-10 274 3 042 !! 718 2430 2142 1854 1602 1350 
179 10 27.5-10 324 3 069 2 745 2 4.54 2166 1878 1623 1371 
180 10 :32.5-10 374 3 096 2 772 2478 2190 1902 1644 1392 
181 10 :37.5-10 424 3123 2 799 2.502 2 214 1926 1665 1413 
182 1042.5-10 474 3150 2826 2526 2238 1950 1686 1434 
183 10 475--10 524 3177 2 8.53 25.50 2 262 1974 1707 1455 
184 10 525-10 574 3204 2 880 2574 2286 1998 1728 1476 
185 10 57.'5-10624 3 231 2907 2598 2310 2022 1749 1497 
186 10625-10674 3 258 2934 2 622 2334 2046 1770 1518 
187 10 675--10 724 3285 2 961 2 646 2 358 2070 1791 1539 
11l8 10 725-10 774 3 312 2988 2670 2 382 2094 1812 1560 
189 10 77.5-10 824 3 339 3 015 2694 2406 2118 1833 1581 
190 10 825-10 874. 3 366 3 042 2 718 2430 ~42 1854 1602 
191 10 875-ÜJ 924 3 393 3 069 2 745 2454 2166 1878 1623 
192 10 925-10 974 3 420 3 096 2772 2478 2190 1902 1644 
19.'3 10 97S-11 024 3447 3123' 2799 2 502 2 214 1926' 1665 
194 11 025-11 074 3 474 3150 2826 2526 2238 1950 1686 
195 11 075-11124 3.501 3177 2853 2 550 2262 1974 1707 
196 11125-11174 3 528 3 204 2880 2 574 2286 1998 1728. 
197 11175-11224 35.5.5 3 231 2907 2598 2310 2022 ' 1749 
198 1122.5-11 Z74 3582 3 258 2934 2622 2334 2046 1770 
199 11 275-11324 3609 3 28.5 2961 2646 2358 2070 1791 
200 11325-11374 3 636 3 312 2 988 2670 2382 2094 1812 
201 11375--11424 3 663 3 339 3015 2 694 2406 2118 1833 
202 11 425-11 474 3 690 3366 3042 2718 2430 2142 18.54 
203 11475-11 .524 3 717 3393 3069 2745 24.54 2166 1878 
204 11 525--11 57 4 3 744 3 420 3096 2772 2478 2190 1902 
205 11 5'7.5-11 624 3 771 3447 3 123 2799 2502 2214 1926 
206 11625.--11 674 3 798 3 4;4 31.50 2826 2526 2238 1950 
207 11675--11 724 3 82.5 3501 3177 2 853 . 2550 2262 1974 
208 11 725--11 774 3 852 3528 3204 2880 2574 !2.286 1998 
209 11 775-11 824 3879 3 555 3 231 2907 2598 2310 2022 
210 11 825--11 87 4 3906 3582 3 258 2934 2622 2334 2046 
211 11 875-11 924 3933 3609 3285 2 961 2646 2358 2070 
212 11925-11 974 3960 3 636 3 312 2988 2 670 2382 2094 
21'3 11 975--12 024 3987 3663 3339 3015 2694 2406 2118 
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Lfd. Jahreslohn 
Nr. 

Stt·n<'r- Sknt'r-

klasse klw-.se 

I II 

DM D\1 DM 

~ -----;-------~----4--
.......,.__..,~~---

von bis 
214 1-2 025-12 074 
215 12 075-12 124 
216 12125-12174 
217 12175-12 224 
218 12 225-12 274 
2Hl 12 275-12 324 
220 12 325-12 374 
221 12 375-12 424 
222 12 425-12 474 
223 12 47.5-12 524 
224 12 525-12 574 
225 12 575-12 624 
226 12 625-12 724 
227 12 725-12 824 
228 12 825-12 924 
22U 12 925-13 024 
230 13 025-13124 
231 13125-13 224 
232 13 225-13 324 
233 13 325-13 424 
234 13 425-13 524 
235 13 525-13 624 
236 13 625-13 724 
237 13 725-13 824 
238 13 825-13 924 
239 1'3 925-14 024 
240 14 025-14124 
241 14125-14 224 
242 14 225-14 324 
243. 14 325-14 424 
244 14 425-14 524 
245 14 525-14 624 
246 14 625-14 724 
247 14 725-14 824 
248 14 825-14 924 
249 14 925-15 024 
250 15 025-15124 
251 15 125-15 224 
252 15 225-15 324 
253 15 325-15 424 
254 15 425-15 524 
255 15 525-15 624 
256 15 625-15 724 
257 15 725-15 824 
258 15 825-15 924 
259 15 925-16 024 
260 16 025-16 124 
261 16 125-16 224 
262 16 225-16 324 
263 16 325-16 424 
264 16 425-16 524 
265 16 525-16 624 
266 16 625-16 724 
267 16 725-16 824 
268 16 825-16 924 
269 16 925-17 024 
270 17 025-17124 
271 17125-17 224 
272' 17 225-17 324 
273 17 325-17 424 
274 17 425-17 524 
275 17 525-17 624 
27ö 17 625-17 724 
277 17 72.5-17 824 
278 17 825-17 924 
279 17 925-18 024 
280 18 025-18 124 
281 18 125-18 224 
282 18 225-18 324 
2H:3 18 325-18 424 
284 18 425-18 524 
28.5 18 525-18 624 
286 18 625-18 724 
287 18 72.5-18 824 
288 18 825-18 924 

4 014 
4 041 
4 068 
4!M.') 
4122 
4149 
4176 
4 203 
4 230 
4257 
4 284 
4311 
4338 
4392 
4446 
4 500 
4 554 
4 608 
4 662 
4 716 
4 770 
4 824 
4878 
4932 
4986 
5046 
5106 
5166 
5226 
5 286 
5346 
5 406 
5 466 
5.526 
5 586 
5 646 
5706 
5766 
5826 
5886 
5946 
6 006 
6 066 
6126 
6186 
6246 
6 306 
6366 
6426 
6 486 
6 546 

'6 606 
6 666 
6726 
6 786 
6846 
6906 
6966 
7 026 
7 086 
7146 
7 206 
7 266 
7 326 
7 386 
7 446 
7 506 
7 566 
7 626 
7 686 
7746 
7 806 
7 866 
7932 
7 998 

3690 
3717 
3 744 
3 771 
3 798 
3 825 
3 852 
s 879 
3906 
3933 
3 960 
3 987 
4 014 
4 068 
4122 
4 176 
4 230 
4 284 

. 4338 
4392 

. 4446 
4 500 
4554 
4 608 
4 662 
4 716 
4 770 
41324 
4 878 
4932 
4 986 
5 046 
5106 
5166 
5 226 
5286 
5 346 
5 406 
5466 
5 526 
5586 
5 646 

'5706 
'5766 
5 826 
5886 
5 946 
6 006 
6 066 
6126 
6186 
6 246 
6306 
6366 
6426 
6 486 
6.546 
c 606 
6 666 
6 726 
6 786 
6 846 
6906 
6 966 
7026 
7 086 
7146 
7 206 
7266 
7 326 
7 386 
7 446 
7 30ß 
7 566 
7626 

: 

Die· LohnHteucr lwt riigt in 

Steuerklasse 111 

ht~i Kinclerenll~iHignug fUr 

t 

I 
2 

I 
:l 4 

Kind Kinder Ki11der Ki11der 

lhl I>J\1 DM D~l 
-----

6 i 7 f! 5 

3 366 3042 2 718 2430 
3393 3 069 2 745 2454 
3420 3096 2 772 2478 
3447 3123 2 799 2502 
3474 3150 2826 2.526 
3 501 3177 2853 2.550 
3.528 3 204 2880 2574 
3555 3231 2 907 2.598 
3 582 3258 2934 2622 
3609 3285 2 961 26,!6 
3636 3312 2988 2670 
3 663 3339 ' 3 015 2694 
3 690 3 366 3 042 2 718 
3 744 3420 3 096 2 772 
3 798 3 474 3150 2 826 
3 852 3 528 3 204 • 2 880 
3 906 3 582 3 258 2934 
3 960 3 636 3 312 2988 
4014 3 690 3366 3042 
4 068 3 744 3 420 3096 
4122 3 798 3 474 3150 
4176 3 852 3 528 3204 
4 230, 3 906 3 582 3 258 
4 284 3 960 3 636 3 312 
4338 4 014 3 690 3 366 
4392 4 068 

4 
3 744 3 420 

4446 4122 3 798 3 474 
4 500 4176 3 852 3528 
4 554 4230 3 906 3582 
4 608 4 284 3 960 3 636 
4 662 4 338 4014 3 690 
4 716 4 392 4068 3744 
4 770 4 446 4122 3798 
4 824 4500 4176 3852 
4878 4 554 4 230 3906 
4932 4 608 4284 3960 
4986 4662 4 338 4014 
5046 4 716 4392 4 068 
5106 4 770 4446 4122 
5166 4824 4 500 4176 
5226 4878 4554 4230 
5 286 4 932 4608 4284 
5346 4 986 4 662 4338 
5406 5046 4 716 4392 
5 466 5106 4 770 4446 
5 526 5166 4 824 4500 
5 586 5226 4 878 4554. 
5 646 528&' 4 932 4608 
5706 5346 4 986 4662 
5 766 ~ 5406 5046 4 716 
5 826 5466 5106 4770 
5 886 5 526 5166 4 824 
5946 .5 586 5226 4.878 
6 006 5646 5286 4932 
6 066 5706 5 346 4986 
6126 5 766 5406 5046 
6186 5826 5466 5106 
6 246 5 886 5 526 5166 
6 306 5946 5 586 5226 
6366 6006 5646 5286 
6426 6 066 5706 5346 
6486 6126 5766 5406 
6.546 6186 5826 5466 
6 606 6246 '5 886 5526 
6 666 6306 5946 5586 
6726 6,366 6 006 5646 
6 786 6426 6 066 5706 
6 846 Ob 6 486 6126 ' 5766, 
6906 6 546 6186 5826 
6 966 6606 6 246 5886 
7026 6666 6 306 5946 
7086 6726 6366 6006 
714ß 6 786 6426 6066 
7 206 6 846 6 486 6126 
7 266 6906 6 546 6186 

:J 

Kinder 
DM 

9 

2142 
2166 
2190 
2 214 
2 238 
2 262 
2286 
2 310 
2 334 
2358 
2 382 
2406 
2 430 
2478 • 
2 526 
2 574 
2 622 
2 670 
2 718 
2 772 
2 826 
2 880 
2934 
2988 
3 042 
3 096 
3150 
3 204 
325~ 
3312 
3 366 
3420 
3 474 
3 528 
3582 
3 636 
3'690 
3 744 
3798 
3852 
3906 
3 960 
4 014 
4066 
4122 
4176 
4230 
4284 
4 33$ 
4 392 
4446 
4 500 
4554 
4 608 
4 662 
4 716 
4770 
4824 
4 876 
4932 
4 986 
5046 
5106 
5166 
5226 
5 286 
5346 
5406 
5466 
5 526 
5 586 
5646 
5706 
5766 
5826 
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Die Lohnsteuer beträgt in 

I Steuerklasse III 
Ud. Jahreslohn Steuer- Steuer-
Nr. klasse klasse 

bei Kinderenniillignng liir 

I 11 1 2 3 4 5 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder 

DM DM DM DM DM DM DM DM 
1 2 3 4 5 6 7 8 ') 

! von :, 
289 

' 
18 925-19 024 8 064 7 686 7 326 6966 6 606 6 246 581:l6 

290 19 025-19 124 8130 7746 7 386 7 026 6 666 6 306 5946 
291 19 125-19 224 8196 7 806 7 446 7086 6726 6 366 6 006 
292 19 225-19 324 8 2fl2 1866 7 506 7146 6786 6 426 6066 
293 19 325-19 424 8328 7 932 7 566 7206 6 846 6486 6126 
294 19 425-19 524 8394 7 998 7 626 7 266 6 906 6546 6186 
295 19 525-19 624 8 460 8064 7 686 7 326 6 966 6 606 6 246 
296 19 625-19 724 8 526 8130 7 746 7 386 7 026 6 666 6 306 
297 19 725-19 824 859::. 8196 7 806 7 446 7086 6 726 6 366 
298 19 825-19 924 8 ("";'8 8262 7 866 7 506 7146 6 786 6 426 
299 19 925-20 024 8724 8328 

'; 
7932 7 566 7206 6 846 6 486 

300 20 025-20 124 8780 8 394 - 7998 7626 7266 6906 6 546 
301 20 125-20 224 8856 &460 8064 7 686 7 326 6966 6 606 
302 20 225-20 324 8922 8 526 8130 7746 7 386 7026 6 666 
303 20 325-20 424 8988 8592 8196 7 806 7 446 7086 6 726 
304 20 425-20 524 9 054 8 658 8 262 7 866 7 506 7146 6786 
305 20 525-20 624 9120 8 724 . 8 328 7932 7 566 7 206 6 846 
306 20 625-'20 724 9186 8 790 8394 7998 7 626 7 266 6906 
307 20 725-20 824 9 252 8 il56 8460 8064 7 686 7 326 6966 
308 20 825--'--20 924 9318 8922 8 526 8130 7 746 7 386 7 026 
309 20 925-21 024 9 384 8 988 8592 8196 7 806 7 446 7086 
ß10 21 025-21 124 9450 9 054 8 658 8 262 7 866 7 506 7146 
311 21 125-21 224 9516 9120 8724 8328 7932 7 566 7206 
312 21 225-21 324 9 582 9186 8790 8394 7998 7 626 7 266 
313 21325-2~ 9 648 9 252 8 856 8 460 8 064 7686 7 326 
314 21 425-2' 524 9 714 9 318 8922 8 526 8130 7 746 7 386 
315 21 525-21 624 9 780 9 384 8 988 8592 8196 7 806 7 446 
316 21 625-21 724 9 846 9450 9 054 8658 8262 7 866 7 506 
317 21 725-21 824 9 912 9 516 9120 8724 8 328 7932 7 566 
318 21 825-21 924 9 978 9 582 9186 8790 8394 '7 998 7 626 
319 21 925-22 024 10044 9 648 9 252 8856 8460 8064 7686 
320 22 025-22 124 10 llO 3714 9 318 8922 8526 8130 7746 
321 22 125-22 224 10176 9 780 9 384 8988 8592 81.96 7 806 
322 22 225-22 324 10 242 9 846 9450 9054 8658 8 262 7 866 
323 22 325-22 424 10308 9912 9 516 9120 8 724 8 328 7932 
324 22 425-22 524 10 374 9 978 9 582 9186 8790 8394 7998 
325 22 525-22 624 10440 :o 044 9 648 9252 8 856 8460 8064 
326 22 625-22 724 10506 10 llO 9 714 9318 8922 8 526 8130 
327 22 725-22 824 10 572 10176 9 780 9 384 8988 8592 8196 
328 22 825-22 924 10638 j0242 9 846 9450 90M 8 658 8262 
329 22 925-23 024 10704 lC 308 9 912 9516 9120 8724 8328 
330 23 025-23 124 10770 Hl374 9 978 9 582 9186 8790 8394 
331 23 125-23 224 10 836 10 J.!O 10 044 9648 9 252 8 856 8460 
332 23 225-23 324 10 902 10506 10 llO 9714 9 318 8922 8526 
333 23 325-23 424 10968 1\J 572 10176 9780 9384 8988 8592 
334 23 425-23 524 ll 034 10638 10242 9846 9450 9 054 8658 
ß35 2"3 525-23 624 11100 10704 10308 9912 9 516 9120 8724 
336 23 625-23 724 11166 10770 10374 9978 9582 9186 8'790 
337 23 725-23 824 ll232 10 836 10440 10044 9 648 9252 8856 
338 23 825-23 924 11298 10902 10506 10110 9714 9 318 8922 
339 23 925-24 024 11364 10 968 10 572 10176 9 780 .g 384 8988 
340 24 025-24 124 11430 ll 034 10 638 10242 9846 9450 9 054 
34,1 24 125-24 224 11496 11100 10 704 10308 9 912 9 516 9120 
342 24 225--'--24 324 11562 ll166 10 770 10374 9978 9582 9186 
343 24 325-24 424 ' 11628 11232 10836 10440 10044 9 648 9252 
344 24 425-24 524 11694 11298 10902 10506 10 llO 9714 9318 
345 24 525-24 6241) 11760 11364 10968 10572 10176 9780 9384 

.. 
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Steuerklasse Steuerklasse Steuerklasse Stcnerkla"'e Steuerklasse 

111/6 lll!7 1111 t~ II! I<) lllt10 2) Lolwsleuer 3) 

(6 Kinder) (7 Kinder) (8 Kimle•·) (9 Kimler) (10 Kinder) 

-
Jahreslohn Jahreslohn . Jahresioim Jahresioim Jahreslohn 

DM + l)lf) 
DM DM DM DM DM 

2 1 ~ ') I (J 

5575- 6 024 6175- 6 624 6775- 7 224 7 375- 7 824 7 975- 8424 0,00 + 12. 
6 025- 7224 6 625- 7 824 7 225- 8424 7 825- 9 024 8 425- 9 624 54 + 18 
7 225--8424 7 825- 9 024 8425- 9 624 9 025-10 224 9625-10 824 270 + 24 
8425- 9 624 9 025-10 224 9 625-10 824 10 225-11424 10 825-12 024 558 + 30 
9 625-10 824 10 225-11424 10 825-12 024 11425-12 624 12 025-13 224 918 + 36 

10 825-12 024 11425-12 624 12 025-13 22,1 12 625-13 824 13 225-14 424 1350 + 42 
12 025-13 824 12 625-14 424 13 225-15 024 13 825-15 624 14 425-16 224 1854 + 48 
13 825-18 024 14 425-18 624 

I 
15 025-19 224 15 625-19 824 16225~0424 2 718 +54 

18 025-22 824 18 625-23 424 19 225-24 024 19 825-24 624 1) 20 425-24 624 1) B86 + 60 
22 825-24 624 I) 23 425-24 624 1) 24 025-24 624 1) .7 866 + 66 

1) Boi einem Jahreslohn ab 24 625 DM ist die Lohnsteuer wie folgt 2m ermitteln! Vom Jahreslohn sind 624 DM zuzüglich des etwa 
auf der Lohnsteuerkarte vermerkten steuerfreien Jahresbetrags abzuziehen. Auf den verbleibenden Jahreslohn ist die Einkommensteuerjahre~
tabelle (Anlage 2 zm· Verordnung du Aenderung det· Einkommensteuer-Durohflihrungsverordnung vom 16. Oktober 194BJ anzuwenden, 

2) Bei Arbeitnehmern mit Kindereimäßigung für mehr als 10 Kinder ist Spalte 5 der Jahreslolmsteuer-Hilfstahelle all!Z~wenden nach Abzug 
von 600 DM vom Jahreslohn für jedes weitere Kind. 

·') Die in Spalte 6 bezeichneten Prozentsätze sind bis zu e>n{liTI Jahreslohm von 1.2 624 Dl\I für je volle 50 DM. bei einem Jahreslolu1. 
ab 12 625 DM fiir je volle 100 DM des den Anfangswert der zutreffenden Lohnstufe übersteigenden Jahreslohns zu berechnea. 

VERORDNUNG 
über 

Wechselsteuermarken. 

Vom 15. November 1948. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 
22· Juni 1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses 
des Wirtschaftsrates und mit Zustimmung des Finanzaus
schusses des Länderrats folgendes verordnet: 

§ 1 
Vom 1. Dezember 1948 ab ist die Wechselsteuer aus

schließlich durch Verwendung von Wechselsteuermarken zu 
entrichten. 

§ 2 
(1) Die Wechselsteuermarken 1auten auf Steuerbeträge 

von 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75 und 90 Deutsche Pfennig, 2, 6, 
15, 30, 60, 150, 300 und 600 Deutsche Marle. 

(2) Die Marken haben die Form eines liegenden Recht
ecks. Das Markenbild .ist 36 mm ~ang und bei den Marken 
zu 10, 15, 20, 30, 45, 00, 75 und 90 Deutsche Pfennig 20 mm, 
bei den Marken zu 2, 6, 15 und 30 Deutsche Mark 21 mm 
und bei den Marken zu 60, 150, 300 und 600 Deutsche Mark 
20,5 mm hoch. 

(3) Die Marken zu 10, 15, 2(}, 30, 45, 60, 75 und 90 Deut
sche Pfennig werden dreifarbig in den Farben blaugrau 
und helLbraun mit dunkel'grünem Wertaufdruck hergestellt. 

·Die blaugraue Farbe herrscht im Markenbild vor. Der 
Untergrund wird durch ein verschlungenes blaugraues und 
hellbraunes Linienwerk dargestellt, das von einer blau
grauen,Linie umrahmt ist. Am unteren Rand steht in einet• 
blaugrauen 'Leiste in weißer, lateinischer Schrift: "Deutscae 
Wechselsteuer". Der Wertbetrag der Marken ist in den vier 
Ecken in dunkelgrünen Ziffern aufgedruckt. In der oberen 
MarkenhäUte ist der Wertbetrag in dunkelgrünen Buchsta
ben wiederholt. Darunter steht in gleicher Farbe, aber in 
einem anderen Schriftcharalüe<r, die Zeile: "Entwertet am:". 

(4) Die Marken zu 2, 6, 15 und 30 Deutsche Mark werden 
dreifarbig in den Farben br.aun und he!.lgrün mit dunkel
blauem Wertaufdruck hergestellt. Die braune Farbe hei·rscht 
im Markenbild vor. Der Untergrund wird durch ein ver
schlungenes braunes und hellgrünes Linien werk, in .das ein 
Ornament in den gleichen Farben eingeflochten ist, dar
gestei'lt und ist durch :eine braune Linie eingerahmt. Am 
untere!1 Rand steht in einer braunen Leiste in weißer, latei
nischer Schrift: "Deutsche Wechselsteuer". Der Wertbetrag 

der Marken ist in den beiden oberen Ecken in dunkelblauen 
Ziffern aufgedruckt und in den beiden unteren Ecken in 
hellgrünen Ziffern ·sichtbar. In der oberen Markenhälfte 
ist derWertbetrag in dunkelblauen Buchstaben ·.:iederholt. 
Der Anfangsbuchstabe des Wertbetrags ist verziert. Unter 
dem Wertbetrag in Buchstaben steht in einem anderen 
Schriftcharakter die Zeile: "Entwertet am:". 

(5) Die Marken zu 60, 150, 300 und 600 Deutsche Marle 
werden vierfarbig in den Farben rotviolett, hellgrün und 
grau mit schwarzblauem Wertaufdruck hergestellt. Die rot
violette Farbe herrscht im Markenbild vor. Der Untergrund -
wid durch ein verschlungenes, rotviolettes, hellgrünes und 
graues Linienwerk in ornamentaler Anordnurtg mit einem 
reich verzierten Rand dargestellt. Die Marken tragen am 
oberen Rande in einer die ganze Länge ausfüUenden mit 
hellgrünem und grauem Linienwerk versehenen Leiste die 
Worte: "Deutsche Wechselsteuer" in rotvioletter lateinischer 
Schrift. Der Wertbetrag der Marken ist unterhaLb der Zeile 
"Deutsche Wechselsteuer" auf der linken Seite in Ziffern 
mit dem daruntergesetzten Zusatz "DM", rechts daneben 
in .lateinischen Buchstaben in schwarzblauet· Farbe aufge
druckt. Darunter steht in gleicher Farbe in einem anderen 
Schriftcharakter die Zeile: "Entwertet am:". In den beiden 
unteren Ecken ist der Wertbetrag der Marken in einem 
nur schwach durchscheinendeR wasset;zeichenartigen D_l'uck 
in Ziffern wiederholt. 

§ 3 
Die im § 6 der Durchführungsbestirrimungen zum Wech

selsteuergesetz, vom 2. September 1935 (RGBl. I S. 1130) und 
im § 1 der Verordnung über Wechselsteuermarken vom 
8. Februat· 1947 (Reichssteuerblatt S. 274) beschriebenen 
Wechselsteuermarken dürfen zur Entrichtung der Wechsel!.. 
steuer nicht verwendet werden. Für Wertzeichen dieser Art, 
die noch in den Händen der Steuerpflichtigen sind, wird ein , 
Ersatz nicht geLeistet. 

§ 4 
Die Verordnung über die Entrichtung der Wechselsteuer. 

vom 25. Juni 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirt
schaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 74) tritt 
mit Ablauf des 30· November 1948 at1ßer Kraft. 

Bad Romburg v. d. H., den 15. November 1948. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtsch~aftsgebiebels 
Hartmann. 

Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt am Maln. Börsenstraße 2 1 Druck und Auslieferung! Drucl<- und Verlagshaus 
Frankfurt am Main G. m. b. H. 1 Publication authorized by Publications Conti'Ol Brancrh, Frankfurt Det. Information Control Division 

OMG for Hesse under number 2034. 
Das Gesetzblatt der Verwaltung des Ve•·einigten Wirtschoff<dt•hi~tes erscheint nqch Bedarf. Bestellung nur durch die Post. Be~ugsprels 
Viertelj. DM 2.- zuzügl. Zustelfgebühr, Einzelstücke durch Druck- und Vel'lagsheus Frankfurt a. M. G. m. b. H., Franltfurt a. M,, 

Sch!llerstraße 19, zum Brelse von DM -.30. 
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G ~SETZ 
über die Aenderung von Dienstbezügen für die Verwaltungsangehörigen der Verwaltung des Vereinigten Widscbafts

gebietes. 

Vom 3, Dezember 1948. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Zu den Grundgehältern der Besoldungsordnung A 

(Anlage 1 zum Reichsbesoldungsgesetz) wird eine nicht
ruhegehaltsfähige Zulage gewährt: 

in der Besoldungsgruppe 5 b von 90 DM jährlich, 

" " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

" " 
" " 
" " 

" 

6 " 120 DM 
7 a " 120 DM 
7b " 120 DM 
7 c " 150 DM 
8 a " 180 DM 
8 b 240 DM 
9 " 240 DM 

10 a " 270 DM 
10 b 300 DM 
11 ,. 300 DM 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

(2) Zu den Gru'1dgehältern der Besoldungsordnung für 
die Reichsbahnbeamten (Anlage 1 2'Ur Besoldupgsordnung 
für die Reich~>l'ahnb~amten vom 10. Januar 1928, RMinBl. 
S. 104) wird einP nichtruhegehaltsfähige Zulage gewährt: 

in der Besoldungsgruppe 8 von 90 DM' jährlich, 
" " " 9 " 120 DM " 
" " ,. 9 a " 120 DM 
" " " 10 " 150 DM " " 11 " 180 DM ,, 
,. " ,. 12 " 240 DM 

" 13 " 240 DM " " ,. " 14 ,. 270 DM " " " " 14 a " 270 DM " " " " 15 " 300 DM " 
" " 16 ,. 300 DM " 
" " " 17 " 300 DM " 
" " 

,. 17 a " 300 DM " 

§ 2 
(1) Zu d"en Diäten füJ;' die außerplanmäßigen Beamten 

(Anlage 5 zum Reichsbesoldungsgesetz) wird eine nicht
ruhegehaltsfähige Zulage gewährt: 

in der Besoldungsgruppe A 8 a von 120 DM jährlich, 
" A 8b " 200 DM " 
" " A 9 u.10 " 200 DM " 
" ,, A 11 " 200 DM " 

(2) Zu den Diäten für die· außerplanmäßigen Reichs
bahnbeamten (Anlage 4 zur Besoldungsordnung für die 
Reichsbahnbeamten) wird eine nichtruhegehaltsfähige Zu
lage gewährt: 

in der Besoldungsgruppe 11 

" 
" 

13/14 
15117a 

§ 3 

von 120 DM jährlich, 
" 200 DM " 
" 200 DM " 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Ju!Ji 1948 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, nach
dem der Wirtschaftsrat den Einspruch des Länderrates zu
rückgewiesen hat. 

Frankfurt am Main, den 3. Dezember 1948. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 

GESETZ 
über die Verwaltung der Kaffeesteuer, 

Vom 3, Del'!ember 1948. 

Der Wirtschafts-r-at hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Die Kaffeesteuer wird vom 1. November 1948 ab "für 

Rechnung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes von den Zoll
ämtern verwaltet und ist an die Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes abzuführen. 

§ 2 
Dieses Gesetz tvitt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, nach
dem der Wirtschaftsrat den Einspruch des Länderrates 
zurückgewiesen hat. 

Frankfurt am Main, den 3. Dezember 1948. 

De Prasident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 
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Anordnung 

zur Ergänzung der Anordnung über Preisbildung 
und Preisüberwachung nach der Währungsreform. 

Vom 1. Oktober 1948. 

Auf Grund des Gesetzes über Leitsätze für die Bewirt
schaftung und Prehpolnik nach der Geldreform vom 
24 Juni 1948 (Gesetz- und Verordn .m<'sbl ''lt-t les Wirt
schaftsrates des Vereinigten Wirtcc'- a" gehie'es S, 59) und 
des § 2 des Uebergangsgesetzes üher Prehbildung und 
Preisüberwachung (Preisgesetz) vom 10. AprL 1948 !Gesetz
und Verordnungsblatt des Wirtscr aftsra•es des Vecemig
ten Wirtschaftsgebietes S 27l wird im Einvernehmen mit 
der Verwaltung für E!rnährung, Landwirtschaft und For-
sten angeordnet· 111 

§ 1 

Die Anlage zu § 1 Ziff 1 der Anordnung über Preis
bildung und Preisüberwact)_ung nach der Währungsreform 
vom 25. J ;Ii 1948 (VfWMBl. 19481II S. 91) wird wie folgt 
ergänzt: 

38. Wein und Gärmoste aus Trauben und anderen pf!anz
lichen Rohstoffen einschließlich Schaum- und Wermut-
we\!1 -

39. Blumen-, Zier-, Heil- und Gewürzpflanzensämereien 
40. Käselab 

tJIJ 

41. Trennemulsion 
42 Weberkarden 
43. Seetang 

§ 2 

Der in § 1 genannten Anordnung wird folgende Liste 
als weiterE? Anlage angefügt: 

Liste 

der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Nahrungs- und Ge
nußmittel aus 1 an d i s c her Herkunft, auf die gemäß 
§§ 1 und 4 Preisvorschriften bis auf weiteres keine An
wendung- finden: 

1. Kaffee 
2. Tee 
3. Gewürze 

§ 3 

Diese Anordnung tritt mit ihrer· Verkündung in Kraft. 

Frankfurt/Main-Höchst, deri 1. Oktober 1948. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Im Auftrage 

Risse 
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Verordnung 
zur Aenderung der Einkommensteuer-Durchführungs

vel'Ordnung 

Vom 16. Oktober 1948, 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
N'r. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 
.!2. Jun[ 1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses 
des Wirtschaftsrates und mit Zustimmung des Finanz
ausschusses des Länderrates folgendes verordnet: 

§ 1 
Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung vom 

7. Dezember 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 751) in der Fassung, 
die sich aus den bis zum Irrkrafttreten dieser Verordnung 
erfolgten Aenderungen und Ergänzungen ergibt, wird wie 
folgt geändert und ergänzt: 
1. In § 3 wird an Stelle der Zahl "1939" d.ie Zahl "1948" 

gesetzt. 
2. § 7 erhält folgende Fassung: 

·' 

,.Zu § 7a des Gesetzes 
§ 7 

Bewertungsfreiheit für Ersatzbeschaffung 
Die Vorschrift des § 7a Absatz 2 des Gesetzes findet 
auch dann Anwendung, wenn ein Wirtschaftsgut zur 
Vermeidung eines behördlichen Eingriffs gegen Ent
schädigung aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden ist." 

3. Nach § 7 wird die folgende Bestimmung als § 7a ein
gefügt: 

"§ 7a 
(1) Welche Peroonen als aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Weltanschauung oder aus politischer Geg
nerschaft gegen den Nationalsozialismus verfolgt oder als 
Flüchtling im Sinne von § 7a Absatz 2 und § 10 Absatz 1 
Ziffer 2 Buchstabe f des Einkommensteuergesetzes zu 
gelten haben, regelt sich bis auf weiteres nach den 
landesrechtliehen Bestimmungen. 
(2) Unter Vertriebenen sind die Personen zu verstehen, 
die - gleichgültig aus welchem Lande sie stammen -
nachweislich durch Zwang einer ausländischen Macht 
:im Zusammenhang mit dem Krieg und seinen Folgen 
aus ihrem bisherigen Wohnsitz ausgewiesen worden 
sind." 

4. § 10 erhält die folgende Fassung: 
"(1) Für Werbungskosten sind bei der Veranlagung 
mindestens die folgenden Pauschbeträge abzusetzen: 
1. bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit: ein 

Pauschbetrag von 312 Deutsche Mark; 
2. bei Einkünften aus Kapitalvermögen, wenn die Ein

nahmen aus Ka>pitalvermögen 1500 Deutsche Mark 
nicht übersteigen und das Einkommen nach Abzug 
des Pauschbetrages 3000 Deutsche Mark nicht über
steigt: ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark; 

3. bei wiederkehrenden Bezügen im Sinne des § 22 
Ziffer 1 des Gesetzes: ein Pauschbetrag von 200 
Deutsche Mark. Sind in dem Einkommen Einnah
men aus nichtselbständiger Arbeit nicht enthalten, 
so erhöht sich der PauschbetTag auf 312 Deutsche 
Mark, 

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen 
Kalenderjahres bestanden, so ermäßigen sich die 
Pauschbett·äge von 3U Deutsche Mark auf je 2{) 
Deutsche Mark, die Pauschbeträge von 200 Deutsche 
Mark auf je 15 Deutsche Mark für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Steuerpflicht bestanden h1~t." 

5. § 11 erhält folgende Fassung: 
"(1) Für Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatt 1 
Ziiffern 1, 2 und 5 des Gesetzes ist bei der Veranlagung 
mindestens ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mari.: 
abzusetzen. In den Fällen, in denen nach § 10 Abs. 1 
Ziffern 1 und 3 dieser Verordnung für Werbungskosten 
ein Pauschbetrag von 312 Deutsche Mark abzusetzen 
ist, erhöht sich der Pauschbetrag für Sonderausgaben 
ebenfalls auf 312 Deutsche Mark. 
(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen Ka
lenderjahres bestanden, so ermäßigt sich der Pausch
betrag von 200 Deutsche Mark auf 15 Deutsche Mark, 
der Pauschbetrag von 312 Deutsche Mark auf 26 Deut
sche Mark für jeden vollen Kalendermonat, in dem die 
Steuerpflicht bestanden hat." 

6. § lla erhält die folgende Fassung: 
"§ lla 

Bau- und Wohnungsgenossenschaften, 
Verbrauchergenossenschaften 

(1) Bau- und Wohnungsgenossenschaften im Sinne von 
§ 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe c des Gesetzes sind 
alle Genossenschaften, deren Zweck auf den Bau, den 
Erwerb oder die Finanzierung und Verwaltung von 
Wohnungen (Eigenheimen oder Miethäusern) gerich
tet sind. 
(2) Verbrauchergenossenschaften sind alle Genossen
schaften, deren Zweck auf den Einkauf von Gebrauchs
gütern oder Verbrauchsgütern d.es häuslichen oder land
wirtschaftlichen Bedarfs im großen und deren Abgabe 
im kleinen gerichtet ist." 

7. Nach§ lla wird. die folgende Bestimmung als § llb ein
gefügt: 

"§ llb 
Kapitalansammlungsverträge 

Als Kapitalansammlungsverträge im Sinn von § 10 
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe d des Gesetzes werden an
erkannt: 
1. Sparverträge mit Keditinstituten, wenn die Spar

einlage nur im Todesfall oder frühestens nach drei 
Jahren zurückgezahlt werden darf und beide Ver
tragsteile auf eine vorzeitige Aufhebung des Spar
vertrages verzichtet haben. Der Inhalt des Sparver
trags und die Höhe der Spareinlage müssen dem 
Finanzamt durch eine Bescheinigung des Kreditinsti
tuts nachgewiesen werden. Wird die Spareinlage 
außer im Todesfall vor Ablauf von drei Jahren zurück
gezahlt, so hat das Kreditinstitut die vorzeitige Rück
zahlung dem Finanzamt anzuzeigen. Das Finanzamt 
hat die Einkommensteuerveranlagung des Sparers 
entsprechend zu berichtigen; 

2. der unmittelbare oder mittelbare erste entgeltliche 
Erwerb von Pfandbriefen, Rentenbriefen, Kommunal
schuldverschreibungen und anderen Schuldverschrei-
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bungen, die von Grundkreditanstalten, Kommunal
kreclitanstalten, Schiffsbele'ilnmgsbanl{en und Ab
lösungsanstalten nach dem 20. Juni 1948 ausgegeben 
werden. Voraussetzung ist, daß eine Fe stschn'lb~mg 
(Vinkulierung) auf den Namen des Steuerpflichtigen 
für mindestens drei Jahre erfolgt und aufrecht erhalten 
wird. Die Voraussetzung der Steuerbefrenwg ist dem 
Finanzamt durch eine Bescheinigung des Kreditinsti
tuts, das die Festschreibung auf den Namen durch
führt, nachzuweisen. Die Steuerbefreiung entfällt, 
wenn das Wertpapier vor Ablauf der dreijährigen 
Frist auf den Inhaber gestellt oder auf den Namen 
eines anderen Berechtigten umgeschrieben wird. Wird 
vor Fristablauf eine solche Umschreibung durchge
führt, so ist das Kreditinstitut verpflichtet, diese Tat
sache dem zuständigen Finanzamt unverzüglich mit
zuteilen; 

3. der unmittelbare oder mittelbare erste Erwerb anderer 
festverzinslicher Wertpapiere, die nach dem 20. Juni 
1948 ausgegeben werden, nach Maßgabe besonderer 
Bestimmungen des Direktors der Verwaltung für 
Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebiets; 

4. andere Kapitalansammlungsverträge, die auf Grund 
einer besonderen Anordnung des Direktors der Ver
waltung für Finanzen des Vereinigten Wirtscl::taft.s
gebiets der unter Ziffer 1 bezeichneten Sparverträgen 
gleichgestellt worden sind;" 

8. Nach § llb wird die folgende Bestimmung als § llc ein
gefügt: 

"§ llc 
Förderung gemeinnütziger usw. Zwecke 

(1) Für die Begriffe gemeinnützige, mildtätige, reli
gwse, kirchliche und wissenschaftliche Zwecke im Sinn 
von § 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe e des Gesetzes 
gelten die §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 
16. Oktober 1934 (Reichgesetzbl. I S. 925} und die Ver
ordnuHg zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steuer
anpassungsg·esetzes (Gemeinnützigkeitsverordnung) vom 
16. Dezember 1941 (Reichsministerialbl. S. 299) in der 
Fassung der Anlage 1 zu dieser Verordnung. 

(2) Ausgaben zur Förderung der in Absatz 1 bezeich
neten Zwecke werden als steuerbegünstigt nur aner
kannt, wenn 
1. der Empfänger eine Körperschaft des öffentlichen 

Hechts oder eine öffentliche Diem,tstelle (z. B. Uni-

Bei einem Einkommen 
von 
DM 

höchstens 3 000 
mehr als 3 000 bis 6 000 

6 000 
" 

12 000 

" 
12 000 25 000 

" " 
25 000 50 000 

" 
50 000 100 000 

100 000 250 000 
250 000 

" 
500 000 

500 000 

13. Hinter § 23 ist folgender § 23a einzufügen: 

"Zu § 35 des Gesetzes 

§ 23a 

Einkommensteuer-Vierteljahrestabelle 

Steuer-
klasse 

I 

6 
7 
8 
8 

10 
9 
5 
3 
3 

Die für ein Vierteljahr geschuldete Vorauszahlung 
bemißt sich nach der als Anlage 3 beigefügten Einkom
mensteuer-Viertelja hrestabelle." 

14. § 25 wird gestrichen. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt erstmals für den 21. Juni 1948 
begumenden Veranlagungszeitraum an die Stelle der 

bei 

versität, Forschungsinstitut) ist und bestätigt, daß der 
zugewendete Betrag zu einem der in Absatz 1 be
zeichneten Zwecke verwendet wird, oder 

2. der Empfänger eine in § 4 Absatz 1 Ziffer 6 des Kör
perschaftsteuergesetzes bezeichnete Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist 1mci 
bestätigt, daß sie den zugewendeten Betrag nur für 
ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet, und daß es 
sich nicht um einen auf Grund der Satzung erhobe
nen Mitgliedsbeitrag handelt, oder 

3. der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebiets oder eine von diesen be
stimmte Stelle im Einzelfall d.en Zweck und die Form 
der Zuwendung als steuerbegünstigt im Sinn von Ab
satz 1 anerkennt." 

9. In § 15 Absatz 2 erhält Buchstabe a die folgende Fassung: 
"a) Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselbstän

dige Arbeit, wenn das Einkommen des Steuerpflich
tigen 24 000 Deutsche Mark nicht erreicht. Eine 
Steuererldänmg ist jedoch stets abzugeben, wenn 
der Steuerpflichtige Einkünfte aus nichtselbstän
diger. Arbeit von mehr als 3600 Deutsehe Mark aus 
mehr als einem Dienstverhältnis bezogen hat oder 
wenn er andere steuerpflichtige Einkünfte von mehr 
als 600 Deutsche Mark bezogen hat." 

10. § 15 Absatz 5 erhält folgenden Zus.atz: 
"Eine Steuererklärung haben ferner diejenigen Steuer
pflichtigen abzugeben, die nach § 46 Absatz 1 Ziffer 4 
des Gesetzes ihre Veranlagung beantragt haben." 

11. § 21 erhält folgende Fassung: 
"Zu § 32 des Gesetzes 

§ 21 
Einkommensteuerjahrestabelle 

Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt sich 
nach der aus Anlage 2 beigefügten Einkommensteuer
jahrestabelle." 

12. § 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
"(3) Die Mehraufwendungen beeinträchtigen die Lei

stungsfähiglwit des Steuerpflichtigen nur insoweit we
sentlich, als sie die in der folgenden Uebersicht bezeich
neten Hundedsätze des Einkommens (die Grenze der 
zumutbaren Mehrbelastung - die Mehrbelastungsgrenze 
-) übersteigen: 

einem Steuerpflichtigen der 

Steuer- Steuerklasse III 
klasse bei Kindel'ermäßigung fiir 

II 1 od. 2 3 od. mehr 
Personen Personen 

5 3 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 4 3 
6 4 3 
6 4 3 
4 3 2 
2 2 1 
2 1 1 

entsprechenden Vorschriften der Einkommensteuer-Durch
führungsverordnung vom 7. Dezember 1941 (Reichsgesetzbl. 
I S. 751). 

Bad Romburg v. d. H., den 16. Oktober 1948. 

Der Direktor 

der Verwaltung für Finanzen des 

Vereinigten Wirtschaftsgebiets 

Hartmann 
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A Anlage 1 I 
Auszug aus dem Steuerantlassungsgesetz vom 

16. Oldober 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 925) in der Fassung 
des Arti!{els II des Kontrollratgesetzes N1·. 1 und des 

Artikels I des Kontrollratgesetzes Nr. 12. 

Unterabschnitt 9 
Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke 

§ 17 
(1) Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Er

rüllung ausschließlich und unmittelbar die Allgemeinheit 
gefördert wird. 

(2) Eine Förderung der Allgemeinheit ist nur anzuneh
men, wenn die Tätigkeit dem allgemeinen Besten auf mate
riellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzt. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 sind als 
l''örderun.g der Allgemeinheit anzuerkennen insbesondere: 
l. die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, der 

Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körperlichen 
Ertüchtigtmg des Volkes durch Leibesübungen (Turnen, 
Spiel, Sport); 

2. die Förderung der Wissenschaft, Kunst und Religion, 
der Erziehtmg, Volks- und Berufsbildung, der Denk
malpflege, Heimatpflege, Heimatkunde. 
(4) Ein Personenkreis ist nicht als Allgemeinheit anzu

.:~rkennen, wenn er durch ein engeres Band, wie Zugehörig
keit zu einer Familie, zu einem Familienverband oder zu 
einem Verein mit geschlossener Mitgliederzahl, durch An
stellung an einer bestimmten Anstalt und dergleichen fest 
abgeschlossen ist oder wenn infolge seiner Abgrenzung nach 
örtlichen oder beruflichen l\'l>c·kmalen, nach Stand oder Re
ligionsbekenntnis oder nach mehreren dieser Merkmale die 
Zahl det· in Betracht kommenden Personen dauernd nur 
klein sein kann. 

B 
Aenderungen lle~· Verordnung zm· Dm·chfiihrung der 

§§ 17 bis 19 des Steuet·anpassungsgesetzes vom 
16. Dezember 1941 (Reichsministerialbl. S. 299, Reichssteuer
blatt S. 937), llie sich aus Artikel II des Kontrollratgeseizes 
Nt·. 1 und des Art. I des Kontrollratgesetzes Nr. 12 ergeben. 

1. In § 1 Absatz 1 Ziffer 2 ist statt ,,Deutsche Volksge
nossen" das Wort "Personen" zu setzen. 

2. In § 1 Absatz 1 Ziffer 3 ist das Wort "christlichen" zu 
streichen. 

3. In § 3 Ziffer 5 ist der letzte Satz zu streichen. 

4. § 5 erhält die folgende Fassung: 
"Die Steuerbegünstigung wird, wenn ihre Voraus
setzungen im übrigen gegeben sind, nicht deshalb ver
sagt, weil 
1. eine Körperschaft ihre Mittel nicht nur für ihre 

satzungsmäßigen Zwecke (Hauptzwecke) verwendet, 
sondern daneben auch anderen, ebenfalls steuerbe
günstigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
oder einer mit sozialen Aufgaben besonders betrauten 
öffentlichen Behörde zur Verwendung zu steuerbe
günstigten Zwecken zuwendet; 

2. eine Stiftung einen Teil, und zwar höchstens ein 
Viertel, ihres Einkommens dazu verwendet, um die 
Gräber des Stifters und seines Ehegatten zu pflegen." 

5. In § 6 Ziffer 3 :ist der letzte Satz zu streichen. 

(5) Gemeinnützigkeit liegi nicht vor, wenn eine Tätig
keit nur den Belangen bestimmter Personen oder eines 
engeren Kreises von Personen dient oder in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke (zum Beispiel gewerbliche 
Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke) verfolgt. 

(6) Der Umstand, daß die Erträge eines Unternehmens 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (zum Beispiel 
einem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband) 
zufließen, bedeutet für sich allein noch keine unmittelbarn 
Förderung der Allgemeinheit. 

§ lB 
(1) Mildtätig sind solche Zwecke, die ausschließlich und 

unmittelbar darauf gerichtet s.ind, bedürftige Personen zu 
unterstützen. 

(2) Bedürftig sind solche Personen, die infolge ihrer kör
perlichen oder geistigen Beschaffenheit oder ihrer wirt
schaftlichen Lage der Hilfe bedürfen. 

(3) Mildtätigen Zwecken dienen insbesondere Betriebe 
und Verwaltungen, die ausschließlich zur persönlichen und 
wirtschaftlichen Hilfeleistung für bedürftige Personen be
stimmt sind. 

§ 19 
(1) Kirchlich sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung 

eine Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts aus
schließlich und unmittelbar gefördert wird. 

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errich
tung, Ausschmückung und Unterhaltung von Gotteshäusern 
und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung des Got
tesdienstes, die Ausbildung von Geistlichen, die Erteilung 
von Religionstmterricht, die Beerdigung und die Pflege des 
Andenkens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchen
vermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten 
und Kirchendiener, die Alters- und Invalidenversorgung 
für diese Personen und die Versorgung ihrer Witwen und 
Waisen. 

6. In § 8 Absatz 2 sind die Worte "im Einvernehmen mit 
dem Gauleiter der NSDAP" zu streichen. 

'1. In § 10 Ziffer 1 sind die Worte "städtische Theater und 
städtische Badeanstalten" zu ersetzen durch die Worte 
"Theater und Volksbadeanstalten". 

8. In § 10 Ziffer 2 sind die Worte "vom Reichssportamt an
erkannten" zu streichen. 

9. In § 10 Ziffer 4 ist das Wort "Kriegsblindenverein" je
weils zu ersetzen durch das Wort "Blindenverein". 

10. In § 12 erhält der Absatz 3 folgende Fassung: 
"(3) Unmittelbarkeit liegt zum Beispiel auch insoweilt 
vor, als ein deutsches Orchester durch Konzerte, die 
künstlerisch besonders wertvoll sind, das Ansehen des 
deutschen Volkes im Ausland stärkt." 

11. In § 12 Absatz 5 werden innerhalb der Klammer drie
Worte "der Reichsfinanzhof und " gestrichen. 

12. In § 14 wird der Absatz 2 gestrichen. 
13. In § 16 Absatz 1 ist statt "31. Dezember 1942" zu setzen 

"31. Dezember 1950". 
14. In § 17 Absatz 1 wird der zweite Satz gestDichen. 

15. In § 17 Absatz 2 erhält der letzte Halbsatz folgende 
Fassung: 
" ,ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. wenn die Ver-· 
mögensbindung sichergestellt 'ist." 

16. In § 18 Wtird der Absatz 1 gestrichen; die bisherigen Ab
sätze 2 bis 5 werden Absätze 1 bis 4. 
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Anlage 2 

Einkonnnensteuer-JahrestabeJlc 

Die Einkommcn•teuer ·bet'riigt in 

.Steuerklasse 111 
[inkommfnl Steuf'r- Steuer-

ldasse klnRSe bei Kinderermäiligung .lür 

l u 2 3 4 5 jedes 
Kind l:inder Kinder Ki~der lind er weitere 

' DM DM DM DM DM DM DM Kind 
2 4 6 6 9 

fllr jede& werter" 
f(fnd sind wom 

8 F-- Einkommen l" 
80!- 850 13 ·-- - 600 DM obzu>i•-

!351-- 000 lß 
h•n. Der Steuer• .- - belrag llll d&oo 

9\ll- 950 9 in Spalte 8 •b•u· 

951- 1 000 30 14 lesen. 

1 (1{11--- 1 050 35 18 
l 051- l 100 40 22 
1101- 1 150 45 26 

1151- 1200 50 so 
1201- l 250 55 34 6 

l 251- 1 300 63 33 10 

1 301- 1 aso 72 42 14 

1 351- 1 400 81 46 18 

14tH- T450 90 50 22 

1 451- 1500 !l!l 54 26 

1 flOl- 1 550 lOS 58 30 6 

1 551- 1 600 1!7 62 34 10 
1601- 1 650 126 66 38 14 
1 ß51- I 700 135 70 42 18 

1701- 1 750 iM 74 46 22 
1 7f>l-- 1 800 153 77 49 25 

1 801-- I 850 162 81 52 23 
1851- 1 900 171 34 55 :n 
1 901--" l 950 180 88 58 34 

1951- 2 000 189 92 tH 3'1 

2 001- 2 050 198 96 64 40 
2 051-- 2 100 207 100 68 44 

2 101-- 2150 216 108 71 47 
2 15!- 2 200 225 117 75 51 6 
2 201-~ 2 250 234 126 "'18 54 10 -
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() i" E i n k u m 111 c 11 s t e u e r h e t riig t 10 

Steuerklasse lff 
Einkommen Steuer· St<·uer· 

klasse klasse bei Kiudcrermü!!igung fiir 

! H 2 3 4 5 jedes ( Kind Kinder Kinder Kindev Kinder weitere. 
DM DM DM D:>-1 DM DM DM DM Kind 

6 B 9 

von-bls 

2251- 2 300 243 "l 02 53 14 Für iede?J w.f::iter .. 
Kind siud VOUij 

2 301- 2 350 252 14· 87 61 . Hl Einkommen i~> 

2 351- 2 ·~0{) 261 153 92 69 22 600 DM abzut.i"_, 

2 401- 2 450 270 162 97 73 26 
hen. Der 
betrug ist dann' 

2 ·151- 2 500 232 l11 102 77 30 in Spalte S eln•v 

2 501- 2 55(} 29,1 180 107· m 34 lese.a / 

2 551- 2 GOJ 305 18[) H2 ll4 3ß 

2 601- 2 65() 1118 198 HG H7 42 
2 651- 2 700 330 207 120 9t 46. 

2 701-- 2 750 :H2 216 125 94 GO 
2751- 23{)() 35•1 225 1:19 9'1 54 
21301.~ 2850 366 23•1 13:$ 101 5fl 

2 351- 2 900 373 :M3 138 ÜH 62 5 

!2901- 2 95C . :l90 252 l4A, 107 IH I) 

2 951- 3 000 402 2Gl 153 110 67 l3 

3 001- 3050 414 270 1G2 1!3 70 1'1 
3 051- 3.100 426 28~! 171 116 72 21 

3 101- 3150 433 2[11 180 120 75 '2'1 

3151- 3 200 450 306 189 123. 78 29 
3 201- 3 250 462 310 198 126 80 32 

3 2lil- 3 300 47'1 330 207 130 82 35 

3 301-- 3 350 486 342 2113 133 84 39 

3 351- 3 400 49il .3M 225 1.36 86 42 
3 401~ 3 450 510 366 234 Ul\ 00 A« 

L'lV uv .. ., 
3151- 3 501} 522 378 243 142 91 49 

3 501- 3 550 390 252 145 92 ' 49 

3 551- 3 600 54G 402 261 153 94 50 

3 601- 3 650. 558 414 :270 162 96 ;, 51 

'3 6t>l- 3 700 573 426 282 171 i 98 52 

3 701- 3 'lfi(} 588 438 294 180 100 53 

3 751- 3 BOOl 603 450 306 189 102 54 

3 BOl- 3 850' 618 462 318 198 104 55 

3 851- 3 900 63;3 . 474 330 207 106 55 

3 901~- 3 951} 648 486 342 216 110 56 

3 951- 4000, 663 49B' 354 225 117 5'7 

678 510 366 234. 126 58 

llllil fi'?') ;<..Li 378 2<1a, 135 59 

'708 53,1 :'!90 252 

~:~ i 6() 

'723 546 402 261 61 
558 270. 

J 573 



Nr. 28 - Tag der Ausgabe: 28. Dezember 1948 

Die Einkommensteuer beträgt in 

Siencrklasse 111 

Einkomrrwn Steuer- St0uer-
bei Kindercrmällignng für 

klasse klnssc 
l ll I 2 3 4 5 jedes 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind - I 2 } 6 8 ' 9 4 ;; 7 

von- bis Für iedes \Veitere 

4 351- 4 90{) 936 ':53 573 426 282 171 63 Kind sincJ vom 

4 001- 4 950 438 294 180 72 
Einkommen i• 

954 768 588 600 D~l abzu>ie• 

4 951- 5 000 072 783 603 450 306 189 Bl hcn. Der Steuer .. 
betrag ist doun 

5 tr.n- 5 050 990 798 618 462 318 198 90 in Spalte B nbtu• 

207 99 
lesen. 

5 051- 5100 1 008 813 633 4'74 330 

5101- 5150 1 026 828 648 486 342 21.6 108 

5151- 5200 1 044 843 663 498 354 225 117 

5 201- 5 250 10 62 858 67S 510 3-66 234 128 

5 251- 5 300 l 080 873 693 522 378 243 135 

5 301- 5 350 1 098 888 708 534 390 252 144 

5 S51- 5 400 1 116 903 723 546 402 261 153 

5 401- 5 450 1 134 918 738 558 414 270 162 

5 451- 5 500 1 152 936 '/53 573 426 282 171 

5 501- 5 550 l 170 954 768 588 438 294 180 

5 551- 5 600 1108 972 783 603 

I 
450 306 189 

5 601- 5 650 1 206 990 798 618 462 318 198 

5 651- 5 700 1224 1 008 813 633 4'74 330 207 

5 701- 5 750 1 242 l 026 828 648 486 342 218 

5 751- 5 800 1 260 l 044 843 663 498 354 225 

5 801- 5 850 1 278 1 062 858 678 510 3fr8 234 

5 851- 5 900 1 296 \ 080 873 693 522 378 243 

5 901- 5 950 1 314 1 098 688 708 534 390 252 

5 951- 6 000 1 332 1 116 903 723 546 402 261 

6 001- 6 050 1 350 I 134 918 738 558 414 270 

6 051- 6 100 1 371 1 152 936 753 573 426 282 

6 101- 6 !50 1 392 1 170 954 768 588 438 294 

6 !51- 6 200 1 413 1 188 972 783 603 450 S05 

6 201- 6 250 1 434 1 206 990 798 618 462 S18 

II 251- 6 300 1 455 l 224 1 008 813 633 474 330 

6 301- 6 350 1 476 1 242 1 026 828 643 436 342 

6 351- 6 400 1 497 1 260 1 044 843 663 I 493 354 

6 401- 6 450 1 518 1 278 1 062 858 678 510 31J8 

6 451- 6 500 1 539 1 296 1 080 873 693 522 378 

6 501- 6 550 1 560 1 314 1 098 888 708 -534 300 

6 551- 6 600 1 581 1 332 1116 903 '123 546 402 

6 601- 6 650 1 602 1 350 1 134 918 738 558 414 

6 651- 6 700 1 623 1 371 1 152 936 753 573 426 

6 701- 6 750 l 644 1 392 1 170 954 768 588 438 

6 751- 6 800 I 665 l41ll 1 188 972 783 603 450 

16801-6850 J 686 1 434 1 206 990 798 618 462 
' 6 851- 6 900 l 707 I 455 1 224 1 008 813 633 474 

6 901- 6 956 I 728 1 476 1 242 1 026 828 648 486 

6 951- 7 000 1 749 1 497 1 260 1 044 843 663 498 

., 0111- 7 050 1 770 1 518 1 278 l 062 858 678 510 

'1 051- 7 100 1 791 1 539 1 296 1 080 873 693 522 

'1101- 7 150 I 812 1 560 1 314 1098 888 708 534 

'a llH- 7 200 11!33 I 581 1 332 l 116 903 723 546 

'1201- '1250 1 854 1 602 1 350 I 134 918 738 558 

'7 251-,300 1 878 l 623 ) 371 1152 936 753 573 

! "' 301-- '1 350 1902 ) 644 1 392 1170 954 768 588 

' "351- '7 400 )1126 1665 1413 1188 972 783 603 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Die Einkommensteuer beträgt in 

Steuer asse I i 
'Einkomrn~:.l J Steuer· Steuer-

I klasse klHsse bei Kinderermälligung iür 

l Il 1 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kir1der Kinder _weitere 

D~t DM DM DM DM DM DM DM Kind I 
[ 2 3 4 5 

" 
() 7 8 \1 I 

von -bis . 
Fiir jedes weitere , 

)401- 7 450 1950 1686 1 434 1206 990 798 618 Kind sind vom 1 

., 451- 7 500 I 1 974 1707 1 455 1 224 1008 813 633 Einkommen: je I 
600 DM abzu?ie~ I 

7 501- 7 550 1 998 172ß 1 476 1242- l 026 828 648 hen. Der Steuer• 
7 551- 7 600 2 022 1 749 1491 1 260 1044 843 663 betrag ist danr> i 
"1601- 7 050 2046 1770 l 518 1 278 1 062 858 678 

in Spalte 8 abzu• 
leseu. 

7051- 7 700 2070 1 791 1 539 1296 1080 873 693 

'7 701- 7 750 2094 l 812 l 560 1 314 1098 88ß 708 
7 751- 7 300 2118 l 833 1 5!ll 1 332 1 116 903 723 
'7 801- 7 851 2 142 1 854 1 602 1 350 1134 918 738 

'7 851- 7 900 2166 l 878 l 623 1 371 1152 936 753 

7 901- 7 950 2 190 1 902 1 644 1 392 li70 954 768 

7 951- 8 000 2 214 1 926 I 665 1 413 1 188 972 783 

8 001- S050 2 238 1 950 1 686 1 434 1 206 990 '798 

8 05!- 8 100 2262 1 974 1 707 1455 l 224 1 oos 813 

6101- 8150 2 286 1 998 1 728 1 476 1242 1026 828 
' 8151- 8 200 2310 2 022 1 749 1 497 I. 260 1044 843 

8 201- B 250 2 334 2 046 1 770 l 518 1278 1 062 858 

B 251- 8 300 2 358 2 070 I 791 1 539 1 296 1080 873 

8 301- 8 350 2 382 2 094 1 812 1 560 1 314 1 098 888 

8 351- 8 400 2406 2118 1 833 1 581 1 332 1 116 903 

8 401- 8 450 2430 2 142 1 854 1 602 1 350 1 134 918 

8 451- 8 500 2454 2166 l!l78 1 623 1371 1152 936 

8 501- 8 550 2 478 2190 1 902 1 644 1 392 1 170 954 

8 551- 8 600) 2 502 2 214 1 926 1 665 I 413 1 188 972 

6601- 8 6501 2526 2 238 1 950 1 686 l 434 1206 990 

8 ~51- 8700 2 550 2262 1 974 1 707 1 455 1 224 1008 

8 701-'- 8 750, 2 574 2 286 I 998 1 728 1 476 1242 l 026 

B 751- B 800 2 598 2 310 2 022 1 749 1 497 1260 1 044 

ß 801- 8 850 2622 2 334 2 046 1770 l 518 1 278 1062 

8 851- 8 900, 2 646 23GB 2 070 l 791 l 539 1 296 1080 

8 901- 8 950 2670 2 382 2 094 1 812 1 560 1 314 1098 

6 951- 9 000 2 694 2406 2 118 1 833 1 581 l 332 1116 

9 o'o1- 9 050; 2 718 2430 2 142 1854 1 602 1 350 1 134 

9 051- 9 100 2 745 2 454 2 166 1 878 1 623 1 371 1 152 

9 !01- 9 150 2 7'72 2 478 2 190 1 902 1 644 1 392 1 170 

9 !51- 9 200 2 799 2 502 2 214 l 926 1 665 1 413 l 188 

9201- 925(} 2 82() 2 526 2 2:33 1 950 I 686 1 434 l 206 

92[;!-- 930(} 2 853 2 550 2 262 1 974 1 707 1 455 1 224 

}l :101- fJ 350- 2 8ll0 2 574 2 286 1 D!J8 17!l8 1476 1 242 

83:!1- 940(} 2 907 598 2 310 2 022 1749 1 497 l 260 

9 •Wl- 9 450 2 934 2622 2 334 2 046 1770 1 5lß 1.278 

9 4;) 1-- 9 ~iOOt 2 961 2 646 2 358 2 070 1 791 1 539 1 296 

9 50!-~ 9 [}50 2 2 6'10 2 382 2 094 1 812 1 560 1314 

9 "5!- 9 GOO 3 015 2 694 2 406 2Wl I 833 1 581 1 332 

9 GOl- 9 ß50- 3 012 27!8 2130 2 112 l 854 1 602 l 350 
'I 

0 651- 9 70() 3069 2 715 21fj4 2 166 Ul78 1 623 l 371 

9 701~ 9 750 3096 2 '/72 2473 2 190 1 902 l G44 1392 

9 7til- 9 BOO 3123 2 799 2 502 2 214 1 926 1 665 1413 

9 801- 9 850 3150 2 826 2 526 2 238 1950 1686 1434 

9 851- 9 900 3177 2 053 2 550 2 262 1 974 1 'lfl'r 1455 
9 901~- 9 950 3204 2880 2 574 2286 Hl98 172B 1476 

9 2907 2 593 2 310 2022 t 749 14,97 

' I 



146 Nr. 28 - Tag der Ausgabe: 28. Dezember 1948 

Die Einkommensteuer beträgt in 

Steuerklasse IJI 
Einkommen Steuer· Stencl'o 

klasse klllSllC bei Kinderermäßigung lür 

l I1 1 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
t 2 ; 4, 5 6 7 8 9 

von-bis 
Für jedes weitere 

liHl-10000 3258 293ll 2622 2334 2 04G 1 77() 1518 Kind sind vom 

10 051-10 100 3 285 2 961 2646 2 358 2 070 1 791 l 539 Einkommen je 
600 DM ahzn>ie· 

;ao 101-1o 150 3 312 2988 2670 2 382 2094 1 812 1 560 hen. Der Steuer· 
.10151-10200 3339 3 015 2694 2 406 2118 1 833 1 581 betrug ist dann 

!lO 201-10 250 3366 3042 2 718 2 430 2142 1 854 1602 in Spulte 8 ahzu· 
lesen. 

10 251-10 300 3393 3 069 2745 2 454 2166 1 878 1 623 

10 301-10 350 3420 3096 2772 2478 2 190 1 902 1 644 

10 351-10 400 3447 3123 2 799 2502 2 214 t926 1065 

10 401-10 450 3474 3150 2 il26 2526 2 238 1950 Ulll6 

10 451-10 500 3 501 3177 2853 2 550 2262 1 974 1707 

10 501-10 550 3528 3204 2880 2 574 2286 1 998 1 728 

10 551-10 600 3555 3 231 2 907 2 598 2 310 2022 J 749 

10 601-10 650 3 582 3258 2934' 2622 2 334 2046 ) 770 

10 651-10 700 3609 3285 2 961 2 646 2 358 2070 l 791 

10 701-10 750 3636 3312 2988 2670 2382 2094 1"812 

10 751-10 800 3663 3 339 3 015 2694 2406 2118 1 833 

10 801-Hl 850 3690 3 366 3 042 2 718 2430 2142 1854 

10 851-10 900 3717 3393 3069 2 745 2454 2166 ] 878 

10 901-10 950 3744 3420 3096 2 772 2478 2190 1902 

10 951-11 000 3771 3447 3 123 2 799 2 502 2214 1926 

11001-11050 '3798 3474 3150 2826 2 526 2238 1950 I 

u 051-11 100 3825 3 501 3177 2853 2550 2262 1974 

u 101-11150 3852 3528 3204 2880 2 574 2286 1998 

11 151-11 200 3879 3 555 3 231 2907 2598 2 310 2022 

u 201-11250 3906 3 582 3 258 2934 2 622 2334 2046 

11 251-11 300 3933 3609 3285 2 961 2646 2 358 2070 

ll 301-11350 3960 3636 3 312 2988 2670 2382 2094 

11 351-11 400 3987 3663 3 339 3 015 2 694 2406 2118 

11 401-11 400 4014 3690 3 366 3042 2 718 2430 2142 

11 451-11 500 4041 3 717 3 393 3 069 2745 2454 2HI6 

11 501-11 550 4 068 3744 3 420 3096 2 772 2478 2190 

11 551-11 600 4095 3771 3447 3123 2 799 2 502 2214 

11 601-11 650 4122 3798 3474 3150 2 826 2 526 2238 

l1 651-11 700 4149 3825 3 501 3 177 2 853 2 550 2262 

11 701-11 750 4176 3 852 3 528 3 204 2 880 2 574 2286 

11 751-11 800 4203 3879 3 555 3 231 2 907 2 598 2310 

)I 801-11•850 4.230 3906 3 582 3 258 2934 2622 2334 

)1 851-11 900 4257 3933 3 609 3 285 2 961 2646 2358 

11901-11950 4284 3 960 3636 3 312 2 988 2670 2382 

11 951-12 000 4 311 3987 3663 3 339 3 015 2694 2406 

12 001-12 100 4338 4,014 3690 3 3116 3 042 2 718 2430 

12 101-12 200 4 392 4 068 3 744 3420 3 096 2 772 2478 

12 201-12 300 4 446 4122 3 798 3 474 3 150 2826 2 526 

12 301-12 400 4 500 4176 3852 3 528 3 204 2880 2574 

12 401-12 500 4 554 4230 3 906 3 582 3 258 2934 2622 f. 

12 501-12 600 I 4 608 4 284 3 960 3636 3 312 2988 2670 I 

12 601-12 700 
! 

4 662 4338 4014 3 690 3366 3042 2 718 

12 701-12 800 ; 4 716 4392 4068 3744 3 420 3096 2772 

12 801-12 900 4 770 4446 4122 3798 3474 3150 2826 

12 001-13 000 4824 4500 4176 3852 3 528 3204 2880 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 147 

.. --

Die Einkomml'nsleuer bl'lriigl irt 

Steut>rklasse 111 

Einkommen Steuer· Steuer· 
bt'i K inderermäUigung für 

klasse klasse 
l u I 2 3 4 5 jedes 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
I 2 J 4 5 6 1 8 9 

' 
von-bis f'Ur jede• weiter .. 

13 001-13 100 4678 4 554 4 230 3906 3 582 3258 2034 Kind sind vorro 

13 101-13 200 4 932 4606 4 284 3!J60 3 636 3 312 2 988 
Einkommen illO 
600 DM abzu1ie• 

13 201-13 300 4 986 4662 4 338 4014 3 690 3 366 3042 hen. Der Steuel"' 

13 301-13 400 5 046 4 716 4 392 4068 3 744 3 420 3096 betrol( ist dalll) 

13 401-13 500 5106 4 770 4446 4122 3 798 3 474 3 150 
in Spalte 8 abzu• 
lesen. 

13 501-13 600 5 166 4824 4500 4176 3 852 3 528 3 204 
13 601-13 700 5 226 4 878 4 554 4 230 3 906 3 582 3 258 

13 701-13 800 5 286 4932 4 608 42!14 3 960 3 636 3 312 

13 801-13 900 5 346 4986 4662 4 338 4 014 3690 3 366 

13 901-14 000 5 406 5046 4716 4392 4 066 3 744 3 420 

14 091-14 100 5 466 5 106 4 770 4 446 4122 3 798 3 474 

14 101-14 200 5526 5166 4624 4 500 4 176 3 852 3 529 

14 201-14 300 5 566 5 226 4 878 4 554 4 230 3906 3582 

14 301-14 400 5646 5 286 4 932 4 606 4 21!4' 3 960 3636 

14 401-14 500 5 706 5 346 4 986 4662 4 338 4 014 3690 

14 501-14 600 5766 5406 5046 4716 4 39a 4066 3744 

14 601-14 700 5826 5 466 5106 4770 4 446 4122 -a 798 

14 701-14 800 5886 5 526 5166 4 824 4 500 4176 3852 

14 801-14 900 5 946 5 586 5 226 4878 4 554 4230 3006 

14 001-15 000 6006 5646 5236 4932 4608 4284 3960 

15 001-15 100 6066 5706 5346 4986 4662 4338 4014 

15 101-15 200 6 126 5766 5406 5046 4 716 4392 4068 

15 201-15 300 6186 5 &26 5 466 5106 4770 4446 4122 

15 301-15 400 6 246 588.6 5 526 5166 4824 4500 4176 

15 401-15 000 6 306 5946 5 586 5226 -4:878 4554 4230 

15 501-15 600 6 366 6006 5646 5286 4932 4608 4264 

15 601-15 700 6426 6066 5706 5346 4966 4662 l 4336 

15 701-15 800 6 486 6126 5766 5406 5046 4716 4392 

15 801-15 900 6546 6186 5826 5466 5106 4770 
I 

4446 
' 

15 001-16 000 6606 6246 5886 5 526 5166 4824 j 4500 

16 001-16 100 6 666 6306 5946 5586 5 226 4678 4554 

16 101-16 200 6 726 6366 6006 5646 5286 4932 4608 

16 201-16 300 6 786 6426 6066 5706 5346 4986 4662 

16 3Ql-16 400 6 846 6486 6126 5766 5 406 5046 4716 

16 401-16 500 6006 6546 6186 5826 5 466 5106 4770 

16 501-16 600 6966 6606 6-246 5886 5 526 5166 4624 

16 601-16 700 7026 6666 6 306 5946 5 586 5 226 . 4678 

16 701-16 800 7086 6726 6 366 6006 5646 5 286 4932 

16 001-16 900 7146 6786 [, 6426 6066 5706 5346 4986 

16 001-17 000 '7 206 6846 6486 6126 5 7116 5406 5046 

n oo1-17too 't266 6906 6 546 6166 5826 5466 6106 

17 101-17 200 7 326 69~6 6606 6246 5886 5526 5166 

17 201-17 300 7 300 '7 026 6666 6306 5946 ";saa 5226 

17 301-17 400 '1446 '7 086 6 726 6366 6006 5646 5236 

17 401-17 500 '7 506 7146 6 706 6426 6066 5706 5346 
I 

17 501-17 600 7 566 7 206 6846 6486 6126 5766 5<We 

17 001-17 700 '1626 '121:16 6006 6546 6186 5826 6400 

17 701-17 300 7600 '1.326 6966 6606 6246 5886 5 52S 

17 001-17 1100 '7746 '138!1 '7 ()26 61166 6306 5946 6566 

17 001-18 000 I 
7006 U46 'l081J ,. 726 63116 6 0116 1646 



148 Nr. 2ß - Tag der Ausgabe: 28. Dezember 1948 

Die Einkommensteuer helrügt in 

Steuerklasse 111 
Steu~r- Steuer-

. 
Einkommen 

klasse klasse bei Kinderermäfligung für 

I II 1 2 3 4 5 Jedes 
Kmd Kinder Km der Kinder Konder we1tere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kmd 

I 2 3 4 5 b 7 8 ~ 

von- bis fur it-de! wtiite•e 

JS 00!-18100 7 866 7 506 7146 6 786 6 426 6066 5 706 K 10d smd 1mm 

t.iul...omffiffi &e 
18 101-18 200 7 932 7 566 '206 6846 6 486 6 126 57<!6 bOO DM obzuue:. 
18 201-18 300 7 998 7 626 7 266 6 906 6 546 6186 s 826 lwn. Oer ~.Je~ 

18 301-18 400 8 064 7 686 7 326 6 966 6 (!~6 6 246 5886 betra~ isl dan" 
in Spal1P I> afuu-

13 401-18 5ÖO 8 130 7 746 7 386 7 026 6 666 6 306 5 946 leseo. 

18 501-18 600 8 !96 7 806 7 446 7 086 6 726 6 366 6 006 

lllßOI-18 700 8 262 7 866 7 506 7 146 6 71::) 6 426 6 066 

18 701-18 800 8 328 7 932 7 566 7 206 6 846 6 486 6 126 

18 801-18 900 8 394 7 998 7 626 7 266 6 906 6 546 6 186 

18 901-19 000 8 460 8 064 7 61l6 7 326 6 966 6 606 6 246 

19 001-19 100 8 526 8 130 7 746 7 386 7 026 6 666 6 306 

19 101-19 200 8 592 8 196 7 SOu 7 446 7 086 6 726 6 366 

19 201-19 300 8 658 8 262 7 366 7 506 7 146 6 786 6 426 

19 301-19 400 8 724 8 328 7 932 7 566 7 206 6 846 6 486 

19 401-19 500 8 790 8 394 7 998 7 626 7 266 6 906 6 546 

19 501-19 600 8 856 B 460 8 061 7 686 7 326 6 966 6 606 

19 601-19 700 8 922 8 526 8 130 7 746 7 386 7 026 6 666 

19 701-19 800 ll983 8 592 8 196 7 806 7 446 7 086 6 726 

)9 801-19 900 9 054 8 658 s :;.62 7 866 7 506 7 146 6 786 

19 901-20 000 9 120 8 724 8 328 7 932 7 566 7 206 6846 

20 001-20 100 9 186 8 790 8 394 7 998 7 626 7 266 6 906 

20 101-20 200 9 252 8 856 8 460 8 064 7 686 7 326 6 966 

20 201-20 300 9 313 8 922 8 526 8130 7 746 7 386 7 026 

20 301-20 400 9 384 8 988 8 592 8 196 7 806 7 446 7 086 

20 401-20 500 9 450 9 054 8 658 8 262 7 866 7 506 7 146 

20 501-20 600 9 516 9 120 8 724 8 328 7 932 7 566 7 206 

20 601-20 700 9 582 9186 8 790 8 394 7 998 7 626 7 266 

20 701-20 800 9 648 9 252 8 856 8 460 8 064. 7 686 7 326 ' 
20 801-20 900 9 714 9 318 8 922 8 526 8 130 7 746 7 386 

20 901-21 000 9 780 9 384 8 988 8 592 8 196 7 806 7 446 

21 001-21 100 9 346 9 450 9 054 8 658 8 262 7 866 7 506 

21 101-21 200 9 912 9 516 9 120 8 724 8 328 7 932 7 566 

21 201-21 300 9 971l 9 582 9 186 8 790 8 394 7 998 7 626 

21 301-21 400 10 044 9 648 9 252 8 P56 8 460 8 064 7 686 

21 401-21 500 10 110 9 714 9 318 8 922 8 526 8130 7 746 

21 501-21 600 10 176 9 780 9 384 8 988 8 592 8 196 7306 

21 601-21 700 10 242 9 846 9 4EO 9 054 8658 8262 7 866 

21 701-21 800 10 308 9 912 . 9 516 9 120 8 724 8 328 ., 932 

21 801-21 900 10 374 9 978 9 582 9 186 8 790 8 394 7 998 
21 901-22 00{) 16 440 10 044 9 648 9 252 8 856 8 460 8 064 

22 001-22 100 10 506 10 110 9 714 9 318 8922 8 526 8 130 

22 101-22 200 10 572 10 176 9 780 9384 G 988 8 592 8196 

22 201-22 300 10 638 10 242 9 846 9 450 9 054 8 658 8 262 

22 301-22 400 10 704 10 308 9 912 9516 9 120 8 724 8 328 / 

22 401-22 500 10 770 10 374 9 978 9 582 9 186 8 790 8 394 

22 501-22 600 10 836 10 440 10 044 9 648 9 252 8 856 8460 
i 

22 601-22 700 10 002 -10 506 10 llO 9 714 9 318 8 922 8 526 

22 701-22 800 10 968 10 572 10 176 9 780 9 384 8 988 8592 

22 801-22 900 11 034 10 638 10 242 9 846 9 450 9 054 8658 

22 001-23 000 11 100 10 704 10 308 9 912 9 516 9 120 8724 



j.j.<) 

I) i '-~ E i n \ t, !l.l !!l c_' 11 s t e 11 e r b I' i r ä g t i n 

r· s.euerklnsse lll 

E:inkomrnen Steuer· Steuer· 
bei Kinderermiifligung fiir 

I klasse klacse 

-

I 
1 ll l 2 3 4 • jede• 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder Wl'itt>ff' 

DM DM DM DM DM DM DM m1 Kinrl .. 
1 I ,l I 3 4 5 6 7 H 9 

VO!l- bis I Für le-del Wt"itere ! 

23 001-23 100 i 11 !66 10 770 

I 
10 374 9 973 9 582 9 186 8 790 Kind sind vom 

23 101-23 200 i 11 232 10 836 10 440 10 044 9 648 9 252 8 856 EinkommPn IG 

i I 600 DM abzu,te• 
23 201-23 300 

j 
11 298 10 902 10 506 10 110 9 714 9 318 ! 8 922 hen. Der Steuer-

23 301·-2J 400 

I 
11364 10 968 10 572 10 176 9 780 9 384 8 988 betra; ist daoP 

23 401-23 500 11 430 11 034 10 638 10 242 9 846 9 450 9 054 
in Spalte 9 ..brY• 
legen. 

23 501-23 600 I 11 496 11 100 10 704' 10 308 9 912 9 516 !1120 
23 601-23 700 I 11 562 11 166 10 770 10 374 9 978 9 582 9186 

23 701-23 800 I 11 628 11 232 10 836 10 440 I 10 044 9 649 9 252 
23 801-23 (100 I 116!H 11 298 10 902 10 506 I 10110 9 714 9 318 

23 901-24 000 

I 
11 760 11 364 10 966 10 572 10 176 9 760 9 384 

24 001-24 I 00 11 828 11 430 11 034 10 638 10 242 9 846 9450 
24 101-24 200 11 898 11 496 11 100 10 704 10 308 9 912 0 516 

24 ~01-24 300 11 9'70 11 562 II 166 10 770 10 374 9 976 9 562 

2'1 301-24 400 12 042 11 626 11 232 10 636 I 10 440 10044 9 646 

24 401-24 500 12 114 11 694 II 296 10 902 10 506 10 110 9 714 

24 501-24 600 12 186 11 760 11 364 10 966 10 572 10 176 9 780 

24 601-24 700 12 258 11 826 11 430 11 034 10 638 10 242 9 846 

24 701-21! 800 12 330 11 898 11 496 11 100 10 704 10 3{)8 9 912 

2·! 801-2'! 900 12 402 11 970 11 562 11166 10 770 10 374 9 978 

24 90 1-25 000 12 474 12 042 11 628 11 232 10 836 10 440 10 044 
' I 

25 001-25 100 12 546 12 114 11 694 
! 
i II 298 10 902 10 506 10 110 

25 101-25 200 12 618 12 186 11 760 11 364 10 968 10 572 !0 176 

25201-25.300 12 690 12 258 11 826 11 430 11 034 10 638 10 242 

25 301-25 400 12 762 12 330 11 898 11 496 11 100 10 704 10 :JOB 

25 ,101-25 500 12 834 12 402 11 970 11 562 11166 10 770 10 3'74 

25 501-25 600 12 908 12 474 12 042 11 628 ll 232 10 836 10 440 

25 601-25 '100 12 978 12 546 12 114 11691 II 29ß 10 902 10 506 

25 701-25 800 13 050 12 618 12 186 11 760 11 364 10 968 10 572 

25 801-25 900 13 122 12 690 12 258 11 826 11 430 II 034 10 638 

25 801-26 000 13 194 12 762 12 330 11 898 I II 496 11 100 10 704 
I l 

261101-26 100 13 266 12 834 12 402 ll 970 
I 

11 5ll2 11 166 10 770 

26 101-26 200 13 338 12 906 12 474 12 042 11 628 11 232 10 836 

26 201-26 300 13 410 12 978 12 546 12114 II 694 II 298 10 902 

26 301-26 4{)0 13 482 13 050 12 6!ß 12 186 11 760 II 364 10 968 

26 <101-26 500 13 554 13 122 12 690 12 258 11 826 11 430 11034 

26 501-2()600 13 626 13 194 12 762 12 330 11 898 II 498 11 100 

26 601--26 700 13 600 13 266 12 834 12 402 11 970 11 562 II 166 

26 701-~26 ß{)O 13 770 13 338 12 906 12 474 12 042 II 628 11 232 

26 801-26 900 13 842 13 410 12 978 12 5<16 12 114 11 694 11 298 

26 901-27 000 13 914 13 482 13 050 12 618 12 !Btl 11 760 I! 364 

2'1 001-27 100 13 986 13 554 13 122 12 690 12 258 II 826 ll 430 

27 101-27 200 14 058 13 626 13 194 12 '162 12 330 11 898 II 496 

27 201-27 300 14 130 13 69ß 13 266 12 834 12 402 11 970 11 562 

2'7 301-27 400 14 202 13 770 13 338 12 906 12 474 12 042 11 628 

2711.01-27 500 14 274 13 842 13 410 12 978 12 546 12 114 ll 694 

27 501-27 600 14 346 13 914 13 482 13 050 12 618 12186 u 760 

27 eot-..:..'"27 700 14 418 13 986 13 554 13123 12 690 12258 11 826 

27 701-27 800 14490 14 058 13 626 1319~ 1&762 12 330 11898 

27 801-27 000 14 562 <14130 13 698 l3 266 12834 12<W2 u 970 

37 001-28 000 14634 14 202 13770 13 338 12906 12 474 12042 



150 Nr. 2l! Tag der Auf;ßabe: 21!. Dezember 1948 

l ) i <' E i H k o m m t' 11 c:.. t <' u e r h t' t r ii g t i n 
---- -----~ 

! <il<•nrrklnRse 111 
Si(ol~r- St<•U('f- --' ---

FJnl-JH'r"'!)H n lwi KindcrNmiillignng liir 
kle~ kill'~ 

, __ 
I II l 2 J 4 5 Jede_, 

Kind Kindt·r Kinder Kinder Kinder Wf'if('te 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind , 2 } ~ 5 & 7 6 9 

von- bis Für jrde-s weitete 

:ßSHl-28100 14 706 14 274 18 842 13 410 12 978 12 546 12 114 1\.md •ind vum 

28 101-28 200 14 778 14 346 13 914 13 482 !3 050 12 618 12 !86 
Einkomuu•n I" 
600 DM ab zu> ic-

:m :wt-28 300 14 850 14 418 13 986 13 554 13 122 12690 12 258 h•·n. DN Steuer• 

28 301-28 400 14 922 14 490 14 058 13 626 13 194 12 762 12 330 b<;tra, i!il dann 

28 401-28 500 14 994 14 562 14 130 13 698 13 266 12 834 12 402 
on Spelte 8 abtu· 
\e5f'n. 

28 001-28 600 15066 14 634 14 202 13 770 13 338 12 906 12 474 

:w 601-28 700 15138 14 706 14 274 13 842 13 410 12 978 12 Mit 

28 701-28 800 ll'i 210 14 778 14 346 13 914 13 482 13 05() 12 6lll 

2f! 801--28 900 l& 282 14 65() 14 418 13 966 135M 13 122 12 690 

28901-211000 15354 14922 14 490 14 058 13 626 13 llH 12 762 

29 001-29 100 15426 !4 994 14 562 14 130 13 6fi8 13 266 12 834 

~ 101-29200 15498 15 066 14 634 14 202 13 770 13 338 12 906 

2D 201-29 300 16570 Hi 138 14 700 )4 274 13 842 13 410 12 978 

29 301-29 400 15 642 15 210 14 778 14 346 13 914 13 482 13 050 

29 401-29 500 15 714 15 282 )485() 14 418 13 986 13 554 13 122 

29 501-29 600 15 786 15 354 14 922 14400 14 058 13 626 13 194 

29 601-29 700 15 858 15 426 14 994 l4 562 14 130 13 698 13 266 

29 701-29 800 !5 930 15 498 15 066 14634 14 202 13 770 13 338 

2B 801-29 900 HI002 15 570 15 138 14 706 14 274 13 842 13 410 

29 001-30 000 16 074 15 642 !Ii 210 14 778 14 346 13 914 13 4<32 

80 001-30 100 16146 15 714 Ia 282 14 850 H 418 ·18 986 13 554 

30 J0!--30 200 16 224 15 786 15 354 14 922 )4 490 14 058 13 626 

30 201-30 300 16 302 15 858 15 426 14 994 14 562 14 130 13 698 

3030!-30 400 16 380 15 930 15 498 15 066 14 634 14 202 13 770 

80101-30 500 16 458 16 002 15 570 15 138 14 706 14 274 13 642 

30 501-30 600 !6 536 16 074 15 642 15 210 l4 778 14 346 13 914 

30 601-30 700 16 614 !6 146 15 714 15 282 14 850 !4 418 13 986 

30 ?01-30 800 )6 692 16 224 15 786 15 354 14 922 14 490 14 058 

30 BOI -30 900 16 770 )6 302 15 858 15 426 14 994 14 562 14 130 

30 901-31 000 16M3 16 380 15 930 15 498 Hl 066 H 614 11 202 

lU 001-31 100 16 926 16 458 16 002 15 570 )5 138 14 706 l4 274 

31 101-31 200 I 'I 004 16 536 16 074 15 642 15 210 14 778 H 346 

31 201-31 300 17 082 16 614 16 146 15 714 15 282 14-850 14 418 

31 301-31 400 17 160 16 692 16 224 15 786 15 354 14 922 14 490 

31 401-3J 500 17 238 16 770 16 302 15 858 15 426 14 994 14 562 

31 ~){)l-31 60() 17 316 16 848 16 380 15 930 15 498 15 066 116:34 

31 601-31 700 17 394 16 926 16 f,58 16002 15 570 15 138 14 706 

31 ?oJ-31 eoo 17 472 17 004 16 536 16 074 15 642 15 210 14 771) 

31 801-31 !!00 17 550 17 082 16 611 16 146 15 714 15 282 14 850 

31 !JOI-32 000 17 628 17 160 II! 692 16 224 15 786 15 354 14 1122 

3?: ()4}1-33 100 17 706 17 238 16 770 16 302 Ja 858 H'i42ß 14 994 

32 101-32 200 17 784 17 316 16 848 16 380 15 930 lfi 498 15 066 

32 201-32 300 17 862 17 394 16 926 16 458 16 002 15 570 15 138 

32 301-32 400 17 940 17 472 17 004 16536 16 074 15 642 15 210 

32 40!-32 500 18 018 17 550 17 082 16 614 16 146 15 711 Ja 282 

32 501-32 600 lß 096 17 628 17 160 16 692 16 224 15 786 15 354 

32 601-32 700 18 174 1'1706 17 238 16 770 16 302 15 850 15 426 

32 701-32 800 J8 252 17 784 17 316 16 848 16 380 15 9:Jo 15 498 

32 801--3~ 900 18 330 !'1 862 17 394 16 926 16 458 16002 15 570 

321lül-33 000 18 408 17 940 17 472 !7 004 16 536 16 074 15 642 





152 Nr. 28 - Tag d:::c Au~gabe: 28. Dezembct· 1948 

Die E ! 11 lc n m rn c> n <;;-, i e n r t· b <: t -;· i~ I lll 

~; t c u e r k I a s s e lil 

EJrl1i,orn:::,:: i; s~ ~~~12r~ 

ld~~se 
bei KitHlerrrmüßir~ung Hir 

--'-"-r·-· ---"~--
I I 2 :J 4 ;, jNles 

Killd Kinder Kinder Kinder weitere 

DM m1 n:~l D~,t DM DM m! DM Kind 

2 ') (, .; (, 7 8 9 

von.-bl"' F'Ur ie.des wf'iiere 

38 flOl~ c, '00 22 3GG 21 918 21 .:t50 2Clfl82 20 514 20046 19 578 Kind sind VO)ß 

3!! 101~0'- ~JJO ~2 <c61 21096 21 528 21 OGO 20 5B2 20 124 l!l 656 Einkl)llinH~ \c 

38 201-38 31!0 
19 734 

600 DM abzu>io· 

22 542 22 074 21 GI}G 21 138 2Q 6'70 2Ci 202 h1·n. Der St\'uer'"' 

38 301-38 400 22620 22152 21 684 21 216 20 7-~ß 20 280 19 812 betrng ist dann 

381,01-38 50(1 226\lß 22 230 21 76?. 21 294 20 826 2·:1 358 19 890 
in Spalte 8 abzu. 
lesen. 

38 501-38 600 22 776 22 308 21840 21372 20 904 20 ·136 19 968 

38 601-38 '100 22 854 22 386 21 !118 21 450 2.0982 20 514 20046 

38 '101-38 800 22 932 22 464. 21 fl96 21 528 21 060 20 592 20124 

38801-38 !lOG 23 010 22 542 22 074 21 606 21 13B 20 670 20 202 

38 901-39 000 23 088 22 620 22 152 21 684 21 216 20 '748 20 280 

39 001-39 100 23 166 22 698 22 230 21 '762 21 294 20 826 20 358 

39 101-39 200 23 244 22 776 22 308 21840 21372 20 904 20 436 

39 201-39 300 23 322 22 854 22 386 21918 21 450 20 982 20 514 

39 301-39 400 23 400 22 932 22 464 21 996 21 528 21060 20 592 

39 401-39 500 23 478 23 010 22 542 22074 21 606 21 138 20 670 
I 

39 501-39 600 23 556 23088 22 620 22152 21684 21 216 20 748 

39 601-39 700 23 634 23166 22 698 22 230 21 762 21294 20 826 

39 701-39 800 23 712 23244 22 776 22 308 21 840 21 372 20 904 

39 801-39 900 23 790 23 322 22 854 22 386 21 918 21 450 20 982 

39 901-40 000 23 868 23 400 22 932 22 464 21 996 21 528 21060 
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Die Einkommensteuer bet.rägt in 
-

Steuerklasse III 
Einkommen Steuer- Steuer· -- - . 

klasse klasse bei Kinderermiilligung für 

l II 1 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere. 

DM i DM DM DM DM DM DM DM Kind 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 

von-bis 

43 OOl--43 100 26466 25962 25458 24954 
Für jedes weiter(SI 

24450 23946 23476 Kind sind vom> 
43HH-43 2{)0 i 26 550 26046 25 54Z 25 038 24 534 24030 23 556 Einkommen j .. 

600 DM abzu1ie~ 
43 201-43 300 26 634 26130 25 626 .25 122 24 618 24114 23 634 hen. Der Steuer" 
43 301-43 400 26718 26 214 25710 25 206 24702 ·24198 23712 betrog ist danw 

43 401-43 500 26 802 26 298 25 794. 25 290 24786 24 282 23 790 
in Spalte 8 abzu,. 
lesen. 

43 501-43 600 26886 ~6 382 25 878 25 374 24870 24366 23 868 
43 601-43 700 .26970 26·466 25 962 25 458 24954 24 450 23 946 
43 701-43 800 i 

27 054 26 550 26046 25 542 25 038 24534. 24 030 
43 801-43 900 27138 26 ß34 26130 25 626 25122 24 618 24114 
43 901-44 000 27222 26 718 26 214 25710 25 206 24702 24198 

44 001-44 100 27 306 26802 26298 25 794 25 290 24786 24 262 I 
44101-44 200 27 390 26 886 26 382 25 878 25 374 24 870 24366 I 
44 201--44 300 27 474 26970 26466 25 962 25 458 24 954 24 450 I 
44 301-44 400 27 558 27 054 26 550 26046 25 542 25 038. 24534 

I 
' 

44 401-44 500 27642 27138 26634 26130 25626 25 122 24 618 I 
44 501-44 600 27726 27 222 26 '118 26 214 

I 
25 710 25 206 •24 702 i 

44 601-44 700 27 810 27 306 26802 26 298 25 794 25 290 24 766 
I 

44 701-44 1100 27 894 27 390 26 8116 26 362 25 878 25 374. 24 870 
44 801-44 900 27978 27 474 26 970 26 466 25 962 25 458 24954 
44 901-45 000 28062 27 558 27 054 26 550 26 046 25 542 25 038 

45 001-45 100 28146 27642 27 138 26 634 26130 25 626 25 122 
45101-45 200 ' 28230 27 726 27 222 26 718 26 214 25 710 25 206 
45 201-45 300 28 314 27 810 27 306 26 602 26 298 25 794 25 290 I 45 301-.•m 100 28 396 27 894 27 390 26 886 26 382 25 878 25 374 

j 45 401-45 500 28482 27 978 27 474 26970 26466 25 96~ 25458 
45 501-45 600 28 566 28 062 27 558 27 054 26 550 26 04{; 25 542 l 

~ 
45 601-45 700 28 650 28 146 27 642 27 138 26 634 26 130 25626 

1 45 701-45 800 28734 28 230 27 726 27 222 26 718 26 214 25710 
45 601--45 900 28 818 28 314 27 610 27 306 26 802 26 298 25794 I 

45901~000 26 902 28 398 27 894 27 390 26 886 26 382 25 878 '! 

46 001--46 100 28 986 28 482 27 978 27 474 26 970 26 466 25 962 
46 101----46 200 29 070 28 566 28 062 27 558 27 054 26 550 26 046 
46 201,~~46 300 29154 28 650 28 146 27 642 27 128 26 634 26 130 
46 3lH~46 400 29 238 28 734 28 230 27 726 27 :~ ~2 26 718 26 214 

I 

46 41l1--16 500 29 322 28 818 28 314 27 810 27 306 26 802 26 298 I 

40 600 29 406 28 902 28 398 27 894 27 390 26 886 26 382 I 
301~46 700 ::19 490 28 986 28 482 27.978 27 474 26 970 26 466 

46 800 29 574 29 070 2B 566 2B 062 2'? 55B 27 054 26 550 
46 801-~-46 900 29 658 29 154 23 650 28 146 27 612 27 138 26 634 
46 90l,~l'! 000 20 742 29 23ß 28 '134 2ß 230 27 726 2'7 222 26 718 

lOO 29 826 29 322 20 818 28 314 27 810 27 306 26802 
1!7 101~--47 200 2fl!HO 29 406 2(!,902 28 393 2ö 886 

I 
2? 894 27 390 I 

47 201~~17 300 29 994 29 490 28 986 28 482- 27 978 27 474 26 910 ' 
I 

47 301~7 400 30 073 29 574 29 070 28 566 28 062 27 558 27 054 
47 401~47 500 30 1&2 29 658 29 154 28 650 28146 27 642 27 138 

4'1501~7 600 30 246 29 742 29 238 28 734 28 230 27 726 27 222 

47 601,~47 700 30 330 29 826 29 322 28 818 28 314 27 !HO 27 306 

47 701~-4'1 800 30 414 29 910 29 406 28 902 28 398 27 894 27 31JO 

'47 801~7 900 30498 29 994 29 490 28 986. 28162 27 978 27 474 

117 901~--48 000 30582 30078 29 574 i 29 070 26566 2ß 062 2'1 553 
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Die Einkommensteuer beträgt ln 

Steuerklasse 111 
Einkommen Sleuer- Steuer-

klasse klasse bei Kinderermiilligung für 

l u I 2 3 4 5 jedea 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind -· 
I 2 3 4 5 6 7 B 9 

:von- bis 
Für jedes weiter• 

418001-48 I 00 80666 30162 29 658 201M 28650 28146 27 642 ·K.iod sind vom 

48101-48 200 30750 30 246 29 742 29 239 28 734 21!230 27 726 Einkommen te 
600 DM obm>lfo. 

48 201-48 300 30834 30 330 29 826 29 322 28 818 21!314 27 810 hen. Der Swuell' 
48 301-48 400 30918 30414 29 910 29406 281102 21!391! 27 894 betrog 1111 dWN> 

48 401--48 500 31 002 30 498 29994 29 490 28 986 28482 27 978 
ID Spalte 9 obou• 
lesen. 

48 501-48 600 31086 30 582 30078 29 574 29070 28 566 28002 
48 601-48 700 31 170 30 666 30162 29 658 29 154 28-650 28146 
48 701-48800 31 254 30750 30 246 29 742 29 238 28 734 28230 
48 801-'48 900 3! 338 30 834 30 330 29 826 29 322 28 818 28 314 

I 
48901-49 000 31 422 309Hl 30 414 29 910 29 406 28902 28 398 

49 001-49 100 31 506 31 002 30 498 
I 

29 994 29 490 28 986 28 482 
49 101-49 200 31590 31 086 30 5112 80078 29 574 29070 28566 
49 201--49 300 31 674 31 170 30 666 30162 29 658 291M 28650 
49 301-49 400 31 758 31 254 30 750 30 246 29 742 29 238 28734 
49 401-49 500 31 842 31 333 30834 30330 29826 29 322 28 818 
49 501-49 600 31 926 31 422 30 918 30414 29 910 29 406 28 902 
49 601-49 700 32010 31 506 31 002 30 498 29994 29 490 28986 
49 701-49 800 32 094 31 590 31 086 30 582 30 078 29 574 29070 : 
49 601-49 900 32 178 31 674 31 170 30 666 30162 29658 29 154 I 

49 901-50 000 32 262 31 758 31 254 30750 30 246 29742 29 238 I 
I 
I 

50 001-50 100 32 346 31 842 31 338 30 834 30 330 29 826 29 322 I 50 101~50 200 32 430 31 926 31 422 30 918 30 414 29 910 29 406 
1 

50 201-50 300 32 514 32 OJO 31 506 31002 30 498 29 994 29 490 I 

50 301-50 400 32 598 32 094 31 590 31 086 30 582 30 078 29 574 I 
50 401-50 500 32 682 32 178 31 674 31 170 3{) 666 30162 29 658 

I 

50 501-50 600 32 766 32 262 31 758 31 254 30 750 30 246 29 742 

50 601-50 700 32 850 32 346 31 842 31 338 30 834 30 330 24} 826 

50 7(}) -50 800 32 934 32 430 31 926 31 422 30 918 30 414 29910 

50 801-50 900 33 018 3~ 514 32 010 31 500 31 002 30 4911 29 994 

50 901-51 000 33 102 32 598 32 094 31 590 31 UU6 30 582 30078 

51 001-51 100 33 186 32 682 32 1711 31 674 31 170 30666 30162 

51 101-51 200 33 270 32 766 32 262 31 758 31 254 30 750 30 246 

51 201-51 300 33 354 32 850 32 346 31 842 31 338 30 834 30 330 

51 301-51 400 33 438 32 934 32 430 31 926_ 31 422 30 918 30 414 I 
5\ 401-51 500 33 522 33 018 32 514 32010 31 506 31002 30 498 

I 
51 501-51 800 3~ 606 33 102 32 &98 32094 31 590 31086 30 582 

51 601-51 700 33 690 33 186 32 682 32 178 31 674 31 170 30666 

51 701-51 800 33 774 33 270 32 706 32 262 31 758 31 254 30 750 

51 80!-51 900 3~ 858 33 354 32 850 32 346 31 842 31 333 30 834 
I 

51 901-52 000 33 942 33 438 32 934 32 430 31 926 31 422 301HB 

52 001-52 !00 34 026 33 522 33 018 32 514 32 010 31 506 31 002 
52 101-52 200 34 llO 33 606 33 102 32 598 32 094 3-1 590 31 086 
52 201-52 300 34 194 33 690 33 186 32 002 32 178 31 674 31 170 
52 301-52 400 34 278 33 774 33 270 32 766 32 262 31 75!\ 31 254 
52 401-52 500 34 362 33 858 33 354 32850 32 346 31 842 31 338 
52 501-52 600 34 446 33942 33 43ß 32934 32 430 31 926 31 422 
52 601-52 700 34 530 .34 026, 33 522 33 018 32 514 32 010 31 506 
52 701-52 800 34 614 34 110 33 606 33 102 32 598 32 094 31 590 
~2 601-52 900 34 698 34 194 33 690 33186 32 682 32 1711 31 674 

.. 
' S2 901-53 000 34 782 34 278 33 774 33270 32 766 32 262 31 758 
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- . 
Die Einkommensteuer beträgt in 

-

Steuerklasse 111 

Einkommen Steuer· Steuer- -· 
klasse klasse bei Kinderermäßigung für 

I H l 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
I 2 3 4 5 6 "l B 9 

von-bl111 

M!itl-53100 348116 34362 331158 33 354 321150 32346 311142' Filr jedes weitere 

1)3 101-53 200 34950 34446 33 942 33 438 32934 32430 31926 
Kind sind vom 
Einkommen je 

53 201-53 300 35034 34530 3402~ 33522 33 018 32 514 32010 600 DM abzu&ie•· 

53 301-53 400 35118 34614 34 110 33 606 33 102 32598 32094 hen, Der Steuer• 

53 4fH-53 500 35202 34698 34 l94 33690 33 106 326112 32178 
betrag ist danr& 
in Spalte 6 abzu· 

5-.3 001-53 600 352116 34782 34 279 33 774 33 270 32 766 32 262 lesen. 

53 601-53 700 "M.370 34 866 34 362 33 853 33 354 32850 32 346 

53 701-53 800 35454 34950 34 4.16 33 942 33 438 32 934 32 430 

53!101-53000 35 538 
: 

35034 34 530 34026 33 522 33 018 32 514 
I 

53 901-54 000 35 622 
I 

35118 34 614 34110 33 606 33 102 32 598 

54 100 35 706 35 202 34 698 34 194 33 690 33 Ul6 32 682 

Ml01-M200 35 700 35 286 34782 34 278 33 774 33 270 32 7.66 

54 201-M lHlO 35 874 35 370 34 866 34 362 33 858 33 354 32850 

54 301-54 400 35 958 35 454 34 950 34 446 33 942 33438 32934 

54 401-54 500 ~6042 35 538 35034 34 530 34026 33 522 33 018 

54 501-54 6011 36 126 35 622 35118 34 614 34ll0 33 606 33102 

54 QiH-54 700 36210 35 706 35202 34 698 34 194 33690 33186 

54 'Wl-54 800 36294 35 790 35 286 34782 34 278 33 7'74 33270 

MOOl-54900 36 378 35874 35 370 34866 34 362 33858 33 354 

54001-55000 36 462 35 958 t35 454 34950 34446 33942 33438 

55GIU-,55100 36 546 36042 35 538 35034 34530 34026 33522 

55 101-55 200 36630 36126 35 622 35118 34'614 34: 110 33606 

55 201-55 300 36714 36210 35 706 35202 34698 34194 33690 

65 301-55 400 36796 36294 35 790 35286 34782 34278 33774 

55 401-55 51!0 36882 36378 35 874 35370 34866 34362 33858 

55 501-55 600 36966 3!1462 35958 35 454 34950 34446 33942 

55 1!01-55 700 37050 36 546 36 042 35 538 35034 34 530 34026 

65 701-55 800 37134 36630 36126 35622 35119 34614 34110 

55 801-55 900 37218 36714 36 210 35706 35 202 34698 34194 

551l01-56 000 37302 36798 36294 35790 35266 34762 342?8 

66 001-56 100 37 31l6 36882 36 379 35874 35 370 34866 34 362 

56 101-56 200 37470 36966 36462 35958 35 454 34950 34446 

56 201-56 300 37554 37050 36 546 36042 35 538 35034 34530 

00~1-56-400 37 638 37134 36630 36126 35 622 35118 34 614 

00401-56500 37 722 37 216 36714 36210 35706 35 202 34698 

00 5tH-56 000 37 806 37 302 36799 36294 35 790 35286 34 782 

56 601-56 700 37 900 37 386 36882 36378 35 674 35 370 34666 

56 701-56 800 37974 37470 36966 36462 35958 35454 34950 

56 801-56 900 38056 37 554 37050 36546 36042 35 538 35 034 

56 001-57 000 38142 37 638 37134 36630 36126 3B622 35118 

57 OlU-57 100 38226 37722 37 218 36 714 36 210 35706 35 202 

57 101-57 200 38 310 37806 37 302 36798 36 294 35 790 35 266 

57 201-57300 38 394 37890 37 386 36882 36 378 36674 35 370 

57 301-57 400 38 4'78 37974 37 470 36966 36462 35 958 35 454 

57 ~01~57 500 38156.2 381.l58 37 554 37 050 36 546 36042 35 538 

57 501-57 SilO 36646 38142 37 638 
l 

37134 36630 36126 35622 

67 mn-57 700 38730 38226 37 722 37 218 36714 36 210 35 706 

57 701-.,.5'1 000 38814 38310 37 806 37 302 36798 36294 35 790 

67-001-57 900 38898 38394 37890 37 386 36882 36378 35874 

67 001-158 900 38982 38478 37974 37470 36966 36462 35 958 
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Die Einkommensteuer beträgt in 

~:lteuerklnsse 111 

Einkommetl Steuef- Steuef-
bei Kinderermäßigung lür 

klasse klasse 
I u I 2 3 4 jedes 

Kind Kinder Ki~dPr Kinder weitere ~ bM DM DM DM DM DM DM M Kind 
I 2 3 <I 5 6 7 8 9 L 

von- blll 
fUr jedes well<iro 

68 001-58100 89066 38562 38058 ll7 554 37 050 36546 36042 Kiod eind vom 

58101-53 200 39150 311646 311142 87 638 37 134 36030 36 latl Einkomm•n '" 600 DM ahzuoi;,. 
68 201-58 300 89234 38 730 38 226 37 722 37 218 36 714 36 210 ben. Der Steuer-

58 301-58 400 39 318 38 814 38 310 3'1 806 S7 302 36 798 86294 betrog tot d&DI> 

58 401-58 500 39402 38 898 38 394 37 890 37 386 36 892 00378 in Spalte 8 nbzu· 
lesen. 

58 501-58 600 39486 38982 SB 478 37 974 37 470 36 966 36462 

58 601-58 700 39570 89066 38 562 sso:ffi 37 554 37 050 36540 

58 701-58 800 39 654 39150 38646 38142 37 638 37 134 36 630 

53 001-58 000 39738 39 234 38 730 38 226 37 722 37 218 36 714 

53 901-59 000 39822 39 318 38 814 38 310 37 806 37 302 36 798 

5;) C:";ll-59 100 39 906 39 402 38 898 38394 37 890 37 386 36882 

eo tol-59 200 39 990 39486 38 982 38 478 37 974 37 470 36 966 

6!) 201-59 300 40074 39 570 39 066 38 562 38058 37 554 37 050 

1}9 301--59 400 40158 39 654 39 150 38 646 38 142 37 638 37 134 

59 401-59 500 40 242 39 738 39 234 38 730 38226 37 722 37 218 

f!} 5Vl-59 600 40326 39 822 39 318 38 814 38 310 37 806 3'1 302 

5:1 6Cl-59 700 40 410 39 906 39 402 38 898 38 394 37 890 37 386 

f::l 7~1-59 800 40 494 39990 39 486 38 982 38 478 37 974 37 470 

E:J eot-59 ooo 40 578 40074 39 570 39 066 38 562 38 058 37 554 

59 901-60 000 40 662 40 158 39 654 39 150 38646 38 142 37 638 

60 001-60 100 40 '146 40242 39 738 39 234 38 730 38 226 37 722 
60 101-60 200 40836 40326 39 822 39 318 38 814 38 310 37 806 
·60 201-60 3ß0 40926 40 410 39 906 39 402 38 898 38 394 37 890 

•60 301-6~ ~00 41016 40494 39 990" 39 486 38 982 38 473 371}'/4 
160 401-60 50{) 41 106 40578 40074 39 570 39 066 38 562 38 058 

100 501-C::l 600 41196 40662 40158 39 654 39 150 ' 38 646 38142 

60 601-60 700 41286 40746 40242 39 738 39 234 38 730 38 226 I 
·60 70t -CO 800 41376 40836 40 326 39822 39 318 38 814 38 310 

60 801-60 900 41466 4C926 40410 39906 39 402 38898 38 394 

60 9{)1-61 000 41556 41 016 40494 39 990 39 486 38 982 38 478 I 

61 001-61 100 41646 41 106 40 578 40074 39 570 39066 38 562 
61 101-tl 2:;!) 41736 41 196 40 662 40158 39 654 39 150 38 646 

61 2:>1-61 30::1 41826 41286 40 746 40 242 39738 39 234 38 730 

·61 ZOl-01 4(l!l 41 916 41 376 40836 40326 39 822 39 318 88 814 

6l ~!}1-61 50::t 42006 41 466 40 926 40 410 39 906 39402 38 098 

61 501-01 ß!J() 4"2 096 41 556 41 016 40 494 39 990 39 486 38 982 

61 601-6170:> 42186 41 646 41106 40 578 40 074 39&70 39 066 

61 701-61 800 42 276 41 736 41196 40 662 4011\8 39654 39 150 

61 801-61 90!l 42 366 41826 41 286 40746 40242 39 738 39 234 

61 001-62 000 42456 41 910 41 376 40836 40 326 39 822 393.8 

e:1 c~1-v2 wo 42546 42006 41466 40926 40<ao 39906 39 402 
C3 l:}l-{l2 2C::I 42636 42096 41556 41 016 40494 39990 39 436 

ti2 !:~1-o2 soa 42726 42186 41646 41106 40578 40074 39 570 
62 :::Ol-62 40::1 

I 
4281(! 42 276 41736 41196 40662 40159 39 654 

62 401-62 500 I 42906 42 366 41826 41286 40 "/46 40242 39 738 
63 501-62 600 I 4.2 996 42456 41 916 41 376 40836 40325 39822 
62 601-62 700 

I 
I 43086 42 546 42006 ' 41466 4092G 40 410 39906 

I I 
61 701-{ll 800 43176 42636 4.2 096 41556 41 OlG 40491 39993 
~2 SCl-62 \loo 

I 
43 266 42720 

I 
42186 41646 41106 4057ß 40.074 

~2 S:ll-63 000 43 356 42816 
I 

42276 i 41736 41196 40682 40 15'3 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 15'!' 

. -
j Die Einkommertsfeuet. beträgi' ill' 

- ,. 
---. 

Steuerklasse Hll 
IEinlwmme!' Steuer- .Steuer-

bei Kiodercrmiilligung füp 
,klasse 'klasse -

f u ! 2 3 4l '.5 jedes 
'Kind Kindev Kinder Kindet> Kinde~> weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind ! :7 ~~'" 

8 9 j I 2 J 4 5 6 7 

von- bis l 
l 

63 001-63 100 43446 42906 42366 41826 41286 40746 40242 Für jedes wcilerttJ 

63 101-63 200 43 536 42 996 42456 41 916 41376 40836 40 326 Kind Sind •o"" j 
Einkommen i•1 

63 201-63 300 43 626 43 086 42546 42 006 41466 40926 40410 600 DM obzuzie•j 
63 301-63 400 43 716 43176 42636 42 096 41 556 41 016 40 494 hen. Der Steuer•,, 

36 401-63 500 43 806 43 266 42 726 42186 41 646 41106 40 578 betr~'J i.tt dan4l/ 
in S~llll\41 !! obzu-\ 

63 501-63 600 43 896 43 356 42 816 42 276 41736 41196 40662 les!lh. 
63 601-63 700 43 986 43 446 42 906 42 366 

I 

41 826 41286 40746 
63 701-63 800 44 076 43 536 42 996 42 456 41 916 41376 40836 
63 801-63 900 44 166 43 626 43 086 42 546 42006 41466 40926 
63 901-64 000 44 256 43 716 43 176 42 636 42096 41556 41 016 

64 001-64 100 44 346 43 806 43 266 42 726 42186 41646 41106 
64 101-64 200 44 436 43 896 43 356 42 816 42 276 41736 41196 
64 201-64 300 44 526 43 986 43 446 42 906 42 366 41826 41286 
64 301-64 400 44 616 44076 43 536 42 996 42 456 41 916 41376 
64 401-64 500 44 706 44166 43 626 43 086 42 546 42006 41466 
64 501-64 600 44 796 44 256 43 716 43176 42 636 42096 41556 ' 
64 601-64 700 44 886 44 346 43 806 43 266 42 726 42186 41646 
64 701~64 800 44 976 44 436 43 896 43 356 42 816 42276 41736 
64 801-64 900 45066 44 526 43 986 43446 42906 42366 41826 
64 901-65 000 45156 44 616 44 076 43 536 42 996 42 456 41916 

' 
65 001-65 100 45 246 44706 44166 43 626 43 086 42546 42 006 
65 101-65 200 45 336 44796 44 256 43 716 43176 42 636 42096 
65 201-65 300 45 426 44 886 44 346 43 806 43 266 42726 42186 I 

65 301-65 400 45 516 44 976 44 436 43 896 43 356 42816 42276 
65 401-65 500 45 606 45 066 44 526 43 986 43446 42906 42 366 
65 501-65 600 45 696 45156 44 616 44 076 43 536 42996 42456 
65 601-65 700 45 786 45246 44 706 44166 43 626 43086 42 546 

' 65 701-65 800 45 876 45 336 44 796 44 256 43716 43176 42 636, 
65 !lOl-65 900 45 966 45 426 44 886 44 346 43 806 43266 42726 
65 901-66 000 46 056 4fi 516 44976 44 436 43 896 43 356 42816 

66 Olll-66 100 46 146 45 606 45 066 44526 43 986 43446 42 906 
66 101-66 200 46 236 45 696 45156 44 616 44 076 43 536 42 996 
66 201-66 300 46 326 45 786 45 246 44706 44166 43 626 43 086 
66 301-66 400 46 416 45876 45 336 44 796 4<( _jß 43 716 43176 
66 401-66 500 46 506 45906 45 426 44 886 44 346 43806 43266 
66 501-66 600 46 596 46 056 45 516 44 976 44 436 43896 43,356 
66 601-66 'lOO 46 686 46146 45 606 45 066 44 526 43 986 43 446 
66 701-!l6 800 46 776 46 236 45 696 45156 44 616 44 076 43 536 
66 801-66 900 46 866 46 326 45 786 45 246 44 706 44166 43 626 
66 901~-67 000 46 956 464HI 45 376 45 336 44 796 44 256 13 716 

6'1 001-67 100 47 046 46 506 45 966 45426 ' 41886 44 346 43 806 
67 !01-~67 200 47 136 46 596 46 056 45 516 44976 14436 43 896 
67 201-67 :wo 47 226 46 686 46146 15 606 45066 44526 43986 
67 301-67 400 47 316 46 776 46 236 45 696 45156 44 616 4407!} 
67101-67 500 4'7406 46 866 463!W ' 45 786 45 246 44706 44166 
67 501-67 600 47496 46 956 46 416 45 876 45 336 44796 44256 
67 601-67 700 47 586 47 046 46 506 45 966 45426 44886 44 346 
67 701-67 800 

I 47676 47 136 46 596 46056 45 516 44976 44436 
67 801-67 !JOO 47766 47 226 46 68() 46146 45606 45066 44 526 
67 901-68 000 i 47 856 47 316 46776 46236 45696 45156 44616 
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Die Einkommen9teuer beiri!Ji in 

St.l!uerkluse IH 
Einkommen Steuer· Steuer-

bei Kinderermlilligung f!lr 
klasse klasse 

I ' II ' 3 5 ·l 2 4 Dlft Kind Kinder Kinde!' Kindeli KindeJ5 er ('.I 
DM DM DM DM DM DM DM DM nd 

j 2 3 4 
~ . 

5 6 7 8 9 

von- bis Für jedes weitere 
fl!l 001--flll'J 00 47 [16 47 406 46B66 46326 45786 45246 44706 Kind .sind vom 

ßll !Ol-6ß 200 48036 47 496 i 46 956 46416 45376 45 336 44796 Einkommen ,(e 
600 DM abzua.ie't 

6B 201-:63 300 43126 47 58ö 47 046 46 506' 45 966 45426 44886 hrn. Der Steuel\l 

tlll301-61l400 43 216 47 676 47 136 46 596 46 056 45516 44 976 betro~ ist dßnn 

OB 401-611500 43 306 ~7 766 47 226 46 6ß6 46146 45606 45066 
in Spalte S abzw 

i lesen. 
68 501-68 600 48 396 47 856 47 316 46 776 46236 45696 45156 
(lß 601-68 700 48 486 47 !!46 47 406 46 866 46 326 45786 45246 
tl8 701-68 800 

' 
48 576 48 036 47 496 46 956 46 416 45876 4~ 336 

68 ll01-ll8 900 48 666 I 48 126 47 586 47 0'.16 46 !\06 45 966 45 426 

68901-69 000 I 48756 I 48 216 47 676 47 136 46 596 46 056 45 516 

69 001-69 100 48846 48 306 47 766 47 226 46 686 46146 45606 
(i9 101-69 200 48 936 48 396 47 856 47 316 46 776 46236 45 696 
69201-69 300 49 026 4!34!36 47 946 47 406 46 866 46326 45786 

69 301-69 400 49116 48 576 48 036 47 496 46 956 46416 45876 
60 401-69 500 49 206 48 666 48 126 47 586 47 046 4&506 45 966 

60 501--,69 600 49 296 48 756 48 216 47 676 47136 46596 46 056 

69 601-69 700 49 386 48 846 48 306 47 766 47 226 46686 46146 

69 701-69 800 49 476 48 936 48 396 47!356 47 316 46776 46236 
69 801-69 900 49 566 49 026 48 486 47 946 47 406 46866 46 326 

69 901-70 000 49 656 49116 48 576 48036 47496 46956 46416 

?IHIOl-70 100 49 746 49 206 48 666 48126 .47 686 47 046 46506 
7{) 101-70 200 49 836 49 296 48 756 48 216 47 676 47136 46 596 E 
70 201-70 300 49 921l 49 386 48846 48 306 47 766 47 226 46 686 

70 301-70 400 50016 49476 48 936 48 396 ' 47 856 47 316 46 776 
'10 401-70 500 50 106 49 566 49026 48 486 47 946 47 40G 46866 

70 501-70 000 50196 49 656 49116 48 576 48036 47 496 46956 
70 601-70 700 50 286 49 746 49206 48 666 48 126• 47 586 47046 
'10 701-70 800 50 376 49 836 49 296 48 756 . 48 216 

J 
47 676 47 136 

70 801-70 900 50 466 49926 49 386 48 846 48 306 47 766 I 47 226 

70 901-71 000 50 556 50016 49 476 48 936 48396 

I 
47 856 47 316 

?1 001-71100 50 646 50106 49 566 49 026 48 486 47946 47 406 
f 71101-71 200 50 736 50 196 49 656 49116 48 576 48 036 47 496 

71 2el-7l 300 50 826 50 286 49 746 49 206 48666 48126 ·' 47 586 

71 301-71 400 50 916 50 376 49 836 49 296 48756 48 216 47 676 

71 401-71 500 51006 50466 49 926 49 386 48 846 48 306 47 766 

71 501-71 600 51 096 50556 50 016 49 476 48936 ! 48 396 
' 

47 856 

'll 601-71 700 51186 50 646 50106 49 566 49 026 48486 \ 47 946 

71 701-71 800 51 276 50 736 50196 49 656 . 49 116 48576 l 48 036 

71 801-71 900 51 366 50326 50 286 ' 49 746 49 206 48 666 I 48126 

71 901-72 000 51456 50 916 50 376 49836 49 296 48 756 48 216 

72 001-72 100 ' ' 51 546 51006 50466 49 926 49 3!)6 48846 48306 I 

72 101-72 200 m 636 51096 50 556 50 016 49176 43 936 48 396 i 

72 201-72 300 51726 51186 50 646 50106 49 566 49026 48486 

72 301-72 400 51 816 51 276 50736 50196 49 656 49116 48 571} 

'12401-72 500 51 906 51366 50826 50 236 49 746 49 206 48 666 

'n 501-72 600 51 996 ~1456 50 916 50 376 49 836 ! 49296 48 756 

12 601-72 700 52 086 51546 51006 50466 49 926 49 386 48 846 

n 701-72 800 52176 51636 51096 50 556 50016 49476 48936 

1 n B01-7290o 52 266 51726 51186 50 646 50106 49 566 49 026 

'12 901-73 000 52356 51816 51 276 50736 50196 ' 49656 49116 i 
l 



Einkommen 

von-bis 

73 001-73100 

73 101-73 200 

73 201-73 300 

73 301-73 400 

73 401-73 500 
73 501---73 600 
73 601-73 700 
73 701--73 BOO 
73 801-73 900 
'13 901-74 000 

74 OIH-74 100 

74 101-74 200 

74 201-74 300 
74 301-74 400 
74 401-74 500 

'74 501-74 600 
'74 601-74 700 
74 70i-741l00 
74 801-74 900 

'74 901--'-75 000 

75 001-75 100 

'75 101-75 200 

'75 201-75 300 

'75 301-75 400 

'75 401-75 500 
75 501-75 600 

'75 601-75 700 

'75 701-75 800 

75 801-75 !lGO 
75 901-76 0\.'10 

76 \HH-'W 100 

76 101--76 :wo 
70 201-76 3()0 

76 301-nli\DO 

76 :JfJO 

7G 5<Jl-7G GGO 

76 Gll-'W 700 

76 701--7'3 flflO 

76 801--70 S00 

70 901--TI 000 

'17 0~•1--7'1 100 

77 101~'17 200 

77 zoi-77 :;oo 
77 :~Ol--77·;00 
r-17 1i.Ql-7r/, 5\)0 

77 501-77 !lüO 

7'7 601-77 7Ct) 

77 701-77 8GO 

'17 801-77 !JGG 

'77 901-78 (1(/';) 
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Steuer· 
klasse 

l 

DM 

52 446 

52 536 

52 626 

52 716 

52 806 

52 806 

52 986 

53 076 

53lf:i6 

53 256 

53 346 

53 436 

53 526 

53 616 

53 706 

53 796 

53 BB6 
53 976 

54066 

54 156 

54 246 

54 336 

54 426 

54 516 

54606 
54696 

54 786 

51876 

54 966 

55 056 

55 l1G 

5G ::n:; 

56 766 

Steuer· 
klasse 

II 

DM 
3 

51 906 

51996 

52 086 

52 176 
52 266 

52 356 
52446 
52 536 

52 626 
52 716 

52 806 

52 896 

52 986 

53 076 
53166 

53 256 

53 346 

53 436 
53 526 

53 616 

53 706 

53 796 

53 886 

53 976 

"54066 

54156 

54 246 

51336 

54 426 

54 5161 
54 UJ61 
5•t :}JG 

54 786 

54 876 

55 0116 

5G 136' 

56 I 
56 3Hl J 

Die Einkommensteuer betrügt in 

Kind 
DM 

51 366 

51 456 

51 546 

51 636 

51 726 

51 816 

51 906 

51 996 

52 086 

52176 

52 266 
52 356 

52446 

52 536 
52 626 

52 716 
52 806 

52 896 

52 986 

53076 

53166 
53 256 

53 346 

53 436 

53 526 

53 616 

53 706 

53 796 

53 886 

53 976 

51 ü66 

54 2.46 

51336 

55 506 

536 

55 686 

557'1() 

2 
Kinder 

DM 

50 826 
50 916 

51006 

51 096 

51 186 

51 276 

51 366 

51 456 

51 546 

51 636 

51 726 

51816 

51 906 

51996 

~2086 

52176 

52 266 

52 356 

52 446 

52 536 

52 626 

52 716 

52806 

52 896 

52 986 

53 076 

53166 

53 256 

53 346 

53 436 

53 526 

53 616 

53 706 

fi3 ?96 

056 

55 146 

55 236 

Steuerklasse 111 

bei Kinderermäflignng für 

3 
Kinder 

DM 
6 

50 286 

50 376 

50 466 

50 556 

50 64q 

50736 

50826 

50 916 

51006 

51 096 

51186 

51276 

51 366 

51456 

51546 

51636 
51726 

51 816 
51906 

51996 

52086 
52176 

52266 
52 356 
52446 

52 536 
52 626 
52716 

52 806 

52 896 

52 986 
53 076 

53 Hlß 

53 256 

4 
Kinder 

DM 

49 746 

49 836 

49926 

50 016 
50106 

50196 

50 286 

50 376 

50466 

50 556 

50646 

50 736 

50 826 

50 916 

51006 

51096 

51166 

51.276 

51366 

51456 

51546 

51636 

iil 726 

51816 

51906 
51996 

52086 

52176 

52 266 

52 356 

52 445 

52 536 

52626 

52n6 

5 
Kinder 

DM 
8 

49206 

49 296 

49 386 

49 47.6 

49566 

49 656 

49 746 

49836 

49926 

50016 

50106 

50 Hl6 

50266 
50376 

50 400 i 
50 556 

50646 

50736 

50326 

50916 

51000 

51096 

51186 

51276 

51300 
51456 
51546 

51636 

51726 

51 !116 

51906 

51996 

jedes 
weitere 

Kind 
9 

FUr i ede.s weitere; 
Kind s[od vom 
Einkommen je· 
600 DM ubzuaie .. 
hen. Der Steu<W
betrag ist dann· 
in Spalte B llhw
leseu. 
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Die Einkommensfeuer beträgt in 
- -

Steuerklasse 111 
--

Einkommen Si euer- SI euer-
bei Kinderermiilligung liir 

klasse ldnsse - -
l H 1 2 3 4 5 jedes 

IUnd Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind ---
l ?. 3 4 5 6 7 8 9 

von-bis ' Für jedes weitere 

'II ®01-78 100 56946 56 406 55866 55 326 54 786 54 246 53 706 Kind sind vom 

56 4913 55 956 54 336 53 796 
Einkommen je 

~8 101-78 200 I 57 036 55 416 54 876 600 DM obzu>Je-

'18 201-73 300 57 126 56 586 56 046 55 506 54 966 54 426 53 886 ht·n. Der Steuer· 

"18 301-78 400 57 216 56 C76 56 136 55 596 55 056 54 516 53 976 betrag ist dan" 
in Spalte 8 abzu· 

·'18 401-•tß 500 57 306 56 766 56 22.6 55 686 55 146 54 606 54 066 JeseP 

'18501-78 000 5'7 396 561J5G 56 316 55 '1'76 55 236 54 696 54 156 

·r;s 601-78 100 57 486 56 916 56 406 55 866 55 326 54 786 54 246 

"18 701-73 800 5'7 576 57 036 56 49ö 55 956 55 416 54 876 54 336 

'10 301-73 900 57 666 57 126 5G 586 56 046 55 506 54 966 54 426 

'W 001-79 000 57756 57 216 56 676 56136 55 596 55 056 54 516 

1'79 001-7fl' 100 57 846 57 306 56 766 56 226 55IJB6 55146 54 606 

•"19 101-79 200 
·, 

57 936 5'1396 56 856 56 316 55 776 55 236 54 696 

'19 201:..._79 300 58 026 57 436 56 916 56400 55 8G6 55 326 54 736 

"19 301-79 400 53116 57 576 57 036 56 496 55 956 55 416 54 876 

'79 401-79 500 53206 57 666 57 126 56 586 56 046 55 506 54966 

79 501-79 600 58 296 57 756 57 216 56 676 56 136 55 596 55 056 

•'19 601-79 700 58 386 57 846 57 306 56 766 56 226 55 686 55 14&, 

·'19 701-79 800 58 476 57 936 57 396 56 B56 56 316 55 776 55 236 

,qJ9 801-79 900 58.566 58 02G 57 486 56 946 56 406 55866 55 326 

•".79 001-80 000 58 656 58116 57 576 57 036 56 496 55 956 55 416 

!10 001-80 100 58 746 53 206 57 666 57126 56 586 56 046 55 506 

l!O 101-80 200 58 836 58 296 57 756 57 216 56 676 56136 55 596 

80 201-80 300 58926 58386 57 846 57 306 56 766 56 55 686 

80 301-00 400 59 016 58 476 57 936 57 396 56 856 56 316 55 776 

80 401-80 500 59 106 58 566 58ü26 57 486 56 94.6 56 406 55 866 

80 501-80 600 59196 58 656 58 116 57 576 57 036 56 496 55 956 

80 601-80 700 59 286 58 746 58 206 57 666 57 126 56 586 56 046 

00 701-80 800 59 376 5883J 58 296 57 756 57 216 56 676 56136 

80 801-80 900 59 466 58 926 58 386 57 846 57 306 56 766 56 226 

80 901-81 000 59 5-56 59 016 58 476 57 936 57 396 56 856 56 316 

SJ 601-81100 59 646 59 106 58 566 58 026 57 486 56 946 56 406 

'81 101-81 200 59 736 59196 !,}8 656 58 116 57 576 57 036 56496 
I 

81 201-81 300 59 826 59 286 58 746 58 206 57 666 57 126 56 586 I 
31 301-81 400 59 916 59 376 58 836 58 296 57 756 57 216 56 676 

81 401-81500 6{) 006 59''166 58 926 58 386 57 846 57 306 56 766 
' 

81.501-31 600 60 096 59 556 59 016 58 476 57 936 57 396 56 856 

81 601-31 700 60 186 59 6'16 59166 58 566 58 026 57486 56 946 

IH 701-81_800 60 276 59 7.36 59 196 58 656 58 116 5'1576 57 036 

31 801-81 900 60 366 59 826 59 286 58 746 58 206 57 666 57126 

m 901-82 ooo 64>456 59 916 59 376 58 836 58 296 57 756 57 216 

82001-82 100 60 546 60006 59 466 5!!926 58 386 57 846 57 306 

32101-82 200 60 636 60096 59 556 59 016 58 4.76 57 936 57 396 

82 201-82 300 ~0 726 6{) 186 59 646 59 106 58 566 58 026 57 186 

IJ2 301-82 400 60316 60 276 59 736 59 196 58 656 58116 57 576 

32 401-82 500 60906 6(136!1" 59 826 59 286 58 746 58 206 57 666 

fl2 501-82 600 60996 60456 59 916 59 376 58 836 5~ 296 57 756 ' 

(12 601-82 700 61 086 60 546 fiO {)06 5!) 466 58 926 58 386 57 846 

•32 701-82 800 tn 176 60 636 60096 59 5C·6 59 016 58 416 57 93G 
i 

11:12 801-82 900 612.66 60726 00186 59 646 59 106 58 566 58 026 I 

82901-83 000 61.,356 606HI 60276 59 736 59 196 58 656 58116 
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Die Einkommensteuer hetriigt in 

Stcuerklusse lU} 

Einkommen Steuer- Steuer· hei Kinderermiillignng für 
klasse klnsse --

I II I 2 3 4 5 
-' 

j<'d!'S 

Kind KindPr Kinder Kinder Kinder weih~re 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 

I 2 3 4< 5 6 7 8 9 

von-bis Für ied~s weitere 

1!3 001-83 100 61446 60906 60366 59826 59 236 58 746 58 206 Kind ~>ind vom 

83101-83 200 61 536 60 996 60456 59 916 59 376 58 836 58 296 
Einl(omnwn je 

600 DM nhztJ:~ie-

83 201-83 300 61 626 61036 60 546 60006 59 466 58 926 58 386 hl'O. Der Stc\JCt· 

83 301-33 400 61 716 61176 60 636 60096 59 556 59 016 58 476 betrog lsl rlann 

83 401-33 500 61 806 61266 60726 60186 59 646 59106 58 566 
in Spalte 8 ab"'"" 
lesen. 

03 501-83 600 61 896 61 356 60 816 60276 59 736 59196 58 656 

83 601-83 700 61 986 61446 60 906 60 366 59 826 59 286 58 746 

83 701-83 1!00 62 076 61 536 60996 60 456 59!H6 59 376 58 836 

ll3 801-83 900 62 166 61626 61086 60 546 60 006 59 466 58 926 

83 901-84 000 62 256 61 716 61 176 60636 60096 59 556 59 016 

34 0111-84 100 62 346 61806 61266 60726 60 Hl6 59 646 59 106 

84 101-84 200 62436 61896 61356 60 616 60276 59 736 59 196 

84 2{)1-84 300 62 526 61 986 61446 60 906 60 366 59 826 59 286 

84 301-84 400 62 616 62 076 61 536 60 996 60456 59 916 59 376 

84101-131500 62706 62 166 61626 61 086 60 546 60006 59466 

ll4 501--316-00 I 62 796 62 25ß 61 716 61176 60 636 60096 59 556 

84 601-84{00 62 886 62 346 61 806 61 266 60 726 60 186 59 646 

84 701--84 &;;" ! 62976 62 436 61 896 61 356 60 816 60276 59 736 

ß4 201-ß4 90!) I 63066 l ez 526 61 986 6! 446 60906 60 366 59826 

84 !HH-35 OJ:l 

I 
63 156 62 616 62076 61536 60996 6{) 456 5991U 

l 
1!5 !Hll-35 I Oll 63 246 62 706 ! 62166 (ll 626 61 086 60546 60006 ! 

ll5 l 01-EG 20{} 63 336 62 'lOG I 62 256 ()1 716 61 176 60 636 60096 

85 2()1-85 300 63 426 62 886 62 346 61806 61 266 60726 60186 

tl5 301--85 400 63 516 62 976 I 62 436 61896 61 356 60 816 60276 

ß5 401--85 500 63 606 63 066 ! 62 526 
! 

61 906 61 446 60906 60 366 

ß5 501-85 60C 63 696 6315G 62 616 62 076 61 f,36 60996 60456 

ß5 oo1-r15 '700 63786 63 246 62 706 62166 61 626 61086 60546 

85 701--85 300 63 876 63 336 62 796 62 2f;6 61716 61 176 60636 

ll5 fial--135 900 63 966 63 426 62 886 62 346 61 806 61266 60726 

85 901-llß 000 64 056 63 516 62 976 62436 61 896 

! 
61 2,51) I 60816 

' ~ 
' 

86Ml-8ß 100 64146 63 606 63066 62 526 61 986 Gl446 110906 

rm 1 01-3'3 200 64 236 63-696 63 156 62 616 62 076 61 536 60996 

36 201-86 300 64 326 63 786 63 246 62 706 62 166 61 626 61086 

llß 301--36 400 64 416 63 876 63 336 62 796 62 256 61 716 61176 

86401-86 5(}() 64 506 63 966 63426 62386 62346 61 806 61266 

86 51H-86 600 64 596 64056 63 516 62976 62 436 61896 61 356 

86601-86 700 64 686 64 146 > 63 606 63086 62 526 61 936 61 446 

86701~6800 64776 64 236 63 696 63156 62 616 62076 61 536 

86 801-36 000 641:166 64 326 63 786 63 246. 62706 62166 61626 

86 901-87 000 64956 64 4·16 (13 876 63 336 62796 62 256 6l7HI 

117 001--87 100 tm046 64 506 63 966 63426 62886 62346 61806 

87 101-87 200 65136 64596 64 056 63 516 62 976 62436 61896 

87 201--87 300 65226 64 636 64146 63 606 63 066 62 526 61986 

87 301--87 400 65 316 64 776 64 236 63 696 63156 62 616 62 076 

117 401---87 500 65 406 641100 64 326 63786 ca 246 62 706 62166 

87 501-37 600 ßfJ, 496 64956 64416 63 876 6::' il36 62 796 62 256 

117 601--87 700 65 586 65046 64 506 63'966 63426 623!!6 62 346 

87 701--87 BOO 65676 65136 

I 
64 596 64056 63 516 62976 62436 

117 801---87 900 65700 ~5226 64686 64116 63606 63 066 62526 

87 901---83 000 65856 653J.6 I 64 776 fl4236 63696 63 156 62 61(1 

I I 



Einkommen 

DM 

von-bis 

t!ll 00 1---!lß 1 O() 

!!8 101-83 200 

38 20!-B!l 300 

88 30 1---!ljl 400 

88 40 1---!lß 500 

113 50 l-83 600 

83 601-33 700 

83 701-813 800 

313 801-38 900 

88 90!---139 000 

89 001-89 100 

89101-~0 200 

89 201-89 300 

89 301-89 400 

89 401-89 500 

89 501-S9 600 

89 60 l-B9 700 

89 701-89 ßOO 

89 901-89 900 

89 901-90 000 

90 Ml-90 I 00 

90 101-90 200 

90 201-90 300 

90 30!-91) 400 

90 40!-90 500 

90 501-90 600 

9o oot-9o ?oo 
90 70 l-90 800 

90 BOI--90 900 

9{}-90 1 -9 t 000 

91 001--91 100 

91 101--91 200 

91 20!-91 300 

91 301--91 400 

9! 40!-91 500 

91 501 G00-

91 GOt--91 700 

Steuer
ldas~<e 

I 

95 [}46 

66036 

00 126 

00 216 

66 306 

66 390 

66 486 

66 576 

66 666 

66 756 

66 846 

66 936 

67 026 

67. '" 
67 zc;, 
67 2:::3 

67 473 

67 5G3 

67 c-:;3 

67 743 

67 336 

07 92ß 

68 016 

6(1 106 

68 196 

68 286 

68 376 

68 466 

6ll 556 

68 646 

G8 736 

G8 626 

68 916 

69 oo& 
69 0:16 

70 oea 

Nr. 28 - Tag def Ausgabe: 23. Dezember 1948 

S!.,uer
!cl~sge 

ll 

65 406 

65 496 

65 586 

65 676 

65 766 

65 856 

65 946 

66 036 

66126 

66 2!6 

66ll06 

66 39ß 

66 48\3 

66 576 

6<6 666 

66 756 

66 846 

66 936 

67 026 
,, 67 116 

67 206 

67296 

67 386 

67 476 

07-566 

67 656 

67 746 

07 836 

68 926 

68 016 

68 106 

68 196 
-68 286 

68 376 

Die Einkommensteuer beträgt in 

64 866 

64 956 

65 046 

65 136 

65 226 

65 316 

65 406 

65 496 

65 566 

65<676 

65 766 

65&56 

1'55 94'8 
66 036 

66126 

66 216 

66306 

66 396 

66 486 

66576 

66 666 

66 756 

66 846 

61'1 936 

67 026 

6Tll6 

67 206 

G7 290 

C": 386 

67 476 

67 566 

67 656 

67 746 

67 836 

G9 006 

276 

64 326 

64 416 

64 506 

64 596 

64 686 

64 776 

64 866 

64 956 

65 046 

65 136 

65 226 

65 316 

Q5 406 

65 496 

651)86 

65 676 

65166 

65856 

65 946 

66036 

66 126 

66 216 

66 306 

66 396 

66 486 
_6(t576 

66 666 

66 756 

66 816 

66 936 

6? 026 

67 116 

67 206 

67 296 

67 3ß6 

67 476 

6'7 566 

67 G5G 

67 746 

67 ß36 

67 

Steuerklasse lll 

bei K inderermöJ1i{;-ung flir 

63 786 

63 876 

63 fM6 

64 056 

64 146 

64 236 

64 326 

64 416 

64 506 

64596 

64 666 

64 TI6 

64 866 

64 056 

65046 

65 136 

65 226 

65 316 

65 406 

65 496 

65 5f36 

65 676 

65 766 

65 856 

65 946 

66 036 

66 126 

66 216 

66 306 

66 396 

66 486 

66 576 

66 666 

66 756 

67 

67 

67 

6'1 

67 746 

63 246. 

63 336 

63 426 

63 516 

63 606 

63 696 

63 786" 

63 876 

63 966 

64 056 

64 146 

64 236 

64 326 

64 416 

64 506 

64 596 

64 686 

64 776 

64 86{} 

64 956 

65 046 

65 136 

65 226 

65 316 

65 406 

65 496 

65 58ß 

65 676 

65 766 

65 ß56 

65 946 

66 036 

66 126 

66 216 

l)(l 306 

66 396 

6ß 486 

66 576 

66 666 

6(} 756 

Cl? 026 

62 706 

62 790 

62 f:l8(J 

62 07() 

63 06(J 

63 JGJ 

63 2<!3 

63 3~J 

63 423 

63 5!6 

63 606 

63 696 

63 786 

63 876 

63 936 

64 056 

64 146 

64 236 

64 32'6 

64 416 

64 506 

64 596 

64 6ß6 

64 776 

6cf ß66 

64 956 

65 046 

65 !36 

65 226 

65 316 

65 400 

65 ci9.6 

b Spalte a alnn• 

!co•"· 
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-

Die Einkommensteuer belrägl in 
"- --

Sleuerklnsse 111 
Einkommen Steuer· Steuer· 

klo~se klasse bei Kinderermälligung lür 

I n I 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kindez weitere 

- DM DM DM DM .pM DM DM DM Kind 
""- "" 

I 2 3 -----4 -- --~ 6 7 8 9 

von-bis 

93 001-93 100 70 446 69906 69 366 68826 68 286 67746 67 206 Für jedes weilet<! 

93 101-93 200 70 536 69 996 69456 68916 68376 67 aas 67 296 Kind sind vow 
Einkommen I" 93 201-93 300 70 626 70086 69546 69006 68466 679211 67 386 600 DM nbzu?i.,. 

93 301-93 400 70 716 70 176 69636 69096 68 556 68016 57 476 hen. Der Sleuev• 

93 401-93 500 70 806 70266 69726 6918ctJ 68646 68106 67 566 
betrog ist damo 
in Spnlle 0 nbzu• 

93 501-93 600 70 896 70356 69 816 69276 68736 68196 67 656 lesen. 

93 601-93 700 ';0 986 70446 69 906 69366 68826 68286 67 746 
93 701-93 800 71 076 70536 69996 69456 68 916 68 376 67 8~6 
93 801-93 900 71 166 70 626 70086 69 546 69006 68466 67 926 
9>3 901-94 000 '11 256 70 716 70176 69636 69096 68 556 68 016 

I 

I 

9(! 001-94 JOO 71346 70 806 70266 69 726 69186 68646 68 106 
1}4 101-94 200 71 436 70 896 70 356 69 816 69276 68 736 68 196 
94 201-94 300 71526 70986 70 446 69 006 61) 366 68 826 68 236 
94 301-94 400 71 616 71076 70 536 69996 69 4513 68 !Jlß CG 376 
94 40!-94 500 71 706 'l1 166 70 626 70 086 69 546 69 006 Cß4G6 
94 501-94 600 71796 71 256 70 716 70 176 69 636 69 0[)1) c.; 556 
SJ1 e:,I-94 700 71 686 71346 70 806 70 266 69 726 69 136 63 646 l 
{)4 701-94 soo 71976 71436 70 896 70356 69 810 69276 68 736 
S4 801-94 900 72066 71 526 70 986 70 446 69906 69 366 Cß 326 
il4 001-95 000 72156 71 616 71076 70 536 6999G 69 456 68 916 

95 001-95 100 72 246 71 706 71166 70 626 70086 69 546 C9 006 
95 l 01--95 200 72 336 71796 71 256 70716 70176 69 636 G9 096 
95 201-95 300 '72 426 71 886 71 346 70806 70266 69 72:: G9136 

I 
95 301-95 400 72 516 71 976 71 436 70 896 70 356 6981G 69 276 
95 401-95 500 72606 '72 066 71 526 70986 70446 69 9116 69 366 
95 501-95 600 72 696 72158 71 616 71 076 70 536 69 996 69 456 
95 601-95 700 72 786 72 246 71 706 71 166 70 626 70 086 69 546 
95 701-95 800 72 876 72 336 71 796 71 256 70 716 70176 69 636 
95 801--95 900 72 966 72 426 71 886 71 346 70 806 70 266 69726 

95 901-96 000 73 056 72 516 7197ß 71436 70 896 70 356 69 816 

96 001-96 100 73146 72 606 72066 .71 526 70 936 7044{) 69 906 

9c IOI-96 200 73 236 72 696 72156 71 616 71076 70 536 69 996 

96 201-96 300 73 326 72 786 72 246 71 706 71166 70 626 70 086 

96 301-96 400 73 416 72 876 72 336 71796 71 25& 70 716 70176 

96 401-96 500 73 506 72 966 72 426 71886 71 346 70806 70 266 

96 501--96 600 73 596 73 056 72 516 71 97J 71 '136 70 896 70 356 

96 601-96 '100 73 686 73 146 72 606 72 OG:l 71 G26 70 986 70446 

96 701-96 800 73 776 73 236 72 696 72156 71 f:l6 71076 70 536 

96 801-96 900 73 866 73 326 72 786 72 246 71706 71166 70626 

96 901-97 000 73 956 73 416 72 876 72336 71796 71 256 70716 I 

9'1 001-97 100 74 046 73506 I 72 966 72426 71 886 71 3.46 70806 ! 

97 101-97 200 74 136 73 596 ! 73 056 72 516 71976 71436 70 896 

97 201-97 300 74 226 73 686 73146 72 606 72066 71526 70986 

97 301-97 400 ?4 316 73 776 73 236 72 696 72156 71616 71076 

97 401-97 500 74 406 73 866 73 326 72 786 72246 71706 71166 

97 501~97 600 74 496 73 956 73 416 72 876 72336 71796 71256 

97 601-97 700 74 586 74 046 73 506 72 966 72426 71886 71346 

97 701-97 800 74 676 74 136 73 596 73056 72 516 71976 71436 

97 801-97 900 74 766 74 226 73 686 73 146 72606 72 066 71526 

97 901-98 000 74 856 74 316 73 776 73 236 72696 72156 71616 

' ' 



Nr. 28 - Tag der Ausgabe: 28. Derernher 1948 

Die Einkommensteuer hdrägt in 

Steuerklasse 111 

lEinkommen Steuer- S!eue!'> 
bei K inderermiinigung für 

klasse klasse 

l H I 2 3 4 
Kind Kinder Kinder Kinder 

DM DM DM DM DM DM DM 
I 2 3 4 5 6 7 

von-bis 
98 001-98 100 74 946 74<106 73 866 73 326 72 786 72 246 
98 101-98 200 75 036 74~:16 73 956 73 416 72 876 72 336 
98 201-98 300 

' 75 126 74 536 74 046 73 506 72966 72426 
{)8 301-98 40Q 75 216 74 676 74136 73 596 73 056 72 516 
.98 401-98 500 75 306 74 766 74 226 73 686 73146 72 606 
98 501-98 600 75 396 74 856 74 316 73 776 73 236 72 696 
98 601-98 700 

I 
75 486 74946 74 406 'l3 866 73 326 72 786 

98 701-98 800 75 576 75 036 74 496 73 956 73 416 72 876 
98 BOl-98 900 75 666 75126 74 586 74 046 73 506 72966 
98 901-99 000 75 756 75 216 74 676 74'136 73 596 73 056 

99 001-99 100 75 846 75 306 74 766 74 226 73 686 73146 
99 101-99 200 ' 75 936 75 396 74 856 74 316 73 776 73 236 
1)9 201-+99 300 76 026 75 486 74 946 74406 73 866 73 326 
99 301-99 400 76116 75 576 75 036 74 496 73 956 73 416 
99 401-99 500 76 206 75 666 75 126 74 586 74 046 73 506 
99 501-99 600 i 76 296 75 756 75 216 74 676 74 136 73 596 
99 601~99 700 76 386 75 846 75 306 74 766 74 226 73 686 
fl9 701-99 800 76 476 75 936 75 396 74 856 74 316 73 776 
1)9 801-99 900 ! 76 566 76026 75 486 74 946 . 74 406 73 866 
SJ9 901 .... 1.00 00() 76656 76 116 75 576 75 036 744\)6 73 956 

J 

von-bis beträgt die Steuer 
) 

100001-150000 ?6'746 

plus 91 DM !iir jede volle 100 DM über 100001 DM Einkommen 

150001-200000 
I 
> 

122246 

plus 92 DM für jede volle 100 DM über 150001 DM Einkommen 

200001-250000 168246 

plus 93 DM Hir jede volle 100 DM über 200001 DM Einkommen 

ab 250001 214746 

plus 95 DM für jede volle 100 DM über 250001 DM Einkommen 

Beispiel: 

Die Einkommensteuer !ür ein Einkommen von 136523 DM bei Steuerklasse IH/2 errechnet 
sich wie !olgt 
Einkommen ....••. , .•...•• , .. , ....•....•......• , , .•• 136523 Dl\1 
abzmo:iehen sind 600 DM !ür die Steuerklasse III und Je 600 DM Iür zwei 
Kinder, Hir die Kinderermliflignng gewährt wird, zusammen . . • . • • • • J 800 DM 

Nach der Tabelle zu versieuemcles Einkommen .....•••. , •••• , 13,1721 DM 
Steuer fiir 100001.- 150000 DM (Grundbetrag) ....•..• , . , . . . • . . .... , . · 
Steuer für volle 100 DM über 100001 DM nach der Tabelle zu versteuemtles Eiukommcn 

5 jedes 
Kinder weitere 

DM Kind 
8 9 

71706 
Für iedes weitere 
Kind sind vom 

71 796 Einkommen je 

71886 600 DM abzucie• 
uen. Der Steuer-

71 976 betrag ist dann 

72066 in Spalte G abtu. 

72156 lesen. 

72 246 

'72 336 

72 426 

72 516 

72 606 

72696 
72 786 

72 876 

72 966 

73 056 

73146 

73 236 

73 326 

73 416 

Für die Steuerklassen U 
und HI sind vor Anwen· 
dung der Tabelle bei Ein
kommen über 100000 DM 
vom Einkommen 600 DM 
abzuziehen. 

Für jedes Kind, Hir das 
dem Steuerp!lichtigen 

Kinderermäfligung zusteht 
oder au! Antrag gewährt 
wird, sind weitere 600 DM 
abzuziehen. 

76746 DM 

= 347X91..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 31577 ,. 
~~~~~ 

Steuer fur 136 523 DM Einkommen in Steuerklasse Ili/2 . , , , , • , , , , , •••• , , • , , • • 108 323 DM 
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Anlage 3 

Einkommensteue1· ... Vierteljahrestabelle 

Dw vJerleljährlime VormiS7.nhlung aul d1e Einkommensteuer beträgt in 

Viertelji\hrlid!es 
Steuerklasse III 

Steuer· Steuer· 
Einkommen 

klasse klasse bei K mdcrermät!igung fiir 

1 lJ • 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder ~in der Kinder weitere--

- DM DM DM DM DM DM DM DM Kind. 
I 2 :; 4 5 6 7 8 9 

von-bis für jedes weitere' 
bis 187 - - - i - .... - - Kind sind VOJil; 

188- 200 2 ! I vierlelj!ihrliruem - - - - - - Einkommen i4ll 
201- 212 3 - - - - - I - 150 DM nbau2it!<> 
213- 225 4 - ..... I - - - - lw·n. Der Sleuerw 

226- 237 •. 
belrng ist dantl' 

6 2 - - - - - in Spalte 8 obzu· 
238- 250 7 3 - - - - """"' 

lesen. 

251- 262 8 4 ...,.. - ,... ~ ·-
263- 275 I 

10 5 i I - - I - ...... 
I 

~' 

I 
:276- 287 11 j 6 - ,_ ' - ~ 

..,...,. 
~88- 300 12 i 7 - ;:e- ...... ~· ' ~ 

301- 312 13 8 '1 
~ ~ ~ 

313- 325 i 15 9 2 ,-.... .,__ ,._, ~ 

:326- 337 18 10 3 ~ ~ ·-· -:338- 350 20 II 4 ~ ."...., I ~l ~ 

:::151- 362 22 12 5 I -""""' ~ """' l ;363- 375 i '24 13 ·a ~ ~ .."..., l -
:376- 387 27 14 '1 l ~' - ' 

-
'388- 400 29 15 8 2 """"· ~ -I 

401- 412 31 16 9 
I 

3 ~ ~ -
413- 425 33 i 17 10 4 ~ -- .... 
·426- 437 36 18 'll 5 - ~ -
<438- 450 38 19 '12 6 ."..., ..... ..... 
r451- 462 40 20 13 :; "'""' - -
·463- 475 42 21 13 7 - - -
476- 487 45 22 14 8 f ",.., .,."" -
'.188- 500 47 23 15 9 """" - -
501- 512 49 24 16 10 -- -- i ..... 
513- 525 ! 51 25 1'1 u ~ ..." -
526- 537 54 27 1'1 H """" ..",. -
•538- 550 56 29 18 12 ~~ .".. -
551- 562 58 31 19 13 .2 - -
563- 57!) 60 33 20 14 3 - - I 

' 
I 

576- 58'1 63 36 21 15 4 - -
fi88- 600 65 38 23 17 i 5 - I -
1601- 612 67 40 24 18 6 - -
•613- 625 '70 42 25 19 7 - j -
'626- 637 ; '73 45 26 20 8 I - ..... 
638- 650 76 47 28 21 9 - -



Nr. 28 - Tag der Ausgabe: 28. Dezember 1948 

Die vierteljährlid1e Vorauszahlung auf die Einkommensteuer beträgt in 

Steuerklasse lll Vierteljiihrliooes 
Steuer- Steuer-

Einkommen 
klasse klasse bei Kinderermä{ligung für 

l ll I 2 3 4 ,5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
I 2 ; 4 5 6 7 8 9 

von-bis 
Für jedes weitere 

651- 6G2 79 49 29 21 10 - - Kind sind vom 

663- 675 82 51 30 22 11 
vicrteljiihrli<hen - = Einkommen je 

676- 687 85 54 31 23 12 - - t 50 DM abzuzie-
!NI6- 70(} M 56 32 24 13 - - hen. Der Steuer• 

bctrag ist duno 701- 712 91 58 33 25 14 - - ln SpaHe B tihzu· 
713- 725 94 60 34 26 15 J. I - lesen. 

726- 737 97 63 36 26 16 2 -
738- 750 100 65 38 27 Hl 3 -
751- 762 1(}3 67 40 28 17 4 -
763- 775 106 70 42 29 18 5 -
776- 787 109 73 45 30 18 6. -
7811- 80(} 112 76 47 ' 30 19 7 -
801- 812 115 79 49 31 20 8 -
813- 825 118 82 51 32 20 8 -
826- 837 121 85 54 33 21 9 -
838-- 850 124 88 56 34 lH •' 10 -
851- 862 127 91 58 35 22 ll -
863- 875 130 94 60 35 22 12 -
8~C- 887 133 97 63 36 23 12 -
88ß- 900 136 100 65 38 23 12 -
901- 912 139 103 67 40 24 12 -
913- 925 143 106 70 42 24 13 -
926- 937 147 109 73 45 25 13 -
938- 950 150 112 76 47 25 13 -
951- 962 154 115 79 49 26 13 -
963- 91~ 158 118 82 51 26 13 -
976- 987 162 121 85 54 27 14 -
986- 1000 165 124 88 56 29 14 I 

J 001- I 012 169 127 91 58 31 14 l 
1013- 1025 173 130 94 60 33 14 l 
l 026- 1 037 177 133 97 63 36 15 -ll 
1 038- 1 05(} ltlO 136 100 65 3S 15 2 
1051- 1 062 lß4 139 103 67 40 15 2 
1063- 1075 ISS 143 106 70 42 15 3 
1 076- l 087 192 147 109 73 45 ~~ 3 
1088- 1 100 195 150 112 76 47 20 3 
l 101- 1 112 199 154 !15 79 49 22 3 
1113- 1 125 203 158 118 ßZ 51 24 3 
I 126- 1 137 207 162 121 65 54 27 q 
1 136- 1 l5Q 2l(l 165 124 88 56 29 6 
1 151- 1 162 214 169 127 91 58 31 7 
1 163- 1 175 218 173 130 94 60 33 9 
l 176- 1 187 222 177 133 97 63 36 10 
1186- 1 200 225 180 136 100 65 38 12 

1201- 1 212 229 lß<t 139 103 67 40 13 
J 213- 1225 234 188 143 106 70 42 15 
~ 226- 1237 238 192 147 109 73 45 18 
ll 2311- 1 250 243 195 l 150 112 76 47 20 
t1 251- 1 262 247 l99 154 115 79 49 22 
ll 263...-.. 1275 252 203 158 116 82 51 24 ' 

~ ~;. I> 
' 
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- ; 

Die vien~e VoraUBza.blung auf die Einkommensteuer bettllgt' in 

Vierleljährlid!es 
Steuerklause Jll 

Steuer· Sleue!"- - . -
Einkommen klasse klnsse bei Kindere~ ffu 

I IJ <I z 3 4 5 jedetl 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM ·Kind - - -
I ;! , 4 ' ' 1 8 9-

. ~ 

·' 

von-ble 
1 

Fllr jedeo wililim! 
·1 276- 1 2ll7 256 207 162 121 00 54 :rr Kind oind v~ 

ll 288--- 1 300 261 210 165 124 88 flli 29 vlerteljllluUdJelli 

~~ 001- l 312 
Finkommen t• 

265 214 1611 l:rl IH G8 31 1 'JO DM aMII>l.,. 

>I S13- 1m 270 218 173 100 94 60 33 be n. Der Steu-

1326- 1331 274 222 177 133 9'1 6S 38 
he1rag i<ol dan& 
ln Spalt• 9 abtu-

1333- 1350 279 225 180 136 100 65 38 legon. 

I) 351- 1 362 283 229 184 139 103 67 40 
11363- 1375 288 234 lß!l 143 100 '1C 42 

>l376- 1387 292 231! 192 147 109 'i3 45 
•) 883- 1400 297 243 ~~ 150 112 76 47 

ll «01- l4J2 301 247 199 154 UG 79 49 
11 4.13- 1425 306 252 203 158 118 02 51 
1426- 1437 ::no 256 207 lw.! 121 115 M 

143&- 1450 315 261 ZlO 165 124 68 00 
<)451- 1462 319 265 214 Hl9 127 IH 58 

:)463- 1475 324 270 218 173 130 94 60 

1 476- 148\1 828 274 222 177 133 9'1 63 
1483- 1 500 333 279 225 HIO 136 100 65 
l 501- l 512 337 283 229 184 139 103 67 
1513- 1525 342 21!8 234 Hl8 143 106 70 
l 523- .1 587 348 292 231! 1921 14'1 100 73 
l 533- 1550 353 297 243 195 JJl4) 112 76 
<]551- 1562 358 301 24'i ll)l) 154 115 79 
•l 563- 1575 363 300 2&2 203 158 116 82 
•J 576- 1587 369 310 256 207 1(12 121 115 

'1 583- 1 600 374 315 261 210 105 124 118 

1601- 1612 379 319 265 214 169 127 91 

l 613- 1625 384 324 270 218 173 130 94 

1626- l 037 390 321! 274 222 177 UIS 97 

1638- .1 600 395 333 2'i9 225 IBO 136 100 
l 651- 1 662 400 337 283 229 184 139 1~ 

1663- l 675 405 342 288 234 lß!l 143 106 

l 67,ß- l 637 411 348 292 238 192 147 109 

l6!Ul- 1700 416 353 297 243 195 150 112 

l 701- 1 712 421 358 :-101 247 199 154 115 

1713-1725 426 363 306 252 203 158 lUl 

l 726- 1737 432 369 310 256 207 162 121 

J 738- I 700 437 3'i4 lH-5 261 210 165 124 

l 7!"-l- l 762 442 379 319 265 214 169 127 

1 763- l 775 447 384 324 270 218 173 130 

l 776---- I 787 453 390 328 274 222 177 133 

l 788- 1 800 458 305 333 279 225 180 136 

llt'!~l- 1· 312 433 400 337 283 229 184 139 

1013- 1 825 469 405 342 288 234 188 143 

1 826- 1 837 475 411 348 292 238 192 147 

l 831',- 1 850 481 416 353 297 243 191) !50 

) 851- 1 862 487 421 358 301 247 199 154 

1863-- 1875 493 426 363 306 252 203 Uill ' 
il 876- 1 8117 499 432 369 310 251} 207 1.62 

1888- 1900 005 437 374 315 ~61 210 165 
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""" <~OJUW 

S t ,. 11 ,. r k I n ' ' e I I I 
Vierteljährliches 

Steuer- Steuer· 
bei Kiudernrnülligung fur Einkommen 

klasse klasse 
I II I 2 3 4 5 jedes 

Kind Km der Kinder Kinder Kinder weitere 

-~1 DM DM DM DM DM DM DM Kind 
_I 2 J 4 5 6 7 ~ 9 

von-bis 

r 
für jedes weit~re 

l 901- l 912 511 442 379 319 265 214 169 .K.10d sind vom 
vierteljährlichen 

1 913- 1925 517 447 384 324 270 218 173 Einkommen je 

I 926- 1937 523 453 390 328 274 222 177 150 DM abzuzie-

279 225 IBO ht>n. Der Steuer .. I 936- 1950 529 458 395 333 betrag ist dann 
I 951- 1 962 535 463 400 337 283 229 184 in Spnlle 8 abzu-

1963- 1 975 541 469 405 342 288 234 188 lesen. 

I 976- I 987 547 475 41l 348 292 238 192 
1 988- 2 000 553 481 416 353 297 243 195 

2 001- 2 012 559 487 421 358 301 247 199 
2 013- 2 025 565 493 426 ~b., 306 252 203 
2 026- 2 037 571 499 432 369 310. 256 207 
2 03ß..- 2 050 577 505 437 374 315 261 210 
2 051- 2 062 583 511 442 379 319 265 214 
2063- 2 075 &89 517 447 384 324 270 218 
2 076- 2087 595 523 453 390 328 274 222 
2 088~ 2100 601 529 458 395 333 279 225 
2101- 2112 607 535 463 400 337 283 229 
2!13- 2125 613 541 469 405 342 288 234 
2 126- 2131 619 547 475 411 348 292 238 
2138- 2150 625 553 481 416 353 297 243 
2151- 2162 631 559 487 421 358 301 247 
2163- 2175 637 565 493 426 363 306 252 
2176- 2 Ul'l 643 571 499 432 369 310 256 
2 188- 2 200 1 649 577 505 437 374 315 261 

2201- 2212 655 563 511 442 379 319 265 
2 213- 2 225 661 589 517 447 384 324 270 
2 226- 2 237 667 595 523 453 390 328 274 
2 23ß-- 2 250 673 601 529 458 39'5 333 279 
2 251- 2 26:1 679 607 535 463 400 337 283 
2 263- 2 275 686 613 541 469 405 312 288 
2 276- 2 227 693 619 547 475 411 348 292 
2 28&- 2 300 699 625 553 481 416 353 297 
2 301- 2 312 706 631 559 487 421 358 301 
231~ 2325 713 637 565 493 426 363 306 
2 326-- 2 337 720 643 57! 499 432 3G9 310 
2 338- 2 350 726 649 577 505 437 374 315 
23tH~- 2 362 733 655 583 511 442 379 319 
2 363- 2 375 740 6tH 589 517 447 384 324 
2 376- 2 387 747 667 595 523 453 390 328 
238~ 24.00 753 673 60! 529 453 395 333 

2 2 412 700 6'19 607 535 463 400 337 
2413~ 2 425 767 686 613 541 469 405 342 
2 426~ 2 437 774 693 619 517 475 41! 348 
2 43&- 2 450 700 699 625 553 481 416 353 
2 451- 462 787 706 631 559 487 421 358 
·2 463-- 2 475 794 713 637 565 493 426 363 
•2 476-- 2 487 601 720 643 571 499 432 369 
·2 2 500 8()7 '126 649 577 505 437 374 
•2 501- 2 5!2. 814 733 655 583 511 442 379 
•2 513-- 2 525 821 740 661 589 517 447 334 
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Dit··vi.,rkljiihrliull' Vor11US1,nhlung aul dit• l•:inkomm•·u~teu('r helrügt in 

-
Stcucrkln~s~ 111 

Vit :-leljiiLdit::r St<'ll"-"· Steuer -
F.inhoiJilllf'll 

klas~c ldnss~ 
lwi K inderermüf!igung lür 

I II I 2 3 4 !) jedes 

Kind '«indt>r Rind~r Kindo!r Kinde~ weitere 
mt DM. DM OM DM UM IJM DM Kind 

I 2 ; 4 5 6 7 8 9 

von- bis 

2 526-- 2 !137 B2!l 'J4fJ 067 595 523 453 \ 390 1-"'0r ierlcs wt;~ife-rc 
Kind ~ind \'Olll 

2 538- 2 550 834 7:i3 G?:{ GOJ 529 458 

! 
395 vjertt•liührlidu:n 

2 551- 2 562 
I 

841 760 679 f](]7 !135 1 463 400 Einkommen i• 

2563-
! i 1,0 DM ohzu>.l.,. 

2 575 849 '167 6!16 ~113 ! 541 I 469 405-
hPII. Der Steue,.., 

I 
2 576- 2 587 I 

Bfi5 774 693 619 !)17 475 411 bt'trag ist ~ulll> 

2 588- 2 600 fl6l 7BO 6!Hl 625 R:~~: 4:ll ! ~16 in Spult"" Q nb211" 

I i lesuu.. 

I 
2 mn- 2 612 llßO 787 706 631 ;,'_;,) 137 421 

2 613- 2 625 875 794 7!3 637 565 493 426 

2 626- 2 637 882 HOl 720 643 571 l 499 432 

2 638~ 2 650 888 807 726 649 5'(7 i 505 437 

2 fi51~ 2 662 895 Hl4 733 655 583 511 442 

2 663- 2 075 902 821 740 661 589 ' 517 447 

2 676- 2 687 ! 909 828 747 667 595 i 523 453 

2 688- 2 '100 !115 ll34 753 673 601 529 458 

2 701- 2 712 
' 

922 fHJ 760 679 607 535 463 

2 713- 2 725 i 929 848 767 686 613 541 469 

2 726- 2 737 936 855 774 693 619 I 547 475 

2 73B-- 2 750 942 861 780 699 05~;1 i 553 481 

2 751- 2 762 fl49 llG8 787 706 G3l l 559 487 
' 

2 763- 2 775 956 R7G 794 713 6:17 ( 565 493 

I 
i 

2 '176- 2 787 !JG3 832 801 720 G13 ' 571 499 ' 
278B- 2 800 96!1 Eil8 lS07 726 G,~:; 577 005 

2 801- 2 812. 976 t~5 ' 814 733 655 583 511 

2 313- 2 82S 983 902 821 740 661 589 517 

2 826- 2 837 990 !l09 828 747 667 595 523 

2 838- 2 850 996 915 834 753 673 601 529 

2 851- 2 862 1 003 !l22 841 760 679 I ß07 535 

2 863- 2 875 I 010 !l29 848 767 686 613 541 

2 8'16-- 2 8ß7 i I 017 936 855 774 693 619 547 

2 888- 2 900 ! 1 023 042 ß(il 780 699 625 553 
' 

2 901- 2 912 
I 

1 030 949 868 787 706 631 559 

2 913- 2 925 l 037 956 875 794 713 637 565 

2 926-- 2 937 1044 963 882 801 720 613 571 

2 938~ 2 9(i0 1 050 969 888 807 726 649 577 

2 951- 2 962 1 057 976 395 814 733 655 583 

2 933- 2 975 1 064 983 902 821 740 661 589 

2 976- 2 987 1 071 990 909 828 747 667 595 

2 988- 3 000 1 07? 996 915 834 753 673 601 

3 001- 3 025 ! l {)84 1 003 022 841 760 679 

I 
607 

1 ü17: 
i 

3 026~ 3 050 I Ofl!l 936 eJG 774 I 693 619 
i 

I 706 631 3 051- 3 075 1 ] ll 1 03\j 949 868 787 I 

3 076- 3 100 I 125 ! l 044 !l63 88~ BOi 720 643 

3101- 3 125 1 1381 l 057 976' ! H95 014 733 655 

3126-3150 I !52 I 071 990 DU:} ' 828 747 667 I 

3 "\.51- 3 175 1 165 l 084 I 003 92:?. 
I ü41 760 679 I 

3176-- 3 200 I I 179 1 0~03 1 017 93\J 855 774 I 693 
i 

3 201- 3 225 l 192 l Ii\ I 030 949 868 787 706 

3 226- 3 250 I 206 l 12:1 I 044 D63 882 801 720 

3 251- 3 275 l 219 l l:JO I 057 976 895 814 733 

:'1276- 3 300 I 233 
1 

l 152 1 071 990 909 828 74'J 



Vierleljährlid•"" 
Einkommeil 

DM 

von-bh 

3 301- 3 325 

3 326- 3 350 

3 351- 3 375 

3 37 6-- 3 4011 

3 401- 3 42~ 

3 ·!26-- 3 450 

3 4f>1- 3 475 

3 476- 3 500 

3 501- 3 525 

3 526- 3 550 

3 351- 3 57~ 

3 576-- 3 600 

3 601- 3 625 
3 626- 3 650 

3651- 3675 

3 676- 3 700 

3 701- 3 72~ 

3 726- 3 750 

3 751- 3 775 

s 776- 3 600 

3 801- 3 925 

3 826- 3 850 

3 851- 3 876 

3 876- 3 900 

3 901- 3 926 

3 926- 3 951) 

3 951- 3 975 

3 976- 4 000 

4 001- 4 026 

4 026- 4 000 

4 051- 4 076 

4 076- 4 100 

4 10!- 4 125 

4 126- 4 150 

4 151- 4 1'71'1 

4 176- 4 200 

4 201- 4 225 

4 226- 4 250 

4 251- 4 2711 

4 276- 4 300 

4 301- 4 326 

4 32ß--- 4 300 

351- 4 375 

37G-~ 4 400 

Slt'uer 

ld"'"" 
I 

DM 

I 246 

I 261 

I 276 

1 291 

I 3{)6 

I 3:!1 

1 336 

1 351 

I 366 

I 381 

I 396 

I 411 

I 426 

l 141 

l 456 

I 471 

l 486 

I 501 

I 516 

I 531 

I 546 

I 561 

I 576 

l 591 

I 606 

I 621 

I 636 

I 651 

I 666 

I 681 

I 696 

I 711 

I 726 

I 741 

I 756 

l 771 

l 786 

I 801 

l 816 

I 631 

l 841) 

1 361 

l 876 
I 691 

Nr. ZS - Tag der Ausgabe: 28. Dez.ember L943 

Die vierleljährlicl•e V oraunahlung an! die Einkommensteuer belriij,Tt in 

Steuer 
klntc~*' 

II 

------------------Steuerklasse 111 

bei Kinderermiilligung IHr 

2 J 4 5 jMell 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM ·~----D~M--~-----D~~-1--~--~D6M __ ~--~D~M:~~~~D~8M~--·r----K.<~Ic_l ___ 
·~--~--·~4---+--~---+---~~~~~~~.~~---,r--~ 

l 16(i 

1 179 

l 192 

1 206 

I 'll9 

I 233 

I 246 

I '261 

I 276 

I 291 

I 300 

I 321 

1 336 

I 351 

I 366 

I 381 

I 396 

I 411 

I 426 

I 441 

I 456 

I 471 

1486 

I 501 

I 516 

I 53t 
I 546 

I 561 

I 576 

I 591 

H!06 

1621 

I 636 

l 65l 

I 666 

I 681 

l 696 

a 'lU 

I 726 

I 741 

A 756 

1 

I 084 

I 098 

I lll 

I 125 

I 13ll 

i 152 

l 165 

tp!J 

I !92 

! 200 

I 219 

I 238 

I 246 

I 261 

I 276 

I 291 

I 306 

I 321 

I 336 

I 3ill 

I 360 

I 331 

I :J96 

1411 

I 426 

I '141 

I 456 

I 471 

I 486 

I MI 

I 516 

I 531 

11>46 

I 561 

I 576 

I 591 

I 00!:1 

!62l 
I 636 
l 651 

Ui66 

I 581 

17H 

1003 

t 017 

I 030 

I 044 

I 057 

1071 

l 084 

l 098 

I lll 

I 125 

I· 136 

l 152 

I 16!) 

I 179 

I 192 

I 200 

I 219 

I 233 

I 246 

I 261 

I 27& 

I 291 

I '300 

I 32t 

I 336 

I il51 

I 366 

I 361 

I 396 

I 411 

I 426 

!<MI 
l 456 

I 471 

I 486 
l 501 

UH6 
1531 
t 546 

U)61 

l'!'i'HI 

I 591 

l i:\06 

922 

936 

949 

963 

{176 

990 

I 003 

l 017 

I 030 

I 044 

I 057 

I 071 

I 084 

l 098 

I !II 

I 121 

I 138 

I 152 

I 165 

I 1'79 

I 19Z 

1206 

I 219 

I 233 

1246 

I 261 

I 276 

I 291 

I 300 

I 321 

I 336 

1351 

I 300 

I 3lll 

t 396 

l4U 

1426 
1441 

145!1 

l471 

841 

655 

863 

882 

891) 

900 

922 
936 

949 

963 

976 

900 

I 003 

I 01'7 

I 030 

I 044 

I 057 

I 071 

I 004 

I 096 

I 111 

I 126 

I 138 

I 152 

I 165 

I 179 

I 192 

l 206 

I 21!1 

I 233 

I 246 

l 261 

1 276 

I 2:91 

1306 
1821 

l 338 

l 351 

1366 

l 381 
1 396 

l4U 

t 426 

700 
774 

787 

801 

iH4 

828 
641 

855 
868 
882 

895 
900 

922 
936 

049 

963 
976 

990 

I 003 

I 017 

I 030 

I 044 

l 057 

I 071 

I 084 

I 098 

I 111 

I 125 

I 136 

I !52 

I 165 
I 179 

I 192 

I 200 
1 2!9 

!233 

A 2"i6 

!261 

t 276 

1291 
UlOl! 

f'Ur iet.OO~ w'.:'Here 

Kind ~iud vom 

vierleljiilirlid•eo 
E!D.komrucn i• 
lW OM !ibZHZi.,.. 

hen. Der Sl·c-ucr
b;,trag illt dan<l 
in S!w.ll:e il o.h~"" ,_ 
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Die Yicridjiihrlirbc Vorauszahlung nul dil' hn};tllltlrtl':<,.leuer betriigi i:l 
---- --------------

V it'rie\iiihrlidi('S 
Steucrklnsse !II 

:t"Aulwmmen 
Sieuer. Stcner-
l;la""e klasse 

bei K6nderermäßigung !Ur 

I II I 2 3 4 li jedes 

Kind KindN Kinder Kinder Kinder weitere 
DM bM DM DM DM l)llf DM DM Kind 

j 
., . 

2 ;,: > -· 4 5 6 1 8 9 

'\TOll bis 

4 MIJ- 4.52!1 J 966 ) 876 I 786 1 691! t 1100 1 51(1 1426 Für jedea weit<'fe 

4 526- 4 550 l 983 l 891 1 801 17U l 621 1 !>31 1 441 
Kind oind ·-Vlerleijährli<h<:n 

4 551- 4 57!1 I 999 I 906 I 816 1 726 l 636 l M6 1 456 f:inkommen je 

4576- 4 600 2 016 I 921 1 631 J 741 I 651 1 561 1471 I ~o DM ob.,,,...,_ 
hen. IHr~~ 
btlrog !o1 danlo 

4 60J- 4 625 2032 I 936 I S46 ' 7()6 I 666 1 576 1486 in Spalte li lilh•u· 

4 626- 4 650 2049 I 951 I 861 '771 I 681 I 591 1 601 ~-"· 

4 651~ 4 4'>75 2 065 I 966 I 876 l 786 I 696 I 606 I 516 

4 676- 4 700 2 082 1 9113 11191 I 601 I 7ll I 621 I 531 

4 70l- 4 725 2098 1 999 I 906 I 816 l 726 I 636 1546 

4 726- 4 750 2115 2 016 l 921 

I 
I 831 I 741 I 651 l 561 

4 751- 4 775 2 131 2 032 1 936 I 846 I 756 I 006 I 576 

4 776- 4 800 2148 l 049 i 951 I 861 I 771 1 681 I 591 
I 

o!i!IOl- 4 825 2 164 2 005 l 966 I 876 I 786 l 696 l 606 

4 826- 4 850 2 181 2 082 I 9ß3 l 89! I SOl I 711 11121 

4851- 4 875 2 197 2 098 I 999 l 906 I 816 1726 1 636 

4876- 4 900 2 214 2 115 2 016 I 921 l 831 l 741 1661 

4 901- 4 925 2 230 2 131 2 032 I 936 1846 1 756 1666 

' 4 926- 4 950 2 247 2 148 2 049 I 951 1 8tll I 771 1 681 

4 951- 19711 2 263 2 164 2 065 l 966 I 876 l 786 1 696 

.. 976- fl 000 2 280 2 181 2 082 I 983 I 891 1801 1711 

I!> OIH- 5 025 :l296 ~ 197 2 098 I 999 I 006 I 816 1 726 

502&-- !)050 2 313 2'214 2 115 2 016 I 921 1 031 1 741 

1:} 051- 5 07!1 2 329 2 230 2 131 2032 I 936 I 846 1 7()6 

Ii 07&-- 5 100 2 346 2 247 2 148 2 049 1 951 l 861 l 771 

Ii 101- 5125 2 362 2 263 2 164 2 065 l 966 l 876 1 786 

:, 126- 1.\ 150 2 379 2 280 2 181 2 082 I 983 1001 l 801 

5151-5175 2 395 2 296 2 197 2 098 l 999 l 906 1 816 

ß 17&-- 5 200 2 412 2 313 2 214 2115 2 016 l 921 1 831 

I> 201- 5 2.2!\ 2428 'l32!J 2 230 l! 131 2032 1 936 }846 

f\226- 5 250 2 445 2 346 2 247 2 148 2 049 1 951 l 861 

52f:Jl- 5 275 :! 461 2 362 2 263 2 164 2 065 l 966 1 876 

ll276- 5 300 2478 2 379 2 280 2 181 2 082 19!!3 1 891 

5:101- 5 325 2 494 2 3-95 2 296 2 197 2 098 1999 1 906 

ö 326-- 5 350 2 511 2 412 2 313 2 214 2 115 2 016 I 921 

5 351- 5 375 2 527 2. 428 2 329 2 230 2 131 2 032 1 936 

~) :376- 5 400 2 544 2145 2 346 2 247 2 148 2 (M.9 l 951 

I 

51iH- 5 425 2 f>60 I 2 461 2 362 2 263 2 164 2 065 1 966 
I 

5 42.6- 5450 2 5'17 2 478 2 379 2 280 2 181 2 082 l 983 

5 451- 5 475 2 593 2494 2 395 2 296 2 197 2 008 1 909 

5476- 5 500 2 610 2 511 2 412 2 313 2214 2115 2 016 
' 

5 50l- 5 ii25 2 (126 2 527 2 428 2 329 2 231) 2 131 2 032 

5 526- 5 550 2 643 i 2 544 2 445 2 346 2 247 2148 l! 049 
i 2 005 

Ii 551- 5 575 2659 2 560 2 461 2 362 2 263 2 164 

5 57&- 5 600 2676 2 577 2 478 2 379 2280 2181 2 082 

1>1'101- 5 021l 2 692 2 593 2 494 2 395 2296 U97 2 098 

!\626- 5 650 2 709 ~ !:110 2511 2412 :uns 2214 2 115 

"651"~ 5 675 2 725 2626 2 527 2428 2 829 2230 i't:H 

I ' 
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f)w vil'rtcljtihrlidw Voraust.ahhw~-: uuf dit· i•:iukl•filflll'll"lnu·r IJt"lrÜ!ft in 

S!!"nrrkln'"'' 111 
V wrtdJiihrht1H"> 

Stt·HPI"- Skn•·•· f----· 
~~llk OIIHßf'll klnsse klnsse 

lwi ~in<lt·rt'nt\iiUI~llll~ hlr 
------

I II I :.? :I 4 -. wdt"' 

Kind Kmd,·r Kiudt·r Killdt·r Kuult-r \\·c·itt·n 

I>M DM DM DM DM 11M I>M I )\1 t\tlld 

I 2 ; 4 5 (, 7 
H--r----~~--

-----·--

I von- bis 
! 

:1 rl7a- 5 700 2 742 2 643 2 544 2 445 2 3!6 2 247 2 1•13 
fllr tt·tk-4,\t'llt·•e 

KuuJ lt.lfltl VUUI 

:, 7'11- 5 725 2 758 2 659 2 560 2 461 3 362 2 263 2 164 \iert,dJiillfiH1wu 

5 I.~G-- 5 750 2 775 2 676 2 577 2 478 2 :.ng 2 2~0 2 181 t.iltkulflllll'H I<" 
Jl}0 lJ~1 dht.lli,IC• 

J 7.)1- 5 775 2 791 2 692 2 593 2494 2 395 2 206 2 !97 IH"n. I h:r Su·ut:r· 
5 77f>-- 5 300 2 808 2 709 2 610 2 511 2 41'~ : 2 il13 2 214 IJl'tfUf! i~t dann 

i 
iu '")J.mlll· 8 <Jht:u· 

!; 801- 5 825 2 824 t 725 2 626 2 527 H28 2 329 2 230 lu'len. 

5 826- 5 850 2 841 2 742 2 643 2544 2 445 2 3·16 2 24-7 

5 851~ 5 875 2 857 2 758 2 659 2 560 2 <!61. 2 362 2 2ß:J 
5 876- 5 900 2 874 2 775 2 676 2 577 2 478 2 379 2 280 

5 901- 5 925 2 890 2 791 2 692 2 593 2 494 2 395 z 296 
5 926- 5 950 2 907 2 808 2 709 2 610 2 511 2 412 2 ~13 
5 951- 5 975 2 923 2 824 2 725 2 626 2 527 2 428 I 

2 329 
5 976- 6 000 2 940 2 841 2 742 2 643 2 544 2 H5 2 346 

tj 001- 6025 2 956 2 857 2 758 2 659 2 560 2 461 2 262 
6 026- 6050 2 974 2 874 2 775 2 676 2 577 2 478 2 379 
6 051- 6 075 2 992 2 890 2 791 2 692 2 593 2 491 2 395 
6 076- 6100 3 010 2 907 2 BOB 2 709 2 610 2 511 2 412 
6101- 6la5 3028 2 923 2 824 2 725 2 626 2 527 2 42B 
6126- 6150 3 04{! 2 940 2 841 ~742 2 64:3 2 544 2 44!'1 I 
6 151- 6 175 3 064 2 956 2 857 2 758 2 659 2 500 2 461 
6176- 6 200 3 082 2 9'14 2 874 2 775 2 676 2 577 2 478 

6 201- 6 22!J a 100 2 992 2 890 2 791 2 692 2 59:J 2 4.94 
6 226- 6 250 3118 3 010 2 907 2 808 2 709 2 610 2 511 
6 251- 6 275 3 136 3 028 2 923 2 824 2 725 2 ll26 2 527 
6 276- 6 300 3 154 3 046 2 940 2841 2 742 2 643 2M4 
6 301- 6 325 3 172 3 064 2 956 2 857 2 75!1 2 659 2 560 
6 326-- 6 350 ,3 190 3 082 2 974 2 874 2 775 2 676 2 577 
6 351- 6 375 3 208 3 100 2 992 2 800 2 791 2 692 2 593 
6 376- 6 400 3 226 3118 3 ClO 2 007 

I 
2 808 2 709 2 610 

6 401- 6 425 3 244 3 l:J6 3 028 2 923 2 U24 2 725 2 62ii 
6126-- 6 450 3 262 3 154 3 046 2 940 2 fl'l 1 2742 2 54~ 
6451- 6 475 3 280 3 172 ~ 3 Oti4 2 956 2 357 2 758 2 659 
6 476- 6 500 3 298 3 190 3 082 2 974 2 fl74 2 775 2 676 

. 6 501- 6525 3 316 3 208 3 100 2 992 2 89() 2 791 2 ßD2 

6 526- 6 550 3 334 3 226 3 118 3 010 2 907 2 ßO!:l 2 709 
6 551- 6 575 3 352 3 244 3 136 3 0213 2 923 2 824 2 725 
6 576- 6 600 3 370 3 262 3 154 3 Qcl() 2\HO 

I 
2 ß41 2 742 

6 601- 6 625 3 388 3 280 3 172 3 064 2 956 2 857 2 75ll 
6 626- 6 650 3 406 3 298 3 190 3 082 2 974 2 874 2 775 
6 ti51- 6 675 3 424 3 316 3 208 3 100 2 992 2 890 2 791 
6 676- c. 700 3 442 3 334 3 226 3 118 3 010 2 907 2 308 
0701- 6 725 3 460 3 352 3 244 3 136 3 028 2 923 2 824 
6 726- 6 750 3 478 3 370 3 262 3154 3 046 2 940 2 841 
6 751- 6 775 3 496 3 388 3 230 3 172 3 064 2 956 2 857 
6 776- 6 600 3 514 3 406 3 291.1 3 190 3 082 2 974 2 ll74 

6 601- 6 625 3 532 3 424 3 316 3 208 3 100 2 992 2 89{) 
6626- 6850 3 550 3 442 3 334 3 226 3 llB 3 010 2 907 
R651- 667a 3 566 3 460 l 3 352 3 244 ll 136 3 028 2 923 
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-- -- --
i_Die vierteljührlid1e Vornuszui!lung uu! die EinkoniiiH'llsil'nl'r lwtri',:t i;o 
ü . 

!, 
Steuerklasse 111 

Vierl~ljiihrlidws Steu('l'- llt<-üer-' 
t:iukommen klasse •klasse 

hri Kindcrmnülligung !iir 

I ~II ' 1 :l 3 4 " jo•dcs 
Kind Kinder Kindt'r Kinder Kinder Wl'ill'rl' 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
-

I 2 3 4 5 6 7 u 'J 
~ 

von- bis 

6876- 6 900 3 586 J '3 478 3 370 3 262 3 154 3 046 2940 
fUr i('tlt•s wci(t>rc 

Km<l •inrl \"fJDl 

6 901- 6 925 3 604 3 496 3 388 3 280 3172 3 064 2 956 vicrleljilhrli<IJCO 

6 926- 6 95{) 3 622 3 514 3 406 3 298 3 190 3 082 2 9'74 t:inkummen fu 
1~0 I)~ uhzuzie· 

6951- 6 975 3 640 3 532 3 424 3 316 3 208 3 100 2 992 hen. ller '-;lt•ucr· 

6976- 7 000 3656 3 550 3 442 3 334 3 226 3118 3 010 fwtrug_ l~t Uunn 
ln "ipult~: J.t nhzu-

7 001- 7 025 3 676 3028 
lese11o 

3 568 3 460 3 352 3 244 3136 

7 026- 7 050 3 694 3 586 3 478 3 370 3 262 3 154 3 046 

7 051- 7 075 3 712 3 604 3 496 3 388 3 280 3 172 3 064 

7 076- 7 100 ' 3 730 3 622 3 514 3 406 3 298 3 190 3 082 

7 101- 7 125 3 748 .3 640 3 532 3 424 3 316 3 208 3 100 

7 126- 7 150 3 766 3 658 3 550 3442 3 334 3 226 3 118 

7 151- 7 175 3 784 3 676 3 568 3 460 3 352 3 244 3 136 

., 176- 7 200 3 802 3 694 3 586 3 478 3 370 3 262 3154 

., 201- 7 225 3820 3 712 3 604 3 496 3 388 3 280 3 172 

7 226- 7 250 3 838 3 730 3 622 3 514 3 406 3 298 3 190 

7 251- 7 275 3 856 3 748 3640 3 532 3 424 3 316 8 208 

7 276- 7 300 3 874 3 766 3 658 3 550 3 442 3 334 3 226 

7 301- 7 325 3 892 3 784 3 676 3 568 3 460 3 352 3 244 

7 326- 7 350 3 910 3 802 3 694 3 586 3 478 3 370 3 262 

7 351- 7 375 3 928 3 820 3 712 3 604 3 496 3 388 3 280 

7 376- 7 400 3 946 3 838 3 730 3 622 3 514 3406 3 298 

7 401- 7 425 3 964 3 856 3 748 3 640 J 532 3 424 3 316 

'/ 426- 7 450 3 982 3 874 3 766 3 658 3 550 3 442 3 334 

'/.451- 7 475 4000 3 892 3 764 3 676 3 568 3 460 3 352 
, 476- 7 500 4 018 3 910 3 802 3 694 3 586 3 478 a 370 
., 501- 7 525 4 036 3 928 3 820 3 712 3 604 3 496 s 388 
., 526- 7 550 4 056 3 946 3 8313 3 730 3 622 s 514 s 406 

7 551- 7 575 4 075 3 964 3 856 3 748 3 640 3 532 3 424 

"1576- 7 600 4 095 3 982 3 874 3 766 3 658 3 550 3 442 

7 601- 7 625 4 114 4 000 3 892 3 784 3 676 3 568 3 460 

7 626- 7 650 4 134 4 018 3 910 3 802 3 694 3 586 3478 

7 651- 7 675 4 153 4 036 3 928 3 820 3 712 3 604 3 496 

'/676- 7 700 4173 4 056 3 946 3 838 
I 

3 730 3 622 3 514 

'1 701- 7 725 4 192 4 075 3964 3 856 3 748 3 640 3 532 

'1726- 7 750 4 212 4 095 3 982 3 874 3 766 3 658 3 550 

7 751- 7 775 4 231 4114 4 000 3 892 3 784 3 676 3 568 

7 776- 7 800 4 251 4 134 4 018 3 910 3 802 3 694 3 586 

7 801- 7 825 4 270 4 153 4 03-6 3 928 3 820 3 712 J 004 

7 826- 7 850 4 290 4173 4 056. 3 946 3 838 3130 3 622 

7 851- 7 875 4 309 4192 4 075 3 964 3 856 3 748 3640 

7 876-- 1900 4 329 4 212 4 095 a 982 3 874 3 766 3 656 

'1901- 7 925 4 343 4 231 4114 4 000 3 892 3 784 3 676 

7 926- 7 950 4 368 4 25J 4 134 4 018 3 910 3 802 3 6,94 

11 951..,- 7 975 4 387 4 270 4 153 4 036 3 928 3 820 3 712 

17 97~ 8000 4 407 4 290 4 173 4 056 3946 3 838 3 730 

'8 001~ 8 025 4 426 4 309 4 192 4 075 3 964 3 856 3 748 

8 02()-,- 8 050 4 446 4 329 4 212 4 095 3 982 3 874 3 766 

8 051- ß 075 4 465 4 348 4 231 4 114 iOOO 3 692 3 784 



11'41 Nr. 28 - Tag der Ausgabe: 28. Dezember 1948 

Die vierteljührlid1e Vorauszahlung auf die Einkommensteuer beträgt in 

"vierleljährlicbes 
Steuerklasse lll 

Steuer- Steuer-
Einkommen klasse klasse 

bei Kinderermii!ligung lür 

I II I 2 3 4 5 jedes 

Kind Kinder Kmder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 

I 2 J 4 5 6 7 6 9 

von-bis 

8 076- 8 100 4405 4 368 4 251 4 134 4 018 3 910 3 862 
Für iedes weitere 
Kind sind vom 

8 101- 0125 4 504 4 387 4 270 4153 4036 3928 3 820 vierteljährlichen 

tl12'Y-- 0150 4 524 4 407 4 290 4 173 4 056 3 946 3 838 Einkommen je 

c :11- o 175 4 543 4 426 4 309 4 192 4075 3 964 3 656 
t 50 DM abzuzie-
hPIL Der Steuer-

8 j ifi- 8 200 4 563 4 446 4 329 4 212 4 095 3 982 3 674 hetrag ist dttno 
in Spalte a ab zu· 

8 201- 8 225 4 562 4 465 4 348 4 231 4 114 4000 3 892 
lesen~ 

9 226- 8 250 4 602 4 405 4 3'68 4 251 4 !34 4 018 3910 

8 251- 8 275 4 621 4 504 4 387 4 270 4 153 4036 3 928 

8 276- 8 300 4 641 4 524 4 407 4 290 4 173 4 056 3 946 
8 301- 8 325 4 6flO 4 543 4 426 4 3()9 4 192 4 075 3964 
8 326- 8300 4 660 4 563 4 44{1 4 329 4 212 4095 3 982 
8 351- 8375 4 699 4 562 4465 4 348 4 231 4114 4 000 
8 376- 8 400 4 719 4 602 4465 4 368 4 251 4 134 4 018 

8 401- 8 425 4 738 4 621 4 004 4 387 4270 4153 4 036 
8 426- 8 450 4 758 4 641 4 524 4 407 4 290 4 173 4056 
8 451- 8 475 4 777 4 660 4 543 &4 426 4 309 4 192 4 075 
8 476- 8 500 4 797 4 680 4 563 4446 4 329 4 212 4 095 
8 Wl- 8 525 4 816 4 699 4 582 4465 4 341! 4 231 4 114 
8 526- 8 55{) 4 836 4 719 4 602 4485 4 368 4 251 4134 
8551-8575 4 855 4 73!1 4 621 4 504 4 387 4270 4 153 

8 576- 8600 4 875 4 75!1 4 641 4 524 4407 4 290 4 173 

8 601- 8 625 4 894 4 777 4 600 4 543 4 426 4 309 4 192 

8 626- 865{) 4 914 4 797 4 680 4563 4 446 4 329 4 212 

I! 651- 8 675 4 933 4 816 4 699 4 5ß2 4 465 4 348 4 231 

11676-- 8 700 4 953 4 836 4 719. 4 602 4485 4 368 4 251 

11701- 8 725 4 972 4 855· 4 73~ 4 621 4 504 4 387 4 270 

6 726- 8 750 4 992 4 875 4 75!1 4 641 4 524 4407 4 290 

8 751- 8 775 5011 4 894 4 777 4 660 4 543 4 426 4 309 

6 776- 8 800 5 031 4 914 4 797 4 680 4 563 4446 4 329 

8 881- 8 825 5 050 4 933 4 816 4 699 4 582 4465 4 348 

8 826- 8 850 5 070 4 953 4 836 4 719 4 602 4465 4 368 

'6 851- B 875 6 089 4 072 4 855 4 738 4 621 4 504 4 387 

6 676- 8 900 Ii 109 4 992 4 875 4 758 4 641 4 524 4 407 

8 901- 8 925 5128 5011 4 694 4 777 4 660 4 543 4 426' 

8 926- 8950 5148 5 031 4 914 4 797 4 680 ~ 563 4 446 

6 951- 8 975 5167 5 050 4 933 4 816 4 699 4 582 4 465 

6 976- 9 000 5 187 5070 4953 'I 836 4 719 4 602 4 485 

9 001- 9 025 5 208 5 089 4 972 4 855 4 736 4 621 4 504 

9 026- 9 ow 5 226 5 109 4 992 4 875 4 758 4 641 4 524 

9051- 9075 5 245 5 128 5011 4 894 4 777 4 660 4 543 

9 076- 9 100 5 265 5 148 (j 03! 4 914 4 797 4680 4 563 

·9 101- 9125 5 284 5 167 5 050 4 933 4 616 4 699 4 582 

9 126- 9 150 5 304 5 187 5 070 4 953 4 836 4 719 4 602 

9151-9175 5 323 5 206 5 089 I .. 972 4 85fi 4 738 4 621 

9 176- 9 200 ' 
5 343 5 226 5 109 I 4 992 4 875 4 758 4 641 

9 201- 9 225 5 362 5 245 5 12ß 5011 4 894 4777 4 660 

9 226- 9 250 5 382 [) 265 5148 5 031 4 914 4 797 4680 

o 251- ll ~n5 5401 5 284 5 167 5 050 4 933 41116 4 699 



VierteijiihrlidleS 
Einkommen 

DM 

von-bis 

9276-- 9 300 

'9 301- 9 325 

9 326-- 9 350 

9 351- 9 375 

9 376- 9 400 

9 401-' 9 425 

9 426-- 9 450 

9451- 9 475 

9 476-- 9 500 

9 501-'- 9 525 

9 526-- 9 550 

9551- 9 575 

9 576-- 9 600 

9 601- 9 625 
9 626-- 9 650 

9 651- 9 675 

9 076-- 9 700 

IJ 701- 9 725 

9 726- 9 750 

9 751- 9 775 

9776- 9 800 

9 801- 9 825 
9 826- 9 850 

9 851- 9 875 

9 876-- 9 900 

9 901- 9 925 

9 926- 9 950 

9 951- 9 975 

9 976-10 000 

10 001-10 025 

10 026-10 050 

10 051-10 075 

10 076-10 100 

10 101-10 125 

10 126-10 150 

10 151-10 175 

10 176--10 200 

10201-10225 

10 226-10 250 

10 251-10 275 

10 276-10 300 

10 301-10 325 

10 326-10 350 

10 351-10 375 

10 376--10 400 

10 401-10 425 

10 426-10 450 

•10 451-10 475 

Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wil'tschaftsgebietes 

~ileuer
klasse 

J 

DM 

5 421 

5 440 

'5 460 

5 479 

5 499 

5 518 

5 538 

5 557 

5 577 

5 596 

5 616 

5 635 

li 655 

5 674 
5 694 

5 713 

5 733 

5752 

5 772 

5 791 

' 5 BI I 

5 830 
5 850 

5869 

5 889 

5 908 

5928 

5 947 

IH167 

5 986 

(I 007 

6028 

6049 

6070 

6 091 

6112 

6133 

6154 

6 175 

6 196 

6 217 

6 238 

6 259 

6 280 

6 301 

6 322 

<6 343 

6364 

Steuer• 
klasse 

.JJ 

DM 
3 

·5 304 

5 323 

5343 

5 362 

5 382 

5 401 

5 421 

5 440 

5 460 

5479 

5 499 

li 518 

5 538 

5 557 
5 577 

5 596 

5 616 

5 635 

ß 655 

5 674 

5694 

6 713 
1733 

5 752 
Ii 772 

Ii 791 

5 811 

5830 

5850 

5 869 

5889 

5908 
5928 

5 947 

5 967 

5 986 

6 007 

6 028 

6 049 

6 070 

6091 

6112 

6 133 

6 }54 

6175 

6 196 

<&217 

tl23B 

--· ( 3 
Kind (Kindf'r .l{ludt•r 

P~- DM DM 

5 tli7 

5 206 

5 226 

5 245 

5265 

5284' 

5304 

5 323 

5343 

5 362 

5 382 

5 401 

5 421 

5 440 

11460 

5 479 

5 499 

5 518 
5538 

5 557 

8 577 

5596 

5 616 

5635 

5655 
fi 674 

5 694 

5 713 

5733 

ß '152 

5772 

5 '/91 

58U 

5 830 

5 850 

5869 

5 889 

5 908 

5 928 

!) 94'7 

5 967 

5 986 

(I 007 

6 028 

6049 

6070 

6 091 

6112 

5 070 

5089 

5 109 

5 128 

5148 

5167 

5 11:17 

5 206 

5 226 

5245 

5265 

5 284 

5 304 

II 323 

5 343 

5 362 

5382 

5 401 

Ii 421 

5440 

5460 

5479 

5499 

5 518 

5 538 

5557 

Ii 577 

5 596 

Ii 616 

5635 

i>655 

Ii 674 

5 694 

5 713 

5 733 

Ii 752 

6 772 

Ii 791 

5 81 I 

Ii 830 

5 850 

li 869 

. Ii 889 

(5908 

·~928 

5 947 
{)967 

5986 

4953 

4 972 

4 992 

5011 

5 031 

5 050 

5070 

5089 

6109 

5128 
5 148 

Ii 167 

5187 

5 206 

5226 

Ii 245 

5 265 

5 284 

II 304 

II 323 

11343 

5 362 

5 382 

6401 

5 421 

11440 

5 460 

Ii 479 

&499 

5 518 

5 538 

5 557 

6 577 

5 596 

5 616 

5 635 

5 655 

5 674 

5 694 

6 713 

6 733 

Cl752 

5 772 

5791 

5 811 

5830 
5 850 

5 869 

•' 4 

Kinder 
DM 

4836 

4 855 
4 875 

4 894 

4 914 

4933 

4 953 

4972 

4992 

5011 

5 031 

5050 

11070 

1\089 

5109 

11128 

5148 

5167 

5187 

II 206 

1\226 

11245 

5265 

1.1284 

5304 

Ii 323 

1\343 

1\362 

5382 

Ii 401 

5 421 

5 440 

Ii 460 

5 479 

5 499 

5 518 

fl53B 

1\557 

5 577 

5 596 

5 616 

5 635 

5 655 

5 674 

5 694 

5 713 

5 733 

5 752 

Kiuder 
I>M 

4 719 

4 '738 

4758 

4 777 

4797 

.4 816 

4836 

4 855 

4 875 

4 894 

4914 

U33 

4953 

4 972 

4 992 

6011 

6 031 

5 05,0 

5070 

1'1089 

6109 

5128 

5148 

.& 167 

5 187 

6 206 

6226 

5 245 

5 265 

6 284 

6 304 

5 323 

5343 

Ii 362 

Ii 382 

5401 

6421 

Ii 440 

Ii 460 

5 479 

5 499 

f> 518 

Ii 538 

6 557 

6 577 

5 596 

5 616 

5 635 

jedes 
weitere 

Kind 
9 

175 

FUr Jedo·s weitere 
Klnd sind vom 
vierleljiihrllo:hen 
fiokommen je 
150 OM abzuzie
hC'n. DN Strut•r~ 
betrag ist dann 
in Spalte 8 abzu
lesen. 



von -bis 

10 476-10 500 

10 501-10 525 

lO 526-10 550 

10 551-10 575 

10 576-10 600 

10 601-10 625 

10 626-10 650 

lO 651-10 675 

10 676-10 700 

10 701-10 725 

10 726-10 750 

10 751-10 775 

10 776-10 800 

10 801-10 825 

10 826-10 850 

10 851-10 871) 
10 876-10 900 

10 901-10 925 

10 926-10 950 

10 951-10 975 

10 976-11 000 

u 001-11025 
ll 026-11 050 

u 051-11 075 

11 076-11 100 

ll 101-11 125 

11 126-11 150 
11 151-11 175 

ll 176-11 200 

u 21H.-ll 225 

11 2213-11 250 

11 251-11 275 

11273-li 300 

l1 :-Jü!-11 325 
H 32\J-11350 

11351~11 375 

11 3'16-11 400 

Nr. 28 - Tag der Ausgabe: 28. Dezember 1948 

Steuer· 
klasse 

I 

DM 

6 385 

6406 

6427 

6 448 

6 469 

6 490 

6 511 

6 532 

6 553 

6 574 

6595 

6 616 

6 637 

6 658 

6 679 

6 700 
6 721 

6 742 

6 763 

6 784 

6 805 

6 826 

6 847 

6'!l68 

6 889 

6 910 

6 931 

6 952 

6 973 

6 994 

7 015 

7 036 

7 057 

7 078 

7 099 

7 1:30· 

71.4! 

7lG2 

Die vicl'teljäJtrlictte V Qruuszahlung 

Steuer
klasse 

II 

DM 

6 259 

6 280 

6 301 

6 322 

6 343 

6 364 

6 385 

6 406 

6427 

6 448 

6 469 

6 490 

6 511 

6 532 

6 553 

6574 

6 595 

6 616 

6 637 

6 658 

6 679 

6 700 

6 721 

6742 

6 763 

6 784 

6 805 

6 826 

6 847 

6 868 

6 889 

6 910 

6 931 

6 952 

6 973 

6 99il 

'i 015 

·J 030 

'7 05'1 

7 078 

7 

7 120 

7 141 

7 Hl2 
7 HJ3 

7 204 

7 225 

Kind 
DM 

4 

6 133 

6 154 

61:-75 

6 196 

6 217 

6 238 

6 259 

6 280 

6 301 

6 322 

6 343 

6 364 

6 385 

6 406 

6 427 

6 448 

6 469 

6 490 

6 51! 

6 532 

6 553 

6 574 

6 595 

6 616 

6 637 

6 658 

6 679 

6 700 

6 721 

6742 

6 763 

6 784 

6 805 

6 826 

6 8•±7 

6 868 

6 889 

6 910 

6 931 

6 052 

6 973 

7 015 

7 036 

7 007 

7 078 

7 099 

7 120 

z 
Kinder 

DM 

6 007 

6028 

6 049 

6 070 

6 091 

6 112 

6 133 

6 154 

6175 

6toa 
6 217 

6 238 

6 259 

6 280 

6 301 

6 322 

6 343 

6 364 

6 385 

6 406 

6 427 

6 448 

6 469 

6 490 

6 511 

6 532 

6 553 

6 574 

6 595 

6 616 

6 637 

6 658 

6 679 

6 700 

6 721 

6 742 

6 763 

6713<1 

6 80() 

6 826 

6 847 

6 

6 830 

6 910 

6 931 

6 952 

6 973 

6 

S t e u C4' k I a s s e I ll 

bei Kindercrmiifligung flir 

Kinder 
DM 

6 

5 889 

5 908 

5 928 

5 947 

5 967 

5 986 

6 007 

6028 

6049 

6070 

6 091 

6112 

6 133 

6 154 

6 175 

6 196 

6 217 

6 238 

6 259 

5 280 

6 301 

6 322 

6 343 

6 364 

6 385 

6 406 

6 427 

6 448 

6 469 

6 490 

6 511 

6 532 

6 553 

6 574 

6 595 

6 516 

6 637 

G58 
!Y/9 

'100 

0 721 

6 763 

6 !105 

6 826 

6 847 

4 
Kinder 

DM 

5 772 

5 '791 

5 811 

5 830 

5 850 

5 869 

5 889 

5 908 

5 928 

5 947 

5 967 

5 986 

6 007 

6 028 

6 049 

6 070 

6 091 

6 1!2 

6 133 

6l54 
{} 175 

6 196 

6 217 

6 238 

6'259 

6 280 

6 301 

6 322 

6 343 

6 364 

6 335 

6 <106 

6 427 

Ei 448 

6 469 

6 490 

65U 

6 532 

6 553 

6 679 

6 700 

6 721 

Kinder 
UM 

5 655 

5 674 

5 694 

5 713 

5 733 

5 752 

5 772 

5 791 

5 811 

5 830 

5 850 

5 869 

5 889 

5 908 

5 928 

5 947 

5 967 

5 986 

6 007 

6 028 

6 049 

6070 

6 091 

6112 

6 133 
6 154 

6 175 

6 196 

6 217 

6 238 

6 259 

6 280 

6 301 

6 322 

6 343 

6 364 

6 385 

tl<l.06 

6 6/2.7 

jedes 
weitere 

Kind 

Für {edt•li weitere 
Kind ,ind \.!(JIJI 

\'iPrtel(ül1rl id1eo 

Einkornn1cn 1~ 

150 DM afnutH_'• 

hen. I )el· "teuer· 
hetrag ist dann 
m Spalte 6 abzu
lesen. 
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Die vieri•cUiihr::~llc Vomusznhlung aul die Einkornmcn,;leucr betrügt in 
"'-------~~~~-----~--· 

V: "~ijüffillil; c s 
S t e'u er k Ins s e 111 

i Stener- Steuer- -~--..-..---~-~~-~""' -
Einkomm~::n klasse kJasse 

bei KinderermiWiguug für 

~-~··--I II I 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM 'DM DM DM DM DM Kind 
i ~ _3 4 5 --·-~,--~.I 7 8 9 

-~· -~~ 

von- bis 
Für jedes wei(cre 

u 676-11700 '/3i.l3 7 267 7 141 7 015 6 889 6763 6637 Kind oiud vom 

U 701-H 725 7 414 7 288 7162 7 036 O!HO 6784 6 G::iS vietieliiihrlidten 

U 726--H 750 '1435 7 309 7 183 7 057 6 931 6805 6 679 
Einkommen ie·· 
150 DM abzu?.i<i'• 

u 751-11775 745!1 7 330 7 204 7 078 6052 6 826 IJ.700 hen. Ocr Steuer• 

u 776-11800 7477 7 351 7 225 7 099 6 9'13 6 347 6 721 bctrag r.t dnno; 
in Spalte ~ abz.,. 
lesen. 

llllOO:I.-11 825 74118 7 372 7 246 7120 6 094 6069 6 742 

u 826-11 850 7 519 7 393 7 267 7141 7 015 6 889· 6 7(13 

H 851-U 875 7540 7414 7 238 7 Hl2 7 036 6910 6 704 

U 1176-11 !lOO 7 661 7435 7 309 7123 7 057 6 931 6805 

U !l\H-11925 '1582 7456 7 330 7 201 7 0?8 6 952 6826' 
11 926-11 950 7603 7477 7 351 7 225 7 099 6 9?3 6847 
u 951-11975 7 624 7 4[18 7 3'/2 7 246 7 120 6 991 61lfJ(] 
U 976-l:lOOO 7 645 'l' 5HI 7 393 7 267 7 141 7 015 6889 

I ' 12 (t,{p)J.-12 025 7 066 7 Mi) 7 414 7 238 7 162 7 036 6 910 
12 02:.6---12 050 7 687 7Ml 7 435 7 309 7 183 7 057 6 931 

12 051-12 075 7 708 '7532 7 4fJ6 7 330 7 204 "/ 078 6 952 

12 076-12 100 7 729 7 6ll3 '1477 7 351 7 225 '7 099 6 973 

12101-12 125 7750 7!124 7 498 7 372 '12411 7 120 6 994 

1::1 126-12 150 7 771 'Hi45 '1519 7 39;3 7 2G7 7 141 7 015 

12 151-12175 7 792 7666 7 540 7 414 7 28B 7 162 "/ 036 
12176-12 200 7 813 7 63'7 7 561 '? 435 7 309 7 183 "/ 057 

12 2\:ll-12 2·25 7 834 7 708 7 582 7 456 7 330 7 204 7 078 

12 22G-12 250 7 855 7 729 7 ()03 7 477 7 351 7 225 7 099 
12 251-12 2'15 7 876 7 750 7 624 7498 7 372 7 246 7 120 
12 276~12 300 '1897 7 771 7 645 7 519 7 393 7 267 7 141 

12 3!H-12 325 7 918 7 792 7 660 7 540 7 414 7 288 7 162 
12 326-12 350 7 939 7813 7 687 7 561 7 435 7 309 7 183 

12 351-12 375 7 930 7 834 7 708 7 582 7'if56 7 330 7 204 

12 376-12 400 7 981 7 BG5 I 7 729 7 603 7 477 7 351 7 225 

12 4G1-12 425 8 0()2 7876 7 750 7 624 7498 "/ 372 7 246 
12 426-12 450 8 o::n 7 89'7 7 771 7 645 7 519 7 393 7 267 
12 4frl-l2 475 UGH 7 9Hl 7 792 7 666 7 540 7 414 7 288 
12 4'Nl--12 &00 8 (\65 7 939 7 813 7 687 75tH 7435 7309 
12 501-12 525 8 000 7 900 7 834 7 708 7 582 7 456 7 330 

12 526--12 550 8107 7 981 7 855 7 729 7 603 7 477 7 351 

12 w1-r~ 575 8128 8 002 7 876 7 750 7624 7 498 7 372 

12 5'i6-12 600 8149 8 023 7 897 7 771 7 {}45 7 519 7 393 

UflOl-12 625 8170 8 644 7 918 7 792 7 666 7 540 7 414 

12 626-12 650 81i}l 8065 7 939 7 813 7 687 7 561 7435 

12 651-12 675 8 212 8 086 7 960 7 834 "/ 708 7 582 7 456 

12 676--12 700 8233 8107 7 981 7 855 7729 7 603 7477 

12 '701-12 725 8254 8128 8002 7 876 7 750 '7 624 '1498 

12 726--12 750 0275 8149 8023 7 897 7 771 7 645 7 519 

u 751-1"2 775 8296 8170 '8044 7 918 7 792 7 666 'i 540 

12 776--12 800 8317 8191 8065 7939 7 813 7 Q87 7li61 
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.D1c nc•rldji•hrlid1c VornnFznblnng nul die Einkommensteuer helriigi in 

Sleuerklnsse 111 
Virrldji,brlid•cs SI euer- Steuer-

I:Juk•IUJJnt•n klasse lda"c 
~wi Kinderemliilligung für 

I II I 2 3 4 5 jedea 

Kind Kind.,r Kmder Kinder Kinder Wt>ilere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
j 2 J 4 5 b 7 !< 9 

von-· bis für jedeo weile"' 

9 094 8 968 II 842 8 716 8590 
Kind oind ·-14 00]-14 025 9346 !l220 •ierteljiihriic:hro 

]4 026-14 050 !l 367 II 241 9 115 0 9811 e 863 8 737 8 611 Einkommen '" 14 051---14 075 {I 388 9262 g 136 9 010 a 884 tl 758 tl632 I 'l<l DM abzuzi.,. 

I 
h•n. Der Sttuer• 

14 076-- l4 J 00 9 409 !l 283 9 157 9 03! ll905 8 779 8 653 b<!trag llil dsn~a 

14 )01-14 125 9 430 9 304 9 178 {J 052 8 926 8 800 8 674 in Spalt.< 8 chzu· 

9 325 9199 I 
II 073 IHJ47 8 821 8 695 I <Mn. 

14 126-14 J:,o ll 451 

l4 lfl1--14 175 ll 472 ll346 9 220 ll 094 I! 988 8
1
842 1:!716 

14 17&~ H 200 9 493 II 367 9 241 9115 8 989 8 863 8737 

14 201-11 225 !I 514 I !l 388 9262 9 136 ll 010 a 884 8 758 
I 

l4 226--- 14 250 9535 g 409 9 283 I 9 157 ll 031 8 905 a 779 

l4 2~>1-1 4 275 9 556 ~ 430 I 9 304 9 178 ll 052 8 926 8 800 

14 276-14 300 9 577 9 451 9 325 9 Hl9 9 073 8 947 8 821 

14 30!-14 :J25 9 598 9 472 9346 9 220 9 094 ll 968 ll!H2 

14 :J26--l4 350 9 619 !)493 !l 367 9 241 !) !15 8939 8863 

H 351-14 375 3 640 9514 9 388 I 9 262 9 136 9 010 8 884 I 
14 :J76-H 100 !l 661 !l 535 9 409 

I 

9 283 

I 
9157 9 031 8 905 

14 40J-l4 425 !l682 g 556 iJ 430 9 304 9 171l 9 052 8 926 

I 14 428--14 450 9 703 9 577 ll 451 

I 
!! 325 9 199 9 073 ll!H7 

l4 4:>1-14 475 9 724 9 598 9 472 9 346 9 220 9 094 13 968 

14 4 7(>-H 500 9745 9 ßi9 I 9493 9 367 9 241 9 115 8 989 

H ;JOl-11525 !) 76ß 9 640 I 9 514 !J 388 !! 262 9 136 9 010 

14 526-- 14 550 ll 787 !) 661 ll 535 409 ll283 9 157 9 031 

H :,f:,J 11 575 9 808 9 682 1)550 g 430 9 304 9 178 9 052 

l4 b76-l4 600 9 829 ll 703 !I 57'1 9 451 9 325 'll 19.9 ll 073 

I 
14 ß!ll-14 ß25 ll 850 !J 724 9 598 9 472 !1346 9 220 ll 094 
14 G2G-14 650 9 871 9 745 9619 9 493 9 367 9 241 9115 
11 651-14 675 9 892 9 7(\(J !J 640 9 514 9 383 9 262 9 1=16 
H 678--14 700 9 913 !I 787 9 661 I 9 535 9409 9 283 9157 
14 701-H 725 9 934 Ii 008 9 682 9 550 9 430 9 304 Ii 178 
14 726-14 750 9 955 !l 829 Ii 703 9 577 9 15! 9 325 9 199 
14751-14775 fj 976 9 850 9 '124 9 598 9472 9 346 9 220 
11 776--14 800 9 997 9 871 

I 
9 745 9 619 !l 493 9 367 9 241 
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111!51-H !l75 10'060 9 934 9 808 9 682 B 556 II 430 9 304 
l4'876--l4 900 10 081 9 955 9 829 9 703 9 517 9451 9 325 
14 90 l ·-- .14 9~!5 10 102 !;I 076 9 850 9 724 !I J98 IJ 472 {I 346 
l1 !126-H 950 10 123 9 997 9 871 9 745 9 619 9 493 9 367 
l4 951-11 975 10 144 10 Olll !I 8~12 9 766 1.1 €HO 11514 II SBll 
11 976---15 000 10 165 10 039 9 913 9 787 (J 6til (J fi35 9 409 

I 
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Von 15001 bis 25000 DM hclriigt die Steuer 10186 DM 
plus 22,'50 DM l'iir jede volle 25 Dtvl iiber 15001 DM Vicrteljahreseiukou1men 

Von 25001-3?500 DM betriigt die Steuer 19186 D;\1 

plus 22,?5 DM für jede volle 25 DM über 25001 DM Viel'tel.iahrebeinkommen 

Von 3?501-50000 DM betriigl die Steuer 30561 DM 
plus 25,00 DM für jede volle 25 DM über 3? 301 DM Vierteliahre~einkommen ~~ 

Von 50001-f>2500 DM beträgt die Steuer 42061 DM 
plus 23,25 DM für jede volle 25 DM iiber 50001 DM Vierteljuhre.seinkonunen Jl 

Ab 62501 DM beträgt die Steuer 53686 DM 
plus 23,?5 DM flir jede volle 25 DM über 62 501 DM Viel'!eljahreseinkommen 

Beispiel: 
Die Einkommensteuer bei einem vierteljtihrlidten Einkommen VOll 34 no DM bei Steuer
klasse III/2 errechnet sich wie folgt: 

Einkommen ......•...........•• · ......•••• , • • • • • • • • • 34 1 :SO DM 
abzuziehen sind 150 DM fiir die Steuerklasse II 
und ie 150 DM für Kinder, für die Kinderermär!igung gewiihrt wird 
zusammen . . . . . . . . . . . . . .•••.•••. , ••• , , . . , . . . . 450 DM 

nacll der Tabelle. zu versteuerndes Einkommen ••••••••• , ••••• , . , 33 680 DM 

Steuer für 25001-3?500 DM (Grundbetrag) 
plus 22,75 DM für jede volle 25 DM über 25 001 DM = 86?9 : 25 = 34? X 22,75 = 

Steuer für 54130 DM Vierteliahl·eseinkommen bei Steuerklasse Ill/2 , ••••••••••••• 

[•'iit· llie Stl'uerklassen U 
und lll sind wr Anwen
dung· der Tabelle no DM 

Yom steuerpl'liehti~en 
V iertel.ia ltresei n k otmneu 

abzuziehen. i"iir iedc Per
son, l'lit• die dem Sleuer
p!lidtlif';ell Kindererrniif!i
gnn" zusteht oder aul An
lra)! gewiihrt wird, sind 
weitere !50 DM ahwziehcn 

!9186 DM 
7894 DM 

27080 DM 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtscha:.Hsgebietes 181 

Verordnung zur Aemlerung der Verordnung iiber den 
Steuerabzug von Aufsichtsratsvergiitungen. 

Vom 16. Oktober 1948. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. Juni 
1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses des Wirt
schaftsrats und mit Zustimmung des Finanzausschusses des 
Länderrats folgendes verordnet: 

§ 1 
Die Verordnung über den Steuerabzug von Aufsichtsrats

vergütungen vom 31. März 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 691) 
in der Fassung, die sich aus den bis zum InkrafVtreten 
dieser Verordnung erfolgten Aenderungen und Ergänzungen 
ergibt, wird wie folgt geändert und ergänzt: 

Verordnung zur Aenderung der Ersten Vm·m·dnung 
zur Durchftuuung des Körperschaftsteuergesetzes. 

Vom 16. Olttober 1948. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 61 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom- 22. 
Juni 1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses des 

\, Wirtschaftsrats und mit Zustimmung des_ Finanzausschusses 
'ctes Länderrats folgendes verordnet: 

§ 1 

Die Erste Verordnung zur Durchführung des Körper
schaftsteuergesetzes vom 6. Februar 1935 (Reichsgesetz
blatt I S. 163) in der Fassung, die sich aus den bis zum 
Inkrafttreten dieser Verordnung erfoleten Aenderungen und 
Ergänzungen ergibt, wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. Es wird folgender § 9 eingefügt: 

"Zu § 4 Absatz 1 Ziffer 6 des Gesetzes 

§ 9 

Für die Durchführung der Steuerbefreiung gelten die 
§§ 17 bis 19 des steueranpassungsgesetzes vom 16. Okto
ber 1034 (Reichsgesetzbl. I S. 925) und die Verordnung 
zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungs
gesetzes (Gemeinnützigkeitsverordnung) vom 16. Dezem
ber 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 299) in der Fassung der 
Anlage 1 zu dieser Verordnung." 

2. Es wird folgende1' § 10 eingefügt: 

,,Zu § 4 Absatz 1 Ziffer 8 des Gesetzes 

§ 10 

:Der Begriff des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
bestimmt sich nach § 7 Abse~tz 3 der Gemeinnützigkeits

verordnung.(' 

3. Es wird folgender § 11 eingefügt: 

"Zu § 4 Absatz 1 Ziffer 9 des Gesetzes 

§ 11 

Der Begrilf der Vermögensverwaltung bestimmt sich 
naoh § 7 Absätzen 4 und 5 der Gemeinni.itzigkeitsver
ordnung." 

4. § 12 wird wie folgt geändert: 

In Ziffer 1 werden die Worte "der Gemeinnützigkeits
verordmmg vom 1. Dezember 1930 (Reichsgesetzbl. I 
S. 593)" ersetzt durch die Worte "des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen vom 29. Februar 
1940 (Reichsgesetzbl. I S. 438) -- WGG -". 
In Ziffer 2 lautet die Klammer "(§ 28 des WGG)"; 

5. § 16 ist bis auf weiteres nicht anzuwenden. 

6. § 18 erhält folgende Fassung: 

"§ 18 , 

(1) Auf die Veranlagung zur Körperschaftsteuer fin
den die folgenden Vorschriften des Einkommensteuer
gesetzes Anwendung: § 2 Absätze 2 bis 5, §§ 4 bis 7, 

1. Im § 3 Absatz 1 ist statt "65 v. H." zu setzen "50 'V. H." 
und statt "185 v. H." rz;u setzen "100 v. H.". 

2. Im § 9 ist statt "nach dem :u. Dezember 1945" rz;u setzen 
"nach dem 20. Juni 1948". 

§ 2 
Diese Verordnung ist anzuwenden auf alle Vergütungen, 

die den Aufsichtsratsmitgliedern nach dem 20, Juni 1948 
zufließen. 

Bad Hornburg v. d. H., den 16. Oktober 1948. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebiets 
Hartmann 

§ 7-a Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, § 8, § 9 Ziffern 1 
bis 3 und 6, § 9a, § 10 Absatz 1 Ziffer 4, § 11, § 13 Ab,
sätze 1 und 2, § 14 Absatz 1, § 15, § 16 Absätze 1 bis 3, 
§ 17 Absätze 1, 2 und 5, §§ 18 bis 25, §§ 29 bis 31, § 35, 
§ 43, § 44, § 47, § 49 und § 50 Absätze 1, 2, 5 und 6. 

(2) Die §§ 1, 2, 4 bis 7, 8, 0, 12 bis 14 und 24 der Ein
kommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung 
vom 16. Oktober 1948 (Gesetzblatt der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 139) sind auf die Ver
anlagung zur Körperschaftsteuer anzuwenden." 

7. Nach § 28 wird die folgende Bestimmung eingefügt: 

"Zu § 11 Ziffer 5 des Gesetzes 

§ 28a 

(1) Für die Begriffe gemeinnützige, mildtätige, reli
giöse, kirchliche und wissenschaftliche Zwecke im Sinn 
von § 11 Ziffer 5 des Gesetzes gelten die §§ 17 bis 19 des 
Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 (Reichs
gesetzbl. I S. 925) und die Verordnung zur Durchführung 
der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes (Gemein
ni.itzigkeitsverordnung) vom 16. Dezember 1941 (Reichs
ministerialbl. S. 299) in der Fassung der Anlage 1 zu 
dieser Verordnung. 

(2) Ausgaben zur Förderung der in Absatz 1 bezeioh- • 
neten Zwecke werden als steuerbegünstigt nur aner
kannt, wenn 

1. der Empfänger eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
oder eine öffentliche Dienststelle (z. B. Universität, 
Forschungsinst-itut) ist und bestätigt, daß der zugewen
dete Betrag zu einem der in Absatz 1 bezeichneten 
Zwecke verwendet wird, oder 

2. der Empfänger eine in § 4 Absatz 1 Ziffer 6 des Körper
schaftsteuergesetzes bezeiclmete Körperschaft, Per
sonenvereinigung oder Vermögensmasse ist und bestä
tigt, daß sie den zugewendeten Betrag nur für illl'e 
satzungsmäßigen Zwecke verwendete, und daß es sich 
nicht um einen auf Grund der Satzung erhobenen Mit
gliedsbeitrag handelt, oder 

3. der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Vereinig
ten Wirtschaftsgebiets oder eine von diesem bestimmte 
Stelle im Einzelfall den Zvveck und die Form der Zu
wendung als steuerbegünstigt im Sinn von Absatz 1 an
erkennt." 

§ 2 

Diese Verordnung tritt erstmals für den am 21. Juni 
19,18 beginnenden Veranlagungszeitraum an die Stelle der 
entsprechenden Vorschriften der Ersten Verordnung zur 
Durchführung des Körperschaftsteuergesetzes vom 6. Fe
bruar 1935 (Reichsgesetzbl. I s. 163). 

Bad Homburg v. d. H., den 16. Oktober 1948. 

Der Direktor der Verwaltung 

für Finanzen des Vereinigten Wirt.schaftsgebietes. 

H artm ann. 
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Anlage 1 
A 

A u s z u g aus dem Steueranpassungsgesetz 
vom 16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I S, 925) in det· Fas
sung des Artikels n des Kontrollratsgesetzes Nr. 1 und des 

Artikels I des Kontrollratsgesetzes Nr. 12. 

Unterabschnitt 9 

Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. 

§ 17 
(1) Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Erfül

lung ausschließlich und unmittelbar die Allgemeinheit ge
fördert wird. 

(2) Eine Förderung der Allgemeinheit ist nur anzu
nehmen, wenn die Tätigkeit dem allgemeinen Besten auf 
materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzt. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 sind als 
Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen insbesondere: 

1. die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, der 
Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körper,
lichen Ertüchtigung des Volkes durch Leibesübungen 
(Turnen, Spiel, Sport); 

2. die Förderung der Wissenschaft, Kunst und Religion, 
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung. der Denk
malpflege, Heimatpflege, Heimatkunde. 

(4) Ein Personenkreis ist nicht als Allgemeinheit anzu
erkennen, wenn er durch ein engeres Band, wie Zugehörig
keit zu einer Familie, zu einem Familienverband oder zu 
einem Verein mit geschlossener Mitgliederzahl, durch An
stellung an einer bestimmten Anstalt und dergleichen fest 
abgeschlossen ist oder wenn infolge seiner Abgrenzung nach 
örtlichen oder beruflichen Merkmalen, nach Stand oder 
Religionsbekenntnis oder nach mehreren dieser Merkmale 
die Zahl der in Betracht kommenden Personen dauernd nur 
klein sein kann. 

(5) Gemeinnützigkeit liegt nicht vor, wenn eine Tätigkeit 
nur den Belangen bestimtnter Personen oder eines engeren 
Kreises von Personen dient oder in erster Linie eigenwirt-

B 

Aenderungen der Verordnung 
zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungs
gesetzes vom 16. Dezembet· 1941 (Reichsministerialbl. S. 299, 
Reichssteuerbl. S, 937), die sieb aus At·tikel II des Kontroll
ratgesetzes Nr. 1 und des Artikels I des Kontrollratgesetzes 

Nr. 12 ergeben. 

1. In § 1 Absatz 1 Ziffer 2 ist statt "Deutsche Volksgenossen" 
das Wort "Personen" 2/U setzen. 

2. In § 1 Absatz 1 Ziffer 3 1st das Wort "christlichen" zu 
streichen, 

3. In § 3 Ziffer 5 ist der letzte Satz zu stl'eichen. 

4. § 5 erhält die folgende Fassung: 
"Die Steuerbegünstigung wird, wenn ihre Voraus

setzungen im übrigen gegeben sind, nicht deshalb ver
sagt, weil 

1. eine Körperschaft ihre Mittel nicht nur für ihre 
satzungsmäßigen Zwecke (Hauptzwecke) verwendet, 
sondern daneben auch anderen, ebenfalls steuerbegün
stigten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
oder einer mit sozialen Aufgaben besonders betrauten 
öffentlichen Behörde zur Verwendung zu steuer
begünstigten Zwecken zuwendet; 

2. eine Stiftung einen Teil, und zwar höchstens ein 
Viertel, ihres Einkommens dazu verwendet, um die 
Gräber des Stifters und seines Ehegatten zu pflegen." 

schaftliehe Zwecke (zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder 
sonstige Erwerbszwecke) verfolgt. 

(6) Der Umstand, daß die Erträge eines Unternehmens 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (zum Beispiel 
einem Land, einer Gemeinde odet• einem Gemeindeverband) 
zufließen, bedeutet für sich allein noch keine unmittelbare 
Förderung der Allgemeinheit. 

§ 18 
(1) Mildtätig sind solche Zwecke, die ausschließlich und 

unmittelbar darauf gerichtet sind, bedürftige Personen zu 
unterstützen. 

(2) Bedürftig sind solche Personen, die infolge ihcer 
körperlichen oder geistigen Beschaffenheit oder ihrer wirt
schaftlichen Lage der Hilfe bedüden. 

(3) Mildtätigen Zwecken dienen insbesondere Betriebe 
und Verwaltungen, die ausschließlich zur persönlichen und 
wirtschaftlichen Hilfeleistung für bedürftige Pet'Sonen be
stimmt sind. 

(2) Bedürftig sind solche Pei·sonen, die infolge ihrer 
körperlichen oder geistigen Beschaffenheit oder ihcer wirt
schaftlichen Lage der Hilfe bedürfen. 

(3) Mildtätigen Zwecken dienen insbesondere Betriebe 
und Verwaltungen, die ausschließlich zur persönlichen und 
wirtschaftlichen Hilfeleistung für bedürftige Personen be
stimmt sind. 

§ 19 
(1) Kirchlich sind solche Zwecke, durch deren El'füllun', 

eine Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts aus
schließlich und unmittelbar gefördert wird. 

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errich
tung, Ausschmückung und Unterhaltung von Gotteshäusern 
und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung des Got
tesdienstes, die Ausbildung von Geistlichen, die Erteilung 
von fteligionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des 
Andenkens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchen
vermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten 
und Kirchendiener, die Alters- und Invalidenversorgung 
für diese Personen und die Versorgung ihrer Witwen und 
Waisen. 

5. In § 6 Ziffer 3 ist der letzte Satz zu streichen. 
6. In § 8 Absatz 2 sind die Worte "im Einvernehmen mit 

dem Gauleiter der NSDAP" zu streichen. 
7. In § 10 Ziffer 1 sind die Worte "städtische Theater und 

städtische Badeanstalten" zu ersetzen durch die Worte 
"Theater und Volksbadeanstalten". 

8. In§ 10 Ziffer 2 sind die Worte "vom Reich"35p()rtamt an
erkannten" zu .streichen. 

9. In § 1(} Ziffer 4 ist das Wort "Kriegsbliindenverein" ~e
weils zu ersetzen durch das Wort "Blindenverein". 

16. In § 12 et·hält der Absatz 3 folgende Fassung: 
"(3) Unmittelbarkeit liegt zum Beispiel auch inG()Weit 
vor, als ein deutsches Orchester durch Konzerte, die 
künstlerisch besonders wertvoll sind, das Ansehen 
des deutschen Volkes im Ausland stärkt." 

11. In § 12 Absatz 5 werden innerhalb der Klammer die 
Worte "der Reichsfinanzhof und" gestrichen. 

12. In § 14 wird der Absatz 2 gestrichen. 
13. In § 16 Absatz 1 ist statt "31. Dezember 1942" zu setzen 

"31. Dezember 1950". 
14. In § 17 Absatz 1 wird der zweite Satz gestrichen. 
15. In § 17 Absatz 2 erhält der letzte Halbsatz folgende 

Fassung: ",ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden, wenn 
die Vermögensbindung sichergestellt ist.", 

16. In § 18 wird der Absatz 1 gestrichen; die bisherigen Ab-. 
sätze 2 bis 5 werden Absätze 1 bis 4. 
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